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Sein er 

kaiserlichen königlichen 

apostolischen Majestät, 

Franz dem Ersten, 
Kaiser von Oesterreich, König zu,Hun^ 

garn, Böheim, Galizien und Lodo-
merien :c. :c. Erzherzog zu 

Oesterreich lc. :c. 





Eure Majestät. 

D a s große Gebäude, das die um 
vergeßliche Maria Theresia entwarf/ 
und Josephs rascher Geist nur erst 
begann, hat, Allergnädigster Herr , 
I h r e weise Anordnung der kürzerund 
doch bedächtlich zum Ziele führenden 
Mit te l , hat I h r unverwandter Blick, 
I h r fester Wille vollendet. Eurer 
Majestät verdanken die Deutschen 
Provinzen des Oesterreichischen Kai-



serthums, nach dem mit allgemeinem 
Vcyfalle ausgenommenen/ und bereits 
durch sechs Jahre mit dem gedeih
lichsten Erfolge in Ausübung gesetz
ten Strafgesetze über Verbrechen und 
schwere Polizey-Übertretungen, nun 
auch die große Wohlthat eines ein
heimischen allgemeinen Civil-Codex, 
wodurch der Bürger über seine und sei
ner Mitbürger Rechte und Rechts-



pflichten belehrt, die Streitsucht be
schränkt, und die Willkür immer aus 
den Gerichtshöfen verbannt werden 
soll. Die Reichhaltigkeit dieses, auf 
einen sehr mäßigen Umfang einge
schränkten, Gesetzbuches zu entwickeln, 
die Gerechtigkeit der einzelnen Vor
schriften durch ihre Begründung ein
leuchtender zu machen, und die An
wendung derselben durch eine nähere 



Anleitung zu erleichtern, ist der Zweck, 
welchen in dem vorliegenden Werke un
ter dem Allerhöchsten Schutze zu er
reichen sich bestrebt 

Eurer Majestät 

getrenester Unterthan, 

der Verfasser. 



<^«^«< ><«:>:^: ' :<>>d<^«><^::«<^^'^^^^<' 

V o r r e d e . 

N i e Frage, ob ein Commentar über ein 
Gesetzbuch nothwendig, oder doch nützlich sey, 
beantwortet sich hauptsächlich aus der Be 
schaffenheit und dem Umfange des Gesetzbu
ches selbst. Eine ordnungslose Sammlung 
von unzahlbaren Rechtsentscheidungen, 
Rechtssatzen und Erläuterungen derselben, 
wie die Pandecten des Römischen Rechts, 
oder auch ein zwar gut geordnetes, aber sehr 
ausführliches Gesetzbuch, wie das, aus vier 
starken Banden bestehende. Preußische Land
recht, bedürfen vielmehr systematischer, Aus
züge zur bequemern Uebersicht, und zur leich
teren Auffassung, Neihung und Festhaltung 
der Begrif fe, als eines Commentars; dage
gen hat der sehr kurz gefaßte c<x!e Napoleon 
bereits mehrere/mit dankbarem Beyfalle ge
priesene, Commentatoren gefunden, und der 
Umfang und die Form des Oesterreichischen 
bürgerlichen Gesetzbuches macht einen Com
mentar eben so wenig überflüssig. 

Immer hängt jedoch die Güte und 
Brauchbarkeit eines Commentars zugleich 
von den Vorkenntnissen und Hülfsmitteln, 
so wie auch von der Absicht und Methode 
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ab, womit der Commentator zu Werke ge
het. Wenn ein Gesetzausleger die Gründe 
und Erklärungen der Gesetze bloß aus seinem 
Kopfe spinnet; wenn er die Gesetze nach sei
nen philosophischen Ansichten oder tieftinge-
wurzelten Vorbegriffen meistern wi l l , und sich 
einer regellosen Frehheit in Ausdehnung und 
Einschränkung der Worte des Gesetzes an
maßt; oder wenn er den von ihm oberfläch
lich, unvollständig und unrichtig aufgefaß
ten S i n n als die echten Vorschriften des Ge
setzes anpreiset, und durch seinen anmaßenden 
T o n , oder seine faßliche, aber seichte Darstel
lung die Leser von dem Stud io und tieferen 
Eindringen in dcnGeist derGesetze zu entheben 
verspricht: so wird er zum Verfälscher der Ge
setze. Werden vollends solche Commentare zu 
Handbüchern der Rechtsvertreter und Rich
ter ; so kommt das Gesetzbuch, wie die Crfah-
runn an dem lange verborgen gelegenen Rö
mischen Gesetzbuchs gelehret hat, allmählig 
ganz in Vergessenheit, oder es wird von dem 
Orakel-Spruche des durch Praxis sanctio-
nirtenCommentars zum Schweigen gebracht. 

Vor diesem gefährlichen Abwege sicherte 
mich zum Theile schon meinStandort;ich be
strebte mich aber auch, ihm durch das Ziel, das 
ich mir bey der Bearbeitung dieses Werkes 
vorsetzte, sorgfältig auszubeugen. D e r , mir 
schon, vor mehreren Jähren ertheilte, aller-
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höchste Auftrag, die, über den Urentwurfdes 

Commissionen eingesendeten Erinnerungen 
dey derHof-Commission in Gesetzsachen vor
zutragen, und mit meinem Urtheile zu beglei
ten, legte mir die sirenge Pflicht auf, dem 
Geiste dieses Entwurfs zuerst durch eigenes 
Studium gründlich nachzuforschen. Dann 
gaben aber auch die, von jenen Lander-Com
missionen eingelangten, Bemerkungen und 
Zweifel nicht nur treffliche Verbesserungen 
des Entwurfs, sondern auch nützliche Bcy-
träge zur Begründung und zu Erläuterun
gen der Gesetze an die Hand. 

Dazu gesellten sich endlich noch die schatz
baren Ansichten,.dic tiefen Erörterungen und 
gründlichen Meinungen der verehrungswür
digen Mitglieder der Hof-Commission in 
Gesetzsachen. Durch diese Hülfsmittel ward 
ich vor andern in den Stand gesetzt, mich 
mit den Gründen, dem Sinne und der An
wendung der einzelnen Vorschriften des 
neuen Gesetzbuches vertraut zu machen,und 
durch Mittheilung meiner Kenntnisse das 
Studium desselben zu erleichtern. 

Ungeachtet dieser wichtigen Hülfsmit
tel, die mir bey der Verfassung des Com-
mentars zur Hand liegen, würde man sich 
doch einen sehr unrichtigen Begriffvon dem
selben machen, wenn man ihn als. eine, aus 
Yen angezeigten Quellen geschöpfte, authen-
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tische A u s l e g u n g der Gesetze ansehen 
wollte. Denn zu gcschweigen, daß sehr viele 
Stellen des Urentwurfs, worüber man so
wohl bey den Länder-Commissionen, als bey 
der Hof-Commission in Gesetzsachen einver
standen war , ohne eine neue berathschla-
gende Prüfung in das Gesetzbuch aufgenom
men wurden, und daß in einer Versammlung 
vollendeter Rechtsgelehrten vieles nur kurz 
berührt, oder ganz übergangen werden mußte, 
was in einem Commentare an seinem rechten 
Platze stehet, so sagt das Gesetzbuch §. 8. 
deutlich aus: N u r dem Gesetzgeber 
sieht d ie M a c h t z u , e in Gesetz a u f 
e ine a l l g e m e i n ve rb i nd l i che ( a u 
then t i sche) A r t zu e r k l a r e n . Das 
ganze Ansehen und Gewicht des Werkes 
beruht also einzig auf seinem i n n e r e n 
Werthe und aufder eigenenUeberzeugung des 
Lesers von dessen Uebereinstimmung milden 
Worten und der hervorleuchtenden Absicht 
des Gesetzgebers. 

Hiernach istauch derganzePlan meinesBu-
ches angelegt. Nach den nöthigenVorkennt
nissen über die Entstehung unseres Codex, 
und über die Grundsätze, von welchen man bey 
seinerAbfassung ausgegangen ist,halte ichdem 
Leser durchgehends d e n w ö r t l i c h e n I n h a l t 
der Gesetze, als die e inz ige Q u e l l e und 
s i c h e r e N o r m des Rechts vor Augen. Für 
den Bürger von schlichtem Verstände soll auch 
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der Text die einzige Anleitung in seinen ge
wöhnlichen Rechtsgeschäften seyn.; tiefe Er
örterungen verwirren ihn, und in verwickel-
teren Rechtsfallen muß er bey Rechtsverstän
digen Rath einhohlen. V o l l e n d e t e n 
Rechtsgelehrten ist ein Commentar über-
siüssig; ihnen leuchtet der weit umfassende 
S i n n der Gesetze von selbst ein. Allein vie
len, die sich weder zur einen noch zur andern 
Classe rechnen,, kann eine Anleitung zum tie
feren Studio des Gesetzbuches, wozu gegen
wartige Arbeit bestimmt ist, noch immer wi l l 
kommen seyn. Die schweren und doch gegrün
deten Forderungen, welche die Philosophie 
an die Gesetzgebung macht, daß ein Gesetzbuch 
kurz, allgemein faßlich und zugleich vollständig 
seyn soll, lassen sich nur dadurch vereinigen, 
daß es ein tief durchdachtes, aber einfaches 
(von allem gelehrten Prunke gereinigtes) 
System allgemeiner, aufalle Rechtsverhält
nisse sich verbreitender. Rechtsregeln aus
mache. Ein Codex dieser Art scheint bey (cur
sorischer) Durchlesung leicht in der Abfas
sung und eben so bequem für die Ausübung 
zu seyn. Erst in der wirklichen Anwen
dung auf schwerere, durch verschiedene, oft 
contrastirende Nebenumstande, oder sophi
stische Kunstgriffe verwickelte Rechtsfalle 
siellt sich die Schwierigkeit dar ' ) . 

*) Die z a h l l o s e n V e r o r d n u n g e n , sagt ein 
berühmter Oeschichtforscher »nd Kenner der Gesetze 
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Für solche Fälle insbesondere dienen die 
jn dem Gesetzbuche aufgestellten Auslegungs
regeln, daß in Anwendung der Gesetze auf 
den, aus der e igen thüml i chen B e d e u -
t u n g d e r W o r t e i n ihrem Z u sa m m e n-
h a n g e , und aus der klaren Absicht des 
Gesetzgebers hervorleuchtenden, S i n n , 
dann auf a hnl iche in den Gesetzen bestimmt 
entschiedene Fülle, auf die G r ü n d e anderer 
damit v e r w a n d t e r Gesetze, endlich auf die 
n a t ü r l i c h e n R e c h t s g r u n d s a t z e Rück
sicht genommen werden soll (§§. 6. u. 7.). 

Nach diesen allgemeinen Vorschriften 
ist die Ausarbeitung des Commentars ange
legt. Ich mache zuerst bey jedem Paragraphe 
des Gesetzbuches auf die wesentlichen Stellen 
und Ausdrücke, auf die näheren Bestimmun
gen, Einschränkungen oder Erweiterungen, 
folglich aufden ganzen Zusammenhang und 
vollständigenSinudes Gesetzes aufmerksam. 
Durch eine solche Erörterung der kurzen, aber 
viel umfassenden Vorschriften soll theils einer 
bloß oberflächlichen und gehaltlosen/oderdoch 

gebungen, lassen sich auf w en ig e allge« 
meine Grundsätze zurück führen. D ie 
Bezeichnung der einzelnen Anordnun
gen ist a l le in zur Niederschlagung der 
Sophisterei) derjenigen nothwend ig , 
welche das Allgemeine nicht fasse li 
wollen. (Ioh. von Müller sammtliche Werte 1. 
B. Einleitung^ 
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undeutlichen und unvollständigen Kenntniß 
der Gesetze, theils den gewöhnlichen Kunst
griffen der Parteyen oder ihrer Vertreter, den 
S i n n der Gesetze durch abgerissene Stellen 
oder rabulistische Sophisterei) zu verdrehen/ 
begegnet werden. 

D ie Worte der Gesetze aber wetden erst 
durch die Absicht des Gesetzgebers, durch die 
seinen Wil len bestimmenden Gründe belebt, 
und zur Würde eines Gesetzes, dasden Wil len 
des Beherrschers ausdrücken soll, erhoben^ 
Es schien mir daher Pflicht des Lommenta-
tors zu seyn, den G r ü nden der Gesetze nach
zuforschen, und dieselben da, wo sie nicht un
mittelbar aus den Worten auffallen, deutlich 
anzugeben. DiesePflichtkann bey einem J u 
stiz-Codex um so leichter erfüllt werden, als 
hiezu weder die geheimen Triebfedern des Be 
herrschers, noch Mysterien des Cabinets zu 
enthüllen sind. Nu r aufdie, aus allgemeinen 
Rechts-Principien, aus der Verbindung des 
Ganzen und M r einzelnen Theile, und allen
falls aufdie, aus bekannten Daten der Ge
schichte sich darstellende, k l a r e Absicht des 
Gesetzgebers soll, wie der §. 6. des Gesetzbu
ches aussagt,'Bedacht genommen werden. 
Ein gerechtes, consequentes Gesetzbuch ist ein 
zusammenhängendes Ganzes, eine Kette 
rechtlicher Wahrheiten, deren eine durch dis 
andere begründet wird. Darauf suchte ich 
durch die wechselseitigen Berufungen der Pa« 
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ragraphe aufmerksam zu machen; dadurch 
suchte ich vorzüglich angehende Rechtsge
lehrte zu einem gründlichen Studio der Ge
setze anzuleiten. Ein Commentator, der durch 
weitläufige Erörterungen dessen, was für 
sein Publicum keiner Erörterung bedarf, oder 
durch Anhäufung unentscheidender Gründe 
seine Leser alles Denkens und Forschens über
heben will, unternimmt nicht nur eine ermü
dende und undankbare, sondern auch eine der 
solidenWissenschaft höchst nachtheiligeArbeit. 

Meine Begründung und Erörterung der 
Gesetze besteht vorzüglich in Zurückführung 
derselben aufallgemeine Rechtsgrundsätze, in 
Zergliederung der zusammengesetzten Vor
schriften, und in Entwickelung der nächsten 
Folgerungen und untergeordneten Regeln, 
wodurch zugleich eineAnleitungzu ihrer An
wendung auf bestimmtereFälle ertheiltwird, 
welche aber in der Folge durch Praxis erwei
tert werden muß. 

Der zweyte Band dieses Werkes wird 
noch in dem gegenwärtigen, und die übrigen 
zwey Bände sammt dem Register werden in 
dem nächsten Jahre nachfolgen. 



Vorkenntnisse. 

«^)as Ilecht ist keine Erfindung der Klug- Vor,e>»,<,.iffe 
yett, keme Geburt der Wil lkür und Laune, des Dester»,-
Die allgemeinen Rechtsvorschriften sind uns schon Aw°" Rech« 
von der V e r n u n f t gegeben; von dem Gesetz
geber sollen sie nur auf die m a n n i g f a l t i g e n 
V e r h a l t n i s s e / und die Geschäfte des bür
gerlichen Lebens angewendet, genauer bestimmt, 
durch die (positiven) Gesetze allgemein bekannt 
gemacht, und vermittelst der Gerichtshöfe in Vo l l 
zug gesetzt werden. Die Vorkenntnisse zum gründ
lichen Studium des bürgerlichen Gesetzbuches 
(Privat-Rechts) eineS Staates sind also: i ) 
das philosophische Recht; 2) die Staatsgeschichte 
und Stcmsiik; insbesondere 5) die Rechtsge
schichte und/,) die allgemeinen Grundsatze, von 
welchen man bcy Abfassung des Gesetzbuches aus
gegangen, und denen man in der Durchfüh
rung gcfolget ist. Die philosophische Re Ablehre, 
dann dle Geschichte und Statistik der Oesterrei- / V 
chischcn Evbslauten, für welche das vorliegende 
Gesetzbuch bestimmt ist, werden hier billiger 

A 
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Weise schon vorausgesetzt*). Ich beschranke mich 
auf die letztern zwey Arten der Vorkenntnisse. 

'§. I I . 

Insbesondere Die Rechtsgcschichte ist theils eine i n n e r e , 
'-bi° Achls- h ^ einzelnen bürgerlichen Gesetze und Nccbtsleh-

ren (Alterthümer)/ theils eine ä u ß e r e , der 
Quellen derselben. Erstere ist mit dem Charak
ter, den S i t t en , Verhaltnissen und der Kette 
der Begebenheiten, kurz mit der ganzen Ge
schichte eines Staates genau verbunden; sie for-

*) Unter dem philosophischen Rechte versiehe ich theils 5a! 
Naturrecht, «Heils die Veseh - Philosophie. Uebir das 
«sie« sind die Vorlesebücher an der hiesigen Universität-. 
M e i n natürliches «privat-Recht (Alien «, Aufl, 1808); 
das natürliche öffentliche Recht von M a r t i n i , umge» 
arbeitet vom Regieruugsrathe und Professor F r a n z Og> 
g e l , I I B . (Wien »nd Trieft ,309 », lU>c>). lieber die 
Ecseß > Philosophie ift vorzüglich zn empfehle»: Das Na
turrecht als eine Philosophie des positiven Rechts vom 
Professor H u g o , (Lehrbuch eines cioilistiscl cn Lursus, 
I I . Band, Berlin »739; isi aber auch besonders abge
druckt). Daraus lvird man auch mit anderen Schriftstel
lern dieser noch nicht ganz nach ihrer Wurde bearbeiteten 
Wissenschaft bekannt gemacht. Vergl, Blick auf dieDeut-
sche Rechtswissenschuft von Feuerbach (München i8»<>). 
Lehrbücher üver die Oesierreichische Stnolsqefchichte «nd 
Statistik sind- de Luea's Oefterieichifcke Staaienlunde 
im Grundrisse (Wien 1786 u. f , ) ; desselben historisch-
statistisches Lesebuch zur Kenntmß des Hesicrreichisckr» 
Staates, 2 Theile (Wien 1797». 179U). Oeuerol.Sta» 
iisiil des Oesterreichischeu Kaiserthums, ein Versuch von I , 
E. B i s i n g e r I I B. (Wien 1807 u. i8u8). Theoreli. 
sche Vorbereiluug und Einleitung zur Statistik, vom Pro
fessor u.Dr, Johann Z i z i n s (Wien ». Triest »810). 
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derte, wenn sie auch nur die vorzüglichsten Ge
setze, z. B . über die Che, HeiratlMertrage, das 
Grundeigentum (Landtafeln, Grundbücher), 
die Förmlichkeiten der Testamente und Vertrage, 
das Band zwischen Grundhcrrenund Grundsas
sen, die Verjährung u. d. gl. zum Gegenstande 
wählte, wegen der statcn Rückblicke auf die 
Staatsgeschichte ein eigenes Werk; auch ist sie 
zum Studium neuerer Gesetzbücher nicht so un
entbehrlich, als zur Kenntniß der alteren, z. 
V . des Römischen Rechts. Ich begnüge mich, 
die Gründzügc zur Geschichte des vorliegenden 
bürgerlichen Gesetzbuches, das Fortschreiten 
von den^ohen Materialien zur Ausarbeitung ein
zelner Thcile, und von dieser bis zur Vollen
dung des Ganzen anzugeben*). 

H. H l . 

Die altere Geschichte des Ocsterreichischen Saü.mlmigt.l' 
Privat-Rechts verliert sich in die Geschichte des ch"ch?,^A 
Deutschen Rechtes überhaupt " ) . Die mit den '<« - «rch«. 

* ) Die Geschichte der verschiedenen Pr^vinzial. Rechte, z. 
B, vo» Böhmen, Mahren, Galizien «. s. w. liegt außel 
dem Plane dieses Wertes ( E . §. n . ) . 

* ' ) Um zur Kemltniß der neilenOeswreichischen Ncchlsgesefbü-
chrr °orz>!l>ercilr!>, schrieb ich vier jährliche Beylräge zur 
Gesesilunde und Rechtswissenschaft in den Oesterr. Erbst,, 
worin die Geschichte dieser Gescobüchcr, und die Grund, 
süss, »°n welche» man beyihrer Abs»!,,!"« ausgegangen 
ist, auSsühlücher vyrzetrage» werben. Ir!>t, ta dieses 
periodische Werl aeschlosfc-l ist, lührt es de» Titel: V»r< 

H 2 
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übrigen Provinzen Deutschlands gemeinschaftliche 
Oberherrschaft, die gleiche Verfassung, Achn-
lichkeit der Sitten und Verhältnisse, und der 
wechselseitige Verkehr gründeten auch gleiche Ge« 
setze und Gewohnheiten, welche durch gleichför
mige Entscheidungen der Gerichte erweitert wur
den. Das Römisch-Justinianische Recht nahm 
bald nach seiner Aufsindung aus den nahmlichcn 
Gründen, welche ihm in ganz Deutschland, ja 
bepnahe in ganz Europa Eingang verschafften, 
auch in Oesterreich den Hauptplatz ein; aber auch 
hier konnte es die alteren Quellen des Deut
schen Privat-Rechts, wie den Sachsen- und 
Schwabenspiegel, das Kaiscrrecht u. m. a. , aus 
denen Manches in die Oesterreichischcn S t a d t 
rechte übergegangen war * ) , so wie mehrere 

»lte«. altere, vaterlandische Gesetze " ) nie ganz ver
drängen. Sie geriethcn zwar ihrem U r sprunge 
nach (als ein geschrieben es Recht) fast ganz 
in Vergessenheit; wurden aber, weil sie mit den 
Sit ten und üblichen Geschäften des bürgerlichen 
Lebens innig virwebt waren, als e inGewoh n-

bereilnng zm neueflen Oeslerreichischen Gesehkunde im In« 
stiz-Fache i» vier jährlichen Veyträgen von ,306—,8c>.<.> 
(Wien und Tricst, bep Joseph Geringer iZ»o). 

») G. die angeflihrte Vorbereitung I. B S . ^ 6 . 

" ) Man findet diese Ersehe in de L o r a s Justiz, Code. 
(Wien 1792, iu Bände in U.).'Dieses Wert enthält NM« 
ein Verzeichnis', «Heils emen mehr oder minder rMünd i -
gen Auszug der im Justiz, Fache erlassene» Geschc un, 
besonderen Veroldnungin vom I . »»Z!, —1793, 
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heitsrccht beobachtet. DieR e chtsgewohn-
hei len sammelten (inOestcrreich) vorzüglich die 
Landesstande in dem sogenannten (üonznetuüma. 
l io , und eine dieser Sammlungen, worin zu
gleich die besondern Rechte der Landcsstande ein
getragen waren, erhielt den Nahmen Land
ta fe l . Die gleichförmigen Entscheidungen 
der Gerichte verwahrte man in den M o t i-
ven-Büchern. Die Nechtsgelehrtcn W a l 
t e r , S u t t i n g e r , F i ns te rwa lde r , Rei
t e r u. m. a. erwarben sich das Verdienst, diese 
Rechts-Normen durch ihre Schriften allmählich 
bekannt gemacht zu haben *). 

§. IV. 

Unter Leopold I. unternahm Franz von 2)mittle«. 
G u a r i e n t , Hofrath und geheimer Referendar, 
eine Sammlung der seit Ferdinand I. ergange
nen Justiz - und politischen Verordnungen, die, 
nach alphabetischer Ordnung in zwey Thei-
len verfaßt, im I . 1704 zu Wien unter dem 
Titel: (üaclex auztriacug durch den Druck be
kannt gemacht wurde. Diesem folgten dura) den 
Privat-Fleiß eines Buchdruckers zwey Supple
ment-Bande. Der erste enthalt nebst vielen Er
gänzungen des coäici« austriaci die späteren 
Verordnungen bis zum I . 1720, der zweyte 
aber die Fortsetzung bis zum Ableben Carls V I . 

*) lieber diese Schriftstellet loi», man nachsehen be Lucas 
Justiz-Coder. imter dem Worte, B i b l i o t h e k . 
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Auf Befehl der Kaiserin» Maria Theresia sam
melte der Hofrath und Rcgicrungs-Kanzler 
Freyherr von Pöck die bis zum Ende des Jahrs 
1770 erlassenen Verordnungen nach chrono
logische r Ordnung in einem fünften und sechs
ten Bande. 

§. V . 

2) neuc«. M ^ dieser Zeit an ward die Sammlung 
bis zum Regierungsantritte Josephs I I . unter
brochen*). Unter diesem Fürsten erhielten die 
Gesetzsammlungen eine zweckmäßigere Einrich
tung; Man schied die Justiz-Gesetze von den 
politischen, und sonderte von den erster» die 
vorübergehenden Vorschriften und Entscheidun
gen einzelner Falle, die man in die vorigen Com-
pilationen aufgenommen hatte. So folgten in 
ununterbrochener Reihe die nach chronologischer 
Ordnung gesammelten Gesetze im Justiz-Fache 
(Civil- und Criminal-Gesetze mit Inbegriff der 
Gerichtsordnung) von Joseph I I . , Leopold I I . 
und Franz I. bis zum Ende Februars 1797. 
Die Fortsetzung ist noch nicht zum Drucke beför
dert worden. 

§. V I . 
.) Verbuch. allein schon die weise Fürstinn Maria The-

- ) Die Verordnungen vom I . 177» bis zur Regierung Jo
seph« I I . findet man in K r o patsch eck« Sammlung der 
Justiz» und Politischen Verordnungen; die Justiz»Gcsefe 
inibesendere in Ignaz d« Luca'« Justiz.Codez. 
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rcsia überzeugte sich, daß die Justinianische un
förmliche Compilation zahlloser, vor Jahrhun
derten für einen ganz fremdartigen Staat in 
einer ihren Untcrthanen unverstandlichen Sprache 
gegebener, Gesetze und Rechtsentscheidungen nicht 
die Stelle eines Gesetzbuches vertreten, oder durch 
eine bloße Nachhülfe einzelner Gesetze ergänzt und 
brauchbar gemacht werden könne *). Sie machte 
schon im I . i / 53 dem obersten Gerichtshofe be. 
kannt, daß durch Abfassung eines vollständigen 
Codex allen Provinzen e in sicheres g le i 
ches Recht u n d eine g l e i c h f ö r m i g e 
recht l iche V e r f a h r u n g s a r t bes t immt 
werden sol,l. Zu diesem Ende bestellte sie eine, 
aus den bewahrtesten Nechtsgclehrtcn und J u 
stiz'Nathen ihrer Provinzen zusammengesetzte, 
Eommisswn, und ertheilte derselben folgende, 
eine unbestimmte blumenreiche Instruction weit 
übertreffende, einfache, aber gehaltvolle Vor
schriften: „daß die Eymmission bcy Abfassung 
„des Codex sich einzig auf das P r i v a t - R e c h t 
„beschränken, soviel möglich das bereits üb l iche 
„Recht beybehalten, die verschiedenen Provin-
„zial - Rechte, in so fern es die Verhältnisse ge
matteten, in Ueber e ins t imm u n g bringen, 
„dabey das geme ine Recht und die besten 

' ) Ueber den Werlh derIuflinianischen Gesetzsammlung habe 
ich '»ich ausführlicher erklärt in meiner Vorbereitung 
zur neuesten Oesterr, Gesetilunde ,mb Rechtswiss. I . B . 
S . 2 i . f. f. 
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„Aus lege r desselben, so wie auch die G e> 
„setze anderer S t a a t e n benützen/und 
„zur Berichtigung und Ergänzung stets auf das 
„a l lgemeine Recht der V e r n u n f t zu-
„rück sehen soll." Die Entwerfung des Plans 
wavd dem vormahligen Professor der Rechte 
Azzon i aufgetragen. 

H. V I l . 

«krficr Vn<> Die Vollendung des Werks verzögerte sich 
bc„. ' ^ bis zum I . 1767, und auch das vollendete, 

größten Theils aus dem Römischen Rechte und 
den Commentaricn über dasselbe zusammen ge
tragene, in einem schleppenden Style auf acht 
starke Folio-Bande ausgedehnte, Werk hatte 
die weise Absicht der Monarchinn nicht erfüllt. 
Sie gab es der Commission mit nachstehender, 
denkwürdigen Anleitung zurück: „1) soll das 
„Gesetz» und Lehrbuch nicht miteinander 
„vermengt; mithin alles, was nicht in den 
„Mund des Gesetzgebers, sondern »ci catkeäram 
„gehört, aus dem Codex weggelassen; 2) alles 
„ in m ö g l i c h e r Kü rze gefaßt, die casus 
„rariorez übergangen, die übrigen aber unter 
„a l l geme inen Sätzen begriffen; jedoch 3) 
„alle Zweydeutigkeit und Undeu t l i chke i t 
„vermieden werden. 4) I n den Gesetzen selbst 
„soll man sich nicht an die Römischen Ge
setze binden, sondern überall die natür l iche 
„ B i l l i g k e i t zum Grunde legen; endlich 5) 

L, 



„die Gesetze, so viel möglich, s i m p l i f i c i r e n , 
„daher bey solchen Fallen, welche wesentlich 
„emcrley sind, wegen einer etwa unterwalten-
„den Subti l i tat nicht vervielfältigen." D»e Ab
kürzung des entworfenen Gesetzbuches übernahm 
der Negierungsrath H o r t e n , dessen Einsicht 
und Verdienste vorzüglich durch seine Entwürfe 
des Ehe-Patents und der einfachen gesetzlichen 
Erbfolge *) bewahret sind. 

§. V I I I . 
Erst unter Joseph I I . (im I . 1786) ist'der, Km'dm«,.^^ 

zuletzt von dem in der Oesterreichischen Gesetz- U . " / ' " 
gcbung berühmten Hofrathe von Keeß bearbei
tete, das Familien > Recht umfassende, erste 
T h e i l des bürgerlichen Gesetzbuches durch den 
Druck bekannt gemacht und in Wirksamkeit ge
setzt worden. 

§. I X . 
Leopoldll. trug der Hof-Commission in Ge

setzsachen nicht nur die Verbesserung der bereits 
bestehenden Civ i l - und Strafgesetze, sondern 
auch die Vollendung der noch mangelnden Theile 
des bürgerlichen Gesetzbuches auf. Die Bearbei
tung des neuen (seit dem I . 1804 bereits kund 
gemachten) Strafgesetzes über Verbrechen, über
nahm der um die Gesetzgebung und Rechtsver
waltung höchst verdiente, nunmehrige oberste 

*) Ohe»Pa!ent »om ,6. IHnn« »782. Erbfolge« Patent 
«°m »». M«y »,Y6. 
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Landrichter und Präsident der Hof-Commission 
in Justiz - Gesetzsachen, Mathias Edler von 

ZwfylelEnt. H a a n . Den Entwurf des bürgerlichen Gesetzbu-
"""^' ches vollendete der (schon als Professor der Rechte 

berühmt gewordene) damahlige Justiz- und Com? 
Missions-Präsident Freyherr von M a r t i n i . 

§. X. 
Franzi.entzog, ungeachtet der dringendsten 

äußeren Angelegenheiten und gefahrvollen poli
tischen Ereigniße, der Iuf l iz - Gesetzgebung 
seine Aufmerksamkeit nicht. Er erklärte, daß die 
Zustandbringung des für das Wohl der bür
gerlichen Gesellschaft höchst wichtigen vaterlän
dischen Gesetzbuches ihm sehr nahe am Herzen 
liege, und daß zur Beförderung dieses so wich
tigen Zweckes folgende Mittel angewendet wer
den sollen: , , i ) sey der in drey Theilen verfaßte 
„Entwurfdes bürgerlichen Gesetzbuches von eige
n e n , aus Nathen der politischen Behörde, des 
„Appellations - Gerichtes, Landrechtes, Magi-
„strats und aus Mitgliedern der Landesstände 
„zusammen gesetzten, Commissionen in allen Deut
schen Provinzen; dann von den juridischen Leh-
„rerversammlungen an den inlandischen Univer-
„sitaten zu beurtheilen; zugleich aber, damit 
„jeder Sachverständige im In- 'oder Auslande 
„seine Meinung hierüber eröffnen könne, ?) durch 
„den Druck bekannt zu machen *). Die einge-

*) I n Galizien ward dieser Entwurf aui einem dringenden 
Bedürfnisse sogleich al i Gesefbuch eingeführt- Dieß ge-
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„sendeten Erinnerungen sollen 3) von der, aus 
„Hofrathen der politischen und Justiz-Behörde 
//bestehenden, Hof'Eommission in Gesetzsachen 
//erwogen; 4) die beschlossenen Abänderungen in 
„dem Entwürfe vorgenommen, und 5) die Be-
„rathschlagungs-Protocolle mit den Resultaten 
z/zur höchsten Schlußfassung vorgelegec werden." 

H, X I . 
Als die Erinnerungen beyder Gesetz-Com- ^ ' " " 

missoncn eingelangt waren, schickte der Referent 
allgemeine Betrachtungen über die zweckmäßigste 
Einrichtung eines bürgerlichen Gesetzbuches, und 
jedem Hauptgcgcnstimde besondere, darauf sich 
beziehende, Bemerkungen voraus. Er prüfte 
dann bey jedem §. des gedruckten Einwurfes alle 
darüber eingelangten Erinnerungen, schloß mit > 

seiner Meinung, wie der §. abzufassen scy, wor
über alle einzelne Glieder der, aus politischen 
und Justiz - Rachen zusammen gesetzten, Hof» 
Commisswn abstimmten. Der vollendete Ent
wurf ward mit den Protokollen zur höchsten 
Schlußfassung überreicht. Nachdem derselbe auch 
im Staatsrathe geprüft worden war, geruhten 
Se. Majestät eine Zusammentretung des Staats
und Eonferenz-Rathes (vormahligen Professors 
der Reckte) P f l e g e r v o n W e r t e n a u mit 
einigen Gliedern der Hof-Commission anzuord-

wührlt zugleich den Vottheil, daß mittlcrwcilc auch die 
Prafi« ,« l Vervollkommnung des allglmeintü bülgtllichei! 
Oes,ßbuck»f blnnpt werorn lonn«. 
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nen, worin über die aufgefallenen Bemerkun
gen und Verbesserungen berathschlaget, und der 
hiernach berichtigte Entwurf neuerdings vorge
legt wurde. Am 7. Julius 1810 erfolgte die 
höchste Schlußfassung, wodurch die Kundma
chung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 
angeordnet ward. 

§. X I I . 

n ?<,'^n"i. Zum gründlichen Studium und zur richti
ne, in dt, Be-^eren Beurthcilung der Gesetze dienet nebst der 
G^buches Geschichte des Gesetzbuches die Kenntniß folgen-
!''l'ea<?"B^ der allgemeiner Grundsätze, welche man bey der 
llachtunge», Abfassung des Gesetzbuches vor Augen gehabt hat. 
^ditbülger- Rechte sind allen Menschen schon von der 
!n3«?«7« Vernunft , vermöge ihres Charakters der Per-
Aile gleich sönlichkeit, gegeben; sie zu s ichern, ist Zweck 

"'der bürgerlichen Vereinigung. Die Gerech
t i g k e i t kennt keinen Unterschied der Geburt, 
der Religion, des Alters, Ranges, oder Stan
des. Für die po l i t i sche Gesetzgebung ist die
ser Unterschied allerdings wichtig*). Das P r i « 
v a t - R e c h t aber beschranket sich auf diejenigen 
Rechte und Erwerbungsarten derselben, welche, 
unbeschadet jener politischen Verschiedenheiten, 
allen selbstständigm Einwohnern auf gleiche 

*) Aber auch die politische Gesetzgebung muß im Einklänge 
mit der bürgerliche» den Grundsaß der gleiche» Gerech
tigkeit stets oor Augen haben, und die Freyhcit der lln» 
terthanen so wenig beschränken, als es de» Zweck der Ge
sellschaft nur immer gestattet. 
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Weise zustehen können und sollen. Selbst dm 
Fremden wird dadurch, daß man ihnen den Ein
tritt in das Staatsgebieth, und den Verkehr mit 
den Bürgern gestattet, Schutz der Rechte, und 
Verwaltung der Gerechtigkeit zugesagt. Wenn 
die Civil-Gesetze gewissen Elasten von Personen, 
z. B. Minderjährigen, Verstandlosen u. d. gl. 
einen besonderen Schutz oder Vorzug einräumen, 
so geschieht es eben in der Absicht, die durch phy
sische Ungleichheit gestörte Gleichheit der Rechte 
herzustellen. Die bürgerlichen Gesetze müssen also 
gegen Alle gleich gerecht seyn. 

§. XI I I . 

Von der Befolgung dieses Grundsatzes in 
der Abfassung des gegenwartigen Gesetzbuches 
hebe ich nur einige allgemeine Vorschriften als 
Beyspiele aus. Jeder Mensch (sagt der §. 
16.) hat angeborne Rechte, und ist 
daher a ls eine Person zu betrachten. 
Sc l ave rey oder Leibeigenschaft, und 
die A u s ü b u n g einer darauf sich be
ziehenden Macht w i r d in diesen Län
dern nicht gestattet. Was- den angc-
bornen natür l ichen Rechten ange
messen ist ,wird so lange als bestehend 
a n g e n 0 m m e n, a l s d i e g e s e y m a ß i g e B e-
schrankung nichtbewiesen wird(§.17.). 
Jedem, der sich über sein gutes sittliches Betra
fen, und seinen Nahrungsstand auszuweisen 
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fähig ist, kann die Staatsbürgerschaft verliehen 
werden (§§. 29.U.30.). Jeder, dem kein gesetzliches 
Hinderniß im Wege sieht, kann eine Ehe schlie
ßen, und hierdurch eine Familie und die darauf 
sich beziehenden Rechte gründen (§. 47.). Jeder
mann, den die Gesetze nicht ausdrücklich aus
schließen , kann durch die gesetzlichen Arten Eigcn-
thum, somit auch die übrigen dinglichen, und 
durch Vertrage oder aus einer erlittenen Beschä
digung persönliche Sachenrechte erlangen (§. 555.). 
Den F r e m d e n werden überhaupt gleiche 
Rechte mit den Staatsbürgern zugestanden 
(§. 33.). Das bürgerliche Gesetz kcnni keinen Un
terschied der N e l i g i 0 n , als der durch echte To
leranz begründet wird (§§ .39 .1 ,5 . 1l6. U.123— 
z36.). Jedem, der sich in seinem Rechte gekrankt 
zu scyn erachtet, steht es frep, seine Beschwerde 
vor der, durch die Gesetze bestimmten, Behörde 
anzubringen. Auch solche Rechtsgeschäfte, die 
das Oberhaupt des Staates betreffen, sind von 
der Gerichtsbehörde nach den Gesetzen zu beur-
theilen(§§. 19.U. 20.). Personen, die ihre Rechte 
selbst zu verwahren außer Stande sind, genie» 
ßen einen besonderen öffentlichen Schutz (§ §. 21 . 
u. 22.). Ucberhaupt aber werden durch vorsichtige 
Beschränkungen und Förmlichkeiten, wie insbe
sondere die Vorschriften über letzte Willenserklä
rungen und Verträge lehren, die, in Rechtsge
schäften unerfahrnen und auf die Redlichkeit An
derer vertrauenden, Mitglieder gegen List und 
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Habgier geschirmt, redliche Gesinnungen mehr 
verbreitet, und die Rechtostreitigtettcn ver
mindert. 

H. X I V . 
Das bürgerliche Gesetzbuch soll sich, seinem ^ « s A -

Begriffe und dem ursprünglichen Auftrage gemäß seüb»« be-
(§. 6. ) , auf d i e P r i u a t - Rechte beschränken. M'k< ^ si« 
Jeder Zweig der Gesetzgebung hat seinen nach-gemeine 
sien, eigrnthümlichcn Zweck, Gegenstand, Um- Recht, 
fang und P lan , nach welchem die besonderen 
Vorschriften rein (unvermischt mit heterogenen), 
ununterbrochen in ihrer natürlichen Verbin
dung vorgetragen werden müssen. Verwirrung 
der Gränzen der verschiedenen Zweige der Gesetz
gebung hat Verwirrung der Begriffe, Stockung 
und Unordnung in Behandlung der Geschäfte, 
und oft höchst nachtheilige Krankungen der Pr i - , 
vat-Rechte, oder Eingriffe in die oberste Gewalt 
M Folge. 

§. X V . 

Man scheide also i ) das bürgerliche Gesetz
buch von dem Codex der p o l i t i s c h e n Gesetze 
und Vorkehrungen >). Jenes hat a) das recht 

*) Dadurch werde», der Kürze wegen, alle cmker der Sphäre 
der C i , i l : und Lriminal-Gtsehgebung liegende Vorschrif. 
len bezeichne«. M i t der systematische» Sammlung der̂  
selben und der Abfassung eines politische» Lüdet beschüf» 
«iget sich «ne eigene, von Äälhe» aller Hauptzweige der 
politischen und Justiz Verwaltung zusammen geseilte, Hcf< 
Commissi»!,. 
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liche P r i v a t - V e r h ä l t n i ß der Mitglie
der; dieser hat das ö f fen t l i che , nähmlich 
das Verhältniß der Unterthanen zur öffentlichen 
Macht (wie die Organisation der Staatsverwal
tung, die äußern politischen Verhältnisse, die 
Polizey in ihrem weiten Umfange, das Com
merz, die Finanz-Verwaltung u. d. gl.) zum 
Gegenstände, d) Jenes bestimmt die wechselseiti
gen R e ch t e der Privaten; dieser aber P f l i ch -
t c n der Einwohner zur Erhaltung der öffentli
chen Ordnung und allgemeinen Wohlfahrt, c) 
Die Civil-Behörden cnheilen ihren Beistand, 
nach der Regel: W " kein Kläger ist, ist auch kein 
Richter, (ordentlicher Weise) nur^ver eine Auf
f o r d e r u n g des Berechtigten, welcher von sei
nem (veräußerlichen) Rechte Gebrauch machen 
(kann und) will. Die politischen Behörden wachen 
und wirken stets un au fge fo rder t für die Pri> 
vat- und öffentliche Sicherheit. Man jcheidi 2) 
das (criminelle und politische) Strafgesetz: 
buch, das weder Rechte, wie der bürgerliche, 
noch Pflichten, wie der politische Codex, sondern 
die Befestigung, Scmction oder Verpönung der 
einen oder der andern aufstellt. Man scheide 3) 
die bürgerlicheGerichtsordnung, welche das 
richterliche Verfahren in und außer Streitsachen 
bestimmt. Das Gesetzbuch ist die Theor ie der 
wechselseitigen Privat-Rechte, und sagt bloß im 
Allgemeinen aus, daß der Bürger seine Rechte 
nur vermittelst der öffentlichen Rechtsuerwaltung, 
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nicht eigenmächtig, suchen, und von ihr deren 
Sicherung und Zuerkennung erwarten müsse. 
Die pr actische Anleitung, wie dieses geschehen 
soll, und die zum Theil zufälligen, nach Zeit und 
Umstanden veränderlichen Vorschriften, welche 
dabey theils von den Parteyen und ihren Vertre
te rn , theils von den Richtern, oder den ihnen 
beygeordneten Beamten und Dienern, beobachtet 
werden müssen, gehören in die Gerichtsordnung 
und in die besondern Amtsvorschriften. 

§. X V I . 

Zwar läßt sich nicht in Abrede stellen, daß 
alle diese Zweige der öffentlichen Verwaltung 
mehr oder minder in einander greifen, und daß 
die Gränzen zum Theil noch problematisch, zum 
Theil aber durch eine tief eingewurzelte, nicht leicht 
abzuändernde, Praxis hier und da verrückt worden 
seyn;) indessen kann man doch die Sorgfalt nicht 
verkennen, welche man bey Abfassung, des gegen« 
wärtigen Gesetzbuches auf die Erhalcung oder Her
stellung einer angemessenen Gränzscheldung ver
wendet hat, ohne dadurch eine gewaltsame Um« 
schassung d<s üblichen Geschäftsganges, eine ängst
liche Zerstückung zusammen hängender Theile, oder 
auffallende Lücken in der Gesetzgebung zu veran
lassen. So hat man i ) die in der politischen Ner« 
fassung gegründeten Regalien und Fiscal - Rechte, 
wie auch die, obgleich manche Privat-Rechte be
schrankenden, oder erweiternden, politischen Vers 

B 



38 Vorkenntnisse. 

ordnungcn, wie z.B. die Jagd-, Forst-, Com» 
merz- oder die das Tienstgcsinde, oder das Ver-
haltniß der Grundherren zu ihren Grundsassen 
betreffenden Ordnungen, die verschiedenen Scan
desrechte, Privilegien u.d. gl., der po l i t ischen 
Gesetzgebung und Verwaltung überlassen; 
jedoch in demCivil - Codex den Bürger auf dieselben 
an den zukommenden Orten durch Hinweiftmgen 
«ufmerksam gemacht (z.B. §§. i3.32.140.2^0. 
344. 383 — 385.). Eben so hat man zwar 
2) das, aus Verbrechen und schweren Polizey-
Ucbenrctungen, dem Verletzten gebührende Er
satzrecht, und die Folgen, welche die Verurthei-
lung, in Hinsicht auf die Privat-Rechte, nach 
sich zieht, in das bürgerliche Recht aufgenom
men ; dagegen in Rücksicht der angedrohten 
Strafen bey mehreren Gelegenheiten auf das 
Strafgesctzverwicsen. Und ob man gleich 3) 
die Rechtstitel, den Umfang der Rechte und des 
daraus herzuleitenden Klagbcgehrcns, ferner die 
gesetzlichen Arten, eine Vormundschaft, Erbschaft 
oder Sichersicllung der Rechte zu erlangen, in dem 
Geletzbuche bshandcll; so werden doch die Beweis
arten, und die Formen der Klagen, so wie die 
obrigkeitlichen Functwnen bey Bestellung der Vor
mundschaften , bey Erbschaftsantretungen, oder 
bey Führung der öffentlichen Grund- und Hy
potheken - Buchender Ger ich tsordnung vor
behalten. 
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§. X V I I . 
Ueberdieß werdcn theils aus den allgemei- . 

nen Betrachtungen, daß man von dem bürgerli
chen Gcsctzbuche, nach welchem die bürgerlichen 
Gerichtshöfe zu urtheilen haben, die politischen 
Gesetze und überhaupt solche Vorschriften, die an
deren Behörden zur Handhabung anvertrauet, 
oder denen, ihres besondern ausgebreiteten Ge
genstandes wegen, besondere Zweige der civilisti
schen Legislation zu widmen sind, absondern, und 
daß das bürgerlicheGesetzbuch e i na l l geme ineS , 
somit auf alle Elasten der Bürger anwendbares 
Recht seyn soll, dann aber auch aus besonderen 
Gründen noch folgende Zweige der Gesetzgebung 
von dem Civil-Codex ausgeschlossen: 3) das so
genannte K i r c h e n r e c h t , in so weit es politi
sche Verordnungen über die Besetzungen der 
Pfründen, die Functionen der Kirchenvorsteher, 
die Einkünfte der Geistlichkeit u. s. w. enthalt; 
l,) d i e M i l i t ä r - G e s e t z e , milderen Samm
lung eine eigene Hof-Comnnsswn beschäftiget ist; 
c) das Lehen rech t ; 6) das H a n d l u n g s -
rech l , worauf aber an den gehörigen Stellen 
hingewiesen worden.ist (z. B . H§. 54. 402. 
u. 35g.). 

§. X V I I I . 

Das Recht, als Ausspruch der Vernunft , 
und überhaupt die Gesetze, nach welchen l̂ e Un-
terthanen gleichförmig handeln sollen, dürfen 

B 2 

» 
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2> Die bül- sich nicht widersprechen. Die bürgerlichen Gesetze 
«er!,che» Ge» ^ . . , , . , , ,̂ . / , , 

sesr müssen mußen also sowohl unter sich, als nur dem gan-
^ ' " ^ ' ^ zcn Systeme der Gesetzgebung ü h e r e i n stim-
z.n <i!y,s>me m en. Wenn man m einem Staate neben 
bunz, ,'>b«l' einem unförmlichen GeHaufe zerstreuter, emhei-
ei!>st,m. mischcr Gesetze auch noch ein fremdes, aus ver

schiedenen Meinungen gegen einander streitender 
Rechtsgclehrten compillrtcs, auf die jetzigen Ver
haltnisse in vielen Stücken nicht mehr anwend
bares , Recht (wie das Römische) bestehen laßt; 
wenn die Richter theils aus mangelhafter Kcnnt-
niß zahlloser Gesehe, theils wegen wirklicher 
oder oft nur eingebildeter Unanwcndbarkeit der
selben sich erlauben, ihre philosophischen Mei
nungen die Stelle der Gesetze vertreten zu lassen; 
wenn widersprechende Statuten und Gewohnhei
ten, wenn Urthcile, Belehrungen und Verord
nungen einzelner Gerichtshöfe ein gesetzliches An
sehen behaupten; wenn man den Schwierigkei
ten in Anwendung der Gesetze sogleich durch ein
seitige, in das System nicht einpassende, Abän
derungen abzuhelfen bedacht ist; wenn die Grän-
zen der mannigfaltigen Zweige der Gesetzgebung 
nicht'genau abgesteckt, und daher hausige Colli, 
sioncn der verschiedenen, dieselben verwaltenden, 
Behörden zu besorgen sind; wenn das bürgerliche 
Gesetzbuch von mehreren Mitarbeitern zerstücket, 
oder vereinzelt, und von bloßen Rechtsgclehrten 
ohne Bcraths.hlagung mit Geschäftsmännern, 
denen die Verwaltung der übrigen Zweige der 
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Gesetzgebung anvertraut ist, bearbeitet w i rd : 
dann laßt sich ftcylich ein Einklang der Gesetze 
nimmermehr erwarten; er laßt sich aber nicht 
ohne Grund hoffen, wenn man, nach Verstopfung 
dieser Quellen der Unordnung und Widersprüche, 
strenge Sorgfalt auf systematische E'.nhcn der Ge
setzgebung verwendet (§§. 6 — 6. u. 10—12.). 

§. X IX . 
Man ' fordert von dem bürgerlichen Gesetz- äl D«z >>,'>r. 

buche V o l l s t a n d . gke i t . Es soll nicht 
keinen Zweig der Rechtsgeschäfte übergehen; es ständig; 
soll auch für jeden Zweig so erschöpfende Vor, 
schriftcn geben, daß der Rcchtsgclehrte icden mög
lichen Fall daraus zu entscheiden fähig scy. So sehr 
sich die unendliche Mannigfaltigkeit der Rechtsfälle 
gegen die Möglichkeit, dieser Forderung Genüge zu 
leisten, zu strauben scheint: so wird diese Möglichkeit 
doch durch die Betrachtung außer Zweifel gesetzt, 
daß das Neckt auf unveränderlichen Regeln de» 

' r u h t , die aus höheren, allgemeinen, somit-für 
alle möglichen Fälle ausreichenden, Grundsätzen 
abgeleitet werden können. Die moralische Natur 
w i rd , so wie die physische, sehr sparsam durch 
wenige Gesetze regiert, auf d,e sich alle einzelnen 
Erscheinungen und Fälle zurück führen lassen. 
Wie die ersteren von der theoretischen, so werden 
uns die letzteren von der practischcn Vernunft(als 
dem Vermögen der Einheit) gegeben. D ieVo l l -
ständigkcit eines Gesetzbuches kann also zwar nie 
durch eine, auch noch so ausgedehnte, angstliche «3a-
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suistik, worin man jeden einzelnenFall buchstäblich 
entschieden finden soll, wohl aber durch Forschung 
nach dem Allgemeinen in dem Einzelnen, und 
durch Vereinfachung der Rechtsvorschriften, de
ren Anwendung der verstandigen Beurtheilung 
der Richter zu überlassen ist, erreicht werden. 
Nu r darf die Vereinfachung nicht so weit gehen, 
daß ein trockenes, abstractesRechts-System, wel
ches dem Bürger unverstandlich und unbrauch
bar, für die Richter aber ein weites Feld der 
eigenmächtigsten Beurtheilung seyn würde, die 
Stelle eines bürgerlichenGesetzbuches vertreten soll. 

H. XX. 
Man bestrebte sich, diese Eigenschaft dem 

vorliegenden Gesetzbuche dadurch zu verschaffen, 
daß man bey jedem Rechtsgeschäfte den Begriff 
zum Grunde legte, daraus die wesentlichen/so 
wie aus der vernünftigen, vcrmuchllchcn Absicht 
der Parteyen, welche ein solches Rechtsgeschäft 
bornehmen, die natürlichen Bestimmungen ab
leitete, und dabey sowohl die alteren als neueren 
vaterlandischen und auswärtigen Gesetze, die vor
züglichsten Ausleger derselben, dann die über 
den Entwurf von einigen Provmzial-Eommis-
sionen mit vielem Fleiße und Scharfsinne ge
machten Bemerkungen, so wie auch die Anfragen 
der Gerichtshöfe in Galizicn, wo der Entwurf 
bereits als Gesetzbuch bestand, zu Nathe zog, 
endlich den Richtern eine gemäßigte Freyheit in 
der Auslegung und Anwendung der Gesetze zu 
gestand (§§. 6. u.7.). 
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§ X X I . 
Den angeführten vier (absoluten) Eigen- H ^ " ^ 

schaflen eines jeden bürgerlichen Gesetzbuches >̂ !"»ss n d.g 
kommt noch als (relative) Bedingung der Volk gemessen, 
kommenhcit beyzusetzen, daß die Civil-Gesetze den 
besonderen Verhältnissen des Staates/ für wel» 
chm siegegebenwerden, angemessenseyn. Un
streitig gibt es sehr unle auf a l l e Staaten gleich 
anwendbare Rechtsvorschriften; darum kommen 
alle Staaten in sehr vielen Rechrsgeletzen überein, 
und darum macht das, aus der Vernunft geschöpf
t e , vorlangst angenommene, Römische Recht 
Noch immer die Basis der neuesten Gesetzbücher 
aus. Allein die Verschiedenheit des Clima, der 
Bevölkerung, Verfassung und Cultur, der Grad 
de, religiösen, sittlichen und volitischen Aufkla
rung, die herrschende Erzichungsart und Be« 
sclaftigung, derGemüths-Charakter undWohl-
st,md der Einwohner, kurz die Verschiedenheit der 
äußeren und inneren Verhaltnisse begründet auch 
fine Verschiedenheit,der Rechtsverhältnisse, nach 
«eichen die darauf sich beziehenden Gesetze Modi-
sciret werden müssen*). Solche Modisieationen 
werden allmählich von dem Bedürfnisse der Zeit 
herben geführt, durch Gewohnheit befestiget, und 
mit der Denkart, Handlungsweise und dem Cha
rakter einer Nation so tief verwebt, daß cin wei-
sex Gesetzgeber bey Abfassung eines Gesetzbuches 
sie stets vor Augen haben, dennoch aber durch 
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das Alterthum und Herkommen sich nicht abbrin« 
gen lassen wird, Einschränkungen der Freyheit, 
deren Grund ni6)t mehr besteht, so wie unnütze, 
in einer veralteten Verfassung gegründete, For
men durch Herstellung der natürlichen Simpli-
citat aus dem Wege zu räumen, oder neueFor« 
men bey Geschäften, denen man bisher zu wenig 
Aufmerksamkeit schenkte, zur Sicherstellung der. 
Rechte, einzuführen. 

§. XXI l . 
Darauf deutete schon der erste zur Verfas

sung dieses Codex ertheilte höchste Auftrag s§. V^.). 
I n dieser Absicht wählte man in dem Personen-
Rechte das Ioscphimsche Gesetz, und in dem Sa
chenrechte das Römische Recht zur Grundlag«; 
und in eben der Absicht wurden zur Verfassung 
und Beurtheilung der Entwürfe Manner vo» 
theoretischen und praktischen, juridischenun» 
pol i t ischen Kenntnissen, sowohl in der 
Haupts tad t , als in den verschiedenen 
P rov inzen , bestellt, und die aus den Landern 
abgeforderten Statuten und Gewohnheitsrechte 
überall in Vergleichung gezogen. Den Erfolg 
dieser Maßregeln muß das Gesetzbuch selbst, und 
der Commentar darstellen. 

§. XXI I I . 
,,',d 6i w Zur äußeren, zweckma ßigen Form eines 

li"gVrF "rm Gesetzbuches rechnet man hauptsachlich a) eine na« 
',„,> lnmacht türliche, faßliche O r d n u n g der Gegenstande, 

d ) K ü r z e , «) D e u t l i c h k e i t , Bestimmtheit 
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und W ü r d e i m Ausdrucke, cl) allgemeine B e, 
k a n n t m a c h u n g . Ungeachtet der mannigfalti
gen Vorschlage über d i e N e i h u n g der Rechts-
gegenstände behielt man hier doch die, den 
Nechtsgclehrten aus dem Römischen Rechte schon 
gelaufige, auch in den neueren Gesetzbüchern an
genommene, Haupceinthcilung in Personen- und 
Sachenrechte bey (§§. 14.. u. 307.). Die beson
dern Rechtsvorschriften werden größten Theils 
nach den voraus geschickten Begriffen in der chro
nologischen Ordnung der Entstehung, Fortdauer 
und Erlöschung der verschiedenen Arten der Rechts
geschäfte vorgetragen. Durch eine natürliche Ord
nung , durch Absonderung der in andere Zweige 
der Legislation gehörigen Vorschriften, Verein» 
fachung der Rechtssatze, und Vermeidung der 
Wiedcvhohlungcn konnte man den Codex auf einen 
rnaß i gen Um fang einschranken. Le ichtver 
ständlich soll er nicht nur dem Rechtsgelehrtcn, 
sondern auch dem g e b i l d e t e r e n Bürger sevn. 
Für den noihwendigen Unterricht der u n t e r e n 
V o l k s - C l assen muß durch andere M i t te l , 
wie durch eine zweckmäßige Anleitung in den 
Volksschulen, und vorzüglich durch Belehrung 
von redlichen Rechtsfreundcn und Gericktsvorste« 
Hern bey vorkommenden Fallen gesorgt werden. 
Endlich zur a l l g e m e i n e n B e k a n n t m a 
chung in den Provinzen, für welche dieses Ge
setzbuch bestimmt ist, ward es in die Polnische 
pnd Böhmische Sprache übersetzt, und der Zeit^ 
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räum der eintretenden Verbindlichkeit sü weit hin
aus gesetzt, daß man sich bis dahin eine vollstän
dige Kenntniß davon erwerben könne. 

Diese Vorbegriffe enthalten zugleich die 
Haupt-Momente des nachstehenden Kundma-
chungs-Patentes, und machen also, außer den 
beygcfügten Hinweisungen, eine Erläuterung des
selben überflüssig. 

Wir Franz I. :c. :c. 
Aus der Betrachtung, daß die bürger

lichen Gesetze, um den Bürgern volle Beruhi
gung über den gesichertenGenuß ihrer Privat-
Rechte zu verschaffen, nicht nur nach den all
gemeinen Grundsätzen der Gerechtigkeit, son
dern auch nach'den besondern Verhaltnissen 
der Einwohner bestimmt, in einer ihnen ver
ständlichen Sprache bekannt gemacht, und 
durch eine ordentliche Sammlung im stäten 
Andenken erhalten werden sollen'), haben 
Wir seit dem Antritte Unserer Regierung un
ausgesetzte Sorge getragen, daß die schon von 
Unsern Vorfahren beschlossene und unternom-' 
mene Abfassung eines vollständigen einheimi
schen bürgerlichen Gesetzbuches ihrer Vollen
dung zugeführt werde. 

Der wahrend Unserer Regierung von 
Unserer Hof-Commission in Gesetzsachen zu 
Stande gebrachte Entwurf ward, so wie ehe-

*) Siehe ob.» §§. X l l —XXf l l . 
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dem der Entwurf des Gesetzbuches über Ver- -
brechen und schwere Polizey-Uebertretungen, 
oen in den verschiedenenProvinzen eigens auf
gehellten Commissionen zur Beurtheilung 
Mltgethellt; in Galizicn aber inzwischen schon 
ln Anwendung gesetzt. 

Nachdem auf solche Ar t die Meinungen 
der Sachverständigen, und die aus der An
wendung eingehohlten Erfahrungen zur B e 
richtigung dieses so wichtigen Zweiges der 
Gesetzgebung benützt worden sind; haben 
. " i i r nun beschlossen, dieses allgemeine bür
gerliche Gesetzblich für Unsere qesammten 
Deutschen Erblander kund zu machen, und 
zu verordnen, daß dasselbe mit 1. Januar 
1612 zur Anwendung kommen soll ') . 

Dadurch wird das bis jetzt angenommene 
gemeine Recht, der am 1. November 1786 
kund gemachte erste Theil des bürgerlichen 
Gesetzbuches, das für Galizien gegebene bür
gerliche Gesetzbuch, sammt allen auf die Ge
genstände dieses allgemeinen bürgerlichen 
rechtes sich beziehenden Gesetzen und Ge
wohnheiten, außer Wirksamkeit gesetzt"). 

A>l,eWlr aber in demGesetzbuche selbst zur 
allgemeinen Vorschrift aufgestellt haben, das; 
die Gesetze nicht zurück wirken sollen; so soll 
auch dlesesGesetzbuch aufHandlungen,die dem 

'»Sieh« rben §Z VI. VIl l . x. Anmcrl., „nduntc,, §§. 
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Tage,an welchem es verbindlicheKraft erhalr, 
vorhergegangen sind,« nd aus die nach den frü
heren Gesetzen bereits erworbenen Rechte 
keinenEinflliß haben,dieseHandlungen mögen 
inzweyseitig verbindlichen Rechtsgeschäften, 
oder in solchen Willenserklärungen bestehen, 
die von dem Erklärenden noch eigenmächtig 
abgeändert, und nach den in dem gegenwär
tigen Gesetzbuche enthaltenen Vorschriften 
eingerichtet werden könnten. Daher ist auch 
eine schon vor der Wirksamkeit dieses Gesetz
buches angefangene Ersitzung oder Verjäh
rung nach den altern Gesetzen zu beurtheilen. 
Wollte sichIemand aufeineErsitzung oderVer-
jahrung berufen, die in dem neueren Gesetze 
aufeine kürzere Zeit, als in den früheren Gese
tzen bestimmt ist; so kann er auch diese kürzere 
Frist erst von dem Zeitpuncte, an welchem das 
g'egenwäctigeGesetz verbindlicheKraft erhält, 
zu berechnen ansangen *)< 

Die Vorschriften dieses Gesetzbuches sind 
zwar allgemein verbindlich; doch bestehen für 
den M i l i t ä r -S tand und für die zum Mi l i t ä r -
Körper gehörigen Personen noch besondere, 
auf das Privat-Recht sich beziehende, Vor
schriften, welche bey den von oder mit ihnen 
vorzunehmenden Rechtsgeschäften, obschon in 
dem Gesetzbuche nicht ausdrücklich daraufhin
gewiesen worden ist, zu beobachten sind. 
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Handels- und Wechselgeschäfte werden 
nach den besondern Handels - und Wechsetge-
setzen, in so fern sie von den Vorschriften die
ses Gesetzbuches abweichen, beurtheilt. 

Auch bleiben die über politische, Came-
r a l - oder Finanz-Gegenstände kund gemach
ten, die Privat-Rechte beschrankenden, oder 
näher bestimmenden, Verordnungen, obschon 
in diesem Gesetzbuche nicht ausdrücklich dar« 
auf sich bezogen würde, in ihrer Kraf t* ) . 

Insbesondere sind die au s Geldzahlungen 
sich beziehenden Rechte und Verbindlichkeiten 
nach dem über das zum Umlause und zur ge
meinen Landes-(Wiener-)Wahrung bestimm
te, Geld bereits erlassenen Patente vom 20. 
Februar 1L11 oder nach den noch zu erlassen
den besonderen Gesetzen, und nur bey deren 
Ermangelung nach den allgemeinen Vor 
schriften des Gesetzbuches zu beurtheilen. 

W i r erklaren zugleich den gegenwartigen 
Deutschen Text des Gesetzbuches als den Ur
text , wornäch die veranstalteten Übersetzun
gen in die verschiedenen Landessprachen Unse
rer Provinzen zu beurtheilen sind"). 

Gegeben in Unserer Haupt- und Resi
denzstadt Wien am 1. I u n y i L n . 

') § §, xiv — xvn. 
") z. xxiii. 
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Einle i tung. 

Von den bürgerlichen Gesitzen über
haupt *). 

<5lni"ntul>s. <^)ie eigentliche Quelle der bürgerlichen Rechte 
sind dieGesetze, d. i.die allgemeinverbindlichen 
Vorschriften d e s S t a a t s o b e r h a u p t e s . Die 
Rechte erhalten erst von dem Gesetze, welches sie 
uns ertheilt, ihre Wirksamkeit; sie kommen nur 
jenen Personen zu / denen das Gesetz sie verleiht, 
und sowohl ihr Umfang, als ihre Dauer hangt 
von dem Umfange und der Dauer des Gesetzes ab. 
Daher macht uns die Einleitung, nach dem vor
lausigen B e g r i f f e vom P r i w t ' oder bürger
lichen Rechte (§. i . ) , erst mit den nöthigcn Vor
begriffen von dem Anfange der Wirksamkeit emcs 
Gesetzes (§§. 2. u.Z.) , von dem sub>cctivcn und 
objectivcn Umfange (§§. 4 — l j . ) , und vcn der 
Dauer der Gesetze (§. 9 . ) , dann mit den, von 
den (allgemeinen) Gesetzen zu unterscheidenden, 
andern Arten der Vorschriften s§§. 10— i 3 . ) , 

*) Joseph, „llgrm. b,'rgcrl, GlOob. l. ^aupist, ;G l Gr-
sefb, I. Hauptst ; Röniisch. R»cht 0l°e,»,l>,»>I.. , . i . i . 
el 2; Pl,uß. La»di, iiiullil.i l̂ uäe ^»^«l»-»« ln i>i<iUlu. 
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endlich mit den Haupttheilen dieses Gesetzbuches 
(§. 14.) bekannt. 

§. 1. 
Der Inbegriff der Gesetze, wodurch die ^ A f f 

Privat-Rechte und Pflichten der Einwoh-3!'.^'. 
ner des Staates unter sich bestimmt wer
den , macht das bürgerliche Recht in dem
selben aus. 

1) Wie man zwey Arten der Gesetze über
haupt, nahmlich öffentliche und Privat »Gesetze, 
unterscheidet, so unterscheidet man auch das (in
nere) öffentliche Recht, welches das Rechtsver-
haltniß zwischen der obersten öffentlichen Macht 
und den Unterthanenzum Gegenstände hat, von 
dem P r i v a t - R e c h t e, wodurch die Rechte und 
Pflichten der Einwohner (Privaten) unter sich be
stimmet werden. Man nennt letzteres auch das 
Bürger-, das b ür gerliche oder Civil-Recht, 
weil man unter dem Nahmen B ü r g e r ge
wöhnlich nicht die Gesammtheit, das ganze Volk, 
oder den Staat, sondern die einzelnen (Privat-) 
Glieder, in so fernste aufeinander bezogen wer
den, zu verstehen pflegt. 

2) Eigentlich und zunächst beschäftigt sich 
die Ncchtslehre und die Rechts-Gesetzgebung, 
wie schon d.er Nähme andeutet, nur mit den 
Rechten. Allein dem Rechte, wodurch ein Bür
ger von einem oder mehreren seiner Mitbürger 
eine Handlung oder Unterlassung zu fordern, 
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und vermittelst des Gerichtshofes zu erzwingen' 
befugt ist, entspricht immer von der andern Seite 
eine Rechtsnst icht oder Verbindlichkeit, das 
thun, oder unterlassen zu müssen, was rechtlich 
gefordert wird. Und es tragt zur deutlicheren und 
vollständigeren Behandlung eines Rechtsverhält
nisses (vorzüglich in der Lehre von den verschie
denen Arten der Vertrage) nicht wenig bcy, wenn 
man von der einen Seite die Rechte des Berech
tigten, und daraus von der andern Seite die ge
genüberstehenden Verbindlichkeiten des Verpflich
teten entwickelt. 

3) Die Tubjecte des bürgerlichen Rechtes 
<md d i e E i n w o h n e r des Staates. Unter die
sem allgemeinen Ausdrucke verstehet man ») so
wohl die einzelnen Unterthanen, als auch b) mo
ralische Personen (Gesellschaften), Gemeinden u. 
d. g l . , in so fern es sich nicht um ihr Verhält-
niß zu dem ganzen Staate oder der Regierung, 
sondern um Privat-Rechtsgeschaft e handelt, welche 
einen Gegenstand des Privat - Rechtes ausmachen 
(§§. 26. u. 27.); ja c) selbst den Beherrscher 
des Staats , sowohl wenn er zu seinen Privat-
Zwecken, als auch wenn er mit Privaten zum 
allgemeinen Besten Privat-Rechtsgeschäfte ( z . B . 
einen Kaufs, Mietvertrag u. d. g l ) eingeht (§. 
2a.). Endlich werden 6) unter Einwohnern, nebst 
den bleibenden, auch die zeitlichen (fremden) Ein
wohner begriffen, selbst e) in dem Falle, daß 
Fremde sich zwar nicht wirklich in dem Staats-
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biethe aufgehalten, aber Rechtsgeschäfte gcschlos« 
sen. haben, d»e der Gerichtsbarkeit des Staats 
unterliegen, und so betrachtet werden, als wenn 
sie von den Fremden inner dem Staatsgcbieche 
wären abgeschlossen worden (§. 53.)*). 

4) Das Privat-Recht beschrankt sich auf 
diejenigen Rechte und Rechtspstichten, welche zwi« 
schen den Einwohnern des Staats oder Privaten 
u n t e r sich Sta t t finden. Rechte, welche der 
Beherrscher vermöge der öffentlichen Macht (z. 
B. des Besteucrungsvcchtes) über die Einwohner 
ausübt, und Ansprüche oder Beschwerden der 
Unterthanen in Hinsicht auf die Regierungs-Acte, 
sind ein Gegenstand des öffentlichen Rechts oder-
der politischen Gesetzgebung und Verwaltung. 
Eben so gehören Pflichten, welche die Einwoh
ner gegen den ganzen Staat zur allgemeinen S i 
cherheit und Abwendung öffentlicher Gefahren, 
oder welche Obrigkeiten und Richter in ihrem 
Amte zu erfüllen haben, ob sie gleich gelegenheit« 
lich in dem bürgerlichen Rechte eingeschärft wer
den, oder deren in Hinsicht auf die, aus der Über
tretung zu leistende Entschädigung darin er
wähnt w i rd , ;n anderen Zweigen der Gesetz
gebung - und der öffentlichen Verwaltung (§§. 
X V . u. XVI . ) . 

5) Alle Gesetze, somit auch die Civil-Ge-
sehe schränken sich auf denjenigen Staat ein, für 
welchen sie von dem Machthaber gegeben worden 

Aerzl, 5ys«'h. Gescf,b, I, K, § /,. 
E 
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sind, und nur diese machen das Privat-Recht 
i n demselben aus, in so fem nicht gezeigt 
werden kann, daß fremden Rechten und Gese
tzen (wie z. B. bisher den Römischen) eine ver̂  
bindliche Kraft eingeräumt worden sey. 

§. 2. 
S o bald ein Gesetz gehörig kund ge

macht worden ist, kann sich niemand damit 
entschuldigen, daß ihm dasselbe nicht be
kannt geworden sey. 

i ) Rechte und Rechtspfiichtcn niüssen, um 
sich in der Wechselwirkung darauf berufen zu 
können, erkennbar seyn (non esze e tnon app». 
lere e»t idem in jure). Es gibt Rechte, di". je
dem , welcher auch nur den gemeinen Vernunft-
gebrauch besitzt, einleuchtend sind. Diese bedürfen 
feine ausdrückliche Bekanntmachung des Gesetz-
gcbers im Staate. Rechte und Verbindlichkeiten, 
von denen man dieses nicht behaupten rann, 
müssen durch die positiven Gesetze kund gemacht 
werden. Die Kundmachung der Gesetze und die 
Beurtheilung, wie die Gesetze nach ihren ver
schiedenen Arten, nach Beschaffenheit der Local-
Vcrhaltnissc und der übrigen Umstände bekannt 
gemacht werden sollen, damit sie am sichersten 
und schnellsten zur Kenntniß aller derjenigen ge
langen, welche sie in ihren Verhaltnissen zu wisi 
sen nöthig haben, ist ein Geschäft der p o l i t i 
schen Verwaltung. 
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2) Es genüget aber an einer solchen Veran-
staltung, wodurch jeder, dem es mit der Erhal
tung seiner eigenen und der Achtung für fremde 
Rechts-Sphären Ernst ist, zur Kenntniß des 
Gesetzes gelangen k a n n . Hat er es an der noch, 
wendigen, in seiner Lage ihm möglichen, Nach« 
forschung und Aufmerksamkeit gebrechen lassen, 
so muß er die Folgen seines Verschuldens tragen; 
sonst würde der Sorglose, in Rücksicht der vor« 
theilhaften oder nachteiligen Rechtsfolgen, mei
stens besser daran seyn, als der wachsame, recht
liche Bürger. Sobald also das Gesetz gehörig 
kund gemacht worden ist, kann sich niemand mit 
der Rech ts« nw issen he i t entschuldigen. 

3) S o hart diese Vorschrift scheint, so ist 
sie doch unerläßlich, und wird daher auch in allen 
neueren Gesetzbüchern aufgestellt'). Wenn ein 
Gesetzbuch übereinstimmend mit den aus der un
gekünstelten Vernunft bekannten und durch lang-
jahrige Gleichförmigkeit fortgepflanzten Rcchtsre-
geln, wenn es in einer verständlichen Sprache 
kurz und deutlich abgefaßt ist, wenn Förmlich
keiten der Rechtsgeschäfte, so viel möglich, ver
mieden, und die einzelnen Gesetze theils durch 
öffentliche Blatter, theils mündlich in den Ge
meindeversammlungen bekannt gemacht wer
den; so kann sich jeder gebildetere Bürger damit 
bekannt machen, und selbst der minder gebildete 

*) S. Pllüß. L«!,>l. Einllit, z. ,2, c»äe ö»i', l>«, l, 
E 2 
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lauft! nicht leicht Gefahr, in einfachen, hausig 
vorkommenden Rechtsgeschäften aus Rechtsun
wissenheit zu Schaden zu kommen. I n unge-
wohnlicheren und verwickelteren Fallen muß er 
(wie in außerordentlichen Gewissens- oder Krank
heitsfallen bep den Gewissens- oder Krankheus-
arzten, so hier) bep Rechtserfahrncn oder seiner 
Obrigkeit Rath einhohlen*). 

4) Das eben Gesagte versteht sich nicht nur 
von eigentlichen, allgemeinen/ sondern auch von 
besonderen Gesetzen oder Befehlen, die von dem 
Gesetzgeber, oder in dessen Nahmen von Obrig
keiten oder Gerichtshöfen entweder für alle, die 

' ) Das Römische Recht gestattete in mehrere» Fälle», wo 
es um Abwendung eines Nachtheili zu lhun war, den 
Londleuteu, de» Soldaten, den Weibern u. d, gl die Ent
schuldigung der Rechtsunwissenhcit ( l i r I ) . «<e juri» et 
lue», i^nurÄin. Vcrgl. Noet, Commenlarzu diesen, Titel). 
Bey einer zahllosen Menge unordentlich zujammrngehäuf-
»er, in einer gelehrten, wenigstens de» erwähnten Perso» 
»e» unverständliche», Sprache, ubgefasiicr Geletzt war die 
Ausnahme «othwendig; ja sie hätte billiger Weise sckon 
zur Jett der Römer, und noch mehr beu Aufnahme del 
Römischen Reck« in Deutschland beynohr auf alle, die 
nievt im Dienste derThlmis ergraut waren, auegedebut 
werde» sollen, — Das Iosephinische Gesetz sagt/ Dem 
Landesfürsten bleibt jedoch vorbehalten, beu besonderen 
Umstünden jemanden, der durch Nlchlkeniünis« oder Rechts-
ierihum an seinem Rechte oder Vermögen Nachlhcil litte, 
eine außerordentliche Rechtshilfe «»gedeihen zu <ass>» s§, 
,?,). Diese dunkle, unbestimmte Slelle vcranlas'te viele 
nngegiündete Beschwerden und Mißgriffe der Parteyen. 
Wer dos Gesetz wissen tonnte, verdient leine au^erordentl 
liche Hülfe; wer es nicht wissen konnte, bedarf ihr^r nicht i 
für ihn war das Gesetz nicht gehörig künb gemacht. 
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sich in einem bestimmten Rechtsverhältnisse befin
den, öffentlich, (wie z. B. durch Edictal-Vor
ladungen in Concurs. Fallen, durch Amortisi-
rungs-Edicte) oder durch besondere, in der ge
setzlichen Art geschehene Vorladungen oder Zu
stellungen (wie z .B . der Prozeß-Schriften, der 
Urtheile u. s. w.) bekannt gemacht werden. 

§. 3. 

Die Wirksamkeit eines Gesetzes und die ^ H " ^ " 
daraus entspringenden rechtlichen Folgen d^Ges^. 
nehmen gleich nach der Kundmachung ihren 
An fang ; es wäre denn, daß in dem kund 
gemachten Gesetze selbst der Zeitpunct seiner 
Wirksamkeit weiter hinaus bestimmt würde. 

1) Eine, nach dem Eintritte aller Bedin
gungen ungehemmte, vollständige Ursache zieht 
sogleich ihre Wirkung nach sich. Sobald also ein 
Gesetz gehörig kund gemacht worden ist, tr i t t 
seine Wirksamkeit, es treten seine rechtlichen 
Folgen ein. I m Allgemeinen wäre es auch be
denklich , die Wirkung der (allgemeinen oder be
sonderen) Gesetze erst binnen einem bestimmten 
Zeiträume (z. B. eines Monaths vom Tage der 
Kundmachung) den Anfang nehmen zu lassen, 
weil viele Bürger hierdurch Zeit gewönnen, die 
Absicht des Gesetzgebers zu vereiteln *). 

*) Das Französische wes^bnch sag«: Die Geseht sollen in 
jedem Theile de« Reich» «°n dem Augenblicke an vollzogen 
werden, da die Peonnilgalion derselben belmmt seyn l<mn. 
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2) Wenn keine solch«' Gefahr obwaltet, wenn 
eine Vorschrift nur erst nach einem gewissen Zeit> 
räume zur Kenntniß derer, welche dadurch ver-
bunden werden sollen, ihres entfernten Aufent
halts wegen gelangen kann, (wie z. B. Edictal-
Vorrufun-M), oder wenn die Befolgung gewisse 
Voranstalten von Seite der öffentlichen Verwal
tung oder der Privaten voraussetzt, (wie z. B. bey 
Einführung der Grundbücher); so wird es die 
Gerechtigkeit oder doch die Billigkeit verlangen, 
daß der Zeitpunct der Wirksamkeit weiter hin
aus gesetzt werde. 

3) Die rechtlichen Folgen eines Civil-Gese
tzes, deren der Paragraph erwähnt, sind die, 
durch das Gesetz begründeten, Rechte u n d 
V e r b i n d l i c h k e i t e n für alle jene Personen, 
und für alle jene Fal le, die nach den vollstän
digen Bedingungen des Gesetzes darunter begrif
fen sind. 

4) Ob zu den rechtlichen Folgen eines Ge
setzes im Gegensatze auch diese gehöre, daß eine 

Di«,' vl»! dem Kaiser geschehene Promulgation soll als be» 
rannt angenommen wllden i in dem Departement der lai° 
serlichen Residenz einen Tag nach de» Kundmachung, in 
»mein jede» der übrigen Departemente nach Verlauf der» 
selben Zeit, verlängert »m einen Tag für jede zehn My» 
eiamcter (ungefähr 2«, Stunden), welche der Zanptort 
des Departements von der Vtabl entfernt liegt, worin 
die Promulgation geschehen ist (^ i t , , ) , Bergt, zu diesem 
Artikel l . «3, I.c>c»e «»Pill üu c„l le IlzpulfUN (K ?»ll» 

»807, Deutsch übetseKt, Giess.cn ,80g ) . 

http://Giess.cn
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dem Gesetze zuwider laufende Handlung ungül
tig (nichtig) scy, wird in dem gegenwartigen Ge
setzbuch«: so wenig, als in anderen neueren Ge
setzbüchern') ausdrücklich und allgemein ausge
sagt. I n der That ist auch eine allgemeine Vor
schrift hierüber theils nicht wohl möglich, thcils 
überflüssig. Hauptsachlich kommt es auf folgende 
Unterscheidungen an. 

5) Das Gesetz, dem eine Handlung wider
streitet, verbiethet entweder schlechterdings die 
Handlung, oder es schreibt ihr eine Form (Be
dingung, ein Erfordernis)) vor. I m ersten Falle 
gibt der Gesetzgeber durch das Verbots) deutlich 
zu erkennen, daß das Geschäft der Rechtssicher
heit, oder dem allgemeinen Wohle nachthnlig sey; 
er würde also mit sich selbst im Widerspruche ste
hen, wenn er sie aufrecht erhielte, und durch 
den gesetzlichen Beystand unterstützte. Es folgt 

") Das Vis misch? Geseh sagt überhaupt: u» «->, czu»,: >«ß« neri 
^u / i i ien i« / ' , '» luerinl lacll», non ,o!um inu l l l i l l , »eil 
l ' lo inlecl!» «nium u»be»nlur. 1̂ ,, 5. l!n<!.,«le l«ß. Di» 
Einschränkung»» dieser Regel findet man bey V l l i c k , 
Commentar 2, Aufl, l . B, l . T § >^6. Da» Iosephini-
sche Gcseß sog! : Wenn bey eine» Handlung die vorgeschrie
bene wesentliche Feyerlichle« ( ? > unterlassen, «der wenn 
die gesel.widrige Handlung in, Gesetze selbst ausdrücllich 
vernichtet wird, so entsteht leine Verbindlichleil daraus, 
und lau» durch dieselbe kein Recht erwerbe« werde». I. H. 
§ 6, D a , Preußische Landrecht: Au» Verabsäumung 
der gesetzliche» Form eiuer Handlung folgt die Nichtigkeit 
derselben uu, alsdann, wenn das Gesetz die Beobachtung 
dieser Form zur Gültigkeit der Handlung ausdrücklich er
widert 1 3h. I , 3, §, 40, 
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also schon aus allgemeinen Principien, daß eine 
v e r b o t h e n e Handlung keine rechtliche Wi r 
kung nach sich ziehe, dofern sie nicht etwa (um 
größere Ucbel zu verhindern) ausdrücklich bcy 
Kräften erhalten wird. Vorsichtiger handelt je- v 
doch der Gesetzgeber, wenn er mit dem Verbothe 
zugleich die Erklärung der Ungültigkeit der Hand
lung verbindet. 

6) Mangelt es einem Geschäfte an der i n 
n e r e n , wcscntlichenBcdingung oder Form, die 
zum Begriffe desselben gehört, so kann eS, wie 
jedermann einsieht, die rechtlichen Folgen eines 
solchen Rechtsgcschaftes, das cs gar nicht ist, 
unmöglich begründen. Ein (sogenannter) Ver
t rag , dem die wechselseitige Einwil l igung, ein 
sogenannter) Kauf- oder Pacht-Vertrag, dem 
es an den wesentlichen Stücken eines Kauf- oder 
Pachtvertrags mangelt, ist kein Ver t rag, oder 
es ist kein Kauf- oder Pachtvertrag, und kann 
also auch nicht die rechtlichen Folgen derselben be
gründen. 

7) Eine außerwesentliche, äußere (posi. 
tive) Form schreibt der Gesehgeber gewöhnlich 
nur zur Erleichterung und Sicherheit des Be
weises vor; die Folge der Unterlassung ist dann 
nur der Mangel am Beweise, wenn er auf an
dere Art nicht hergestellt werden kann. (Ein Bey-
spiel ist die untcrlasseneEintragung der Trauung 
in das Trauungsbuch). W i l l aber der Gesetzgeber 
aus höheren, allgemeinen Rücksichten, daß be-
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stimmte Rechtsgeschäfte, denen es an einer solchen 
Form gebricht, ungültig scyn sollen, so fordert 
es die Vorsicht und B i l l igke i t ' ) , daß er es in 
dem Gesetze ausdrücklich erklare ( S . z. B. §§. 
69 u. 601.). 

8) Eine eigentliche Strafe zieht die Hint« 
ansetzung eines Civil-Gesetzes, dafcrn dadurch 
nicht zugleich die allgemeine Sicherheit unmit
telbar oder mittelbar bedrohet w i rd , nicht nach 
sich. Genug, daß der Handelnde, welcher ein 
Recht zu erwerben, oder auf einen Anderen zu 
übertragen Willens war , aus Mangel der in
neren oder äußeren vorgeschriebenen Form eine 
wirkungslose Handlung mit Mühe, Zeit- oder 
Kostenaufwand unternommen hat, oder daß der 
Verpflichtete, der dem Gesetze Folge zu leisten 

' unterlaßt, mit Zwang zur Erfüllung seiner Ver
bindlichkeit , und zum Ersätze des Schadens an
gehalten wird. 

§. 4 . 
Die bürgerlichen Gesetze verbinden alle umf««» de» 

Staatsbürger der Lander, für welche sie 
kund gemacht worden sind. Die Staatsbür
ger bleiben auch in Handlungen und Ge
schäften, die sie außer dem Staatsgebiethe 
vornehmen, an diese Gesetze gebunden, in 
so weit als ihre persönliche Fähigkeit, sie zu 
unternehmen, dadurch eingeschranket w i r d , 

") Sieh« H l < i „ « Ann«l,n der Gesefgeb, 2ä. B. 
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und als diese Handlungen und Geschäfte zu
gleich in diesen Landern rechtliche Folgen 
hervorbringen sollen. I n wie fern die Frem
den an diese Gesetze gebunden sind, wird in 
dem folgenden Hauptstücke bestimmt. 

i ) Die S u b j c c t e des bürgerlichen Rech
tes sind die Einwohner des Staats (§. i.). Die 
bürgerlichenGcsetze verbinden also zuerst die, durch 
den Staatsverein der bürgerlichen Oberherrschaft 
fortwahrend unterworfenen, Mitglieder, das ist, 
die Staatsbürger, doch nur d e r j e n i g e n La n-
d e r , f ü r welche d iese lben kund ge
macht w o r d e n s i n d . Denn so heilsam es 
auch aus vielen Rücksichten nn Allgemeinen ist, 
daß alle Bürger .eines Staates den nahmlichen 
bürgerlichen Gesetzen unterliegen, so tonnen doch 
besondere Verhältnisse fordern, daß einige Gesetze 
nur für eine oder einige Provinzen gegeben wer
den, die in den übrigen nicht verbindlich seyn 
sollen. I nes kann geschehen, daß in einem grö
ßeren Staate auch ein vollständiges bürgerliches 
Gesetzbuch nicht für alle Lander besteht, aus de
nen <er zusammen gesetzt ist. So hat selbst das ge
genwartige Gesetzbuch in dem Königreiche Un
garn keine verbindende Kraft. 

2) Die bürgerlichen Gesetze eines Staates 
können aber auch a u f F r e m d e, die, ohne noch 
das Bürgerrecht erlangt zu haben, sich in dem 
Staatsgebieche aufhalten, oder die sich mit den 
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Staatsbürgern in Rechtsgeschäfte einlassen, aus
gedehnt werden, weil es von dem Oberhaupte 
abhangt, unter welchen Bedingungen den Frem
den der Aufenthalt im Staate verwilliget, oder 
ihr Verkehr mit den Unterthanen geschützt wer
den soll. I n wie fern aber die, in dem vorliegen
den Gesehbuche abgehandelten, Rechte und Ver
bindlichkeiten auf die Fremden anzuwenden sepn, 
wird weiter unten erklaret. 

3) An dem gegenwärtigen Orte wollte man 
vorzüglich bestimmen, ob die Staatsbürger auch 
in jenen Handlungen und Geschäften, die sie 
a u ß e r d e m S t a a t s g e b i e t s vornehmen, 
an diese Gesetze gebunden sepn. Der Paragraph 
unterscheidet zwischen der persönlichen F ä h i g 
k e i t der Handelnden und der äußeren (positi
ven) F o r m des Rechtsgeschäfts. Die Fähigkeit 
zu Rechtsgeschäften setzt, selbst schon nach na
türlichen Rechtsgrundsätzen, gewisse Bedingun
gen voraus, als: eine hinreichende Beurthei-
lungskraft, ein dazu reifes Alter, Unabhängig
keit von der Familien-Gewalt, oder auch eines an
deren Oberen'). Diese Bedingungen beruhen auf 
Local-Umständen; hierüber muß also die Ent
scheidung, zumahl wenn das Geschäft i n n e r 
dem Staatsgebiethe seine Wirkung äußern soll, 
der obersten Einsicht des Gesetzgebers vorbehal
ten sepn"). Daher setzt die Vorschrift dieses Pa-

*) S . M e i n natürliches Privat. Recht. §.98. 
" ) S, MeineVorbeeeitung zurGesehkUüde undÜlechtß. 

wisseüschaft in de» Desterr, Staolen. I. B. S . 10, f. f. 
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ragraphs über die Gültigkeit oder Ungültigkeit 
eines llon dem Staatsbürger in einem fremden 
Staate vorgenommenen Rechtsgcschäftes zwey 
Stücke voraus: i ) daß es sich um die persönliche 
Fähigkeit eines Staatsbürgers zu einem Rechts
geschäfte handle, und 2) daß das Geschäft inner 
diesem Staatsgebiets rechtliche Folgen hervor
bringen soll. Man setze, daß ein Minderjähriger 
ohne väterliche oder vormundschaftliche, oder eine 
Mi l i tär - Person ohne Einwilligung ihres Vor
gesetzten eine Ehe im Auslande geschlossen habe, 

'so hat die Verbindung in unserem Gebiethe keine 
rechtliche Folge; weder der eine noch der andere 
Thcil kann inner unserem Staatsgebiethe die 
Rechte eines rechtmäßigen Gatten auf den Un
terhalt, die Erbfolge u. d. gl. ansprechen. Da
gegen mag die Verbindung in dem fremden Ge
biethe als rechtlich betrachtet werden, in so fern 
die Folgen auf unser Staatsgebicth keinen Ein
fluß haben sollen. Ferner, wenn es dem Geschäfte 
nicht an der Fähigkeit der Personen, die es un
ternommen haben, sondern nur an der äußeren 
(positiven) Form mangelt, die zwar hier Landes, 
nicht aber an dem Orte des geschlossenen Geschäfts 
zur Gültigkeit desselben vorgeschrieben ist, so 
werden dem Geschäfte (weil die äußeren Formen 
der Handlungen nach den Local, Bedürfnissen 
einzurichten sind) die rechtlichen Folgen, selbst in 
Hinsicht auf unser Staatsgebieth, nickt verwei
gert. Daher ist z. B. ein von unserem Staats-
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bürger in einem fremden Staate nach der dorti
gen Form errichtetes Testament auch bey uns 
gült ig, obfchon etwa hier zu Lande eine stren
gere Form angeordnet ist, und eine ohne Aufge
bots) in einem Lande, wo dasselbe nicht vorge
schrieben ist, geschlossene Ehe, wird auch hier 
gültig seyn*). 

' ) Vielleicht wünschten viele zur Deutlichkeit, das» dasje
nige, waö hier i» Beziehung auf die äußere Form der 
Geschäfte nur als Lchlußfolge ans der Vorschrift des 
Gesetze» abgeleitet w i rd , in die Vorschrift selbst aufge
nommen worden wäre. Allein die aus vielen Ursachen 
so wünschenLwerthe Kürze eines Gcseybuchrs kann nicht 
anders erreicht wc»de», als das-man alles Ucberflüssige, 
somit auch die nächsten Echlußfolgen, die jedem von selbst 
ausfallen müssen, daraus wegläßt, I ndnn das Gescf 
die Freyhell der Unterthanen, in Hinsicht auf Handlun
gen und Geschäfte, die sie außer.dem Staatsgcbiethe vor
nehmen, nur darin beschränlt, daß sie an diese Gesetze ge» 
Hunden sind, in so weit ihre p e r s ö n l i c h e F ä h i g » 
L e i t , selbe zu unternehmen, dadurch eingeschränkt 
w i rd ; so folgt von selbst, daß ihnen in Rücksicht der 
äußere» Form, unbeschadet der Gültigkeit des Geschäft 
t e l , hie Freyhcit gelassen werde, sich »ach der Form dell 
auswärtigen Gebiethcs zn benehmen. Auch das Fran
zösische Gesch sagt nur: Die Geftpe über dni Zustand 
und die Fähigkeit der Personen erstrecken sich auf die 
Franzosen, wenn sie gleich im Auslände wohnen (»rt. 
2.1. Das Gcse!,, wie P o r t a l i « bemertt, folgt hier
durch mit den Kugei: einer Mutter dem Untetthanebi« 
in die entfevnttsten Regionen, und verhindert ihn zu
gleich, durch die CiUfcrmmg die Gesepe seiuei Landes 
zu umgehe» (I.uc,»! ,ü^>il <l» r«üu ^»polcion, zu die
sem Artikel). Damit stimmt auch da« Preuß. Lande, 
überei» (Einleit §, 23), Vergl. Iosephiuisch. Ges. 
l , H. §, ,<>, und Vererb, »om iL, Sept. 1788. 
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§. 5. 

Gesetze wirken nicht zurück; sie haben da
her auf vorhergegangene Handlungen und 
aus vorher erworbene Rechte keinen Einfluß. 

i ) Der o b j e c t i v e Umfang der bürgerli
chen Gesetze wird hier überhaupt durch den Haupt« 
sah beschränkt, daß sie n ich t zurück w i r k e n . 
Hieraus ergibt sich schon als Folge / daß das Ge
setz auf Handlungen oder Geschäfte, die demselben 
schon voraus gegangen, oder auf Rechte, die 
nach dem vorigen Gesetze bereits erworben wor
den sind, nicht auszudehnen sey. Denn Gesetze 
sollen für unsere frcven willkürlichen Handlun-
gen eine Norm des Rechtes seyn. Handlungen 
und Geschäfte aber, welche bereits vollendet sind, 
stehen nicht mehr in unserer Macht, und unter 
dem Schutze des Gesetzes bereits erworbene Rechte 
können ohne Unrecht niemanden entzogen wer
den ' ) . 

2) Zuvörderst muß also die F o r m und die 
davon abhängcndeGültigke i t e incsRechts-
geschaftes nach dem Gesetze, welches zur Zeit 
des vorgenommenen Geschäftes darüber bestand, 
snicht nach einem spater erfolgten Gesetze) beur
tei let werden. Setzen wir den Fa l l , daß ,e-

») Iosephimschcö Gesctzb. I, H. §,7. , <pat. vom 22, Febr. 
»79», §- '- Gal, Geseßb. I. H, §. ,7. P«»ß. Landr. 
Einl . §, »4. 6oäe 5l»pu1. ». 2. Nergl das vorn»«: 
geschickte iiiiiidmachungH-Patent, »nd «nten §, 8. 
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mand noch vor Erscheinung des neuen Gesetzbu
ches einem Andern eine mündliche Schenkung 
gemacht, aber die Sache noch nicht übergeben 
hatte; so kann der Beschenkte aus der vollkom
men abgeschlossenen Schenkung auf die Er fü l ' 
lung klagen, obschon nach dem neuen Gesetze 
diese Schenkung kein Klagrecht erthe»lte. 

3) Eben so gelangt aber auch eine frühere, 
aus Mangel der gesetzlichen Förmlichkeit, ungü> 
lige Handlung dadurch, daß das neuere Gesel; 
die Förmlichkeit erlaßt, nicht zur Gültigkeit*), 
z. B. eine frühere, ohne Certiorirung von einer 
Frauensperson geleistete, Bürgschaft, obgleich 
die Certiorirung nach dem neueren Gesetze nicht 
nothwendig ist. 

4) Von der Vorschrift, daß Gesetze auf 
die vorher gegangenen Handlungen keinen Ein
fluß haben sollen, konnte zwar das Gesetz, ohuc 
sich dem Vorwurfe einer Ungerechtigkeit auszu
setzen, jene Rechtsgeschäfte ausnehmen, welche 
e i n s e i t i g , ohne dem Rechte eines Andern zu 
Nahe zu treten, abgeändert, und nach dem neue,' 
ven Gesetze eingerichtet werden können, wie z. 
B. ein Testament, Dennoch hat unser Gesetzbuch,-
weil diese Anordnung von vielen schwer, und 
von einigen (die bald nach Erscheinung, und noch 
vor der möglichen Kcnntniß desselben versterben) 

») Anders verortnc! dis Pn'»» Lanbr. Einltit. §, ,7, 
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gar nicht befolgt werden könnte, die erwähnte 
Regel auch auf diese Falle ausgedehnet*). 

5) Die in diesem §. aufgestellte Regel ist 
aber nur in so fern, als es die Worte und der 
Grund des Gesetzes gestatten, anzuwenden. Da
her müssen z. B. spatere Vertrage, obgleich die 
darauf sich beziehenden bloßen T rac ta te dem 
Gesetze vorausgegangen sind, dennoch nach der 
Form des neuen Gesetzes abgeschlossen, und nach 
dessen Vorschriften beurthcilet werden. 

6) Ferner erklart der Paragraph, daß be
reits erworben^ Rechte durch ein svatereö Ge
setz, welches dergleichen Rechte beschrankt, oder 
ganzlich aufhebt, niemanden entzogen werden 
sollen. Obschon also z. B. daS gegenwärtige Ge
setzbuch einen Wertrag, wodurch dem Gläubiger 
die Fruchtnießung der verpfändeten Sache be
williget wird, für ungültig erklärt; so behält 
doch der.Glaubiger das Recht einer solchen Frucht
nießung , wenn es ihm schon vor diesem Gesetze 
eingeräumt worden ist. 

7) Dagegen muß derjenige, welcher nur 
erst die Fäh igke i t oder Hoffnung hatte, ein 
Recht zu erwerben, es sich gefallen lassen, wenn 
ihm durch ein lpä'icres Gesetz die Fähigkeit oder 
seine Erwartung beschränkt, oder ganz benom
men wird. Em Beyspiel davon geben die neueren 
Beschränkungen der Erbfähigkeit, so wie auch 
der von einem Erben, dem die Erbschaft seit der 

*) S , eben das Kuüdmachungs-Patent, 
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Gültigkeit des neuen Gesehbuches anfallt, den 
Aeltern des Erblassers zu entrichtende Pflichtteil. 

6) Der Gesetzgeber kann aber aus wichtigen 
Gründen selbst die E r f ü l l u n g schon abgeschlosse
ner Rechtsgeschäfte (z. B. durch Verboth der Ein« 
fuhr einer Ware) einstellen. I n diesem Falle 
kann auf die Erfüllung nicht mehr gedrungen 
werden. 

9) Auch schrankt die im Privat - Rechte auf« 
gestellte Regel die Macht des Beherrschers nicht 
ein, in alteren Instituten / woraus Jemand ein 
Recht oder, eine Anwartschaft ableitet (wie z. B. 
in Fideicommissen, Lehen, Bannrechten u. d. gl,), 
nach den Bedürfnissen des Staates Abänderun
gen zu treffen. I n wie weit der Beherrscher darin 
beschrankt sey, muß aus dem öffentlichen Rechte 
beurtheilet werden*). 

§. 6. 
Einem Gesetze darf in der Anwendung n.„.«-.„,g 

kein anderer Verstand beigelegt werden, als tes«^,«. 
welcher aus der eigenthümlichen Bedeutung 
der Worte in ihrem Zusammenhange und 
aus der klaren Absicht des Gesetzgebers her
vorleuchtet. 

i ) Gesetze bestehen als eine Norm, wor-
nach die Handlungen eingerichtet, worauf sie 
angewendet werden sollen. Jeder rechtliche Bür-

*) S. H>n,K»ft.Gonner« Archiv f«r die Gescfg. I B. 
»Heft. 10. !>, , , . S. (Landgut,8aU,). , 

D 
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ger macht die Anwendung, um seine und Ande
rer Rechte zu bewahren; der Nechtsfreund ins
besondere, um Andere durch seinen Rath vor 
Schaden zu sichern, oder ihre gekrankten Rechte 
zu verthcidigen; der Richter, um über Recht und 
Unrecht zu erkennen. Die A n w e n d u n g beste
het in der Vergleichung einer Handlung oder eines 
Rechtsfalles mit dem Gesetze. Sie fordert also 
theils eine vollständige Kenntniß des F a l l e s , 
und aller, auf die rechtliche Entscheidung einflie
ßenden Umstände, theils eine deutliche und voll-
standige Kenntniß der darauf sich beziehenden 
Gesetze. Die erste« wird den Handelnden groß. 
tcnTheils durch ihrBewußtseyn, Anderen durch die 
(in die Gerichtsordnung gehörigen) Beweise ge
geben; die letztere muß unmittelbar aus dem Ge
setze selbst geschöpft werden. Um nun den S i n n 
der Gesetze richtig auffassen und bestimmt «nge< 
ben, d. i. die Gesetze auslegen zu können (eine 
Fähigkeit, welche die Grundlage zur Gesetzwis« 
senschaft uusmacht), biethet uns der vor- und 
nachstehende Paragraph, so wie die jundlsche Aus
legungskunst überhaupt nachfolgende Netrachtun
gen an*) : 

2) Die bürgerlichen Gesetze werden allen 
Bürgern, damit sie sich mit deren Unwissenheit 
nicht entschuldigen können, durch W o r t e be
kannt gemacht. Es ist also zu vermuthen, daß 
der Gesetzgeber die Worte in ihre« eigenthümli-

") Pat. »om « l . Fehr. >79». §. 2. 
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chtn Bedeutung, in welcher sie verstanden zu 
werben pflegen, d. i. nach dem Sprachgebrauche/ 
genommen habe (quem pene« arlütrium «?t, 
et ju« et noimH loquenäl).. I n eben dieser Be» 
deutung müssen also auch die Worte angewendet 
werden. So lange der Gesetzgeber sich gewöhnli» 
cher, allgemein bekannter Ausdrücke bedient/ 
braucht er sie nicht zu erklaren, weil sonst das 
Gesetzbuch zugleich ein Wörterbuch in sich fassen 
müßte. Allein die Rechtswissenschaft und Rechts-
gesehgebung hat, so wie jede andere Kunst oder 
Wissenschaft, auch eigentümliche K u n s t w ö r 
t e r , die von Anderen (außer den Sachverstän
digen) gewöhnlich nicht genau verstanden, oder 
die im gemeinen Leben in einem anderen Sinne, 
oder wohl auch von den Kunstverwandten selbst 
in verschiedener Bedeutung genommen werden. 
Daher die Notwendigkeit gesetzlicher Definitio
nen oder Beschreibungen, auf welche man, um 
dem Gesetzgeber keinen andern S i n n unterzu» 
schieben, Rücksicht zu nehmen hat*). Vorzüglich 
zeigt sich diese Notwendigkeit bey den p o s i t i-

*) Iustinian h«t seiner Gesehsammlung einen eigenen Titelt 
De verkuium »ißniüczliune, gleichsam ei» juridische« 
Wörterbuch, einverleibt, da« aber auf der einen Seile 
sehr unvollständig, aul der ander» durch die vielen Wie» 
dcrhohlunge», und durch Einschaltung dahin nicht gehö» 
»ige» Materie» zu weitliuftig auögefallen ist. Die nolh» 
wendige» Bestimmungen der Begriffe vo« »cchttgegen« 
ständen müssen nicht in einem besonderen t i t t l , svndren ' 
bort gcgede« werden, wo man diese Gegenstände abhandelt. . 

D 2 ^ 
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v en Nechtsbegriffm, da die allgemeinen, natür
lichen Nechtsbegriffe aus de« praktischen Vernunft 
und philosophischen Rechtslehre voraus zu setzen 
sind. 

3) Der wahre Sinn einzelner Wörter und 
auch ganzer Satze geht oft nur erst aus dem gan
zen Zusammenhange mit den vorhergehenden und 
nachfolgenden Stellen, welche darüber mehr 
Licht verbreiten, hervor, und es ist ein gewöhn
licher Kunstgriff der Partepen oder ihrer Rcchts-
freunde, daß sie durch abgerissene, blendende 
Stellen einem im Gesetzbuche minder bewander
ten, oder unvorsichtigen und bequemen Richter 
zu tauschen, oder durch eine einseitige, unrichtige 
Anwendung derselben nach ihrer Absicht zu leiten 
suchen. Daher ist zu einer gründlichen und beru
higenden Beurtheilung eines Rechtsfalles nicht 
nur nothwendig, daß man das einzelne Gesetz, 
Woraus er unmittelbar zu entscheiden zu seyn 
scheint, mit den nächsten Stellen des Gesetzbuches 
zusammen halte, es ist oft nothwendig, daß 
man das ganze Hauptstück des Gesetzbuches, worin 
dieser Rechtsgegenstand abgehandelt wird, und 
die mit demselben verwandten Hauptstücke vor 
Augen habe. Ja , weil eine Rechtsfrage oft auf 
mehrere Rechtsgegenstande, die wieder mit an
deren in einer näheren oder entfernteren Verbin« 
düng stehen, Beziehung hat; so kann eine all
seitig richtige Auslegung und Anwendung der 
Gesetze nur von denjenigen erwartet werden, die 
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durch ein anhaltendes Studium der ganzen Ge
setzgebung sich eine deutliche und vollständige 
Kenntniß davon verschafft haben. Eine solche 
Kenntniß ist nur bey einem kurz und systematisch 
abgefaßten Gesetzbliche möglich; sie ist aber auch 
unentbehrlich, weil eben die Kürze fordert, daß 
mein bey der Abfassung des Gesetzbuches jedem Ge
genstande seinen zukömmlichen Platz anweise, über--
all nur das sage, was zunächst dahin gehört, 
und alle Wlederhohlungen, unnütze Erklärungen 
und von selbst einleuchtende Folgerungen sorg
fältig vermeide. 

O Die nun eben erörterte Ar t der Ausle
gung nennt man die g r a m m a t i s c h e oder 
hie W o r t a u s l e g u n g , und unterscheidet da
von die logische oder p h i l o s o p h i s c h e , wo
durch der wahre Wi l le oder die Absicht des Ge? 
setzgebers (der Geist des Gesetzes) dargestellt 
wird ' ) . Es ist für den denkenden Mann schon 
ein natürliches Vedürfniß, nach der A b s i c h t 
einer von einem vernünftigen Wesen abgegebe
nen Aeußerung, um so mehr also auch nach der Ab
sicht einer von dem Oberen ertheiltenV o r s c h r i f t 
zu forschen. Nicht der tobte Buchstabe ist das Ge
setz, sondern der W i l l e des Gesetzgebers, der 
auf die Erreichung einer näheren oder entfern
teren Absicht gerichtet ist. Wer die Gesetze auf-

' ) Bey Auslegung älterer (wie der Römischen) Gesehe be
warf mo» auch der E r i t i k zur Ausforschung und Her° 
stellung de« echten Terte.«, S . G l i i ck T. ». Z, 25. 
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faßt, ohne sich um die den echten S inn und 
Umfang darstellende Absicht derselben zu be
kümmern, ist, weil es ihm an Begriffen man-
gelt, nicht einmahl fähig, sie im Gedächtnisse 
zu behalten, noch minder kann er auf cm W i s 
s e n , auf cme W i s s e n s c h a f t der Gesetze An
spruch machen. Darum fordert auch der § . , 
daß die Anwendung der Gesetze nach der Ab
sich t des Gesetzgebers geschehen soll. Man kann 
aber nickt erwarten, daß der Gesetzgeber in einem 
systematisch abgefaßten bürgerlichen Gesetzbuche 
den Zweck oder die Gründe der einzelnen Gesetze 
angeben soll. Sie werden, weil diese Gesetze 
größten Theils bloße Vernunftwahrheiten sind, 
aus der philosophischen Rechtslehre voraus gesetzt, 
und daher dem eigenen Forschungsgeiste oder der 
Entwickelung des Commentators überlassen. Ich 
merke dabey im Allgemeinen nur Folgendes an: 

5) Die entfernte und letzte Absicht des Ci
vil-Gesetzgebers ist die Realisirung des obersten, 
allgemeinen Nechtsg'esetzes, welches die Freyheit 
eines jeden Einzelnen darauf beschrankt, daß auch 
alle Uebrigen in Gemeinschaft mit ihm freythä-
tig oder sicher seyn können*). Daraus stießen alle 
angebornen und unbedingten, oder erwerblichen 
und bedingten Rechte, so wie auch die bekannten 
Rechtsgrundsatze, daß man freystehende Sachen 
sich zueignen, und über sein Eigenthum unter 
Lebenden, oder im Staate durch letzte Willens-

5) V. M e i n »alüllichcs Privat, Recht, §. 4. 
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erklärungen verfügen könne; daß man Vertrage 
nachher ausdrücklichen/ stillschweigenden/ oder 
rechtlich uermutheten Willenserklärung erfüllen; 
daß man die von den Gesetzen zur Sicherheit und 
Feststellung der Rechte vorgeschriebenen Förmlich: 
keiten beobachten / und den durch sein Verschul-
den verursachten Schaden ersetzen müsse. Auf die
sen untergeordneten Grundsätzen aber beruhen 
am Ende alle/ oder doch die meisten Civil-Ge
setze. Die systematische Sammlung derselben oder 
das Gesetzbuch stellt die Begriffe der, nach einer 
natürlichcnOrdnung gereihten, Nechtsgegenstände 
und Rechtsgeschaste (z. B. des Familien - Ver
hältnisses, des Eigenthumsrechtes und der Erwer
bungsarten, der verschiedenen Gattungen der 
Willenserklärungen, der letztenAnordnungen oder 
der Haupt- und Versicherungsvertrage) auf; es 
zergliedert die Begriffe in ihre wesentlichen Be
standteile , und bestimmt, mit Anwendung der
selben auf die eben gedachten Grundsätze, die sich 
darauf beziehenden Rechte und Rechtspfiichten. 

6) Allein der Begriff und dessen Bestand
te i le sind bey manchen Rechtsgeschäften eine un
vollständige/wenig ergiebige Quelle; indem un
beschadet der Wesenheit, die Rechtsverhältnisse 
auf verschiedene Weise bestimmt und modisicirt 
werden können. Diese Lücke ergänzt der Gesetz
geber durch die rechtlichen Vermuthungcn. Er 
findet, daß gewisse Bestimmungen der Natur 
«ines Rechtsgeschäfte«! und der gewöhnlichen Ah-
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ficht derer/ welche es unternehmen, angemesse
ner seyn, als andere*), und er nimmt sie, um 
Zweifeln und Streitigkeiten vorzubeugen, im 
Abgange einer anderen Erklärung als eine (sub
sidiarische) rechtliche Norm an, ohne dadurch den 
Handelnden die Macht zu einer anderen Bestim
mungsart zu benehmen " ) . Die Quellen also, 
welche uns mit der Absicht und den Gründen 
des Gesetzgebers bekannt machen, und aufweiche 
auch in diesem Gesetzbuche, bald ausdrücklich, 
bald stillschweigend, hingedeutet w i rd , sind: a) 

*) Man nennt sie daher auch die natürliche» Bestimmungen 
zum Knterschiede sowobl von den wesentlichen, als von 
den zufälligen, die ausdrücklich fest zu setzen sind. 

" ) Diese in nnlerem Gesetzbuch«, vorzüglich iu der Lehre 
von Verträgen häufig vorkommenden, rechtlichen Vermn-
thungen gestatten, eben weil sie nur Vermuthungen 
des Gesetzgebers von den gewöhnlichen wahrscheinlichen 
BerhHltnisse» der Dinge oder von dem Willen der 
Handelnden sind, und daher demjenigen, welcher sich dar
auf beruft, von dem Beweise befreye», doch immer einer 
ander,« Erklärung der Handelnden oder dem Beweise des 
Gegentheils freuen Raum- Dies» deutet nicht nur das 
Gesehbuch an vielen Orten ausdrücklich a» , sondern es 
ergibt sich auch au« der Natur der Sache, Dafern also 
de» Gesetzgeber nicht ausdrücklich erklärt, das, gegen eine 
im Gesetze aufgestellte Vermuthung kein Gegenbeweis 
Stat t f inde, ka»ll dieses nicht behauptet werde». Diese 
Vermulhungen sind, wie die Ausleger des Römischen 
Rechtes sage« - z,l»ezu>ntil,ne« ^,^>«, aber nicht zugleich 
«l« ^ > r e , y,i»o non n i lm iü i in t z>rud»lic>nem «an t ra i i i . 

Neue philosophische Ansichten der wichtigen Lehre »on 
Vermüthüngen fiudet man in der Abhandlung des M a 
t h i a s w e i n d l e r ^ b e r Vermüthüngen, vorzüglich in 
Hiusichl auf bürgerliche Rechttlchr«, Landshnt »807. 
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das oberste Nechtsgesctz; b) die natürlichen, all
gemeinen Rechtsgrundsatze; c) die allgemeinen 
und die, jedem Rechtsgeschäfte eigcnthümlichcn, 
besonderen (in diesem Gesetzbuche der Behandlung 
eines jeden Rechtsgeschäfts zum Grunde geleg» 
ten) Rechtsbegriffe; 6) die natürlichen, aus der 
Natur eines Rechtsgeschäfts, aus der gewöhn
lichen Ordnung der D inge, oder aus der ver-
muthcten Absicht der Handelnden, die der Ge
setzgeber aufrecht zu erhalten und zu schützen W i l 
lens P , hergeleiteten rechtlichen Vermuthungcn; 
endlich e) bey Gesetzen, die mehr oder weniger 
ihrem Inhalte nach positiv sind, die zufalligen 
Veranlassungen, die besonderen Verhaltnisse und 
historischen oder statistischen Daten *). 

' ) Nur wenige Civil«Gesetze sind ihrem Inhalte nach ganz 
positiv, so daß ihr Grund, in so fern sich einer angeben 
läßt, »nr in «nllegcneren und (blander«, wenn von Ge« 
seßen der neuen Staaten die Rede ist) aus minder b«, 
rannten, historische» Daten oder zufälligen Veranlass!!»-
Nen anfgesundc» werben könnte. So ist z, B. da« Ge-
sef, welches ein bestimmte« Alter zur Volljährigkeit fest-
seft, nicht ganz positiv. Denn daß ein im unreifen Alter 
fieschlossencs Rechtigeschäftungüllia, sen, ist eine einleuch
tende Rcchttregel; daß zur Sicherheit de« Verkehr« ein 
S> wisse« Aller festzusehen sey, fordert die Philosophie de« 
Rech«; haß in einem Staate nach Verschiedenheit de« 
Liima'«, der Versassuug. de« Unterricht«, der Verstand 
früher reife, al« in dem andere», ist eine bekannte Wahr
heit: baß aber gnade der lepte Tag de« zurück gelegten 
vier »nd zwanzigsten Jahre« die Volljährigkeit bestimme, 
iss bloß positiv oder willkürlich. Ans eine ähnliche Meise 
vnhält e« sich bey der, znr Sicherheit oder leichtere» 
Entscheidung ftsia,esel>te» , Zahl der Zeugen, oder Bestimm 
Müng «nde,,r Fölmlichleiten 

< 



56 E in le i tung. 

7) So fruchtbar die eben angeführten Quel« 
len zu einer deutlichen und gründlichen Kenntniß 
der Civil - Gesetze sind, so behuthsam muß doch 
von ihnen in der Auslegung und Anwendung 
der Gesetze Gebrauch gemacht werden. I n der 
Voraussetzung, daß der Gesetzgeber sehr oft w e-
n iger oder mehr sage j als er sagen wollte, 
unterscheidet man gewöhnlich eine ausdch? 
nende, eine einschränkende und bloß e r-
klärende (strenge) Auslegung, und man be
hauptet, (aus dem Grundsatze: uki eaäem ra-
tic», eaäern leßi« lli«p05itm; rezente ratiolle 
Ic^ i« , cess-u 6i8po5itia) daß, je nachdem der 
Grund des Gesetzes weiter oder nicht so weit als 
der Ausspruch gehe, ober mit letzterem gleichen 
Schritt halte, die eine oder andere Auslegungs
art angewendet werden soll *). Welcher Miß
brauch von dieser Hermeneutik bis zur Stunde 
gemacht worden sey, ist allgemein bekannt. Eben 
so einleuchtend ist die zu dem Mißbrauche ein
ladende Veranlassung"). Die Parte»,'welcher 

*) Damit verbinde» die Rechtslehrer gewöhnlich noch weh» 
re« näher liegende Auslegungöregeln, Dergleichen sind -
M a n lönn« nicht »ermilchen, daß ein Gesehgeber bey 
seinem Gesetze gar leine Wirkung beabsichtige, ober daß 
«r etwa« physisch, rechtlich oder sittlich Unmögliche« oder 
Widersprechend« wolle; das Recht zum Größeren oder 
Mehreren begreife auch ba< Recht zum Geringeren oder 
Wenigeren gleicher Ar! in sich: »nd wer einen Ẑ >eck wil l , 
wolle gewiß auch die dazu nolhwendigen Mi t te l u. d, g l . 

" ) ZurVeryülhungdesso häufigen Mißbrauche« stellt H u-
f e l a n b folgende Regeln auf- Die logische Auslegung 
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der Text des Gesetzes zur Begründung ihres An
spruches nickt ausreicht, sucht ihn durch die Aus
legungskunst so weit auszudehnen, daß ihr An
spruch darunter begriffen werde; und der Ver
pflichtete, den der klare Buchstabe verurtheilt, 
bemühet sich, demselben engere Gränzen zuse
tzen, damit er der Verurtheilung entschlüpfen 
könne. UnbehuthsamcRichter werden durchSchein-
gründe getauscht, und wiederhohlte, unechte I u -
dicial-Auslegungen nehmen die Stelle des Gese
tzes , des echten Wil lens des Beherrschers ein. 

8) B i l l ig streitet für den Gesetzgeber die 
Vermuthung, daß er sein Gesetz bedachtsam ab» 
gefaßt, und dabey die dem Umfange seines W i l 
lens angemessenen (adäquaten) Ausdrücke ge
braucht habe, zumahl wenn die Gesetzgebung 
nicht in einer Sammlung von Entscheidungen 

ist an sich zul«s>ig, wenn sie nöthlg ist; sie sieht aber der 
grammatischen nach. Di« logische Auüiegung ist allein 
«u« dem gew issen Zwecke oder Rechtigrunde des Be
sehe« abzuleiten, Ben allen Arten der wissenschaftlichen 
Auilegung ist kein Wort a l l überflüssig zu behandeln, 
>>nd dann der Sinn vorzuziehen < welcher dem jebesmah» 
ligen Rechl«geschäfte am angemessensten ist, u»b wobt» kei
ne« Anderen Rechte ober V^rtheile gelränket weiden. 
I n der Rege! ist leine Einschränkung de« Sinne« de« Gl» 
sehe« zul'ißig, e« sey denn, daß von allen gewisse» Zwe
cken des Gesehe« »einer erreichet werden könnte, oder 
wohl gar da« «egentheil durch die Befolgung de» Gese
he« bewirket werden würde, oder anch sonst ei» ofsenba. 
re» Widerspruch sich ergebe, Lehrbuch de« Cio i l , Recht» 
(Giessen ,8.iN) I, B . j§ . Z9 — 45, 
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einzelner Rechtsfälle*), sondern in einer syste
matischen Ordnung allgemeiner Vorschriften de- , 
stehet. I n einer solchen Gesetzgebung ist es theils 
überflüssig/ theils des eben erwähnten Mißbrauches 
wegen bedenklich, die Gründe der einzelnen Ge
setze anzugeben: die Absicht des Gesetzgebers muß 
sich aus der Natur der Sache, aus den schicklich 
gewählten Ausdrücken, aus dem ganzen Zusam
menhange der Worte und aus der Verbindung 
de'- einzelnen Theile von selbst darbiethen. Dem
nach verordnete auch der vorstehende Paragraph, 
daß einem Gesetze kein anderer S i n n bengelegt 
werden soll, als welcher aus der e i g e n t ü m 
l ichen B e d e u t u n g der W o r t e und ihrem 
Z u s a m m e n h a n g e , und aus der k l a r e n 
Abs ich t des Gesetzgebers h e r v o r l e u c h t e t , 
und es ist also eine kühne Anmaßung, durch eine 
eingebildete spitzfindige Unterscheidung zwischen 
dem Buchstaben und dem Grunde des Gesetzes 
den klaren S i n n desselben zu verdrehen. So 

. würde man z. B . die Vorschrift, daß eine 
S c h e n k u n g ohne wirkliche Uebergabe schrift
lich geschlossen werden müsse, auf andere u n-
en tge lb l i che Vertrage aus dem Grunde, weil 

*) Daß man aber selbst bey Anwendung bei Römischen Nech« 
tes sich leine ausdehnende oder einschlänlende Auslegung 
erlaube» soll, ,md daß die Elellen deS Justinianischen 
Gesetzbuches, welche dieselbe zu begünstigen scheinen, miß
verstanden werdin, zeigt S c h ü m a n n in seinem Hand-
buche deH Civil - RtchlrH (Giessen ,md >Iüt<>lal i8°6) l . 
Abh, I I I . 
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man sie bloß mündlich, ebenfalls oft ohne die 
gehörige Ueberlegung eingehe, ganz irrig aus
dehnen, und ebenso laßt sich die Gültigkeit eines 
von einem Erblasser vor dem achtzehnten Lebens
alter, obgleich sehr vernünftig, abgefaßten Testa
ments unter dem Vorwande, daß hier der Grund 
des Gesetzes, die vermuthete Schwäche des Ver
standes, wegfalle, keineswegs vertheidigen. 

9) Dagegen unterliegt es keinem Zweifel,daß ein 
nach der Anleitung des vorstehenden Paragraphs 
richtig ausgefaßtes Gesetz aufalle schlußförmig dar
aus abgeleitetenFolgerungen, und auf alle gehörig 
darunter subsummirten Falle, obschon sie nicht 
wörtlich darin begriffen sind, bezogen wer
den müsse, und eben so gewiß sind diejenigen 
Falle davon auszuschließen, denen zwar einzelne 
Worte und Stellen eines Gesetzes, nicht aber 
der vollständige Zusammenhang und der daraus 
hervorleuchtende Wil le des Gesetzgebers zu Stat 
ten kommen. Eine solche Erweiterung oder Ein
schränkung der Worte des Gesetzes ist nach dem 
obigen Sinne weder eine ausdehnende, noch ein
schränkende, sondern eine dem e r k l ä r t e n 
W i l l e n des Gesetzgebers angemessene strenge 
Auslegung des Gesetzes. Wie aber, wenn Falle 
vorkommen, die sich aus dem erklärten Wil len 
des Gesetzgebers nicht entscheiden lassen, vorzu
gehen sey, diese Feage beantwortet der nach
folgende Paragraph. 
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H. 7. 

läßt sich ein Rechtssall weder aus den 
Wor ten , noch aus dem natürlichen S inne 
eines Gesetzes entscheiden, so muß auf ahn
liche, in den Gesetzen bestimmt entschiedene 
Fälle, und auf die Gründe anderer damit 
verwandten Gesetze Rücksicht genommen wer
den. Bleibt der Rechtsfall noch zweifelhaft; 
so muß solcher mit Hinsicht auf die sorgfäl
tig gesammelten und reiflich erwogenen Um
stände nach den natürlichen Rechtsgrund
sätzen entschieden werden. 

1) Um einen Rechtsfall richtig und voll
ständig zu beurtheilen, muß man vorerst das ganze 
Factum mit allen auf die Entscheidung einstiel 
fenden Umstanden in das Klare zu setzen, und 
auf solche Ar t sich zu versichern suchen, zu wel
cher Gattung von reinen oder gemischten Rechts
geschäften er gehöre, z. B . ob die Handlung eine 
«inseitig oder zweyseitig verbindliche Willenser. 
Gärung, ein Testament, Codizill, eine Schenkung 
von Todes wegen, oder ein Ver t rag , ein einfa
cher oder ein zusammen gesetzter, und aus welchen 
Arten der Vertrage er zusammen gesetzt sey. D a n n 
ist es nicht schwer, den Nechtsfall mit den über diese 
Arten von Rechtsgeschäften bestehenden Gesehen 
zu vergleichen, und darunter zu subsummiren. O f t 
findet man den Fal l schon durch den klaren Buch
staben des Gesetzes entschieden, odeu es reicht eine 
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grammatische Auslegung der Worte des Gesetzes, 
nach dem gemeinen oder juridischen Sprachge
brauch« und dem Zusammenhange der einzelnen 
Ausdrücke eines oder mehrerer enge verbundener 
Gesetze dazu hin, oder es muß, weil uns der todte 
Buchstabe verläßt/ der tiefer liegende Wil le des Ge
setzgebers, durch Vergleichung ähnlicher und nahe» 
verbundener VorschnfKn, erforscht werden. 

2) Es ist nähmlich nicht zu erwarten, daß der 
Gesetzgeber bey Abfassung seiner Vorschriften über 
einen bestimmten Rechtigegenstand alle mögliche 
(oft durch einen besonderen Eigensinn der Handeln
den, oder durch eine seltene Vereinigung der Um
stände heibep geführte) Fälle vor Augen habe, 
oder bey einem Gegenstande alles sage, was sich 
darauf bezichen kann. Indessen stehen doch alle 3 i -
vil-Gesetze, weil sie im Grunde natürliche, uonder 
Vernunft sdem Vermögen der Einheit) gegebene 
Gesetze sind,in einem näheren oder entferntermZu-
sammenhcmge, sie sind mehr od<r minder unter ein
ander v e r w a n d t ; viele lassen sich auf diesen, an
dere auf jenen allgemeinen Grundsatz, und alle zu
letzt auf das oberstcRechtsgesetz zurück führen (h. 6 . 
N. 5.). Darum müssen wir, wenn wir einen Rechts
fall an dem Orte, wo wir die Entscheidung vermu-
then, nicht entschieden finden, uns bey andern da
mit verwandten Gesehen Raths erhöhten; wir müs
sen den G r ü n d e n diesei verwandten Gesetze nach
spüren, und auf solche Art das gemeinschaftliche 
Band, die gemein schaftlichen Merkmahle, und den 
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gemeinschaftlichen Grundsatz als Quelle der Ent
scheidung aufzudecken besorgt seyn. Es muß, wie 
der Paragraph sagt, auf ahnliche, in den Gesetzen 
bestimmt entschiedene Falle, und auf die Gründe 
anderer damit verwandten Gesetze Rücksicht ge
nommen werden. So klart z.' B. die Lehre vom 
Pfandrechte die Lehre vom Pfandvertrage, die 
Lehre von Testamenten jene von Codizillcn, Le< 
gaten und Fideicommisscn, der Tausch den Kauf, 
das unentgeldliche Darlehen das cntgeldliche, auf, 
und die Vorschriften über einzelne Arten der Ver
trage müssen aus den Vorschriften über die Ver
trage überhaupt ergänzet werde«. (Vergl. unten 
§. 61.). 

3) Aber auch nach einer solchen Anleitung, 
dem Geiste und dem vollständigen Umfange der 
Gesetzgebung nachzuforschen, kann der Gesetzgeber 
noch immer nicht beruhiget seyn, durch seine Vor
schriften alle zur Sprache kommenden Rechtsfälle 
zu erschöpfen. Je mehr der Gesetzgeber der Deut
lichkeit willen zu specicllcren Regeln über die man
nigfaltigsten Rechtshandlungen sich herab laßt, 
desto mehr werden d>e Gesetze vervielfältiget, um 
so schwerer kann man sie sich vergegenwärtigen, 
und um so minder reichen sie zur Umfassung des 
ganzen Rechtsgebiethes zu. Je mehr er dagegen tue 
besonderen Vorschriften durch abstvactere und all
gemeinere entbehrlich zu machen befiißen ist, um 
so eher lauft er Gefahr, daß die Gesetze nickt be
griffen, daß sie auf verschiedene Weise ausgelegt, 
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angewendet, und die Rechtsstrcitigkeiten vermeh
ret werden. Der Gesehgeber muß beydes vereini
gen; er muß über die mannigfaltigen, nach ihren 
blassen geordneten Rechtsgeschäfte besondere, aus
führlichere Vorschriften aufstellen, und zugleich 
die allgemeinen, aus welchen sie abgeleitet wor» 
den sind, und aufdie sie auch wieder zurück gefüh
ret werden können, damit in Verbindung zu se
tzen suchen. 

4) Wei l man aber von einem Civil-Codex 
nicht verlangen kann, daß er, gleich einem S y 
steme des natürlichen Privat-Nechts, alle Rechts,, 
grundsätze, und noch minder, daß er alle daraus ' 
ableitbaren Rechte enthalten soll; so wird der Ge
setzgeber, um der Verlegenheit und den Anfragen 
der Richter, die eine Rechtsfrage in dem Gesetz
buchs durchaus nicht beantwortet zu finden glau
ben, vorzubeugen, ihnen das Befugniß, so wie 
es in dem gegenwärtigen Paragraphe geschieht, 
einräumen, den zweifelhaften Rechtsfall aus den 
n a t ü r l i c h e n Rech t s g r u n d s a t z e n (der 
Philosophie des Rechts, dem Naturrechtc) zu 
entscheiden^ Diese Quelle ist unversiegbar, 

*) Hb da< Römische ^esepbxch dem Nichter ein solches Ve. 
fugniß zugestehe, ist, unbeachtet der scheinbaren Stellen, 
noch zweifelhaft, (G ch ö m a » n a, a, L>). Da« Preu« 
fische weiset den'Richter an, l»eym Mangel einr« zur 
Entscheidung dienenden G>festes nach den in dem Gcses), 
buche angenommenen a l l g e m e i n e » G ru » ds<> t> e n, 
und nach ve» wegen ähnliche! Fälle oorhandenen Vererb» 

!. nungen, seiner besten Cjns.ch« gemäß, zu c^eünrn; sofort 

E 
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weil jede Frage, die inner dem Gebiethe der 
(rechtlichen) Vernunft l iegt, auch von ihr (als 
dem Vermögen der Principien) beurtheilet, und 
aufgelöset werden kann. 

5) Man übersehe jedoch die Bedingungen 
nicht, unter denen den Gerichtshöfen dieses Be-
fugniß zugestanden wird. Der Vernunft-Codex 
soll nur ein subs id iar ischer seun, woderbür« 
gcrliche Codex schlechterdings nicht ausreicht. Denn 
obschon alle gerechte Gesetze von der Vernunft 
ausgehen, so müssen sie doch, um für das bürger
liche Leben brauchbar zu seyn, auf mannigfaltige 
Art bestimmt (modificirt) werden. Sie lassen auch 
der Beurtheilung und Wil lkür des Richters ein zu 
weites Feld, wo es ihm, besonders da selbst die 
Rechts-Philosophen in Beantwortung mancher 
Rechtsfragen nicht einig sind, sehr leicht siele, 
sein ungerechtes und parteiliches Urtheil mit seiner 
inneren (philosophischen) Ueberzeugung zu ent
schuldigen. Wenn also ein Fall entweder unmit« 

aber de» vermeintlichen Mangel der Gesese demEhefd« 
Justiz anzuzeigen ,§. 4<)> fg.). Vcrgl. Iuseph, Ges. I . 
K. §, 24. u, , 6 . Da« Französische Gesefchuch sagt: Der 
Richter, der unter dem Vorwandt, t»ß da« Gesetz den 
»orgetrazenen Fall unberührt lasse, ein Ilrtheil zu spre» 
che,, sich weigert, lann / der versagten Iufii» schuldig, 
gerichtlich verfolgt werden (^,rl 4 ) , weil (wie in den 
Discussi>'»en bemerkt wurde! in Civil« Lachen e< allge« 
meine Grundsüüe der Gerechtigkeit gibt, die dem Äichter 
zum Lntfa'en dienen soll«», M n l l e o i l l e Comment. 
Über da« Gesefdnch Napol, zu diesem Art, Vergl. M,> 
»«»». U» t>«lle «iv. el»n» le «on«»il <i'»!ll», p. 27, 
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telbar aus dem Buchstaben, oder, vermittelst 
der angegebenen Auslegungsregcln, aus dem ech
ten Sinne und Geiste der bürgerlichem Gesetze be-
urtheili werden kann; ist es eine ahndungswürdige 
Unwissenheit oder Anmassung der Vertreter oder 
Richter, aus dem Vernunft-Codex die Entschei
dung herzuhvhlen. Noch größer aber wäre die 
Kühnheit, sich, gegen alle bürgerliche Ordnung, 
zumRichtcrüber die Gesetze aufzuwerfen, und un
ter dem Vorwande, daß sie mit den Natürlichen 
nicht übereinstimmen, selbe verschmähen zu wol
len. Dem redlichen Manne, der, nach genauer 
Prüfung, von der Widevrcchtlichkeit eines Ge
setzes überzeugt zu hyn glaubt, ziemt es blof, 
seine Gründe dem Gesetzgeber vorzulegen*). 

*) /.Die Jurisprudenz kann und soll nie u n m i t t e l b a r 
,,««« der Philosophie schöpfen, Sie darf da« positive Ge-
„sef nicht umgehen, und au« einem allgemeinen Princip 
,/d« Legislation irgend eine de» Buchstaben dr« positi. 
,<ven Oeseh«« »erläugnende Bestimmung ableite». Sie 
/»soll da« positive Vesrl. beleben, nickt beherrschen, odet 
„gar unterdrücken; sie soll es in seinem Geiste zergliedern, 
„nicht vrrbessrr» oder gor «eldrehen; sie soll e« mit sich 
«selbst, n>>t der menschlichen Natur und mit den Forde« 
/<»u«a,en her Gesellschaft vereinigen, und die verschiede»«» 
„Zweige her Legislation harmonisch u»ter einander vee« 
„binben. Nur so und nicht ander« kann sich die Doetrin 
/ , l» l Würde einer selbststand igen, »0» der Philosophie de« 
/.Recht« selbst veeschiedenen, Wissenschaft erhübe«. Findet 
„sie endlich Lücken und Widersprüche in derOrsrsgebung, 
//so soll sie diese offenherzig darlegen, und eben dadurch die 
/.Gesepgebung einer höhern Vollkommenheit entgegen sich« 
„ r e n " (Allgemeine Bibliothek fnr Vtaatikunst, Recht«' 
Wissenschaft und Kritik, Giessen, ,8°8 , ' .Heft. S . 59. u. 

E 2 



l,tt E i n l e i t u n g . 

6) Die zwcyte Bedingung ist, die Um» 
stände des F a l l e s s o r g f ä l t i g zu sam
meln u n d r e i f l i c h zu e r w ä g e n . Denn 
erst nach einer solchen Ueberlegung und wieder-
höhlten Vergleichung mit den bürgerlichen Gese
tzen, welche auf die Beschaffenheit des Fallsund 
der Umstände Beziehung haben können, kann 
man sich von ihrer Unvollständigst überführen, 
und nur die vollstandigcKenntniß dcsFactums setzt 
uns in den S tand , selbes unter die gehörigen, 
natürlichen Rechtsgrundsätze zu subsummiren. 

7) Das Vorgeben, daß ein bestimmter Fall 
ans den bürgerlichen Gesetzen nicht entschieden 
werden könne, ist sehr oft nur ein Kunstgriff der 
Partcy, ihres Vertreters, oder des Richters, 
welche dadurch den Fall in das frene Feld des un
beschrankten Räsonnements und der Wil lkür hin
über zu spielen suchen; noch öfter entspringt es 
aus der Unwissenheit des positiven Rechtes, aus 
einem mangelhaften Studium der vollständigen 
Gesetzgebung, oder aus dem Unfleiße, den Gese
tzen , worauf der Fall bezogen werden soll, nach
zuspüren. Eben so wenig berechtiget aber auch die 
bloße Dunkelheit eines Gesetzes die Parteyen, ihre 
Vertreter oder den Richter, sich über selbes wegzu
sehen, und zu dem Vernunft-Codex die Zuflucht 
zu nehmen, Man versuche erst die (doctrinelle) 
Auslegung, und unterziehe sie derBeurtheilung 

f,). V«gl .F,u erdacht Blick auf die Deutsche Rech!«-
niilleüschnft S. »«. » f . 
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des untere» oder oberen Gerichtshofes, der den 
Fal l auf die Gesetze anzuwenden und zu entschei
den hat. 

6) Vorzüglich ist es strenge Pflicht der Ge
richte, das Ansehen der Gesetze zu erhalten, und 
durch willkürliche Entscheidungen oder Belehrun
gen von denselben nicht abzuweichen, noch durch 
Schwierigkeiten in der Auslegung und Anwen
dung sich verleiten zu lassen, über Dunkel? 
heit und UnVollständigkeit der Gesetze zu kla
gen, oder Zweifel auf Zweifel, und Anfragen 
auf Anfragen zu häufen. Möchte man doch 
beherzigen, daß durch zahllose Erläuterungen 
und Gesetze, die man der gesetzgebenden Macht 
abzubringen versucht, die nähmliche Rechtsun-
sicherhcit wjcder herbe») geführt würde, der man, 
nach dem allgemeinen Wunsche, durch ein Ge-
sehbuch abzuhelfen besorgt war. 

9) Es dürfte manchem Leser aussallen, daß 
der Richter in dem gegenwärtigen Gcsetzbuchc nicht 
so, wie in dem Römischen Rechte, und in vielen 
Kommentaren über dasselbe,auf dicB i l l i g k c i t i n 
seinen Entscheidungen Rücksicht zu nehmen, ange
wiesen wird. Unter der Billigkeit (zum Unter
schiede von der Gerechtigkeit) versteht man ge> 
wöhnlich die Fertigkeit, die Liebespfiichten zu er
fül len, d. i. Andere nach Maß ihrer Bedürfnisse 
und unserer Kräfte zu vervollkommnen. Dürfte 
der Richter in diesem Sinne nach der Billigkeit 
den Ausspruch thun, so dürfte er den Armen 
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vor dem Reichen, den minder Machtigen vor dem 
Machtigern u. s. w. begünstigen / d. h. er 
dürfte den Reicheren verkürzen, um dem Dürf
tigen eine Wohlthat zu erweisen. Ein Gerichts
hof ist keine Behörde der Wohlthatigkeit, er ist, 
wie schon das Wor t andeutet, dazu bestimmt, 
jedem (ohne Unterschied des Standes und Ver
mögens) sein Recht zuzutheilen. Der Richter 
kann und soll, bey schicklicher Gelegenheit, den 
Berechtigten auf dVBilligkeit, seine strenge For
derung , ganz oder zum Thei l , zu erlassen, auf
merksam machen, er kann ihn zu einem V e r 
gle iche zu bewegen suchen; aber er kann i hn , 
ohne selbst ein öffentliches Beyspicl der Ungerech
tigkeit zu geben, in der frcyen Verfügung über 
sein Vermögen nicht beschranken. Allein es gibt 
eine Ungleichheit der Verhaltnisse im bürgerlichen 
Leben, die leicht zur Uebcrlchung und Unter
drückung Anderer gemißbraucht werden kann, 
und die der Gesetzgeber durch seine Fürsorge, daß 
alle gleichen Schutz der Rechte genießen, ausglei
chen muß. Diese, in den Gesetzen gegründete 
und dem Richter zur Beobachtung eingeschärfte, 
F ü r s o r g e , den minder Machtigen, der sein 
Recht in seiner Lage zu bewahren nicht vermag, 
gegen die Unterdrückung der Ueberlegenen sicher 
zu stellen, nennt man oft Bill igkeit, obschon sie 
ein Act del Gerechtigkeit ist. Dahin gehört der 
besondere Schutz der Ungebornen, Minderjahri-
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gen und Verstandlosen, der Abwesenden, der 
Gemeinden u. d. g l . ; dahin gehört die Bcstim« 
mung des Preises der Lebensmittel, der rechtlichen 
Zinsen, und die Ungültigkeitserklärung verschie
dener in einer Zwangslage geschlossener Vcr-
trage. Ferner nimmt der Gesetzgeber Hey Festse
tzung dir rechtlichen Vermuthungen auf die wahr« 
scheinlihen, rechtlichen und billigen Gesinnungen 
der Handelnden Rücksicht. Aber auch der Nichter 
muß da. wo die Aeußerungen des Willens (eines 
Erblassers oder vertragmachenden Theils) zweifel
haft odc< unvollständig sind, zur VermuthungZu
flucht nehmen, was die Handelnden zur Absicht 
gehabt, und was sie, wenn ihnen der zweifelhafte 
Fall vorgeschwebt hatte, bep einer (vorauszu
setzenden) rechtlichen und billigen Denkungsart 
ausdrücklich verabredet haben würden. Hier be
steht also die Billigkeit in einer richtigen (logi
schen) Auslegung der Willenserklärungen. End
lich laßt sich oft das Maß einer (an sich) gerech
ten Forderung aus Mangel sicherer Quellen ent
weder gar nicht, oder doch nicht ohne eint, der 
rechtlichen Freyheit zu nahe tretende, Ausfor
schung der Umstände bestimmen. Dann äußert 
sich die Billigkeit in der von dem Gesetze dem 
Richter einzuräumenden Bestimmnng eines Ma
ßes, das unpartevliche, billig denkende Menschen, 
die sowohl ihre eigenen, als fremde Rechte zu 
bewahren geneigt sind, wahrscheinlich festsetzen 
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würden*). Beyspicle davon findet man in den §§. 
/^l,3. 497. 5o3. u. m. a. 

§. 6. 
N u r dem Gesetzgeber sieht die Macht 

zu , ein Gesetz auf eine allgemein verbind
liche Ar t zu erklären. Eine solche Erklä
rung muß auf alle noch zu entscheidende 
Rcchtsfalle angewendet werden, daftrn der 
Gesetzgeber nicht hinzufügt, daß seine Erklä
rung bey Entscheidung solcher Rechtsfalle, 
welche die vor der Erklärung unternomme
nen Handlungen und angesprochenen Rechte 
zum Gegenstande haben, nicht bezogm wer
den soll. 

1) Nicht nur dem öffentlichen Lehrer, dem 
Schriftsteller und Rechtsfreunde, sondern.auch 

-*) Auf diese Erklärung lasse» sich meines Eichten« auch 
die, de» Richte» auf die Billigkeil verweisenoen, überseht 
oft zur Beschönigung der Willkür gemißbr«uchten, Römi» 
schen Geseße zurück führen. Man sehe W l ü ck a. a, O. 
§. 2o. ,/Man muß sich," sagt Hugo in seiner Geschichte 
de« Römischen Rechte« (§, »4, Anmerk.! „unter lx-czulw» 
„nicht das Ablassen vom strengen Reelle an« Großmuth 
,,,indVarn>herzigkeit denke»! de»» leine Obrigkeit ist dazu da, 
„auf anderer Leute Unkosten großmüthig und barmherzig 
„zu seyn, s o n d e r n e i ist im mer »«czuun» j u , ge< 
„meint, d. h. Inf t iz , die nach allgemeinen Regeln (sie 
„seun nun geschrieben oder nicht) dem einen wie dem an» 
„dern werden sollle,' Vergl. Iosephiuisch, Gesehb. I . 
ß. §, 24., und E.F. K l e i n « Abhandlung über den Geist 
der Gesehe und Rechtkocrwaltung in der Preußischen Mo
narchie (Berlin ,802) i , Abh, S . auch L,. ß. J o r d a n 
über die Billigkeit bey si^schildung der Rechtsfällt (Göt-
tingcn, illc>4). 
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jeder Partey, jedem Bürger wird eben dadurch, 
daß ihm das Gesetz zur Befolgung gegeben ist, 
auch das Bcfugniß eingeräumt, selbes nach dem 
wahren Sinne zu mterpretiren (HH. 6. u. 7 ) . 
Aber diese doktrinellen Auslegungen sind bloße 
Privat. Meinungen, die der freyen Beurtheilung 
Anderer überlassen bleiben, keine Auctoritat grün
den, und für niemanden verbindlich sind. Schon 
anders verhalt es sich mit der (Iudicial-) Ausle
gung des Richters in seinem Amte, dem ein Fall 
zum Spruche vorgelegt worden ist. Sein Urthcil 
verbindet die Parteyen, das von ihm angewendete 
Gesetz in dem gegebenen F a l l e zu befolgen; 
aber es verbindet weder andere Partepen, noch 
auch die nahmlichen in anderen, obschon ganz ahn
lich scheinenden, Fallen (H. 12.). Nu r dem Gesetz
geber, wie der Paragraph aussagt, steht die Macht 
zu , ein Gesetz auf eine allgemein verbindliche Art 
zu erklären. 

2) Daß eine solche Auslegung für alle künf
tigen, erst noch vorzunehmenden, Rechtshand
lungen oder erst eintretenden Ereignungen ver
bindlich sey, darüber kann eben so wenig ein 
Zweifel entstehen, als daß sie auf bereits ent
schiedene Falle, indem die Partey aus der 
Entscheidung schon ein Recht erworben hat, nicht 
bezogen werden tonne (§. 5.). Wohl aber könnte 
ein Zweifel obwalten, ob die Auslegung des Ge« 
setzgebers auch auf vorhergegangene Rechtshand» 
lungen und Ereignungcn, worüber aber erst die 
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En tsche idung ge faß t w e r d e n s o l l , an
zuwenden sey; da es nicht mehr in der Macht 
der Bürger steht, das vollendete Rechtsgeschäft 
zurück zu nehmen, und nach der Auslegung des 
Gesetzgebers einzurichten. Allein der Paragraph 
redet nur von einer E r k l ä r u n g , von einer 
bloß erklärenden Auslegung. Diese wird überein
stimmend mit den bekannten und hier (§§. 6. u. 
7.) angegebenen Auslegungsregeln uorgmom-
men, welche die Bürger Hey Unternehmung, und 
die Richter bey Veurtheilung der Rechtsgeschäfte 
vor Augen haben müssen. Man kann sich also 
mit keiner Rechtsunwissenheit entschuldigen (§. 2.), 
und noch minder behaupten, daß ohne die dazwi
schen gekommene Erklärung des Gesetzgebers die 
Entscheidung des Gerichtshofes anders ausgefal
len scyn würde. Wollte man festsetzen, daß die 
Erklärung des Gesetzgebers auf die vergange
nen, aber erst noch zu entscheidenden Rechtsge
schäfte nicht ausgedehnt werden soll, so stünde 
es in der Macht der Bürger und Gerichtshöfe, 
die Wirksamkeit der Gesetze durch darüber erho
bene Zweifel und Anfragen zu vereiteln, oder sie 
nach ihrem Sinne zu drehen*). 

*) Daß ein« lex äeelaratori» in alle» noch zu entscheiden-
den Rechttfillen anzuwenden sey / verordnet schon da» 
Römische Recht Nov. X IX . in Nne I>i,el, et °, I . 
Oben so das Preuß. Lanbrecht, Ejnleit. §. »5,, und 
das Jos. Ges. I, H. §. 7. I n der Beratschla
gung über da« Französische Vesepbuch war man der 
nihmlichen Meinung, hielt aber eine ausdrückliche Be-
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3) Wenn aber ein Gesetz so dunkel und 
zweifelhaft wäre / daß der S i n n , welcher dem
selben von dem Gesehgeber unterlegt w i rd , durck 
die Auslegungsregeln nicht entziffert werden konn
te; dann war die Vorschrift nicht erkennbar, 
nicht kund gemacht; dann ist die in der Folge ge
gebene Vorschrift keine bloße Erklärung des vo
rigen, sie ist ein neues Gesetz, das auf vergan
gene, obgleich unentschiedene Geschäfte oder auf 
bereits erworbene Rechte nicht anzuwenden ist 
(§. 5.). Dann ist aber auch von dem Gesetzgeber 
zu erwarten, daß er diese Einschränkung aus
drücklich hinzufügen, oder sich solcher Ausdrücke 
bey der Bekanntmachung bedienen werde, aus 
denen klar erhellet, daß die Vorschrift ein neues 
Gesetz und keine bloße Erklärung eines bestehen
den Gesetzes scy*). 

§> 9-
, Gesetze behalten so lange ihre K r a f t , Dm.« de» 

bis sie von dem Gesetzgeber abgeändert oder ^ " " ' 
ausdrücklich aufgehoben werden. 

») Die bürgerlichen Gesetze bestehen nur 
durch den Wil len des Gesetzgebers; durch seinen 
Wil len werden sie also auch abgeändert oder auf
gehoben. Ein Gesetz wird a u f g e h o b e n , wenn 

stimmung hierüber für überflüssig. I^nerö a. a. D. zum 

*) <lm Beyspiel dll»on gibt da« Circulore vom 18 Funiul 
iöoy über die gegen den 3, §, des Wuchergesepej erhu-
bene» Zweifel, wo «»«drlicklich da« Wort Abä»d«>- ' 
r u n g gebraucht wird. 
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es kraft des erklärten Willens des Gesetzgebers 
in seinem ganzen Umfange und in Rücksicht aller 
bisher dadurch verpflichteten Personen aufhört, 
verbindlich zu seyn. Wenn aber das Gesetz nur 
in Rücksicht einer 'oder einiger Bestimmungen 
seine Kraft verliert, oder wenn eine oder einige 
neue Bestimmungen an die Stelle der vorigen 
gesetzt werden; so wird es nur a b g e ä n d e r t . 
S o wurde das altere Wuchergesetz vom Jahre 
i ? 5 i durch das Patent vom Jahre 1767, und 
dieses wieder durch das neue im Jahre i6o3 kund 
gemachte aufgehoben. Letzteres aber l i t t , wie im 
vorigem Paragraph« erinnert ward, durch das 
Circulare vom Jahre 1806 nur eine Abänderung. 

2) Die bürgerlichen Gesetze unterliegen nicht 
so vielen Veränderungen, als die politischen, 
weil sie größten Theils nur Aussagen der noth-
wendigen und unveränderlichen Vernunftgesetze 
sind. Sie müssen jedoch nach den besonderen Ver-
Hältnissen eines Staates geformet werden, und 
die Verhältnisse bleiben nicht immer die nähmli-
chen. So hat der erhöhte oder verminderte Werth 
des Geldes auf das Zinsengesetz, das Sinken der 
Treue und des Glaubens auf die Förmlichkeiten, 
die Vervollkommnung der Erziehung aufdie Ge
setze über die Volljährigkeit oder Vormundschaft, 
«nd überhaupt haben auch die Fortschritte in der 
Gesetzgebungswissenschaft einen unverkennbar ent
scheidenden Einfluß auf die Vereinfachung und 
Verbesserung der Civil-Gesetze. 
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3) Aber eben weil die besonderen Staats» 
Verhältnisse, wornach die Gesetze einzurichten, 
abzuändern oder aufzuheben sind, nur dem Ober« 
Haupte kraft der obersten Einsicht bekannt seyn 
können, und weil die Civil-Gesetzgebung eine 
eigene, sowohl von der Gesetzwissenschaft (der 
Wissenschuft bestehender Gesetze), als auch von 
der Praxis (der Fertigkeit, sie auf die vorkom
menden Falle richtig anzuwenden) verschiedene 
Wissenschaft ist; so kann der Gesetzgeber das Ur-
theil, ob, und in wie fern ein Gesetz noch ferner 
bestehen soll, weder den Gerichtshöfen, noch 
minder aber dem Wil len des Volkes, ob es das
selbe noch ferner beobachten, oder außer Uebung 
sehen wolle, Preis geben. Gesetze behalten also 
so lange ihre Kra f t , bis sie von dem Gesetzgeber 
abgeändert, oder ausdrücklich aufgehoben werden 
(Vergl. §. io.) . 

4) Bisher ist von den eigentlichen (allge-, Anwe«»« 
mem verbindlichen) Gesetzen gehandelt worden. schnf<eni«l,: 
Davon unterscheiden sich diejenigen Rechts-Nov« 

men, die entweder nur nach dem bisher bestan
denen (für die Zukunft aufgehobenen) gemeinen 
Rechte Gesetzesansehen hatten, oder die sich nur 
auf bestimmte Bezirke oder Personen beziehen. 
Von dieserM-t sind: ») Gewohnheiten; b) Orts-
Statuten; c) richterliche Aussprüche, und «l> 
Privilegien oder Befreiungen.. 
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§. 10. 

«> N,w°hn» Auf Gewohnheiten kann nur in den 
"'"'' Fäl len, in welchen sich ein Gesetz darauf de? 

ru f t , Rücksicht genommen werden. 

i ) Die Rcchtsgewohnheiten werden, nach 
der Meinung ihrer Verteidiger, durch wieder-
höhlte Handlungen eingeführt, und erhalten durch 
die stillschweigende Einwilligung des Gesetzgebers 
gesetzliche Kraft. Die Politiker und Rechts-Phi-

Josephen haben sie mit unbesiegbaren Waffen be
stritten*). Zu geschweigen, daß die Vertheidiger 
der Rcchtsgewohnheiten in den Bedingungen oder 
Merkmahlen derselben (z. B. wie die Handlungen 
beschaffen, wie viele, oder wie lange Zeit sie fort
gesetzt seyn sollen) nicht überein kommen * * ) , und 
daß es oft schwer ist, die Erfüllung dieser Be
dingungen in das Klare zu setzen; so mangelt es 
den Gewohnheiten, um ihnen Gesetzeskraft zuzu-

* 5 S . de« Heren Vice - Präsidenten v. S o n n e n f e l « 
Staatswissenschaft, I. Th §. »24.; K l e i n « Annale«. 
XXIV. Band. 

" ) Die Theone vom Gewohicheit««chte, sagt 3 h i beo »r , 
ist in allen einzelnen Pmieten bestritten. System de« P«n« 
deeten» Rechte«!. §. »7. N. », Wie unsicher und schwan. 
kend find als» die Rechte, wenn man NechtsgeHohnhei» 
<en gelten läßt! Vergl. G lück I. 2. §. «4, f f . Schö, 
m a n n zeigt, daß schon nach dem gemeinen Rechte eine 
Rechtigewohnyeit die stillschweigende besondere Einwill« 
gung d« geseftgebendeu Gewalt fordere, und in lande«? 
herrlich regierten Staaten lein Gesetz aufheben tonne. 
Handb. des Ci,il, Recht«. Abh. V. 
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eignen, sogar in einer democratischen Verfassung, 
wo die Gesetze von dem Wil len des Volkes ab
hängen, an der nicht gleichgültigen Form eines 
ordentlichen Volksbeschlusses. Wie kann man 
aber in einer monarchischen Verfassung aus 
dem Stillschweigen des Machthabers, der bey 
seiner ausgebreiteten Sorge für die öffentlichen 
Geschäfte von den herrschenden Gewohnheiten in 
Privat-Angelegenheiten keine Kcnntniß nehmen 
kann, auf die Einwilligung schließen ? Höchstens 
könnte man sagen, daß den G e r i c h t s h ö f e n 
die Rechtsgewohnheiten nicht unbekannt seyn 
können; aber d,e Gerichtshöfe haben eben so we
nig, als das Volk , die Macht, Gesetze emzufüh« 
ren, abzuändern oder aufzuheben. Man kann 
zwar nicht in Abrede stellen, daß manche, aus 
einem tief gefühlten Bedürfnisse des Volks ent» 
sprungene, Gewohnheiten zum Gesetze erhoben, 
oder die Gesehe darnach eingerichtet werden sol
len. Doch das beweiset nur , daß man bey Ein
führung eines neuen Gesetzbuches, oder bey Re
formen der Gesetze auf Gewohnheiten zurück se
hen, und jene, welche unschädlich oder nützlich 
sind, ausdrücklich dulden, oder gesetzlich sanctio« 
niren, und daß die Gerichtshöft, wenn sie aus 
der Lage, dem Verkehre, den Sitten oder Be
schwerden der Einwohner u. d. gl. in der Aus
übung das Bedürfniß eines neuen, oder einer 
Abänderung und Abschaffung eines bestehenden 
Gesetzes wahrnehmen, dem Gesetzgeber hierüber 
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Vorstellungen machen sollen; es beweiset aber 
nicht, daß man Übertretungen der Gesetze dul
den/ zum Rechte erwachsen lassen, und auf solche 
Art das Volk zum Richter über< die Gesetze, und 
zum Gesetzgeber erheben soll. 

2) I n diesem Geiste sagt der Paragraph, 
daß auf Gewohnheiten nur in den Fallen, in 
welchen sich ein Gesetz d a r a u f b e r u f t , Rück
sicht zu nehmen sey *). Solche Berufungen kom
men auch in dem Gesehbuche vor (z. B. §§. I 69 . 
ü o i . u. 549.). Dadurch gibt der Gesetzgeber zu 
erkennen, daß er diese Gewohnheiten wisse, und 
sie als unschädliche dulde, oder als nützliche zum 
Rechte erhebe. Aber eben dadurch ist allen übri
gen Gewohnheiten die Rechtskraft benommen. 
Man kann sich also weder mehr auf altere Ge
wohnheiten , in so fern daraus nicht schon ein 
Recht erworben worden ist (H. 5.), stützen, noch 
neue Gewohnheiten mit der Wirkung einführen, 

* ) Dieß verordnet auch dai Iosevhiniscke Gesetzbuch; nur 
läßt es sich zugleich auf eine nähere Bestimmung der Er-
foldernisse einer Gewohnheit ein, I H, §§. y —><z. Da» 
Galizische erlaubte, «uf Gewohnheiten »ur in so weit 
Rücksicht zu nehmen, als sie auf die Auslegung eines Ge« 
seßcsBezug haben. 13hs, l,H, §, 22. DasPreußische Landr. 
fordert «berhaupt, daß die Gewohnheitsrechte den Pro, 
Vinzial« Gesetzbüchern einzuverleiben feyu; i» so fern aber 
durch selbe etwas bestimmt wird, was die Gesefc «nent,' 
schieden gelassen haben, soll «s dabey sein Bewenden ha« 
den. Einleit. §§, 2.». 4, Dos Französische Gesetzbuch 
schweigt vom Gewohnheitsrechte; beruft sich jedoch beu 
einige» einzelnen Gegenständen auf die bestehenden Ge» 
wohuheilen. 
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daß hierdurch ein neues Recht oder Gesetz gegrün« 
det, oder ein bestehendes abgeändert oder auf« 
gehoben würde (§. 9.). 

§. 11. 

N u r jene Statuten einzelner Prov in- !,.P^«ml'»l. 
zen und Landesbezirke haben Gesetzeskraft, " ' " " " " 
welche nach der Kundmachung dieses Gesetz
buches von dem Landesfürsten ausdrücklich 
bestätiget werden. 

1) Da das, in seinem ganzen Umfange an? 
genommene, Römische Recht den Verhältnissen 
der neueren Staaten überhaupt, und so auch 
der einzelnen Länder in vielen Stücken nicht an
gemessen war; so entstanden durch Gewohnheit 
tcn und gerichtliche Usual-Auslegungen, oder 
auch durch ausdrückliche Beschlüsse der Gemein, 
den und ihrer Repräsentanten, mehrere, von 
dem gemeinen Rechte mehr oder minder abwei
chende, Rechtsvorschriften oder Statuten einzel
ner Provinzen oder kleinerer Landcsbezirke, die 
zum Thcil von dem Landesfürsten ausdrücklich 
bestätiget, größten Theils aber nur siillschwci 
gcnd geduldet, oder durch Entscheidung obere. 
Gerichtshöfe anerkannt worden, und unter dem 
Nahmen Landesordnung, Stadtrechte, Land-
handfesten u. d. gl. bekannt sind. Einige schrei 
bcn sich noch von den älteren Zeiten her,, wo die 
Provinzen verschiedenen Beherrschern unterwor? 
fen waren. 

F 
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2) Manche Statuten sind gerechter und bil
liger , als die Vorschriften des gemeinen bürger
lichen Rechtes, oder sie verdienen doch Aufmerk
samkeit und Schonung, weil sie dem eigcnthüm-
lichen Charakter, der Landesverfassung, der Le
bensart, dem gewöhnlichen Nahrungswege, Ver
kehre, und überhaupt den besonderen Verhält
nissen der Einwohner gewisser Bezirke angemesse
ner sind. Allein im Allgemeinen verhindern sie 
die, dem gemeinschaftlichen Verkehre so wohl tä
tige, Einförmigkeit der Rechtsvorschriften, sie 
erschweren die KcmUniß undGewißhcit des Rechts, 
treten nützlichen Reformen in den Weg , und be
ruhen oft nur auf Vorurtheilen des Altenhomo 
und der Gewohnheit, auf einseitigen Vorstel
lungen, eingebildeten Vorzügen, oder bloßem Ei
gendünkel. Ob zum Bepspiele ein Neckt bestimm
ter Art in einem Jahre, oder in einem Jahre 
und sechs Wochen verjährt, ob zur Gültigkeit 
eines Testaments nebst der Unterschrift die Untcr-
sieglung, ob die Gegenwart von drey oder eben 
von vier und fünf Zeugen gefordert, ob einem 
Contractc zur Versicherung die Formel: bey dem 
allgemeinen Landesbunde, beygcrückt werden soll, 
ist für den Rcchtszustand zu gleichgültig, um 
auf eine Abweichung von der Gleichförmigkeit 
Anspruch machen zu können. 

2) Die öffentlichcVerwaltung in den Oester-
chischen Deutschen Erbländcrn hatte seit langer 
Zeit die Einförmigkeit des Nechtszustandcs zum 
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Augenmerke, und sie wurde von denProvinzial-
Verwaltungen aus eigener Ucberzcugung darin 
unterstützt. Viele Statuten, selbst solche, die mit 
dem Familien- Rechte in engerer Verbindung'ste
hen, z. B. die Vermuthung der Gütergemein
schaft zwischen Ehegatten, die Erbfolgeordnung 
u. m. a. kamen daher schon seit dcrIosephmischen 
Gesetzgebung außer Anwendung und in Verges
senheit; nur einige erhielten sich noch im Anden
ken; bcv den meisten blieb es in der Entscheidung 
zweifelhaft, ob darauf Bedacht zu nehmen scy 
bder nicht, weil das Iosephinische Gesetz oer Un
gewißheit noch ein ziemlich weites Feld offen ge< 
lassen hatte"). 

4) Um das Ucbel in der Wurzel aufzufas
sen, erthcilte man bev der neuesten Reform der 
Gesetzgebung den Provinzial-Commifsionen den 
Auftrag, die noch bestehenden, von den allge
meinen Rechtsvorschriften abweichenden, Sta tu
ten vorzulegen, und sich zu äußern, ob und 
welche aus denselben, ungeachtet der beabsichtig
ten möglichsten Einförmigkeit des Rechts, noch 
ferner, und ausweiche »erheblichen Gründen sie 
beyzubchcütcn scyn. Au'»yen eingesendeten Acuße-
rungen überzeugte sich die Gesetz-Commission, 
daß in den Provinzen nur wenige solche Statu--
tcn noch wirklich bestehen, und daß selbst aus 
diesen, nach den eigenen gründlichen Vemcrrun-
gen der Provinzial-Comnussionen, nur noch cmige 

") l . H, 5, 8. 

F 2 
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in einer besonderen Landesverfassung gegründet 
scyN/ deren Anwendung an den zukömmlichen 
Orten dieses Gesetzbuches gestattet wird (z. B.§§. 
ii2i.u.ii35.).NuraufdlcjcnigcnStatutenalso/ 
welche in dein Gcsetzbuche unter dem Ausdrucke 
des Landesgebrauches/ oder der Landcsverfassung 
anerkannt sind/ kann jetzt noch Bedacht gcnom-
men werden*). Uebrigens ist hier nur von Sta
tute»/ welche die in diesem Gcsctzbuche abgehan
delten Rechtsgegenstände, nicht voll sol
chen, welche politische Gegenstände betreffen, 
die Rede. 

§. 12. 

«)r.chtcllich« Die in einzelnen Fällen ergangenen 
Ansprüche; Verfügungen und die von Richterstühlen in 

besondcrn Nechtsstreitigkeiten gefällten Ur-
theile haben nie die Kraft eines Gesetzes, sie 
können auf andere Falle oder auf andere 
Personen nicht ausgedehnet werden. 

i ) Die zu collegialischen Verathschlagungen 
versammelten unteren oder»obcren Gerichtshöfe 
sind eben so wenig/ als die einzelnen Ri.chterbe« 

' ) Nach dem Pccußische» Landrechte erhalten besondere Pro« 
»inzinl-Staiute» und Verordnungen einzelner Gemein
heiten und Gesellschaften nur durch die landesherrliche 
Bestätigung die Kraft der Gcseße (ttinlcitung §. 2 ) , 
Da« Französische Geseßbuch vernichtet die »ormahls so 
verschiedenen Prouinziol - Rechte gleich an der Spipe durch 
die Vorschrift, daß dieVesche i» dem ganze» Fr.mzösi. 
schen Gediethe »erbii»)lich scyn sollen (^r t . 7,), 
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reebtigct, Gesetz: zu sieben; sie sird nur die 
zw richterlichen Beurthcilung geeigneten F-alle 
auf die vom Staatsoberhaupte gegebenen Ge
setz« anzuwenden und zu entscheiden bestellt (§§. 
ö — i n . ) . Die Anwendung und Entscheidung 
geschieht in den mittelst ordentlicher Prozeß-Füh
rung ausgctragcncn Streitsachen durch Urtheile, 
in anderen Fallen durch Verfügungen (Bescheide). 
I n bcydcn Fallen sind die Parteyen, an welche, 
und in der Angelegenheit, über welche der rich
terliche Ausspruch ergangen ist, demselben, weil 
er kraft des von dem Oberhaupte anvertrauten 
Amtes gefallt worden ist, zu gehorchen schuldig. 
Allein diese Entscheidung bezieht sich, vermöge 
der amtlichen Bestimmung des Richters, immer 
nur auf den, von den Parteyen zur richterlichen 
Kenntniß gebrachten, einzelnen Fa l l ; sie kann 
nicht weiter ausgedehnt, sie kann nicht als ein 
(allgemein verbindliches) Gesetz betrachtet werden. 
Eine Gesetzgebung, welche Prajudicien zur Rechts, 
Norm erhebt, setzt sich der offenbaren Gefahr 
aus, Irrthümer und Ungerechtigkeiten zu sanc-
tioniren. Immer ist jedoch zu wünschen, daß die 
Gerichte, um nicht den Schein einer wandelba
ren Gerechtigkeit zu veranlassen, in ihren Ent
scheidungen sich gleichförmig bleiben. 

2) Ein richterlicher Spruch darf auch nicht 
auf andere, obgleich ganz ahnliche, und allen
falls auch zwischen den nahmlichen Theilneh-
mcrn obwaltend^, Streitigkeiten ausgedehnt wer, 
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den*). Denn (andere Gründezn übergehen) wie 
oft triegt nicht der Schein der Achnlichkcir? Nicht 
nur die Eigenschaft der Personen, auch ein min
der auffallender, verschiedener Umstand ändert 
oft den Fa l l , und eine bedeutende Einwendung, 
von der eine Partcy in einem bestimmten Falle 
wissentlich oder unwissentlich keinen Gebrauch 
gemacht hat, kann von einer anderen, oder von 
der nahmlichen in einer zweuten ganz ähnlichen 
Streitsache angebracht werden"). Indessen zeigt 
es doch von billiger und kluger Mäßigung, wenn 
Partcyen, der Achnlichkeit von mehreren zwi
schen ihnen bestehenden Streitigkeiten sich bewußt, 
das allerdings gültige Übereinkommen treffen, 
daß der über eine derselben gefällte Spruch auch 
in den übrigen gelten soll. 

*) Damit stimmt auch das Preußische Landreckt (Einleitung 
§. 6,) und der «2c»c!<! !l»>,. (>Vrl, 5 ^ übeleil», 

' * ) „ D a jeder Fa l l , so z„ sagen , seine eigene Physiogno« 
„mie bat, ,'ndeß das tobte und eiuforinige Gesetz sich im-
„mel gleich bleibt, so kann fast keine Entscheidung ähn
licher Fälle dir ankern völlig gleich seyn, Daher schein, 
„bare Widerspruche der Präzis. Sie täuschen das Auge 
„des minder Scharfsichtige». Indem ihm die Verschieden
h e i t de« Falls enlgeht, vermißt er Einheit in der An-
„Wendung des Vesesteö. Wie leicht ist aber auch durch das 
„beständige Erkenne» über Parteue».-3techte der Uebergang 
„zur wirkliche» Verschiedenheit in der Rechtssprechung 
„selbst? Er hängt o» einem zarten Gewebe von Fehl-
„schlüssln. Er wird unvermeidlich, wenn der Richter das 
„Geseß nach den Forderungen des einzelnen Falls auf-
„ faßt , statt immer und ununterbrochen dc» Fall »ach den 
„Forderungen des Geseheö zu construircn," (Allgemeine^ 
Vibl , für Staatskimst, U. Hest> S . ,/,7 ). 
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3) Gerichtshöfe erthcilcn oft den Patteyen, 
oder obere Gerichtshöfe den untergeordneten theils 
über.(im Allgemeinen) gestellte Fragen, theils 
bcy Gelegenheit eines auffallendenIrrthumS Be
lehrungen. Enthalten diese den klaren Buchsta
ben des Gesetzes, so verbindet das vorgehaltene 
Gesetz, nicht die Belchrurm. I n zweifelhaften 
Auslcgungsfallcn aber nöthigcn die der richti
gen Auslegung beygerückten Gründe den Benfall 
ab. Eine authentische, allgemein verbindliche Aus. 
lcgung liegt nicht in der Macht der Gerichts-' 
Höft (§. «.). 

4) Aus den oben angeführten Gründen 
kann man eben so wenig vermuthcn, daß der Lan-
dcsfürst seine, in einzelnen Fallen erlassene,Ver
fügungen auf andere Personen oder ahnliche 
Falle ausgedehnt haben wolle *). Vielmehr heißt 
es im Eingange des vorliegenden Paragraphs 
a l l g e m e i n , daß die in einzelnen Fallen er, 
gangenen Verfügungen nie die Kraft eines Ge
setzes haben. 

§. i 3 . 
Die einzelnen Personen oder auch gan- ,"' ^n°>l«. 

zen Körpern verliehenen Privilegien und ̂ ""' 
Befreyungen sind, in so fern hierüber die 
politischen Verordnungen keine besondere 
Bestimmung enthalten, gleich den übrigen 
Rechten zu beurtheilen. 

*) Ausdrücklich »!,!> bestimmt erklärt dieß da§ Preußische 
l!«»zrecht (Emleituug § 5,), 
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i'» Privilegien waren ursprünglich, wie die 
Etymologie (p l iv l l l ex , lex 8MßliIari8) zeigt, 
Gesetze, die zu einem besonderen Schuhe (oder 
wohl auch zu einer ungewöhnlich strengeren Be
strafung) gewisser Personen gegeben wurden. 
Sie können in so fern als ein (allgemein) ver
bindliches Gesetz angesehen werden, daß jeder
mann sie anerkennen muß. Nur aus diesem Ge
sichtspunkte ward ihnen hier, in der Einleitung 
von Gesetzen, ein Platz eingeräumt, da sie übri
gens (gleich andern Rechten) unter die Rechts
gegenstande gehören. Aber welche besondere Rechte 
unter dem Worte Privilegien begriffen werden 
sollen, darüber sind auch die heutigen Nechtsge-
lehrten und politischen Schriftsteller noch nicht 
einig. I m weiten Sinne dehnt man das Wor t 
selbst auf solche Rechte aus, die schon das Gesetz
buch allen Einwohnern, welche eine gewisse per
sönliche Eigenschaft der Geburt, des Alters u. 
s. w. an sich haben, zu ihrem sicheren Schuhe 
verleiht. S o redet man von Privilegien der Wei
ber, der Minderjährigen u. d. gl. Doch diesen 
Mißbrauch der Ausdehnung des Wortes hat 
man größten Theils, wenigstens hat ihn der vor
stehende Paragraph verlassen. Er schrankt das 
Wort auf Rechte ein, die einzelnen Personen 
oder ganzen Körpern (Gemeinden, bürgerlichen 
Ständen, Gesellschaften) insbesondere verliehen 
(nicht schon durch das allgemeine bürgerliche Ge
setzbuch festgesetzt) werden. Durch diese Einschrän-
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rung wird zwar der weitere Stre i t , ob, und wie 
Privilegien sich von Befreyungen (Dispensatio
nen) unterscheiden, nicht gehoben. Da aber der 
gegenwartige Paragraph über Privilegien und 
Bcsreyungcn die nahmliche Vorschrift ertheilt, 
so kann dieser unfruchtbare Wertstreit der Schule 
überlassen werden. 

2) Die Vorschrift besteht darin, daß Pr i 
vilegien und Befreyungen, in so fern hierüber 
die politischen Verordnungen keine besonderen 
Bestimmungen enthalten, gleich den ü b r i g e n 
Rechten zu beurtheilen seyn. Privilegien (Be
freyungen) werden nicht aus Grundsähcn der Ge
rechtigkeit durch das bürgerliche Gesetzbuch und 
mittelst der Gerichtshöfe, sondern aus politi
schen oder Billigkeitsgründcn durch politische Ver
ordnungen, und mittelst der politischen Behörden 
erthcilet. Den politischen Gesetzen kommt es also 
zu, zu bestimmen, auf welche Arten solche Be
günstigungen erhalten werden können, nach wel
chen Regeln sie auszulegen seyn, und wie sie 
erlöschen sollen. Sind sie aber nun einmahl ver
liehen, so sind sie als wahre R echte der privi< 
legirten oder bcfreytcn Personen anzusehen, so
mit auch, in so fern hierüber nichts Besonderes 
bestimmt ist , gleich den übrigen Rechten nach 
den Auslegungsrcgelli und nach den nahmlichen 
Rechtsgrundsatzen zu beurtheilen*). 

*) D ie Ausleger de« Römischen Recht« tragen, nach An . 
leitung desselben, «her die Privilegien, »»rjüglich übe» 
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.5a»pttin. D ie in dem bürgerlichen Oesetzbuche 
ln>r<,N„^ enthaltene»: Vorschriften haben das Perso-
Vi°ch'.?. ,^,^. ̂ ^ ^ ^ ^^^ Sachenrecht und die den

selben gemeinschaftlich zukommenden B e 
stimmungen zum Gegenstande. 

i ) Nach der Einleitung von bürgerlichen 
Gesehen überhaupt, wodurch die Privat-Rechte 
begründet werden, folgen null die Rechte selbst. 
Wie es in dem Universum nur zwcp Gattungen 
von Wesen gibt: Personen und Sachen (ver
nünftige oder vernunftlosc Wesen), so gibt es 
auch nur zwey Hauptgattungen von Rechten oder 
Rcchtsgegenstanden: Personen-Recht undSachcn-
rccht. Das Personen-Recht ist die Lehre von ver
schiedenen Arten der Personen und ihren Rechts
verhaltnissen gegen einander ohne Beziehung auf 

'Sachen (das Me inend Dein). Das Sachen» 
recht ist die Lehre von verschiedenen Arten der 

deren Auslegung und Erlöschung, sehr ausführliche N<° 
gel» vor, die aber, wenn münden oben aufgestellten Be« 
gnff von Privilegien vor Augen hat, leicht aus de» all
gemeinen Grundsäße» von der juridischen Auslegung (§§. 
6. u. 7.) und der Erlöschung der Rechte gefolgert werden 
können. S . Gluck a. a, O. §§. 9 8 — 1 1 , . ; T h i -
b e a u t System deH Pandecten - Rechts §§. 26. u. 2H. 
Vcrgl. Joseph. Ges. I . ß. §§. 16. -3. u. 27. Preuß. 
Lande. §§ H4 —?2 Fn dem Francs. Geseßb. geschieht 
»on Privilegien, außer den Vorrechte«, welche einigen 
Arten der Glaubiger vor anderen zustehen, leine Er» 
wähnung. 
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Sachen, und dem Rechtsverhältnisse der Perso
nen gegen einander in Hinsicht auf Sachen. Der 
Begriff vom Personen-Rechte wird sogleich deutli
cher entwickelt werden (§. i5.)> Der vollstän
dige Begriff vom Sachenrechte kommt an'einem 
anderen Orte vor (H. 3o?.); er mag aber, weil 
er auf das Personen-Recht Einfluß hat, schon 
hier eine Stelle einnehmen. 

2) Die Sachenrechte werden nahmlich in 
dingliche und persönliche eingetheilt. Ein ding« 
l i ches Recht ist ein Recht, welches in Anse
hung einer Sache gegen alle Menschen (gegen 
unbestimmte Personen) Gültigkeit hat. Einper-
sö n l i chc s aber ist ein Recht, welches nur gê  
gen eine bestimmte Person Stat t findet *). So 
ist z. B. das Eigenlhums-, das Pfand- , das 
Servitut-Recht ein dingliches, weil der Berech
tigte sein Recht (unbestimmt) gegen jeden Besi
tzer der ihm eigenthümlichen, oder verpfändeten, 
oder dienstbaren Sache verfolgen kann. Dage
gen entspringt aus einem Vertrage, oder aus 
einer Beschädigung nur ein persönliches Recht ge
gen die bestimmte Person, welche mit nur den 
Vertrag geschlossen, oder mich beschädigt hat, 

*) Das dingliche Recht wild auch schlechterdings Sachenrecht 
O » ,-eium), und das persönliche das Recht der Forderun
gen (ju« ubl!ss2!>c>>>!l>n ,eu »elinnum) genannt, und die 
Ordnung der Institutionen de« Römischen Rechtes ist also 
eigentlich ^ju, «run> ( j u i , i«ali»), j u , c>l)Iiß»tiou»m 
ljur» z,erü»n»Ii»), (H » g 0 civil. Cüls. l . N, §, ZZ ) 
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sie zur Erfüllung des Vertrags oder zum Ersätze 
des Schadens anzuhalten. 

3) So verschieden aber auch die Pcrsonen-
und Sackenrechte, dann die dinglichen und per
sönlichen Sachenrechte unter einander sind/ so 
haben sie doch einige Bestimmungen unter sich ge
mein. Sie können durch gemeinschaftliche Arten 
befestiget, umgeändert, oder aufgehoben wer
den. Daher zerfallt dieses Gesetzbuch in drei) 
Haupttheile. Der erste Theil enthalt das P c r-
sonen-Recht, der zweyte das Sachenrecht 
(und zwar, inzwey Unterabtheilungen oder Ab
schnitten, thells die d ing l ichen, theils die 
persönlichen Sachenrechte), und der dritte 
die gemeinschaftl ichen B estimmungen 
der Personen- und Sachenrechte*). 

Quelle» »nl> Die Einleitung zeigt uns die Q u e l l e n , 

^ « ^ « « l i - und sie führt uns zugleich auf die H ü l f s m i t -
chei, R.chti- t e l der bürgerlichen Rechtswissenschaft. Die ein-
wssenscha t, ... , <̂  „ < . , ö , ' «, . . . 
Ol«: zlge, eigentliche Quelle des bürgerlichen Rechtes 

ist der erklärte, allgemein verbindliche Wil le des 
*) Die Ordnung, die Privat »Reckte nach der Cintheilung 

»l>n Personen» und Sachenrechte» zusammen zu stellen, 
ist über anderthalb Jahrtausendealt, und braucht nur, 
wie Professor H u g o (Lehrbuch eiueS Civil'Cursu«. I . S . 
48) sagt, von spateren Mißverständnissen gereinigct zu 
werde«, um sie eben so natürlich zu finden, wie jede an
dere. Sie liegt auch dem Preußischen und Französischen 
Gesehbuche zum Grunde. Die Ordnung, in welche» das 
Privat »Recht abgehandelt werden soll, ward noch jüngst 
d« Critik «»terzogen von D. C. A. D . U n t e r h o l z « ! 
jurist. Abhandl. München ,8.0). 
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Oberhauptes, d. i. das Gesetz. Da aber der Ge
setzgeber Vorschriften, welche an sich nicht ver
bindlich sevn würden, als Rechts-Normen er
klären kann, so können mehrere Quellen des 
Rechts unterschieden werden. I n diesem Sinne 
haben w i r , zufolge des Kundmachungs Patents 
und der vorstehenden Einleitung: zeitliche und 
forldauernde, allgemeine und besondere, Haupt-
und Hülfsiuellcn. 

Unter ze i t l i chen Quellen verstehe ich die- '^ «""che; 
jenigen, welche nur noch für altere, dem Ge-
sitzduche vorhergegangene Rechtsfalle gültig sind, 
folglich mit der Zeit ganz erlöschen. Solche zeit
liche a l l g e m e i n e Hauptquellen sind die älte
ren vaterländischen Rechtsgesetze und Gewohnhei
ten, deren Sammlungen (vorzüglich der voll-
standige ^odcx au5tnacu5, und die Sammlun
gen der Gesetze und Verfassungen im Justiz-
Fache von Joseph I I . bis zur gegenwärtigen Re
gierung) oben in der Geschichte angegeben wer
den. Die besonderen sind die thcils gesam
melten, thcils zerstreuten Provinzial- und Be
zirks-Statuten oder Gewohnheiten, wie von 
Böhmen, Mahren und. Schlesien, Steiermark 
u. m. a. 

Eine ze i t l icheHül fsquei le (im Mangel 
einheimischer Gesetze) ist das Justinianische Recht 
(<?ui-̂ u8 jul!» civil!» loMilni). 

Die d a u e r n d e n allgemeinen Hauptquel- N fond»»-
lcn des Privat-Rechts sind: 2) das Gesetzbuch; " ' " " " ' " ° ° " ' 
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d) d>e demselben nachfolgenden Gesetze; e) die 
anderen Zweige der Gesetzgebung (wie dem M i 
l i t ä r - , Lehen-, Handlungs-undWechselrcchte, 
der bürgerlichen Gerichtsordnung, dem Straf
gesetze, oder den politischen Gesetzen) zugewi"se. 
nen Vorschriften, in so weit sie auf cwil-recht
liche Gegenstände Beziehung haben, besonders 
diejenigen, auf welche das Gesetzbuch ausdrück
lich hinweiset. B e s o n d e r e Hauptqucllcn sind 
die örtlichen Rcchtsgewohnhcitcn, worauf das 
Gesetzbuch sich beruft (§§. 10. u. 11.). Eine all
gemeine H ü l f s q u e l l e ist das Vcrnunftrechc 
(§. 7-). 

Von den Quellen unterscheiden sich ! ^ 
nächsten H ü l f s m i t t el zum Studium des neuen 
bürgerlichen Rechts. Dergleichen sind: a) das 
Vernunftrecht, vorzüglich zu einer richtigen I n 
terpretation der Gesetze (§. 6. N. 4. u. f . ) ; K) 
die künftigen literarischen Ncr le über daS neue 
bürgerliche Gesetzbuch; c) alle älcere oben angc. 
führte, rinbeimische Quellen dcsPrivat.Rechts, 
weil sie als die Grundlage des gegenwärtigen Ge
setzbuches zu betrachten sind, und zu dessen Be
gründung oder Erläuterung vieles beptragen; cN 
die hier oben in c) erwähnten Quellen anderer, 
mit dem bürgerliche,: Rechte naher verbundener, 
Zweige der Legislation, in so fern sie sick luchl 
unmittelbar auf Gegenstände des allgemeinen 
bürgerlichen Rechts beziehen, aber zur Aufklä
rung derselben beigetragen; <?) die literarischen 
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Werke über alle diese Quellen*); t) das Römi
sche Recht (theils als Basis des vorliegenden Ge
sehbuches, thcils als ein in sehr vielen Bestimmun
gen geschriebenes Vcrnunftrccht, und eine höchst 
schatzbare Sammlung der wichtigsten rechtlichen 
Erörterungen und Entscheidungen") sammtden 
Schriften, besonders der praktischen Commenta-
toren über dasselbe " * ) ; ß) aus ahnlichen Be
trachtungen die fremden neuen Gesetzbücher""), 
wie das sehr ausführliche al lgemeine Land-
recht f ü r die Preußischen S t a a t e n 
(2. Aufl., Berlin i8o5); der llucle Napoleon 
(Deutsch übersetzt vom Dr. E r h a r t , sammt 
Supplementen, Dessau und Leipzig 1809). Eben 
derselbe mi t Zusätzen und den Han
delsgesetzen, als Landrecht fü r das 
Gr 0 ßherz 0 g thumVaden, Karlsruhe 1809; 
K) literarische Schriften über diese Gesetzbü
cher*""). 

*) Man findet sie verzeichnet in den» Handbuche der Li» 
teratur des Qesterr. Privat« Rechts vom Dr. I o seph 
K r e u s e r (Wien l3c,8.), 

" ) S , M e i „ e Vorbereit, zur G e M . I. V- S . i 2 i . f. f. 

* ^ ' ) Die Literatur hierüber ist aus den, Studium des 
Römische» Rechtes voraus zu sehen. . 

" " ) I n gewiss« Rücksicht sind die, fremden Rechte sogar 
als eine besondere Quelle der rechtlichen Entscheidungen 
anzusehen W . 35—37.). 

' " * ' ) Aus eigenem Gebrauche sind mir vorzüglich bekannt, 
über das Preuß ische «anbrecht: S c h l o s s e r s Briefe 
über die Geftligebung überhaupt, und den (zulwurfoes 
Preußischen Äescpbuches insbesondere (Frankfurt 1789), 
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fünfter Vrief über dessen Apologie in !>en Annale» der 
Pleußischen Gcsehg. 1790. Von E q g e r s Nemereun-
gen znr Verbesserung der Deutschen Gesehgeb. 2 B. 
(Kopeuhagen ,798). Annale» der Gesetzgebung und 
Rechtsgelehrsamteit in teil Preußischen Staaten, vom 
Ober>Tribunals Rathe Ernst Ferdinand K l e i n , I — 
XXVI , Vand, Verli» seit 1787. Neue« Archiv der Preu. 
Mischen Gesetgeb- u»d Rechtsgelehr vom geheimen Knegs-
»athe A m e l a n g , ebend. »799, mit der Fortsetzung, 
Materialien zur wissenschaftliche» Erklärung der neuesie» 
allgemeine» Peeuß. Landesges., iu Halle seit dem I . »8<a, 
fortgesetzt, System des Prcuh C>»!>- Rechtes von E. F. 
K l e i n , Halle ,8c». Ueber das Französ ische Ge-
sttzb.: lli»cuz,ion» 6u llocl« «iv!I «!»n« I« l^on^eil cl'<>-
«üt, I I l/nmo,, i» I'aris, l8c>5. I, 6. I^c>^ L'prlt <>l» 
to^ l : !l»i>ol«»5> lii»! 6« III Di«cu»lion, a k»i>5 »Loü. 
Heber da« neue Civi l . Recht der Franzose», lücksichtlich 
auf desse» Abweirbuugen von dem gemeinen Rechte, und 
der vorigen Französischen Gcsetzgeb, ,von F, Lassa u l r . 
Professor des Civil-Rechtes, Coble»;, 1806. Eben des» 
selbe» Annalen des Gesesgeb. Napoleon«, Coblenz, 
1808. Einleitung in das Gescpb Napoleons, oder Be
merkungen Deutscher Gelehrter, über dir neue Französi» 
sche Gesetzgeb., Düsseldorf, >UoN. Critische Einleitung i«l 
das gesommte Recht des Französischen Reiches, vom Re» 
gieruugsralhe S c h m i d , Hildburgshausen, ,808. S e n 
de »stick er Einlcit,»!g indcnCoder Napoleon, Tübin
gen, >8°8 Jacob «0» M a l l e o i l l e Commentar über 
das Ges.tzb. Napoleons, überseht mit practischen Er!üu< 
terungcn von Wilhelm B l a n c h n r d , 4 B . 8, Cöl», 
^LoU. Handbuch des Frauzös, Civil ° Rechtes, vom T>r, 
Carl Salomon Z a c h a r i ü , Heidelberg, 1808, I I B . 
Erläuterung der Civil-G.seigcbu»g>n Napoleons und 
Iustinians aus sämmtlichcn Quellen, vom T>r. F^anz 
S c h i m a n n l . Heft, Giesscn u»d We?!ar iLoll. Na
poleons Geselch, nach seinen Abweichungen von Deutsch« 
land« gemeinem Rechte, v o m D r B W , P f e i f f e r und 
F, G, « P f e i f f e r , Gotlingen, i l !^ l l . Ausführliches 
Handbttch über de» Code Napole?::, v»m Ober-Appell,-

» 
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tionZ.-R.',lhe D G r o l m a i i . I . B..Giesse!>, 1810. A l l . 
gemeine Viblwihet fnc Staatskunst, Nechiswissens. aft 
und L r i t i l , herausgegeben oen de» angesehenste» 
G e l e h r t e n D eutsch l a n d s , Giesse» u»>d Wchlur, 
il!o8, ^Die ersten Hef,e sind ausschliesllch der französische» 
Legislation gewidmete Das Rusische bürgerliche Gesei), 
welches bereiis santtioniret se»n soll, konnte ich bisher 
noch nicht schalte». Notizen über diese fremden Gesel)!/>-
cher findet man auch in m e i n e r Vorbereitung zur Ge« 
fehl, I. N. S , 240, f, f. Unter den alleren G'se<,auNe« 
gern verdienen noch eine besondere Vrwäbunng I , '?. 
M i c h a e l i s Mosaisches Recht, 6Oltao°Bä»de, «.Aufl. 
Frankfurt am May», »775. H/«c^/""e<2<,>»,»«n!l!!ie, 
NN »!>« l»w o l ^nsslüüH, O x t n r 6 . 177N, 4 B ' in 4to, 

auch Franjösisch überseht, Liuxelle-, 1774, 6B.IN8V!,. 

G 



98 i . Thcil. Erstes Hauptssück. 

Erster Theil. 
V o n dem P e r s o n e n - R e c h t e . 

Erstes Hauptstück. 
Von den Rechten, welche sich auf persönliche 

Eigenschaften und Verhältnisse beziehen *). 

Begrifsdcr Personen Rechte (§. i5.)> Die Quelle der 
a l l g e m e i n e n Personen-Rechte ist der allgemeine 
Charallcr der Persönlichkeit (h§. 16—2o.>. Dir 
besnnd ere nPcrsoncn'Rcchle fließen u) aus der be
sonderen Eigenschaft des Alters und mangelnden 
VcrstondeSgcbrauches (htz. 2 1 — 20.), l)) auS dem 
Verhältnisse der Abmcscnhcit (§§. 24 u. 20.), c) dem 
besonderen Charakter einer moralischen Person (§tz. 
26. u. 27.), 6) eines Staatsbürgers oder Fremden 
(§h. 28 — 28.) , e) der Religion (tz. 09.), und 
k) auS dem Familien -Verhältnisse(§§. ^u — /,3.). 

§. i 5 . 

«Personen. H)ie Personen-Rechte beziehen sich theils 
^ " ' auf personliche Eigensck)aften und Verhalt-

') Jos, Ges. I. Th, 2. H., Wal. Ges. l . Th, «. H., 
Peeuß, Lande, Einleil. §§. 34 — ^5. l>« — 8 4 . , und I . 
,. Tit. Französ, l. A. I —lV. T , las Rom. Rech,, 
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Nisse; theils gründen sie sich in dem Fami
lien^ Verhältnisse. 

i ) Rechte und Verbindlichkeiten können nur 
vernünftigen Wesen (Personen) zukommen. I n 
diesem Sinne wären alle Rollte Personen-Ncchtc. 
Allen, man beschrankt die Bedeutung dieses Wor
tes auf solche Rechte, welche durch persönliche 
Eigenschaften und bleibende Verhältnisse zu an
deren Personen (nicht durch das Verhältnis) zu 
einer Sache) bestimmt werden. 

2) D t t Personen - Rechte unterscheiden sich 
von Sachenrechten in Rücksicht ihres Grundes 
und Gegenstandes. Der Grund von Personen-
Rechten liegt theils in gewissen persönlichen Ei
genschaften , womit das bürgerliche Gesetz beson
dere Rechte verknüpft hat, theils in dem Fami. 
lien.Verhältnifse zwischen Ehegatten, zwischenAcl-
tern und Kindern, und zwischen Vormündern 
oder Euratoren (als Stellvertretern der Aeltern) 
und ihren Pflegebefohlenen"). Der Grund der 
Sachenrechte liegt in dem Verhältnisse einer Per« 

hauptsächlich i» I., i . ' l . 2 ' I n , l , un!»I<, ».5.4. v!ß. Doch 
M das, was Herr «Prof. H u g o (aa, O. IV. §. 6. Änm) 
sogt, Lah dir Römische Lehre ,»m Personen - Rechte über« 
hiüipt nicht mehr practisch sei), vorzüglich l'ey uns, w» 
sie schon durch da« Ioscphinische Gcscpbuch, welche« die 
Personen-Rechte enthält, aus,» Kraft geseßl worden ist. 

*) .NachProfessor K 0 n » v a l (Institutionen de« «öm Recht». 
Halle, »»»7, §. 5 ) tann man die ersleren a b s o l u t e , 
die indem Familien-Verhältnisse gegründeten ober " ! « » 
<>v» Petspnen l Rechte nennen. 

G 2 
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son zu einer Sache, die der andere besitzt, oder 
zu lnsten schuldig ist (§. Zu / . ) . Der Gegen
stand der ersteren sind theils die mit gewis
sen persönlichen Eigenschaften verbundenen Vor« 
züge und Befugnisse, theils Personen, über 
deren Thun und Lassen überhaupt jemanden 
(wie dem Ehcmannc, dem Vater oder Vor
munde) eine Macht zukommt. Der Gegen
stand der letzteren ist eine Sache, in Rück
sicht welcher dem Berechtigten ein dingliches 
oder persönliches Recht zusteht (§. iH. N. 2.). 
Vermittelst des Sachenrechtes verlangen wir 
den ungestörten Besitz oder Genuß einer un
serem dinglichen Rechte unterworfenen Sache, 
oder die Leistung derjenigen, wozu uns ein per
sönliches Recht gebührt. Vermittelst des Perso
nen-Rechts dringen wir auf die Anerkennung der 
mit gewissen persönlichen Eigenschaften verknüpf
ten besonderen Rechte, oder auf die Achtung der 
Gewalt, die uns über das ganze Betragen einer 
Person (nicht bloß in Hinsicht bestimmter Leistun
gen, wie z. B. eines Lohndiencrs) zukommt. I n 
dieser Hinsicht werden die Personen-Rechte (Fa
milien -Rechte), weitste über Personen gegen Alle 
(in Gestalt eines dinglichen Rechtes) Stat t fin
den, von Einigen dinglich persönliche Rechte ge
nannt*). 

2) Die Personen-Rechte haben aber zugleich 

* ) K a n t metaphysische AüfanKSgn'mde der Nechls-Leh" 
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Einfluß auf Sachenrechte, wiecsz. B. dasNc6)t 
des Ehemannes in Hinsicht auf das Vermögen 
seiner Frau, das Recht des Vaters über das Ver
mögen seines Kindes, und insbesondere du Lehre 
vom Pfiichttheile und der geschlichen Erbfolge 
beweisen. Ticßnenntm.in das (aufSachen) an« 
gewandte,Personen-Recht, welches aber, so 
weit es ohne gewaltsame Trennung nur immer 
geschehen kann, dem Sachenrechte vorzubehalten 
' s t ' ) . 

' ) Nach Anleitung de« Römisch?» Rechte«, wo der Titel 
der Institutionen «l« ̂ >ne >,er»c»n»l»,n in den Pandeeten 
unter der Aufschrift: 6e .,<»>>! l,<,,»in»>u oorlomme, 
könnte man noch sagen- Personen-Rechte se»n solche 
die aus t>:m Stande eine« Menschen entspringen. Dan» 
wurde al'cr doch wieder die Frage entstehen, du'ch welche 
persönliche <3>genschasten oder Bestimmungen ein besonder 
rer j n r i d i scher Stand gegründet werde, Oie Äöme, 
unterschieden ,u,r einen dreyfachc» Stande d r̂ F>enl>eit 
von der Sclaverey, des Bürgert!)»!«« (.<iivität), und 
der Faniüie. Dadurch drückten sie aber, wie Feuer , 
l> a ch (Civilist, Vers, I. VI.) scharfsinnig bemerkt, nur die 
Grundbedingung der Zuständigkeit und Anerkenn«»!, uo» 
Rechten in Row, gleichsam die drep IIrr?ch<e, oder ur» 
spNlnglichen bürgerlichen Rechte, aus. ohne darum zn ver
kennen, das» auch andere natürliche oder bürgerliche Eigen» 
schaften de« Älter«, Neschlecht«, der Geburt, «5)ürde » 
s w. besollbere reine, oder angewandte Personen ° Rej te 
niil sich führen Jeder ?tond in der bürgerlichen Gesell-
schast hat seine eigenen Rechte Doch die meisten gehöre» 
in die Svh'lre d/r p o l i t i s c h e n Verwaltung, I n da» 
bürgerliche R/cht «iimnt man nur jene auf, die einende« 
werkinswerlhell Unterschied in iw. Privat > Rechten »nch 
sich ziehen. 
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H. 16. 

i. a,,s l>fm Jeder Mensch hat angeborne, schon 

P«°s?nlichl." durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und 

A,,g«bor»e lst daher als eine Person zu betrachten. S c l n -
«echte. verey oder Leibeigenschaft, und die Ausübung 

einer darauf sich beziehenden Macht wird in 
diesen Ländern nicht gestattet. 

i ) Der Mensch als ein sinnlich v e r n ü n f-
t i g e s Wesen steht unter dem Gcbothe der Ver
nunft. Er ist sich bewußt, daß er seine sinnlichen 
Triebe und Neigungen zum Wohlscpn, vermit
telst des Verstandes und der Vernunft, prüfen 
und sie derselben (alsein f reyes Wesen) unter
ordnen könne; daß er um seiner selbst Wi l len , 
um seine vernünftigen Zwecke zu realisircn, (als 
Selbstzweck) eristirc, und daß er die ihn um
gebenden vernunftlosen Wesen (Sachen)als M i t-
t e l z u seinen Zwecken verwenden dürfe. I n der 
Gemeinschaft oder Wechselwirkung mit seinen 
Mitmenschen muß er ihnen, wenn er mit sich 
selbst nicht im Widerspruche stehen w i l l , eben die
ses Bewußtseyn zutrauen, und die Vernunft sagt 
ihm also, daß seine äußere Frcyhcit auf die Bc> 
dingung beschrankt scy, daß auch andere neben 
ihm als frevthätige Wesen ihre Zwecke verfol
gen können.' Die Frcyhcit zu allen (aber auch 
nur zu denjenigen) Handlungen, wobcy ein ge» 
selliger Zustand freythatiger Wesen Stat t sin-

« 

^ 
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den kann, ist das Recht ( im subjektiven 
Sinne) *). 

2) Aus diesem (formellen Ur-) Rechte ergeben 
sich eben so viele Rechte, als es mögliche Hand
lungsarten gibt, die sich mit dem geselligen Zu
stande vereinbaren lassen. Man theilt die Rechte 
in angeb 0 r n e und e r w c r b l i c h e ein. Jene 
kommen dem Menschen schon bloß von Natur 
als eimm vernünftigen Wesen, ohne Dazwischen--,' 
kunft einer rechtlichen Handlung, z u , diese aber 
setzen ein rechtliches Factum der Erlangung vor
aus. Die angebomcn, einzig in dem Charakter 
der Menschheit gegründeten, Rechte hat jeder 
Mensch, weil er ein sinnlich vernünftiges Wesen 
ist. Und da, zum Unterschiede von vcrnunftlvsen 
Gegenständen oder Sachen, die den vernünfti, 
gen Wesen als Mittel zu Gebothe stehen, die 
vernünftigen Wesen, welche Selbstzwecke sind, 
und Rechte besitzen, P e r s o n e n genannt wer
den; so ist jeder Mensch a l s e ine Per> 
so n zu betrachten, er darf nicht, gleich einer 
Sache, als Mit tel zu beliebigen Zwecken Ande
rer gebraucht werden. Diese höchst fruchtbare, > 
rechtliche Urwahrhcit, auf die sich, wie die neu
eren Systeme des natürlichen Privat-Rechts 
zeigen, am Ende alle rechtliche Wahrheiten zu« 
rück führen lassen, wird hier der Behandlung 
der Rechte zum Grunde gelegt. 

») Eine ausführlichere Erörterung diese« Begriffs enth'ilt 
d» I. Abscknitt meine« natürlichen Privat »Recht«. 
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3) Daraus stießt unmittelbar die Vorschrift, 
daß S c l a v e r e y oder L e i b e i g e n s c h a f t , 
und die Ausübung einer d a r a u f sich beziehen
den Macht in diesen Landern nicht gestaltet werde. 
Die S c l a u e r e y ist ein Verhältnis worin der 
Herr als Eigentümer, der Sklave als dessen eigcn-
thümliche Sache angesehen, folglich der willkür
lichen Behandlung des Herrn Preis gegeben 
wird*). Die Le ibe igenscha f t , wo die Un-
terlhancn, als ein Zugchör zum Grunde geschla
gen, bey dem Grunde, ohne Frcyheit der Ver
äußerung desselben, zu verbleiben gcnöthiget, 
oder willkürlich auf einen andern Grund versetzt, 
dem Gutsherrn zu unbestimmten Diensten und 
der Züchtigung desselben (höchstens mit der un
bestimmten Einschränkung, daß sie dem Leben 
nicht gefährlich sey) überlassen, ja selbst die K in
der dem Stande ihrer Aeltern zu folgen gezwun
gen werden, nähert sich, nach Verschiedenheit 
der zufälligen Modisicationen, mehr oder weniger 

») Das Römische Recht sagt auidrücklich, daß die Scsoven 
leine «Personen sey», sondern i» die Closse der Sachen 
gehöeen, daß sie leine Rechte, folglich keinen S t a n d 
im Staate besißen, und daß gegen sie kein Unrecht be« 
gange» w«rde (§, 2. 5, äü ^»r« >,«», §. 4. I . 6« cnp. 
6<?>n>n. l , . «oy N, 6e ress, ^ur,). Zwar beschränke» einige 
Stellen den Sa» dahin, daß dieVilaven leine bü rg er» 
l i chen , aber »atnrliche» Rechte genieße»; allein die er» 
fielen, «nbeslimmten Außdrncle wale» dem Despotism z» 
wiükomm»«, ali daß man auf die letzter», oder auf di« 
alln,ählige» Beschränkungen der despotische« Gewalt geach» 
t « hätte. 



N.d. Recht., die sich llufpers. Eigcnsch. bezieh. io5 

der Sclaoercp'), und man kann einem Gesetzgeber 
nicht zumuthen, daß crbcy seiner erhabenen Be
stimmung, die Rechte zu schirmen, das eine oder 
das andere Verhältnis in Schutz nehmen soll. 

/,) Der Paragraph gibt deutlich zu erken
nen, daß nicht nur ein Vertrag, wodurch je
mand hier zu Lande sich zurSclaverey oder Leib-
eigcnschaft verpfiichtete, unwirksam sey, und daß 
e>,:> <',vcmocr, welcher inner diesem Staatsgcbiethe 
eine Gutsherrschaft besitzt, die etwa in seinem 
V.lierlande gülligen Rechte der Leibeigenschaft 
hierorts nicht geltend machen könne, sondern 

' ) Ich führe hier nur die ßauplmerlmnhleder Leibeigenschaft 
tt» I n meyieren Olle» wi>d der Begriff aus «oii wcit 
beradwiiedigerrude Verbiudlichkeilen «»igedehnt. Siehe 
w l ü c k j Loniluinlar I. H, §, 120. Die Fluge, ob es 
eine eechlm'ißigeEllaoerey oder Leibeisseuschast gebe» lc'nne, 
h,',nq< wohl hnupi sächlich 00» dem Begriffe ob, de» man 
dami! verbindet. Daraus laß! sich erlläre», wiesle a» 
sehr schäßbaren Schri tsieller» ihre Venheidiger finden 
konnte. Mun s ^/"/e«,/«i>« (.' '^siliiclloix l̂ , XV, /./« 
»«<?/ I l , f0 l ie lie» inix eivile», Vol, I I , S . 2«c>. f, f. 
H u g o 0, >,. O, l §§, 2Zl — «32. l l . § j , ,Hl — , 5 2 , 
»nb § 17^. I » unserem Staate genossen s^c» vor dem 
I 0 se v hinischen Gesehe, und durch den Ausspruch 
desselben alle llnleühanr» die ovlllommene ^reyheit (K o> 
v et) Oesieer, polit Geseik, I. V , § »>« ), Auch den von 
dem Feinde gefangenen ünlerthanen sollen alle Rechte vor« 
behalle» bleiben (,, H §§ i u, 2), Die aus den übri»' 
ge» in diesem ßauptstücke angeiuhrle» pirsönliche» Ver« 
hältu'sse» entspringende» Rechle werden (außer dem Rechte 
d« Fremden) in dem «oseph, Gesepe ganz überzaugr» , 
»eemulhlich, weil man s,e einem andee» Theile de« E». 
sesibuche« vorbehielt. 
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daß^auch ein Fremder, welcher einen Sclavcn 
mit sich führ t , während seines hiesigen Aufent
haltes über denselben nur die durch unsere Ge
setze zugestandenen Rechte eines D i e n s t h e r r « , 
keineswegs aber eine auf Sclavcrcv sich bezie
hende Macht ausüben dürfe. 

5) Die übrigen aus der Persönlichkeit sich 
ergebenden an gebor n e u , thrils auf unsere 
eigene Person thcils auf Sachen sich beziehen
den Rechte (wie das Recht der Sclbsterhaltung, 
der Vervollkommnung, der Unbcscholtenhcit, 
das Recht der Verthcidigung, der Nothwehre, 
das Recht Sachen zu erwerben u. m. a.) lassen 
sich kaum vollständig, und mit der gehörigen Be
schränkung allgemein faßlich darstellen; ab« 
stract und u n b e s t i m m t , wie in einer Me« 
taphysik der Rechte, vorgetragen, ged.cn sie, 
was die Erfahrung bewährte, zu den gefährlich-
sten Mißdeutungen Anlaß. Auch sind diese Rechte 
so einleuchtend, daß selbst die ungekünstelte Ver
nunft und das Nechlsgcfühl selbe dann, wenn 
sie zur wirklichen Anwendung kommen, je
dem deutlich genug an das Herz legt. Darauf 
deutet das Gesetz im Eingänge dieses Paragravhs, 
und läßt sich daher so wenig als andere ältere 
oder neuere Gesetzbücher auf eine Aufzählung'der 
angcborncn Rechte ein"). 

-) Das Römische Recht fühlt !U- die Quellen dersrl«»»»»!» 
einige Veyspiele a», §. i , ^. ne^ul.n»«, ßen, «t oiv,; I<. 
I . n. äo »«^zuir, lü l . «Ic»n, Das preußische begnügt sich, 

http://ged.cn
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§. 17. 

W a s den angebornen natürlichen Nech- Restliche 
ten angemessen ist , dieses wi rd so lange als A " ^ ' " " - ' 
bestehend angenommen, als die gesetzmäßige 
Beschränkung dieser Rechte nicht bewiesen 
w i rd . 

1) Manche angeborne Rechte, wie das Recht 
der Unabhängigkeit vona l l e r menschlichen Ober
herrschaft, sind mit einer bürgerlichen Gesell
schaft unucreinbarlich; manche, wie das Occu-
tions-Recht, unterliegen, nach Verschiedenheit 
der Verfassung und der übrigen bürgerlichen 
Verhaltnisse, mehr oder minder ausgedehnten 
gesetzlichen Granzen. Da jedoch die angebor
nen Rechte überhaupt aus dem bloßen Charakter 
der Menschheit (H. 16.), nicht erst aus einem 
Factum, das Andern unbekannt scyn kann, her
vor gehen, und durch die bürgerliche Vereinigung 
nicht aufgehoben, sondern geschützt und befesti
get werden, so werden sie oermuthet, und be
dürfen nicht erst eines Beweises (§. 6. ll. 6. Anm.), 

i» sage» : Die allgemein»! Rechte des Mensche» grimden 
sich auf die natürliche Freiheit, sein eigenes Wohl, ohne 
Kränkung der Rechte eines Andern , suche» »nd befördern 
zu rönne» (Einl. §. 83.), Das Französische übergeht sie 
mit Stillschweigen. Diese Rechne, wie H u g o (a. a.O. 
§. 55. Anm.) sagt, habe» im Privat. Rechte keine Theo, 
rie. Von ihrer En'.lehmig »nd ihrem Ende läßt sich nichts 
sagen, nur von ihrer Sameion durch Straft», »»ddiese 
gehört in das öffentliche Recht. 

' 
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z. V . das Recht der Unabhängigkeit von einer 
Pr ivat-Gewalt , oder das Recht der Unbeschol
tenheit, des redlichen Besitzes. 

2) Vielmehr liegt also der Beweis dem ob, 
welcher ein Factum der Beschränkung vorgibt, 
das dem Gegenthcile oder dem Richter unbekannt 

> seyn kann. Obschon daher die in der Natur einer 
bürgerlichen Verfassung, wie die Abhängigkeit 
von der Macht des Oberhaupts und der Obrig« 
feiten, oder die in allgemein kund gemachten 
Gesetzen, gegründetenEinschrankungcn(H. 2. ) , z. 
B. gewisse Arten der frep stehenden Güter nicht 

, zu occupiren (§§. 363. u. 385.), keines Beweises 
bedürfen, so bedürfen desselben doch diejenigen, 
welche auf einer Thatsache beruhen, die derGe-
genthcil oder Richter ignoriren kann, z. B. daß 
jemand der Vater, der Dienstherr, oder das 
Kind eines Andern sey, so wie auch diejenigen 
Einschränkungen, die aus einem durcb ein Fac
tum der besonderen Verleihung bewirkten, mit
hin nicht allgemein bekannt gemachten Ge
setze, z. B. aus einem Privilegium abgeleitet 
wenden. 

§. 18. 
c?m'nl>liche Jedermann ist unter den von den Gese

tzen vorgeschriebenen Bedingungen fäh ig , 
Rechte zu erwerben. 

1) Zu den angeborncn Rechten gehört auch 
die Fähigkeit, mittelst Handlungen, wodurch'die 
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rechtliche Freyheit (die Rechte) anderer nicht zer
störet wi rd , Sachen und neue Rechte zu erwer
ben, z. B. eine frep stehende Sache zu ergreifen, 
inne zu haben, zu besitzen, zu benutzen, Vertrage zu 
schließen u. s. w. Auch dieses Recht soll im Staate 
nicht aufgehoben, es soll durch den mächtigen 
össcntlichen Schutz gesichert und erweitert werden. 

2) Allein nicht alle, selbst im n a t ü r l i 
chen -Privat-Rechte gegründete Erwerbungen 
können, oder sie können wenigstens nur unter 
gewissen Beschränkungen und Bedingungen auf 
die öffentliche Schirmung Anspruch machen. Ei
nige Beschrankungen fordert schon die bürgerliche 
Verfassung und Ordnung überhaupt, als: daß 
das Jagd - oder Münzrccht nicht frep sey; andere 
Bedingungen fordert die Handhabung der Rechts
pflege mittelst ordentlicher Bewcisarten, wie 
die Förmlichkeiten bcy Vertragen oder Testamen
ten ; wieder andere die Sorgfalt, kurzsichtige Bür
ger gegen Uebervortheilung sicher zu stellen 
u. d. gl. Solche beschrankende Vorschriften müs
sen aber aus den Gesetzen nachgewiesen werden 
können. 

2) Das Gesetz gesteht die Fähigkeit zu er
werben nicht nur den Mitgliedern des Staats, 
sondern, durch den allgemeinen Ausspruch, daß 
j e d e r m a n n Rechte zu erwerben fähig sep, 
auch den F remd e n zu , sie mögen sich inner 
oder außer dem Staatsgebicthc befunden. .Doch 
müssen auch von ihnen sowohl die allgemeinen, 
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als die in ihrer Rücksicht besonders bestehenden 
Beschrankungen der Civil« oder politischen Gesetze 
beobachtet werden. 

§. 19. 

Verfolgung Jedem, der sich in seinem Rechte ge-
" " " " ' kränkt zu seyn erachtet, steht es frey, seine 

Beschwerde vor der durch die Gesetze be
stimmten Behörde anzubringen. Wer sich 
aber mit Hintansetzung derselben der eigen
mächtigen Hülfe bedienet, oder, wer die 
Gränzen der Nothwehre überschreitet, ist 
dafür verantwortlich. 

1) M i t jedem Rechte ist schon an sich das 
Befugniß zu zwingen verknüpft. Cm Recht, das 
nicht durchgesetzt werden könnte, wäre kein Neckt, 
keine rechtliche Freyhcit, und wer nur sein Recht 
durchsetzt, beschrankt sich auf seinen rech t l i 
chen Wirkungskreis, und thut niemanden Un
recht (hui jur« zu« utitor, ncinini facit inM» 
i!ani). Das Recht der Verteidigung und des 
Zwanges ist also überhaupt ein angeborncs 
Recht"). I m außerbftrgerlichcn Zustande müßte 
jeder auf seine unmittelbare S e l b s t v e r t h c i -
d i g u n g bedacht seyn; im Staate erhalt auch 
der Unmachtigste gegen den Machtigsten einen 
unwiderstehlichen Schutz, der ihm von den (nach 
Verschiedenheit der Justiz- und polnischen Ge-

») M e i n natürliches Privat-Recht §§, 2. 48, u. ,72. 

'> 
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schäfte durch besondere Vorschriften bestellten) 
öffentlichen Behörden angcbothcn wird. Vor die
sem steht es jedem frep, seine gegründete, oder 
<n:ch nur vermeinte Beschwerde anzubringen. 
Scheint sie noch so ungegründet, so muß sie doch 
geprüft und beantwortet werden. Der eine unge
gründete Beschwerde führt, setzt sich nur dem Ko-
stcnersatze, oder bcy offenbarem Mulhwillcn einer 
Civil- oder politischen Bestrafung aus. 

2) Wer aber da, wo er den Schul) des 
Staates abwarten kann, sich eigenmächtig Recht 
zu verschaffen sucht, greift in die bürgerliche 
Ordnung ein, und macht sich, nach Beschaffen
heit der Umstände, einer Polizey - Übertre
tung oder eines Verbrechens schuldig. Allein 
es gibt außerordentliche Falle, in denen, weil 
die Hülfe der Obrigkeit zu spar eintreten würde, 
der widerrechtliche Angriff nicht unverwehrt 
und ungeahndet ausgeübt werden soll, die 
Selbsthülfe und Nothwchre vorbehalten bleibt 
(§. 3^3) . Sic fordert jedoch, daß man selbst in 
dieser bedenklichen Lage nur die schicklichen und 
nothmendigen Mittel anwende. Wer also die 
G r a n z e n der Nothwchre überschreitet, ist da
für verantwortlich, und nach Wichtigkeit der 
Ueberschrcitung mit einer Polizcp- od<r Crimi-
ral-'Strafe zu belegen'). 

») S. Tlrnfgcs, l. 3H. § '«7. 
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H. 20. 

Auch solche Rechtsgeschäfte, die das 
Oberhaupt des Staats betreffen, aber auf 
dessen Pr ivat-Eigentbum, oder auf die in 
dem bürgerlichen Rechte gegründeten Er
werbungsarten sich beziehen, sind von den 
Gerichtsbehörden nach den Gesetzen zu be-
mtheilen, 

i ) So gewiß es ist, daß die wechselseiti
gen Beschwerden und Strettigkeitcn der Un-
terthanen über Kränkungen ihrer Rechte von 
dem Civil-Gerichte nach dem Privat-Rechte zu 
beurtheilen sind, so entsteht dagegen ein ge
gründeter Zweifel in Rücksicht der wechselsei
tigen Rechte zwischen dem O b e r h a u p t e des 
Staates und den Unterthcmcn. Man unter
scheide zuvörderst zwischen öffentlichen und Pr i 
vat-Geschäften. Die ö f f e n t l i c h e n Angele
genheiten, in welchen der Beherrscher die ihm, 
fraft des Verfassungsvertrages, zustehenden Sou-
ueranifäts- oder R e g i e r u n g s r e c h t e (wie z. 
B. das Recht der Gesetzgebung, der obersten 
Aufsicht, das Strafrccht, das Besteuerungs
recht) ausübt, sind eben so wenig, als die 
G r u n d v e r t r a g e ein Gegenstand der Civil-
Gesctze und der Civil-Gerichtsbarkeit. Indessen 
da diese Rechte nicht unmittelbar von dem Lan-
dcsfürsten, sondern vermittelst der Behörden 
nach einer bestimmten Unterordnung ausgeübt 
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zu werden pflegen / so können die Unterthanen 
ihre vermeinten Beschwerden Hey diesen Behörden 
nach dem bezeichneten Stufengange vorbringen *) ; 
es wäre denn, daß der Gesetzgeber in einigen 
dieser Angelegenheiten den ordentlichen Rechts
gang vorgeschrieben hatte. I n P r i v a t - A n 
g e l e g e n h e i t e n ist gewiß: a) daß einRechts-
geschäf t , welches sich zwar auf das Oberhaupt 

, oder den Staat bezieht, aber nur von dem U n 
t e r t h a ne vorgenommen wi rd , eben weil es das 
Rechtsgeschäft eines Unterthans ist, nach dem 
Privat-Rechte beurtheilt werden muß, z. B. 
das Testament eines Privaten, worin der Lan
desfürst oder der Staat zum Erben eingesetzt ist. 
b) I n Rechtsgeschäften, die der Landesfürst 
über sein P r i v a t - C i g e n t h u m vornimmt, 
handelt er als eine Privat-Person. Nach die
ser Ansicht haben die Unterthanen das Zutrauen, 
daß das Geschäft nach den Privat - Gesetzen 
werde bcurtheilet werden. Grund genug für ei
nen gerechten Fürsten, dieses in dem Gesetze, 
wie es in dem vorliegenden Paragraphc geschieht, 
ausdrücklich vorzuschreiben. Doch versteht sich 
von selbst, daß bloße F ö r m l i c h k e i t s v o r 
s c h r i f t e n , von denen der Fürst, wenn'der 
Grund wegfallt, selbst Unterthanen unmittelbar 

, oder mittelst der Behörden zu dispen>1ren pflegt, 

' ) D,h,n gthär,,! die RttUlse in politisch!-«-, "dl'l auch in 
Crimiüol-Källrn, u,,b zw lsilmasst» die Syndilatt-B»-
schwenden. 

H 
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auf ein Rechtsgeschäft des Beherrschers, bcy dem 
er unverkennbar selbst davon abgegangen ist, 
nicht angewendet werden können, c) Aber auch 
bey solchen Rechtsgeschäften, welche der Beherr
scher zwar über ö f f e n t l i c h e G ü t e r oder zum 
a l l g e m e i n en W o h l , jedoch mittelst der im 
P r i u a t ' N e c h t e e n t h a l t e n e n E r w e r -
b u n g s a r t e n (z. B. mittelst eines K a u f - , 
M ie th - , Pacht-, Zinscnvertrages) abschließt, 
tr i t t der kurz vorper erwähnte Grund ein, daß 
Teilnehmer an einem solchen Geschäfte die über 
ahnliche Erwerbungen in dem Gesctzbuche vor
kommenden Vorschriften im Gesichte haben, und 
das gegründete Vertrauen hegen, daß diese Ge
schäfte nach den allgemeinen Gesetzen werden be-
urtheilt werden. Zwar steht dem Obechaupte 
das Recht zu , besondere, von dem Gesetze ab
weichende Bedingungen in einzelnen dergleichen 
Geschäften vorzuschreiben (z. B . unter welchen 
Höheven als den gesetzlichen Zinsen ein Staats, 
«nleihen eröffnet werden soll), oder auch im Al l 
gemeinen dem Fiscus Vorrechte einzuräumen; 
dann smd aber solche Bedingungen oder Gesetze 
zur Sicherheit der Teilnehmer hinlänglich be
kannt zu machen. Daher sagt der Paragraph, 
daß auch solche Rechtsgeschäfte von de»i»Gerichtsbc-
hvrden nach den Gesetzen zu beurtheilen sevn. 
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§. 21 . 

Diejenigen, welche wegen Mangels an «, Der»,?»-
ev , <̂ » ? ^ >. ̂ > <^. ^ ^ ^ Rechtea»«l>e>,-

Jahren, Gebrechen des Gelstes, oder an-Eigenschaft 
derer Verhältnisse wegen, ihre 
heiten selbst gehörig zu besorgen unfähig Verstandest 
sind, stehen unter dem besondern Schutze ""^" ' 
der Gesetze. Dahin gehören: Kinder, die 
das siebente; Unmündige, die das vier
zehnte; Minderjährige, die das vier und 
zwanzigste Jahr ihres Lebens noch nicht 
zurückgelegt haben; dann: Rasende, Wahn
sinnige und Blödsinnige, welche des Gebrau
ches ihre.rVernunft entwedergänzlich beraubt 
oder wenigstens unvermögend sind, dieFolgen 
ihrer Handlungen einzusehen; ftrncr: dieje
nigen , welchen der Nichter als erklarten Ver
schwendern die fernere Verwaltung ihres 
Vermögens untersagt hat; endlich: Abwe
sende und'Gemeinden. 

i) Nach den Personen-Rechten, die sich 
bloß aus dem allgemeinen Charakter der Mensch
heit oder Persönlichkeit ergeben (§§. 16 — 20.), 
folgen nun jene, die in besonderen persön» 
liehen Eigenschaften gegründet sind *). 

* ) D ie Rechle, welche gewissen Personen vermöge ihrer 
Abst immung, Bestimmung ober Hauptbeschäftigung 
als so genannte S l a n d e « r e c h t e 5» der bürge rkchk« 
Gesellschaft zukomme» (z, B . de« Adels, des Bürqer« 
oder Bauernstandes, der Geistlichkeit), bleiben de» poli» 
tischen, so wie die besonderen Rechte des M i l i t ä r -S lauc 
de« den Mil i tär«Gesehen »orbehollln, 

> H 2 
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Eine solche in Rücksicht des RechtSzustande» 
merkwürdige Eigenschaft ist zuerst d e r M a n g e l 
des r e i f e n A l t e r s u n d des Vers tan« 
desgebrauches . Diese Mangel hindern den 
Menschen, seine Rechte zu verwahren und selbst 
auszuüben; er läuft Gefahr, der an Einsicht 
überlegenen Habgier Preis gegeben zu werden. 
Darum nimmt der Gesehgeber diese der fremden 
Hülfe bedürftigen Personen in seinen besonder« 
Schutz. 

2) Man unterscheidet in der Ncchtsgesehge-
bung vier Haupt-Epochen des A l t e r s : 2) die 
Kindheit/ t>) Unmündigkeit, c) Minder- oder 
Unvolljährigkeit, und c!) die Groß- oder Vo l l 
jährigkeit. Die Granzen dieser Epochen sind nach 
Verschiedenheit derStaaten und ihrer innern Ver
haltnisse verschieden und in einem gewissen Sinne 
willkürlich (§. 6. 5l. 6. Anm.). Zufolge des ge
genwartigen Paragraphs dauert in dem Oesser-
reichischen Staate die Kindheit, bis das siebente; 
die Unmündigkeit, bis das vierzehnte; die M in 
derjährigkeit, bis das vier und zwanzigste Jahr 
zurück gelegt (nicht bloß erreicht) worden ist, und 
zwar ohne Unterschied des Geschlecktes") oder eines 

' ) Ulis« Gescfchiich macht im A l l g e m e i n e n t,i»en l!n» 
terschied zwischen dem männlichen »»d weiblichen G e< 
schlechte, woraus, ohne daß e« «»idrncklich zu sage» 
ni><! wendig war, schon von selbst stielt, daß in der 3le» 
gel behde» Geschlechtern gleiche Heirat-Rechte zuste> 
he», Die wenigen Aujnahmrn (z V, Z§ »9» >> 2y> ) 
lommln «n den gehörigen Orten vor Da< Römische 
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andern Standesuerhaltnisses, un'v ohne daß eS 
hierzu nebst der gesetzlichen noch emer besonderen 
gerichtlichen Erklärung bedarf *) . 

5) Nächst den Unvolljahrigen verdienen 
auch jene Volljährigen, die wegen Krankheiten 
der Seele die nachtheiligen rechtlichen Folgen ih
rer Handlungen zu beurtheilen unfähig sind, 
eine besondere Aufmerksamkeit des Staates. Da
hin gehören die R a s e n d e n , W a h n s i n n i 
g e n , B l ö d s i n n i g e n , und gewisser Massen 
auch die V e r s c h w e n d e r . Weder die Aerzte, 
noch die Psychologen, die sich wechselseitig das 
Forum, über den Seclen;ustand zu urtheilen, 
streitig machen, sind in der Bestimmung der Bc 

Recht stellt den nähmlichen Grundsah auf I.. 9. 0 ,1« 
»«»>. l>c,,n , macht aber weit häufigere Ausnahmen d>>r>o«, 
deren Huclle» man »ocksebe» kann den G l u t i I. §H 5 
u. »7. Gegen die in mehreren Staate» herrschende In» 
»üclsepung des weibliche» Geschlechts eifert s?!»r lebyaft 
Keri Professor siuqo <l a O. I I . §, »5», D i , Z w i t , 
t«r< deren Eristenz abel vr'n «eueren Aerzte» bestritte» 
wird , rechnet das Römische Recht <» demjenigen Geschlechte, 
dessen Kennzeichen hervorstehender sind <!., ,c>, v . «»<! ). 
Das Prexlüfche Gcsepbuch überlast den Aeltern, »>'ch 
zurückgelegtem achtzehnte» Jahre aber den, Zwitter selvi'l 
die Wohl des Geschlechts >md der davon abbängowen 
Rechte. Wären die Rechte eines Dritten davon obhä». 
«ig, so soll der Besund der Äunstvelsländigen entscheiden, 
l . i . §§ ,9 — 24 

") Das Römische Recht fvrdeil zur Grolljährigeeit da? üirüil-
l>el"gle Alter von »5 Ialiren 1 .̂ ». j u>>. l), «!" ,»>>i'>> 
das Preußische von «/< (>. , z, 26 ) ; das Französische von ' , 
«» Jahren (evrr, 26U). 
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griffe von Wahnsinn, Raserey und Blödsinn ei
n ig ; auch geben einige mehrere, andere wenigere 
Hauptarten und Abstufungen der auf den Rechts
zustand einfließenden Seelenkrankheiten an. Man 
kann es also der Gesetzgebung nicht verargen / 
wenn sie sich vor der Hand in keine genaue Be
stimmung einlaßt*). I h r ist es auch zunächst >wr 
darum zu thun, diejenigen vollbürtigen Perso
nen , welche eines außerordentlichen (bleibenden, 
nicht kurz vorübergehenden) Seelenzustandcs we
gen die Folgen ihrer Handlungen nicht beurthei-
len können, und daher insbesondere bedacht werden 
müssen/ durch allgemein bekannte Benennungen zu 
bezeichnen, zumahl da die Gerichtshöfe sich in die 
Beurthcilung, ob eine bestimmte Person zu die
ser oder jener Elaste gehöre, nicht eindringen, 
sondern fremdes Gutachten darüber einhohlcn 
sollen. Nach dem Vorbilde des Preußischen Land-
rechts") nennt der 'Paragraph R a s e n d e und 

*) Herr Professor H u f f b n u e r , welcher sowohl in seiner 
P s y c h o l o g i e l n i h r e » sianptanwendungen 
a u f d ie R e c h t s p f l e g e (Zille, lllnl!), als i» mehre, 
»en ankern Schriften ausführlich von de» Seelenkranlhei-
ten handelt, rühmt die Enthaltsamkeit cinei Gesepae-
bcrs, welcher sich i» eine nähere Bestimmung solcher Be
griffe, worüber selbst die Kunstverständige!! noch uneinig 
sind, nicht einläßt, weil, wie er sagt, es besser ist, daß 
da« Gesetz gar nichts bestimmt, als solche Bestimmungen 
aibt, d,e sich leicht durch sein Ansehen, aber gegen sei
nen Zweck perpeluiren. §. 8. Ann». 

* " ) ! , i . §§, ,7. !,. i z . Vben da werde» die Rasenden und 
Wahnsinnig»'!, den Kindern, die Blödsinnigen de» U»-
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W a h n s i n n i g c diejenigen/ welche desGcbrauches 
dcrVernunft ganzlich beraubt sind; B l ö d s i n n i , 
g e aber jene, welche wenigstens unvermögend sind, 
die Folgen ihrer Handlungen einzusehen. Zwi
schen Wahnsinn undNascrey pflegt mangewöhn-
lich den Unterschied zu machen, daß die letztere 
zugleich mit einem ungestümmen äußern Vetra-
gen verbunden ist (§.273.). 

4) Die alteren Rechtsgelehrten verglichen 
den Verschwender mit einem Rasenden oder Wahn-
sinnigen"). Minder übertrieben wäre es, wenn 
man ihn mit einemBlödsumigen verglichen hatte, 
weil wirklich bey vielen der Le ichts inn in der 
Verschwendung, wie ihre nachfolgende Neue be-' 
wahrt, nahe an den Blödsinn zu granzen scheint. 
S o viel ist gewiß, daß die Verschwendung unter 
vielen Umstanden sehr nackthcilige Folgen nicht 
nur für den Verschwender, sondern auch für An
dere, und in dieser Hinsicht oft sogar widerrecht
liche und für den Staat nicht immer gleichgül
tige Folgen nach sich zieht. Es ist daher eine ge
rechte und wohlthatigc Anstalt/ unter solchen Um
standen der Verschwendung Einhalt zu halten, 
den Verschwender in der Verwaltung des Ver
mögens zu beschranken, und dieses öffentlich be
kannt zu machen (§. 273.). 

m,',ntigen, «üb bis Verschwender den Mindeli.'chrlg?« 
gleich Kachlet §§, ,9 — 5 i , D>,§ FrlM.önsche Gefes, !äht 
diese Begriffe unbestimml. Veegl. I.. l . l l , «l« <-»">, lur. ̂  
I> 2, v . lio i n o l l lezl. 

' ) I.. 6, ll. ä« ve r l i o r . l>>i«!r,. l . , 4«, ^>. <l« N, 5. 
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5) Seelenkrankhciten sind außerordentliche 
Umstände, di< nicht vcrmuthet/ die erst unter
sucht, und so wie das Factum, daß jemand ein 
Verschwender scy, erst bewiesen werden müssen. 
Is t aber das Factum der Verrücktheit oder de« 
Prodigalitäts» Erklärung bewiesen, so muß das 
Vorgeben der neuern Thatsachc, daß der Ver
rückte den Verstandcsgebrauch, oder der vor» 
mahls erklärte Verschwender die frcye Verwal
tung seines Vermögens wieder erlangt habe, 
bewiesen werden. Wie die Untersuchung einer 
Seclenkrantheit, wie die Erklärung geschehen 
soll, und was damit für rechtliche Folgen verbunden 
seyn, wird an den gehörigen Orten gesagt werden 
(§§. 269—270.2/5. u. 285.). Hier wird nur vor
lausig bemerkt, daß die im Paragraph« erwähn» 
tcn Personen emcn besonder« rechtlichen Schutz 
genießen. Liesen genießen auch Abwesende und 
Gemeinden, wovon untcn §§. 27. u. 267. ge> 
handelt wird. 

§. 22. 

Selbst ungeborne Kinder haben von 
dem Zcitpuncte ihrer Empfangniß an einen 
Anspruch auf den Schutz der Gesetze. I n 
so weit es um ihre und nicht um die 
Rechte eines Dritten zu thun ist, werden 
sie als Gebornc angesehen; ein todtgebor-
nes Kind aber wird in Rücksicht auf die 
ihm für den Lebensfall vorbehaltcnen Rechte 
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so betrachtet, als wäre es nie empfangen 
worden. 

i ) Die Gesetzgeber alterer *) und neuerer 
Zeiten verticnen die dankbarste Verehrung, daß 
sie ihre rechtliche Vorsorge auch über die noch 
u n g e b o r n e n , aber doch schon empfangenen 
Kmder verbreiten, ohne sich um die von den 
Naturforschern und Rechts-Philosophen geführt 
tcn , wenigstens nicht mit einleuchtender Gewiß
heit entschiedenen Streitigkeiten, wann das em
pfangene Wesen zu dem lebenden, Vernunft- und 
rechtsfähigen Wesen gehöre, zu bekümmern. Die 
sicherste Maßregel ist es wenigstens, ihnen, gleich 
den gebornen, Anspruch auf die Gesetze zu geben. 
Ja unser Gesetzbuch dehnt diese Sorge sogar auf 
solche Nachkommen, hie noch nicht empfangen sind, 
aus, damit die für sie bestimmten Rechte nicht 
vereitelt werden. Darüber sind die Vorschriften 
«n dem zukommlichenOrte enthalten (§.274.). I n 
dessen wird hier nur dl« Regel aufgestellt, daß 
Binder, die schon empfangen sind, in so weit es 
sch bloß um i h r e Rechte handelt, als geborne 
angesehen werden. Auch auf sie muß sich die Sorge 
der Aeltcrn und Vormünder erstrecken; sie sind, 

' ) Obscho:, die älteren Römischen Rechttgelehlten den e « . 
l'lyo i»,r a!« einen Theil der mütterliche» Eingeweide an» 
iahen I.. <. 0 . ä« exlrnoeä. « I « . , so sorge» doch die 
Wescfe. die Rechte de»>elben, gleich jenen «ine« gebornen 
H indes, zu erhalten, 1 ,̂ 23». 0.6« , « b . «ßn i l , I,, 7. U. 
<le »»», t>l»n>. 
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gleich gcbornen, fähig, zu erben, oder auf an 
dere A r t , vermittelst ihrer Vertreter, zuerwer» 
ben; ihnen gebührt ebenfalls ein Pfiichttheil, ein 
Thcil der gesetzlichen Erbschaft, u. s. w. 

2) Die Gesetze haben dabeu zur Absicht, 
den Ungebornen, so unsicher auch ihre Existenz 
und Fortdauer ist, den künftigen Genuß ihrer 
Rechte zu verwahren, nicht aber A n d e r n Rechte 
zu verschaffen, die sie erst durch die Geburt der 
Kinder erlangen sollten. Daher wird z. B. ein 
noch ungeborncs Kind zur Entschuldigung von der 
Vormundschaft nicht mitgerechnet (§. ig5.), und 
eben so kann die Mutler auf die väterliche Erb
schaft des Posthumus, der nicht zur Welt kam, 
keimn Anspruch machen. 

I ) Daraus folgt auch der Rechtssatz, daß 
tin t o d t gcbornes Kind in Rücksicht der ihm 
vorbehaltcncn Rechte so betrachtet wi rd , als 
wäre es nicht empfangen worden. Denn einem 
solchen Kinde käme doch die milde Vorsorge 
(oder, wenn man w i l l , Rechtsdichtung) des Ge
setzgebers nicht, zu Stat ten, und andern Per» 
soncn soll sie nicht zum Vortheile gereichen. 
Darum könnte z. B. die Mutter die väterliche 
Erbschaft eineb Posthumus nicht ansprechen, 
wenn er todt geboren würde, obschon sie ihr, 
wenn er bald nach der Geburt verstorben wäre, 
gebührt hatte. 
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§> 23. 

I n zweifelhaftem Fal le, ob ein K ind 
lebendig oder todt geboren worden sey, 
wird das Erste« vermuthet. Wer das Ge-
gentheil behauptet, muß es beweisen. 

Sobald einmahl das Factum, daß jemand 
zum Leben gekommen, bewiesen oder rechtlich, 
vermuthet wird, so muß die neu hinzu kommende 
Thatsache oder Ereignung, daß er wieder ver
storben sey, erwiesen oder mit einer rechtlichen 
Vermuthung bewahrt werden. Da nun das Ge« 
setz vermuthet, daß das Kind im Mutterleibe ge
lebt habe (§. 22.), und die Geburt doch keine 
gewöhnliche Ursache des Todes eines Kindes ist, 
so stießt daraus, daß nicht dem, welcher behaup
tet, daß das Kind lebend zur Welt kam, son
dern jenem, der das Gegentheil behauptet, der 
beweis obliege'). Die Arten des Beweises sind 
überhaupt der Gerichtsordnung vorbehalten. 

' ) Die Romischen Gesef-e begnüge» sich zur Rechtifihigleit 
eines Kinde« nicht, daß e« lebendig gebore», sie Verlan« 
ge» zugleich, daß es l e b e n s f ä h i g , h, > da« Leben 
außer de», Mutterleibe fort zu sehen im Stande, und 
das, es leine M i ß g e b u r t sey (G l ü ck l , 5. § >»<. 
Vcrg!, lp»euß. Lande, l . i , §. »7. f . f , ) . Daß eine Miß. 
geburl. wen» sie lein »ernunflfähigeö Wesen isl, auch 
lein rechtsfähige« sey. versieht sich von selbst. Die thot« 
frage aber liegt inner i»m Gebielhe dei gerichtliche» Arz. 
»eywissenschaf«. 



/ 
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iil Au.l.,«, Wenn ein Zweifel entsteht, ob ein 
vtlAbwesen. Abwesender oder Vermißter noch am Leben 
b"t- sey oder nicht; so wird sein Tod nur un

ter folgenden Umständen vermuthet: i ) 
wenn seit seiner Geburt ein Zeitraum von 
achtzig Jahren verstrichen und der Ort 
seines Aufenthaltes seit zehn Jahren unbe
kannt geblieben ist; 2) ohne Rücksicht auf 
den Zeitraum von seiner Geburt, wenn 
er durch dreyßig volle Jahre unbekannt ge
blieben ; 3) wenn er im Kriege schwer ver
wundet worden; oder, wenn er aus einem 
Schiffe, da es scheiterte, oder in einer an
dern nahen Todesgefahr gewesen ist, und 
seit der Zeit durch drey Jahre vermißt 
wird. I n allen diesen Fallen kann die To
deserklärung angesucht und unter den (§. 
277.) bestimmten Vorsichten vorgenommen 
werden. 

1) Dieser Paragraph handelt von Ve rscho l 
l e n e n , d. h. solchen Abwesenden , welche nach 
dem gewöhnlichen Ziele des menschlichen Lebens, 
und bcy dem Umstände, daß man von ihrem Le
ben oder Tode keine Nachricht erhalt, wahr
scheinlich todt sind. Die gesetzliche Vermuthung, 
daß der, welcher zum Leben kam, noch fort lebe, 
beruht auf dem gewöhnlichen Laufe der Natur. 
Allein es ist auch Ordnung der N a t u r , daß der 
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Mensch ein gewisses Lebensziel nicht überschreite, 
so wie man beym Zusammentreffen mehrerer, 
sehr bedenklicher Umstände mit Grunde anneh: 
men kann, daß er, auch ohne jenes Lebensziel 
erreicht zu haben, umgekommen sey. Dann wird 
die im Eingänge erwähnte Vermuchung durch die 
nachfolgende stärkere Bermuthung entkräftet. 
Welches das o rden t l i che Lebensziel der Men
schen sey, darüber ist man nicht einig, und es 
kommt dabey vieles auf die Lebensart, Beschäf
t igung, Lage, das Clima und andere Local-Ver
hältnisse an *). Indessen kann man doch anneh
men, daß die Menschen g e w ö h n l i c h e r We ise 
ein Alter von achtzig Jahren «cht überleben. 
Kommt nun noch dazu, daß seit einem längern 
Zeiträume, wie dem von zehn Jahren, keine Spur 
von der Existenz eines Menschen, der schon ein 
Alter von ach tz ig Jahren zurück gelegt haben 
müßte, ungeachtet einer sorgfältigen Nachfor, 
schung, erhoben werden konnte, so steht der 
Gesehgeber in keiner Gefahr, dessen Tod zu 
vermuthen, wenigstens steht er in keiner so ge
gründeten Gefahr, die ihn bewegen könnte, den 
Anwärtern den Genuß der ihnen auf den Todes
fall eines solchen Vermißten vorbehalten«« Rechte 
noch länger zu versagen. 

2) Eine gleiche Bewandtniß hat es mit einem 
Menschen, von dessen Geburt an zwar achtzig 

')<F- ß u f e l a n d : die Honst, da« menschliche Leben z» 
Verlängern B . I . Vor l . 2. ,,, 6. 
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Jahre noch nicht verstrichen sind, der aber seit 
einem Zeiträume v o n d r e y ß i g J a h r e n ver
mißt wird. Die ungleich längere Vermissung er
setzt hier an der Vermuthung den Abgang des in 
dem vorigen Falle voraus gesetzten höchsten Le
benszieles. 

3) Endlich gibt es Falle einer veynahc für 
jedes Alter gleich nahen T o d e s g e f a h r , als: 

> schwere Verwundung im Kriege, wo die Ver
wundeten oft hülfios auf dem Schlachtfelde ver
lassen oder frühe beerdiget worden; Schiffbruch, 
Verheerungen einer Überschwemmung, der Pest 
oder eines Brandes u. d. gl. Wenn eme Vermis
sung von wenigstens 3 Jahren sich hierzu gesellet, 
so kann der Tod des Vermißten rechtlich ucr-
muthet werden. 

4) Die nächste Wirkung dieser Rcchtsver-
muthungen ist, daß Rechtsanwarter des Ver
mißten die Todeserklärung desselben bey seinem 
Gerichtsstande ansuchen können. Die Vorsich
ten, welche das Gericht, bevor es zur Todes
erklärung schreitet, anwenden muß, und die 
Wirkungen der wirklichen Todeserklärung kom
men an ihren Orten vor (§§. 112. 277. u. 
276.) *). 

§. 25. 

I m Zweifel, welche von zwey oder 

«) Preuß, Landl, I. ». §§, 23. u. 28,». I I . ,z. § «2. f f. 
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mehrern verstorbenen Personen zuerst mit 
Tode abgegangen sey, muß derjenige, wel
cher den frühern Todesfall des Einen oder 
des Andern behauptet, seine Behauptung 
beweisen; kann er dieses nicht, so werden 
Alle als zu gleicher Zeit verstorben vermu-
thet, und es kann von Uebertragung dee 
Rechte des Einen auf den Andern keine 
Rede seyn. 

1) Der Tod mehrerer Personen kann ge
wiß , aber der Zeitpunct ihres Todes ungewiß, 
mithin kann der Umstand, wer aus ihnen frü
her verstorben sey, zweifelhaft, und der Zweifel 
von wichtigen rechtlichen Folgen seyn, z. B. in 
Hinsicht auf die Erbfolge, wenn Vater und Sohn 
umgekommen sind. Das Gesetz begegnet dem 
Zweifel mit der Vermuthung, daß sie zu gleicher -
Zeit verstorben seyn*). Diese allgemeine Vermu
thung hat die Wi rkung , daß derjenige, welcher 
das Gegentheil, und daher z. B. behauptete, 
daß durch den frühern Tod des Vaters beste» 
ganze Verlassenschaft auf den spater verstorbemk 
S o h n , und von diesem auf dessen Erben übertra
gen worden sey, seine (factische) Behauptung be
weisen müsse. Das Gesetz beschrankt dies« Vev-
muthung nicht bloß auf den Fa l l , daß mehre« 
in ein und der nahmlichen Gefahr (z. B . eine« < 

»>Cl,«n s, l « l greift auch Va« P«uß 3l<ch< dur» I, ?. 
H ' s 
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Schiffbruches, nach welchem ihre Leichnahme von 
dem Wasser ausgeworfen gefunden werden) um
gekommen sind, sondern das Gesetz redet a l l 
geme in . 

2) Man kann nicht in Abrede stellen, daß 
die neueren, vorzüglich seit S ü ß mi lch ange
stellten, Beobachtungen über die Sterbfalle meh
rere besondere und bestimmtere Wahrscheinlich
keitsregeln zur Hebung des Zweifels anbiethen. 
Allein ihre Aufnahme würde auf viele Abstufun
gen , und am Ende doch auf unzuverlässige, und 
abermahl unbestimmte, vielen Ausnahmen un
terliegende, Regeln geführt haben*). Sicherer 
wird ihre Anwendung in einzelnen Fäl len, wo 
man durch den frey gelassenen Beweis alle Um
stände vereinigt darstellen, Und andere rechtliche 

. Vermuthungm s§. 24.) zu Hülfe nehmen kann. 

§. 26. ' 
lv.?»eb,m Die Rechte der Mitglieder einer er-

, i , . " mÄli. laubten Gesellschaft unter sich werden durch 
lch.» Person, her, Vertrag oder Zweck und die beson

dern für dieselben bestehenden Vorschriften 
bestimmt. I m Verhaltnisse gegen Andere 
genießen erlaubte Gesellschaften in der Re
gel gleiche Rechte mit den einzelnen Per
sonen. Unerlaubte Gesellschaften haben als 
solche keine Rechte, weder gegen die M i t -

' ) S, Herrn Hosrath« G i n n e r Archiv für dl« Gesehg. 



3?. d. Recht., die sich auf Ms. Eigcnsch. bezieh. 129 

glieder, noch gegen Andere, und sie sind 
unfähig. Rechte zu erwerben. Unerlaubte 
Gesellschaften sind aber diejenigen, welche 
durch die politischen Gesetze insbesondere ver-
bothen werden, oder offenbar der Sicher
heit , öffentlichen Ordnung oder den guten 
S i t t en widerstreiten. 

1) Nicht nur die einzelnen (physischen) 
Personen genießen die bürgerlichen Rechte; auch die 
moralischen Personen, die erlaubten Gesellschaf
ten zu einem fortdauernden gemeinschaftlichen 
Zwecke vereinigt sind, werden eben dadurch, 
daß man sie im Staate bestehen laßt, des bür
gerlichen Schuyesund der bürgerlichenRechtethcil-
haft. Das Rcchtsverhaltniß einer erlaubten, bür
gerlich rechtmäßigen Gesellschaft ist zweyfach: a) 
ein i n n e r e s , der Gesellschaft gegen die einzel
nen Glieder, dieser gegen das Ganze und der 
einzelnen unter sich; K) ein äußeres , der Ge
sellschaft gegen Andere (Nichtnütglicder). 

2) D a s i n n c r e Rcchtsverhaltniß einer Ge
sellschaft wird theils aus den ausdrücklichen Ver
tragsbedingungen, theils (beym Mangel dersel
ben) aus dem Zwecke, wozu man sich verbunden 
hat, theils aus den besondern (öffentlichen) für 
selbe bestehenden Vorschriften bestimmt'). Für 
das äußere Rcchtsverhaltniß ist a lsRegel fest
gesetzt, daß erlaubte Gesellschaften gegen Andere 

' ) Veral, m e i n naü'lll. Privat. Recht §. !<5. 

I 
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mit den einzelnen Personen gleiche, theils ange-
borne, theils «.'werbliche Rechte/ folglich auch 
gleiche Rcchtspfiichtcn haben. Sie sind des Besi
tzes, des Eigenthums fähig; sie können durch 
Erbschaft, durch Vertrage erwerben, ihre Rechte 
gesetzmäßig verfolgen u. s. w. Denn sie sind, 
gleich Einzelnen, Glieder der Staatsgesellschaft, 
und tragen, wenn nicht mehr, doch wenigstens 
gleich den Einzelnen zum allgemeinen Wohl bcp. 
Jede Ausnahme von der aufgestellten Regel muß 
insbesondere nachgewiesen werden können. 

3) Solche Ausnahmen leuchten zum Theil 
aus der Natur einer Gesellschaft überhaupt von 
selbst ein sz. B. daß das Familien-Rcchrsvcr-
haltniß auf moralische Personen nicht anwendbar 
scy); andere werden von den bürgerlichen Gese
tzen durch angemessene Modijicationcn bestimmt 
(z. B. H§. IZ7.U.Ü29.); wieder andere sind aub 
politischen Gründen in den politischen Gesetzen 
(z. B. dem Amortisations-Gesetze), oder in den 
einer Gesellschaft verliehenen Privilegien ange
ordnet. Von Erwerbsgcscllschaften handelt ins
besondere das 27. Hauptstück I I . Th. 

4) Eine u n e r l a u b t e Gesellschaft hat als 
Gesel lschaf t betrachtet gar kein Recht im 
Staate. So seltsam dieser Satz bcym ersten An
blicke scheint, so liegt er doch, richtig gefaßt, in 
dem Begriffe. Denn eine bürgerlich unrecht
mäßige Gesellschaft ist ein Wesen, das der 
Staat gar nicht zu kennen, ganz zu ignorn'cn 
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berechtiget ist, das in seinen Augen gar nicht eri-
siirt(nl>ne^5et!lnon3pp2reree8ti6eminiule). 
Der Machthaber im Staate hat ihr weder einen 
immerwährenden, noch auch/ wie einem fremden 
Einwohner, einen zeitlichen Schutz« zugesichert; 
tu ist ihr nicht einmahl die Existenz, noch min
der also, wie etwa einem Auslander, ein recht
licher Verkehr mit den Einwohnern gestattet. Die 
u n e r l a u b t e Gesellschaft ist ein recht lo
ses Wesen, sie hat keine Rechte weder gegen die 
Mitglieder, noch gegen andere; sie kann weder 
Besitz noch Eigenthum weder durch Occupation 
oder Accession, weder durch Erbschaft, noch durch 
Vertrag, oder auf irgend eine andere rechtliche 
Art erwerben, und weder als Klager, noch als 
Geklagter vor Gericht erscheinen. x 

5) Allein die e i n z e l n e n P e r s o n e n , 
aus welchen die Gesellschaft besteht, sind, und 
bleiben ») in ihren e i g e n e n , von der gesell
schaftlichen Verbindung abgesonderten, Ange le 
genhe i t en aller bürgerlichen Rechte und 
Ncchtspstichtcn fähig, sie können b) , weil nie
mand sich mit fremden Schaden bereichern darf, 
ihr erweisliches Eigenthum sowohl von den übri
gen Mitgliedern, als von andern Personen, ob 
es sich gleich aus einem gesellschaftlichen Geschäf
te, z. B. als Bevtrag, oder als ein Kaufpreis 
in deren Handel' befindet, zurück fordern, dafern 
es nicht etwa nach den politischen Gesetzen ver
fallen ist (Vergl. Strafg. <ll. Th. §. 5u. ) , und 

I 2 
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eben so c) können auch die einzelnen Glieder für 
den Schaden/ den sie, obgleich in Geschäften der 
Gesellschaft als Vertreter derselben, verursacht 
haben, zum Ersätze, oder wohl auch zur Erfül
lung des von der andern Seite rechtmäßig gê  
schlossenen Vertrags angehalten werden. 

6) Daß Gesellschaften, die der Sicherheit, 
der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten 
widerstreiten, unerlaubt sepn, leuchtet von selbst 
ein. Welche noch außerdem aus besonderen po
litischen Rücksichten als unerlaubt angesehen wer
den müssen, bestimmen die politischen Gesetze *). 

§. 27. 

I n wie fern Gemeinden in Rücksicht 
ihrer Rechte unter einer besondern Vorsorge 
der öffentlichen Verwaltung stehen, ist in 
den politischen Gesetzen enthalten. 

Die unter öffentlicher Authoritat zu ge
meinnützigen Zwecken verbundenen Gemein« 
d e n, wie die der Städte, Märkte, Dörfer, oder 
die geistlichen Gemeinden, haben ihre besondere, 
durch po l i t i sche Gesetze und Statuten be
stimmte Verfassung, sie stehen, weil die einzel
nen Glieder ihre in dem Gcmemdevermögen be
griffenen Rechte nicht verwahren können, unter 
emem besondern Schutze d«s Staates, sind in 

») Da« «prexß. Landrecht haüdtlt vo» Nestllschafttn im!» 
Vcneüidcn im II , Th. 6, Tit. 

> 



N. d.Necht., die sich aus Ms. Eigmsch. bezieh. i I 3 

der Verwaltung ihres Vermögens eingeschränkt, 
lind genießen besondere (auf Sachen) ange
wandte Personen -'Rechte. Die Vorsicht for
dert demnach, daß diejenigen, welche mit Ge
meinheiten Rechtsgeschäfte eingehen, sich zu
vor genaue Kenntniß erwerben, ob und in wie 
weit dieselben oder ihre Vorsteher in der Ver
waltung des Vermögens eingeschränkt oder be
günstiget seyn. 

H. 26. 

D e n vollen Genuß der bürgerlichen'v. Au« de.« 
Rechte erwirbt man durch die Staatsbür- 3.«!""»m«. 
gerschaft. Die Staatsbürgerschaft in die- bürget, 
sen Erbstaaten ist Kindern eines Oesterrei-
chischen Staatsbürgers durch die Geburt 
eigen. 

1) S t a a t s b ü r g e r heißen diejenigen, 
welche als M i t g l i e d c r des Staats zu betrach
ten sind. Davon unterscheiden sich die F r e m 
den oder Auswärtigen, sowohl jene, die sich 
gar nicht in unserem Staatsgebicthe befinden, 
als auch die bloßen (zeitlichen) Einwohner, die 
zwar den Aufenthalt im Staate genießen, aber 
noch durch kein Factum in die Staatsverbindung 
getreten, folglich keine Mitglieder der bürgerli
chen Gesellschaft geworden sind. Der Ausdruck: 
Bürger des S t a a t s , bezeichnet zugleich den Un
terschied von den, insbesondere sogenannten, 
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B ü r g e r n (Stadt - oder Municipal - Bürgern), 
- welche einen, von andernStandcsgenosscn verschie

denen, besondc^enStand ausmachen, i>nd die dem» 
selben anklebenden (Bürger-) Rechte genießen. 

2) Auch der Landesfürst, als das oberste, 
herrschende Mitglied ist Staatsbürger. Doch 
versteht man unter dieser Benennung gewöhn
lich nur die unterthanigen Glieder, die (bleiben-
den, von den zeitlichen, dergleichen die fremden 
Einwohner sind, verschiedenen) Staatsuntertha-
nen (§. i.). 

3) I n den alteren, republicanischcn Staa
ten, wie in Griechenland und Rom, war die 
Staatsbürgerschaft die G r u n d b e d i n g u n g 
aller bürgerlichen Rechte, ohne die man zwar die 
allgemeinen (mehr oder minder anerkannten) 
Menschenrechte genoß, aber keinen Anspruch 
auf die (positiven) b ü r g e r l i c h e n Rechte, und 
insonderheit keinen Einfluß auf die öffentliche 
Verwaltung hatte, welche ausschließend den 
Staatsbürgern anvertraut war. Unter solchen 
Verhältnissen forderte also auch die Klugheit/ 
mit Ertheilung des Bürgerrechts sehr vorsichtig 
und sparsam zu Werke zu gehen. 

4) I n den spateren Zeiten empfahl der vö
lkische Grundsatz: die Zahl der Bürger zur in-
nern Wohlfahrt und äußeren Sicherheit zu ver
mehren, eine größere Frcygcbigkeit in Ertheilung 
des Bürgerrechts, um so mehr, als sie bey der 
veränderten Verfassung weiter keinen nachtheili-
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gcn Einfluß auf die öffentliche Verwaltung hatte. 
Ja, Humanität und Politik vereinigen sich, noch 
weiter zu gehen, und selbst die bloßen (zeitlichen) 
Einwohner, oder wohl auch die bloß mit unsern 
Bürgern im Verkehre stehenden (abwesenden) 
Fremden in der Regel an allen bürgerlichen 
Pr iva t -Rechten Theil nehmen zu lassen. 

5) So liberal aber auch die Gesinnungen 
einer Regierung hierin sind, so verlangt doch 
Klugheit und Billigkeit folgendeMäßigung:a)den 
Fremden zwar einen gleichen, allgemeinen Schutz 
derPr ivat - Ncchte, aber da sie von den Staats
lasten keinen, oder doch keinen gleichen Antheil 
übernehmen, nicht durchaus gleiche (von den po l i 
tischen Gesetzen zugestandene) Vortheile mit den 
Staatsbürgern zu verwilligcn; d) selbst die Vcr-
willigungder Privat-Rechte aufdie Bed ingung 
der gleichen W i l l f a h r i g k e i t (Neciproci-
tat) fremder Staaten einzuschränken (§. 23.), 
und c) da, wo die Verhältnisse es erheischen, 
eine billige Ausnahme zu machen (S . z. B. §. 
192.). I n diesem Sinne, wie die nachfolgenden 
HH. 33 — 36. lehren, sagt der Paragraph, daß 
man den vol len (unbedingten) Genuß der bür
gerlichen Rechte durch die Staatsbürgerschaft er
werbe. 

6) Die Eintheilung per Personen in Staats
bürger und Fremde ist also auch für das Privat-
Recht von Wichtigkeit, und die Frage, wie die 
Staatsbürgerschaft in diesen S t a a t e n / für 
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welche das gegenwärtige Gesetzbuch bestimmt ist, 
erlangt oder verloren werde, konnte, obschon 
sie der politischen Gesetzgebung noch naher ange
hört, hier nicht übergangen werden. 

7) Die zwenHauptartcn, wie das Bürger
recht entsteht, sind die Geburt und die Auf
nahme. Die erste Art gründet sich in der Na
tur des Staats; denn in der Natur des Staats, 
als einer zur Sicherheit der Rechte nothwcndi-
gcn, ewigen Gesellschaft, liegt die Absicht so
wohl der öffentlichen Verwaltung, als der einzel
nen Glieder, daß die Staatsbürgerschaft auf die 
Familie der Bürger f o r t gepf lanzt werden 
soll, und eine consequente Gesetzgebung kann die 
ehelichen Kinder eines Staatsbürgers, welche sie 
überhaupt an den Rechten des Vaters Theil neh
men laßt l§. ' ^6 . ) , von dem Bürgerrechte nicht 
ausschließen. Uneheliche Kinder folgen demStande 
der Mutter (§. i65.). 

H. 29. 

Wi, die Fremde erwerben die Oesterreichische 
A"chÄ^ Staatsbürgerschaft durch Eintretung in ei
n t en ; nen öffentlichen Dienst; durch Antretung 

eines Gewerbes, dessen, Betreibung die or
dentliche Ansässigkeit im Lande nothwendig 
macht; durch einen in diesen Staaten vollen
deten zehnjährigen ununterbrochenen Wohn
sitz, jedoch unter der Bedingung', daß der 
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Fremde diese Zeit hindurch sich wegen eines 
Verbrechens keine S t r a f e zugezogen habe. 

i ) Die Au fnahmc in die Staatsbürger
schaft setzt sowohl den Willen des Fremden, als 
die Vcrwilligung des Staates voraus. Der 
Wille kann aber thcils ausdrücklich (mündlich 
oder schriftlich), theils stillschweigend, durch 
Handlungen, erklart werden, die das Gesetz der 
wichtigen Folgen wegen, um allem Zweifel vor
zubeugen, insbesondere bestimmt hat'). 

2) Zu der still schweig enden Erklärung 
wählt das Gesetz solcheHandlungen, aus denen von 
der einen Seite auf den festen Entschluß, das Bür
gerrecht zu erlangen, und von der andern aufdas 
öffentliche Vertrauen und die Geneigtheit, es zu 
ertheilen, mit Grund geschlossen werden kann. 
Diese Handlungen sind: Z) die Eintrctung in 
einen öffentl ichen Dienst, b) die Antretung 
eines Gewerbes, dessen Betreibung (vermöge der 
Beschaffenheit des Gewerbes, oder vermöge poli
tischer Vorschriften) die ordentliche Ansässigkeit 
(nicht einen bloß zeitlichen Aufenthalt) im Staats-
gebiethe nothwendig macht; c) ein in diesen 
Staaten vollendeter zehn jäh r i ge r , und 
zwar ununterbrochener Wohnsitz, verbun
den mit der Bedingung, daß der Fremde diese 
Zeit hindurch sich wegen eines Verbrechens 
keine (wirkliche)Strafe zugezogen habe. 

") S. D. Franz Egge» not öss,»ll. Slaattr. i, B §§, 
2« — <c>. 
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Auch ohne Antretung eines Gewerbes 
oder Handwerkes, und vor verlaufenen 
zehn Jahren, kann die Einbürgerung bey 
den politischen Behörden angesucht, und 
von denselben, nachdem das Vermögen, 
die Erwerbfahigkeit und das sittliche Betra
gen des Ansuchenden beschaffen sind, verlie
hen werden. 

Die ausdrück l i che Aufnahme in die 
Staatsbürgerschaft fordert also: a) ein Ansuchen 
um die Einbürgerung bep der politischen Behörde 
(Landcsstelle der Provinz); b) zutrauenswürdige 
Zeugnisse über den Vcrmögcnsstand des Bitt
stellers, oder seine Fähigkeit zu einem anstandi
gen, fortdauernden Erwerbe, und ein untadcl-
Haftes sittliches Betragen; c) die Verwilligung 
des Gesuchs. 

§. 3 i . 
Durch die bloße Inhabung oder zeit

liche Benützung eines Landgutes, Hauses 
oder Grundstückes; durch die Anlegung ei
nes Handels, einer Fabrik, oder die T e i l 
nahme an einem von beyden, ohne persön
liche Ansässigkeit in einem Lande dieser 
S taa ten , wird die Oesterreichische Staa ts 
bürgerschaft nicht erworben. 

Dieser Paragraph »st nur eine aus dem §. 
29. sich ergebende, und denselben'erörternde 
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Folgerung. Da nähmlich die, eine stillschwei
gende Aufnahme in die Staatsbürgerschaft be
gründenden/ Handlungen in dem erwähnten §. 
29. nicht bloß als Beispiele, sondern ausschlic-
ßungsweise angegeben sind; so folgt von selbst, 
daß andere, obschon denselben ahnlich scheinende, 
oder nahe kommende Handlungen, von welcher 
Ar t die in dem gegenwärtigen angeführten, 
oder die Verchclichung mit einer Staatsbürge-
rinn u. d. gl. sind, zur Gründung der Staats
bürgerschaft oder des Bandes der Untertänigkeit 
nicht hinreichen. 

§. 32. 

Der Verlust der Staatsbürgerschaft «,!<!?? «»l«. 
durch Auswanderung oder durch Vereheli- " " " " ° " ' 
chung einer Staatsbürgerinn an einen Aus
länder, wird durch die Auswanderungs-
Gesetze bestimmt. 

Die nähere Bestimmung dieser Vorschrift 
liegt inner dem Gebiethe der politischen Legisla
tion *). Einige Arten der schweren Polizcy-Uebcr-
trctungcn und der Verbrechen ziehen zwar den Ver
lust e i n i g e r bürgerlichen Rechte"), keine aber 
den ganzlichen Verlust der Staatsbürgerschaft 
nach sich, und die Strafe de rLandesverwc i -

*) S . Auswanderung««Patent vom ,0 Au«, »784, »nb 

K° p« 5 Oesie«, pol. Gcschlünde, §, 87. u. f. 
" ) Gesep. üb« Verbr. u. schw. P. Ueb, l, §. «2, °), I I . 

§§, ,0, »b6. u. f. 
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sung oder Abschaffung aus den sammtlichen 
Oesterrcichischcn Provinzen kann nur gegen 
F remde verhangt werden *). 

H. 33. 

R'l,'tt dc. D e n Fremdenkommen überhauptgleiche 
Fronde», bürgerliche Rechte und Verbindlichkeiten mit 

den Eingebogen zu, wenn nicht zu dem 
Genüsse dieser Rechte ausdrücklich die E i 
genschaft eines Staatsbürgers erfordert 
wird. Auch müssen die Fremden, um glei
ches Recht mit den Eingebornen zu genießen, 
in zweifelhaften Fallen beweisen, daß der 
S taa t , dem sie angehören, die hierländigen 
Staatsbürger in Rücksicht des Rechtes, 
wovon die Frage ist, ebenfalls wie die sei
nigen behandle. 

i ) Von den Staatsbürgern unterscheiden 
sich die F r e m d e n , selbst diejenigen, die sich im 
Staatsgcbicthe befinden, und als zeitliche Unter-
lhancn betrachtet werden (§.2ll.). Daraus, daß den 
Staatsbürgern der v o l l e Genuß der bürger
lichen Rechte zugestanden w i rd , folgt nicht, daß 
er auch den Fremden, dafern sie nicht etwa schon 
das Bürgerrecht erlangt haben, zugestanden sey. 
Nach dem strengen natürlichen Staaten- oder 
Völkerrechte wäre der Staat befugt, Fremde 
von seinem Gebiethe oder dem Verkehre mit sei
nen Bürgern auszuschließen; um so mehr hangt 

*) Ebendos. l, 5, « , , II. z, 17. 
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es von ihm ab, unter welchen Bedingungen er 
ihnen den Eintritt oder Verkehr gestatten, folg
lich ob, oder in wiefern er ihnen gleiche Rechte 
mit den Eingcbornen zugestehen wolle. Aber 
BMigkeit und Staatsklughcit fordern/daß der 
Staat sie der bürgerlichen Rechte theilhaft mache. 
Dadurch befördert er den seinen Bürgern selbst 
sehr vorteilhaften Verkehr, er bewegt fremde 
Unterthanen, wenigstens einen zeitlichen Aufent
halt im Gebiethe zu nehmen, und er bewegt 
fremde, billig denkende Regenten, den Bürgern 
eines solchen Staates ebenfalls in ihrem Gebiethe 
die bürgerlichen Rechte zu gewähren. 

2) Nach dem vorstehenden Paragraphe kom
men den Fremden überhaupt gleiche Rechte 
mit den Eingcbornen zu. Sie haben also in der 
Regel (in so fern nicht aus den politischen oder 
bürgerlichen Gesetzen eine Ausnahme bewie
sen werden kann), gleich den Unterthanen, 
nebst den übrigen angcbornen Rechten, die recht
liche Fähigkeit, zu erwerben, theils durch die ur
sprünglichen oder unmittelbaren Erwcrbungsar-
ten, wie durch Occupation, Accessio«, theils 
vermittelst Erbschaft, Vertrage u. s. w., und sie 
können ihre Rechte, wie die Eingcbornen, auf 
dem vorgezcichneten Rechtswege verfolgen. Nack 
dieser aufgestellten R e g e l war es überflüssig, 
die Rechts- und Erwerbungsfahigkeit der Frem
den bey den einzelnen Materien im Gesetzbuche 
zu wiedcrhohlen. 
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3) Da aber Rechte und Rechtsverbindlich-
kciten sich wechselweise auf einander bezichen, so 
müssen die Fremden/ denen gleiche Rechte mit 
den Bürgern zugestanden werden, sich gefallen 
lassen, auch gleichen R e c h t s v e r b i n d l i c h k c i -
t en unterzogen zu werden, und nur von diesen 
ist hier, in dem bürgerlichen Rechte, die Rede. 
Dieß gilt um so mehr von Fremden, welche u n-
bewegliche Güter im Lande besitzen, in Rück
sicht der solche Güter betreffenden Vorschriften; 
da sie in Ansehung dieser dem Staate untertha-
nigcn Güter gleich andern Unterthancn zu be
trachten sind. I n wie fern Fremde den p o l i t i 
schen Anordnungen und den S t ra fgese t zen 
unterliegen, ist aus der politischen und aus der 
Strafgcsctzgebung zu entnehmen. 

4) Die über das Rcchtsverhaltniß der Frem
den aufgestellte Regel redet von Fremd,en im 
Allgemeinen, ohne zu unterscheiden, ob sie sich 
im Staatsgebiethe befinden oder nicht. Also auch 
der Fremde im A u s t ä n d e kann sich aus seine 
angcborncn Rechte, gleich unserm Bürger, beru
fen, er kann in der Regel unmittelbar selbst, 
oder durch Bevollmächtigte, mittelst der nahmli. 
chcn Rechtstitel und Arten, erwerben, und auf 
gleiche Art seine Rechte verfolgen; er muß aber 
auch, so bald er sich in Rechtsgeschäfte, die in 
unserem Staatsgebicthe zu beurtheilen sind, ein
laßt, die durch unsere Gesetze bestimmten Rechts-
verbindlichkciten auf sich anwenden lassen. 
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5) Der Paragraph fügt der Regel zwey Be
dingungen oder Beschrankungen hinzu. Die 
erste ist der Vorbehalt, wenn nicht ausdrücklich 
zu dem Genüsse eines Rechtes insbesondere die 
Eigenschaft eines Staatsbürgers erfordert wird. 
Eine zweyte , am Ende des Paragraphs enthal
tene, Beschränkung gründet sich indem W j e 
der v e r g e l t u n g s rechte (Retorsion). Nicht 
ohne Grund wünscht der Weltbürger, dieses 
Wor t in keinem Codex mehr zu finden. Sepd 
alle, ruft er den Gesetzgebern zu , gegen Fremde 
g<« echt und bi l l ig, so bedürfet ihr weiter keiner 
Retorsion! Sehr wahr! Aber wie vieles wünscht 
ni!''t der Cosmopolit, was zur Zeit noch nicht 
erfüllt werden kann. An unserer vaterländischen 
Gesetzgebung liegt keine Schuld, wenn der 
Wunsch nicht sogleich in Erfüllung geht. Es ge
stehe jedes Gesetzbuch, wie das vorliegende, dem 
Fremden gleiche Rechte mit dem Eingcbornen zu, 
so hat die Netorsions-Verwahrung keine An
wendung, sie kann, wenn die Gesetzgeber stand
haft auf dem Grundsätze beharren, bey wicdcr-
hohlten Ausgaben der Gesetzbücher wegbleiben, 
und, gleich andern unbrauchbaren Klauseln des ^ 
Alterthums, in Vergessenheit kommen. 

6) Selbst in.dcr Retorsion zeigt unser Ge
setzbuch eine Mäßigung, die in dem gewöhnli
chen, gehässigen Begriffe der Retorsion nicht 
liegt. Es sagt nicht, daß man gegen den fremden 
Unterthan eben so rechtlich verfahren soll, wie 
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der S taa t , dem er angehört, gegen unsere 
U n t e r t h a n e n verfahrt; es verlangt nur, zur 
Abwendung einer Wicdcrvergeltung, daß er un
sere Bürger in Rücksicht des in der Frage stehen
den Rechtes, wie die s e i n i g e n behandle'). 
Man nehme z. B. a n , daß in einem fremden 
Staate zur Gültigkeit eines Testaments über
haupt, es möge ein Fremder oder ein Unterthan 
zum Erben eingesetzt scyn, fünf Zeugen erfor
dert werden. Einem unserer dort zum Erben ein
gesetzten Mitbürger ward die Erbschaft aus 
Mangel der Förmlichkeit des nur vor d r ^ y 
Zeugen errichteten Testaments aberkannt. Den
noch würde ein Unterthan jenes fremden Staats 
aus einem hier Landes vor drev Zeugen errich
teten Testamente die ihm zugedachte Erbschaft er
halten. Indem der S taa t , dessen Mitglied er ist, 

") Vergl. Jos. Ges. 2. ß, §, 8, Nach dem lpreuß. Land-
rechte findet das Wiedervergeltungsrecht S t a t t , wen» 
der fremde Staat zum Nachtheile der Fremden über» 
Haupt, oder der (Preußischen) Untcrthanen insbesondere 
beschwerende Verordnungen macht, oder dergleichen 
Mißbrauche wissentlich duldet. <Hinl. §. 43, Nach dem 
co6<> ^»^c>>. geniest ein Fremder in Frankreich eben 
die bürgerlichen Rechte, welche die Nat ion, zu der er 
gehört, den Franzosen durch V e r t r ü g e eingeräumt 
ha», oder »och künftig einräumen wird (»«, »»), I n 
dem Entwürfe de« Staatsrathes waren di« Worte: 
durch V e r t r a g « , nicht enthalten; sie wurde» aber 
auf die Bemerkung des Tribunal«, daß man die Franzö« 
fische Gesepgebuüg nicht oon der Geseügcb iü i g an» 
. e re r S t a a t e n abhangig machen dürfe, beygeseht. 
Lucr« <!»z,i'lt z d. A. 
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in Rücksicht der Testaments-Förmlichkeiten un
sere Unterthanen wie die seinigen behandelt, so 
wird auch jener fremde Unterthan in dieser Hin
sicht gleich dem unsrigen behandelt. Die Mäßi
gung beruht auf der Betrachtung/ daß jeder 
Staat die Gesetze nach seinen besonderen 
V e r h ä l t n i s s e n einrichten müsse/ und man 
ihm also nicht zumuthen könne/ gleiche Gesetze 
mit den unsrigen zu haben; man begnügt sich bil« 
lig damit/ daß er unseren Bürgern gleiches Recht 
mit seinen Unterthanen angedcihen lasse. M a n 
setze aber/ daß ein Staat zwar seinen Untertha
nen / aber ke'mem Fremden die Verlasscnschaft 
eineö Bürgers verabfolgen lasse / so wird die 
Folge der Wiedervcrgeltung seyN/ daß man auch 
einem Unterthane jenes Staatesdie ihm von einem 
unserer Mitbürger hinterlassene Erbschaft nicht 
verabfolge. 

7) Der Fremde muß das Eintreten der Be
dingung/ nahmlich das Factum/ daß in Rücksicht 
des von ihm angesprochenen Rechts sein Staat 
die Auswärtigen überhaupt/ oder unsere Mitbür
ger insbesondere wie seine eigenen Unterthanen 
behandle/ e r w e i s e n / wenn anders das Fac
tum nicht notorisch ist. Erhellet es aus dem all
gemein durch den Druck bekannt gewordenen Ge
setzbuche des fremden Staates/ so wird es genug 
seyN/ sich auf die zukommliche Stelle jenes Ge
setzbuches zu berufen. 

,5 
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Die persönliche Fähigkeit der Fremden 
zu Rechtsgeschäften ist insgemein nach den 
Gesetzen des Or tes , denen der Fremde ver
möge seines Wohnsitzes, oder, wenn er keinen 
eigentlichen Wohnsitz ha t , vermöge seiner 
Geburt als Unterthan unterliegt, zu beur
te i len ; in so fern nicht für einzelne Falle 
in dem Gesetze etwas Anderes verordnet ist. 

i ) Zur Gültigkeit eines Rechtsgeschäfte«; 
genügt es nicht, daß der Fremde insgemein 
rechtsfähig scy, er muß? gleich den hicrländigcn 
Unterthancn, zugleich die persönliche Fä
h i g k e i t ' ) zu dem besonderen Rechtsgeschäfte, 

* ) DaiIosevhinischc Gesetzbuch bestimmt mit Uebergehung 
der übrige» Rechtsverhältnisse fast einzig die Fähigkeit 
der Fremde», zu Eibschasle» und zum Besitze «»be
weglicher Guter zu gelangen l , 2. §§. 5 — 9. I n dem 
Preußischen Staate werden die Fremden, welche dort 
lebe», oder Geschäfte treiben, »ach dem inländischen 
(Preuslischeu) Rechte, in Ansehung ihrer Fähigkeit z„ 
handeln aber nach denicnigen Gesetzen beurtheilt, »ach 
welchen die Handlung am beste» bestehen sann. Cinl, §§. 
34 55, 4». u. 42 Da« Französische Gesetz sagt- Die 
«polizcy < und Sicherheittgese« verpflichten alle Landes-
einwohncr, lieber unbewegliche Güter wird auch, wen» 
Ausländer solche besitze», nach Französischen Gesetzen 
entschieden l>rt . 3,1, Der Auslander, der vom Kaiser 
die Vllaubniß erhalten hat, seinen Wohnsitz in Frans-
«ick aufzuschlagen, genießt, so lauge er daselbst wohnt, 
all« bürgerliche Rechte Or t . >3). Aus der Z,,sammen-
flellnng di'sri mit andern über besoudere Rechtigcgen» 
siänd« »erfügenden Altileln blmcrll Zachnriü (ßandb. 
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und letzteres muß die vom Gesetze zur Gültigfeit 
geforderte F o r m haben. Nach welchen Gesetzen 
ist aber das eine und das andere zu beurtheilcn? 
Uebcr die persön l iche F ä h i g k e i t entschei
den die Gesetze, denen der Fremde seiner Person 
nach entweder ve rmöge seines o r d e n t l i 
chen W o h n s i t z e s , oder, wenn er keinen sta
t in Wohnsitz hat, vermöge seiner G e b u r t 
als Unterthan unterliegt. Ist er also z. B. nach 
jenen Gesetzen schon mit 21 Jahren volljährig 
geworden, so behauptet er auch hier Landes die 
Eigenschaft eines Volljährigen; dagegen würde 
er, wenn jene fremden Gesetze das zurück gelegte 
26. Jahr zur Volljährigkeit verlangten, nach 
dem bloßen Antritte des 25. Jahres (obschon 
dieser nach unseren Gesetzen zur Volljährigkeit 
hinreicht) die persönliche Fähigkeit eines Volljäh
rigen nicht besitzen. Die Bestimmung dieses Pa« 
ragraphs ist sammt der bepgcsctztcn Ausnahm? 
billig und consequent s§§. />. u. 33.). 

§. 35. 

Ein von einem Ausländer in diesem 
Staate unternommenes Geschäft, wodurch 
er Andern Rechte gewähret, ohne dieselben 

de< Französ. Civilr. I . B . z, 1»,), daß die Frage «bei 
die Rechte der Fremden in Frantteich sehr schwer zu de» 
«,»lw»rte» sen. 

K2 
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gegenseitig zu verpflichten, ist entweder nach 
diesem Gesetzbuche, oder aber nachdem Ge
setze, dem der Fremde als Unterthan unter
l iegt, zu beurtheilen; je nachdem das eine 
oder das andere Gesetz die Gültigkeit des 
Geschäftes am meisten begünstiget. 

i ) Der vorige Paragraph handelte von der 
gewöhnlichen rechtlichen Fähigkeit eines Frem
den, dieser und die folgenden zwey Paragraphc 
reden von der g ü l t i g e n B e s c h a f f e n h e i t 
oder Form des von einem Fremden vorgenomme
nen Rcchtsgeschastes. Das Geschäft ist entweder 
e i n s e i t i g nur für den Fremden oder dessen 
Nachkommen (als z.B. eine Schenkung oder ein 
Testament), öderes ist z w e y s e i t i g verbindlich 
(wie z. B. ein Kau f - , Mietvertrag u. d. gl.). 
Der gegenwartige Paragraph hat bloß das er-
stere zum Gegenstande. Ist nun das in unserem 
Staate unternommene Geschäft für den Fremden 
(oder dessen Nachkommen) e i n s e i t i g verbind
lich, eine wohltät ige, unentgeldliche Übertra
gung eines Rechts, so find bcyde aufdas Geschäft 
sich beziehende Gesetze, sowohl das a u s w ä r 
t i g e , welchem der Fremde als wahrer (stäter) 
Unterthan unterliegt, als auch das i n l a n d i 
sche unseres Staates, wo er sich als zeitlicher 
Unterthan aufhielt, vor Augen zu haben, und 
über die gültige Beschaffenheit nach jenem der 
bcydcn Gesetze zu entscheiden, welches für die 
Gültigkeit oder Aufrcchthallung des Geschäft«! 
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das güns t i ge re ist (valept omni mcllori 
mocic», <̂uc> valere pote8l). Man setze, ein 

* Fremder/ dessen Vaterland 5 Zeugen zur Gül
tigkeit eines Testaments fordert, errichtet es hier 
vor 3 Zeugen; es w i rd , in so fern unser Ge
richtshof über die Gültigkeit zu entscheiden hat, 
«ls gültig zu erklaren seyn. Man setze, er mache 
hier eine mündliche Schenkung ohne Ucbcrgabe; 
nach unserem Gesetze (H. 944.) bcurtheilt würde 
sie nicht gelten, dennoch würde unser Gerichts
hof, wenn das vaterlandische Gesetz des Fremden 
weder Schrift noch Uebergabe verlangt, für die 
Gültigkeit der Schenkung entscheiden müssen. 
Der Grund der Begünstigung lst nicht schwer zu 
finden. Der Gesetzgeber soll das Recht des Eigew 
thums, somit auch den Willen des Eigcnthümcrs 
schützen, und es ist nicht zu vermuthen, daß ein ver
nünftiger Mensch eine zwecklose, ungültige Hand
lung vornehmen wolle. Der Fremde hatte Ursache 
zu vermuthen, daß man seinen Act nach seinem va
terlandischen Rechte, dem er gewöhnlich unter
worfen, und mit dem er vertraut ist, bcurthei-
lcn werde; er hatte aber auch eben so wohl Ur
sache zu glauben, daß man sich im lande mit der 
Form, die d a rechtlich üblich ist, begnügen werde. 

2) Der Paragraph beschrankt die Begünsti
gung nicht auf den Fal l , daß das Recht von dem 
Fremden einem unse re r M i t b ü r g e r zuge-

. dacht worden ist, und begreift also auch die Fälle, 
wo ein M i t b ü r g e r des F r e m d e n , oder her 
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U n t e r t h a n eines d r i t t e n S t a a t e s be
dacht wird; der Paragraph beabsichtigt nicht so
wohl die Begünstigung des Uebcrnchmcrs/ als 
die Erhaltung des Willens des Uebertragers, 
woraus der Vortei l der bedachten Person nur 
mittelbar und nothwendiger Weise erfolgt. 

3) Wohl aber macht der Paragraph zur 
Bedingung/ daß der Fremde das Geschäft in un
serem S t a a t e vollbracht habe. Gesetzt, der 
Fremde hatte in seinem Vaterlande, das 5 Zeu
gen zur Gültigkeit eines letzten Willens verlangt, 
einen Ocsterreichischen Unterthan vor 3 Zeugen 
zum Erben eingesetzt, so könnte l̂etzterer keinen 
Anspruch auf die Erbschaft machen, weil der Erb
lasser in seinem V a t e r lande unstreitig das 
vaterlandische Formular-Gesetz beobachten muß. 

4) Immer setzt auch der Paragraph still
schweigend voraus, daß die Frage über die Gül
tigkeit des Geschäfts bcv unseren Gerichtshö
fen zur Sprache komme, und die Entscheidung 
geltend gemacht werden könne. Ob der fremde 
Staat die hierlandige Entscheidung respectircn, 
ob er z. B. die nur vor 3 Zeugen zugedachte 
Erbschaft ausfolgen werde, ist eine andere Fra
ge, wenigstens wird die Entscheidung in Hinsicht 
auf dus inner unserem Staatsgebiethc befindliche 
Vermögen ihre Wirkung haben. 

§- 3ß. 

Wenn ein Auslander Hierlandes ein 
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wechselseitig verbindendes Geschäft mit ei
nem Staatsbürger eingeht, so wird es ohne 
Aul'Nahmc nach diesem Gesetzbuchc; dafern 
er es aber mit einem Ausländer schließt, nur 
dann nach demselben beurlheilet, wenn nicht 
bewiesen w i r d , daß bey der Abschließung 
auf ein anderes Recht Bedacht genom
men worden sey. 

i ) Bey zwep seit ig verbindlichen Ge
schäften unterscheidet das Gesetz, ob es von einem 
Auswärtigen h ie r Landes mit einem unsere r 
S t a a t s b ü r g e r , oder ebenfalls mit einem 
A u s l a n d e r geschlossen werde. I m ersten Falle 
wird über das Geschäft schlechterdings nach un
seren einheimischen Gesetzen gcurtheilt, weil der 
Untcrthan (wenigstens in seinem Vatcrlande) 
sich nur nach seinem vaterländischen Rechte ver
binden kann, und, wie zu vermuthcn ist, nur 
nach seinem vaterländischen Rechte, das ihm vor 
Augen schwebt, verbinden w i l l ; eine Betrach
tung, die auch dem Auslander, der sich in das 
Geschäft mit dem Unterthane einlaßt, nicht ent
gehen kann. Darum muß z. B. ein Fremder, 
der hier eine Wohnung miethct, sich nach unse
rem Miethgcsctzc bequemen. 

2) Schließt ein A u s l a n d e r mit einem 
A u s l a n d e r h ie r Landes ein zwcyseitig ver
bindliches Geschäft (z. B. eine Aftcrmiethe), so 
ist nicht ohne Grund (§. 4.) zu vermuthen, daß 
die Vcrtragmachcnden unser einheimisches Recht 
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im Gesichte halten, daher muß die entgegen ge
setzte Behauptung, z. B. daß sie nach i h r e n 
v a t e r l ä n d i s c h e n Gesehen oder Gewohnhei
ten den Vertrag errichtet haben, bewiesen werden. 

§. 37. 

Wenn Ausländer mit Auslandern, oder 
mit Nnterthanen dieses Staates im Auslan
de Rechtsgeschäfte vornehmen, so sind sie 
nach den Gesetzen des Ortes, wo das Geschüft 
abgeschlossen worden/ zu beurtheilen; dafern 
bey der Abschließung nicht offenbar ein ande
res Recht zum Grunde gelegt worden ist, und 
die oben im §.ä. enthaltene Vorschrift nicht 
entgegensteht. 

1) Noch erübriget der Fal l , daß ein F rem
der im A u s l a n d e entweder mit einem Unter-
thanc unseres Staates, oder mit einem anderen 
Fremden, der sich in jenem Lande aufhält, ein 
Rechtsgeschäft eingegangen ist, welches vor unse
rem Gerichtshofe, weil der Unterthan hier be
langt w i rd , oder der verpflichtete Fremde mit 
einem Theile des Vermögens sich hier befindet, 
zur Entscheidung'kommt. Dann ist zu vcrmu-
then, daß die Parteyen bey Schließung des Ge
schäfts die Gesetze des O r t s , wo das Geschäft ge
schlossen worden, vor Augen hatten (HH. H. n. 
32.), mithinwollten, daß es nach eben diesen Ge
setzen bcurtheilet werden soll. Die Vermuthung 
müßte aber dem Beweise weichen, daß die kon-
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trahent.en auf ein anderes Recht (z. B. ihres gc-
nicinschaftlichen Vaterlandes) Bedacht genom
men haben. 

2) Allein sowohl in diesem, als in den übri
gen (§§. Z5.U.36.) auseinander gesetzten Fallen 
bleibt stets die Regel, daß die persön l iche 
F ä h i g k e i t der Parteyen zu einem Rechtsge
schäfte nach ihren vaterländischen Gesetzen zu prü
fen sey (§. 3/..). 

§. 36. 

D i e Gesandten, die öffentlichen Geschäfts
träger und die in ihren Diensten stehenden 
Personen genießen die in dem Völkerrechte 
und in den öffentlichen Vertragen gegründe
ten Befreyungen. 

Der Gegenstand dieses Paragraphs läßt 
(wenigstens zur Zeit) noch keine genauere, fest
stehende Bestimmung zu , weil darüber sowohl 
die in den Schriften des natürlichen und positi
ven europaischen Völkerrechts enthaltenen Lehre« 
noch immer schwankend und häufigen Widersprü
chen ausgesetzt, als auch die öffentlichen Verträge 
unvollständig und veränderlich sind. Der Para
graph hat nur zur Absicht, diejenigen, welche mit 
den hier erwähnten Personen Rechtsgeschäfte 
schließen, aufmerksam zu machen, daß sie sich in 
selben bcy Rechtskundigen, die darin eine fort-
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schreitende Kcnntniß und Ucbung besitzen, Naths 
erhöhten sollen'). 

§. 5,9. 

'.^Rech?' Die Verschiedenheit der Religion hat 
<i,,s°b'rm Rc- auf die Privat-Rechte keinen Einsiuß, au-
h"tt3c'.^"' ßer in so fern dieses bcy einigen Gegenstän

den durch die Gesetze insbesondere angeord
net wird. , 

So verschieden und wichtig das Verhaltniß 
der verschiedenen Religions-Parteyen in Rücksicht 
jener Gegenstande ist, welche entweder allgemein, 
oder doch nach unserer Verfassung zum p o l i t i 
schen Wirkungskreise gehören*'), so hat doch 
diese Verschiedenheit aufdasCivil-Necht, welches 
hier abgehandelt wird, einen sehr geringen Einsiuß. 
Denn obschon die Beherrscher Oestcrreichs an die 
öffentlichen Vertrage, die den verschiedenen Reli-
gions-Genossen in Deutschland den Genuß der 
bürgerl ichen Rechte versicherten, nie ge
bunden waren, so gestanden sie ihnen doch seit 
langer Zeit den Genuß derselben zu, und man 

*) S . bajnat, öffenll. Recht «on D, Franz C g g «r I I , V . 
§§. 67Ü —6l!6. Do« «plc»ß, Land-.-, (Vinl. §,36,)stimmt 
mi! der Aulsage des ohigcn Paragraph« übcrcin. D a l 
Französische Vcseh schweigt d«oi>n, weil man in der Bc-
»othschlagnng nbcrcil! lam, daß tiefte Gegenstand in 
das' Völkerrecht gehöre, Ni,cii«5, äu coä« civ, zu dem 
ä,rt, >5, K „ l . 

" ) S , Kopesi Oesteereichische politische Gtseßkunbe I, Th. 
2. Ablh. 1, Abschn. 1. u, «, H. 
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bemerkt in diesem Gesetzbuch«! kaum irgend eine 
Abweichung, als die aus den Principien der ver
schiedenen Rcligions-Genossen abgeleitet, und 
zum Schutze ihrer Neligions-Frephcit festgesetzt 
ist(§§. n5—1Z6. u. 585.). 

§. äo. 

Unter Familie werden die S t a m m t - ^ " ? l . , l dm, 
tern nut allen ihren Nachkommen verstan- Verl?..!:wss.>. 
den. Die Verbindung zwischen diesen Per- .3 "dA?" ' 
sonen wird Verwandtschaft; die Verbindung m>> Schw,,-
aber, welche zwischen einem Ehegatten und s " ^ ' 
den Verwandten des andern Ehegatten ent
sieht, Schwagerschaft genannt. 

i )Ein Hauptzweig des Personen-Rechts ist 
das Familien-Recht, das zwischen den Gliedern 
einer Familie Statt findet. Das Familicn-Vcr-
haltniß wird durch Zeu g u ng gegründet, fort
gepflanzt, und erweitert. Personen, die von einem 
gemeinschaftlichen Stamme (dein nahmlichcn 
Stammvater oder der nahmlichcn Stammmutter) 
herrühren, werden unter sich, mit ihren Stamm
altern und Nachkommen durch das Band der 
Natur, welches man Verwandtschaf t 
(Blutsverwandtschaft) nennt, naher verbunden. 
Durch das Band der Ehe rückt auch ein E h c-
gat te der Famil ie des andern Ga t ten 
naher; diese Verbindung zwischen einem Ehe
gatten und den Verwand ten des andern 
Ehegatten heißt Schwagerschaft. Weiter 
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dehnt sich die Verbindung nicht aus; zwischen 
einem V e r w a n d t e n des einen Ehegatten (z. 
B. dem Vater oder Bruder des Ehemanns) und 
einem V e r w a n d t e n des a n d e r n Ehe
g a t t e n (z. V. der Mutter oder Schwester der 
Ehefrau) besteht (wenigstens in gesetzlicher Hin
sicht und mit rechtlichen Folgen) keine Schwa
gerschaft ' ) . 

2) Die practisch: Vernunf t , das Moral-
und selbst das strenge Rechtsgesetz gründet zwischen 
dem Ehegatten, dann den Verwandten und ver
schwägerten Personen besondere Rechte und Pflich
ten, die bey dem wichtigen Verhaltnisse derFamilien 
zumStaate auch zum Theil durch die bürgerlichen 
Gesetze zu sanctioniren sind; daraus entsteht das 
F a m i l i e n - R e c h t (H. 43.). 

H. 4 i . 
Die Grade der Verwandtschaft zwi

schen zwey Personen sind nach der Zahl der 
Zeugungen, mittelst welcher in der geraden 
Linie eine derselben von der andern, und in 
der Seitenlinie beyde von ihrem nächsten 
gemeinschaftlichen Stamme abhängen, zu 
bestimmen. I n welcher Linie und in wel-

») Die m dem Römischen und canonischen Rechte vorkom
menden Arten der C i v i l » und ge is t l i chen Ver
wandtschaft und Knast > Affinität hatten bey uni schvn 
zur Zeit d« Ioseyhmifchen Gcsefgebung nicht Statt . 
Veegl. H h i b a u t System des Paudeeten, Rechts §. 
, l » . f. f. 
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chem Grade jemand mit dem einen Ehegat
ten verwandt ist, in eben der Linie und in 
eben dem Grade ist er mit dem andern Ehe
gatten verschwägert. 

i ) Der Grund der V e r w a n d t s c h a f t ist 
die l Z e u g u n g , oder gemeinschaftliche Abstam
mung von den nahmlichcn Aeltern (§. 40.). Je 
naher also die Verwandten sich an dem Stamme 
befinden/ um so naher oder enger sind sie mit 
dem Stamme, und durch denselben unter sich ver
knüpft; je mehr sie sich davon entfernen/ um so 
entfernter ist die Verbindung. Diese Abstufun
gen der unmittelbaren oder mittelbaren/ nähe
ren ober entfernteren/ Verbindung nennt man 
Gradeder Verwandtschaft. 

2) Um den Graden der Verwandtschaft/ 
zumahl wenn sie weiter von dem Stamme ent
fernt sind/ leichter ohne Verwirrung des Ge
dächtnisses nachzuforschen/ und sie bequemer zu 
übersehen/ entwirft man einen Stammbaum/ 
in welchem unter dem Stifter des Stammhau
ses oder der Familie die Abstämmlinge thcils in 
gerader/ theils in O.uer- oder Seitenlinien an
gesetzt werden. 

3) I n die gerade Linie kommen nur jene 
Personen zu stehen/ deren eine die andere gezeu
get hat. Die gerade Linie wird nach Verschieden
heit der Beziehung/ je nachdem man von den 
Erzeugern auf die Gezeugten abwärts/ oder von 
Letzteren auf die Ersterm aufwärts schreitet, die 
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abstciglnde oder aufsteigende Linie ge
nannt. So z. B. sind Vater, Sohn, Enkel, 
Urenkel in der ^geraden) absteigenden; Sohn, 
Vater, Großvater, Urgroßvater in der (geraden) 
aufsteigenden ^inie. 

Vater o o Urgroßvater 
« ! 

° Sohn O 0 Großvater 

! l 
Enkel 0 0 Vater 

! ! 
Urenkel 0 0 Sohn. 
4) I n den Se i t en l i n i e n kommen solche 

Personen vor, die zwar aus dem nahmlichen 
Stamme gezeugt sind, aber deren eine die an
dere nicht erzeugt hat. Stehen solche Se i t en 
verwandte dem gemeinschaftlichen Stamme 
gleich nahe, so befinden sie sich in gleichen 
sonst aber (wenn die eine von dem gcmeinschaft, 
lichen Stamme entfernter ist, als die andere) in 
ungleichen Seitenlinien. So stehen z. B. hier 
die Geschwister ( B C), oder die Geschwisterkin
der (D ,E) in gleichen; der Neffe (E) dagegen 
mit seines Vaters Bruder, oder dem Onkel (B) 
in ungleichen Seitenlinien. 

B. 0 0 C. 
l ! 

D. 0 0E. 
5) Da die Zeugung, oder die gemeinschaft-

/ 
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liche Abstammung der Grund der Verbindung 
oder Verwandtschaft der Personen ist, so hangt die 
Nahe oder Entfernung/ oder dcrVerwandtschafts-
grad davon ab/ ob sie dem Stamme naher liegen, 
oder weiter davon entfernt sind. Die nächsten dem 
Stamme, und unter sich, sind diejenigen/ welche 
der Stifter des Stammes unmittelbar selbst er« 
zeugt hat. Wer von dem unmittelbaren Ab
stämmlinge des Stifters gezeugt wird/ ist schon 
mittelbar, folglich minder nahe mit dem Stifter 
verbunden, und jener, welcher von diesem Ab-

, stammlinge erzeugt wird/ ist noch weiter entfernt. 
S o bringt jede weitere Zeugung oder Fortpflan
zung einen entfernteren Grad der Verwandt' 
schaft hervor. Darauf gründet sich die im Para-
graphe angegebene Ncgel/ die Grade der Ver
wandtschaft zu berechnen*). Zufolge demselben 
ist (wie das obige Schema in l f . ^. zeigt) der 
Urenkel mit dem Urgroßvater im dritten Grade 
der geraden Linie verwandt/ weil man, um von 

*) Diese Berechnung der Wr«be arnndcl sich in dem Nu-
mischen Rechte §, 7, l <1e ßr«1, co^nüt. Die von selber 
verschiedene canonici Berechnnngiar! in den, Seitei'lic 
nien hat bjy uns leinen Gebrauch. Selbst der se<M!wä» 
«igen bedarf man in diesem Gesssibuchr las! mir bey der 
Materie »rnFamiltt» - Fideicomnnssen l§, l i i y ) , Denn m 
dem jiauptsimic vom (5herechle sind ,̂e Personen, un« 
ter denen ein Hindernis der Verwandtschaft oder Schwär 
gerschaft befiehl, »nd in den, Lauptstnele von ter gescl' 
lichm Erbfolßc die Verwandte», die zu silber bcrnfcn 
weiden, ohne eine VeziehüNH ans die Berechnung der 
Grade, bestimmt. 



i>6l> l . Theil. ElsieS Huuplstück. 

jenem auf diesen zu kommen/ drev Zeugungen, 
nahmlich: des Sohnes, des Enkels und Urenkels, 
anführen muß. Die Geschwister aber sind im 
zwevtcn, Onkel und Neffe im dritten, und die 
Geschwisterkinder im vierten Grade der Seiten
linie verwandt, weil man zur Berechnung der 
Grade im ersten Falle zwey Zeugungen, nclhm-
lich: des A und B ; im zwcyten drey, des B , E 
und E; und im dritten Falle vier Zeugungen, 
des B , C; D und E aussagen muß. 

6) Die Schwagerschaft beruht auf der 
engen Verbindung der Ehegatten, wodurch ein 
Ehcgatte mit dem andern gleichsam nur als eine 
Person betrachtet, folglich mit dessen Verwand
ten in Verbindung gesetzt wird. Je naher oder 
entfernter man also mit dem einen Gatten ver
wandt ist, um so naher oder entfernter wird man 
mit dem andern verschwägert. Daher die Regel: 
I n welchem Grade jemand mit dem einen Ehe
gatten verwandt ist, in eben dem Grade ist er 
mit dem andern Ehegatten verschwägert. 
So wird z. B. der Ehemann mit der Mutter, 
oder dem Vater seiner Frau (dem Schwiegerva
ter, der Schwiegermutter) im ersten, mit ihrer 
Schwester (seiner Schwagcrinn) im zwcyten, 
und mit ihrer Nicce (oder mit ihres Bruders 
Tochter) im dritten Grade verschwägert, weil, wie 
die vorige Berechnung derV erwandt scha st?-
grade zeigt, die Mutter, Schwester, Nie« 
in eben dem Grade mit seiner Frau verwandt sind. 
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0 

Mann, Frau. > 
0 

§. 42. 

Unter dem Nahmen Aeltern werden in 
der Regel ohne Unterschied des Grades alle 
Verwandte in der aufsteigenden; und unter 
dem Nahmen Kinder alle Verwandte in der 
absteigenden Linie begriffen. . 

Die näheren oder entfernteren Verwandten 
in der geraden, und in den Seitenlinien werden, 
so wie auch die verschwägerten Personen, durch 
verschiedene kürzere Ausdrücke, als z. B. Ael
tern, Großältern, Geschwister, Schwiegeral-
tern, Stiefaltcrn, Schwager u. s. w. bezeich
net. Nicht immer haben aber diese Wör
ter ihre bestimmte Bedeutung, woraus öf
ters Zweifel und Streitigkeiten entstehen. S o 
werden z. B. unter den hausig in den Gesetzen 
oder in den Vertragen und Testamenten vor
kommenden Ausdrücken: A e l t e r n oder K i n 
d e r , oft nur die nächsten Aeltern, Vater und 
Mut ter , oder die Kinder des ersten Grades, 
Söhne und Töchter, oft auch die entfernteren, 
die Großaltern, Urgroßeltern, die Enkel, Ur
enkel u. s. w. verstanden. Der Paragraph stellt 
die R e g e l auf, daß unter dem Nahmen A e l-
t e r n alle Verwandte der aufsteigenden, und 

. L 
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unter dem Nahmen K i n d e r alle Verwandte 
der absteigenden Linie verstanden werden sollen. 
Davon gibt es aber Ausnahmen selbst in dem 
Gesetzbuche/ wo entweder der Contert (§. 7)2. 
f. f . ) , oder bey gewissen Gegenstanden eine aus
drückliche Vorschrift (§.b8i . )das Gegenthcil 
anzeigt. 

tz. 43. 

Die besonderen Rechte der Familien-
Glieder werden bey den verschiedenen Rechts
verhältnissen, worin sie ihnen zukommen, 
angeführt. 

1) Alle Rechte der Familien-Glieder kön
nen unter dem F a m i l i e n - N e c h t e begriffen 
werden. Nach der Absonderung der Rechte in 
Personen- und Sachenrechte kommen aber in 
dem ersten Theile des Gesetzbuches nur jene Fa
milien-Rechte vor, die sich einzig, oder doch 
hauptsachlich auf die P e r s o n beziehen; jene da
gegen, welche einzig das V e r m ö g e n zum Ge
genstände haben, wie z. B. die Rechte aus den 
Ehe-Patten, zur gesetzlichen Erbfolge, oder auf 
die Familien-Flseicommisse u. s. w. bleiben dem 
Sachenrechte vorbehalten. 

2) Die Hauptzweige des, Personen-Rechte 
gründenden, Familien - Rechtes sind: a) das 
Ehcrecht, d) das Aelternrccht, c) das Vormund
schaftsrecht, das letztere nicht nur aus dem Grun
de, weil die Verwandten den nächsten Anspruch 
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auf die Vormundschaft haben, sondern auch, 
weil die Vormünder Stellvertreter der Aeltern 
sind. Unter diesen Hauptabtheilungen lassen sich 
füglich alle Personen-Rechte der Verwandten 
anführen*). 

«) Die Ansprüche auf Familien-Rechte werten hauptsäch
lich aus den öffentlichen Geburts»,' Trainings» und 
Sterb - Register« bewies«»/ deren in diesem Gesepbuche 
an den zulonimlichen Orten erwähnt, deren Beschaffen
heit aber durch politische Vorschriften näher bestimmt 
wirb. S . Kopep Oesterr. politische Gescßkunde l . B . 
§§, 74 — 86. D « Eodei Napoleon handelt daoon I.. , . 

L 2 
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Zweytes Hauptstück 
V o n dem Eherechte*). 

Die Familien'Verhältnisse werden überhaupt durch 
(eheliche oder unehrliche) Zeugung (§. / ,».) , wenn 
sie aber vo l le bürgerliche Wirkung haben sasien, 
durch die Ehe gegründet. Der Inbegriff der darauf 
sich beziehenden Rechte und Verbindlichkeiten heißt 
daS Ehe recht. DllS Gesetzbuch behandelt diesen 
Gegenstand, so wie in der Folge die meisten Arten 
der Verträge und gesellschaftlichen Verbindungen, 
in chronologischei Ordnung*^). Es wird, 
nach der Erklärung des Begriffs, dann der Voran« 
stalten und Erfordernisse einer (gültigen) Ehe (§§. 
44 — 74.), erst die Art ihrer Entstehung (§§. 
75 — 86.), hierauf die F o r t d a u e r , oder d»S 
nuS der Ehr entspringende NechlSucrhällniß (§§. 8c) 
— 92) , endlich die Art der Aushebung der «He
iich cn Gemeinschaft (§§. g 3 — 122.), ncbsl den der 
Iudensch l l f t in Nucksicht dcsEhercchleS zugestand 
denen Ausnahmen (§z. 1 2 I — i2N.) vorgetragen. 

§. 44. 

^ i e Familien-Verhältnisse werden durch 
den Ehevertrag gegründet. I n dem Ehever-

") Gal. Ges. I. 3. H., Jos. Ges. 2. H.. «preuß Landl, II. 
Tl>, l . T , llocl« Ifl>^ol«!on I.. I. 5'. H. «. 1. , Innilnl 
I.. !. I.9. viße,t. I.. XXIII. I . 2. 

" ) Bey jedem Rechte, sazt Hufeland, ist ;>, fthcn i) 
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trage erklären zwey Personen verschiedenen 
Geschlechtes gesetzmäßig ihren W i l l e n , in 
unzertrennlicherGemeinschaftzu leben, K i n 
der zu zeugen, sie zu erziehen, und sich ge
genseitigen Bepstand zu leisten. 

i ) D a eine liberale Gesetzgebung bcy V e r 
t r a g e n das Meiste, beynahe alles, der wi l l 
kürlichen Verabredung der Parteyen überlaßt, 
so ist es oft sehr schwer, die wesentlichen, unver
änderlichen Merkmahle, somit den B e g r i f f 
der besonderen Arten der Vertrage anzugeben. 
Sic unterscheiden sich von einander zwar haupt
sachlich durch die Verschiedenheit des Gegenstan
des oder Zweckes, worauf sie zunächst gerichtet 
sind; allein bey einer und der nahmlichcn Art 
des Vertrages kann oft selbst der nächste Zweck 
verschieden, und auf eine sehr mannigfaltige 
Art modificirt scun. Ein auffallendes Beispiel 
davon gibt uns sogleich der Ehevertrag, über 
dessen eigentlichen Zweck und Begriff, wie ich 
schon bey einer anderen Gelegenheit bemerkte*), 
sich bis zur Stunde weder die philosophischen 
Rechtslchrer und Moralisten, noch die Gesetzaus
leger vereinigen konnten. Wenn man jedoch er
waget, daß, nach allgemeiner Übereinstimmung, 
eine wahre Ehe nur zwischen Personen beyder-
lcy Geschlechts geschlossen werden könne,die an 

auf da< Recht selbst, , ) a»f dessen Veränderungen - <H,» 

wert» und Verlust (Lchlb. dej Civilr, I . §. 7z.). 

»> M e i n noiürl. Privat.-Ncch!. §, i0t>. 
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sich zur Z e u g u n g und zur Erfüllung der dar
aus entspringenden Pflicht der E r z i e h u n g fä
hig sind; daß dieser Zweck nebst dem gegen sei-
t i g e n B e y stände von allen sich uerehelichcndcn 
Personen mehr oder minder deutlich beabsichtiget 
werde, und daß der Staat alle Ursache habe, 
eine solche f o r t w ä h r e » : de, keineswegs aber 
eine nur auf eine bestimmte oder ganz unbe
stimmte Zeit eingegangene (§. 9 I . ) , Verbin
dungin Schutz zu nehmen, so wird man den im 
Paragraph« gegebenen Begriff von der Ehe ge
rechtfertiget finden*). 

2) Aus diesem Begriffe leiten schon die stren
gen Rech tsph i losoph ien manche rechtliche 
Bestimmungen und Vorschriften ab; noch mehr 
erweitert sie die M o r a l , die R e l i g i o n , und, 
zum Bchufe der allgemeinen inneren Wohlfahrt, 
die P o l i t i k * * ) . Alle diese Quellen benutzt ein 
weiser Gesetzgeber. Die wenigen philosophischen 
Nechtsbcstimmungen über die Ehe reichen bey 
weitem nicht zu, um selber diejenige Form und 
Verfassung zu geben, welche sie haben muß, 
wenn die Familien eine Pfianzschule gut gesinn-' 
ter und brauchbarer Staatsbürger, seyn sollen. 
M i t vollem Rechte zieht also der Gesetzgeber, so 
sehr er sich auch gegen die Verwirrung der Gran-

*) Ve>'gl, A, C, R e y b e r g e l in«!!m!, e>K cliiiüt, (V!cn-
NH« ,809) I . I I I , §. 26l. 

" ) S. Me ine Vvtbcr, z„r neuefil» Hcsterr, Wsftfk, 
3. V. I I , St , 
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zen des Rechts und der Moral verwahrt, zu-
erst d ieSi t tengesetze zu Rache, hauptsächlich 
um all dasjenige hincan zu halten, was den siw 
liehen Zustand der Familien untergraben würde. 
Auf die Lehren der (echten oder unechten) R e l i 
g i o n , zu der die Unterthanen sich bekennen, 
nimmt die Gesetzgebung in so fern Rücksicht, als 
sie die rechtlichen oder ethischen Vorschriften be-
festigen und vervollständigen, oder in so fern eb 
die Gewissensfrcpheit der Bürger fordert. Beu 
Benützung aller dieser Quellen hat aber das 
Staatsoberhaupt stets zugleich den Zweck der 
bürgerlichen Verfassung, die a l l g e m e i n e 
W o h l f a h r t , zum Hauptaugenmerke. 

I ) Daraus werden sich im Verfolge die in 
das b ü r g e r l i c h e Gesetzbuch aufgenomme
nen Vorschriften über die Ehe begründen und er
örtern lassen. Indessen sind die Vorschriften des 
bürgerlichen Gesehbuches nicht die einzigen, wel
che man bey der Ehe vor Augen haben soll. Es 
bestehen außerdem noch über die Ehe Lehren der 
R e l i g i o n , die in das Gebicth der Theologie, 
des Rcligions-Ulsterrichts, oder der besonderen, 
den Seelsorgern erthcilten, Amtsvorschriften ge
hören. Es bestehen moral ische Gesetze, wor
über man mir seinem Gewissen oder Gewissens-
leiter zu Rache gehen muß, und es bestehen po
l i t isch e Verordnungen, deren Handhabung den 
politischen Behörden anucrttaut ist. Ich beschränke 
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mich aber hier, wie man erwarten muß, auf^die 
Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches*). 

§. 45. 

Ein Eheverlobniß oder ein vorläufiges 
Versprechen, sich zu ehelichen, unter was 
für Umstanden oder Bedingungen es gege
ben oder erhalten worden, zieht keine recht
liche Verbindlichkeit nach sich, weder zur 
Schließung der Ehe selbst, noch zur Leistung 
desjenigen, was auf den Fall des Rücktrit
tes bedungen worden ist. 

i ) Wichtigen Vertragen, die, ungeachtet des 
früher erklarten Vorsatzes, erst nach einer gewis
sen Zeit abgeschlossen werden sollen, und deren 
Abschtießung oder genaue Erfüllung einer er
heblichen Vorbereitung bedürfen, pflegt man 
nicht selten Verabredungen vorauszuschicken, 

*) Sehr schätzbare Schriften, woraus man sich mit de» er-
wähnten mannissfaltigen Arten der Vorschriften bekannt 
mache» kann, sind: r e !> c n, Il>, eccle«. nniv. I'. I I , 
8. 2. c, 2 — Il> (Vionnn« 1785,). S a t t l e r Handbuch 
de« osterr, Eherechts I I Th. (Wien iLc>4». Rechber, 
«er Handbuch des osterr, itirchenrechts (Linz ,«oz) H. 
B . 2. Ablh. 2. H. Ouster mann Oeflerr. Kirchenr. in 
de» Deutschen, Ungarische» und Golizischen <3rbst«alen 
(Wie» illo?) I I . B, 2 — 6, H. N e ^ K e r g e r »n»lil. 
«lliicll« «>>?>,!, (Viennne »80p) 1'. I I I . 5. 1. 0. I . 
S c h w ü l d l i » g praltische Anwendung aller t, k. Ver, 
vldnlingen «» sstisilichcn Sachen (Wie» >?!)<>) IV. Th. 
,»>d mehrere Stücke der theologisch-pract, Monalh» 
schrift, Linz seil 1302. 
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wodurch man sich von der künftigen Abschlicßung 
versichert/ und sie haben in der Regel ve rb ind 
liche K r a f t (§.936.). Eine Ausnahme davon 
macht das Eheverlöbniß, es möge einseitig oder 
wechselseitig, unter was immer f ü r B e d i n 
g u n g e n und U m s t a n d e n , mündlich oder 
schriftlich, ohne oder vor Zeugen abgeschlossen, 
nach reifer Ucberlegung wiedcrhohlt, oder mit
telst Bevschlafes zugesichert, oder auch durch 
einen Eid bestätiget scyn; nie zieht es eine recht
liche Verbindlichkeit nach sich, weder zu einer 
erzwingbaren Schließung der Ehe, noch zu einer 
erzwingbaren Leistung der willkürlich bedunge
nen (Conventional-) Strafe. 

2) Die Gründe, aus welchen die, vor-
mahls auch in der Oesterreichischen Monarchie 
verbindlichen, Eheverlöbnisse für ungültig er
klart worden sind ' ) , biethcn sich theils von 
selbst, theils both sie die Erfahrung an. 
Der Z w a n g zur S c h l i e ß u n g der Ehe, 
die, um gedeihliche Folgen zu gründen, aus 
wahrer Achtung, Liebe, Harmonie der Gemü
ther, und vollem wechselseitigen Vertrauen, 
folglich mit ganz frcycm Willen geschlossen wer
den soll, ist ein so widernatürliches M i t t e l , daß 
man selbst in jenen Staaten, wo man den Ehe-
verlöbnissen verbindliche Kraft zusichert, nicht 
auf die E r f ü l l u n g des V e r s p r e c h e n s , 

*) Schon durch die Vererb» vom 3° Aug, '782, Jos. 
Ges. III. z§. » u 2, 
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sondern auf mehr oder minder strenge A b f i n -
d u n g s a r t e n dringt"). Aber auch mit dieser 
Wirkung sind verbindliche Ehegclöbnisse größten 
Thcils höchst gefährliche Netze, wodurch unbe-
dachtsame, feurige Jünglinge von eigennützigen 
Di rnen, oder schwache, arglose Madchen von 
heuchlerischen Verführern verstrickt werden. 
Edel denkende Gemüther halten es unter ihrer 
Würde, auf eine Abfindung, oder durch Andro
hung derselben auf die Erfüllung des von einem 
Treulosen gegebenen Wortes zu dringen: er
heb l iche, durch das Gesetz bestimmte Entschadi-
gungsbetrage zerrütten die Vermögensumstände 
unbcdachtsamer Jünglinge: eines u n e r h e b l i 
ch e n Betrags aber spottet der vermögende Ver
führer; und die Gerichtshöfe werden mit Unter
suchung hausiger, ohne Parteilichkeit oder durch
greifende Wil lkür schwer zu entscheidender, sehr 
oft Acrgerniß und öffentliches Aufsehen erregen
der Streitigkeiten überladen. Durch die Aufhe
bung verbindlicher Eheucrlöbnisse dagegen ver
siegt eine Quelle zahlloser, gehässiger Prozesse; 
es wird die unmittelbare Freyheit zur Ehe erhal
ten; vielfältigen Ranken zur Erschlcichung eines 

*) C 17. X. 6e «pon,»I. Das Prenß. L. R, gibt ans drn 
Vhegelöl'uissen kein Zwangsrechl zur Ehe, aber z,i seh,' 
sirengen Abfindungen. Dieser Gegenstand nmimi >» den,» 
selben über lolljz.ein. I I ,Th. 1.1. i,2.n,»,. Abschn. Da« 
Römische Recht vresiittree aus Qpvnsalien leine K!a„». 
Erst die Kirchennwcht erlaubte sich Zwangsmittel, wozu 
sie nie berechtigt w « , I ' « I l e « I.. ,, §, 426. 
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Eheversvrcchens vorgebeugt; die Aubschweifung 
ferner nicht mehr durch den'Deckmantel der zu
gesagten Che beschöniget, und das schwache Ge
schlecht gegen die Verführung mehr sicher ge
stellt'). 

3) Wenn ein OestcrrcichischerUntcrthan in 
einem f r e m d e n , dieCheversprcchen schützenden, 
Staate sich verlobte, so wäre das Verlöbnis) eben
falls unverbindlich, weil es sich hier nicht um 
bloße Förmlichkeit eines an sich gültigen Ge
schäfts handelt, sondern dem Untcrthcmc die 
Fähigkeit benommen ist, durch einVerlöbnißsich 
selbst oder den a n d e r e n T h e i l zu verbin
den (§. /,.). Aus dem nahmlichcn Grunde würde 
aber auch ein Untcrthan jenes fremden (die Ver
löbnisse schützenden) Staates, welcher sich hier 
Landes mit einer cingcborncn Person verlobte, 
von unserem Gerichte zur Erfüllung seines Ver
sprechens oder zu einer Absindung nicht verhal
ten werden können. 

Nur bleibt dem Theile, von dessen Seite n^lich, 
keine gegründete Ursache zu dem Rücktritte U ^ / " 
entstanden ist, der Anspruch auf den Ersatz r°>» «-h^ 
des wirklichen Schadens vorbehalten, wel- °°"'^' 
chen er aus diesem Rücktritte zu leiden be
weisen kann. 

' ) S , s,5°rl>en?) AbhaiMmg - Ist ei wähl , daß die k f. 
Vero>'tmi>'M in Ehesache!! !>,n> SHiramcnle entgrg.ü-
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i ) Die Ungültigkeit der Verlöbnisse brachte 
seit langer Zeit bloß wohlthatige, keine schädlichen 
Folgen, und nur die, obgleich seltenen, Beschwer
den hervor, daß einige Personen, welche die künftige 
Ehe ernstlich zugesagt hatten, und ohne gegründete 
Ursache zurück traten, dem andern Theile sogar 
den dadurch verursachten S c h a d e n zu ersetzen 
sich weigerten. Die Beschwerde ward im strengen 
Rechtswege durch die Einwendung streitig ge
macht, daß nach Aufhebung der Verlöbnisse der
jenige, welcher auf ein solches ungültiges Ver
sprechen sicher vertraut, die Schuld, folglich den 
Schaden sich selbst beymessen müsse. Allein man 
zog dagegen in Erwägung, daß in den meisten 
Fallen Ehen nicht ohne V o r a n s t a l t e n und 
V o r a u s g a b e n geschlossen werden können. 
Die Brautperfonen schaffen sich zur gemeinschaft
lichen Haushaltung Gerathschaften an, die durch 
Vereitlung des Zweckes überflüssig oder sogar 
lastig werden; man dingt das künftige Hausge
sinde; die Braut entsagt öfters ihrem Dienste, 
um ihrem künftigen Manne in seinem Gewerbe 
Hülfe zu leisten, oder der Bräutigam gibt seinen 
Erwerb auf, um jenen seiner Gattinn zu über
nehmen u. d. gl. Hier kann der Schaden nicht 
dem Fheilc, der die Voranstalten v o r s i c h t i 
ge r W e ise machen m u ß t e , er muß vielmehr 
dem Theile, welcher ohne Grund zurückgetreten, 
oder von dessen Seite eine gegründete Ursacht 
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zum Rücktritte entstanden ist, zur Last fallen; 
und die Pfiicht, den Ersatz des Schadens zu lei
sten, wird hier, so wie in mehreren anderen Fal
len (H§. 869. u. 876.) durch die U n g ü l t i g 
ke i t des V e r t r a g e s nicht aufgehoben. Da
her ward auch schon wahrend der Verbindlich
keit des Ioseyhinischen Gesetzbuches in ähn
lichen Fallen auf den Ersatz erkannt. Nur muß 
das Versprechen von einer Person, welche einen 
Vertrag überhaupt und insbesondere einen Ehc-
vcrtrag zu schließen fähig ist, gemacht, und es 
muß sowohl d e r S c h a d e n , als auch das Eh e-
verspreche n auf eine rechtsgültige Art bewie
sen, folglich das Letztere nicht etwa auf bloße Ver-
muthungen (aus einem längeren Umgange, aus 
Liebesversicherungcn, Geschenken oder einer vor
gegangenen Schwächung u. d. gl.) gestützt werden. 

2) Die Entschädigung kann derjenige Theil 
begehren, v o n dessen S e i t e , nach dem Aus
drucke des Paragraphs, keine g e g r ü n d e t e 
Ursache zum R ü c k t r i t t e en t s tanden ist. 
Demnach kann die Entschädigung nickt nur ver
langt werden, wenn der andere Theil muthwil-
lig und durch sein Verschulden, sondern auch, 
wenn er mit Grund, jedoch eines Ereignisses we
gen, das in seiner Person oder von seiner Sei t 
entstanden ist, zurücktritt, z. B. einer Krank
heit wegen, welche ihm die Vcrehclichung nicht 
vcrstattet. Ja es kann selbst der zurücktretende 
Theil Entschädigung begehren, wenn der Rück« 
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tr i t t in dem Verschulden des endern Theiles oder 
auch nur in einem zufalligen Ereignisse von 
Seite desselben gegründet ist; nach dem Grund
sätze, daß der Schuldige den Schaden ersetzen, 
und selbst der Zufall denjenigen treffen soll, in 
dessen Person er sich ereignet hat. Uebcrhaupt 
müssen sowohl in den hier angezeigten, als auch 
in solchen Fallen, wo etwa bcyden Theilen ein 
Verschulden obliegt, oder der zufallige Grund 
des Rücktrittes weder auf die eine, noch auf die 
andere Person zu beziehen ist, die Vorschriften 
vom Rechte des Schadenersatzes angewendet 
werden. 

3) Die Beurthcilung, welche Ursachen des 
Rücktrittes gegründet seyn, bleibt eben dadurch, 
daß der Paragraph selbe nicht bestimmt, der Ein
sicht des Richters überlassen. Außer den Ursa
chen, welche die Ungültigerklarung, Scheidung 
vom Fische und Bette, oder die Trennung einer 
schon bestehenden Ehe, oder die rechtmäßige Ver
tagung der Einwilligung der Vorgesetzten zu 
einer Ehe (§. 53.) begründen, kann man über
haupt solche in der Person, oder in dem Vermö
gen eines verlobten Theiles erfolgte Verände
rungen , welche, wenn sie hatten vorgesehen wer
den können, den andern Theil wahrscheinlich und 
billig von dem Eheucrlöbnisse zurück gehalten 
haben würden, als gültige Gründe des Rück
trittes annehmen*). 

*) I N, l i <1 l> m » lzur e « I « , s>i-n'.̂ ,t IV. i §H. »5y — »63, 
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4) Der Paragraph beschrankt aber die For
derung des Verlobten/ von dessen Seite keine 
gegründete Ursache des Rücktrittes entstanden 
ist, auf den Ersatz des w i r k l i c h e n Scha
d e n s , den er durch Vereitlung des Verspre
chens erlitten hat, und schließt hierdurch den An
spruch auf den E n t g a n g des G e w i n n s , 
den er, (mittelst der Ehe, oder einer andern 
Vermählung oder bevor gestandenen Versor
gung) wahrscheinlich erlangt haben würde, aus. 
Solche Schätzungen beruhen nicht nur auf zu 
unsicher» Angaben und Berechnungen, sie 
führten auch eben so zahllose Streitigkeiten, 
und überhaupt beynahe alle jene Nachthcile, 
denen man durch die Aufhebung der Ehever-
löbnisse vorbeugen wollte (H. 4 5 . ) , wieder 
herbey *). Immer aber steht dem schuldlosen 
Thei le, wie am gehörigen Orte gesagt wer
den w i rd , zugleich das Recht zu , dasjenige, 
was in Rücksicht auf die künftige Ehe von »hm 
zugesichert oder geschenkt worden ist , zu wi
derrufen, und im Falle einer Verführung, 
zur Schwächung den besonderen, daraus ent
springenden Ersatz zu fordern. Die Verführung 
wird zugleich als eine schwere Pollzcy-Ucbertre-
tung bestraft (Strafges. I I . §. 25i.). 

' ) Do« Französische weset, schweigt von den Eheverlib-
»isscn; scheint ober babmch die EnlschüdiKungiklnqe 
nicht auszuschließen. M a l e » » I ! e C^mme»tc>» zum 
Alt, »7«. 
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R.sscl über EinenEheverttag kannjedermannschlie-
^ r Sch'5" ßen, in so fern ihm kein gesetzliches Hinder-
^,.,g .i>>« ^jß im Wege steht. 

1) Der Mensch hat die angcborne Frey-
hcit, sich zu verehelichen (§. 16.). Mächtige Be
dürfnisse fordern ihn dazu auf, und die Ehen 
der Bürger sind eben so viele Pfianzschulen der 
Staatsgescllschaft. Dieses Recht des Menschen 
und Bürgers kann aber nur dann wirksam scyn, 
wenn er die Fähigkeit besitzt, zum Zwecke der 
Ehe sich zu verbinden / und wenn der Staat aus 
der ehelichen Verbindung, die mit dem öffentli
chen Wohle in so vielfältigen Bcrührungspunc-
ten steht, keine nachtheiligcn Folgen zu besorgen 
Hai. Daher ist das Oberhaupt des Staates, als 
Organ der rechtlichen Vernunft (als Erklarer 
der natürlichen Ncchtsgcsetzc), als Beschützer der 
öffentlichen Sittlichkeit, und überhaupt als 
Machthaber der gesellschaftlichen Ordnung, be
rechtiget, durch seine Gesetze die Ehehinder-
nissc, d. i. die Mangel festzusetzen, welche die 
Ehe im Staate (unter bürgerlicher Verantwor
tung und Strafe) u n e r l a u b t , oder vollends 
u n g ü l t i g machen. Jedermann, dem kein so l 
ches gesetzliches Hinderniß im Wege steht, hat 
volle bürger l i che Frcyhcit, einen Ehevertrag 
zu schließen. , 

2) Die Gesetze sind theils juridische, theils 
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politische. Jene Gesetze, welche eine Ehe, die schon 
nach dem Vernunftrcchte theils als ein Vertrag, 
thcils als eine rechtliche Gesellschaft betrachtet 
w i rd " ) , darum für ungültig erklaren, weil die 
recht l ichen Erfordernisse eines Vertrags über
haupt oder die rechtl iche Fähigkeit zum Zwecke 
der ehelichen Gesellschaft mangeln, gehören un
streitig in das b ü r g e r l i c h e Gesetzbuch. Dieje
nigen Gesetze hingegen, welche eine Ehe aus po
l i t i s chen Gründen untersagen, waren eigent
lich ein Gegenstand der p o l i t i s c h e n Gesetzge
bung. Da aber mehrere dieser politischen Ver-
bothsgcsctze zugle ich auf Ncch tsg r ü n d e n 
beruhen, und alles, was einen V e r t r a g u n 
g ü l t i g mackt, auch in dem bürgerlichen Ge
setzbuch«! bemerkt werden soll; so überlaßt man 
nur jene Verbothe, welche eine Ehe (unter Ver
antwortung und Strafe) unerlaubt (aber nicht 
ungültig) machen, der politischen Gesetzge
bung " ) . 

*) S . m e i n na!, Privat-Recht §. »5«, 

" ) Von dieser Art ist die politische Vorschrift über die 
Prüfung der Brautpersonin in Rücksicht des nochiaen 
Unterrichts in den ihnen künstig als lHhegatten obliegen» 
den Pflichten (Verordn, »om »6, Iäner 1607). Dahin 
gehören auch die politischen Veroidnungen über die E<n» 
schranlungen und Vorsichten bep den Ehe» der ünlertla-
»en der Grnndherrlchafte», der L i « ! ' Beamle», der 
SandwctNgcsrllen (S . S a t t l e r « , a, O, §.27». f, f ) 
Von der z» de» Iuienehe» erforderliche» Einwilligung 
des Krcieanüj s, uiüen § »24. 
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3) Betrachtet man den Mensche» als Mit
glied einer Kirchengesel lschaft , so unter
liegt er auch den von der Kirche gegebenen Ehe
gesetzen ^ , die sich aber ihrer Natur nach ein
zig auf das Gewissen (nicht auf die bürger
liche Gültigkeit oder Ungültigkeit des Vertrags) 
bezichen, und nur in so fern verpflichten kön
nen , als sie mit landesfürsilichcr Bcgnchmigunq 
(placeto lezio) bestehen"). 

§ 4L. 
ßindtlmsst Rasende, Wahnsinnige, Blödsinnige 

^"l.'Mga,,« und Unmündige sind außer Stande, einen 
der <5i,»M>- gültigen Ehevertrag zu errichten. 

A d , ! ^ - ' 1) Die Ehe ist ein V e r t r a g ; sie fordert 
n,°g">« zur also, gleich jedem Vertrage, die E i n w i l l i 
gung" '' g u n g , somit vor allem die Fäh igke i t , und 

zwar sowohl die natür l iche (körperliche lind 
geistige) als die moralische Fähigkeit, zu wol
len , und seinen W M n zu erklären. Zuerst kön
nen daher, aus Abgang des natürlichen Vermö
gens zu wollen, keine gültige Ehe eingehen: 

' ) ?icse sind citt Gegenstand des Religwns-Uüterlichls »!>d 
bei >!irchenrechtes, 

**) Oie ausfnhrliche Abhandlung der Frage, in wie fern 
der weltlichen, >,»!> in wie fe^n der grisüilhln M,'ch! das 
'N^ckt zustehe, O'hehinde!niffe fest-usepen, gehört eben
falls in da^lirchcnrecht, S . l^Iiem. I,. e. Was «ach 
der Lehre de» katholischen Neligwn auf das S a 
k r a m e n t der El>e Beziehung hat, muß der O^mo» 
t i l überlasse» werden. 



Rasende und W a h n s i n n i g e ( § . 2 1 . ) . Wahn
sinnige (der Wahnsinn mag in Raserep ausar
ten oder nicht) sind zur Zeit, da ihr W a h n 
s i n n d a u e r t , ihres Verstandes nicht machtig, 
folglich einer wahren Einwilligung unfähig. 
Die Frage kann nur seyn, ob ein periodisch 
Wahnsinniger nicht wahrend der h e l l e n Z w i 
schenzeit eine gültige Ehe eingehen könne. Al
lein dieser Zustand kann jene, die keine Sach
verständigen sind, sehr tauschen. Es kommt dar
auf an , ob der Wahnsinn aus einer Abstum
pfung der S inne, oder aus einer überspannten 
Einbildungskraft herrühre, ob er herumirrend 
oder fix, ob er mit einer allgemeinen Verstan-
desuerwirrung verbunden sep, oder nicht, und 
ob er nach kürzeren oder längeren Zwischenräu
men zurück zu kehren pfiegc *). Selbst von Kunst
verständigen laßt sich erst dann, wenn der Zu
stand eines periodisch Wahnsinnigen nach die
sen Ansichten g e p r ü f t worden ist, ein gegrün
detes Urtheil fallen, ob der periodisch Wahnsin
nige in dem scheinbar hellen Zwischenräume ein 
für die ganze Lebenszeit so wichtiges Rechtsge
schäft, als die Ehe ist, gültig schließen könne, 
oder geschlossen habe. Man kann daher keine 
allgemeine Regel aufstellen, und dem Richter, 
welcher über einen solchen besonderen Fall ent-

") S- H o f f b a u e r H Psychologie in ihre» ßauptanw.'»' 
d»»gm auf die Rcchlsvfllae. §. 99. u f. f. 

M 2 
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scheiden soll, liegt es ob/ erst die Meinung der 
Kunstverständigen hierüber einzuhohlen. 

2) B l ö d s i n n i g e in solchem Grade, daß 
sie^, wie das Gesetz annimmt, unvermögend sind, 
die Folgen ihrer Handlungen einzusehen (§. 21.), 
sind offenbar unfähig, zur Ehe, deren Folgen sich 
über die ganze Lebenszeit erstrecken, ihre Einwil
ligung zu geben. Es gibt hingegen auch gerin
gere Grade der V er st a n d e s sch w ä ch c, wo es 
der schwachsinnigen Person sehr heilsam sevn 
kann, einen treuen Gefährten des Lebens an der 
Hand zu haben, und worauf die Vorschrift des 
Paragraphs nicht angewendet werden kann. 
I m Zweifel wird der Richter sich auch hier an 
die Sachverständigen wenden*). Zur Entde
ckung des Blödsinnes oder Wahnsinnes kommt 
zugleich dic oben sh.^ / .A. 1.) erwähnte gesetzliche 
Vorsicht zu statten, die Brautpersoncn einer 
Prüfung zu unterziehen, ob sie von der Wich
tigkeit der Ehe und den daraus entstehenden 
Pflichten unterrichtet sind. Ist dem Wahn- oder 
Schwachsinnigen ein C u r a t o r beygcgcbcn, so 
kommt zugleich der nachfolgende H. /,g. zur An
wendung. T a u b s t u m m e , welche nicht etwa 
zur Elaste der Blödsinnigen gehören, können von 
der Ehe nicht ausgeschlossen werden, wenn sie 
ihre Einwilligung deu t l i ch zu e r k l a r e n f a , 
hig sind"), was sich insbesondere dann erwarten 

' ) Hoffbaucl a. 0, O, §, ,j7. f. f, 
" ) S , Hoffbauer a,a.O §,,72,»,f.Il>s, Oes, III, §,28 
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laßt, wenn sie in einem für sie bestimmten Insti
tute unterrichtet sind, ihren W i l l m schriftlich, oder 
«ermittelst Dollmetscher ihrer Zeichen abgeben, 
und vorlaufig nach der erst erwähnten gesetzlichen 
Vorschrift, geprüft wurden. 

3) U n m ü n d i g e , c>. i. diejenigen, welche 
(ohne Unterschied des Geschlechts) das vierzehnte 
Jahr noch nicht zurückgelegt haben (§. 21.) , 
dürfen schlechterdings keine Ehe'eingehen, ob-
schon der Vater oder Vertreter einwilligte, was 
dock den M i n d e r j ä h r i g e n , die jenes Alter 
zurückgelegt haben, vcrstattct wird (H. 49. ) ' ) . 
Der Unterschied ist, daß man den Letzteren doch 
wenigstens eine gegründete, beharrliche N c i -
g u ng zu der Person, mit der sie sich vermäh
len, und die Fähigkeit zum Zwecke der Zeugung 
zutrauen kann, nicht eben so den Unmündigen. 

, §. 49-

Minderjährige oder auch Volljährige, 
welche aus was immer für Gründen für sich 
allein keine gültige Verbindlichkeit eingehen 
können, sind auch unfähig, ohne Einwilli
gung ihres ehelichen Vaters sich gültig zu 
verehelichen. Ist der Vater nicht mehr am 

' ) DaiPreuß Oes, fordert be, dem männlichen Vcschlechte 
dai znrnckgeleate achtzehnte, bey dem weibliche,! dos 
vierzehnte Jahr I», Th, I, 1'. §, 2?.; das Fra»,öüsche 
Hey jene»! rbeafalls das achtzehnte, bey diesem da? fünf» 
zehnte O . ,44,), Da« 3»s. Ecs, schweigt hielnver. 
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Leben oder zur Vertretung unfähig; so wird, 
nebst der Erklärung des ordentlichen Ver
treters, auch die Einwilligung der Gerichts
behörde zur Gültigkeit der Ehê  erfordert. 

i ) D a s , auf den besonderen Schutz der 
Bürger, die sich selbst zu schützen nicht vermö
gen, Bedacht nehmende, bürgerliche Gesetz (§. 
21.) trauet, nebst den bereits angeführten Per
sonen (§. ä6.) , noch mehreren andern die hin
längliche Einsicht und Festigkeit eines vernünfti
gen Willens nicht zu, um sich e igenmäch t ig 
auf eine rechtskräftige Art zu v e r b i n d e n , ob 
cs selbe gleich fähig erklärt, für sich allein Ncchte 
(bloß zu ihrem Vorthcilc) zu erwerben (§. 365.). 
Durch d ieehe l i chcVc rb indung werden viele, 
höchst wichtige Pflichten für die ganze Lebenszeit 
übernommen, und sinnliche, kurzsichtige oder 
leichtsinnige Menschen laufen gerade hier am 
meisten Gefahr, bloß durch sinnliche Anrcitzun-
gcn, oder verführerische Kunstgriffe bestimmt zu 
werden, ohne auf den Einspruch der Vernunft 
zu hören, und auf jene Eigenschaften oder Be
dingungen in der Wahl des Gatten zu achten, 
die zur Gründung einer dauerhaften Familien-" 
Wohlfahrt und hauslichen Glückseligkeit noth-
wcndig sind. Darum nimmt der Paragraph zum 
Grundsätze an, daß ü b e r h a u p t diejenigen, wel
che für sich allein keine gültige V e r b i n d l i c h 
ke i t eingehen können, umso minder, die eheliche 
Verbindung eigenmächtig einzugehen, berechtiget 
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seyn sc>Uen. Solche sind zuerst, aus Unreife des Al 
ters , die M i n d e r j ä h r i g e n (Unvolljährigen 
§. 2 i . ) . lebt ihr Vater, und sind sie seiner 
v ä t e r l i c h e n G e w a l t unterworfen, so ist 
thcils aus dem angeführten Grunde, theils zum 
Beweise der kindlichen Ehrfurcht die Einhohlung 
seiner Einwilligung zur Ehe nothwendig, aber 
auch zureichend (ohne der Einwillung der Mut 
ter oder der Gerichtsbehörde zu bedürfen). Dies) 
ist sowohl bcv ehe l ichen, als bcv lcgitimirtcn 
(§§. il)o—il»2.)oderadoptirten (§. i 83 . ) ,und 
aus der väterlichen Gewalt noch nicht entlassenen 
Kindern (nicht aber auch bey unehelichen §.166.) 
odcrPfiegkindern(§. 1U6.) der Fall. Lebt zwar der 
Vater, aber das minderjährige Kind ist nach dem 
Gesetze (§. i7^.)aus der väterlichen Gewalt getre
ten, so kann es (als sein eigener Herr) wie jede an
dere Verbindlichkeit, so auch einen Ehevcrtrag 
eigenmächtig abschließen. 

2) Ist der Vater v e r s t o r b e n , oder nach 
dem Gesetzes. 176—177.) un f ä h i g , die vä
terliche Gewalt auszuüben, so muß die Einwill i
gung des V o r m u n d e s angesucht werden. 
Diese ist aber nicht hinreichend; es muß immer 
auch die Einwilligung des vormundschaftlichcn 
Gerichts hinzukommen, selbst in dem Falle, daß 
die Vormundschaft von dem väterliche!' Großva
ter geführt wird, weil dem Großvater nicht eben 
so wie dem Vater die eigentliche vaterlicht Ge
walt zusteht"'). 

*1 Nach dem Jos. Ves. H. l l l , §. 5. ist in Elmaogclung 
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3) Führt der väterliche G r o ß v a t e r die 
Vormundschaft nicht, so ist seine Einwilligung/ 
so wie jene 5er Mut ter , der väterlichen Groß
mutter oder der mütterlichen Großaltern, wenn 
sie die Vormundschaft nicht verwalten, nur in 
so fern nothwcndig, als sie nach dem Hauptstücke 
von Ehe-Pactcn um ein Hcirathsgut oder um 
eine Ausstattung angegangen werden wollen. Ein 
Minderjähriger, welcher für volljährig erklart 
wird (tz. 262.), kann sich überhaupt eigenmachc 
tig verbinden, folglich auch verehelichen. 

ä) Zufolge des obigen Grundsatzes ( N . i.) 
bedürfen auch einige V o l l j ä h r i g e der väter
lichen, großvaterlichen oder vormundschaftlichcn 
Einwilligung zu für sie v e r b i n d l i c h e n Vor
tragen, somit auch zur Ehe, nahinlich, wenn 
aus gerechten Ursachen, ungeachtet der erreichten 
Großjahrigkeit, die Fortdauer der vaterlichen, oder 
vormundschaftlichcn Gewalt gerichtlich beschlossen 
l§. 172 — 173. u. 261.), oder wenn der Vol l -
jahrige gerichtlich für einen Verschwender erklärt 
worden ist (§§.270. u. 273.)*). Außerdem kann 

bei Vaters die blos>e Einwilligung des »ätcrlichen Grof» 
vaters hinreichend. I n Frankreich wild ma» zwar mit «> 
Jahren grofjährig, dennoch bedarf ein Colin vor erfüll-
<em «H,, und eine Tochter vor zurück gelegtem 21. Jahre 
zur Gültigkeit der (she der Einwilligung der Aellern 
«der Grotültern. Art. i / l8— >5,. 

i>) Vor diesem Gcselie lointte» gerichtlich errlärte Ver
schwender eigenmächtig sich verehelichen, und nur feine 
sshe-Pacten über ihr Vermögen errichten. Ncrordn. »om 
2. Ütof. »787. 
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ein volljähriges Kind sich ohne oder gegen den 
Willen des Vaters gültig verehelichen; nur ver
liert es den Anspruch auf ein Hciralhsgut oder 
eine Ausstattung, wovon in dem Hauptstucke 
von Ehe-Patten gehandelt wird. 

§. 5o. 
Minderjährige von unehelicher Geburt 

bedürfen zur Gültigkeit ihrer Ehe, nebst der 
Erklärung ihres Vormundes, die Einwill i
gung der Gerichtsbehörde. 

Denn ein uneheliches minderjähriges 
Kind sieht weder unter der Vertretung seines 
Vaters, noch seiner Mutter, sondern seines Vor
mundes (§. 166.). Es wäre denn, daß es durch 
Legitimation der väterlichen Gewalt unterzogen 
worden wäre (§. 160 — il>2..) 

§. 5 i . 
Einem fremden Minderjährigen, der 

sich in diesen Staaten verehelichen w i l l , 
und die erforderliche Einwilligung beyzubrin-
gcn nicht vermag, ist von dem hierlandigen 
Gerichte, unter welches er nach seinem 
Stande und Aufenthalte gehören würde, 
ein Vertreter zu bestellen, der seine Einwil
ligung zur Ehe oder seine Mißbilligung die
sem Gerichte zu erklaren hnt. ' 

») Dem obigen Grundsätze über die per
sönliche F ä h i g k e i t der Fremden zu einem 
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Rechtsgeschäfte gemäß (§. 3 ^ . ) " ) , setzt das Gesetz 
voraus, daß dem minderjährigen Fremden nach 
den Gesetzen des Or ts , denen er vermöge seines 
ordentlichen 5,. ohnsitzcs vdcr seiner Geburt un
terliegt, zur gültigen Verchclichung die Einwil
ligung eines Vertreters (der Aeltern, des Vor
mundes oder Gerichts) auch wirklich e r f o r d e r 
lich sey " ) . Ist es bekannt, oder weiset der 
Fremde sich aus, daß er nach seinen vater
landischen Gesetzen einer solchen Einwilligung 
nicht bedarf, so kann ihm die Bcybringung der
selben nicht aufgebürdet werden. Außerdem ist 
es strenge Pfiicht, auf die Beibringung zu 
dringen, ohne sich durch die dringenden Vorstel
lungen der Brautpersonen über die Kosten und 
die Verzögerung, oder durch andere triegliche 
Vorwande gewinnen zu lassen; indem man 
durch voreilige Nachsicht nicht nur die Braut-
pcrsonen der Gefahr aussetzt, daß die Ehe von 
dem fremden Vertreter mit Recht bestritten und 
von dem fremden Staate, oder billiger Weise 
selbst von unseren Gerichten ungültig erklärt 
wi rd , sondern man kann auch den eigenen Staat 
in Collisionen mit fremden Machten und in un
angenehme Retorsionen verwickeln. 

' ) Dieser Grimdsat, ward scheu durch die Verordn. rom 2, 
Ja». >»>h «2, Orlob. 1795 auf die Ehe» der Fremden 

angewendet. 

* ' ) Nach dem gcmeii'.e» Rechte ist sie nicht wlsentlich, wohl 
aber »ach dem Preußischc» ( I I . ».§ 45 f f.j und Fron, 
zöstschen Rechte (,^. >.5« - ,60), 
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2) Nur in den seltnen Fallen (dergleichen 
sich besonders in unserem Zeitalter durch Staats-
umwalzungen, schnelle Auswanderungen und 
gehemmten Verkehr ergeben haben), ro.o der 
Fremde die erforderliche Einwilligung beizubrin
gen nicht vermag/ bewilliget der Paragraph*), 
daß das Gericht, dem derselbe vermöge seines je
tzigen Aufenthaltes und persönlichen Charakters 
(nach Vorschrift der Iurisdictions - Norm) unter
liegt, Sta t t des fremden ordentlichen Vertre
ters, einen einheimischen bestelle, der aber eben 
so, wie bey Vertretung eines cinheimischcnPfiegc-
befohlcnen, reisiich die Umstände, ob die Che zu 
billigen oder 'U mißbilligen sev, erwägen, und 
seine Gründe dem hicrlandigcn vormundschaftli-
chen Gerichte vorlegen muß; und dem Gericht 
liegt die nahmlichc Vorsicht in Erthcilung oder 
Verweigerung der Begnchmigung ob. 

' §> 5 2 . 
W i r d einem Minderjährigen oder Pfle

gebefohlenen die Einwil l igung zur Ehe ver
sagt, und halten sich dieEhcwcrber dadurch 
beschwert; so haben sie das Recht, die Hülfe 
des ordentlichen Richters anzusuchen. 

1) Das Gesetz verlangt das Ansuchen'um 
die Väterliche oder vormundschaftliche Einwilli
gung hauptsachlich zum Besten des Kindes oder 

*) E. Vclord», vom 8. Mä,z,79b,md -. Jan« 179b. 
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Pflegebefohlenen (§. 49.) , und darf also nicht 
so weit ausgedehnt werden, daß es ihm zum 
Nachtheile gereiche. Nicht selten beurtheilcn Vor
munder und wohl auch manche Aeltern dasWohl 
ihrer Pflegebefohlenen einzig nach den ihrem Al
ter angemessenen Ansichten und Wünschen, ohne 
sich in die Lage der Jugend versetzen, und über 
die jugendlichen Neigungen ein billiges Urtheil 
fallen zu können. Vorurtheile, Ahnen- oder 
Standesstolz, Habgierde, Vorliebe für eine an
dere vorgesetzte, eigenmächtig beschlossene, Ver
bindung u. d. gl. kann sie verleiten, ihre Einwil
ligung zu einer tadellosen, von ihren Pflegebe
fohlenen sehnlichst gewünschten, Verbindung zu 
versagen. 

2) Daher gestattet der Paragraph den Eh e-
w e r b e r n , das ist, dem Pflegebefohlenen, oder 
dem Theile, mit welchem er sich verehelichen wi l l , 
bey dem ordentlichen Nichter, dem der weigernde 
Vater oder Vertreter in der vormundschastlichen 
Eigenschaft unterliegt, Hülfe anzusuchen, daß 
selber zur Einwilligung bewogen, oder daß von 
dem Richter die Bewilligung der Ehe ertheilet 
werde. Die Unpartcylichkeit erheischt, daß hier
über dem Vater oder Vormunde aufgetragen 
werde, die Gründe seiner Verweigerung dem Ge
richte (nach Beschaffenheit der Umstände münd-
lich oder schriftlich) vorzutragen. 
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§. 53. 
Mangel an dem nöthigen Einkommen; 

erwiesene oder gemein bekannte schlechte S i t 
ten ; ansteckende Krankheiten oder dem Zwe
cke der Ehe hinderliche Gebrechen desjenigen, 
mit dem die Ehe eingegangen werden w i l l , 
sind rechtmäßige Gründe, die Einwilligung 
zur Ehe zu versagen. 

i ) Gesundheit des Körpers und der Seele 
der Gatten, und ein nach ihrem Stande,nothwen-
digcs Einkommen, es sey aus einem Natural-
oder Industrial-Capital, um sich selbst und künf
tig auch eine Familie nähren zu können, sind 
Bedingungen zum Zwecke der Ehe, deren Man
gel die Mißbilligung der Ehe unstreitig rechtfer
tiget. Dadurch schließt aber das Gesetz andere 
erhebliche Ursachen nicht aus, z. B. eine auffal
lende Ungleichheit des Alters oder Standes, ro
hes Betragen, verdachtigen, die Treue des künf
tigen Gatten gefährdenden, Umgang, große 
Verschiedenheit der Gemüther, Kürze der Be
kanntschaft, wobcy es nicht möglich war, den 
Gemüths-Charakter oder andere rücksichtswür
dige Umstände des Ehcwerbcrs zu erforschen 
u. s. w. 

2) Das Benehmen des Gerichtes, ob erst 
noch eine strengere Erforschung einzuleiten, oder 
ob nach den bereits vorliegenden Thatsachen die 
Begnehmigung sogleich zu versagen; ob, zur Er
haltung oder Herstellung der Eintracht, der Va> 
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ter durch Vorstellungen zur Einwilligung zu be
wegen; ob die amtliche Bewilligung unmittelbar 
zu erthcilcn, oder ob sie bis zu einem bestimmten 
Zeitpuncte/ oder bis zur Erfüllung gewisser Be
dingungen aufzuschieben sey, bleibt dem klugen 
Ermessen des Gerichts überlassen. Vorzüglich soll 
der Nichter die Ausfertigung b e d i n g t e r , oder 
unbe st i m m t c r und z w c y d e u t i g e r Bewil
ligungen vermeiden/ die künftig eine Bestreitung 
der Gültigkeit der Ehe veranlassen könnten. 

3) Erhalten die Ebewerbcr die gerichtliche 
Bewill igung, so können sie, (ungeachtet der be- > 
harrlichen Weigerung des Vaters oder Vormun
des), nicht nur zu einer gültigen Ehe schreiten, 
sondern es bleiben ihnen auch die (im Hauptstü
cke von Ehe-Pacten vorkommenden) Ansprüche 
auf die gesetzliche Unterstützung des Vaters vor
behalten. Doch steht sowohl dem weigernden Va
ter oder Vormunde, als auch, im Falle der ver-
sagten gerichtlichen Bcgnehmigung, den Ehcwcr-
bcrn nach Vorschrift der Gerichtsordnung die 
Beschwerde an den höheren Richter offen. 

§. 54. 
M i t welchen Militär-Personen oder 

zum Mil i tär-Körper gehörigen Personen 
ohne schriftliche Erlaubniß ihres Regiments, 
Corps oder überhaupt ihrer Vorgesetzten 
kein gültiger Ehevertrag eingegangen wer
den könne, bestimmen die Militär-Gesetze. 
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Die Militär-Personen und die zum M i l i 
tär-Körper gehörigen Personen genießen, ihrer 
besonderen Verhaltnisse und Pflichten wegen, 
nicht, gleich andern Standen, eine allgemeine, 
unbeschrankte Freyheit, sich zu verehelichen; sie 
müssen in unserem/so wie in andern Staaten*), 
hierzu die Einwilligung ihrer Vorgesetzten ein-
hohlen. Diese, im Iosephinischen Gesetze **) auf
gestellte, Regel unterliegt <w<r mehreren Ausnah
men, so wie die Bestimmung, welche Personen 
zum Mil i tär-Körper zu rechnen scyn, mannig
faltigen, von den Umstanden abhängenden Ver
änderungen. Darum wird dieses Ehchinderniß 
hier bloß berührt, und sich auf die bestehenden 
Mil i tär-Gesetze"') bezogen. 

§. 55. 

Die Einwilligung zur Ehe ist ohne dxmgM««. 
Rechtskraft, wenn sie durch eine gegründete ^ ^ « , 3 -
Furcht erzwungen worden ist. Ob die Furcht s«"2' 
gegründet war, muß aus der Größe und 
Wahrscheinlichkeit der Gefahr, und aus der 
Leibes- und Gemüthsbeschaffenheit der be
drohten Person beurtheilet werden. 

*) S , Preüli. L. R, I I . , , §§, 24 — 55. Del Code? Napo
leon« seft, wie es scheint, b>? <5insch>ä»k»>!H aus i>m 
Militär-Gesehen als bekannt voraus. 

"") l H . § 24. 

»»») S . Verordn. vom ,9 Map iL'»!' 
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i ) Zu einer (formellen) wahren (nicht bloß 
materiellen, scheinbaren) Einwilligung in die 
Ehe, welche aus Neigung und Eintracht der Ge
müther, folglich aus einem unmittelbar ganz 
freven Willen geschlossen werden soll (§. 49.), 
ist nothwcndig, daß sie weder durch (Gewalt oder) 
F u r c h t , noch durch (wesentlichen Betrug oder) 
I r r t h u m bewirkt werde. 

2) Die F u r c h t entspringt aus einem be
vorstehenden Uebel. Damit man nun sagen kön
ne, daß die Einwilligung zur Ehe durch Furcht 
bewir kt worden, muß die Furcht g e g r ü n d e t , 
d. i. so beschaffen scyn, daß die mit dem Uedel 
bedrohte Person wahrscheinlich sich entschließen 
konnte, eher (gegen ihre Neigung) in die Ehe 
einzustimmen, als sich dem bevorstehenden Uebel 
auszusetzen. Zu dem Ende muß das Uebel nicht 
nur ein n a h e s , anders u n a b w e n d b a r e s , 
es muß auch ein in Rücksicht der bedrohten Per
son w ich t iges Uebel scyn. 

3) Daß die Einwilligung zur Ehe über
haupt nicht leicht erzwungen, und insbesondere 
nicht durch 0 f f e n b a r e Gewalt erpreßt werden 
könne, dafür sorgen die Gesetze durch mehrere 
Vorschriften (über die rechtliche Ungültigkeit des 
Eheverlobnisscs (§. 45. , die Bedingung des Al
ters und Verstandesgcbrauches §. ^6. / die Ein
willigung des Vaters und der Vormundschaft 
>i§. 49 — 5 i . , die feverliche Willenserklärung 
§. ?5. u. m. a<). Indessen gibt es Fälle eines 
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v e r b o r g e n e n , nöthigcnden Einflusses, der 
theils (objectiv) aus der Größe und Nahe der 
Gewalt, theils und hauptsachlich (subjectiv) nach 
der Gemüthslage, somit nach dem Geschlechte, 
Alter, körperlichen Zustande und dem Verhalt
nisse der bedrohten zu der drohenden Person zu 
beurtheilen ist. S o würde man das Vorgeben 
eines jungen Madchens, von einem Tollkühnen 
auf den Fall der verweigernden Einwilligung 
mit dem Tode bedrohet worden zu sepn, aller 
Rücksicht würdigen, nicht eben so das Vorgeben 
eines bejahrten Mannes von gc>.ndem Körper
baue, daß er durch die Drohung einer schwa
chen Frauensperson zur Einwilligung genöthiget 
worden seu. Rücksichtswürdig ist insbesondere der 
erwiesene Mißbrauch der Gewalt der Aeltern 
über die schwachen Gemüther ihrer Kinder, sie 
durch state Verfolgungen, Drohung der Vcr-
stcßung, der Entziehung aller Unterstützung u< 
d. gl. zur Ehe zu bewegen *). 

^ ä) Das Gesetz unterscheidet hier nicht (so 
wie bep andern eine Entschädigung zulassenden 
Vertragen), ob der Zwang von dem andern 
Theile (unmittelbar oder mittelst der Aeltern, 
des Vormundes, der Angehörigen), od^r von 
einem Dritten mit , oder ohne Wil len und Wis
sen des andern Theilcs zugefügt, genug, daß 

' ) Dies« Mißbrauch l»ee ällerlichen Gewalt wird als ei»e 
schwere Polizei > llel»«llel»ng beste«!!, Hleasges. l l , Th . 
z. 252 

N 
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die Einwilligung dura) gegründete Furcht verur
sacht worden ist. Hatte der andere verlobte Theil 
uon dem Zwange keine Wissenschaft, so gebührt 
ihm zwar das Entschadigungsrecht wider denjeni
gen, der die Einwilligung zur Ehe durch Zwang 
bewirket hat; die Ehe ist dennoch ungültig. 

§. 56. 

Die Einwilligung ist auch dann ungül
t i g , wenn sie von einer entführten und noch 
nicht in ihre Freyheit versetzten Person ge
geben worden. 

, ) Das Gesetz vermuthct mit Recht, daß 
eine entführte Person nur durch die Drohungen 
des Entführers, folglich durch eine gegrün
dete Furcht (§. 55.) zur Einwilligung bewo
gen worden; und diese Vermuthung ist, wie der 
Paragraph lehrt, so rechtskraftig (praeüumllo 
jur!» er 6e iure), daß kein anderer Beweis des 

, Gegcntheils zugelassen wird, als vermittelst des 
Umstandes, daß die entführte Person in ihre 
F reyhe i t versetzt worden ist. Zu dem eben 
angeführten rechtlichen Grunde der Ungültigkeir 
gesellt sich noch, der politische, daß dem Bösgc-
sinnten die Hoffnung, den vorgesetzten Zweck 
der Entführung zu erreichen, vereitelt werde. 

2) Die Entführung besteht in der Wegfüh-
rung der Person durch wirkliche oder angedrohte 
Gewalt vder List an einen (mehr oder minder 
entfernten) Or t , wo sie der Gewalt des Entfüh-
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rers unterworfen ist. Der Paragraph unterschei
det nicht, ob jemand die Entführung unmittel
bar selbst, oder durch andere unternommen, 
oder die von einem Dritten unternommene zu 
seinem Vortheile benutzt habe. Der Paragraph 
unterscheidet auch nicht, ob die Entführung an 
einer minderjährigen oder großjährigen, an einer 
Fraucns-, oder (durch Gehülfen) an einer 
Mannsperson begangen werde; obschon ein sol
ches Unternehmen von dem Zartgefühle des schwa-
chcrn gegen das stärkere und muthigere Geschlecht 
kaum je zu besorgen seyn mag"). 

3) Daß die Entführte ihre Freyhcit erlangt 
habe, kann man nur dann behaupten, wenn sie 
der Gewalt des Entführers weiter nicht unter
worfen, und entweder in ihren freyen Aufent
haltsort, oder zu ihren Anverwandten oder Be
schützern zurückgebracht, oder überhaupt außer 
alle fernere Gefahr des drohenden Einflusses des 
Entführers und seiner Gchülfcn gesetzt worden 
ist. Die feyerliche Erklärung ihres Wlllens zur 
Ehe vor dem Seelsorger und Zeugen ist davon 
noch kein hinlänglicher Beweis. 

4) Von der Entführung unterscheidet sich 
die V e r f ü h r u n g , da eine Person durch smn-

* ) Die Entführ!,,»; einer W e i b s p e r s o n in einer ans 
Unzucht o)er Heirath gerichtcicn Absicht ist zugleich ein 
Verbreche». I, §, 8». de« Strafges.; ob auch die E,,l> 
führ»,«, eiütr M ann b p erso » ? s. Prof. I e » u l l i 
Geist dej Ocsterr. Crimilmlr. (Gl'«!» iLov) zu diesem §. 
de« Strafges. 

N 5 
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liche Vorstellungen und Triebfedern zu einer 
Ehe, die sie sonst nicht geschlossen haben würde, 
bewogen wird. Großjährige können sich auf eine 
solche Schwache ihres Gemüths, besonders nach 
den Vorsichten, welche oben angeführter Massen 
die Gesetze vor und bey Abschließung der Ehe 
fordern, nicht berufen; Minderjährige werden 
dagegen noch insbesondere durch die erforderliche 
Einwilligung des Vaters, oder des Vormundes 

, und vormundschaftlichen Gerichtes geschützt'). 

Darum kann auch eine entführte, aber in ihre 
Freyhcit versetzte, Person ihre Einwilligung un
ter dem Vorwande nicht zurücknehmen, daß sie 
durch die Furcht des z w e y d e u t i g e n R u f s 
zur Ehe bewogen worden sey. Auf innere, zur 
Schließung eines Vertrages bestimmende, Be? 
weggründe, kann, o lM allen Schein einer äu
ßeren Nöthigung, überhaupt keine Rücksicht 
genommen werden **). 

§. 57. 

Ein Irrthum macht die Einwilligung 
zur Ehe nur dann ungültig, wenn er in der 
Person des künftigen Ehegatten vorgegan
gen ist. 

1. Wahre (innere) Einwilligung kann auch 

' ) Die Verfuhrunq einer minderjährige!! Person zur !l>', 
zuckt wird nllck Umstc'mdli! als eine schwere Polizey»Ueber» 
«reOinfl beslraft. Slrofges, i ! §, 249, f. f. 

" ) S . m e i n «at. Privat - Recht. §. <>g. 
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durch I r r t h u m (falsche Vorstellung) ausge
schlossen werden. Der Irrthum in Vertragen 
betrifft entweder den Gegenstand, oder den Be-
wegungsgrund/ und andere außer dem Gegen« 
stände liegende Umstände. Der erstcre ist theils 
ein wesentlicher (ein H a u p t i r r t h u m ) 
oder ein zu fa l l i ge r (ein Neben i r r t hum) . 
Wesentlich ist der Irrthum unstreitig/ wenn er 
in der ganzen Wesenheit des Gegenstandes vor
geht, und ein ganz anderer Gegenstand aufge
drungen werden wi l l , als worauf der Wille des 
Paciscenten gerichtet gewesen ist. Dieser Irrthum 
macht den Vertrag ungültig, weil man jenen 
Gegenstand nie wollte, folglich keine wahre Ein
willigung zum Grunde liegt*). 

2) Der Hauptgegenstand des Ehevcrtrages 
ist eine bestimmte (individuelle) Pe rson , 
die man ausgewählt, auf die man das Eherecht 
(Personen-Recht H. i/».) erlangen wi l l , und es 
kann einem Menschen von gesundem Kopfe und 
Herzen unmöglich (so wie bey fungiblen, eine 
Stellvertretung zulassenden Sachen) gleichgültig 
seyn, mit der gewählten oder einer anderen Per
son in unzertrennlicher Verbindung zu leben. 
Die Ehe ist also ungültig,'wenn (wie es deu der 
Vermahlung eines Blinden, oder mit einer ver-
schlcycrtcn Person, oder mittelst eines Bevoll
mächtigten geschehen kann) eine andere, als die 
ausgewählte, Person angetrauet würde. Die 

' ) S. mein nat. PrivatX Rech» z. l ° ° . 
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Auswahl oder Bestimmung der Person kann aber 
(vorzüglich bev schriftlichen Unterhandlungen oder 
mittelst eines Bevollmächtigten) entweder durch 
ihren Nahmen, oder eine andere deutliche Be
zeichnung , mittelst einer ganz persönlichen (indi
viduellen) Eigenschaft/ geschehen. Demnach wür
de die Ehe auch dann unkraftig seyn, wenn z. 
B. Statt des bestimmten Erstgebornen einer 
Familie der Zwcytgcborne angetrauct würde, 
indem hier der Irrthum eine Eigenschaft betrifft, 
welche die ganze Wesenheit der Person ändert, 
oder, wie die Rechtsgclehrten sagen, der I r r 
thum in der Eigenschaft in einen Irrthum in der 
Person Übergeht (error ^uZlitatiZ in erwrern 
personae reclunclc-mg) *). Ob der Irrthum in der 
Person aus Verschulden, Betrug des andern 
Theils, seiner Angehörigen, eines Dritten oder 
durch Zufall geschehen, ob der Irrthum vermcid-
lich oder unvermeidlich war, daraufkommt es 
hier nicht an, und kann nur auf das Recht der 
Entschädigung Einfiuß haben. Immer aber 
schließt der Irrthum nur die Einwilligung des 
irrenden, nicht auch des anderen Theiles aus. 

§. 58. 
Wenn ein Ehemann seine Gattinn nach 

der Ehelichling bereits von einem Andern 
geschwängert findet; so kann er, außer dem 
im §. 121. bestimmen Falle, fordern, daß die 
Ehe als ungültig erkläret werde. 

' ) r o l l e » !. I. §, 496 

:. 
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i ) Als einen Hauptirrthum in Vertragen 
überhaupt betrachtet man mit Grunde auch jenen, 
welcher wesent l iche E igenscha f t en des 
Gegenstandes angehet, auf die nahmlich das 
Hauptaugenmerk desContrahcnten gerichtetwar. 
Diese aber erhellen theils aus der Natur und 
Bestimmung des Gegenstandes, theils aus den 
verabredeten Bedingungen, oder sie müssen vom 
Gesetze für zweifelhafte Falle, wie es in der Ab
te i lung von Vertragen geschieht, deutlicher be
zeichnet, oder wohl auch einzeln bestimmt wer
den. Letzteres ist insbesondere der Fall bey dem 
Ehevcrtrage, wo die Eigenschaften des Gegen
standes großen Theils mit den Beweggründen, 
somit auch der I r r thum in den erstercn mit dem 
I r r thum in den letzteren in eines zusammen
schmilzt, und die beabsichtigten Eigenschaften oder 
die Beweggründe nach Verschiedenheit der Gesin
nungen sehr verschieden seyn können. 

2) I n Rücksicht des Ehcvcrtrages erklart 
das Gesetz nur eine einzige Eigenschaft für eine 
wesentliche oder Haupteigenschaft, deren unbe
kannter Mangel den I r r thum zu einem wesent
lichen macht, nahmlich die Eigenschaft, daß die 
Braut z u r Z e i t d e r V e r e h e l i c h u n g nicht 
bereits von einemAnd e r n nochwirklich schwän
ge r se y. Das Gesetz v e r m u t h c t aus wichti
gen Gründen, daß jeder Bräutigam diese Eigen
schaft als eine wesent l iche voraussetze. Denn 
da der nächste Zweck der Ehe d i e Z e u g u n g ist. 
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so erwartet der Neuvermählte mit allem Rechte, 
daß seine Gattinn gleich nach der Verehelichung 
auch fähig sey, von ihm ein Kind zu empfan
gen/ worin er in dem vorausgesetzten Falle sich 
getauscht findet. Diese Tauschung ist um so em
pfindlicher, als der Ehemann dadurch in die 
traurige Lage versetzt w i rd , das Kind als sein 
erstgcbornes anzuerkennen, und selbes auch an 
den Rechten der Familie (worauf es doch nach 
den Gesetzen leinen Anspruch haben soll) Theil 
nehmen zu lassen, oder selbes für unehelich, 
mithin seine Gattinn als eine von einem Andern 
geschwächte Person zu erklären, und? doch mit 
ihr in unzertrennbarer Eintracht zu leben. Deß-
wegcn wird dieser Umstand oder I r r thum als 
ein trennendes Ehchinderniß aufgestellt. 

3) Aus den Worten und vereinigten Grün
den des Gesetzes stießt, daß das Ehchinderniß 
nicht eintrete, wenn die Vermahlte schon v o r 
der V e r m a h l u n g ein von einem Andern ge
zeugtes Kind bereits geboren hat. Eben so we
nig tritt aber ein Ehchinderniß, weil solches der 
Ehe immer vorhergehen muß, dann ein, wenn 
die Vermahlte nach der V e r e h e l i c h « ng 
von einem Andern geschwängert worden ist. 
Auf den crsteren Fall muß jenes, was im folgen
den Paragraphe vorkommt, auf den letzteren 
aber das bezogen werden, was unten vom Ehe
brüche und dem aus einem Ehebruche gebornen 
Kinde gesagt wird (§§. 109. n 5 . i35. u. i55 
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— 159.). Würde bewiesen, daß der Mann selbst 
seiner Gattinn noch vor der Ehe (obgleich etwa 
nebst Andern) in einem solchen Zcitpuncte beyge-
wohnt habe, nach welchem er Vater des Kindes 
seyn kann; so kann er weder die Ehe, noch die 
eheliche Geburt des Kindes bestreiten (§. i56.). 

4) Da ferner das Gesetz einen I r r thum 
(Unwissenheit) des Gatten, und die Bedingung 
voraussetzt, daß er die Schwangerschaft seiner 
Gattinn erst nach der Ehe l i chung entdecke, 
so folgt, daß er die Gültigkeit se iner Ehe 
nicht bestreiten könne, wenn ihm der Fehltritt 
der Braut schon v o r Abschlicßung der Ehe be
kannt war. Diese Wissenschaft muß aber als eine 
vom Gegenthcile angeführte Thatsachc von dem
selben (nicht von dem v e r n e i n e n d e n Ehe-
mannc) bewiesen werden*). Indessen stießt dar
aus, daß der Mann die Gültigkeit der Ehe nicht 
bestreiten könne, noch nicht, daß er die frühere 
Geburt als sein Kind anerkennen müsse (§§. 
i55. u. ,56.). 

5) Der Mann verliert aber das Recht, die 
Ungültigerklarung der Ehe anzusuchen, wenn er 
auf dasselbe ausdrücklich, oder stillschweigend, 
nahmlich dadurch Verzicht geleistet hat, daß er 
der Angetrauten, nachdem ihm ihre Schwanger
schaft bekanntgeworden, ehelich beygewohnthat, 
wozu er, sobald er die Ehe für ungültig erklären 
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wollte, als zu einem unehelichen Beyschlafe, nicht 
berechtiget gewesen wäre. Eben so verliert er die
ses Recht, theils aus einer stillschweigenden Ein
wil l igung, theils zur Strafe, wenn er eine Wit 
we, oder eine von ihrem Manne getrennte, oder, 
nach Ungültigerklärung der Ehe, abgesonderte 
Frau v o r der gesetzlichen Z e i t ehelichet, 
somit der Gefahr, daß sie bereits von einem An
dern schwanger sey, sich selbst aussetzet (§. i 2 l . ) . 

. §. 59. 
Alle übrige I r r thümer der Ehegatten, 

' so wie auch ihre getäuschten Erwartungen 
der vorausgesetzten oder auch verabredeten 
Bedingungen, stehen der Gült igkeit des Ehe
vertrages nicht entgegen. 

<) Unfehlbar nehmen Ehewerber, außer 
dem eigentlichen Zwecke der Ehe (§. 44.), und 
der oben (§. 58.) angeführten Eigenschaft noch 
auf mehrere andere gewöhnliche, oder vorgege
bene, oder mit mehr oder minderer Wahrschein
lichkeit aus den Umstanden vermuthete Eigen
schaften des andern Theiles (z. B. auf feste Ge
sundheit des Körvers, Unbcflecktheit des Rufs 
und der S i t ten , friedfertiges Betragen, reiches 
oder doch bequemes Auskommen, adeliche Geburt 
u. d. gl.) Rücksicht; sie finden sich oft in der 
Folge getauscht, und wünschten, unter dem Ver
wände eines Hauptirrthums, zurücktreten zu 
dürfen. 
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2) Allein obgleich etwa eine Gesetzgebung an
dere Vertrage überhaupt eines solchen unterlaufe« 
ncnIrrthums wegen, ohne den d e r V e r t r a g 
nicht e r f o l g t wä re , aufheben zu lassen geneigt 
ist*); so ist doch diescrGrundsatzviel zu schwankend, 
um ihn auch auf den Ehevertrag auszudehnen. 
Bey andern vorüber gehenden oder auf kürzere 
Zeit geschlossenen Vertragen handelt es sich ein
zig um das Interesse, und fast immer nur um 
Geld-Interesse der Contrahenten; bep der Ehe 
aber um das ganze künftige Wohl des zu verab
schiedenden Gatten (vorzüglich, wenn die F r a u 
verabschiedet werden soll), oft um das Wohl einer 
ganzen, zahlreichen F a m i l i e ; und man kann, 
wenn solche Ungültigerklarungen, wie bey jener 
unbestimmten Regel zu besorgen ist, hausig ge
schehen, ohne Übertreibung sagen, es handle 

*) Da« Preußische Geseß sagt: Soweit eine jede Willens
äußerung wegen I l l thums «nlraftig ist, so weit hebt 
»in solch« Irrthum auch hie Einwilligung in eine Heiroth 
auf, wenn in der Person des künftigen Ehegatte» oder iu 
solche» persönliche« Eigenschaften, welche bey Schließ»»», 
einer Ehe von dieser Art vorausgesei,! zu werde» psseaen, 
geirrt worden ist, ! l , >, §, qo. Nach dem Französ, Gc-
scße macht nur der Irrthum in der Person die Ehe un» 
gültig (^. »46. u, lLc>,), ol'ftlo» man bei) txr Verathschla-
gung noch mehrere Arten des Irnhums als Ursache» der 
llngülügleit dee Ehe aufzunehmen vorgeschlagen hatte, 
!,»<:l<! e«z>r!» zum ^ r l . »l!c>. Nach dem Jos. Ges. u. a. 
O. §. «9. tann zwar auch ein Irrthum iu Nebensa« 
che« den Ehevertrng »»gültig mache», aber unter beyge« 
festen Bedingungen und Vorsichten, die den Paragraph 
«Heils undeutlich, lheils »»anwendbar machen. 
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sich um das von dem Wohle der Familien ab
Hangende ö f fen t l i che W o h l . Vorüberge
hende Vertrage werden von jedem sehr oft schnell, 
ohne erst Erkundigung über alle, selbst erhebliche 
Umstände einhohlen, zu können, abgeschlossen. 
Die Ehe dagegen wird auf du ganze Lebenszeit 
eingegangen; es istPfilcht, dabei) mit aller Vor
sicht und kluger Erforschung der Eigenschaften 
und Verhaltnisse der Person zu Werke zu gehen. 
Wie oft sieht man nicht auch im Feuer der Liebe 
über bekannte, oder doch geahndete Mangel hin
weg, die man bcy kälterem Blu te , oder wankcl-
müthigen Gesinnungen sehr hoch anrechnen wi l l ! 
Man muß oft die Schuld nur sich selbst beymes-
sen, und wi l l doch die Folgen dem andern, oft 
ganz schuldlosen, The7le aufbürden'). Zudem 
berechtigen, wie aus den gleich nachfolgenden 
Paragraphen erhellet, einige schlechte Eigenschaf
ten oder erhebliche Gebrechen, obschon in Rück
sicht derselben nicht einmahl ein I r r thum vor
ging, theils die Ungültigerklarung, theils die 
Auflösung der Ehe, oder die Sonderung vom T i 
sche und Bette zu verlangen. Endlich bleibt dem 
Hintergangenen Theile, wie in andern Vertra
gen, nach Maß des Versehens oder des bösen 

*) Wer in der Ehr, sagt H u g o , so »rcht mit innig» 
Ueberzrugunq sich sagen kann, daß er, wen» er mm erst 
freu z» wählen hätte, doch nicht anders wühlen würde, 
der danke ei ja doch mehr seinem Schicksale, und seiner 
Moralität während der Ehe, und etwa« weniger seiner 
Mugheit bey der Wahl selbst (Naturr, §, 178. ?s. >,). 
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Vorsatzes und Betruges, das Recht der Entschä
digung vorbehalten. Aber die Bestreitung der ' 
Ehe laßt das Gesetz, selbst in dem Falle, daß ge
wisse Eigenschaften als Bedingungen (vor oder 
bey der feyerlichen Erklärung der Einwilligung 
§. /5.) waren v e r a b r e d e t worden, nicht zu , 
und erklart dadurch, außer den oben angeführ
ten Hauptirrthümcrn(§h.57.u.b8.), alle übrige 
für Nebenirrthümer. 

§. 6o. 

Das immerwährende Unvermögen die « "«««,>., 
eheliche Pflicht zu Kisten, ist ein Ehehinder- 5^A." "° 
niß, wenn es schon zur Zeit des geschlosse- 2'"" ' -
nen Ehevertrages vorhanden war. Ein s K ^ U H ' . 
bloß zeitliches, oder ein erst wahrend der s"<; 
Ehe zugestoßenes, selbst unheilbares, Un
vermögen kann das Band der Ehe nicht auf
lösen. 

i ) Ein wesentliches Erforderniß zu jedem 
Vertrage und zu jeder darauf beruhenden gesell
schaftlichen Verbindung ist, weil man zum Un
möglichen oder Widersprechenden weder berechti
get noch verpflichtet werden kann, nebst der mög
lichen und wirklichen Einwilligung (§§. 46 — 
69. ) , die Möglichkeit der Leistung, folglich so
wohl dasphysische (natürliche), als das si t t-
l iche (gesetzliche) V e r m ö g e n , den Zweck der 
Gesellschaft zu befördern. Der Zweck der Ehe ist 
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die Zeugung, welche nur durch die Bepwoh-
nung bewirkt werden kann. Das i m m e r w a h 
rende/ dem Ehevertrage schon v o r h e r g e g a n 
gene Unvermögen/ die eheliche P f l i c h t zu 
l e i s t e n , macht also die Ehe ungültig. Dazu 
kommt noch die weitere Betrachtung, daß bey der 
Impotenz des einen Theiles meistens zugleich eine 
schuldlose Unwissenheit, ein schuldloser I r r thum 
des andern Theiles in Rücksicht einer, durch die 
Natur und das Gesetz, als wesentlich bestimmten, 
Haupteigcnschaft der Person, mithin ein Haupt-
irrthum und Mangel der Einwilligung ob
walte. 

2) Der Paragraph unterscheidet nicht, ob 
die Unfähigkeit, den Geschlechtstrieb zu befriedi
gen, a b s o l u t (allgemein) oder nur r e l a t i v , 
(in Beziehung auf die angetraute Person), sey; 
genug, daß gegen diese das Versprechen nicht er
fü l l t werden kann. Aber die bloße Un f ruch t 
b a r k e i t schließt den Bestand der Ehe nicht aus. 
Denn nicht die wirkliche Zeugung, die ein, kei
neswegs bloß von unserem Willen abhängendes, 
Naturereigniß ist, sondern nur das S t r e b e n 
zu diesem Zwecke wird und kann versprochen 
werden. Darum lassen sich auch die Gesetze, nach 
dem Vorbilde vorsichtiger Kunstverständigen, in 
feine Bestimmung der Grenze des hohen, von 
der Ehe ausschließenden Alters ein, und erthci-
lcn Verbindungen, die höchst wahrscheinlich nur 
auf wechselseitigen Beystand, nicht auf Zeugung 
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gerichtet, aber in mancher anderen Rücksicht dem 
Staate zuträglich sepn können, den Nahmen 
und die Rechte ehelicher Verbindungen. 

3) Das Unvermögen muß (wie z. B. bey 
Entmannten) i m m e r w a h r e n d , unheilbar 
seyn. Zeitliche Hindernisse der Pflichterfüllung 
heben auch andere Vertrage, deren Entkraftung 
doch bey weitem keine so bedeutenden Folgen, als 
die Entkraftung eines Ehevertrages, herbeyfüh-
ren, nicht auf. Wie das Unvermögen erforscht 
und bestimmt werden soll, gehört an einen an
deren Ort (§§. 100. u. iu i . ) . 

4) Endlich muß das Unvermögen, um den 
Ehcvertrag gleich in seiner Entstehung ungü l 
t ig zu machen, dem Ehevertrage vorhergehen. 
Sonst können die Gesetze, wenn sie es für rath-
lich halten, selbes nur als eine Ursache, die an
fanglich gültig geschlossene Ehe aufzu lösen *), 
erklaren. 

§. 6 1 . 

Ein zur schwersten oder schweren Ker- ^ ^ Mi« 
kerstrafe verurtheilter Verbrecher kann von//»'«; weg«! 
dem Tage des ihm angekündigten Urtheiles, ^ " , ^ 
und so lange seine Strafzeit dauert, keine schweren C«. 
gultlge Ehe eingehen. fez 

1) Das sitt l iche Unvermögen (§. 60.), 
sich ü b e r h a u p t , oder doch mit einer be-

' ) W ie , , B . d«< Preuß. Vesefl» a a, O, §§ 69«. u, 697.' 
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stimmten Person zum Zwecke der Ehe zu ver
binden, entspringt aus der auf rechtlichen, mo-
ralischcn oder politischen, Gründen beruhenden 
Beschrankung. Ein allgemeines (absolutes) Hin-
derniß ist die Verurtheilung zu einer schweren 
C r i m i n a l - S t r a f e , ein bereits bestehendes 
Ehe band , und die höhere Weihe, oder das 
feycrliche Gelübde. 

2) Ein Verbrecher von der im Para-
graphe erwähnten Art ist, so wie auch jener, 
welcher zur Todesstrafe v e r u r t h e i l t 
wo rden , kraft des Strafgesetzes ( I . H. 2Z.), 
überhaupt unfähig, ein v e r b i n d l i c h e s 
Geschäft, folglich auch eine Ehe zu schlie
ßen. Die Erwähnung von einem zum Tode 
verurthcilten Verbrecher fand man überstüst'ig, 
weil derselbe wahrend seiner kurzen strengen Ver
wahrung keine Gelegenheit finden kann, eine 
Ehe einzugehen. Der seltene Fall könnte sich 
nur mit einem durch Contumacial-Verfahren 
verurtheilten abwesenden Verbrecher (Strasg. I. 
§. 4<j6.) ereignen, und seine nach der Verurthci-
lung eingegangene Ehe würde in unseren Staa
ten «»gezweifelt ebenfalls als ungültig betrach
tet werden (§. 7.). 

§. 6?. 
w,zm Ehe. Ein Mann darf nur mit Einem Weibe, 
" " " ' und ein Weib darfnur mit Einem Manne zu 

gleicher Zeit vermahlet seyn. Wer schon ver-
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ehelichet war und sich wieder verehelichen 
w i l l , muß die erfolgte Trennung, das ist, 
die ganzliche Auflösung des Ehebandes, recht-
maßig beweisen. 

1) Zusammengesetzte Ehen (Vielmänne
rei) oder Vielweiberei)) werden von den Mo
ralisten, Rechtsforschern Und Politikern der al
teren und neueren Zeiten aus sehr gründlichen, 
durch die Erfahrung (bep den orientalischen Vö l 
kern) bestätigten, Betrachtungen über die beab
sichtigte innigste Verbindung der Ehegatten, 
und über die dem Gesundhcits- und Beuölke-
rungszustande der Bürger, der Zeugung und 
Erziehung der Kinder sehr nachthciligen Folgen, 
heftig bestritten * ) , und in allen cultivirten 
Staaten für nichtig erklart. 

2) Um solchen unkraftigen Verbindungen 
v o r z u b e u g e n , muß derjenige, welcher bereits 
eine Ehe eingegangen ist, vor Abschließung einer 
neuen Ehe darthun, daß die vorige Ehe durch 
den wirklichen oder rechtskraftig vermuthetm 
(^§. 112 — i l ^ . ) T o d des Gatten erloschen, 
oder daß sie für u n g ü l t i g erkannt, oder aus 
rechtmäßigen Gründen g e t r e n n t , d. h. ganz
lich aufgclöset worden sei). 

3) Wer eine zweifache Ehe schließt, begeht 
überdies), wenn es wissentlich geschieht, ein Ver-

*) N^xb'e l y«isl i»l! t . e«!,. «iliri,« ^.»7». K » n tülecktsl. 
S . log. Ku>i»Na!urs, §. i8 , ,H lo«c<! ,<zu i«u ö«piil 
«l«, ioiic l . . XVt. olr, , ^- i>5 

O 



210 I. Thcil. ZwlytcS Hauptsiück. 

brechen (Strafgcs. I. §§. i 8 5 — , 8 / . ) ; er muß 
dem schuldlosen Theile Ersatz leisten, und zur er
sten (gültig geschlossenen) Verbindung zurück keh
ren. Er kann auch nach dessen Tode oder erfolgter 
Trennung die Person, mit welcher er die zwey-
fache Che geschlossen, da f e r n er m i t i h r 
auch den B e y s c h l a f gep f l ogen h a t , we
gen des dadurch eingetretenen Hindernisses des 
Ehebruchs (§. 64.) nicht gültig ehelichen. 

§. 63. 
w«en weih« Geistliche, welche schon höhere Weihen 
A' ; ^""^ empfangen,; wie auch Ordenspersonen von 

beyden Geschlechtern, welche feyerliche Ge
lübde der Ehelosigkeit abgelegt haben, kön
nen keine gültigen Ehevertrage schließen. 

1) Das Gesetz halt sich hier an das Galizi-
sche Gesetzbuch, welches, ohne Rücksicht auf die 
verschiedenen Kirchen - Disciplinen * ) , die hö
he r e n W e i h e n (den Episcopat, Presbyterat, 
Diaconat und Subdiaconat) für ein trennendes 
Ehehindcrniß erklaret"). 

*) S . r e l i , IN 5u« ecele«. I I . §§. l<»7— 118. 

»*) Gal. Ges. I. §. 73. Da« Jos. Gesesi sagt nur, daß in 
Ansahen der in der katholischen Kirche mit dem Stande 
der Geistlichen «nd den abgelegten Ordensgelübden »er» 
bündenen Unfähigkeit zur Ehe das bisher Bestehende un-
«hgeändert dl»ibe (a. a. O. §. 25.^. I n dem l!»äe I t». 
I»ol. kommt diese« Verboth nicht vor. Allein in einem 
Schreiben de« Cult < Minister« vom 14. I i ne r 1806 
au den Erzbischof von Bordeaul, welcher die Vereheli
chimg eines Priesters zu hindern lxmüht war, heißt es, 
der V « s e f g e l » « l sehe das V o r h a b e n dieses 
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2) Eben dieß gilt von dem feve r l i chen 
Gelübde der Ehelosigkeit, das von Ordensperso
nen (Klostergcistlichen, Mönchen oder Nonnen / 
oder von katholischen Ordensrittern) bey der 
Ordens-Profession abgelegt wird, und zwar auch 
dann noch, wenn der Orden aufgehoben wor
den ist; indem das Gelübde der Ehelosigkeit 
unbedingt abgelegt worden ist, und noch immer 
beobachtet werden kann *). 

Ehevertrage zwischen Christen und Per
sonen, welche sich nicht zur christlichen Re
ligion bekennen, können nicht gültig einge
gangen werden. 

Von den bisher (§§. 48 —65.) angeführ
ten, a b s o l u t e n Hindernissen, welche einer 

Geistlichen a l l ein Verbreche» wider die 
Re l ig ion und M o r a l , und als e inAergcr -
»ih a n , dessen Schauspiel die Guten be
t r ü b t , und den Bösen M u t h eingeflößt ha
ben würde. Daher werde al le» ü , vi l-Be
amten verbothen, eine» solchen Keiraths» 
a e t aufzunehmen. D i e W e i s h e i t einer so l-
chen Mahregel w < rde dazu die»en, den Geist 
der C i o i l - V e r w a l t n n g e » über einen Ge» 
genstand zu l e i t en , den die (Französischen) 
Gesetze nicht vorgesehen hatten. Mal le« 
v i l l e Comment. zum ^r». 164. Anw. 

*) Das einfache, außer dem Falle einer Ordens» Prüfest, 
gemachte Gelübde der Ehelosigkeit macht die Ehe nicht un
gültig, aber, nach den KirchengesepeN/ uner laubt . 
1' «l ii« m 1» c, §. 46j>, 

O 2 



212 I. Theil. Zwrylcs Hauznsiück. 

ehelichen Verbindung ü b e r h a u p t entgegen 
stehen, unterscheidet man d i e r e l a t i v e n , welche 
jemanden nur von der ehelichen Verbindung mit 
bestimmten Personen ausschließen. Ein solches 
relatives Hinderniß besteht zuerst, außer der eben 
bey dem §. 63. in N. 2. erwähnten relativen Un
fähigkeit, in der Ncligions-Verschiedcnhcit zwischen 
Christen und Personen, die sich nicht zur christli
chen Religion bekennen. Der Grund des Ver-
boths liegt in der zwischen Christen und Nicht-
christcn (Juden, Muhamcdancrn, Heiden) aus 
den Religions-Begriffen entspringenden Ver
schiedenheit der Gesinnungen, der S i t ten , Le
bensweise, hauslichen Ordnung u. s. w., welche 
sehr nachthcilige Folgen in Hinsicht auf die Ge« 
wissensfreyheit, Unzcrtrennbarkeit der Gemein
schaft, Eintracht der Gemüther, und eine un
gleichförmige, zweckwidrige Erziehung der Kin» 
der besorgen laßt ') . Dieser Grund , somit auch 

») Auf die d«U! aroszen Sanhedrim in Frankreich vorgelegte 
Frage, ob »ach dem (jüdischen) VesePe eine Jüdin» mit 
«inen» Christen, oder eine Christin» mit einem Juden "sich 
verehelichen tonne, antworteten die in der Versammlung 
gegenwärtig«« RA^ue r , sie s»yn eben so wenig geneigt, 
»in» solch« Oh» zu sNzne», als e« die katholische» Seel
sorger sind. I n d i e n e> kennet,» sie. da§ ei» Judo, der 
sich mit einer Christin» »erehelichet, darum nicht aufhöre, 
in den Auge» feiue» Glaubensgenossen ein Jude zu seun, 
ganz so ueie »i» Christ, der eine Jüdin» l>nrge>!ich, ober 
nicht kirchlich elielichet, darum nicht aufhört, ei» Christ 
z» se,n. Demnach beschl»si auch der Lanhedrim, daß 
die zwische» Israeliten und Ehllsiu,, den V»l0lduunge» 
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das Verbothsgesch, kann auf die mannigfalti
gen Zweige der christlichen Religion und ihre Be
rliner (Katholiken, Protestanten, Reformirten, 
nicht unirten Griechen u. d. gl.) nicht ausgedehnt 
werden. 

§. 65. 

Zwischen Verwandten in auf- und ab- ««wand«, 
steigender Linie; zwischen vol l - und halb
bürtigen Geschwistern; zwischen Geschwister
kindern; wie auch mit den Geschwistern der 
Aeltcrn, nahmlich mit dem Oheim'und der 
Muhme vaterlicher und mütterlicher Seite, 
kann keine gültige Ehe geschlossen werden; 
es mag die Verwandtschaft aus ehelicher 
oder unehelicher Geburt entstehen. 

i ) Ein relatives,sittliches Unvermögen ent
steht auch aus der nahen Verwandtschaft zwi
schen den in dem Paragraph? aufgezahlten Per
sonen ; sie mag in einer ehelichen oder unche-
liche»Abstammunggegründet, nur muß sie, im 
Falle des Widerspruchs, von dem, welcher selbe 

bei bürgerlichen Gesesibuches genial), geschlossene« lfhen 
bürgerlich verbindlich und gültig seyn, und d<>5 sie, ob
gleich »ich'chlg mit den religiöse» Formen bekleidet znwer» 
den, dennoch leine» FI»ch «ach sich ziehen. I » den, Co
de, Napoleon« besieht diese« Verboth nicht. I » dem'Prenß. 
Lande, heißt e« - (5in Christ tan» mit solche» Perscne» 
teioe Keirath schliefen, welche, »ach len Ginnos»«» ih
rer Religion, sich den christlichen llhegesene» zu unter» 
weisen gehindert werben (a. a. O. §. 36.). 
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behauptet (durch die allgemeinen, in der G. O. 
vorkommenden Bcweisarten), außer Zweifel 

. gesetzt scyn. 
2) Unter den mehreren Ursachen, woraus 

man dieses Hindernis) ableitet * ) , ist die erheb
lichste, die Abwendung der Gefahr der Verfüh
rung, welche unlaugbarzu besorgen wäre, wenn 
Personen, die durch Hausgenossenschaft, Fami
lien-Verbindung und vertrauten Umgang von 
der ersten Jugend an sich immer so nahe sind, 
nicht die Hoffnung zur Vcrehelichung benom
men, und eben dadurch die Vorsicht strenger 
Enthaltsamkeit eingeschärft würde * * ) . Vey ent
fernteren Verwandten fallt nicht nur diese Ur
sache weg, sondern das Verboth führt auch durch 
Erschwerung der ehelichen Verbindungen in klei
neren Ortschaften, dann durch die, aus der 
Schwierigkeit, die entfernteren Verwandtschafts
grade zu erheben, vcranlaßten Gcwisscnsunru-
hen und häufigen Bestreitungen geschlossener 
Ehen, sehr verderbliche Folgen mit sich""). 

*) S . N « ) ' d e i ß er inzliiu!. elli. cliri»!. §. 265. V°. I . 
H u g o Natur». §. i82. u. f. I.o°i<i i ,pn t zu», H,n. 

« 161, u. >6i. 
" ) Daher wird auch die Blutschande «Heils als ein Verbre« 

chen, «Heils als eine schwere Polizen - Uebertretung er< 
klärt (Straf«,. !.§§. n 2 . u, »l<. I I . §. ,<«.). Die Ehe 
zwischen Geschwisteiliodern ist weder im lpreußischen (c>. 
a. O. §§. 2 — 8 ) , noch im Franzosische» Gesefe (^. 161 
— i6^z.) »erdothen, weil sie, w i e P o r t a l i s brnierkt, 
nun nicht mehr, wie in älteren Zeiten, in einer Familie, 
zusammen wohnen. 

* * ' ) D a « Rühmliche last sich ans die, in de» KjrchcngesetM 
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H. 66. 
Aus der Schwagerschaft entsteht das ow Schwä. 

Ehehinderniß, daß der Mann die im §. 65. « " ^ " ' 
erwähnten Verwandten seiner Ehegattinn, 
und die Gattinn die daselbst erwähnten 
Verwandten ihres Mannes nicht ehelichen 
kann. 

i ) Der Grund wider die Ehen zwischen den 
nahen Verwandten (§. 65.) streitet auch gegen 
die Ehen zwischen nahe v e r s c h l a g e r t e n P e r -
sonen. Ungültig ist, nach der im Paragraphe 
aufgestellten Regel, in Rücksicht des M a n n e s ^ 
die Ehe ») mit Adsccndenten oder Descendcnten 
seiner (verstorbenen) F rau , b) mit ihrer Schwe
ster, c) mit einer Tochter uon ihrem Bruder oder 
ihrer Schwester, cl) mit einem Gcschwisterkinde. 
seiner Frau. I n Rücksicht der F r a u ist die Ehe 
ungültig, a) mit einem Asccndenten oder Des
cendcnten ihres (verstorbenen) Mannes, b) mit 
seinem Bruder, c)mit einem Sohne seines Bru 
ders oder seiner Schwester, 6) mit einem Gc
schwisterkinde des Mannes. Dieß versteht sich 
ohne Unterschied, ob die Verwandtschaft mit dem 

vorkommende, sogenannte geist l iche Verwandtschaft 
anwende». Seitdem sie im Iosevhiuische» Gesê e mit 
Stillschweigen übergangen, folglich vom Londeöfürstol 
weiler nickt begnehmige» wnrde, macht sie die Ehe nickt 
einmal)! u n e r l a u b t . S . H o r t e n s oben (§. 4^. N. 
3. Anm.) angef. Abh. §, 5 i . f. f. Eben so wenig be< 
sieh! i» unstrem Gesetze eine geseßliche Verwandt« 
schuft aus de» Adoption (§> 179.). 
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Manne oder der Frau in einer ehelichen oder 
unehelichen Abstammung gegründct.ist. 

2) Die Schwagerschaft besteht nur mit den 
Verwandten des wirklichen Gatten, sie entspringt 
also schon aus dem C h e v e r t r a g e (H. 89.). 
Hieraus folgt einerseits/ daß man durch den u n-
ehc l ichen Beyschlaf mit einerPerson den Ver
wandten derselben nicht verschwägert werde; an
dererseits, daß die Ehe mit den erwähnten Ver
wandten des (verstorbenen) Gatten verbothen 
sey, obschon mit demselben noch kein ehelicher 
Beyschlafgepfiogen worden wäre. Dagegen wird 
durch cm bloßes (durch unser Gesetz für unkraf-
tig erklärtes §. ^5.) E h e v e r l ö b n i ß mit den 
Verwandten der Brautperfon keine, Schwager
schaft bewirkt'). 

§ . 6 7 . 

Eine Ehe zwischen zwey Personen, die 

*) Nack dem gemeinen Neckte gründet ein u «eheliche» 
Veoschlaf mit einer Person eine wahre Schwägerschaft 
mit >h^>» Verwanden; «der ans einem ßheverl^bnisse, 
so wie aui einer zwar geschlossenen, aber dnrch die Vey» 
wchnnng »,'<!> »icyt rollbraäten ehelichen Verbindung, 
tntsieht nur »ine y»K5i näNnil»,. l>el,en> 1^. c. §§. 
484. n. ^90. Noch untrem Gesetze besteht zwischen den 
Ehegatte» und den Verwandten des Ehegatten eine 
Scl wagerschast, sie mögen dem Lehtcre» ehelich oder u n« 
ehelich anvenvaudt sey». Ader die rmwnische Echwa-
ger̂ chaft (ex copu!» ülie.il») is! abgeschlifft. S . K o r t e r l . 
in der angef. Abh. § 97.). Wie weit sich dos Ehehinder-
„iß der Verwandtschaft und Sch» ägerschaft bcy den I n » 
den erstreckt, w»d writtr unle» bestimmt (§. a«H.). 

wegen Ehe« 
!UchH, 
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mit einander einen Ehebruch begangen ha-
t cn, ist ungültig. Der Ehebruch musi aber 
vor der geschlossenen Ehe bewiesen seyn. 

1) Auch dieses Hinderniß ist nur ein rela> 
t i v e s , einzig in Beziehung auf die Person, mit 
welcher der Ehebruch begangen, worden ist. Eine 
ehebrecherische Neigung faßt durch die Hoffnung 
einer künftigen Vermahlung nicht nur , zum 
größten Nachthcile der hauslichen Eintracht und 
des Familien-Wohls, immer tiefere Wurzel ; 
sie verleitet auch zu gefährlichen Nachstellungen 
den, der Erfüllung der lange genährten Erwar
tung entgegen stehenden, Gatten aus dem Wege 
zu räumen. Um das Nebel im Aufkeimen zu er
sticken, vereitelt das Gesetz die Hoffnung zu einer 
künftigen Vcrehelichung. 

2) Vermöge desselben ist es, damit das Hin
derniß eintrete, nicht notwendig, daß zu 
dem Ehebrüche ein vorlaufiges Versprechen der 
Ehe, oder daß eine Nachstellung gegen das Lc-
bcndesGattcn vonbepden ehebrecherischenPcrso-
ncn oder auch nur von einer derselben hinzu, gekom
men sev'). Doch fordert der Paragraph, daß 
dieses Ehchindcrniß (was bey andern Ehehindcr-
nissen nicht gefordert wird), noch v »r geschlosse
ner Ehe bewiesen sey; vermutl ich, damit 
Mißgunst, Schadenfreud«, oder ein anderes 
Privat-Interesse das Gesetz nicht mißbrauche, 

*) Dilß fordert d«« Kirctenreckt. ?«!»«m I.. 1. §, 49«. 
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Nachforschungen zu veranlassen, wodurch am 
Ende nichts erhoben, wohl aber der gute R u f , 
die Eintracht, und das Familien-Wohl unter
graben würde. Uebrigens muß der Ehebruch nicht 
eben durch ein (über selben als über eine schwere 
Polizey-Uebertretung nach dem Strafges. I I . §§. 
247. u. 246.) gefälltes Urtheil, er kann auch auf 
andere rechtskraftige Arten bewiesen werden'). 

§. 68. 
oi«Gattf», Wenn zwey Personen, auch ohne vor-
" " " ' hergegangenen Ehebruch, sich zu ehelichen 

versprochen haben, und wenn, um die Ab
sicht zu erreichen, auch nur eine von ihnen 
dem Gat ten, der ihrer Ehe im Wege stand, 
nach dem Leben gestellet hat; so kann zwi
schen denselben auch dann, wenn der Mo rd 
nicht wirklich vollbracht worden ist, eine gül
tige Ehe nicht geschlossen werden. 

i ) Die Absicht und Ursache des vorstehen
den Verboths (§. 67.) tritt in noch stärkerem 
Maße ein, wenn zwey Personen (aus denen we
nigstens eine bereits verehelicht ist) sich zu eheli
chen versprechen, und überdieß, zur Erreichung 
der Absicht, wenigstens ein Theil dem andern 
Ehegatten nach dem Leben strebt. I n dem vori
gen Falle wird die verbrecherische Nachstellung 

») Da« Jos. Ges. «. a. O. z. 23. »«langt, daß de» Ehe. 
bluch gerichtlich erwiesen sey. 
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aus dem ehebrecherischen Umgänge bloß bc sorg t ; 
hier liegt sie, wie der Paragraph voraussetzt, 
offenbar am Tage. Darum wird hier nicht, so 
wie im vorigen Falle., gefordert, daß zwischen 
den bösgcsinntcn zweu Personen auch ein Ehe
bruch begangen worden scy. 

2) Das Gesetz nimmt aber zwe» Bedingun
gen an , ») daß zwischen den bcvden Personen 
ein Versprechen , sich (nach erfolgter Auflö
sung der mit einem andern Gatten noch bestehen
den Ehe) zu ehelichen'), und li) daß eine Nach
stellung (obgleich nur von einer der bepden 
Personen) vorgegangen sey. Die Natur der Sa
che bringt es mit sich, daß es keines fepcrlichen, 
förmlichen Versprechens bedürfe, sondern daß 
auch ein solches, welches den gewöhnlichen Lie
beserklärungen bcygesetzt, und von der andern 
Seite wenigstens stillschweigend angenommen 
worden ist, hinreiche. Eben so wenig wird vor
ausgesetzt, daß der Mord wirklich ausgeführt 
worden, oder daß die (nahe oder entferntere, 
unmittelbare oder mittelbare) Nachstellung von 
bcydcn Personen, oder auch nur mit Wil len 
oder mit Wissen der andern geschehen sey. 

3) Beyde Bedingungen aber müssen, als 

*) Der über dieses Hindern!? überhaupt dunkel und »»be
stimmt abgefaßte §. 2Z. des Jos, Ges, druckt diese Bedin» 
gung nicht deullich aus; allein sie scheint in den Worten 
zu liegen: wenn s de» i h r e r H e i r a l h im Wege sie« 
henden Ehegatten des ci»en Theilee «mordet haben. 
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Thatsachen (entweder vor oder nach der er
folgten verbothenen Vermählung) durch das, 
zufolge der §§. 419 —12, . des Strafges. I.TH. 
eingeleitete Verfahren und llrtheil, oder auf 
andere Art bewiesen werden. Bcp dem Ein- / 
tritte der beydcn Bedingungen bedarf der Um
stand/daß die Nachstellung, um die Absicht 
(der Vermahlung) zu erreichen, vorgegan
gen, keines besonderen Beweises; sie wird aus 
dem gemachten Versprechen und der erfolgten 
Nachstellung mit Grunde rechtlich vermuthet. 

§. 69. 

d«'H>ttli. 3 "^ Gültigkeit der Ehe wird auch das 
che»Ft»cl!ich' Aufgeboth und die seyerliche Erklärung der 
leite... Solch« ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

§. 70. 

«) da. Auf- Das Aufgebot!) besteht in der Verkün-
" ^ ' digung der bevorstehenden Ehe mit Anfüh

rung des Vornahmens, Familien - Rah
mens, Geburtsortes, Standes und Wohn
ortes bevder Verlobten, mit der Erinne
rung: daß jedermann, dem ein Hinderniß 
der Ehe bekannt ist, selbes anzeigen soll. 
Die Anzeige ist unmittelbar oder mittelst 
des Seelsorgers, der die Ehe verkündiget 
hat, bey demjenigen Seelsorger zu machen, 
dem die Trauung zusteht. 
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Die Verkündigung muß an drei) S o n n 
oder Festtagen an die gewöhnliche Kirchen
versammlung des Pfarrbezirkes, und, wenn 
jedesderBrautleute in einem andern Bezirke 
wohnet, beyder Pfarrbezirke geschehen. Bey 
Ehen zwischen nicht katholischen christlichen 
Religions - Genossen muß das Aufgeboth 
nicht nur in ihren gottesdienstlichen Ver
sammlungen, sondern auch in jenen katho
lischen Pfarrkirchen, in deren Bezirke sie 
wohnen; und bey Ehen zwischen katholi
schen und nicht katholischen christlichen Re
ligions-Genossen sowohl in der Pfarrkirche 
des katholischen und in dem Bethhause des 
nicht katholischen Theiles, als auch in der 
katholischen Pfarrkirche, in deren Bezirke 
der Letztere wohnt, vorgenommen werden. 

1) Die (§§. /,8 —56. ) angeführten Hin, 
dcrnisse einer Ehe können dem Seelsorger und 
den Zeugen, vor welchen die Ehe geschlossen 
wird (h. 76.), sie können den Vorgesetzten, de
ren Einwilligung vorlausig eingchohlt werden 
soll, und manchmahl sogar beyden Brautperso
nen, oder doch Einer derselben unbekannt, da
gegen andern, wie den Angehörigen, Freunden, 
obrigkeitlichen Personen u. s. w. bekannt scyn. 
I lm nun selbe in die KennMiß der bevorstehen-
den Ehe, und in die Gelegenheit zur Anzeige der 
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obwaltenden Hindernisse zu setzen/ und der, in 
so vielen thcils öffentlichen, thcils Privat-Rück
sichten, höchst nachthciligcn Abschließung ungül
tigen Ehen v o r z u b e u g e n , verordnet das Ge
setz das A u f g e b o t h , d. i. die Verkündigung 
aller im Inlande abzuschließenden Ehen, in sol
chen Zeitpunkten, an solchen Orten, und über
haupt mit solchen Vorsichten, daß man eine ge
wissenhafte Anzeige der den Ehen etwa entgegen 
stehenden Hindernisse mit aller Wahrscheinlich
keit erwarten kann. 

2) Daher die besondere Vorschrift in Rück
sicht der n icht ka tho l i schen , jedoch christ
l ichen Rcligions-Genossen (Protestanten, Rc^ 
formirtcn, nicht unirten Griechen), daß das Auf
geboth ihrer Ehen auch in der ka tho l i schen 
Pfarrkirche, in deren Bezirke sie wohnen, vorge
nommen werden müsse; weil ihre Verhaltnisse, 
und die allenfalls obwaltenden Ehchindermsse 
dort oft mehr, als in dem Bezirke ihres Bcth-
hauses, der oft entfernt und nicht ihr ordentli
cher Aufenthaltsort ist, bekannt seyn können. 
Wie die Verkündigung der Iudenehen geschehen 
müsse, wird an einem andern Orte bestimmt 
(§. 126.). 

3) Ein obwaltendes Ehehinderniß anzuzei-
> gen, wird zwar, außer den Brautpersonen, ih

ren Vertretern oder den Seelsorgern (§§. 4g. 
76. 79. u. 102.), niemanden (durch Androhung 
einer Strafe) zu einer bürgerlichen Verbindlich-
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keit gemacht; bleibt aber immer eine Gewissens-
pfiicht. Die Anzeige wi rd , besonders wenn Ge
fahr am Verzuge haftet, am sichersten bey dem 
Seelsorger geschehen, der die Trauung vorneh
men soll (§. / 5 . ) ; weil aber dieser dem Anzeiger 
oft unbekannt oder entfernt ist, so kann die An
zeige auch dem Seelsorger, der die Ehe aufgebo-
thcn hat, und von diesem muß sie dem trauen«' 
den Seelsorger gemacht werden. 

§. 72. 

Wenn die Verlobten oder eines von ih
nen in dem Pfarrbezirke, in welchem die Ehe 
geschlossen werden soll, noch nicht durch sechs 
Wochen wohnhaft sind; so ist das Aufgeboth 
auch an ihrem letzten Aufenthaltsorte, wo sie 
langer als die eben bestimmte Zeit gewohnt 
haben, vorzunehmen, oder die Verlobten 
müssen ihren Wohnsitz an dem O r t e , wo sie 
sich befinden, durch sechs Wochen fortsetzen, 

" damit die Verkündigung ihrer Ehe dort hin
reichend sey. 

Dicß versteht sich also nicht nur von dem 
Falle, daß Brautpersonen uon einem Dorfe, 
Markte oder einer Stadt in die andere, sondern 
auch, wenn sie aus einem P f a r r b e z i r k t in 
den andern der nahmlichen Stadt gezogen sind; 
indem die Personen in ihren vorigen Pfarrbezir
ken genauer, als in dem, wo sie sich nun erst 
durch eine kurze Zeit aufhalten, gekannt werden, 
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und zur Verheimlichung des Hindernisses wohl 
«uch geflissentlich den Wohnsitz andern konnten^ 
Die große Vorsicht des Gesetzes hat zur Folge, 
daß eine und die nahmlichc Ehe nach Umstanden 
vier, und bcy nicht katholischen christlichen Nc-
ligions-Genossen sechs, oder auch acht Mahl in 
verschiedenen Bezirken, und, wenn der Fall des 
nächstfolgenden Paragraphs eintritt, sogar m 
gedoppelter Anzahl aufgcbothcn werden muß. 

W i r d binnen sechs Monathen nach dem 
Aufgebothe die Ehe nicht geschlossen, so 
müssen die drey Verkündigungen wiederhoh-
let werden. 

1) Der Grund der W i e d e r h o h l u n g 
des Aufgcboths liegt darin, daß wahrend derlän-
gercn Zeit nicht nur ein Ehehindermß erst ent
standen sepn könne, sondern Personen, denen 
schon zur Zeit des ersten Aufgcboths ein Hmdcr-
niß bekannt war, selbes vielleicht darum anzu
zeigen unterließen, weil sie erfuhren, daß die 
Ehe ohnehin nicht abgeschlossen werde. 

2) Zufolge der obigen Vorschrift s§. i6l>.) 
>st die gesetzliche F ö r m l i c h k e i t des Aufgcboths 
bcy a l l e n Ehen, welche im I n l a n d « einge
gangen werden sollen, folglich auch von Aus
ländern, die sich hier Landes vermählen, zu be
obachten. Dagegen fmd selbst Unterthanen, 
wenn sie sich in einem f remden Lande verehcli-
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chen, wo keine Vorschrift des Aufgeboths besteht, 
nicht verbunden, ihre Eheaufbiethenzu lassen *) 
(§§. 4. u. 34-). 

§. 74. 

Zur Gültigkeit des Aufgebotes und der 
davon abhängenden Gültigkeit der Ehe ist 
es zwar genug, daß die Nahmen der Braut 
leute und ihre bevorstehende Ehe wenigstens 
Einmahl sowohl in dem Pfarrbezirke des 
Bräutigams als der Braut verkündiget 
worden, und ein in der Form oder Zahl 
der Verkündigungen unterlaufener Mangel 
macht die Ehe nicht ungültig; es sind aber 
theils die Brautleute oder ihre Vertreter, 
theils die Seelsorger unter angemessener 
Strafe verpflichtet, dafür zu sorgen, daß 
alle hier vorgeschriebene Verkündigungen in 
der gehörigen Form vorgenommen werden. 

Um diê  Hindernisse v 0 r Schließung der Ehe 
aufzudecken, und zu dem Ende das Aufgebots) desto 
sicherer in Vollzug zu sehen, machte das Ioscphi-
nische Gesetz") das Aufgeboth zur wesentl i -
chenBcdingung einer gültigen Ehe. Allein die 

») Verordn. »,m 16, Sept, ,785, 6), Nach dem Preuß. 
Gesehb, (». a, O. § 13«. f f,) und nach dem Franzosi» 
schtl» (l»ll. 162—172.) so wie überall, no da« gemcine 
ßMliche Recht gilt (? e l i« u» ! .<: .§, 4 9 3 . « ^ ) , b<>t 
da< Aufgeboth Statt . 

, "») H. 2. §. 3b. 
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große Vorsicht führte allmahlig so viele Aufge-
bothe (§. 72.), und so viele Förmlichkeiten der
selben herben, daß viele Ehen, denen sonst kein 
Hinderniß entgegenstand, bloß wegen eines Man
gels an der Zahl, oder an den Förmlichkeiten der 
Aufgebothe, als ungültig bestritten werden konn
ten. Damit nun der Zweck nicht dem Mittel auf
geopfert werde, war es ein nicht unwichtiger 
Punct der Beratschlagung über das neue Ge
setzbuch, ob das Aufgeboth nun, da es schon ein
mahl in Uebung gekommen ist, und ohnehin 
streng darüber gewacht wi rd , noch ferner als ein 
wesentliches Erforderniß einer gültigen Ehe er
klart werden soll. Und da für dieBcybcbaltung 
noch immer die Betrachtung stritt, daß ohne al
les Aufgeboth leicht eine Trauung mit einem un
bekannt gebliebenen Hindernisse erschlichen, oder 
die Gegenwart des Seelsorgers bey der feyerli-
chen Erklärung l§. 75.) mit Gewalt bewirkt wcr<-
den könnte, so suchte man durch die neue mäßi
gende Vorschrift beyde gegründete Absichten zu 
vereinigen*). 

§. 75. 

l.chr^'Nl Die feyerliche Erklärung der Einwilli-
f>m«dtlE>!.' gung muß vor dem ordentlichen Seelsorger 
w!l!>g!lNg. , 

*) I n Preußen und Frankreich ist dos Aufgeboth zwar u», 
ler Straf» gebrchr«, aber die Unterlassung macht die 
Ehe nicht ungültig. L. R. «. «. O. §, ;54. f. f. coäe 
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eines der Brautleute, er mag nun , nach 
Verschiedenheit der Religion, Pfarrer, Pa 
stor oder wie sonst immer heißen, oder vor 
dessen Stellvertreter in Gegenwart zwcyer 
Zeugen geschehen. 

§. 76. 
Die feyerliche Erklärung der Einwil l i

gung zur Ehe kann mittelst eines Bevoll
mächtigten geschehen; doch muß hierzu die 
Bewilligung der Landesstelle erwirkt und in 
der Vollmacht die Person, mit welcher die 
Ehe einzugehen ist, bestimmt werden. Die 
ohne eine solche besondere Vollmacht geschlos
sene Ehe ist ungültig. Is t die Vollmacht vor 
der abgeschlossenen Ehe widerrufen worden, 
so ist zwar die Ehe ungültig, aber der Macht
geber für den durch seinen Widerruf verur
sachten Schaden verantwortlich. 

1) Das Wohl der Ehegatten, das Wohl 
ihrer Angehörigen, ja auch die öffentliche Ord
nung und Sittlichkeit verlangen, daß Ehen unter 
ö f f e n t l i c h e r Aufsicht mit Beobachtung gesetz
licher Feperlichkeiten geschlossen werden, und daß 
hierüber ein r e c h t s k r a f t i g e r B e w e i s vor
handen sey. Die Ehegatten legen sich aber, au
ßer den (erzwingbaren) Vcrtragsverbindlichkei-
ten, mehrere G e w i s s e n s p f l i c h t e n auf, die 
keines bürgerlichen Zwanges fähig sind, und 
eben darum desto sorgfaltiger durch die Lehren 

P 2 
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der M o r a l u n d N e l i g i o n einzuschärfen sind.' 
Auch wird die Ehe fast in allen Neligions-Sy
stemen als eine dem Schöpfer sehr gefällige / mit 
besonderen kirchlichen Wohlthatcn (nach der Lehre 
der katholischen Religion mit der Würde einet. 
Sacraments) verbundene r e l i g i ö s e Handlung 
betrachtet. Daher die Vorschrift, daß die Erklä
rung der Einwilligung zur Ehe vor dem or
d e n t l i c h e n S e e l s o r g e r (Pfarrer, Pastor, 
Popen, Rabbiner), in dessen Sprengel wenig-
stens eines der Brautleute seinen Wohnsitz hat, 
und in Gegenwart zweper Z e u g e n abgege
ben werden soll *). 

2) Dem ordentlichen Seelsorger ist aber ge
stattet (im Verhinderungsfalle, oder auf Ver
langen der Brautpcrsonm, die etwa an einem 
entfernten Orte, oder vor einer verwandten geist
lichen Person u. d. gl. die Ehe abzuschließen wün
schen), sein Amt einem Stellvertreter zu über» 
lassen. Als ein solcher Stellvertreter ist auch der
jenige anzusehen, dem eine Gemeinde, bepm 
Mangel eines ordentlichen Seelsorgers, für eine 
Zeit zugewiesen wird. 

3) Auch den Brautpersonen ist (aus wich
tigen Ursachen) erlaubt, durch einen Stellver
treter die Erklärung abzugeben. Der Stellver
treter muß aber mit einer besonde ren , die 

*) Sogenannte G e w i s s e n s e h e n , welche ohne diese w>̂  
seiMiche F»lm geschlossen wiilde», sind als» bey u»< 
ungültig. 
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Person, mit welcher die Ehe geschlossen werden 
soll, bestimmenden, Vollmacht versehen, und diese 
vor Abschließung zur Ehe nicht widerrufen seyn. 
I m F-lle des Widerrufs ist zwar die Ehe aus 
Mangel der Einwilligung ungültig * ) , aber 
der Schuldtragende zur Entschädigung des schuld
losen Theiles verbunden. 

4) Die in dem vorstehenden Paragraph«: be
stimmte wesentliche Förmlichkeit muß bep allen, 
auch von A u s l a n d e r n im hiesigen Staate ab
zuschließenden, Ehen beobachtet werden, Wenn 
aber eine Ehe, obschon von einem unserer Mi t 
bürger, in einem f r e m d e n Staate, wo diese 
Form zur Gültigkeit des Ehevertrages nicht vor
geschrieben ist, eingegangen würde, so stünde die 
Hintansetzung derselben der G ü l t i g k e i t des 
E h e v e r t r a g e s nicht entgegen (§. ä<> 

5) Das Gesetz fordert zur Gültigkeit des 
Vertrages nur die E r k l ä r u n g v o r dem 
S e e l s o r g e r , nicht auch die T r a u u n g , die 
gewöhnlich von demselben, zur Bezeichnung der 
engen Verbindung zwischen den Ehegatten, nach 
den Gesetzen der Kirche, wozu die Brautper-
soncn sich bekennen, in religiöser Form vorge
nommen wird, und die, um der kirchlichen Wohl
ta ten thcilhaft zu werden, nothwendig i s t " ) . 

6) Endlich in Rücksicht der Z e u g e n for

dert das Gesetz nicht, daß sie mit allen jenen Ei-

' ) Jos. Ges. a, o. O, §. ,7. 
" ) r « K ° w 1.«. §. H02. 
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genschaften / welche die Gerichtsordnung bcy an
dern Rechtsgeschäften von ihnen verlangt, ver
sehen seyn. Genug/ daß ihnen kein natürliches 
Hinderniß im Wege sieht, die einfache Handlung 
bezeugen zu können; weßwegcn auch nahe Ver
wandte, wie die Erfahrung lehrt, von dieser 
Zcugenschaft nicht ausgeschlossen werden *). 

§- 77- . . 
Wenn eine katholische und eine nickt 

katholische Person sich verehelichen, so muß 
die Einwilligung vor dem katholischen Pfar
rer in Gegenwart zweyer Zeugen erklärt 
werden; doch kann auf Verlangen des an
dern Theiles auch der nicht katholische Seel
sorger vey dieser feyerlichen Handlung er
scheinen. 

Diese Vorschrift gründet sich in einem der 
katholischen Religion, welche ursprünglich aus-
schließungswcise das Bürgerrecht hatte, und zu 
welcher sich der größte Thcil der Einwohner be
kennt, von der Staatsverwaltung eingeräum
ten Vorzuge, der aber für die Gcwissensfrcyhcit 
anderer Rcligions-Genossen dadurch unschädlich 
gemacht wi rd , daß jenem verlobten Fheile, wel
cher sich zu einer andern Religion bekennt, auch 
seinen Seelsorger bcyzuziehcn, gestattet i s t " ) . 

^) L e i - i l ü i comnlln!»,. in ju» eccle». (Venc!Ü5 »778 ) 
vi«». 5. p. iHß. 

" ^ Nach dt,» Fcanzös. Geseßc nmß die Ehe im Gemein-
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Wenn Verlobte das schriftliche Zeug-
niß von der vollzogenen ordentlichen Ver
kündigung; oder, wenn die in den §§. 49 , 
5 « , 5 i , 52 und 54 erwähnten Personen 
die zu ihrer Verehelichung erforderliche Er-
laubniß; wenn ferner diejenigen, deren Vol l 
jährigkeit nicht offenbar am Tage liegt, den 
Taufschein oder das schriftliche Zeugniß ih
rer Volljährigkeit nicht vorweisen können; 

. oder, wenn ein anderes Ehehinderniß rege 
. gemacht w i rd ; so ist es dem Seelsorger bey 

schwerer Strafe verbothen, die Trauung 
vorzunehmen, bis die Verlobten die n o t 
wendigen Zeugnisse beygebracht und alle An
stände gehoben haben. 

1) Man kann die Aufsicht über die Existenz 
der zur Abschlicßung einer gültigen Ehe vorge
schriebenen Bedingungen den Seelsorgern um so 
sicherer anvertrauen, als sie ihnen aus den S t u 
dien, worüber selbe vor dem Antritte der Seelsorge 
sich auszuweisen haben (zuverlässiger als vielen 

behause inGegenwart der o b r i g l e i l l i eben <p erso» 
«od vier Zeugen eingegangen weiden l>r«. 75-), Doch 
bleibt den Ehegatten unbenommen, sich auch dann nach 
ihren religiöse» Gebräuchen trauen zu lassen. Ni icu,, . 
2«. 1L2. N. 1. Nach dem Preuß. Ges. wird eine voll
gültige Ehe durch die pricsierliche Trau««»/ aber zwi» 
scheu Personen fremd» im Staate geduldeter Religionen 
lediglich nach den Gebräuche» ihrer Religion volljvgen. 
A. «. O. §§. »26. U. 127. 
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obrigkeitlichen Personen auf dem flachen Lanbe), 
bekannt seyn müssen. Diesem Aufsichtsrechte des 
ordentlichen Seelsorgers, dem die Trauung zu
steht, entspricht die Pflicht der Vrautpersonen, 
damit alles Aufsehen bey der Trauung vermie
den werde, schon vor derselben sich (ohneUnter
schied der Religion) bey diesem Seelsorger zu 
stellen, und mit den im Paragraphe geforderten 
Zeugnissen auszuweisen. 

2) Insbesondere müssen die Vrautperso
nen, da die nahmliche Ehe nach Umstanden in 
mehreren Kirchen oder Bcthhausern, oder.zu 
wicderhohlten Mahlen zu verkündigen ist (§H. 
71 — 73.), über alle Verkündigungen, dann 
über das, nicht von selbst auffallende, gesetzliche 
Al ter, über die nöthige Einwilligung der Ver
treter und Vorgesetzten (§§. 49 — 5/i.), oder 
über den Umstand, daß sie vor zurückgelegtem 
vier und zwanzigsten Jahre für v o l l j ä h r i g 
erklärt, oder aus der vaterlichen Gewalt und su-
ratel entlassen worden sind (§§. 174. 2Z2. u. 
273.), die rechtskräftigen Zeugnisse vorlegen. 

3) Daß die künftigen Ehegatten, außer den 
vom Gesetze über gewisse, p o s i t i v e Eigen
schaften oder Bedingungen geforderten Zeug
nissen, zugleich das N ich tdasepn anderer Ehe
hindernisse beweisen sollen, kann von ihnen'in 
der Regel nicht begehret werden, besonders da 
die für die Fähigkeit zur Verehelichung streitende 
allgemeine Vcrmuthung (§. ^6.) durch die, ohne 
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Erfolg eines aufzeigten Hindernisses/ vorge-
nommenen Verkündigungen bestätiget, folglich 
nur durch den Gegenbeweis der Thatsache, nähm-
lich eines obwaltenden Hiiudernisses, entkräftet 
wird. Wohl aber ist der Seelsorger befugt, min
der unterrichtete Personen auf solche Hindernisse, 
die zwischen ihnen obwalten könnten, aufmerk
sam zu machen, oder bcy einem g e g r ü n d e t e n 
Verdachte nähere Aufklarung zu verlangen, nach 
Beschaffenheit der Umstände ihnen das Begehren 
lim Nachsicht des Hindernisses anzurathen, und 
inzwischen die Trauung zu verschieben. 

§- 79» 
Finden die Verlobten sich durch die Ver

weigerung der Trauung gekränkt, so können 
sie ihre Beschwerde der Landesstelle, und in 
den Or ten , wo keine Landesstelle ist, dem 
Kreisamte vorlegen. 

Die politische Behörde wird bcurtheilcn, 
ob die Frauung ohne Anstand vor sich gehen, 
ob sie versagt, oder ob das Brautpaar zum Be
gehren um Nachsicht von dem Hindernisse ange
wiesen, oder die Entscheidung über das Hindere 
niß der Gerichtsbehörde überlassen werden soll. 

§. 80. 
Zu einem dauerhaften Beweise des ge

schlossenen Ehevertrages sind die Pfarrvor-
sieher verbunden, denselben in das beson
ders dazu bestimmte Trauungsbuch eigen-



234 I. Theil. ZwcyteS Hauptsiuck. 

händig einzutragen. Es muß der Vo r - und 
Famil ien-Nabme, das Alter, die Woh
nung, so wie auch der Stand der Ehegat
ten, mit der Bemerkung, ob sie schon ver
ehelichet waren oder nicht; der V o r - und 
Famlien-Nähme, dann der S tand ihrer 
Aeltern und der Zeugen; ferner, der T a g , 
an welchem die Ehe geschlossen worden; end
lich auch der Nähme des Seelsorgers, vor 
welchem die Einwilligung feyerlich erklart 
worden ist, deutlich angeführet, und die Ur
kunden, wodurch die vorgekommenen An
stände gehoben worden, angedeutet werden. 

§. 81. 

S o l l die Ehe an einem dritten Or te , 
dem keine der verlobten Personen einge-
pfarret ist, geschlossen werden, so muß der 
ordentliche Seelsorger gleich bey der Aus
fertigung der Urkunde, wodurch er einen 
andern zu seinem Stellvertreter benennet, 
diesen Umstand mit Benennung des Ortes, 
wo und vor welchem Seelsorger die Ehe ge
schlossen werden soll, in das Trauungsbuch 
seiner Pfarre eintragen. 

§. 62. 
Der Seelsorger des Ortes, wo die 

Ehe eingegangen w i rd , muß die geschehene 
ÄbsMeßung der Ehe in das Trauungsbuch 
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seiner Pfarre mit dem Beysatze, von wel
chem Pfarrer er zum Stellvertreter ernannt 
worden, ebenfalls eintragen, und die Ab-
schließung der Ehe dem Pfarrer, von wel
chem er berechtiget worden ist, binnen acht 
Tagen anzeigen. 

Diese Vorschriften haben offenbar zum Zwe
cke, einen, noch nach dem Ableben des Seelsor
gers und der Zeugen, f o r t d a u e r n d e n 
B e w e i s der geschlossenen Ehen zu gründen, 
und die Auffmdung desselben zu erleichtern. Die
ser Beweis ist sowohl in mehreren statistischen 
und politischen Rücksichten, als auch zur Be
gründung mannigfaltiger Rechtsverhältnisse, als, 
der Abstammung und Verwandtschaft, des ge
setzlichen Erbrechtes in Allodial - und Fideikom
miß-Gütern, des Anspruchs auf Familien-Stif
tungen u. d. gl. nothwendig. Darum bestehen, 
außer den hier über die Hauptbestandtheile des 
Trauungsbuches aufgestellten, noch ausführli
chere , zum Unterrichte der Seelsorger und der 
politischen Obrigkeiten bestimmte Vorschriften * ) , 
über die Form der Trauungsbücher, die A r t , 
sie zu führen, und sich der genauen Führung zu 
versichern; deren Beobachtung um so wichtiger 
ist, als diesen Büchern, gleich andern öffentli
chen Urkunden, durch die Gerichtsordnung die 
Kraft eines vollständigen Beweises eingeräumt 

*) V - S o t t l e r «. «. O. §§. Z l i —3»?. 
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wird. Die besonderen Vorschriften über die 
Trauungen der J u d e n kommen weiter unten 
vor (HH. 127— i 3 i . ) . 

§. 63. 

îsps!'s,>,<>?n Aus wichtigen Gründen kann die Nach-
dn«i<2^'"" sicht von Ehehindernissen bey der Landes

stelle angesuchet werden, welche nach B e 
schaffenheit der Umstände sich in das weitere 
Vernehmen zu setzen hat. 

1) Die allgemeine Ursache, die den Gesetze 
gcber berechtiget (ohne Verletzung der rechtlichen 
Gleichheit)/ Befreyungen (Dispensationen) zu er-
thcilen (§. i 3 . ) , hat auch bep den Gesetzen, wo
durch die Unterthancn in dex Frepheit, zu ehcli« 
chen, beschrankt, oder Ehehindernisse festgesetzt 
werden, ihre Anwendung. Es kann nicht nur 
unter gewissen Umstanden der allgemeine Grund 
des Verbotsgesetzes wegfallen, sondern es kön
nen zugleich besondere (politische) Gründe ein-
treffen, die Loszahlung zu ertheilen. Diese Aus
nahmen lassen sich ab<r nicht wohl (gleich andern 
z. B. H. i^5.) auf allgemeine Formeln bringen, 
und noch minder der eigenen (vartcplichen) An
wendung der Unterthanen anHeim stellen; sie, 
müssen der Beurtheilung der öffentlichen Ver
waltung vorbehalten werden. , . 

2) Allein selbst der Gesetzgeber kann nur 
von den seiner vernünftigen Wil lkür vorbehal-
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tenen Gesetzen dispensiren, nicht von jenen, 
denen er selbst unterliegt. Daher sind auch die 
in dein Ehegcsetze aufgeführten Hindernisse theils 
u n a u f l ö s b a r , theils a u f l ö s b a r . Jene, 
die auf einem völlig bestimmten (keiner Ausnahme 
unterliegenden, natürlichen) Sittengesetze oder 
einem göttlichen^positiven) Gesetze beruhen, sind 
u n a u f l ö s b a r . Diesen zahlt man aber auch 
diejenigen bey, von denen der Gesetzgeber (ob er 
gleich könnte) nicht zu d i s p e n s i r e n p f l e g t . 
Alle übrige heißen a u f l ö s b a r e Ehehindernissc. 
Unauflösbar sind in dem einen oder doch in dem 
anderen Sinne die Hindernisse, welche aus emem 
wesentlichen Mangel der möglichen oder wirt l i 
chen feyerlichen Einwilligung (§§. /^U. 5 5 — 5 / . 
u. 6c).), des physischen Vermögens zum Zwecke 
(H. 6c>.), oder des sittlichen in den Fallen der HH. 
62 — b^>, oder der nächsten Verwandtschaft 
zwischen Adscendenten und Desccndenten, oder 
der Geschwister, und dieser ahnlichen Schwager-
schaft entspringen *). Das Gesetz zahlt die unauf
lösbaren Hindernisse nicht einzeln auf, weil die 
schlechterdings unauflösbaren aus der Vernunft 
und Religion; solche dagegen, in welchen die 
Dispens nur nicht üblich ist, aus der Beobach
tungbekannt, und der (nach den Umstanden ver
änderlichen) Wil lkür des Machthabers vorzube-

' ) S. r« l i «m I, c. §§ 4?l —<99 V«?rdn vom lA 
Iuly »784, und ,8. Srp». ,795, 
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halten, mithin nicht durch bleibende Gesetze zu 
bestimmen sind. 

3) Die Macht, von den t r e n n e n d e n , 
auflösbaren Hindernissen zu dispensiren, steht, 
weil sie sich auf die Gültigkeit des V e r t r a g s 
beziehen, dem Landesfürsten zu (H. 47.). Er 
überlaßt aber im vorstehenden Paragraphe die 
Ausübung den Behörden, und zwar den p o l i -
t ischen Behörden, sowohl weil die auflösba
ren Hindernisse größten Theils auf politischen 
Gründen beruhen, als auch weil die Gründe 
zur Dispensation hauptsächlich von politischer Art 
sind. DieWichtigkeit des Gegenstandes forderte, die 
Ausübung des Dispensation-Rechts in der Re
gel (§. 86.) den oberen politischen Behörden, 
d. i. den Länderstellen, zu überlassen, welche in 
Hindernissen, worüber vorzüglich den Mil i tar-
oder Justiz-Behörden die Beurtheilung zusteht 
(§§> 49 — 54.) , sich mit diesen cinzuvernehmen 
haben, und in gewissen Fallen kann die politische 
Behörde angewiesen sevn, erst die Meinung der 
Kirchenvorstcher einzuhohlen *). F r e m d e , wel
che sich hier zu Lande verehelichen wollen, müssen 
bey einem Mangel der persön l i chen F ä h i g 
k e i t die Dispensation ihres Regenten erwirken 
(§. 34.). Welche Hindernisse gar keiner Dispen
sation bedürfen, wird unten (§. 88.) bemerkt 
werden. 

*) V . Hostel», vom »<l. Oct, »Loo., un> Gustermann 
o. a. O. §. ,59. 



Am» dem Ehcicchle. 23g 

H. 64. 
Vor Abschließung der Ehe ist die Nach

sicht über Ehehindernisse von den Parteyen 
selbst und unter eigenem Nahmen anzusu
chen. Wenn sich aber nach schon geschlosse
ner Ehe ein vorher unbekanntes aufiösliches 
Hinderniß ausiern sollte, können sich die 
Parteyen auch durch ihre Seelsorger, und 
mit Verschweigung ihres Nahmens, an die 
Landcssielle um Nachsicht wenden. 

Einige auflösbare Hindernisse entspringen 
aus mit einer Strafe bedrohten Handlungen 
(§§. 61 — 66.) , oberste führen (wenigstens nach 
einem gemeinen Vorurthcile, wie z. B. die Ver
wandtschaft aus einem unehelichen Bcpschlafe) 
eine Mackel mit sich. Ueberhaupt aber muß es 
Personen, die bisher in einer, ungeachtet des 
obwaltenden geheimen Hindernisses, allgemein 
schon für gültig gehaltenen ehelichen Verbindung 
lebten, sehr schwer fallen, daß dieselbe erst jetzt 
öffentlich für gültig erklart werden soll. Ist nun 
eine Ehe mit einem solchen Hindernisse b e r e i t s 
gcschl 0 ssen w o r d e n ; war es etwa überdicß 
zur Zeit der Abschließung beyden Fheilen, oder 
doch einem Theile unbekannt, so ist es, damit 
die Gemeinschaft (künftig gültig) fortgesetzt wer« 
den könne, oft billig und rathlich, die Dispen
sation zu ertheilen, zugleich aber ein solches Ver
fahren zu gestatten, daß die Partepen selbe ohne 
Gefahr des besorgten Nachtheils, und ohne Auf-
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sehen ansuchen und erwirken können. Dazu eb-
mt der Paragraph in dem zweptcn Absähe den 
Weg ' ) . 

2) Die nahmlichen Gründe treten vor Ab-
schließung der Ehe nicht ein, und es kann oft 
erst aus den vorliegenden Verhältnissen der Per
sonen gründlich bcurtheilet werden, ob die Dis
pensation zu ertheilen sey, oder nicht. Daher müs
sen diese Verhältnisse, wenigstens in der Ncgcl, 
unmittelbar von den Partepcn selbst vorgelegt 
werden. Indessen schließt diese Regel in bedenkli
cheren Fallen den Versuch nicht aus, daß der 
Seelsorger auch noch vor Abschließung der Ehe 
die Dispensation, mit Geheimhaltung der Nah
men der Part'eyen, erwirke. 

. § . 6 5 . 

I n den Or ten , wo keine Landesstells 
ist, wird den Kreisämrern die Macht er-
theilet, ans wichtigen Ursachen die zweyte 
und dritte Verkündigung nachzusehen. 

§. 66. 

Unter dringenden Umständen kann von 
der Landessielle oder dem Kreisamtc, und 
wenn eine bestätigte nahe Todesgefahr kei
nen Verzug gestattet, auch von der Orts
obrigkeit das Aufgebots) ganzlich nachgese
hen werden; doch müssen die Verlobten cid-

*) Vcreldn. rem 6, Srpl, »?>», und 3, Febr. ,8^z 
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lich betheuern, daß ihnen kein ihrer Ehe ent-' 
gegen stehendes Hinderniß bekannt sep. 

§. 67. 

Die Nachsicht von allen drey Verkün
digungen ist gegen Ablegung des erwähn
ten Eides auch dann zu ertheilen, wenn 
zwey Personen getrauet werden wollen, von 
denen schon vorhin allgemein vermuthet 
ward, daß sie mit einander verehelichet seyn. 
I n diesem Falle kann bey der Landesstelle 
die Nachsicht von dem Seelsorger mit Ver
schweigung der Nahmen der Parteyen an-
gesuchet werden. 

Der. Grund dieser Vorschriften*) liegt of
fenbar theils, wie es das Gesetz selbst andeutet, 
in dem Drange der Umstände, die Ehe zu be
schleunigen, theils in der minderen Erheblichkeit, 
bloß von einer Anstalt, wodurch nur mögliche 
obwaltende Hindernisse entdeckt werden sollen, 
nicht aber von wirklich schon bestehenden tren
nenden Ehehindernissen, zu dispcnsircn. Doch 
müssen die Parteycn sich hüthcn, falsche Gründe 
der Nachsicht vorzuspiegeln. Sie laufen nicht nur 
Gefahr, daß wegen eines ihnen vielleicht selbst 
unbekannten Hindernisses die Ehe in der Folge 
für ungültig erklart, sondern auch, daß sie zur 
strengen Verantwortung gezogen, und nach Um-

' ) V. S a t t l e r «,, a. O, §§. Zui —Zo8, 

Q 
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standen sogar criminell behaiwelt werden (Strafg. 
I. Th. §. 1/9. 2)). 

§. 63. 

Wenn von einem bey Schließung der 
Ehe bestandenen Hindernisse die Nachsicht 
ertheilt w i rd , muß, ohne Wiederholung 
des Aufgebotes, abermahl die Einwill i
gung vor dem Seelsorger und zwey ver
trauten Zeugen erkläret und die feyerliche 
Handlung in dem Trauungsbuche angemerkt 
werden. Is t diese Vorschrift beobachtet wor
den , so ist eine solche Ehe so zu betrachten, 
als wäre sie ursprünglich gültig geschlossen 
worden. 

i ) Eine mit einem trennenden Ehehinder
nisse geschlossene Verbindung war schon ursprüng
lich nichtig, und ist keine wahre, sie ist nur eine 
Scheinehe. Soll sie als eine wahre (gültige) Ehe 
bestehen, so muß sie nach gehobenem Hindernisse 
erst geschlossen, die (gültige) Einwilligung erst 
erklärt werden. Wie die Erklärung der Einwilli
gung geschehen soll, hangt von der Beschaffen
heit des Ehchindernisscs ab. 

2) Ist das Hinderniß ein P r i v a t -Hinder-
n iß , das von dem durch den Mangel gekränk
ten Theile gerügt werden muß/ so erscheint die 
Verbindung, in so lange keii.e solche Rüge ge
schieht/ als gültig, und sie wird schon vcrmit-
relst einer stillschweigenden Einwilligung, welche 
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der gekränkte Theil durch die, ungeachtet des 
ihm bewußten Hindernisses, fortgesetzte eheliche 
Bcpwohnung erklaret, zu einer wirklichen (rechts
gültigen) Ehe. Es bedarf in diesem Falle, weil 
der Staat , ohne die Rüge der Ungültigkeit, von 
der letzteren keine Kenntnißnimmt, keiner D i s 
p e n s a t i o n , mithin auch keiner weiteren fe y-
er l i chcn Erklärung (§. /5.). Diese ist aber auch 
bcy einem Privat-Hindernisse dann nothwendig, 
wenn über selbes von dem gekrankten Theile Bee 
schwerde geführt, folglich das Hindcrniß und die 
Ungültigkeit der Ehe zur Ocssentlichkeit gebracht 
wird, die Partepen jedoch sich wieder zu vereinigen 
bewogen worden sind. 

Z) Ö f f e n t l i c h e Ehchindernissc, welche 
die Nichtigerklärung der Ehe wegen der öffentli
chen Ordnung rathlich machen, können nicht 
durch Privat-Nachsicht, sondern nur durch Dis
pensation gehoben werden. Die öffentliche Ver
waltung, welche von der Ungültigkeit Kenntniß 
erhalten, und auf Verlangen der Parteyen das 
Hinderniß gehoben hat, wil l sich nun auch versi
chern, daß die Ehe durch eine fcyerliche Erklä
rung, nahmlich vor dem S e e l s o r g e r und 
zwey Z e u g e n , gültig geschlossen worden 
sey ' ) -

») Die Nerord». vom ,5. Mär ; 1/89, §.3. befummle 
dicß für de« Fa l l , daß die Eh«,' ei»«'« M i u d e r j a hr<» 
<,c» für ungültig «klärt, »nd du:ch Disveüsarion geh», 
den würde. Au» der Ä!,»!»gie ward d,e Vrwrduung 

Q 2 
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4> Daraus aber folgt nicht, daß die Ver
bindung ö f f e n t l i c h , mit Zulassung der Ge-

, mcindc, eingegangen werden müsse; vielmehr 
ist/ wenn das Hinderniß nicht ruchbar gewor
den ist, und die Ehe nicht durch Urthcil für ungül
tig erklart, sondern der Mangel im Stillen 
durch Nachsicht gehoben wurde, die Verbin
dung ebenfalls im Sti l len, vor dem Seelsorger 
und zwep v e r t r a u t e n Zeugen, vorzunehmen. 
Immer aber ist die (neue) Trauung,' damit die 
Ehe in der Folge nicht neuerdings aus dem von-
gen, nun gehobenen Hindernisse bestritten wer
den könne, in das Trauungsbuch, mit Anfüh
rung der Ursache der Wiederholung in allge
meinen Ausdrücken, daß nahmlich bisher ein 
H i n d e r n i ß obgewaltet habe, einzutragen. 

Willung der Die Rechte und Verbindlichkeiten der 
" ' ^ . . Ehegatten entstehen aus dem Zwecke ihrer 

Rechte und ^ / " . . >̂ ^ « , /- > ^ ^ 

Verbindlich- Vereinigung, aus dem Gesetze und den ge-
satte' /"^ ' schlossenen Verabredungen. Hier werden nur 

die Personen-Rechte der Ehcgatt-en; hinge
gen die aus den Ehe-Patten entspringe 
den Sachenrechte in dem zwcyten Thcile 
bestimmt. . 

1) Wenn eine Ehe gültig, ohne ein trcn' 
nendcs Hinderniß (HH. 47--62.), geschlossen, 

auf andere ähnliche Fälle der Ungültiqkeie der llhe aus
gedehnt, »od nun zur allgemeinen Vorschrift erheben, 
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oder nach gehobenem Hindernisse zu einer gülti
gen Ehe erhoben worden ist (§§. 63 — 66.) , so 
entsteht zwischen den Ehegatten eme rechtliche 
Gesellschaft (§. / ^ . ) . Aus jeder rechtlichen Ge
sellschaft entspringen Rechte und Verbindlichkei
ten, und zwar, wenn keine nähere, bestimm
tere Verabredung getroffen worden ist, wenig
stens die n a t ü r l i c h e n , welche sich nach der 
Vernunft aus der Natur und dem Zwecke der 
Gesellschaft, wozu man sich verbunden hat, er. 
geben. Diese können aber durch ausdrückliche, 
p 0 s i t i v e , Vorschriften, nahmlich durch Gesc tz e, 
des S t a a t s , denen die Gatten unterliegen, 
oder die sie durch e r l a u b t e V c r a b r e d u n^ 
gen unter sich festsetzen, erweitert und modisi: 
cirt werden. 

2) Die ehelichen Rechte sind theils reine, 
thcils auf Sachen angewandte Personen-Rechte 
(§. i5.) . Erstere beziehen sich auf die persönli
chen Eigenschaften und Handlungen der Ehegat
ten, letztere auf ihr äußeres Vermögen. Jene 
stellen sich größten Thcils unmittelbar aus dem 
Zwecke der Gesellschaft, diese aus den besonder 
ren Verabredungen oder sogenannten Ehe-Pa» 
tcn dar. Nur jene gehören hierher, diese aber in 
die zwcpte Abtheilung des Sachenrechts *). 

*) Das Jos. G:s, behandelt die lefteie» zum Theil sch^ 
ii» dem Personen-Rcchlc. «. «> O. § 5", t- f 
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Vor Allem haben beyde Theile eine 
gleiche Verbindlichkeit zur ehelichen Wicht, 
Treue und anstandigen Begegnung. 

i ) D i e Personen-Rechte der Ehegatten sind 
theils geme inscha f t l i che / die bcpdcn, theils 
e i g e n e , die insbesondere dem Manne oder der 
Frau zustehen. Man vermenge aber hier eben so 
wenig, als in der Rechtster)« überhaupt, die in 
der Moral oder Tugcndlchre gegründeten Forde
rungen mitdcnNe ch te n, oder mit den mit Zwang 
verbundenen Befugnissen; man vermenge nicht 
dieunerzwingbarcn ethischen Pflichten, deren Be
obachtung durch die kehren der Mora l ' ) und durch 
vernünftige Vorstellungen, vorzüglich des Seel
sorgers, zu bewirken ist, mit den erzwingbaren 
Verbindlichkeiten, zu deren Erfüllung man den 
Gatten vermittelst der richterlichen Gewalt durch 
Zwangsmittel anhalten kann. 

2) Zu den gemeinschaftlichen Rechten ge
hört das Recht zur Le is tung der e h e l i 
chen P f l i c h t , worunter hier insbeson
dere die eheliche Bevwohnung, oder die dem 
Zwecke Per Ehe angemessene Befriedigung des 
Geschlechtstriebes verstanden wird. Doch ist 
schon von Andern erinnert worden, daß der Ver
such, die Erfüllung dieser Pflicht, bey der es auf 
körperliche Beschaffenheit und Zuneigung des 
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Herzens ankommt, durch gerichtliche Beschwerde 
zu erzwingen, die verkehrteste Anwendung des 
Zwanges sey. Ein gemeinschaftliches Necht ist 
auch die wechselseitige T r e u e. Unter der 
(rechtlichen) Treue der Mitglieder einer Ge^ 
scllschast versteht man insgemein die Unterlas
sung vorsctzlicher Übertretungen der wesentli
chen Bedingungen der Vereinigung. Der eheli
chen Freue widerstreitet demnach (§. 4/,.) haupt
sachlich : a) eine e igenmäch t ige T r e n 
n u n g , sie bestehe in einer gänzlichen Aufhe
bung der Verbindung, Vcrlassung oder Versto
ßung des Gatten, oder in einer zeitlichen, län
geren, Abwesenheit ohne gegründete Ursache. 
Der dadurch verletzte Gatte ist berechtiget, ge
richtlich vermittelst Vorladung oder Edictal-Ein-
bcrufung die Rückkehr des Gatten, die Aufnah
me und die Herstellung der hauslichen Gemein
schaft, oder nach Umstanden eine förmliche Schei
dung oder Trennung der Ehe zu verlangen (§§. 
109. u. n 5 . ) ; K) der E h e b r u c h , d . i . die 
Vermischung eines Ehegatten mit einer andern 
ebenfalls verehelichten oder unverehelichten Per
son. Der gekrankte Gatte (Mann oder Frau) 
hat das Necht, auf die Bestrafung des Ehe
bruchs, als einer schweren Polizey-Uebertve-
tung, zu dringen (Strafg. I I . §§. 247. u. 246.), 
und die Scheidung oder Trennung zu begehren 
(§§. 109. , , 5 . u. ,35.). Noch sträflicher c.) ist 
derfortgesetzte (zum Gewerbe gemachte) 3 he^ 
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bruch (Strafg. I I . §. 255.) oder ci) das Ver
brechen der zw ep fachen Ehe (Strafg. I. §§. 
185 — 187.). Ja zur V e r h ü t h u n g dieser 
schweren Vergebungen und der öffentlichen Un-
sittlichkcit kann e) auch solcher Handlungen we
gen/ die den Verdacht einer Ver le tzung 
der chclichen Treue erregen, die Hülfe der 
Polizep-Behörde angerufen werden (Strafg. 
I I . §. 269.). Eine Art der Untreue ist endlich 
überhaupt f) die Verfügung oder Unterlassung 
des feverlich angelobten wechselseitigen Vcystan-
des, die in Krankheitsfällen auch als eine schwere 
Polizcy-Übertretung bestrafet wird (Strafg. 
I I . §. l/.?.). 

5) Unter der (juridisch pfiichtmaßigcn) an
statt digen Begegnung versteht man die 
Vermeidung eines die Ehre oder zugleich die kör
perliche Sicherheit des Gatten verletzenden äuße
ren Betragens. Dahin gehören die thätlichen 
und wörtlichen Injurien *). Wie aber Inju
rien überhaupt nur mit Erwägung aller Um« 
stände: der gemeinen Meinung, der Absicht, 
des Standes, und hauptsachlich des wechselseiti
gen Verhältnisses, beurtheilt werden können, 
sl? gilt dicscS auch hier, wo der vertraute ehe
liche Umgang manche Handlungen aus der Zahl 
der Injurien ausschließt, welche in andern Ver
haltnissen als eine solche ausgedeutet werden 

*) Cio, anM'ihlliche VroNenin,» über Injurie» findet m«n 
in dl«, Pr.'uß, L, 3i, I I . Th, «0. T »0, Al'schü. 
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könnten. Schwere Mißhandlungen oder sehr em
pfindliche/ wiederhohlte, Krankungen sind nach 
Umstanden als Verbrechen oder als schwere Po
lizei)-Uebertrettmgcn (Strafg. I. H. i36. u. I I . 
H. i83.) zu behandeln, und sie sind zugleich 
Gründe, dle Scheidung oder Trennung der Ehe 
zu begehren (§§. 109. u. n 5 . ) . 

§. 91. 
Der Mann ist das Haupt der Familie. <'-!„,!>»«"„ 

I n dieser Eigenschaft sieht chm vorzüglich 
das Neckt zu, das Hauswesen zu leiten; 
es liegt ihm aber auch die Verbindlichkeit 
ob, der Ehegattinn nach seinem Vermögen 
den anstandigen Unterhalt zu verschaffen, 
und sie in allen Vorfallen zu vertreten. 

i ) Der Zweck der Ehe bringt es mit sich, 
daß die Gatten ein gemeinschaftliches Haus hal
ten, worin die Handlungen der übrigen Glieder 
der Familie und der Hausgenossen (Dienstperso
nen) geleitet werden müssen. Nach dcrVcrschic-
heit der Geschlechtseigenschaftcn und der densel
ben anpassenden Erziehung werden einige der im 
Hauswesen zu besorgenden Geschäfte besser von 
der F r a u , andere zweckmäßiger von dem Manne 
geführt, und, diesem Winke der Natur gemäß, 
nach der Vernunft und Gewohnheit, zwischen 
den Ehegatten vertheilt. Inzwischen fordert doch 
jede Regierung (einer Familie, wie eines Staa- , 
tes), wenn nicht Alles in Unordnung und W i -
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dcrspruch gcrathen soll, E i n h e i t d e s Willens, 
Einheit des Plans. Diese kann aber auch von 
zwcy Machthabcrn, ob sie gleich, selbst bcy 
noch so großer Harmonie ihrer Gemüther, nicht 
über alles auf gleiche Weise denken, noch immer 
erreicht werden, wenn sie sich ihre Meinungen 
wechselseitig mittheilen, und selbe nöthigen Fal
les mit Gründen unterstützen (O/arcKia comm»-
nicalo conzilio). Dazu sind die Ehegatten auch 
verbunden, weil weder aus der gewöhnlichen 
physischen, oder intellektuellen Überlegenheit 
des Mannes, noch auch unmittelbar aus der en
gen ehelichen Verbindung ein Recht des Man
nes, seine F r a u zu beher rschen , abgelei
tet werden kann*). W i l l ein Theil in Angele
genheiten, die das Wohl der Familie betreffen, 
den e in leuch tenden Gründen des andern 
kein Gehör geben, so steht dem in seinem Rechte, 
die hausliche Wohlfahrt handzuhaben, gekränk
ten Theile das Bcfugniß zu , selbes (durch rich
terliche Hülfe) durchzusetzen. Aber in z w e i f e l 
h a f t e n Fallen ist, weil für den Mann aus 
den gewöhnlichen Naturanlagen und der übli
chen Erziehungsart die Vcrmuthung einer reife
ren und tieferen Beurtheilung streitet, die Frau 
nachzugeben, und den Mann als das H a u p t 
der F a m i l i e zu betrachten, verbunden"). 

*) S. M e i n »at. Prione, §§. n . 4«. u i s l . 
" ) Dies«» Sinn halt« veemuthlich auch die Stelle del 

Jos, Ges.̂  ,,Der Mann elwirbt «bee da< Weib eine 
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2) I n dieser Eigenschaft steht dem Manne, 
wie der Paragraph sagt, vorzüglich das Recht 
zu, das H a u s w e s e n zu leiten. Er hat, 
da ihm der Unterhalt der Familie obtiegt, 
das Recht, den Hauptnahrungszweig zu be
stimmen, die Hausgenossen zur Unterstützung 
und Erleichterung m demselben anzuhalten, 
das Maß der Ausgaben nach dem Maße 
der Einkünfte festzusetzen, der Verschwendung 
seiner Gattinn, oder ihrer leichtsinnigen, und 
für die Familie nachtheiligen, Lebensart Einhalt 
zu thun, und überhaupt über die Ausführung 
des angeordneten Planes und Erhaltung der 
hauslichen Ordnung die Oberaufsicht zu führen. 

I ) Der Mann ist dagegen verbunden, sei
ner Frau den U n t e r h a l t , worunter Nah
rung, Kleidung, Wohnung, und die Befriedi
gung der übrigen Bedürfnisse, insbesondere z. 
B. der Cur-Kosten, begriffen wird, und zwar 
den anstandigen, jedoch seinem Vermö
gen angemessenen, Unterhalt zu verschaffen. 
Der anstandige Unterhalt richtet sich nach dem 
Stande des Mannes, woran die Frau, zufolge 

G o t t UNK von Gewalt, welche ichoch «och Vel< 
!>»»f>, A l i s lHnb igke i t und B i l l i g k e i t g«> 
mäflqel seyn nnlß'i z 47. Dai Prelis,, Ges. sagt a, «. 
O §. 184,: „Der Mann is! ta< ßa„pt der eheliche» 
Gesellschaft, ,md sei» Cnlschluß gibt i» gemeinschosll,, 
chen Angelegenheile» den Aü«schl>>«," Das Französische: 
,.D»r Ehemann ist seiner Oheaaltinü Vchup, «od bie 
Gattin» ih:em Mann« Gehorsam schnldig," >N 2i2, « 
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des nachstehenden Paragraphs, Theil nimmt. 
Reicht zu einem solchen Aufwände das Vermö
gen des Mannes (sein bares, oder anzuwen
dendes/ industrielles Capital) nicht z u , so muß 
die Frau sich mit dem nothdürftigen Unterhalte 
begnügen. Die besonderen Maßregeln, den Un
terhalt der Gattinn sicher und ohne Aufschub 
zuzuwenden, kommen theils an den gehörigen 
Orten dieses Gesetzbuches, hauptsachlich im 
Hauptstücke von Ehe-Patten (§. 108.), theils in 
dem Strafgesetze (1. §§. 49. 3o2. u.3o^. U.HH. 
23. 443. u. ^ 5 l . ) , theils in der bürgerlichen Ge
richtsordnung vor. 

4) D a das an Starke, gründlicher Beur-
theilung und wissenschaftlicher Bildung überle
gene mannliche Geschlecht überhaupt von Natur 
zum Schutze des schwächeren Geschlechtes be
stimmt ist, so liegt um so mehr dem Ehemanne 
die Pflicht ob, den Schutz der Person seiner 
Frau, und die Verteidigung ihrer Rechte, oder 
i h r e V e r t r e t u n g zu übernehmen. Diese 
Pflicht gibt ihm aber kein ausschließendes Recht, 
und die F r a u , welche ihr cigcnthümlichcs Ver
mögen selbst zu verwalten berechtiget ist, hat das 
Befugniß, zu den darauf sich beziehenden außer
gerichtlichen oder gerichtlichen Geschäften einen 
andern Machthaber zu bestellen. Allein wenn 
dem Ehemanne die Verwaltung des Vermögens 
ausdrücklich oder stillschweigend überlassen; wenn 
von der Gat t inn, ungeachtet der ^'behaltenen 
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eigenen Verwaltung/ doch kein anderer Bevoll: 
machtigter bestellt worden, und dringende, da
hin Bezug nehmende Geschäfte, oder wenn solche 
Angelegenheiten vorfallen, die zugleich den 
M a n n , oder überhaupt das Hauswesen betref
fen, so ist er vermöge der eben erwähnten Pfiicht, 
als ein gesetzlicher Bevollmächtigter, mit 
Ausschluß eines Geschäftsführers ohne Auftrag, 
zu betrachten *). Daher wird dem Manne 
auch das Recht zugestanden, in Straffallen ge
gen das über die Gattinn gefällte Urthcil den 
Recurs zu ergreifen (Strafg. l . H. />63. I I . 
§. 4i5.) . 

§. 92. 
D i e Gat t inn erhält den Nahmen des der <5he«at, 

Mannes und genießt die Rechte seines Stan- """' 
oes. Sie ist verbunden, dem Manne in sei
nen Wohnsitz zu folgen, in der Haushal
tung und Erwerbung nach Kräften bey-
zustehen, und so weit es die häusliche Ord
nung erfordert, die von ihm getroffenen 
Maßregeln sowohl selbst zu befolgen, als 
befolgen zu machen. 

i)Ausdem engenBandezwischen den Ehegat
ten, und aus denNechten undPflichten desMannes 
stießen die besonderen Rechte und Pflichten der 
E h e g a t t i n n.Der Mann als das Haupt der Fa° 

' ) S. Jos. «es, «, a, 0, §§ 47. <md «4. 
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milie (§. «)i.)theilt seinen N a h m e n und seine 
S t a n d e s r e c h t e , in so fern sie nicht bloß per
sönlich sind, seiner Familie und Gattinn mit. 
Sie wird, ob sie gleich von Geburt unadelich ist, 
des Adels, des Wapens, des adclichen Gerichts
standes, und der übrigen Standesvorzüge t e i l 
hast, und behalt selbe auch im Wittwcnstande, 
oder wenn der Mann eines Verbrechens halber 
derselben verlustig wird, bey (Strafg. 1. §. 23.) 
' ) . Dagegen kann aber auch eine Adeliche, die 
einen Unadelichcn ehelichet, auf die Vorzüge 
ihrer Geburt weiter keinen Anspruch machen. 

2) Die Frau ist verbunden,, ihrem Manne 
in seinen Wohns i tz (ordentlichen Aufenthalts
ort) zu folgen, in so weit es höheren Pflichten, 
z. B. der Erhaltung des Lebens, oder der Ge
sundheit nicht widerstreitet. Verweigert sie die 
Erfüllung dieser Pflicht, so kann ihr von dem 
Manne der Unterhalt vorenthalten, oder sie kann 
zu ihrer Pflicht durch gerichtliche Zwangsmittel 
angehalten werden. 

Z) Die Frau soll ihrem Manne in dem E r-
we rbszwe ige nach Maß ihrer Kräfte und 
Kenntnisse bcpstehen; hauptsachlich aber iene Ge-

*) M i ß h e i r a t h c n zwischen Personen ungleichen ,S<au« 
des, oder H ei r a t he n zur l i n k e n H a n d , in wel
chen tie Frau schon durch da< Geseh von den Standel-
»orzugen oder andere» Rechte» einer Frau ausgeschlossen 
würde, sind unserer Vesehgebung fremd; nicht eben so 
K» Preußischen, «. «. D. 9.- Abschn. 
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Geschäfte des Hauswesens, die dem weiblichen 
Geschlechte eigen sind, entweder selbst verrichten 
oder durch das Gesinde verrichten machen, und 
über die Erhaltung und Beförderung der ganzen 
häuslichen Ordnung strenge wachen. Insbesondere 
muß sie dann, wenn der Mann abwesend oder 
verhindert ist, zugleich dessen Stelle vertreten, 
und sie ist, insonderheit wenn Gefahr auf dem 
Verzuge haftet, als eine gesetzliche Machthabe-
rinn desselben anzusehen. Darum ist auch die 
Frau berechtiget, in Straffallen zu Gunsten 
ihres Mannes den Rccurs anzubringen (Strafg. 
I. §. 4K5. I I . §. 4 i5.) . 

4) I n allen Fallen, wo ein Ehegatte die 
Rechte des andern verletzt, oder seine Rechts« 
pfiicht nicht erfül l t , ist zwar der gekrankte Thcil 
sein Recht gerichtlich zu verfolgen befugt, doch 
wird ein vernünftiger Richter hier vorzüglichen 
Fleiß anwenden, die Streitigkeit in Güte aus
zugleichen, die erbitterten Gemüther durch Ver
weisung an die Vorstellungen des Seelsorgers 
auszusöhnen, nach Umstanden der Beschwerde 
mittelst der Polizcy-Behörde abzuhelfen, und 
auf solche Art kostspielige, der Familie, den An
gehörigen, und oft einem großen Theile des Pu
blikums ärgerliche, Proccsse zu unterdrücken. 
Eigenmächtige Behauptung seines Rechts gegen 
den Ehegatten unterwirft der Verantwortlichkeit 
(H. 19.), und, wenn sie in eine Mißhandlung, 
wodurch der Ehegenosse am Körper Schaden 



256 I. Thcil. ZwenteS Hnusitsiück. 

nimmt, ausartet/ ist sie als eine schwere Poli-
zey-Übertretung/ und nach Beschaffenheit der 
Umstände als ein Verbrechen zu behandeln 
(Strafg. I. §. i36. I I . §§. il)5. u. 171.). -

§. 93. 
Âufhebung Den Ehegatten ist keineswegs gestattet, 

«fwemschast. die eheliche Verbindung, ob sie gleich unter 
sich darüber einig wären, eigenmächtig auf
zuheben; sie mögen nun die Ungültigkeit der 
Ehe behaupten, oder die Trennung der Ehe, 
oder auch nur eine Scheidung von Tisch 
und Bet t vornehmen wollen. 

1) Nach den rechtlichen Bestimmungen über 
die Entstehung, dann die F o r t d a u e r der 
Ehe folgen nun die Vorschriften über die Auf-
Hebung der ehelichen Gemeinschaft. Die Ehe 
wird von der alteren und neueren Rechts- und 
Moral- Philosophie, von der alteren und neue
ren Offenbarung, und von der alteren und neue
ren bürgerlichen Gesetzgebung cultiuirtercr Na
tionen*) für eine immerwährende, lebenslange 
Gesellschaft erklart, die, selbst mit wechselseitiger 
Einwilligung, ohne einen andern rechtlichen 
Grund, nicht aufgelöset werden darf. 

2) Es können aber gegründete Ursachen 
obwalten, eine eheliche Verbindung aufzuhe
ben. Wird eine gleich anfanglich gesetzwidrig 

*) Me in uat. Pnvalr. j , »ü2, «e^bü rß«? ii>.«li!. 
«U». «!>»»,». §,2üü, Hng» Na!,ir», § »po. «, f. 
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geschlossene (Schein-) Ehe nach Entdeckung delt 
Hindernisses als u n g ü l t i g e r k l a r t , so be-
stand nie eine wahre, eheliche Verbindung, und 
kann also »ucht aufgelöset werden; nur die bisher 
gepflogene äußere Gemeinschaf t wird auf
gehoben. Auch dann, wenn die gültig vereinig
ten Gatten, nach Gestattung des Gesetzes, b loß 
i h r e gemeinschaf t l iche H a u s h a l t u n g 
a b s o n d e r n , so daß weder die Hoffnung der 
Wiedervereinigung, noch die übrigen wechselsei
tigen Pflichten erlöschen, folglich kein Theil zu 
einer andern Ehe zu schreiten berechtiget wi rd , 
ist es keine Auslösung der Ehe. Diese tr i t t nur 
in dem Falle ein, daß ein gültig geschlossener 
Ehcvcrtrag als ganz l i ch erloschen erklart, 
mithin die Ehegatten von allen ehelichen Pflich-
ren künftig losgezahlct werden. Die erste Art 
der Aufhebung der Gemeinschaft wird in unse
rem Gcsetzbuche N i c h t i g e r k l ä r u n g , die 
zwepte S c h e i d u n g (vom Tische und Bette), 
die dritte T r e n n u n g genannt. Keine dieser 
Arten darf ihrer Wichtigkeit wegen, weder von 
einem, noch einvcrstandlich von bcvden Gatten 
e i g e n m ä c h t i g , ohne Dazwischenkamst der 
öffentlichen, gerichtlichen Authoritat, vorgenom
men werden. Einen Gatten, der sich eigenmächtig 
sondert, kann der andere Gatte vor dem ordentli
chen Richter zur Beobachtung der Pflicht anhal
ten (§. 92.). Eigenmächtige Scheidungen b ev^ 

R 
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d e r Ehegatten nicht zu gestatten, ist ein Gegen
stand der Polizey. 

I, Scheinbare D i e Ungültigkeit einer Ehe, welcher 
!,'.n?t,./m- eines der in den §§. 5 6 , 6 2 , 6 5 , 6/^, 6 5 , 
U'.BNtt 66, 6 7 , 6 8 , 75 und 119 angeführten H in -
AltdelEi». dernisse im Wege steht, ist von Amtswegen 

lcttuü«, zu untersuchen. I n allen übrigen Fallet» 
muß das Ansuchen derjenigen, welche durch 
die mit einem Hindernisse geschlossene Ehe 
in ihren Rechten gelrünkt worden sind, ab
gewartet werden. 

1) Die erste A r t , wie eine bisher zwischen 
zwey Personen, wenigstens äußerlich, bestan
dene eheliche Gemeinschaft aufgehoben wi rd , ist 
die N i c h t i g e r k l ä r u n g der Che. Diese setzt 
voraus, daß der Ehcvcrvrag schon ursprünglich 
ungültig geschlossen worden, sonst konnte er (als 
ursprünglich gültig und verbindend) nur allen
falls für die Zukunft als au fge lös t erklärt 
werden (§. 9).) . Daß eine, wenigstens dem äu
ßeren Scheine nach, förmlich abgeschlossene Ehe, 
eines verborgenen Mangels wegen, ungültig 
sey, ist ein außerordentliches Factum, das, un
geachtet es von den Partcycn selbst vorgegeben, 
oder zugestanden würde, erst gerichtlich erhoben 
werden muß, weil es sonst von der Wil lkür der 
Partepen abhinge, unter diesem Vorwande die 
gesetzlich untrennbare Gesellschaft eigenmächtig 
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gen Behörden (wie des Criminal-Richters oder 
der Polizey-Bcamten),'dem Gerichte an die Hand 
zugehen,daß entweder die Untersuchung über die 
Ungültigkeit der Che eingeleitet, oder, wenn sie 
schon offenbar ist, die weiteren nöthigcn Vorkeh. 
rungcn getroffen werden. 

5) Bey Festsetzung der P r i v a t - H i n d e r e 
nisse hat der Gesetzgeber den Zweck, die Rechte 
einzelner Personen zu sichern, die durch Schlie
ßung einer Ehe beeinträchtiget werden. Finden 
diese sich in ihren Rechten nicht gekrankt, leisten 
sie auf ihr Privat-Recht Verzicht, oder haben 
sie sich durch eigene Handlungen des gesetzlichen 
Schutzes unwürdig gemacht, so hat keine Unter
suchung über die Ungültigkeit der Ehe Stat t . 
Hieraus ergeben sich die in dem gegenwärtigen 
nnd den nachstehenden zwcy Paragraphen ange
deuteten Folgen, und zwar zuerst, daß bey einem 
bloßen Privat-Hindernisse nicht amtlich einge
schritten, sondern das rechtliche (auf den eben 
erst entwickelten Begriff eines Privat-Hindcrnis-
ses sich stützende) Begehren der beeinträchtigten 
Parte») abgewartet werden n/lsse; wie z. B. bey 
dem Hindernisse des I r r thums, der Furcht, oder 
des immerwahrenden Unvermögens das Bekeh
ren des dadurch gekränkten Theilcs, und bey dem 
Hindernisse der Minderjährigkeit, falls die Gatten 
selbst die Ehe nicht anstreitcn wollen, oder recht
lich nicht anstreiten können (H.c)5.), das Begehren 
des Vaters oder der Vormundschaft, deren An-
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sehen durch die Hintansetzung der Einwilligung 
verletzet worden ist. 

H. 95. 

Der Ehegatte, welcher den unterlau
fenen I r r thum in der Person, oder die 
Furcht, in welche der andere Theil gesetzt 
worden ist, gewußt; ferner, der Gatte, 
welcher den Umstand, daß er nach den §§. 
49 , 5o, 5 i , 52 und 54 für sich allein keine 
gültige Ehe schließen kann, verschwiegen, 
oder die ihm erforderliche Einwilligung falsch
lich vorgewendet hat, kann aus seiner eige
nen widerrechtlichen Handlung, die Gültig
keit der Ehe nicht bestreiten. 

Dieser Paragraph ist ein Folgesatz des im 
vorstehenden Paragraphe in ?f. 3. erörterten 
Begriffs von einem Privat-Hindernisse und d.r 
natürlichen Rcchtsrcgcl, daß derjenige, welcher 
ein Gesetz vermöge seiner demselben widerstreiten
den Handlung nicht anerkennet, auf den Schutz 
eben dieses Gesetzes vernünftiger Weise keinen 
Anspruch machen könne. Der Gatte also, wel
cher Urheber, Fhcilnehmcr oder auch nur Mit
wisser des Irrthums, oder der Furcht war, wor
ein der andere Fhcil versetzt worden ist,, kann 
eben so wenig, als derjenige, welcher sein min
derjähriges Alter, sein Gebrechen, das <bn einer 
Euratel unterzieht, oder seinen militärischen 
Ztand, weswegen er der Einwilligung seines 
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geschlichen Vertreters oder der militärischen Vor
gesetzten bedarf, verheimlichet, ».-der diese Ein
willigung falschlich vorgewendet hat, die Gültig
keit der Ehe bestreiten; und zwar die ersicrcn 
Nicht, theils weil nicht ihre, sondern nur des 
anderen Theiles Rechte verletzet worden, theils 
weil sie sich, gleich den letzteren, des gesetzlichen 
Schutzes durch die widerrechtliche Handlung un
würdig machen, die zugleich als eine schwere 
Polizey-Uebertrelunq oder nach Umstanden als 
ein Verbrechen bestraft wird (§§. 80. 176. I. 
und 2112. I I . Th. des Strafg.). 

' §- 96. 
Ueberhaupt hat nur der schuldlose Theil 

das Recht, zu verlangen, daß der Ehever
trag ungültig erklaret werde; er verliert 
aber dieses Recht, wenn er nach erlangter 
Kenntniß des Hindernisses, die Ehe fortge
setzt hat. Eine von einem Minderjährigen oder 
Pflegebefohlenen eigenmächtig geschlossene 
Ehe kann von dem Vater oder der Vor
mundschaft nur in so lange, als die väter
liche Gewalt oder Vormundschaft dauert, 
bestritten werden. 

1) Auch die hier vorkommenden Bestim
mungen sind nur Folgesätze der vorhergehenden 
zwcv Paragraphc. Wer aus einem ihm be
k a n n t g e w o r d e n e n Privat - Hindernisse die 
Ehe zu bestreiten berechtiget ist, und, ohne von 
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dem Rechte Gebrauch zu machen, die Ehe fort
gesetzt hat, von dem wird eine stillschweigende 
Verzicht seines Rechtes um so billiger angenom
men, als er sich des gesetzlichen Beistandes da
durch, daß er ihn zur w ide r rech t l i chen 
F o r t s e t z u n g einer ehelichen Gemeinschaft miß
braucht, unwürdig gemacht hat. 

2) Insbesondere gründet sich die am Schlüsse 
des Paragraphs vorkommende, den Vater und 
die Vormundschaft betreffende, Vorschrift zu
gleich in der Betrachtung, daß, wenn die Ehe 
nach dem festgesetzten Zcitpuncte für ungültig 
erklart werden sollte, sie doch von dem nun sich 
selbst übcrlasscnen Thcile sogleich wieder, und 
zwar gül t ig, abgeschlossen werden könnte. 

3)Mehrere Ehehindcrnissc sind von vermisch
ter Natur, theils Pr iva t - , thcils öffentliche Hin- ' 
dernissc, wie z. B. die zweifache Ehe, oder die 
Entführung. Hier kann, obschon der Privat auf 
sein Recht Verzicht leistet, doch immer noch eine 
amtliche Untersuchung und Nichtigerklärung der 
Ehe Platz greifen. Of t werden durch eine un
gültige Ehe (z. B. eines Minderjährigen ohne 
väterliche oder vormundschaftliche Einwilligung) 
die Rechte mehrerer Personen zugleich gefährdet. 
Wenn also auch eine derselben (z. B. der M in 
derjährige) von ihrem Rechte keinen Gebrauch 
machen wi l l , oder kann, so bleibt doch den übri
gen (wie dem Vater, Vormunde oder der Vor-
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mundschaftsbehördc) das Ne6)t, die Ehe zu be

streiten , vorbehalten. 

§- 97- . 

i>» .nm'g?^ Die Verhandlung über die Ungültigkeit 
einer Ehe steht nur dem Landrechte des Be
zirkes zu, worin die Ehegatten ihren ordent
lichen Wohnsitz haben. Von dem Lanorechte 
ist das Fiscal-Amt, oder ein anderer ver
ständiger und rechtschaffener Mann zur Er
forschung der Umstände und zur Ver te id i 
gung der Ehe zu besielim, um die wahre 
Beschaffenheit der Sache selbst dann, wenn 
auf Begehren einer Parte») die Verhand
lung vorgenommen wird> von Amtswegen 
zu erheben. 

1) I n Hinsicht auf die Verfahrungsart (§. 
94.) wi rd zuvörderst bestimmt, daß das Land-
rcckt der Provinz oder des Bezirks, worin der 
M a n n , und somit auch die Frau (§. «,)2.) ver
möge ausdrucklicher oder stillschweigender Erklä
rung ihren statcn Wohnsitz haben, die Verhand
lung über die Ungültigkeit der Ehe pflegen, und 
darüber erkennen soll. Die Wichtigkeit des Ge
genstandes fordert, denselben der collegial'.schcn 
Beratschlagung eines zusammengesetzten Gerich
tes (nicht einzelnen Ortsrichtern), und, weil in 
her Regel der F i s c u s die Verteidigung dct 
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Ehe übernehmen muß, dem adclichcn Gerichte') 
zuzuweisen. 

2) Das anbrecht setzt das Fiscal-Amt, 
welches überhaupt für die Beobachtung der Ge
sehe, mithin auch für die Erhaltung der unzer
t r e n n l i c h e n ehelichen Verbindung (§. 44.) zu 
sorgen h a t " ) , oder, in dessen Verhinderungs
fälle, einen andern, vorzüglich in ahnlichen An
gelegenheiten erfahrnen, vorsichtigen und un-
partcvlichcn Mann in die Kcnntniß des gerügten 
Hindernisses, und der darüber vorliegenden Be
weise oder Anzeigungen, damit von demselben 
die Beweise geprüft, die Gegenbeweise gesammelt, 
und die Vcrtheidigung der Gültigkeit, und der 
dem Staate gedeihlichen Fortsetzung der Ehe 
geführt werde. Aus der nahmlichcn Bet-ach-
tung ist von demLandrechte die Untersuchung (sie 
mag ein öffentliches, oder auch nur ein Privat-
Hinderniß betreffen, somit amtlich, oder auf 
Privat-Verlangen eingeleitet werden), doch im
mer von A m t s w e g e n , d. i. auf die bey amt
lichen Untersuchungen übliche A r t , f o r t z u f ü h 
r e n , ohne an die über bloße Privat-Streit ig
keiten vorgeschriebene Verfahrungsart gebun
den zu sepn. Die näheren Vorschriften gehören 
thcils in die vollständige, auch die außerordenl» 

' ) Iunjd!c<i°»«.N°rm vom 27. S,vt. »78Z. §. > , ?>l: 
, t,»t »»»> 2«. Ffbr, ,79», §, 5 
" ) I>>!i!"c<!°,! für d!e ziiclll-Aem!» »om »°, Muiz 

>-LZ. §. S. 
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lichen Verfahr» ngsartcn einschließende, Ge-
richtsock»n>ng, thcils in die besonderen Am<s-
vorschriften*)., 

§. «6. 
Wenn das Hinderniß gehoben werden 

kann, soll das Landrecht trachten, durch die 
hierzu notwendige Einleitung und das Ein-
verständniß der Parteyen es zu bewirken; 
wenn aber dieses nicht möglich ist, so soll 
das Landrecht über die Gültigkeit der Ehe 
erkennen. 

Hat das Laydrecht sich von der Wirklichkeit 
des Ehchindcrnisses überzeugt, ist dieses auf
lösbar (§. 63.), und sind die Ehegatten einer 
Dispensation von demselben würdig, so muß es 
thcils aus. den allgemeinen, Vergleichsversuche 
empfehlenden Ursachen, theils aus den besonde
ren, für die Fortsetzung der Ehe streitenden 
Gründen (§. 5g.) die Parteycn durch Vorstel
lung der Gewissenspfiicht und der nachtheiligen 
Folgen zur Erwirkung der Dispensation (§. 
83.) oder der nöthigcn Bewilligung (des Vertre
ters oder der Militär-Behörde) zu bewegen su
chen, und inzwischen mit dem Erkenntnisse inne 
halten. Nur wenn kein solches Einverstandniß 
zu erreichen, wenn die Dispensation oder erfor-

*) S. lüdlffen dal Patent vom 15, D« . 178«, und V0»! 
«?, Febr. »791. z. 2., wie auch S a t t l e r « ßaodb. 
t>«i Ocherr.OH«. l. §. 4'9. f. f. 
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dcrliche Bewilligung nicht zu erwirken ist, wird, 
nach gccndigtcr Untersuchung, mit Bevziehung 
eines politischen Repräsentanten, der ebenfalls 
eine gültige Ehe aufrecht zu halten Sorge tra
gen muß, zur Bcrathschlagungund zur Fallung 
des U r t h e i l s ' ) über di« Gültigkeit oder Un
gültigkeit der Ehe geschritten. 

§. 99-
Die Vernuithung ist immer für die 

Gültigkeit der Ehe. Das angeführte Ehe-
hinderniß muß also vollständig bewiesen wer
den , und weder das übereinstimmende Ge-
standniß beyder Ehegatten hat hier die 
Kraft eines Beweises, noch kann darüber 
einem Eide der Ehegatten S t a t t gegeben 
werden. 

Die Nichtigerklärung der Ehe fordert einen 
vollständigen Beweis, weil die Unfähigkeit, das 
Dascpn eines Hindernisses, als ein Factum, 
und die widerrechtliche Handlung einer ungülti
gen Eheabschließung nicht vermuthet wird (§.9/,.). 
Die Bcweisartcn enthalt die bürgerliche Gerichts
ordnung; nur ist hier, um willkürlichen Tren
nungen vorzubeugen, sowohl das einseitige, oder 
übereinstimmende, außergerichtliche, oder gericht-

' ) Gegen diese Vrlenntmß hat daher auch, wie gegen 
andere <rem!iche Urthell», die Appell««'»», kein blcßcr 
Rerur«, E'ai t , Veiordn. o, ,6. Febr. ,75«- Man s. 
auch Verordn, ». 22, Aug. ,797. 



2ÜS I. Thcil. Zweyles HauptM. 

liche, ausdrückliche/ oder stillschweigende (Conti,-
maci^ü) Veständniß der Ehegatten unmittcl-
bar über das Hinderniß (z. B. des wesentlichen 
Irrthums, der Furcht) oder über die dasselbe 
begründenden Umstände/ als auch jeder Eid der 
Ehegatten, er sey nun ein Haupt- oder Erfül-
lungscid, ausgeschlossen. Es erübrigen also die Be
weise durch Privat- oder öffentliche Urkunden 
(wie Gcburts-, Trauungs-, Todes-Register, 
Urthcile, Protocolle, Stammtafeln), oder durch 
Zeugen (z. B. des Irrthums, der Entfüh
rung), oder durch Sachverständige (§. lc»o.), 
in so fern diese Beweise mit allen Erfordernis
sen der Vollständigkeit versehen, und nicht 
durch Gegenbeweise entkräftet oder geschwächt 
sind. 

H. ic>o. 

inibcsl',de« Insbesondere ist in dem Falle, daß ein 
m^c.-.j. vorhergegangenes und nnmerwahrcndeo Un^ 

vermögen, die eheliche Wicht zu leisten, 
behauptet w i rd , der Beweis durch Jach-
verständige, nahmlich, durch erfahrne Aerztc 
und Wundärzte, und nach Umständen auch 
durch Hebammen zu führen. 

Da das Gericht in einer solchen, selbst dem 
gemeinschaftlichen Wohle nahe liegenden, Rechts
sache überhaupt nicht auf die für bloße Privar-
Streitigkeiten vorgeschriebene Ordnung, und 
vielmehr zur strengen amtlichen Erforschung der 
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Wahrheit angewiesen ist; so wird es/ auch ohne 
Rüge oder Verlangen des Gegentheils, das oft 
so unsichere Zeugniß der nach Verschiedenheit des 
Geschlechts und der Umstände bestellten Acrzte, 
Wundärzte oder Hebammen über das Hindernis) 
der Unve rmögens ) e i t mit strenger Wahre 
heitslicbe prüfen, vorzüglich ob diesen vorgebli
chen Sachverständigen nach Beschaffenheit der 
Verhältnisse die erprobte Fähigkeit und die strenge 
Unpartcylichkeit zuzutrauen, ob das Zeugniß 
ordentlich', deutlich und bestimmt, ob es über 
die wesentlichen Umstände eines der Ehe vorher
gegangenen immerwährenden Unvermögens zur 
ehelichen Beywohnung (§. 60.) abgegeben, ob 
der Umstand, daß das Unvermögen ein absolu
tes (jede andere, künftige Ehc^verbindung aus
schließendes) oder nur ein (dieselbe zulassendes) 
relatives sey, ausgedrückt, und ob nicht eine 
deutlichere oder glaubwürdigere Erklärung von 
eben denselben oder von andern Kunstverständi
gen (dem Protomcdicus oder der medizinischen 
F'.nultät) e'mzuhohlcn sey u. s. w. *). 

§. 1 0 : . 

Läßt sich mit Zuverlässigkeit nicht be
stimmen, ob das Unvermögen ein immer-
währendes oder bloß zeitliches sey, so sind 
die Ehegatten noch durch Ein I c h r z'.ism,,. 

"^ S, Ho^rlrrt vom 3, M>',p !?yl. 
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Wahrheit angewiesen ist; so wird es/ auch ohne 
Rüge oder Verlangen des Gegentheils, das oft 
so unsichere Zeugniß der nach Verschiedenheit des 
Geschlechts und der Umstände bestellten Acrztc, 
Wundärzte oder Hebammen über das Hindcrniß 
der U n v e r m ö g c n h e i t mit strenger Wahr^ 
heitsliebe prüfen, vorzüglich ob diesen vorgebli
chen Sachverständigen nach Beschaffenheit der 
Verhältnisse die erprobte Fähigkeit und die strenge 
Unparteilichkeit zuzutrauen/ ob das Zeugniß 
,orbentlich) deutlich und bestimmt, ob es über 
die wesentliche.: Umstände eines der Ehe vorher
gegangenen immerwährenden Unvermögens zur 
ehelichen Beywohnung (§. 6c>.) abgegeben, ob 
der Umstand, daß das Unvermögen ein absolu
tes (jede andere, künftige Ehc^verbindung aus
schließendes) oder nur ein (dieselbe zulassendes,' 
relatives sep, ausgedrückt, und ob nicht eine 
deutlichere oder glaubwürdigere Erklärung von 
eben denselben oder von andern Kunstverständi
gen (dem Protomedicus oder der medizinischen 
Facultät) c'mzuhohlen sep u. s. w. ' ) . 

H. ! o : . 

Läßt sich mit Zuverlässigkeit nicht be
stimmen, ob das Unvermögen ein immer, 
währendes oder bloß zeitliches sey, so sind 
die Ehegatten noch durch Ein I c h r zusam-

' ^ T , Hoi.'.'krct y«m 3, M>!y >79l. 
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wen zu wohnen verbunden, l»nd hat das Un
vermögen diese Zeit hindurch angehalten, so 
ist die Ehe für ungültig zu erklären. 

Bey aller Sorgfalt des Gerichts für eine 
zuverlaßigc Bestimmung, ob die Bcywohnungs-
unfahigkeit nur eine zeitliche oder immerwahrende 
sey, bleiben doch die Memungcn der Kunstver
ständigen hierüber oft getheilt, oder stimmen darin 
übcrcin, daß sich diese Frage zur Zeit noch nicht 
mit Zuversicht beantworten lasse; daher es auch 
dem Gerichte unmöglich wi rd , einen sicheren, 
entscheidenden Ausspruch zu thun. Für die
sen Fall haben einige Gesetzgeber noch eine Frist 
von d rcy Jahren zur Hebung des Zweifels fest
gesetzt*). Da aber diese längere Frist, wo nicht 
auf Wahrscheinlichkeit, sondern auf bloße M ög-
l i chkc i t Bedacht genommen werden w i l l , ganz 
willkürlich angenommen ist, und eben so wil l
kürlich wohl auch auf sechs oder zwölf Jahre aus» 
gedehnt werden könnte, da sie überdicß, beson
ders wenn die eheliche Gemeinschaft bereits durch 
mehrere Jahre besteht, zu weit hinausgerückt, 
zugleich für die Moralitat und den Zustand dei« 
anderen Gatten sehr bedenklich ist; so hat unsere 
Gesetzgebung selbe auf den. Zeitraum Eines Jah
res eingeschränkt, nach dessen Verlaufe von dem 
Gerichte ein entscheidendes Urtheil zu fallen levn 
wird. 

») Dilsf» Zeit»«»,» bestimmt auch da« Jos, Ges. a, a. O. §. 4^. 
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§. 102. 

^ Zeigt sich aus der Verhandlung des 
Streites über die Gültigkeit der Ehe, daß 
einem Theile, oder daß beyden Theilen das 
Ehehinderniß vorher bekannt war , und daß 
sie es vorsätzlich verschwiegen haben; so sind 
die Schuldigen mit der in dem Strafgesetze 
über schwere Polizey - Uebertretungen be
stimmten Strafe zu belegen. Is t ein Theil 
schuldlos, so bleibt es ihm heimgestellt, 
Entschädigung, zu fordern. S i n d endlich in 
einer solchen Ehe Kinder erzeugt worden, 
so muß für dieselben nach jenen Grundsä
tzen gesorgt werden, welche in dem Haupt
stücke von den Pflichten der Aeltcrn festge
setzt sind. 

Ehen mit einem Hindernisse geschlossen 
haben einen nachthciligen Einfluß auf den 
S t a a t , den schu ld losen G a t t e n und die 
e r z e u g t e n K i n d e r . I n der crsie n Rücksicht 
werden sie, wenn das Hinderniß verschwiegen 
wurde, für eine schwere Polizey-Uebertretung 
erklart, ohne Unterschied, ob das Hinderniß in 
der Folge durch Nachsicht gehoben worden ist oder 
nicht (§. 242. I I . Th. des St ra fg . ) ; weßwegcn 
die Anzeige an die Polizey-Behörde, und im 
Falle der Nichtigerklärung auch an den Seelsor
ger, unter dessen Bezirke die Ehe dem Trauungs-
buche einverleibt worden, zur Anmerkung der 
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Nichtigerklärung (§. 122.) zu machen ist. Der 
schuldlose Theil ist befugt, den Ersatz deS 
Schadens/ welchen er durch die Nichtigerklärung 
aus Verschulden des andercnTheilcs erlitten hat, 
im ordentlichen Rechtswege zu suchen. Endlich 
ist das ordentliche Gericht der uermcintcn Ehegat
ten von der Nichtigerklärung zu benachrichtige», 
damit für den Unterhalt, die Erziehung und den 
Schutz der Rechte der aus der nichtigen Ehe er
zeugten K i n d e r gesorgt werde (§§. 142. 166 
— 171.). 

§. io3. 
i i Wi.lliche Die Scheidung von Tisch und Bet t 

^ 3 Milch« "" 'ß den Ehegatten, wenn sich beyde dazu 
«?cheid„,!s; verstehen, und über die Bedingungen einig 

«'^6'"°«" sind, von dem Gerichte unter der nachfol
genden Vorsicht gestattet werden. 

1) Eine zweytc Art die eheliche Gesel l 
schaft aufzuheben ist die Scheidung (H. l)3.), wo
durch zwischen wirklichen Ehegatten dicHausgcnos-
scnschaft, unbeschadet der übrigen ehelichen Rechte, 
eingestellt wird. Sie unterscheidet sich dadurch, daß 
beyde Thcile gleich ursprünglich in das Verhalt-
niß w a h r e r E h e g a t t e n getreten sind, und 
in demselben noch verbleiben, sowohl von der 
Nichtigerklärung, als von der Trennung der 
Ehe; ob sie gleich mit bevden Arten darin über-
ein kommt, daß von nun an das aufcre, el^iwe 
Rechtsverhältnis (das Neckt und die Verbind-
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lichkeit des Zusammenlebens, der gemeinschaftli
chen Haushaltung und der ehelichen Beywoh-
nung, wenigstens auf eine Zeit) ebenfalls unter 
ihnen aufgehoben wird. 

2) Es ist eine sehr leicht erklärbare Erschei
nung, warum man in Landern, wo die ganzliche 
Trennung aus mehreren Ursachen gestattet wird, 
die bloße S c h e i d u n g einschranke, dagegen ihr 
dort, wo man aus Rcligions-Grundsätzen sich 
keine Trennung erlaubt, freyeren Lauf lasse*). 
Nach unseren Gesetzen ist sie theilseine ein ver
stau dliche (willkürliche), theils une inve r 
ständlich e (unwillkürliche). 

3) Das Iosephinische Gesetzbuch nahm die 
einvcrstandliche Scheidung aus der Betrachtung, 
daß die Ehe (mit einem katholischen Gatten) un
auflösbar, und doch die Erfüllung der Verbin
dung in einigen Fallen mit großen Beschwerlich
keiten verbunden ist, in Schutz"). Dennoch hat 

*) Nach dem Preuß, L. R kann auf bloße Scheidung vom 
T'.sche und Vette nicht erlauut werden, sobald auch nur 
Einer der Ehegatte» der protestantischen Religion zuge, 
tha» ist. Wird unter ka tho l i schen Ehegatten darauf 
e r k a n n t / so hat dieses alle bürgerliche» Wirkungen 
einer gänzliche» Ehescheidung. I n wie fern der geschiedene 
Gatte von Vollziehung einer ander» Ehe Gebrauch ma
chen könne, bleibt seinem Genüsse» überlassen <ll. i §§. 
7Z5—7I5) , Der üoder Napoleon« läßt leine willkür
liche Scheidung, sondern nur au« de» zur Trennung be
stimmte» Ursachen zu » , 3u6. u. 2o7 )- Vernl zu die. 
fem Art. I)l»<:l»!», all cuäe üiv. und M !»I l t 0 i l le< 

Commentor. 

" ) H, I I I . §. 98, f. f. 

- S 
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sie erhebliche Gründe wider sich. Sie veranlaßt 
leichtsinnige Verbindungen, deren man gar bald 
wieder los werden kann,- sie vereitelt den Haupt
zweck/ den der Staat bev Begünstigung der Ehen 
beabsichtiget, nahmlich die Zeugung und gemein
schaftliche Erziehung nützlicher künftiger Bürger, 
und gibt den in der Ehe aufgereihten Trieben 
eine sehr gefährliche, unsittliche Richtung. I n 
dessen kommen dem Gesetzgeber hier, wie in meh
reren anderen Fallen, wo er den Nebeln, ohne 
noch größere besorgen zu müssen, mit Zwang 
nicht Einhalt thun kann, andere theils natürliche/ 
thcils willkürlich veranstaltete, mittelbare Be
schränkungen zu Statten. Die moralischen und 
religiösen Abrathungsgründe, die Gewohnheit 
der Gemeinschaft und häuslichen Hülfe, die Liebe 
und Sorge für die Kinder, die Schwierigkeiten 
der Vcrmogensabsonderung,dic Familien-Ver
hältnisse des einen und des anderen Theilcs, das 
zweifelhafte Licht, in dem geschiedene Gatten vor 
den Augen moralisch und edel gesinnter Mitbür
ger erscheinen, diese von dem Gesetzgeber sorg
faltig benutzten Gründe vereinigen sich, die Gat
ten von leichtsinnigen grundlosen Scheidungen 
zurückzuhalten, in dem Maße, daß be» uns, selbst 
in volkreichen Hauptstädten, und noch mehr 
in Landstädten, und vorzüglich auf dein stachen 
lande Scheidungen, ungeachtet der zugestande
nen Freiheit, noch immer zu den seltenen Bei 
spielen gehören, und das neue Gesetzbuch ver. 
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dient wenigstens, wie die folgenden Absätze leh
ren, den Vorwurf nicht, daß es dieselben er
leichtere und vervielfältige. 

Den Ehegatten liegt zuerst ob, ihren 
Entschluß zur Scheidung sammt den Be -
wcgungsgründen ihrem Pfarrer zu eröff
nen. Des Pfarrers Pflicht ist, die Ehegat
ten an das wechselseitig bey der Trauung 
gemachte feyerliche Versprechen zu erinnern, 
und ihnen die nachthciligen Folgen der 
Scheidung mit Nachdruck an das Herz zu 
legen. Diese Vorstellungen müssen zu drey 
verschiedenen Mahlen wiederholtet werden. 
S i n d sie ohne Wirkung, so muß der Pfar
rer den Parteyen ein schriftliches Zeugniß 
ausstellen, daß sie der drey Mah l geschehe
nen Vorstellungen ungeachtet, bey dem Ver
langen, sich zu scheiden, verharren. 

Der Gesetzgeber vermuthet mit Recht, daß 
ein würdiger Seelsorger (Pfarrer, Pastor, Pope), 
vor dem die Gatten sich ewige Treue und wech
selseitige Unterstützung gelobet haben, vermöge 
seiner Berufskenntnisse, dann des Ansehens und 
Zutrauens, welches er in der Gemeinde genießen 
soll, durch seine vernünftigen, der Fassungskraft 
und den Umstanden angemessenen, Vorstellung 

S 2 
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gen *) uneinige Gatten vereinigen/ und von ei
ner grundlosen Scheidung abhalten werde. Dem 
zur Verschwiegenheit insbesondere verpflichteten 
Gewissensrathe, welchem man sich zu entdecken 
schon gewohnt ist/ vertrauet man auch unbe
denklicher/ als dem Gerichte/ die Ehestandcsge-
heimnisse/ die Ursachen der vorhabenden Schei
dung; und seil« in der Religion gegründete 
Macht zu binden und zu lösen / oder sein Rath 
über die dem erkannten Zustande anpassenden 
Heilmittel können das Uebel aus der Wurzel he
ben. Of t mißlingt der erste Versuch/ weil die 
erbitterten Gemüther zur reiferen Ueberlegung 
noch nicht Zeit gewonnen haben; darum verord
net das neue Gesetz/ daß nicht nur Eine ** ) , son
dern/ in zukommlichen Zeiträumen/ drey wie-
derhohlte Vorstellungen gemacht werden sollen. 
Erst nach dem drevmahligen fruchtlosen Versuche 
ist das vorgeschriebene Zeugniß auszufertigen * " ) . 

§. io5. 

Beyde Ehegatten haben mitBeylegung 
dieses Zeugnisses das Schcidungsgesuch b'ey 
ihrem ordentlichen Gerichte anzubringen. 
Das Gericht soll sie persönlich vorrufen, 

' ) Eine empfehlungsweithe Anleitung hierzu gibt die theo« 
logisch-piorlische Monalhsschlift <Li»z, ,l!l>2) I I , B 
R. ,5. 

" ) Jos, Ges, a. a. O. §. »ol. 

»»») V»» den Scheidungen der Juden s. unten Z. »2«, 
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und/ wenn sie vor demselben bestätigen, daß 
sie über ihre Scheidung sowohl als über 
die Bedingungen in Absicht auf Vermögen 
und Unterhalt mit einander verstanden sind, 
ohne weitere Erforschung, die verlangte 
Scheidung bewilligen und selbe bey den Ge
richts-Acten vormerken. Sind Kinder vor-

. Händen, so ist das Gericht verbunden, für 
dieselben nach den in dem folgenden Haupt-
stücke enthaltenen Vorschriften^« sorgen. 

1) Wenn beyde Ehegatten, ungeachtet der 
versuchten Ausgleichung, auf der Scheidung be
harren, so ist, als eine zweyte Vorbercitungs-
anstalt, nothwendig, daß sie, um neuen Strei
tigkeiten vorzubeugen, sich vereinigen, wie es 2) 
mit der Absonderung ihres Vermögens, b) m»t 
dem der Frau (§. 91.) , oder etwa aus einem 

> Vertrage oder Entschadigungsrcchte dem Manne . 
gebührenden Unterhalte, und c) mit der Ver
sorgung der etwa vorhandenen Kinder gehalten 
werden soll. Zwar hat schon das Gesetz, beson
ders in dem Hauptstücke von Ehe-Patten, über 
diese Puncte Vorsehung getroffen. Indessen kön
nen die Gatten, in so fern es sich bloß um ihre 
Rechte handelt, und sie frey darüber zu verfugen 
befugt sind, darin Abänderungen treffen. Könn
ten sie aber über selbe (allenfalls durch Eompro--
miß in einen Schiedsrichter) nicht einig werden, 
so müßten sie den Streit über die Rechte aus ch- , 
ren Ehe - Patten gerichtlich austragen. 
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2) Nach diesen Voranstalten ist das Gesuch 
nm die Scheidung bep dem persönlichen Ge
r i ch tss tande (§. 92.) anzubringen, theils da
mit man sich von der Beobachtung der gesetzli
chen Vorsichten überzeuge/ theils damit das Ge
richt wisse, in wle fern es die Gatten künftig zur 
Erfüllung ihrer Pflichten anhalten könne (§§. 
90 — 92.). Das Gesuch muß, weil die Schei
dung eine einverstandliche scyn soll, uon bepden 
Gatten gestellt, und es muß mit dem Zeugnisse 
des Pfarrers über den fruchtlose,» Versuch der 
Ausgleichung (§. ic»5.) unterstützt, widrigen 
Falls zur Erfüllung dieser Bedingungen zurück 
gewiesen werden. 

3) Ucberdieß sind aber die Gatten noch per
sönlich vorzuladen, damit sie sowohl ihren be
harrlichen Wi l l en , sich zu scheiden, als auch die 
Erfüllung der Bedingung, über die Vermögens
absonderung und den Unterhalt einig zu scyn, 
gerichtlich bestätigen. Dann ist die Scheidung zu 
verwiegen, den Parteyen ein Zeugniß hierüber 
auszufertigen, und das über den Scheidungs» 
Act aufgenommene Protokoll bey den Acten zu 
verwahren. Demnach hat das Gericht sich weder 
in eine Erforschung der bloß i h r e wechselsei-
t i g e n Rechte betreffenden Verabredungen, 
und noch minder in<eine Erforschung der Schei
dungsursachen, deren Entdeckung oft die scho
nende Absicht des einen oder andern Gatten ver
eiteln, die Ruhe mehrerer Familien zerstören/ 
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und die Wiedervereinigung sehr erschweren wür
de, einzulassen. Nur aufdas Schicksal der etwa 
erzeugten K i n d e r muß von Amtöwegcn Be
dacht genommen werden. 

§. !o6. 

Ein minderjähriger oder Pflegebefohle
ner Ehegatte kann zwar für sich selbst in die 
Scheidung einwilligen; aber zu dem Über
einkommen in Absicht auf das Vermögen der 
Ehegatten und den Unterhalt, so wie auch 
in Rücksicht auf die Versorgung der Kinder, 
ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertre
ters und des vormundschaftlichen Gerichtes 
nothwendig. 

Müßte ein minderjähriger oder Pflegebefoh
lener (§. 49.) Gatte die Frage, ob er sich schei
den dürfe, der Untersuchung und Einwilligung 
des Vaters, des Vormunds und des vormund
schaftlichen Gerichts unterziehen, so müßte er ih
nen auch die Ursache der Scheidung vorlegen, 
und es ginge die schonende Absicht des Gesetzge
bers verloren (§. io5.). Zu dem können die 
Scheidungsgründe durch bloße kalte Zergliede
rung, ohne sich in das Gefühl und in die Stelle 
des gekrankten Gatten zu versetzen, oft nicht rich
tig gewürdiget werden, und gegen einen zu ra
schen Schritt warnen schon die Vorstellungen des 
Seelsorgers^. io^.) . Aber es ist folgerecht, daß 
ein minderjähriger und überhaupt ein pfiegebe-
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fohlcner Gatte, sobald er bey der Scheidung 
über sein Vermögen verfügen, und sich neue 
L a s t e n aufbürden, oder zuges icher ter 
Rechte begeben w i l l , die Einwilligung der ge
setzlichen Vertreter erwirke. Dadurch wird er, 
wie es etwa scheinen könnte, in der Frcyheit, 
sich zu scheiden, nicht eingeschränkt. Denn außer 
dem, daß er im Falle einer unbilligen Verwcige-
nmg des Vaters oder Vormundes, das Über
einkommen zu begnehmigcn, sich bey dem vor, 
mundschaftlichcn Gerichte, und gegen diese bey 
dem Obergerichte beschweren kann (§. 2 ,7 . ) , so 
kann dadurch, daß der Pflegebefohlene in dem 
Scheidungs-Acte keine Veränderung in seinem 
Vermögenszustande vornimmt, und die sich schei
denden Theile es einzig bey den gesetzlichen Vor
schriften über das Vermögen, den Unterhalt der 
Gatten und die Erziehung der Kinder bewenden 
lassen, die Einwilligung der Vormundschaft ganz 
beseitiget werden. 

§. 107. 

>- Wil l ein Theil in die Scheidung nicht 
einwilligen, und hat der andere Theil recht-
maßige Gründe, auf dieselbe zu dringen; so 
müssen auch in diesem Falle die gütlichen 
Vorstellungen des Pfarrers vorausgehen. 
Sind sie fruchtlos, oder weigert sich der be
schuldigte Theil bey dem Pfarrer zu erschei
nen, dann ist das Begehren mit des Pfar-
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rers Zeugniß und den nöthigen Beweisen 
bey dem ordentlichen Gerichte einzureichen, 
welches die Sache von Amtswegen zu unter
suchen und darüber zu erkennen hat. Der 
Richter kann dem gefährdeten Theile auch 
noch vor der Entscheidung einen abgesonder
ten anständigen Wohnort bewilligen. 

1) Eine zwcyte Art der Scheidung ist die 
u n c i n v e r s t a n d l i c h c (§. l oo . ) , welche auf 
Verlangen Eines Gatten, ohne Einwilligung 
des andern, aus wichtigen Ursachen zugestanden 
werden kann. Doch fordert auch h«r thcils die 
öffentliche Sorge für die Erhaltung der ehelichen 
Gemeinschaft, theils das nahe Vcrhaltniß der 
Ehegatten, daß man sie erst durch die wiederhohl» 
ten Vorstellungen in Güte zu vereinigen-suche. 
Erklart aber ein Gatte beharrlich, entweder aus» 
drücllich, daß er sich nicht vereinigen wolle, oder 
stillschweigend dadurch, daß er auf die wieder-
höhlten Vorladungen (von denen jedoch der Pfar
rer, Pastor oder Pope sich durch einen v e r t r a u 
ten Ueberbringcr derselben, allenfalls den Ge-
richtsdiencr, versichern muß), nicht erscheinen 
w i l l , so kann von dem Gatten, welcher durch 
Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft in seinen 
Rechten sich gefährdet glaubt, vor dem ordentli
chen Nichter die Scheidung verlanget werden. 

2) Zu dem Ende muß der klagende Thcil sein 
Gesuch bey dem ordentlichenRichter anbringen,und 
selbes sowohl mit dem Zeugnisse des Seelsorgers 
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über den fruchtlosen Versuch der Gute, oder dem 
glaubwürdigen Zeugnisse der fruchtlosen gütli
chen Vorladung, als auch mir dem Beweise der 
rechtlichen Ursache der Scheidung belegen. 

3) Der Nichter soll dieser Streitsache nicht 
auf die bey andern Rechtsstreitigkeiten vorge
schriebene Ar t , er soll ihr (weil es sich hier mcht 
um eine tiefe, erst durch Nechtsfreunde zu erör
ternde Rechtsfrage, sondern um einfache, durch 
persönliche Vorladung der Parteycn und der 
aufgeführten Zeugen weit kürzer, minder kost
spielig, und ohne ärgerliches Aufsehen zu erhe
bende, Thatsachcn handelt) auf die bcn a m t l i 
chen U n t e r s u c h u n g e n übliche Art nachfor
schen; dann aber sie nach dem Gesetze, und nach 
den in der bürgerlichen Gerichtsordnung bestimm
ten Beweisartcn beurtheilen. Der Züchter ist aber 
auch befugt, im Fal le, daß der Gatte oder die 
Kinder schon wahrend der Untersuchung des 
Rechtsstreites aus der Scheidungsursache oder 
aus den übrigen Umstanden eine wahrscheinliche 
Gefahr für ihre Person oder ihr Vermögen zu 
besorgen hatten, eine mittlerweilige Sondcrung 
zu verstauen. Daß der inzwischen abgesonderten 
Gattinn und der Familie der anstandige Unterhalt 
von dem Manne gebühre, versteht sich von selbst 
^§§. 9 l . u. !4>.). 

Streitigkeiten, welche bey einer ohne 
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Einwilligung des andern Ehegatten angc-
suchten Scheidung über die Absonderung des 
Vermögens oder die Versorgung d?r Kinder 
entstehen, sind nach der nähmlicken Vor
schrift;« behandeln, welche unten im §. n / . 
in Rücksicht auf die Trennung der Ehe, er-
theilet wird. < 

Die erwähnten Streitigkeiten können nun, 
da klare Bestimmungen darüber getroffen sind/ 
nicht leicht entstehen, und nur durch davon ab? 
weichende Ehe-Patten oder andere seltnere Um
stände herbcpgeführct werden. Dann muß der 
Richter zuerst den Streit zu vergleichen suchen, 
außerdem aber selben, ohne Hemmung des Haupt
streits über die Scheidung, nach den Gese
tzen und insbesondere nach den im Hauptstücke 
von den Ehe-Patten enthaltenen Vorschrif
ten entscheiden (§. 117.). 

§. 109. 

Wichtige Gründe, aus denen auf die 
Scheidung erkannt werden kann, sind: 
Wenn der Geklagte eines Ehebruches oder 
eines Verbrechens schuldig erklaret worden 
ist; wenn er den klagenden Ehegatten bos
haft verlassen oder einen unordentlichen Le
benswandel geführt hat, wodurch ein be-

- trachtlicher Theil des Vermögens des kla
genden Ehegatten oder die guten Sitten der 
Familie in Gefahr gesetzt werden; ferner 
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dem Leben oder der Gesundheit gefährliche 
Nachstellungen; schwere Mißhandlungen/ 
oder nach dem Verhältnisse der Personen, 
sehr empfindliche, wiederhohlte Kränkun
gen ; anhaltende, mit Gefahr der Ansteckung 
verbundene Leibtsgebrechen. 

D a der Ehegatte das Recht hat, von dem 
andern Ehegatten die eheliche Gemeinschaft und 
hausliche Unterstützung zu fordern, so kann ihm 
dieses Recht ohne sein Einverständnis, wodurch 
er sich desselben begibt, nicht aberkannt werden; 
es wäre denn wegen eines Verschuldens, wodurch 
er sich desselben verlustig gemacht hat, oder sol
cher zufalliger Umstände wegen, unter deren 
Voraussetzung die Zusage des ehelichen Zusam
menlebens vernünftiger Weise nicht vcrmuthet 
werden kann. Rechtliche Hauptursachcn der Schei
dung sind daher: wichtige V e r l e t z u n g der 
ehel ichen T r e u e , Sicherheit der P e r s o n , 
des V e r m ö g e n s ^ u n d des s i t t l i c h e n Z u 
stande s des Gatten oder der Familie. Darauf 
beziehen sich die hier aufgezahlten Schcidungs-
gründe, wodurch jedoch andere ihnen gleichkom
mende, und unter jenen Hauptursachen begrif
fene Gründe nicht ausgeschlossen werden. 

§. no. 
Ar. b« Wie. Geschiedenen Ehegatten sieht es f rey, 
lug."""' sich wieder zu vereinigen; doch muß die Ver

einigung bey dem ordentlichen Gerichte an-
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gezeigt werden. Wollen die Ehegatten nach 
einer solchen Vereinigung wieder geschieden 
werden; so haben sie eben das zn beobach
ten, was in Rücksicht der ersten Scheidung 
vorgeschrieben ist. 

Diese Vorschriften erklären sich theils aus 
der Natur der (zeitlichen) Scheidung/ theils aus 
der Veränderung der ehelichen Verhältnisse/ die 
dem Gerichte bekannt seyn muß s§. io5. ll. 2.)/ 
theils aus der Betrachtung, daß eine Scheidung, 
die vormahls überlegt und aus einer rechtlichen 
Ursache geschehen ist/ unüberlegt und grundlos 
wiedcrhohlt werden könne. 

§. i n . 

Das Band einer gültigen Ehe kann n ^ .n«^ 
zwischen katholischen Personen nur durch b/v"ä"!,̂ k<,. 
den Tod des einen Ehegatten getrennt wer- durch t,»Tvd, 
den. Eben so unauflöslich ist das Band der 
Ehe, wenn auch nur Ein Theil schon zur 
Zeit der geschlossenen Ehe der katholischen 
Religion zugethan war. 

1) Die dritte Art die eheliche Gesellschaft 
aufzuheben (§. l)3.) ist die T r e n n u n g , wo
durch eine gültig geschlossene Ehe gänzlich aufge
löst wird. Eine solche al lgemeine Auflösungs
art ist der Tod eines Ehegatten. Hierdurch hört 
auch der andere Theil auf/ Gatte zu sevn; er 
tritt in alle Rechte/ die ihm auf den Fall durch 
Verträgt/ oder (an den zukommlichcn Orten, 
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' vorzüglich in diesem und den nachfolgenden zwey 
Hauptstücken, wie auch in dem Hauptstücke von 
der gesetzlichen Erbfolge und den Ehe-Patten) 
durch das Gesetz zugesichert sind, lind er kann 
sich gültig wieder verehelichen (§§. 62. 12«. u. 
121.) . 

2) Vey der Frage, ob eine Ehe auch auf 
andere Art getrennt werden könne, ist ein Unter
schied zwischen ka tho l i schen und nicht ka
tholische n christlichcnNeligions-Genossen zu ma
chen. Die Ehen der Letzteren, so wie auch der 
Juden, können, wie weiter unten(h§. n5 .116 . 
u. i 3 Z — i 3 t i . ) vorkommen wird, nach ihren 
Religions - Systemen aus e rhcb l i chen U r f a 
ch en aufgclöset werden; jene der Erstcren aber 
erkläret das Gesetz für u n a u f l ö s b a r . Dabey 
ist die Gesetzgebung von folgenden Grundbetrach
tungen ausgegangen: 1) nach der Lehre der mei
sten katholischen Theologen') ist die Ehe nach 
göttlichem Rechte unauflösbar. 2) Von jedem 
Katholiken wird daher vermuthet, daß er bey 
seiner Verehelichung die Unauflösbarkeit zu einer 
wesentlichen (auch in der Trauungsformel aus
gedrückten) Bedingung mache, der sich der an'» -
dere Thei l , ohne Rücksicht auf sein Religions-
Bekenntniß, unterzieht. 2) Wer in dem Staate,, 
wo jedermann die bürgerliche Freyheit hat, sich 
zu einer oder der anderen Art der christlichen Re-

*) S, Re^beissei I, c, §. 267, 
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ligionen zu bekennen, sich öffentlich zur katholi
schen lehre bekennet, darf keine derselben zuwi
der laufende, öffentliches Aufsehen erregende, 
Handlung unternehmen, und noch minder hierzu 
den öffentlichen Schutz ansprechen. 

3) Hieraus, so wie aus dem deutlichen I n 
halte dieses Paragraphs, ergibt sich, daß die Ehe 
u n a u f l ö s b a r sey a) zwischen Personen, die 
zur Zeit der geschlossenen Ehe katholisch waren, 
es mögen entweder beyde oder eine, oder auch 
k?ine derselben sich noch ferner zu dieser Religion 
benennen; l>> zwischen katholischen Ehegatten, ob ' 
sie gleich beyde zur Zeit der Vermahlung der 
nicht katholischen Religion zugcthan waren; c) 
wenn bey der Vermahlung auch nur Ein Gatte 
sich zur katholischen bekannte, obgleich in der 
Folge beyde akatholisch, oder der katholische ein 
«katholischer, oder der akatholische ein katholi
scher Religions-Genosse geworden ist'). 

4) A u f l ö s b a r ist hingegen die Ehe a) 
nicht n u r , wenn die Ehegatten bey ihrer Ver
mahlung akatholisch waren und noch sind, son
dern auch b> wenn von Ehegatten, die beyde zur 
Zeit der geschlossenen Ehe akatholisch waren, in 
der Folge ein Theil zur katholischen Religion 
übergetreten ist. 

§.112. 
De r bloße Ver lauf der in dem §. 24. »«!> vi, 5,. 

*) Ves»l>».,«em »H. Jim, »787. 
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zur Todeserklärung bestimmten Zei t , binnen 
welcher ein Ehegatte abwesend ist, gibt 
zwar dem andern Theile noch kein Recht, 
die Ehe für aufgeloset zu halten und ̂ u einer 
andern Ehe zu schreiten; wenn aber diese 
Abwesenheit mit solchen Umständen beglei
tet ist, welche keinen Grund zu zweifeln 
übrig lassen, daß der Abwesende verstorben 
sey, so kann bei) dem Landrechte des Bezir
kes, wo der zurückgelassene Ehegatte seinen 
Wohnsitz hat , die gerichtliche Erklärung, 
daß der Abwesende für todt zu halten mW 
die Ehe getrennt sey, angesucht werden. 

i ) Wer die allgemeine Trcnnungsart der 
Ehe anführt, und daraus Rechte ableitet, muß 
in der Ncgcl die Thatsache, nahmlich den erfolg» -
ten Tod des Ehegatten, beweisen (§. 62.). Allein 
gesetzliche V e r m u t h u n g e n machen, wenn 
nur erst die Bedingungen derselben erwiesen sind, 
jeden weiteren Beweis überflüssig (§» 6. I?. 6.). 
Eine solche gesetzliche Vcrmuthung ist auch die 
Vcrmuthung don dem Tode eines Abwesenden 
unter der Voraussetzung einer längeren Abwe
senheit und Ungewißheit seiner Existenz, verbun
den mit einem bestimmten höheren Alter, oder 
mit einer nahen Gefahr, in welcher derselbe sich 
befunden hat (§. 24.). Diese Abwesenheit und 
Vermissung hat im A l l g e m e i n e n die Wi r 
kung, daß, wenn die Bedingungen und Anga
ben mit aller Vorsicht außer Zweifel gesetzt sind, 
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das auf die Todeserklärung und die daraus flie
ßenden Rechte gestellte Begehren verwilliget wer
den muß (§. 24.)., 

2) Dennoch entstand das Bedenken/ob diese 
gesetzliche Vermuthung des Todes (außer der 
Übertragung des Vermögens auf die Erben) 
auch die Wirkung haben soll, daß der verlassene 
Gatte zu einer neuen Ehe schreiten dürfe. 
Für die be jahende Meinung streitet Haupt-
sachlich die Betrachtung, daß die Beweise über 
Thatsachen (empirische Wahrheiten) überhaupt 
keine untrügliche, mildem Bewußtseyn der N o t 
wendigkeit oder der Unmöglichkeit des Gcgcn-
theils verbundene (mathematische), sondern, ih
rer Natur nach, nur eine moralische (rechtliche) 
Gewißheit (höchste Wahrscheinlichkeit) verschaffen, 
die alles vernünftige Besorgniß, zu irren, aus
schließt. Darum laßt man die Aussagen der 
Zeugen, die den Verstorbenen gesehen haben, 
und die Wahrheit des Etcrb-Registers begrün
den, als eine rechtliche Bcweisart gelten; ob-
schon die Zeugen tauschen, oder getauscht werden 
können. Einen nicht minder hohen Grad der 
Wahrscheinlichkeit erzeugen aber auch die erwie
senen Angaben, worauf die Todeserklärung vor
genommen wird. Darum beschrankt schon das ge
meine Kirchenrecht den Beweis über den Tod ei
nes Gatten, um zu einer andern Ehe zu schrei
ten, nicht auf die unmittelbaren Zeuqenschaften; 

T 
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es laßt ebenfalls andere Beweismittel zu *). Und 
die Gesetzgebung wäre inconsequcni und unbillig, 
wenn sie der Todeserklärung zwar volle Wir 
fung in Rücksicht anderer Rechte, aber nur nicht 
in Rücksicht des Rechts der Wiederverchclichung 
erthcilte, da doch einerseits dem verlassenen, Hülf
losen Theile und der Familie das Recht derWie-
dcrverehelichung viel wichtiger, als der Besitz des 
Nachlasses, scyn kann, und andererseits der Nach-
thci l , welcher für den Abwesenden daraus er
wachst, daß seine Erben in den Besitz und Genuß 
seiner Güter gesetzt, und selbe von ihnen, oft 
ohne Hoffnung einer Erstattung, aufgezehrt wer
den (§. 27L.) , unersetzlich scyn kann, jener aus 

*) (!enüuäo llo wolle run^»l;>!, (»<I lccxncll»« nnp!!««) 
nciui r i lur ; «:6 c « l t u n > p i o b a l i n n i « ß e « u » 
nul l id i ei^,rim!>u>, Ilino ^ u 6 i c i « » r b i l r i l » relin-
ciuilur, ut Iile «x Nlilali, »eblimon!!» « I i i «czue 
«> ro u>n» l » n l i» 5 ̂ l läiclt , num ccüilncto «»Mcien» 
>>»dell»ul. I>el i l l in I. <:. §, 55y. E i ist daher hier nicht 
die Frage, »b durch die Todeserklärung die Ehe a nfg e, 
l ö s e t werden soll; es fragt sich, da das Zusain inen« 
t r e f f e n der II >» stände, «od insbcsoneerc auch die, 
ungeachtet der öffentlichen Vorladung, fortgesetzte ?ll» 
Wesenheit in andere sehr erheblichen Fallen (wie in Cri-
niinal»Fälle» Strafg. I. §§, 4,2, u. H97,) einen voll« 
ständigen Beweis macht, ob das Zusammentreffen mehre
rer Wahrschrinlichkeitsgrmide über den Tod eines Men» 
sche», verbunden mit den fruchtlosen Maßregeln, sich 
seiner Existenz zn versichern, nicht rbeufalls von dem 
Tode eines Menschen einen » o l l s t ä n d i g e n Be« 
w e i s oder eine gesetzliche Vermuthuug gründe, welche 
da« Recht der Wiederverehelichnng zur natürlichen Folge 
hat (§ »,»,). 
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der Wiederverehelichung aber in so fern erlischt, 
daß der Gatte zur ersten ehelichen Verbindung 
zurück kehren muß (§. m . ) * ) . 

3)Allein für d ieve rne inende Meinung 
können ebenfalls erhebliche Gründe angeführt 
werden. Ein Beweis, kann man sagen, der sich 
u n m i t t e l b a r auf die Aussagen glaubwürdi
ger Augenzeugen stützet, ist doch immer zuver
lässiger, als derjenige, welcher aus, von glaub
würdigen Zeugen bestätigten, Umstanden nur 
erst (mittelbar) g e f o l g e r t wird; z. B . daß 
jener, welcher von Zeugen bloß in einer nahen 
Todesgefahr gesehen worden, und nun seit meh
reren Jahren unbekannt geblieben ist, wirklich 
gestorben sey. Daher wende unsere Gesetzgebung 
bev dem Beweise aus zusammentreffenden Um
standen auch in anderen w ich t i gen (wie z. B. 
in Criminal-) Fallen'^größere Vorsicht, als bev 
dem Beweise durch Zeugen ^unmittelbar über 
das Haupt-Factum) an. Sehr bedenklich in sei
nen Folgen, und daher aller Aufmerksamkeit 
würdig sep aber unstreitig ^ auch das Verlangen 
des zurück gelassenen Gatten, zu einer anderen 
Hcirath zu schreiten, indem theils durch die Wie-
derverehelichung, theils durch die Nichtigcrkla-

*) Mehrere, hauptsächlich vo» dem traurjqen Loose des zu
rückgelassene» Galten hergehohlle, Grunde findet ma» in 
den Disüli»». clu co^e «>v. l . ^».2^5. V . ». 

" ) Straf». I . §§. 4l2, 4?o >!, 425, Vergl, m e i n « Vor» 
bereit, zur Oesterr. Gesetzt. I I . B . S , ,?'> f. f. 

T 2 
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rung der zwcytcn Ehe bey der Rückkehr des todt 
vermeinten Gatten oft sehr große und mit öf
fentlichem Acrgernisse verbundene Zerrüttungen 
in den Verhaltnissen der Gatten, der Kinder 
und des schuldlos angetrauten Dr i t ten , folglich 
weit bedenklichere Nachtheile, als durch die 
Überlassung des Gütergenusses an die Erben, 
herben geführt werden können. , 

4) Durch diese Gründe und Gegengründe 
fand der Gesetzgeber sich bewogen, die Wirkung 
der Todeserklärung zwar auch auf das Recht der 
Wiederverehclichung auszudehnen, jedoch, wie 
der gegenwartige und die folgenden zwcy Para-
graphe zeigen, mit noch größerer Vorsicht, als 
es in Hinsicht auf die übrigen Rechte geschehen 
ist. Die Grundbedingung des rechtlichen Begeh
rens, sich wieder verehelichen zu dürfen, ist, daß 
die Abwesenheit mit solchen (nicht bloß, wie der 
Eingang des Paragravhs andeutet, aufdcn Ver
lauf der zur Todeserklärung bestimmten Zeit ge
gründeten) Umstanden begleitet sep, welche keine 
Ursache zu zweifeln übrig lassen, daß der. Abwe
sende verstorben sep. Dieses Begehren, den Ver
mißten für tobt, und zugleich (was insbesondere 
in dem Begehren auszudrücken ist) die Ehe für 
getrennt zu erklaren, muß, weil es sich um die 
ganzliche Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft 
handelt, bey dem Landrechte des Bezirkes, wo 
der zurück gelassene Gatte seinen Wohnsitz hat, 
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lmt den erforderlichen Beweismitteln überreicht 
werden. 

Nach diesem Gesuche wird einCurator, 
zur Erforschung des Abwesenden aufgestellt, 
und der Abwesende durch ein auf ein ganzes 
Jahr gestelltes, und drey Mah l den öffent
lichen, nach Umstanden auch den auslandi
schen, Zeitungsblattern einzurückendes Edict ^ 
mit dem Beysatze vorgeladen, daß das Ge
richt, wenn er wahrend dieser Zeit nicht er
scheint, oder selbes auf andere Art in die 
Kenntniß seines Lebens setzt, zur Todeser
klärung schreiten werde. 

Wahrend der Edictal-Frist liegt dem Cu-
rator ob,über die Rechte des Abwesenden,haupt
sachlich in Absicht der Ehe, zu wachen, seinem 
wahrscheinlichen Aufenthaltsorte bey Verwand
ten, Freunden und anderen Personen, die muth-
maßlich dauon Kenntniß haben könnten /nachzu
forschen, und die Behelfe für die Wahrscheinlich
keit, daß er noch am Leben sey, zu sammeln. 

§. 114. 
I s t dieserZeitraum fruchtlos verstrichen, 

so ist auf wiederhohltes Ansuchen des ver
lassenen Ehegatten das Fiscal-Amt oder ein 
anderer rechtschaffener und sachverstandiger 
Mann zur Verteidigung des Ehebandes 
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zu bestellen und nach gepflogener Verhand
lung zu erkennen, ob das Gesuch zu verwil
ligen sey oder nicht. Die Bewill igung ist 
der Partey nicht sogleich kund zu machen, 
sondern durch das Obergericht zur höchsten 
Schlußfassung vorzulegen. 

i ) Nach fruchtlos verstrichenem Zeiträume hat 
das Gericht nur auf wicderhohltes Ansuchen, 
n icht v o n A m ts w egen, die Untersuchung ein
zuleiten. Denn es ist Prwat-Sachc der Parte», ob 
sie auf ihrem Begehren, mit Berufung auf die 
bereits vorgelegten, oder mit Anführung neuer 
Itmstande und Beweise, bestehen wolle. I n die
sem Falle wird vermittelst Aufstellung eines Ehe-
Vertheidigers, dem ber Curator seine etwa gesam
melten Nachrichten und Behelfe mittheilen muß, 
auf eine ähnliche A r t , wie in anderen Fallen, 
wo es um gänzliche Aufhebung der ehelichen Ge-
zneinschaft zu thun ist (§.97.) verfahren, und das 
Gesuch, mit Rücksicht auf die Grundbedingung 
(§. 112.), die gesammelten Beweise und Gegen
beweise, und das mehr oder minder wahrscheinliche 
Bedürfniß der Wicdcrvcrmahlung, von dem Land
rechte (ohne Schöpfung eines ordentlichen Ur-
theils) bewilliget, oder versagt. Die Versagung 
ist der Parte»), damit sie dagegen den Recurs an 
das, obere Gericht ergreifen könne, sogleich be
kannt zu machen. Die Bewilligung aber w i rd , 
ohne sie der Partey sogleich bekannt zu machen, 
an das cbere Gencht, und von diesem mit seinem 
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Gutachten zur höchsten Schlußfassung vorge
legt. 

2) Würde der Abwesende erst/ nachdem der 
andere Gatte bereits eine neue Ehe geschlossen 
hat, erscheinen, so ist die spatere Ehe nicht nur 
auf Verlangen der teilnehmenden Parteyen, 
sondern auch von Amtswegen für nichtig zu er
klären (§§. <)/,. u. > i i . ) * ) , und der Gatte zur 
Vereinigung mit seinem rechtmäßigen Gatten 
anzuhalten; es wäre denn, daß eine rechtmäßige 
Ursache zur Scheidung (§. 109.) oder zwischen 
nicht katholischen Gatten eine gesetzliche Ursache 
der.Ehctrennung obwaltete (H§. i i 5 . u. i.'iI — 
i35.). 

§. n 5 . 

Nicht katholischen christlichen N e l i - H ^ . 
gions-Verwandten gestattet das Gefetz nach !i!,'»»s - Ver-
ihrenReligions-Begriffen aus erheblichen """"'"'' -
Gründen, die Trennung der Ehe zu fordern. 
Solche Gründe sind: Wenn der Ehegatte 
sich eines Ehebruches oder eines Vcrbre-

*) Nach dem Prent). Zischle besteht die zweyte Ehe, wenn 
auch der Verschollene znrü>,lkehrt. I l , i §. 666,; nach 
dem Franz.'sischr» hat »»r der abwesende Not!« da» Recht, 
dieselle zu besireite», i»-,. »,<,». Qb aber die ?!bwes>n-
hcitsertlaiun,, eines Watten de» andern Thcil beiechliae, 
zu einer neuen Verbmduna, zu schreiten, hat da? Fli,». 
zösische Ges> )I>uch weder in dem Titel »on Abwesende», 
»och in dem Titel »on der Ehe entschiede», N'eil.ma» 
die Entscheidung, von einem Tiiel «n dem ander» ocr> 
wie», M a i l e v i l l e S Commcular ^ B . 6,-T. 

/ 
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chens, welches die Verur te i lung zu einer 
wenigstens fünfjährigen Kerkerstrafe nach 
sich gezogen, schuldig gemacht; wenn ein 
Ehegatte den andern boshaft verlassen hat, 
und falls sein Aufenthaltsort unbekannt ist, 
auf öffentliche gerichtliche Vorladung inner
halb eines Jahres nicht erschienen ist; dem 
Leben oder der Gesundheit gefahrliche Nach
stellungen ; wiederhohlte schwere Mißhand
lung; eine UWberwindliche Abneigung,wel
cher wegen beyde Ehegatten die Auflösung 
der Ehe verlangen; doch muß in dem letzten 
Falle die Trennung der Ehe nicht sogleich 
verwill iget, sondern erst eine Scheidung 
von Tisch und B e t t , und zwar nach B e 
schaffenheit der Umstände, auch zu wieder-
hohlten Mahlen versuchet werden. Uebri-
gcns ist in allen diesen Fällen nach eben den 
Vorschriften zu handeln, welche für die Un
tersuchung und Beurtheilung einer ungülti
gen Ehe gegeben sind. 

i ) Nächst der allgemeinen Art der Ehctren-
nung durch den Tod und die Todeserklärung des 
Ehegatten (§§. 111 — 114.), nehmen andere 
(nicht katholische) Religions-Genossen^ denen 
die Ausübung ihrer Religion im Staate zuge
standen wird, theils christliche Niligions-Ver
wandte, theils die Juden (von deren abweichen
dem Ehercchte am Ende dieses Hauptstückes gc-
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handelt wird) noch mehrere Trennungsursachen 
an , deren Anwendung ihnen nach denDuldungs-
grundsatzen von der öffentlichen Verwaltung uer-
williget wird. 

2) D a aber jene christliche Rcligions-Ge
nossen, welche behaupten, daß nach der Lehre der 
göttlichen Schrift der Ehebruch eine Tren
nungsursache sey, dieses Wort in einem weite« 
ren, jede wesent l iche oder w i ch t i ge re 
V e r l e t z u n g der ehel ichen T r c u e umfas
senden, Sinne zu nehmen pfiegen, so ist es leicht 
zu erklaren, warum weder ihre Lehrer*), noch 
die, ihre Lehren schonenden, Gesetzgeber in der 
Aufzahlung der besonderen Tronnungsursachm 
überein stimmen**). Unser neues Gesetzbuch halt 
sich in diesem Gegenstände bevnahe ganz an 
die bereits indem Ioscphinischen'**) enthaltenen 

*) S , I. I I . L ü Ii l n e l l HllZ e i c l « . piol«, l . I . IV. 1 . 9. 
§§, «7 — 45. 

" ) Do« Preuf. L 3i> erttart , außer den in diesem P a , 
ragrophe enthaltenen, noch für Trennungiursachen - Be
harrlich« Versagung der ehelichen Pflicht; wahrend der 
Ehe entslundeües, «»heilbare« Unvermögen; 3iase>ey 
und Wahnsinn; unordentliche Lebensart; Versagung des 
Unterhalts; Verloffiing der christlichen Religio» I I . ». 
§§. 668 — 72«. Nach dem Codci Mapoleons sind e< fol, 
gende: Ehebruch der Frau; des Mannes aber nxrdann, 
wenn er die Veyschläferiun in der gemeinschaftliche» 
Wohnung hält- grobe Mißhandlungen; Berurtheilunz 
zu einer entehrende» Strafe; unüberwindliche Abneigung, 
». 219 — 223. Vergl, hierzu I^ocro «»prit, 

" ' ) Nach dem Ioscphinischc» Gesefc sind die der Gcsund-
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Vorschriften, weil gegen selbe keine Beschwerden 
geführt worden sind. 

3) Die in diesem Paragraphe vorkommen
den Trennungsgründc treffen g r ö ß t e n T h e i l s 
mit jenen zusammen, welche die, die Unauflös
barkeit des Ehebandcs anerkennenden, katholi
schen Ehegatten wenigstens zur Scheidung be
rechtigen (§. ,og.).Doch kann nicht jede das Be
gehren einer (zeitlichen) Scheidung rechtferti
gende Ursache als ein gültiger Grund einer gänz
lichen Auflösung der Ehe angenommen werden. 
So ist nach dem gegenwartigen Gesetze nur einVer-
brcchen, das wenigstens eine f ü n f j ä h r i g e Ker
kerstrafe nach sich gezogen hat, ein Grund derTrcn-
nung; zur Scheidung reicht jedes Verbrechen 
(nlcht auch eine schwere Polizey-Uebertretung) zu. 
Daher können selbst nicht katholische christlicheReli-

heit gefährliche» Nachstellungen, wiederhohlte schwelt 
Milchandlungen, ober ei» schweres Verbrechen keine ge
rechte Ursache der Trennung ( I , 2. §§. ><>5 —io^ . ) . 
Merkwürdig ist die Aeußerung »ine« sreymüthige» prote. 
fiantischen Schriftsteller«- „BenProttstanlc»!»Deutsch
land, sagt er, sind der Ehebruch und die bösliche Ver-
laffung ei» allgemeiner Grund (der Trennung), Also ein 
Verbrechen kann da« Mit tel seyn, die Absicht zu errei, 
che», und ein Verbrechen (die mulmo«» 6eler>i<,), wel
che« meist gar nicht lestraft wird, und wohl gar nur in 
einer verabredeten Reise der Ehefrau besteht: wenn hierin 
unsere Sitte» nicht besser wäre» , al« unser Recht, so 
wäre die Ehe, auf welche doch unser ganzer gesellschaft
licher Zustand gebaut seu» soll, ein sehr morscher Pfeiler" 
(Hugo Naturr. §. »gl, K. 2,), 

» 
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gions-Verwandte aus jenen Schcidungsgrün-
dcn (§. 109.), welche in dem gegenwärtigen Pa-
ragraphe nicht als Trcnnungsursachen für sie 
bewilliget sind, zwar die Scheidung, nicht aber 
auch die Trennung begehren; und darum wird 
auch wegen einer, von solchen Ehegatten angege
benen, unüberwindlichen Abneigung nur erst die 
Scheidung, und nicht sogleich die Trennung ver
williget. 

/,) Ein Ehegatte kann sich aber auf die 
Trennungsursache nicht berufen, wenn er sich 
des nahmlichen Vergehens schuldig gemacht (pa-

, iiÄ clclicta mmua cnm^eiiZZtione to l luMur) , 
oder das Vergehen ausdrücklich oder stillschwei
gend durch ein fortgesetztes friedfertiges Bcpsam-
menwohncn nachgesehen hat. Immer aber muß 
das rechtliche Begehrendes verletzten (und im 
Falle der unüberwindlichen Abneigung beyder) 
Ehegatten bey dem Landrechtc des Bezirkes abge
wartet werden. Von Amtswegen ist, da es sich 
um ein Privat-Recht handelt, das Verfahren 
nicht einzuleiten. Ist es jedoch auf Verlangen der 
Parte») eingeleitet worden, so wird die Sache, 
wie in dem Falle einer angezeigten ungültigen 
Ehe (§. 97.) auf amtliche Weise nach Aufstellung 

. eines Ehcvcrtheidigers untersucht, und darüber 
erkannt, wogegen der weitere Rechtsweg offen 
steht. 
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H. 116. 

Das Gesetz gestattet dem nicht katholi
schen Ehegatten aus den angeführten Grün
den die Trennung zu verlangen, obschon 
der andere Theil zur katholischen Religion 
übergetreten ist. 

Der rechtliche Grund dieser Gcstattung liegt 
offenbar darin, daß das Recht zur Trennung, 
welches einem akatholischen Gatten schon zur 
Zeit der Vermahlung mit dem ebenfalls akatho
lischen Gatten für den Fall einer eintretenden ge
setzlichen Ursache vorbehalten war , ihm durch 
dessen Ucbertritt zur katholischen Religion nicht 
cntzogenwerden soll, weil es von ihm, seincrGlau-
benslehre gemäß, ausgeübt werden kann, das 
Trennungsvergehcn mag vor oder nach jenem 
Uebertritte vorgegangen seyn (§. m . ) * ) . 

§. 117. 

Ä»5,i...m. Wenn sich bey einer Trennung der Ehe 
!mF..s" Streitigkeiten äußern, welche sich auf einen 

weiter geschlossenen Vertrag, auf die Abson
derung des Vermögens, auf den Unterhalt 
der Kinder, oder auf andere Forderungen 
und Gegenforderungen beziehen; soll der 
ordentliche Richter allezeit vorläufig einen 
Versuch machen, diese Streitigkeiten durch 

«) Ncrgl. S a t t l t l s Kandb. de« Ocsteri. Ehnechtt. I. 
§z. 264 — 268. 
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Vergleich beyzulegen. S i n d aber die Par
teyen zu einem Vergleiche nicht zu bewegen, 
so hat er sie auf ein ordentliches Verfahren 
anzuweisen, worüber auch den in dem Haupt-
siückevon den Ehe-Patten enthaltenen Vor
schriften zu entscheiden, inzwischen aber der 
Ehegattinn und den Kindern der anstandige 
Unterhalt auszumessen ist. 

Die Wirkung, welche eine Ehetrennung, 
außer dem Einflüsse auf die Personen-Rechte 
(H. n 8 . ) , in Rücksicht des Sachenrechtes oder 
Vermögens der getrennten Gatten / dann der 
Rechte der Kinder 'hervorbringt, ist an den ge
hörigen Orten bestimmt. Dafern dennoch bey der 
von dem Landrcclne vorgenommenen Untersu
chung der Trennungsursache Zweifel oder Strei
tigkeiten darüber erregt würden, so sind sie zu 
dem ordentlichen Gerichte zu verweisen, welches/ 
wie in Scheidungsfallen, den Strei t zu verglei« 
chen suchen/ und wenn der Versuch mißlingt/ 
selben entscheiden, inzwischen aber für den an
ständigen Unterhalt der Gat t inn, so wie für die 
Erziehung der Kinder, Sorge tragen muß. 

§. 116. 

Wenn die getrennten Ehegatten sich,?i>td,rWi,. 
wieder vereinigen wollen, so muß die Ver- ^ " ' " ' ' 
einigung als eine neue Ehe' betrachtet und 
mit allen zur Schließung eines Ehevertra-
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ges nach dem Gesetze erforderlichen Feyer-
lichkeiten eingegangen werden. 

Durch die Trennung wird die Ehe gänzlich 
«ufgelosct, und es tr i t t die volle bürgerliche 
W i r k u n g der A u f l ö s u n g ein. Die Getrenn
ten leben nun nicht mehr in Gemeinschaft, sie 
machen mit ihren Kindern nun nicht mehr Eine 
Familie aus, und es erlöschen die aus der Ehe 
entspringenden Personen-Rechte und Verbind
lichkeiten (§§. 69 — 92. u. 142.); daher ist auch 
die getrennte Gattinn nicht nur berechtiget, son
dern auf Begehren des Mannes sogar verpflich
tet, mit Aufgcbung dcs Nahmens ihres (vormcch-
ligen) Gatten, ihren Familien-Nahmen oder 
jenen ihres vorigen Wittwcnstandes anzunehmen. 
Ein aka tho l i scher getrennter Gatte ist fer
ner nach seinem Glaubens-Systeme befugt, zu 
einer neuen Ehe zu schreiten, so wie es den Ge
trennten überhaupt auch frcy steht, ihre vo
r i g e E h e , doch mit Beobachtung aller, zur 
Schließung eines Ehevertrags erforderlichen Fcy-
erlichkcitcn (§. 6g.), zu e r n e u e r n * ) , wodurch 
sich diese Wiedcrverehelichung von einer Wieder
vereinigung bloß geschiedcner Ehegatten we
sentlich unterscheidet (§. 110.). 

*) Da« Französische Geseh gesiatlet, oermulhlich ,nn leicht» 
sinnigen Trennungen kräftiger vorzubeugen, die Erneue, 
rung der Verbindung nicht (.V 295). Vergl. M <, n 
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D e n Getrennten wird zwar überhaupt Beschulung 
gestattet, sich wieder zu verehelichen; doch !"!? i» ^ 
kann mit denjenigen, welche vermöge d e r ^ ^ W « . 
bey der Trennung vorgclegenen Beweise 4>„>g. 
durch Ehebruch, durch Verhetzungen, oder 
auf eine andere sträfliche A r t die vorge
gangene Trennung veranlasset haben, keine 
gültige Ehe geschlossen werden. 

Die Freyheit der getrennten Gatten, zu 
einer neucn Ehe zu schreiten (§. 118.), leidet 
zwey Einschränkungen. Die erste, hier vorkom
mende, Beschränkung soll die eigennützigen, straf
baren Neigungen, die man mittelst der Tren
nung zu befriedigen hofft, durch Vereitlung der 
Hoffnung ersticken. Es ist also Pflicht des Seel
sorgers, in Fallen, wo das im Paragraph« ent
haltene Hinderniß sich besorgen laßt, demselben 
mit Vorsicht nachzuforschen, und im Entdcckungs-
fallc die Trauung zu versagen. Ware sie dennoch 
erschlichen worden, so ist die Ehe ungültig. Dar
in unterscheidet sich das hier vorkommende, be
sondere (nur auf eine getrennte Gattinn sich be
ziehende) Hinderniß des Ehebruchs von dem obi
gen allgemeinen, das, wenn der Ehebruch nicht 
schon vor geschlossener Ehe bewiesen worden ist, 
nicht mehr rege gemacht werden kann (§. 67.). 
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Wenn eine Ehe für ungültig erklart, 
getrennt, oder durch des Mannes Tod auf-
gelöset wiro; so kann die Frau, wenn sie 
schwanger ist, nicht vor ihrer Entbindung, 
und, wenn über ihre Schwangerschaft ein 
Zweifel entsteht, nicht vor Verlauf des 
sechsten Monaths, zu einer neuen Ehe schrei
ten; wenn aber nach den Umstanden oder 
nach dem Zeugnisse der Sachverstandigen 
eine Schwangerschaft nicht wahrscheinlich 
ist; so kann nach Ablaufdreyer Monathein 
der Hauptstadt von derLandesstelle, und auf 
dem Lande von dem Kreisamte die Dispen
sation ertheilet werden. 

Der Grund dieser zwcytcn Beschrankung 
(h. i ll).) ist die, aus einer frühen Vermählung 
nach der Ungültigerklarung oder Trennung der 
Ehe, oder nach dem Tode des.Mannes entsprin
gende, Ungewißheit, ob ein zwischen dem Anfange 
des siebenten und dem Ende des zehnten Mo
naths nach der Verehelichung geborncs Kind von 
dem vorigen, oder von dem neuen Gatten ge
zeugt worden sey; eine Ungewißheit, die sowohl 
auf die Standesvorzüge des Kindes, als auch auf 
andere Rechte desselben, so wie auf die Rechte 
der aus der vorigen Ehe gcborncn Kinder, de
nen ein fremder Mitcrbe eingedrungen würde, 
großen Einfluß haben kann. Zur größeren Sichte 
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heit ward der beschrankende Zeitraum in der Re
gel bis zum siebenten Monathe festgesetzt. 

§. l2> . 

Die Übertretung dieses Gesetzes (§. 
120.) zieht zwar nicht die Ungültigkeit der 
Ehe nach sich: allein die Frau verliert die 
ihr von dem vorigen Manne durch Ehe-Pac-
ten. Erbvertrag, letzten Wi l len , oder durch 
das Übereinkommen de» der Trennung zu
gewendeten Vorthcile; der Mann aber, mit 
dem sie die zweyte Ehe schließt, verliert das 
ihm außer diesem Falle durch den §. 58. zu
kommende Recht, die Ehe für ungültiger
klaren zu lassen, und beyde Ehegatten sind 
mit ci-ner den Umständen angemessenen 
Strafe zu belegen. Wi rd in einer solchen 
Ehe ein Kind geboren, und es ist wenigstens 
zweifelhaft, ob es nicht von dem vorigen 
Manne gezeugt worden scy; so ist demselben 
ein Curator zur Vertretung seiner Rechte zu 
bestellen. 

Man trug Bedenken, durch dieses Hindee-
niß die ohnehin nicht geringe Anzahl der t r e n 
nenden Ehehindernisse zu vermehren; beson
ders da nebst der hier angedrohten Verpönung, 
auch die Verantwortlichkeit des Seelsorgers, die 
altgemein übliche Anständigkeit, und das Aufse
hen bey Allen, die den Todfall oder die Tren-

I I 
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nung in ftischem Andenken haben, von einer so 
frühzeitigen Verbindung zurück halten, welche 
ein wahrscheinliches Besorgniß der erwähnten 
Ungewißheit der Geburt und ihrer nachtheiligen 
Folgen (H. i2o.)herbeyführen könnte. I m Zwei
fel wird zum Schutze des Kindes ein Curator be
stellt, so wie auch dem neuen Ehemanne, oder 
den schon früher gebornen Kindern die Ve r te i 
digung ihrer Rechte vorbehalten bleibt. 

§. 122. 

Wenn eine Ehe für ungültig erkannt, 
oder für getrennt erklärt wird; so soll dieser 
Erfolg in dem Trauungsbuche an der Stelle, 
wo die Trauung eingetragen ist, angemerkt, 
und zu dem Ende von dem Gerichte, wo die 
Verhandlung über die Ungültigkeit oder 
Trennung vor sich gegangen ist, die Erin
nerung an die Behörde, welche für die Rich
tigkeit des Trauungsbuches zu sorgen hat, 
erlassen werden. 

Diese Vorsicht ist nothwendig, damit der 
vormahlige Gatte durch ein über den Bestand der 
Ehe aus dem Trauungsbuche erschlichenes Zeug-
niß nicht Rechte anspreche, die ihm nun nicht mehr 
gebühren, oder damit er sich im Falle einer Wie-
deruerchelichung ausweisen könne u. d. gl. Or
dentlicher Weise geschieht die Anzeige von dem 
Landrechte (§§. 97. u. n 5 . ) , sie kann aber auch 
dem Criminal-Gerichte nach dem Erkenntnisse 
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über das Verbrechen einer zwepfachen Ehe ob« 
liegen. Die Anzeige geschieht unmittelbar an die 
Landesstelle, welche die weitere Vorkehrung ver
anstaltet. 

§. 123. 

Bey der Iudenschaft haben mit Rück- Ausnahm,« 
ficht auf ihr Religions-Verhaltniß nächste- sch»f<: 
hende Abweichungen von dem in diesem 
Hauptstücke allgemein bestehenden Eherechte 
S ta t t . 

Es war in dem Eherechte, wie auf andere 
christliche Religions-Verwandte, so auch auf 
die Iudenschaf t besondere Rücksicht zu neh
men. Der Gesetzgeber hatte dabep vor allem die 
Erhaltung der bürgerlichen Ordnung, und die 
über das Verhaltniß der Iudenschaft zur öffent
lichen Verwaltung bestehenden politischen 
V o r s c h r i f t e n , dann ihre abweichenden re l i 
giösen M e i n u n g e n und Gebrauche*), 
worüber schon zur Zeit der Iosephinischen Gesetz
gebung ihre Lehrer vernommen worden; endlich 
die, damit, so viel möglich, vere in barliche, 
Gleichförmigkei t des Rechtes vorAugen. 
Daraus kann man sich die hier nachfolgenden 
Abweichungen a) in Rücksicht der Ehchindernisse, 
d) der Verkündigung, c) Trauung, cl) Schei
dung und e) der Ehetrennung leicht selbst er
klaren. 

*) S.I. D, Michaelis MosaischcH Recht Il.TH. §§. 9 l - I2l. 
u 2 
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H'd,"<l?e'. Zur Schließung einer gültigen Ehe 
hindere; müssen die Verlobten die Bewilligung von 

dem Kreisamte bewirken, in dessen Bezirke 
sich die Hauptgemeinde befindet, welcher ein 
und der andere Theil einverleibet ist. 

§. 125. 

Das Ehchinderniß der Verwandtschaft 
erstrecket sich unter Seitenverwandten bey 
der Iudenschaft nicht weiter, als auf die 
Ehe zwischen Bruder und Schwester, dann 
zwischen der Schwester und einem Sohne 
oder Enkel ihres Bruders oder ihrer Schwe
ster ; das Ehchinderniß der Schwagerschaft 
aber wird auf nachstehende Personen be
schranket: Nach aufgelöster Ehe ist der 
Mann nicht befugt, eine Verwandte seines 
Weibes in auf- und absteigender Linie, noch 
auch seines Weibes Schwester; und das 
Weib ist nicht befugt, einen Verwandten 
ihres Mannes in auf- und absteigender Li
nie, noch auch ihres Mannes Bruder, noch 
einen Sohn oder Enkel von ihres Mannes 
Bruder oder Schwester zu ehelichen. 

§. l26. 

d5 d« V«. Die Verkündigung der Iudenehen muß 
"" ' ' """ ' in der Sinagoge oder in dem gemeinschaft

lichen Bcthhause; wo aber kein solches be-
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sieht, von der Ortsobrigkeit an die Haupt-
und besondere Gemeinde, welcher ein und 
der andere verlobte Theil einverlewt ist, 
an drey nach einander folgenden Sabbath-
oder Feyer-Tagen mit Beobachtung der 
in den §§. 70 —73 ertheilten Vorschriften 
geschehen. Die Nachsicht von den Verkündi
gungen ist nach den Vorschriften der §§. 
33—86 zu erlangen. 

§. 127. 

Die Trauung muß von dem Rabbiner °) ̂ " ?"« 
oder Religions-Lehrer (Religions-Weiser)"'"' 
der Hauptgemeindc des einen oder andern 
verlobten Theiles, nachdem sie sich mit den 
erforderlichen Zeugnissen ausgewiesen ha
ben, in Gegenwart zweyer Zeugen vollzo
gen werden. Der Rabbiner oder Religions-
Lehrer kann auch den Rabbiner oder Reli
gions-Lehrer einer andern Gemeinde zur 
Trauung bestellen. 

§. 128. 

Die vollzogene Trauungshandlung hat 
der ordentliche Rabbiner oder Religions-
Lchrer in der Landessprache in das Trauungs
buch aus die in den §§. 60 — 62 vorgeschrie
bene Weise einzutragen, die von den Ver
lobten beygebrachten nothwendigen Zeug
nisse mit der Reihenzahl, unter welcher die 
Getrauten dem Trauungsbuche einverleibt 
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worden sind, zu bezeichnen, und demTrau-
ungsbuche anzuheften. < 

§. 129. 

Eine Iudenehe, welche ohne Beobach
tung der gesetzlichen Vorschriften geschlossen 
w i rd , ist ungültig. 

§. i3u. 

Verlobte, oder Rabbiner und Nel i-
gions-Lehrer, welche den erwähnten Vor
schriften zuwider handeln, dann diejenigen, 
welche ohne die ordentliche Bestellung eine 
Trauung vornehmen, werden nach dem H. 
252 des zweyten Theiles des Strafgesetzes 
bestraft. 

Die Rabbiner oder Religions-Lehrer, 
welche die Trauungsbücher nicht nach der 
Vorschrift des Gesetzes führen, sind mit 
einer angemessenen Geld- oder Leibesstrafe 
zu belegen, von ihrem Amte zu entfernen, 
und für immer als unfähig zu demselben zu 
erklären. 

Bey der Scheidung von Tisch und 
Bet t gelten auch in Rücksicht der jüdischen 
Ehegatten die allgemeinen Vorschriften; sie 
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Habensich daher gleichfalls an den Rabbiner 
oder Neligions-Lehrer zu wenden, und die
ser die oben ertheilte Anordnung zu beobach
ten (§§. 10^—110.). 

H. i33. 
Eine gültig geschlossene Ehe der Juden „ ^ 

kann mit ihrer wechselseitigen freyen Einwil l i
gung vermittelst eines von dem Manne der 
Frau gegebenen Scheidebriefes getrennet 
werden; jedoch müssen sich die Ehegatten zu
erst ihrer Trennung wegen bey dem Rabbiner 
oder Rcligions-Lehrer melden, welcher die 
nachdrücklichsten Vorstellungen zur Wieder
vereinigung zu versuchen, undnurdann,wenn 
der Versuch fruchtlos ist, ihnen ein schriftli
ches Zeugniß auszustellen hat, daß er die ihm 
allferlegte Psiicht erfüllet,'nigeachtet aller sei
ner Bemühungen aber die Partcyen von, dem 
Entschlüsse abzubringen nicht vermocht habe. 

§. ,?/,. 
M i t diesem Zeugnisse, müssen beyde Ehe

gatten vor dem Lcmdrcchte des Bezirkes, in 
welchem sie ihren Wohnsitz haben, erscheinen. 
Findctdiese Behörde ausdenUmstanden, daß 
zu der Wiedervereinigung noch einige Hoff
nung vorhanden ist, so soll sie die Ehescheidung 
nicht sogleich bewilligen, sondern die Ehegat
ten auf ein oder zwey Monathe zurückweisen. 
N u r wenn auch dieses fruchtlos oder gleichAn-
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fangs keine Hoffnung zur Wiedervereinigung 
wäre, soll das Landrecht gestatten, daß der 
Mann den Scheidebrief der Frau übergebe, 
und wenn sich beyde Theile nochmahls vor 
Gericht erklaret haben, daß sie den Scheide
brief mit freyer Einwilligung zu geben und zu 
nehmen entschlossen sind; soll der Scheide
brief für rechtsgültig gehalten und dadurch 
die Ehe aufgelöset werden. 

§. i35. 
Wenn die Ehegattin» einen Ehebruch 

begangen hat, und die That erwiesen wird, 
so sieht dem Manne das Recht zu, sie auch 
wider ihren Willen durch einen Scheidebrief 
von sich zu entlassen. Die auf die Trennung 
der Ehe gegen die Frau gestellte Klage aber 
muß bey dem Landrechte des Bezirkes, in wel
chem die Ehegatten ihren ordentlichen Wohn
sitz haben, angebracht, und gleich einer andern 
Streitsache behandelt werden. 

§. i36. 
Durch den Uebertritt eines jüdischen 

Ehegatten zur christlichen Religion wird die 
Ehe nicht aufgelöset, sie kann aber aus den 
eben (§§. i33 —135.) angeführten Ursachen 
aufgelöset werden. 
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Drittes Hauptstück. 
Von den Rechten zwischen Acl tcrn 

und Kindern*). 

Die Hauptlhrilc di'esrS Hauptsiückcssind: I. Usspmng 
drs ZiechtsnerhällnisscS zwischen Zlcltcm und Kindern 
l§. iZ/.'». I I . Arschllffenlicit desselben g) mit dm 
ehelich sublimen (§§. l 3 8 — 1 6 9 ) , b) dm legili< 
willen (h§. 160—162.) , c) den nnchelichen <tz§. 
^ Z — i / , . ) . I I I . l'il.ischung des Velh<,ltnisses 
(§§. 172 — 178 ). TV. Arlinlichcs NechlSnerhällniß 
uns der Annul)mr l!nKindrs!'!cl«t(htz. 179 — l 8 5 ) , 

oder in die Pflege (§. i L l i ) . 

§. ' 57 . 

>cnn aus einer Ehe Kinocr geboren wer- l̂tsp,u„<tt„ 
den, so entsteht ein neues Rechtsverhältniß; 2^7/1«.,. 
es werden dadurch Rechte und Verbindlichkei- N ^ " ' ^ 
ten zwischen den ehelichen Aeltern und Kin- K>>'d,rn 
dern gegründet. 

1) Kinder als vernunftfahige Wesen stehen 
mit a l l e n ihren Mitmenschen im Rcchtsverhalt-

*) I»s. Gos. l. 4, ß ; Gol. Gts, l. ä H.; In"! '. !. 
>. l . !). I , . e« ,« ; viß«,t. I. I , 1. < > , « » ' ; Plt»ß 
Lands. l .Th. ?. T , , ; c»^« !sl>p. 1.1, r, 7—10. 
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nisse (§. 16.). Sie haben aber außerdem noch be
sondere, in dem Verhaltnisse oder Factum der 
Erzeugung gegründete Rechte und Verbindlich
feiten gegen ihre" Aeltern, so wie diese gegen ihre 
Kinder. Der Inbegriffdcrsclben macht das beson
dere Rechtsvcrhaltniß zwischen den Aeltern und 
Kindern (dasAelternrccht) aus. Es begreift theils 
Personen-, theils Sachenrechte.Nur die crstercn 
gehören hierher. Die letzteren werden im zwcpten 
Theile, vorzüglich bev der Materie vom Erbrechte 
und im Hauptstücke von Ehe -Patten, abge
handelt. 

2) Das Rechtsvcrhaltniß zwischen Aeltern 
und Kindern ist verschieden, je nachdem es aus 
einem ehelichen oder unehelichen Bey-
schlafc, oder durch Annahme an Kindcs-
statt oder Uebernahmc in die Pf lege 
entstanden ist. Wie ein solches Rechtsvcrhaltniß 
bewiesen werde, ergibt sich theils aus den ver
schiedenen Arten, wodurch es begründet wird*), 
theils aus der Lehre vom Beweise in der Gerichts
ordnung. Was der Besitzstand wirke, und in wie 
fern dabey eine Verjährung Statt finde, kommt 
im Hauptstücke von der Verjährung vor. 

») Ucber die durch Zeugung gründete Vaterschaft «»!> 
Hindschoft sind die Trauungs« und Geb«rt<,bücher da« 
»orznglichste, aber nicht das einzige Beweismittel (§§, 
,38, 1Z6, u, ,6o —,6Z.). Die Adoplwn und Pflegschaft 
wird hauptsächlich aus den darübet errichtrtru ässrnüi-
che» oder Privat, Urkunden bewiesen (§§. >8l :>, >L6.), 
H, l!>,«l« üi>^'. 6,. Zip — z^o, 
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3) Zuerst erwägen wir die Rechte zwischen 
ehelichen Aelternund Kindern. Die Rechte der 
Kinder gründen sich zuvörderst in der Zeugung. 
Sie würden, ohne die Vorsorge, Verpflegung 
und Ausbildung von Seite der Aeltcrn, gar 
bald tlend umkommen, oder Andern zur Last fal
len, und fordern also von den Urhebern ihrer 
Existenz mit Recht, nicht in diesen schlimmen Zu
stand versetzt zu werden. M i t Recht fordert es 
auch der G a t t e aus der feierlichen Zusage bey 
Schließung der Ehe, und nicht minder der 
S t a a t , der in dieser Absicht und unter dieser 
Bedingung die eheliche Gesellschaft seines beson< 
dcrn Schutzes versichert (§. 4/,.) 

§. i36. 

Für diejenigen Kinder, welche im sie- B , A A U ' 
benten Monathe nach geschlossener Ehe oder d,r .heuchm 
im zehnten Monathe, entweder nach dem ^ " " ' 
Tode des Mannes, oder nach ganzlicher 
Auflösung des ehelichen Bandes von der 
Gatt inn geboren werden, streitet die Ver-
muthung der ehelichen Geburt. 

1) Für jedes von einer G a t t i n n geborne 
Kind streitet die rechtliche Vermuthung, daß es 
von dem M a n n e in Ker Ehe erzeugt worden 
sey. Diese Vermuthung stützet sich auf die ge
wöhnlichen Ereignungen (§. 6. N. l i . ) , auf das 
Recht der Unbescholtenheit, daß von der Frau 
die eheliche Treue nicht verletzt worden, und auf 
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die Betrachtung, daß, wie Montesquieu sagt, 
der Mann zum Hüthcr seiner Frau bestellt ist. 

2) Doch kann diese Vermuthung nur in so 
weit Statt haben, als sie dem ordentlichen Laufe 
der Natur nicht widerspricht. Nach den Beobach
tungen der Naturforscher hat die Zeugung a m 
frühesten nach vollendeten sechs Monathen, 
und am spatesten vor Eintritt des eilften 
Monaths die Geburt zur Folge *). Also hört die 
rechtliche Vermuthung der ehelichen Geburt auf, 
wenn das Kind von einer Gattinn entweder 
schon vor dem Zeiträume von vollen sechs Mo
nathen (folglich v o r , nicht frühestens indem 
siebenten Monathe) seit der Verehelichung ge
boren worden ist, oder erst nach zehen Mona
then (mithin im eilften oder einem spateren, nicht 
spätestens im zehnten Monathe) seit der Zeit, 
als der Mann verstorben, oder von seiner Gat
tinn aus einer gesetzlichen Ursache get rennt , 
oder die Ehe ungültig erklärt worden ist, folglich 

*) Da »ach uuscrem Gesepe (§. 897) breyßig Tage für ei. 
«en Mpnall) gehallen werden, so nimmt e« >Uo Tage 
für den kürzeste» und Zoo Tage für den langslen Zeil-
»»um von der Zeugung b i l zur Geburt an. Damit stimmt 
auch dal Joseph, ( I . lV . §, 1.) «nb Französisch« Gese«. 
buch (ä . Z > ! ) üderein, Vergl, Prent), ü R l l . §. «.und 
l 3 § l » , v , ll« ,»>, e« leß., I. 3, §. l i , N. 6e 1«^. 

' S , auch D. M e ß g e » (gerichtliche Arzneplunde 3. Ab-
schn. ». u. 3 Kap. Königsberg u. Leipzig »797>< welcher 
aber weder den S p i e » , und «och minder den Frühge
burten geneigt ist. 
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derselbe ih rehe l ich beyzuwohnen außer Stand 
war (§. 116.). Auf bloß geschiedene Gatten * 
kann das Letztere nicht angewendet werden/ weil 
zwischen ihnen das eheliche Band noch immer be
steht (§. 10 I . ) , und der Mann nach der Schei
dung seiner Frau ehelich beyzuwohnen zwar nicht 
verpflichtet, wohl aber mit ihrer Einstimmung 
dazu berechtiget ist. 

2) Obschon aber von Kindern, die außer 
dem eben gesagten Zeiträume geboren sind, nicht 
vermuthet w i rd , daß sie eheliche, sondern viel
mehr, daß sie uneheliche seyn, so folgt doch we« 
der, daß die Rechtmäßigkeit ihrer Geburt unbe
dingt (ohne Rüge des Ehemanns) bestritten, noch 
auch, daß die gegen sie streitende Vermuthung 
nicht durch den Beweis der Rechtmäßigkeit ihrer 
Geburt entkräftet werden könne. Davon aber 
wird unten, wo von den unehelichern Kindem 
die Rede ist, gehandelt (H§. i 5 5 — i5g.). 

§. 139. 

Die Aeltern haben überhaupt die Ver- G"«"'"^'' 
bindlichkeit, ihre ehelichen Kinder zu erzie- «„d Pflicht.« 
hen, das ist, für ihr Leben und ihre Gesund-»»«.«««. 
heit zu sorgen, ihnen den anstandigen Un
terhalt zu verschaffen, ihre körperlichen und 
Geisteskräfte zu entwickeln, und durch Un
terricht in der Religion und in nützlichen 
Kenntnissen den Grund zu ihrer künftigen 
Wohlfahrt zu legen. 
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i ) Das Rechtsverhaltniß zwischen Kindern 
und Acltern beginnt mit den Rechten der Kin
der/ daraus entspringen Pflichten der Aeltern/ 
zu deren Erfüllung ihnen Rechte gebühren/ de
nen wieder Pflichten von Seite der Kinder zusa
gen. Kinder haben gegen ihre Acltern eigenthüm-
lichc/ schon durch die Zeugung gegründete Rechte 
(§. i 3 / . 5l. 3.)/ ohne Unterschied der ehelichen 
oder unchelicl/en Abstammung. Dennoch haben 
die ehelichen vor den unehelichen in allen al
teren und neueren cultivirten Staaten mehrere 
Rechte voraus. Durch die Ehe bekennen sich die 
Gatten auf eine öffentliche/ feverliche Art zu ih
rer Nachkommenschaft; sie wollen/ daß durch 
selbe ihr Nähme fortgepflanzt, und auf eine ih
rer W ü r d e und ihrem S t a n d e entspre
chende Art in Andenken erhalten werde. Dadurch 
verpflichten sich also auch die Gatten thcils wech
selsei t ig/ theils gegen den S t a a t / theils 
gegen ihre K inde r / von denen die Erfüllung 
dieser Forderung erwartet wird, selbe in Stand 
zu setzen/ ihre Verbindlichkeit zu erfüllen. Dar
aus ergeben sich mehrere gemeinschaftliche 
Rechte der ehelichen Aeltern/so wie auch mit 
Rücksicht auf die Verschiedenheit der Geschlechts
eigenschaften (§. 91.) mehrere besondere 
Rechte des Vaters oder der Mutter. 

2) Man kann die gemeinschaftlichen Pflich
ten und Rechte der Aeltern durch das viel um
fassende (aber selten in seinem vollen Umfange 
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gefühlte, und noch seltener in seinem vollen Um
fange erfüllte) Wort E r z i e h u n g ausdrucken. 
Diese begreift, nach dem in dem Paragraphe zer
legten Begriffe, die physische, die m o r a l i 
sche, die r e l i g i ö s e und die (auf die Errei
chung nützlicher Zwecke gerichtete) technische 
Erziehung, und ist, vorzüglich durch die rühm
lichen Bemühungen unserer neueren deutschen 
Schulmanner, bekannter Maßen zu einer eige
nen Wissenschaft erhoben worden, welche den 
Richtern oder Ncchtsfreunden, zu einer gerechten 
und billigen Ausgleichung oder Entscheidung der 
darauf sich beziehenden Streitigkeiten, nicht un
bekannt sepn darf. 

3) Die Privat-Erziehung steht aber mit 
den öffentlichen Erziehungsanstalten und über
haupt mit den po l i t i s chen Vorkehrungen über 
den sittlichen Zustand, und die persönliche Si> 
cherheit der Bürger in einem so engen Zusam
menhange, daß die meisten Vorschriften hierüber 
der politischen Gesetzgebung angehören, und, wie 
die nachstehenden Paragraphe zeigen, nur we
nige davon in das Rechtsgebicth aufzunehmen 
sind. 

4) Die physische Erziehung beginnt, Haupt-
sachlich von Seite der Mut te r , schon vorder 
Geburt des Kindes, welches in Rücksicht seiner 
Rechte schon von der, Zeit der Empfangniß für 
geboren betrachtet wird (§.22.). Daher die Pflicht 
der Aeltern, vorzüglich der Mutter, alles zu lm-
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terlasscn, was die Geburt vereiteln, oder auf d,e 
Gesundheit der Leibesfrucht einen nachtheiligen 
Einfiuß haben könnte/ eine Pfiicht, deren Unter-
lassung nach Verschiedenheit der Falle als ein 
Verbrechen, oder als eine schwere Polizey-Ue-
bertretung gestraft (Strafg. I. HH. 128—1I2. 
N. HH. ,3o. 1I2. u. 18I.), oder als ein minde
res Vergehen von der Polizey-Behörde oder dem 
aufgeforderten Civil-Nichter (§. 90.) geahndet 
wird. Ausgebreiteter werden die Pflichten der Er
ziehung mit der Geburt des Kindes. 

§. 1.50. 

I n was für einer Religion ein Kind, 
dessen Acltern in dem Religtons-Bekennt
nisse nicht übereinstimmen, zu erziehen, und 
in welchem Alter ein Kind zu einer andern 
Religion, als in der es erzogen worden ist, 
sich zu bekennen berechtiget sey, bestimmen 
die politischen Vorschriften. 

Vermöge der engen Verbindung der Ne> 
l i g i o n mit der Sittlichkeit verlangt der Staat 
mit Recht, daß die Bürger sich zu einer, mit dem 
öffentlichen Wohle vereinbarlichen, geduldeten, 
Religion bekennen, folglich auch, daß die Aelrcrn 
gleich nach der Geburt des Kindes sich erklären, 
,n welcher Religion dasselbe, bis es selbst zu wah, 
len fähig ist, erzogen werden soll. Stimmen bcyde 
Aeltern in dem Religions-Bekenntnisse überfein, 
so können und werden sie auch, ihrer Uebcrzeu-
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gung gemäß, das Kind der nahmlichcn Rcli-
gions-Gemeinde zuwenden. Nur für den Fal l 
eines Widerstreits der Meinungen, so wie auch 
in Rücksicht der Frage, in welchem Alter einem 
Kinde die eigene, freye Wahl der Religion zw 
stehen soll, ist eine gesetzliche Bestimmung no t 
wendig, die man aber, als einen mit dem Tole
ranz-Systeme enge verbundenen Gegenstand, 
der politischen Gesetzgebung vorbehalten ließ'). 
Auf die übrigen, dem Vater oder der Mutter 
zukommenden Rechte hat du Verschiedenheit des 
Glaubensbekenntnisses keinen Einfluß (§. 3g.). 

§. l .U . 
Es ist vorzüglich die Pflicht des Vaters, 

so lange für den Unterhalt der Kinder zu sor
gen, bis sie sich selbst ernähren können. Die 
Pflege ihres Körpers und ihrer Gesundheit 
ist hauptsächlich die Mutter auf sich zu neh
men verbunden. 

i ) Die erste und dringendste Sorge ist die 
Erhaltung und Gesundheit des hülfiosen Kin
des, folglich die Sorge für den Unterhalt und 
die Pflege des Körpers. Der M,mn als Vorste
her des Hauswesens hat überhaupt für den Er
werb und für den U n t e r h a l t der Familie zu 
sorgen. Aber die P f l e g e des zarten Kindes oder 
unbehülfiichen Schwachlings weiset schon die Na-

' ) S . Kopeh Oesttir. pol. Gesell. I . §. iZN. 
X 
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tur durch Ausspendung ihrer Gaben der zärtli
chen, empfindsameren Mutter zu. 

2) W i e lange der Unterhalt und die 
Pfiege fortgesetzt werden soll, kann man nicht 
nach dem Lebensalter bestimmen. Der Grund der 
Verpflichtung der Aeltcrn ist der unbchülfiichc 
Zustand des Kindes; so lange also dieser fort
wahret, bleibt auch die Verpflichtung. Nebst dem 
Alter hangt die Dauer der Verpflegung haupt
sachlich von der körperlichen und geistigen Be
schaffenheit und der künftigen Bestimmung 
des Kindes, so wie auch von dem Stande 
und Vermögen der Aeltern ab. Ein unver
mögender Arbeitsmann wird mit Recht auch 
schon sein unmündiges, gesundes, zu dem nahm-
lichen Stande bestimmtes Kind zum eigenen oder 
gemeinschaftlichen Erwerbe anhalten, nicht eben 
so ein Mann von höherem Stande und von Ver
mögen, dessen Kind auf einen edleren, längere 
Vorbereitung erfordernden Erwerb Anspruch hat. 
Eben das gilt von der Art und Größe des Unter
halts und der Verpflegung. Die A u s b i l d u n g 
der Kinder zu ihrer künftigen Bestimmung wird 
am besten gemeinschaftlich, jene der Söhne vor
züglich vom Vater, jene der Töchter von der 
Mutter besorgt. 

§. 142. 

Wenn die Ehegatten geschieden oder 
gänzlich getrennt werden, und nicht einig 
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sind, von welchem Theile die Erziehung be
sorgt werden soll, hat das Gericht, ohne Ge
sinnung eines Rechtsstreites, dafür zu sor
gen, daß die Kinder des männlichen Ge
schlechtes bis zum zurückgelegten vierten; 
die des weiblichen bis zum zurückgelegten sie
benten Jahre, von der Mutter gevfieget und 
erzogen werden; wenn nicht erhebliche, vor
züglich aus der Ursache der Scheidung oder 
Trennung hervorleuchtende Gründe eine an
dere Anordnung fordern. Die Kosten der 
Erziehung müssen von dem Vater getragen 
werden. 

i ) Diese Vorschriften sind in den obigen 
Betrachtungen gegründet (H. 14,.). Man kann 
nicht allgemein behaupten, daß, der Thei l , wel
cher an der Scheidung oder Trennung Schuld 
tragt, dem andern Fhcile die Erziehung abtreten 
soll, weil die Ursache derselben nicht immer einen 
Nachtheil für die Erziehung befürchten laßt. 
Aber selbst dann, wenn vermöge Übereinkunft 
oder richterlicher Erkenntnis) alle oder einige der 
Kinder einem Theile überlassen werden, folgt 
nicht, daß der andere Theil von der Sorge und 
Aufsicht über dieselben ganz ausgeschlossen, und 
ihnen ganz fremd werden soll. 

2) Ueberhaupt aber muß der Richter sowohl 
bey dieser, als bcp ahnlichen Streitigkeiten und 
Beschwerden, welche in Hinsicht der Erziehung 
»on Gatten gegen Gatten, oder von Kindern 
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und in deren Nahmen von Angehörigen gegen 
die Acltcrn erhoben werden, mit aller Mäßi
gung/ Bescheidenheit und Vorsicht, um das 
Uebcl nicht noch arger zu machen, verfahren; er 
soll darüber keine förmlichen, das Ansehen der 
Acltern abwürdigenden und die Gemüther noch 
mehr entzweyendcn Prozesse gestatten, vielmehr 
die Sache in Kürze auszugleichen suchen, oder, 
wenn dieß nicht thunlich, und die Beschwerde 
wahrscheinlich und erheblich ist, nach amtlicher, 
kluger Nachforschung der Umstände, allenfalls 
nach Einvernehmung davon unterrichteter, un-
partcylicher Familien-Glieder*) vonAmtswegcn 
darüber erkennen. 

§. i/,3. 

Wenn der Vater mittellos ist, muß vor 
Allem die Mutter für den Unterhalt, und 
wenn der Vater stirbt, überhaupt für die 
Erziehung der Kinder sorgen. Ist die Mutter ' 
auch nicht mehr vorhanden, oder ist sie mit
tellos, so fällt diese Sorge auf die vaterli
chen Großaltern, und nach diesen auf die 
Großältern von der mütterlichen Seite. 

*) Ttach dem Codei Napoleons besteht in jedem Bezirke 
ein eigens orga»isirt<r F a m i l i e n , R a t h »nter Vorsiß 
des Friedensrichters als eine Art von V o r m u n d « 
scha f t s b e h ö rde (^r», Ho5. u, 4 " — 416.). I n 
Streitigkeiten «der persönliche Angelegenheiten zwischen 
Ehegatten, Aeltcr» und Kinder» tönnle er »och wichti« 
ger« Dienste leiste». 
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Obschon der Unterhalt und die Erziehung 
der Kinder hauptsächlich dem Vater obliegt, so 
beweiset doch der Hauptgrund der Verpflichtung 
(§. i .?/.), daß aushülfswcise, wenn der Vater 
mittellos ist, die Mutter den Unterhalt, und wenn 
<r verstorben oder zur Erziehung unfähig ist, 
auch die Erziehung (mit Unterstützung eines 
Vormundes oder Mitvormundcs §§,. 211. u. 
»16.) übernehmen müsse. Wenn aber zugleich die 
Mutter mittellos ist, so ist es leicht erklärbar, 
warum das Gesetz den Unterhalt, wie sonst dem 
Vater, so auch zuerst den vä te r l i chen Groß
eltern, und hicrnachst den mütterlichen auferlege. 
Die Pflege und Sorge für die Ausbildung kommt, 
wenn die Großaltern selber sich nicht unterziehen 
können, oder wollen, noch immer dem Vater und 
der Mutter zu. Nur wenn bcpdc Aeltcrn auch 
hierzu unfähig, oder verstorben sind, liegt zu
gleich diese Sorge den Großaltcrn ob. Mangelt 
es den Kindern auch an Unterstützung ihrer 
Großaltcrn, so tritt die öffentliche Vorsoigc ein 
(§. 221.). 

§. 144. 

Die Aeltern haben das Recht, einver-
standlich die Handlungen ihrer Kinder zu 
leiten; die Kinder sind ihnen Ehrfurcht und 
Gehorsam schuldig. 

Aus dem, daß die Kinder in ihren ersten 
Lebensjahren, und die Töchter auch nachher vor« 
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zügl ich der Sorgfalt der Mutter/ die Söhne 
aber nach vollstreckten ersten Lebensjahren jener 
des Vaters zugewiesen sind (§H. 141 u. 142.), 
folgt keineswegs, daß der andere Aelterntheil 
ganz davon ausgeschlossen werde. Außerdem/ daß 
selber offenbar zweckwidrige Maßregeln zu ver
hindern verpflichtet ist (H. 91.) , sollen die Act-
tern überhaupt/ bannt die Erziehung nach einem 
vernünftigen/ zweckmäßigen Plane gleichförmig 
besorgt werde/ e invers tand l ich dabcy zu Werke 
gehen. Dadurch wird der Gatte in Stand gesetzt, 
die Stelle des andern/ nicht immer gegenwärtigen 
Gatten zu vertreten; dadurch wird die das Anse
hen der Aeltcrn abwürdigcnde Disharmonie in 
ihren Anordnungen vermiede«/ und es den Kin
dern möglich gemacht/ die dem Reckte der Ael-
tern zusagende Pflicht des Geho rsams und der 
E h r f u r c h t gegen beyde zu erfüllen. Daß übri
gens im Falle einer Colliswn der Wille des V a 
t e r s vorgehen soll/ erhellet schon aus dem Obi
gen (§. 91.); und daßKinder offenbar vernunft
widrigen Anordnungen nicht Folge leisten dür
fen/ leuchtet ihnen / sobald sie den Gebrauch der 
Vernunft besitzcn,von selbst ein. I n demGesehe die
ses auszudrücken/ ist überflüssig und bedenklich. 

Die Acltern sind berechtiget, vermißte 
Kinder aufzusuchen, entwichene zurück zu 
fordern, und flüchtige mit obrigkeitlichem 
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Beysiande zurück zu bringen; sie sind auch 
bef'igt, unsittliche, ungehorsame oder die 
häusliche Ordnung und Ruhe störende K in 
der auf eine nicht übertriebene und ihrer Ge
sundheit unschädliche Art zu züchtigen. 

Diese Rechte ergeben sich als nothwendige 
Mittel aus dem Rechte der Aeltern, die Kinder 
zu erziehen und zu leiten, folglich sie unter ge
nauer Au fs ich t zu halten*), und ihren Anord
nungen die nöthige, wirksame Kraft oderS a n c-
t i o n zu geben. Zufolge des ersteren Rechtes ma
chen sich diejenigen, welche Kinder ihren Aeltern 
entziehen oder vorenthalten, nicht nur einer ein
fachen Gesetzesübertretung, sondern, nach Beschaf
fenheit der Umstände und Absicht, auch eines Ver
brechens schuldig (Strafges. I. §. 60.). Das letztere 
Recht, das Recht der Züchtigung, kann aber nur so 
weit gehen, als es n 0 t h w e n d i g ist, Um die Fa
milien-Ordnung herzustellen. Die Überschrei
tung der rechtlichen Grenze ist, nach Verhaltniß 
der Sache, als ein die persönliche Sicherheit des 
Kindes verletzendes Civil- oder Polizep-Verge-

*) Obschon also das Recht der Aeltern, fluchtige .«»»der zu 
»erfolgen, »»l> die vorenthalte»«! zurück zu fordern, 
einige Aehnlichleit mit dem Vindicatio»,»:Rechte hat, sl» 
ist ej doch nberflnssig, mit K a n t , außer dem dingli
che» und persönlichen Rechte, »och ein dritte«, nähmlich 
»in binglich persönliches Recht der Ehegatten gegen einan« 
der, dann der Aeltern über die Kinder, und der Herrschaft 
gegen das Diensigesinde anzunehmen. S . me in n«t. Pri-
««! ° Recht § »8», 
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hen, als eine schwere Polizey-Uebertretung, oder 
als ein der öffentlichen- Sicherheit und Strafge
walt widerstreitendes Verbrechen strafbar (§. 
178.). W ichtigeren Vergehungen und dem großen 
Sittenverderbnisse eines Kindes ist durch Anru
fung der richterlichen Straf? und Corrections-
Gewalt Einhalt zu thun"). 

Die Kinder erlangen den Nahmen ih
res Vaters, sein Wapen und alle übrige 
nicht bloß persönliche Rechte seiner Familie 
und seines Standes. 

1) Bcy Schließung der Ehe hat der Mann 
die Absicht, daß sein Nähme, sein Stamm, sein 
Andenken mit Würde fortgepflanzt werden soll, 
und die öffentliche Verwaltung hat mehrere po
litische Gründe, diesen Wunsch zum Gesetze zu 
erheben. Das eheliche Kind erhalt also den Fa
milien-Nahmen des Vaters, den (erblichen) Adel, 
das Wapen, und die damit verbundenen Rechte; 
es wird ein Mitglied der Familie des Vaters, so
mit aller derselben verliehenen Rechte thcilhaft. 
Daher hat es Anspruch auf das Recht eines 

*) hierzu sind insbesondere die bey uns begehenden Bcsse-
NüigMu^r aeeignet, deren ssmncktting die Nerrtdn, v. 
«« ir'cv« >N<,4 bekannt nmcht. I n dem Codes N.vVoleonS 
w!rd dem Volec (n«c!. dem Vorbilde des Römischen Reck» 
i . 5. ,-. 6« i»»!,-. poi.) die Macht eingesäumt, die Oaner 
>«» »brigleillichen Verhüfttzn bef.«mmen. ^.Z?6 -> Zß<, 
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Staatsbürgers (§. 28.), auf die übertragbaren 
Etandesrechte, auf die Rechte des Wohnsitzes^ 
wohin es dem Vater folgen muß/ auf den Ge-> 
nchtsstand, aufdie Familien-Fideicommisse, oder 
Familien-Stiftungen u. s. ro. 

2) Auf die nicht übertragbaren Standcs-
rechte des Vaters, d. i. jene/ die ihrer Na tu r , 
oder den gesetzlichen Vorschriften nach bloß der 
Person anklebe»/ wie z. B. Scniorats-Rechte, 
und aufdie m»t öffentlichen Aemtcrn oder Verdien-
stesordcn verbundenen Vorzüge haben die Kin
der keinen Anspruch. 

3) An den (positiven) Familien-Rechten 
der M u t t e r , wie z. B. am Adel, an St i f turx 
gen ihrer Familie, nehmen ihre Kinder keinen 
Fhei l ; wohl aber stehen sie mit der Mutter und 
den Verwandten derselben in dem Verhältnisse 

> der natürlichen Verwandtschaft (§. 40.) , und 
genießen die davon abhangigen Sachenrechte. 

§, 147. 

Die Rechte, welche vorzüglich dem Va- B,s,'„d,« > 
ter als Haupt der Familie zustehen, machen - ^ " " « w 
die väterliche Gewalt aus. G^ , ! " ' ' ^ 

Der Grund, aus welchem der Ehemann 
überhaupt als das Haupt der Familie betrachtet 
werden muß, beweiset auch, daß ihm in Rücksicht 
des Erziehungsgeschaftcs größere Rechte zustehen. 
Denn obschon die Aeltcrn in der Erziehung «un
verständlich zu Wcrte gehen sollen, so muß doch 
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im Falle eines Widerstreites ein entscheiden
der Wille eintreten, und dieser kommt dem 
Manne zu (§. 91.). Der Inbegriff der dem Va
ter als Haupt der Famille vorzüglich gebühren
den Rechte über die Kinder macht die väter
liche Gewal t aus. Sie ist kein Eigenchums-
recht * ) , die Kinöer als Mittel zu beliebi
gen Zwecken zu verwenden, sondern eine auf 
den Zweck der Erziehung, auf das wahre (nicht 
eingebildete) Wohl der Kinder eingeschränkte 
Gewalt, und begreift, nebst den hier (H§. ,3g 
—1/^5.) bereits angeführten, zugleich der Mut
ter (obgleich auf eine dem entscheidenden Ansehen 
des Vaters untergeordnete Weise) zukommen
den Rechten, noch insbesondere nachstehende 
Rechte in sich. 

§. 1/.8. 
Folge,, d«. Der Vater kann sein noch unmündiges 

mntsich t̂» Kind zu dem Stande, welchen er für das-
^ -Kmw^ ^ v k angemessen findet, erziehen; aber nach 

erreichter Mündigkeit kann das Kind, wenn 

* ) Nach dem Römischen Rechte war sie es, jedoch in so»« 
teren Zeilen nur unter mannigfaltigen Beschränk»»««. 
E . meine z>r»e!e«!. »«-«ilnm. in Ileineoeii ele>u. ^U5. 
eiv.(V!«nn,e »7N1.) §. !Z5. «»« iq . Die «eueren Nese<» 
flebe» verbannten diesen, die Menschheit enleheenben Be
griff, dennoch räumen sie dem Vater oder woh! auch der 
Mutler »och immer einige Rechte ein, die nur eine Folge 
jene« Begriffe« zu sey» scheinen, wie z, B. da« Recht 
der pupillanschen Snbflikution, oder de» Nießbrauch in 
dem Vermöge» der Kinder. 
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es sein Verlangen nach einer andern, seiner 
Neigung und seinen Fähigkeiten mehr an
gemessenen Berufsart dem Vater fruchtlos 
vorgetragen hat, sein Gesuch vor das or
dentliche Gericht bringen, welches mit Rück
sicht auf den S t a n d , auf das Vermögen und 
die Einwendungen des Vaters von Amts
wegen darüber zu erkennen hat. 

i ) Jeder S t a n d , jede für immer oder 
doch für eine lange Dauer vorgesetzte Beschäfti
gung fordert, um ihr mit gutem Erfolge obzu
liegen, eine Vorbereitung, wozu der Grund oft 
frühe gelegt, und schon die erste Ausbildung 
der körperlichen oder geistigen Kräfte eingerichtet 
werden muß. Die Momente, worauf es bey die
ser für die ganze Lebenszeit wichtigen Wahl an
kommt, sind die körperlichen Kräfte, die Geistes
gaben, die Neigung, das äußere Vermögen, 
die Familien-Verhältnisse, und die sowohl von 
diesen Momenten als von mannigfaltigen äuße
ren Umstanden abhängende größere oder min
dere Wahrscheinlichkeit eines guten nützlichen 
Fortganges auf der gewählten Laufbahn. Da 
man diese Beurthcilung dem unreifen, unmün
digen Alter nicht zutrauen kann, so muß man 
sie der Sorgfalt der Aeltern und vorzüglich des 
Vaters, der im Allgemeinen jene Momente am 
sichersten würdigen kann, überlassen. Nur wenn 
die Bestimmung des Vaters den körperlichen 
Kräften des Kindes, oder dem Vermögen und 



ZI2 I. Thcil. Drittes Hlluplstück. 

Stande der Acltern offenbar widerspräche, würde 
die amtliche Vorsorge gegen den Mißbrauch der 
Gewalt eintreten (H. ^78.). 

2) Nach erreichter M ü n d i g k e i t kann 
dem Kinde eine minder veränderliche, fortdauernde 
Neigung, worauf es bcy einer gedeihlichen Stan
deswahl vorzüglich ankommt, zügetraut, und 
es können auch seine Talente aus zuverlässigeren 
Merkmahlcn beurthcilct werden. Darum gestat
tet das Gesetz, daß ein mündiges Kind scm Ver
langen nach einer anderen Standeswahl dem Va
ter, und, wenn dieser wiederholet auf seinem Ent
schlüsse beharret, dem ordentlichen Richter des 
Vaters (mittelst seiner Verwandten oder allen
falls unmittelbar selbst) vortragen dürfe. Wenn 
das Gericht die Bitte nicht offenbar ungegründct, 
lind daher das Kind auf den gercchtm und billi
gen Entschluß des Vaters zu weisen findet, so 
wird es vor allem die Einwendungendes Vaters, 
die aus den obigen, Andern oft unbekannten, 
Verhältnissen der Bitte entgegen stehen können, 
vernehmen; wenn diese nicht befriedigend sind, 
den Umstanden, allenfalls, mit Beziehung eini
ger Verwandten oder Lehrerdes Kindes, genauer 
nachforschen, lind den Vater zur billigen Abän
derung seines Vorsatzes zu bewegen suchen, oder, 
mit Rücksicht auf die oben angedeuteten Ver
hältnisse, jedoch ohne Gestaltung eines Prozes
ses, die angemessene Verfügung treffen. Daß in 
zweifelhaften Fallen überhaupt die Wahl des 
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Vaters vorgezogen, daß insbesondere der Vater, 
wenn er von der Bürger - Classe, oder von be
schranktem Vermögen ist, auf eigene Kosten sei
nen Sohn studieren zu lassen, oder daß ein Kind 
gegen seine anhaltende Neigung zur literarischen 
Laufbahn nicht angehalten, dagegen die bloße 
Verwechselung eines Gewerbes gegen ein anderes 
nicht leicht versagt werden soll, sind Betrachtun
gen/ die von selbst auffallen'). 

§. 149. 
. Alles, was die Kinder auf was immer li) de« V«„ 

für eine gesetzmäßige Art erwerben, ist ihr "'°""'s' 
Eigenthum; so lange sie aber unter der vä
terlichen Gewalt stehen, kommt dem Vater, 
die Verwaltung zu. Nur wenn der Vater 
zur Verwaltung unfähig, oder von denjeni
gen, die seinen Kindern das Vermögen zu
gewendet haben, von derselben ausgeschlos
sen worden ist, ernennt das Gericht einen 
andern Verwalter. 

1) Sobald das Gesetz die, obgleich unter 
väterlicher Gewalt stehenden, Kinder als selbst-
standige Wesen, als Personen (nicht als Sachen 
oder Sclaven ihres Vaters) erkennt, so ist es 

' ) Die besonderen politischen Vorsichten, damit ein Kind 
vor reife»! Alter lei«e Ordens - Profeß ablege, s, bey 
Kopeb a, a, O, § 276, Ein Gesef, wodurch die nicht 
minder wichtige Wahl des Soldatenstandes einaeschtänket 
würde, ist mir nicht bekannt. 
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auch folgerecht/zu erklären, daß sie der Erwer
bung und des Eigenthums fähig sind (§§. 18. 
u. 555.). Alles also, was die Kinder auf eine 
gesetzmäßige, es sey unmittelbare Art (wie durch 
Zueignung oder Zuwachs §H. 562. u. 404.), 
oder auf mittelbare (wie durch letzten Wi l len , 
durch Verträge, oder das Gesetz (§.424.), entwe
der selbst, oder mittelst ihres Vaters oder Vertre
ters (§. 5iu.) erwerben, ist i h r E i g e n t h u m . 

2) Doch werden diese Güter, weil die unter 
vaterlicher Gewalt stehenden Kinder aus Unreife 
der Einsicht über selbe nicht Sorge tragen können, 
der V c r w a l t u n g des Vaters anvertrauet, dem 
daher alle Pflichten eines gesetzlichen Curators 
obliegen. Er hat also die Pflicht, das von den 
Kindern erworbene Vermögen seinem ordentli
chen Gerichte, als der Pupil lart Behörde, anzu
zeigen, wenn es in barem Gelde, Schuldscheinen 
oder Kostbarkeiten besteht, gerichtlich zu hinterle
gen, und überhaupt nach den in dem folgenden 
Hauptstücke enthaltenen Vorschriften zu verwal
ten. Wenn aber der Vater aus Leibes- oder Gc-
müthsgebrechen zur Verwaltung unfähig, oder 
durch ausdrückliche Anordnung dessen, von de», 
die Kinder das Vermögen erlangt haben, davon 
ausgeschlossen ist, so wird ein anderer Eurator 
bestellt (§. »76.). 

§. i5c>. 

Von den Einkünften des Vermögens 
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sind, so weit sie reichen, die Erziehungs-
kos.cn zu bestreiten. Ergibt sich dabey ein 
Ueberschuß, so muß er angelegt, und dar
über jährlich Rechnung gelegt werden. Nu r 
dann, wenn dieser Uedersckuß gering wäre., 
kann der Vater von Legung einer Rechnung 
freigesprochen, und ihm derselbe zur fcey-
willigen Verwendung überlassen werden. 
W i rd dem Vater von demjenigen, dem das 
Kind das Vermögen zu verdanken hat, die 
Fruchtnießung verwilliget; so haften die 
Einkünfte doch immer für den sicmdesma-
ßigen Unterhalt des Kindes, und sie kön
nen zum Abbruche desselben von den Gläu
bigern des Vaters nicht in Beschlag genom
men werden. 

i ) Nach dem Vorbilde der Römischen Le
gislation verwilligen noch mehrere neuere Gesetz
geber dem Vater die Fruchtnießung des Vermö
gens der unter seiner Gewalt stehenden Kin
der*). Allein die Oesterreichische Gesetzgebung hat 
vorlangst, mit der Verbannung jenes alteren, 
widerrechtlichen Begriffs von der vaterlichen Ge
walt, billig und consequcnt auch die daraus ab. 
geleitete Folge aufgegeben. Die vaterliche Gewalt 

*) §. >. «t 3, In,li»u». per q»l>, pc». i„!«z. Häqu'i. Preuß. 
L. 3t. l l 2. u. 3. Abschn. c°6« Ni,,, X. 284. «echt, 
fertigende Gründe davon findet man im M o l e v i l l e s 
Eomment. z. t>, A . und in der allgem. Vibl. fÜ7 HlHül«. 
I . H l f t , S , 72. f, f. 

http://kos.cn
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besteht zun) Wohle der K i n d e r , nicht derA e I-
t e r n ; sie soll also keine Erwerbungsquclle für 
die Letzteren seyn. Und wer einem Kinde ein Ver
mögen zuwendet, hat insgemein die Absicht, daß 
sowohl die Proprietät als die Nutzungen dem 
Kinde gehören sollen. 

2) Darum verpflichtet das Gesetz den Va
ter, gleich einem andern Vormunde oder Cura-
tor, über di<5 Verwaltung des Vermögens und 
der Einkünfte jahrlich dem Gerichte Rechnung zu 
legen, und nach Abzug des Erzichungsaufwan-
des den Ueberschuß als ein dem Kinde zustehen
des Capital anzulegen. Nur wenn vorzusehen ist, 
daß der ssandesmaßige Aufwand für das Kind 
dessen Einkünfte ganz oder beynahe aufwiegen 
werde, kann der Vater von der Last der Nech- ^ 
nungslegung losgczahlet werden (§. 2Z8.). 

3) Selbst in dem Falle, daß die Fruchtnie
ßung von dem Verleiher des Vermögens dem 
Vater ausdrücklich vorbehalten wi rd , vcrmuthet 
unser Gesetz, daß nach der Absicht des Verleihers 
die Nutzungen hauptsachlich zur besseren Erzie
hung des Kindes verwendet werden sollen, und 
gestattet daher nicht, daß dieselben, i n so we i t 
sie zum standesmaßigen Unterhalte des Kin
des nothwcndig sind, von den Gläubigern des 
Vaters in die Pfändung oder Execution gezogen 
werden können. 
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§. i 5 i . 

Ueber das, was ein obgleich minderjäh
riges, jedoch außer der Verpflegung der Ael-
tern stehendes Kind durch seinen Fleiß er
wi rb t , so wie auch über Sachen, die einem 
Kinde nach erreichter Mündigkeit zum Ge
brauche übergeben worden sind, kann es frei) 
verfügen. 

i ) Kinder, die mechanischen Beschäftigun
gen, einem Gewerbe oder einer Handlung gewid
met sind, können sich schon in der Minderjährig
keit, oder wohl auch wahrend der Unmündigkeit 
durch eigenen Fleiß erwerben. Empfangen sie noch 
den Unterhalt von dem Varer, so gehört ihm 
auch der Erwerb, weil zu vcrmuthen ist, daß sel
ber den Aufwand auf die Erziehung nicht über
steige. Nur wenn das Gegentheil offenbar und 
der Ueberschuß beträchtlich wäre, könnte ihn das 
Kind in Anspruch nehmen. 

2) Wenn das Kind sich außer der Verpfle
gung des Vaters befindet, so gestattet ihm das 
Gesetz die frcyc Verwaltung seines eigenen 
Erwerbes , thcils zur Ermunterung des Flei
ßes, thcils aus der Vermuthung,daß der Erwerb 
den Aufwand kaum beträchtlich übersteigen wer
be ; wenn aber der Ueberschuß sehr betrachtlich ist, 
treten ohnehin solche Umstände ein, wodurch die 
vaterliche Gewalt erlischt (§. 174. u. 252.). 

5) Von der Vermögensverwaltung dcs Va-
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tcrs ist auch dasjenige ausgenommen, was einem 
bereits m ü n d i g e n Kinde zum Gebrauche 
überlassen worden ist. M i t verbrauchbaren Sa 
chen, worunter auch dasGeld gehört (H.3oi.), 
»st die freue Verfügung unzertrennbar verbunden. 
Aber auch in den übrigen wird durch die frcye 
Überlassung von dem Vater zugleich die unbe
schrankte Verfügung zugestanden, und kann zum 
Nachtheile derjenigen, die in diesem Zutrauen 
dergleichen Sachen an sich gebracht haben, nicht 
mehr widerrufen werden. Doch beschrankt dicß 
das Gesetz auf die M ü n d i g e n ; von den Un
mündigen zu kaufen oder einzutauschen, ist Ge
werbsleuten sogar als eine schwere Polizey-
Uebertrctung verbothen (Strafges. I I . §§. 219 
u. 220.). 

H. 162. 
«) b« V«- Die unter der vaterlichen Gewalt ste-

N.'"."° ^" henden Kinder können ohne ausdrückliche 
oder doch stillschweigende Einwilligung des 
Vaters keine gültige Verpflichtung eingehen. 
Auf solche Verpflichtungen ist überhaupt 
dasjenige anzuwenden, was in dem nächsten 
Hauptstücke über die verbindlichen Handlun
gen der unter der Vormundschaft stehenden 
Minderjährigen bestimmt wird. Dem Vater 
kommt auch die Verbindlichkeit zu,,seine 
minderjährigen Kinder zu vertreten. 

1) So lange die Kinder unter väterlicher 
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Gewalt stehen, sind sie, wie aus dem Bisherigen 
erhellet, sowohl in Rücksicht ihrer P e r s o n , als 

, auch in Rücksicht ihres V e r m ö g e n s , (mit der 
m H. i 5 i . vorkommenden Ausnahme) dem W i l 

len des Vaters untergeordnet; sie können weder 
über ihre Person (durch Verdingung zu persön
lichen Dienstleistungen), noch über ihre äußeren 
Güter und Rechte frcv verfügen, folglich ohne 
ausdrückliche oder stillschweigende (§. i 5 i . ) Ein
willigung des Vaters darüberkeine gültige V e r 
b i n d l i c h k e i t (durch Vertrage) eingehen. 

2) Allein aus diesem Satze, der als eine 
wichtige Folge der nächst vorher gegangenen Vor
schriften hier aufgenommen ward, stießt nicht, 
daß die der väterlichen Gewalt untergeordneten 
Kinder ü b e r h a u p t für sich keine gültige Ver
trage (bloß zu ihren Gunsten) abschließen, noch 
auch, daß sie sich nicht andere Verbindlichkeiten 
(z. B. durch Verschulden) aufladen können. D a 
sie sich aber hierin in einer gleichen Lage m'tt den 
unter Vormundschaft stehenden Pflegebefohlenen 
befinden, so wird dieser Gegenstand vollständiger 
in dem nächsten Hauptstücke (§§. 244 —24Ü.) 
vorgetragen. 

3) Eine weitere natürliche Folge der vater
lichen Gewalt ist, daß der Vater die Rechte sei
ner Kinder bewahren, auf gesetzliche Art ihre 
rechtlichen Forderungen sicher stellen, und durch
setzen, dagegen ihre gekränkten Rechte gegen wi-

Y2 
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derrechtlicheAnmassuligen vcrtheidigen,das ist, sie 

v e r t r e t e n müsse (§. 2/,3.). 

Die Vorschriften, welche zur gültigen 
Ehe einer minderjährigen Person beobachtet 
werden müssen, sind in dem vorhergehenden 
Hauptstücke enthalten (§. 49. u. f.). 

Ungeachtet der Satz/ daß minderjährige 
Kinder ohne angesuchte Einwilligung des Va
ters keine gültige Ehe schließen können, sich un
mittelbar aus dem vorhergehenden Paragraphe 
ergibt, und bereits in dem vorigen Hauptstücke 
aufgestellt worden ist; so erachtete man doch, ihn 
seiner Wichtigkeit wegen hier ausdrücklich beruh-
ren zu müssen (§. 240.). 

Der auf die Erziehung der Kinder ge
machte Aufwand gibt den Aeltcrn keinen 
Anspruch auf das von den Kindern nachher 
erworbene Vermögen. Verfallen aber die 
Aeltcrn in Dürftigkeit, so sind die Kinder 
sie anständig zu erhalten verbunden. 

l ) So betrachtlich auch insgemein der Auf
wand, so groß die Mühe und Sorgfalt ist, welche 
die Acltern für die Erziehung ihrer Kinder tragen, 
so sind sie doch nicht zu einem recht l ichen An
sprüche auf einen künftigen/ ausglcichcl'.dcn Er--

V 
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sah geeignet. Denn in dem Falle/ daß das Kind 
lein eigenes Vermögen besitzt, woraus der Un
terhalt bestritten werden kann (§. i5u . ) , ist der 
Aufwand zur stanbesmäßigcn Erziehung der Kin
der für die Erzeuger, welche das Kind in den 
hülfloscn Zustand «ersetzt haben, eine Nechtspfiicht 
(§. i 5 / . ) , für deren Erfüllung kein Ersatz be
gehrt werden kann. Die besondere zärtliche sorg? 
fal l der Aeltern aber, kann man mit Grunde sa
gen , gehört zu den unschätzbaren Sachen, die 
keiner Ausgleichung im Gclde fähig sind. 

2) Eine gerichtliche Klage auf den Ersatz 
desErziehungsaufwandcs laßt sich auch bey einer 

Kinder nicht besorgen, und kann nur durch die un
natürliche Sinnesart eincsKindes, seine Aeltcrn in 
D ü r f t i g k e i t schmachten zu lassen, veranlaßt 
werden. Dafür aber hat das Gesetz durch die ge
genwärtige Vorschrift gesorgt, zu deren Befol
gung das K i n d , wie in Streitigkeiten zwischen 
Äeltcrn und Kindern überhaupt, erst im gütli
chen Wege, wenn aber dieser fruchtlos ist, durch 
Unheil anzuhalten scpn wird. 

3) Ob der anstandige Unterhalt in einer 
Natural-Verpflegung bestehen, oder in einem 
jährlichen Betrage, und in welchem Betrage er 
ausgemcssen werden soll, hängt von d.'n auf eine 
billige Weise (§. 7. 5l. 9.) zu beurtheilenden Um. 
ständen, von den wechselseitigen Verhältnissen, 
von dem wechselseitigen Stande, von dem Grad? 
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der Dürftigkeit der Acltcrn, und ihrem Ver« 
dienste um die Erziehung, dann dem Ver
mögen und Erwerbe des Kindes ab (Vergl. H. 
673.). Auch kann nach Maß der beträchtlich ver
änderten Umstände eine Erhöhung oder Vermin
derung des Betrages verlangt werden *). Sind 
mehrere Kinder vorhanden, so liegt ihnen die 
Erfüllung dieser Pflicht insgesammt, wenn aber 
einige darunter mittellos sind, den Vermögen
den insbesondere ob (§§. 8(jc>. u. 896.). 

§. i55. ' 
Ne5<ü°e.. Die unehelichen Kinder genießen nicht 

fchtn'u',chti'i° gleiche Rechte mit den ehelichen. Die recht-
m,'ö iwi!"," ^'^^ Vermuthung der unehelichen Geburt 
Nähere Ve- hat bcp denjenigen Kindern S t a t t , welche 
B « r ? ^ n zwar von einer Ehegattinn, jedoch vor oder 
2e!n ! ' ' ' nach d " " oben (§. 1ZL) mit Rücksicht auf 

die eingegangene oder aufgelöste Ehe be
stimmten gesetzlichen Zeiträume geboren wor
den sind. 

1) Die Ursache, warum den ehelichen Kin-
dcrn verschiedene vorzügliche Rechte vor den un-
ehelichen zukommen, ist oben (§. 109.) angege
ben worden. Diese Verschiedenheit macht die Be
stimmung über die eheliche oder uneheliche Geburt 
sehr wichtig. Welche Kinder für ehelich zu 

' ) Axidlücklicht VsfÜmnüMgfn hitli'lb» lnlhält der c<?<1e 
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halten sepn, wurde oben (§. i38.) bey dem Rechts
verhältnisse zwischen den ehelichen Kindern und 
Acltcrn ausgesagt. Unehel iche Kinder heißen 
überhaupt diejenigen/ welche außer einer eheli
chen Verbindung (somit nicht von rechtmäßigen 
Gatten) gezeugt worden. Solche sind also i ) 
Kinder, die von einer l e d i g e n Person geboren 
sind, oder 2) aus einer u n g ü l t i g e n (Schein-) 
Ehe , oder 3) von einer w i r k l i c h e n Gattinn, 
aber ohne Zeugung des Ehema nn es , oder /,) 
von einer v 0 r m a h l i g e n Gattinn nach aufge
löster Ehe, ohne von dem Gatten vor aufgelö
ster Ehe erzeugt worden zu seyn. 

2) Allein bis diese Bedingungen einer un
ehelichen Geburt außer Zweifel gesetzt sind, kann 
für ein, obgleich in den erwähnten Verhaltnissen 
gebornes, Kind unter gewissen Umstanden der 
äußere Schein und die rechtl iche V e r m u 
t u n g streiten, daß es ein ehel iches Kind 
sey. Dagegen kann unter andern Umstanden die 
entgegengesetzte rechtliche Vcrmuthung einer un
ehel ichen Geburt eintreten. Die rechtliche Ver
suchung hat immer die erhebliche Wirkung, daß 
jener, welcher sich darauf stützet, dem, der das 
Gegcntheil behauptet, den Beweis aufzubürden 
berechtigt ist. Wie daher oben (§. i3N.) die Falle 
°er rechtlichen Vcrmuthung einer ehelichen Ge
burt angezeigt worden, so sind hier die Falle zu 
Untersuchen, in welchen die rechtliche Vcrmuthung 
ewer u nc hel ichen Geburt Platz greift. 
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3) Gehen wir dabey der obigen Zergliede
rung des Begriffes von einer unehelichen Geburt 
nach, so ergibt sich zuerst, daß ein Kind von einer 
Mut te r , die sich selbst für l e d i g angibt, oder 
deren eheliche Verbindung ganz unbekannt ist, 
in so lange für ein uneheliches gehalten werde, 
bis die Acltern oder das K ind , oder dessen Ver
treter beweisen, daß es in einer rechtmäßigen 
Ehe, welche die Acltern bisher vielleicht zu ver
heimlichen Ursache hatten, geboren scy. 

4) Ein aus einer u n g ü l t i g e n Ehe erzeug-
tcs Kind ist in der Negcl ein uneheliches. Wenn 
aber die Ehe zufolge der beobachteten äußeren 
Form (§. 6lj.) für gültig zu achten ist, so wird 
das Kind in so lange als ein eheliches betrach
tet, bis über die Ungültigkeit der Ehe erkannt 
ist, und selbst dann noch wird es unter gewissen 
Bedingungen als ein eheliches angesehen (§. 
,6«.). 

5) E i n , obgleich von einer rechtmäßigen 
G a t t i n n , außer dem gesetzlichen Zeiträume, 
nahmlich mit Rücksicht auf den Zeitpunct der 
geschlossenen Ehe, zu f r ü l) c (vor dem siebenten 
Monathc) geborncs.Kmd hat nach der Aussage 
des gegenwärtigen Paragraphs die rechtliche Vcr-
mulhungeincr unehe liehen Geburt wider sich. 

6) Eben diese Vermuthung streitet auch wi
der ein von einer vo r m a h l i g e n G a t t i n n , 
mit Rücksicht auf den Zeitpunct, in welchem der 
Mann gestorben, oder die Trennung der Ehe 
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vor sich gegangen ist, zu spat (erst nach dem 
zehnten Monathe) gcborncs Kind; es wäre denn, 
daß die Frau sich wieder verehelichet hätte, und 
das Kind von dem zweyten Gatten gczcugctfepn 
konnte. 

7) Da aber der Gesetzgeber, theils um den 
guten Nuf der Gatten und die Nuhe der Fami
lien zu schonen, theils um die Elzichung und das 
künftige Schicksal der schuldlosen Kinder zu be
günstigen, vollen Grund hat, obgedachtc Ver-
muthung der unehelichen Geburt erst dann mit 
rechtlicher Wirtung eintreten zu lassen, wenn es 
der Schuh fremder Rechte fordert; so beschrankt 
er die, für den Fall einer zu frühen Geburt auf
gestellte, ungünstige Vcrmuthung durch die in 
dem folgenden Paragraphe vorkommenden Bc< 
dingungcn. 

H. i56. 

Diese rechtliche Vermuthung tr i t t aber 
bey einer früheren Geburt erst dann ein, 
wenn der M a n n , dem vor der Vereheli
chung die Schwangerschaft nicht bekannt 
war, längstens binnen drey Monathen nach 
erhaltener Nachricht von der Geburt des 
l indes die Vaterschaft gerichtlich wider
spricht. 

1) Damit ein zu frühe (vor dem gcsch!ie!>cn 
Zeiträume) in der Che gcborncs Kind für un-
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ehelich gehalten werde, ist die erste Bedingung, 
daß der E h e m a n n (inner der hier bestimmten 
Frist) die eheliche Geburt widerspreche. Hat der 
Ehemann, um dessen Rechte es sich handelt, die
sen Widerspruch unterlassen, so ist es ein Be
weis seiner Anerkennung, daß er selbst (wenig
stens schon vor der Ehe) das Kind erzeugt habe, 
und das Kind wird r e c h t s k r a f t i g (ohne Ge
staltung eines Gegenbeweises) für ehelich gehal
ten (§. i 6 i . ) . 

2) Eine zweyte Bedingung ist, daß dem 
Vhemanne bey Schließung der Ehe die Schwan
gerschaft der Frau u n b e k a n n t war. Außerdem 
hat er ebenfalls durch Schließung der Ehe aner
kannt, daß er schon vor der Verehelichung Er
zeuger des Kindes war, und weder er, noch min
der ein Dritter kann die Rechtmäßigkeit der Ge
burt bestreiten. 

3) Ferner muß der Widerspruch mit voller 
Besonnenheit, auf eine unzweifelhafte A r t , ge
r i c h t l i c h , endlich, um die Rechte des Kindes 
nicht langer in Zweifel zu lassen, in der, zur 
Uebcrlegung hinlänglichen, Zcitfrist u o n d r e y 
M o n a t h c n erfolgen; widrigen Falls ist das 
Recht der Bestreitung erloschen. Doch sann, nach 
den allgemeinen Grundsätzen von der Verjäh
rung, die Frist erst vom Tage der Wissenschaft 
der Geburt, die der Mann im Falle einer Abwe
senheit oder Verhehlung der Geburt erst spater 
erlangt haben kann, zu laufen anfangen. Aber 
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selbst dieser Zeitraum braucht nicht abgewartet 
zu werden, wenn der Mann das Kind bereits 
früher ausdrücklich (wie in dem Gcburtsbuche) 
für das scinige erkläret hat. I n wie fern die Er
ben des Ehemannes die Rechtmäßigkeit der Ge
burt bestreiten können, wird unten (§. iZy.) 
gesagt. 

4) Für den F a l l , daß mit Rücksicht aufden 
Zcitpunct der (durch Trennung oder Tod) auf
gelösten Ehe ein Kind zu spat geboren wird, 
bestimmt das Gesetz zur Bestreitung der ehelichen 
Geburt weder dem getrennten Ehcmanne, noch 
dessen Erben den Zeitraum von drcy Monathen, 
der für den Fall einer zu frühen Geburt in dem 
vorigen Absätze bestimmt ist. Der Grund der Ver
schiedenheit ist darin zu suchen, weil in dem letz-
tcren Falle der Mann durch Unterlassung der 
Bestreitung stillschweigend erklart, daß er (mit^ 
telst eines vor der ehelichen Verbindung gepflo
genen Beyschlafes) Erzeuger sey, und das Kind 

, u n t e r dem Schutze des Gesetzes(§. i t n . ) 
als sein rechtmäßiges anerkenne. Wird aber eine 
Ehe durch Trennung aufgelöset, so ist es zwar 
ebenfalls möglich, daß der Mann seiner getrenn
ten (vormahligen) Gattinn bcygcwohnct, und das 
spater gcborne Kind erzeuget habe; allein es 
fallt hier die Ursache weg, aus der das Gesetz in dem 
vorigen Falle die Erzeuger und das Kind besonders 
begünstiget, und selbes für ein eheliches ansieht'). 

-) ?a« Französisch, Gesej, (än. 299) sagt! „W»!." ein 
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§. 157. 
Die von dem Manne innerhalb dieses 

Zeitraumes rechtlich widersprochene Recht
mäßigkeit einer früheren oder spateren Ge
burt kann nur durch Kunstverständige, welche 
nach genauer Untersuchung der Beschaffen
heit des Kindes und der Mutter die Ursache 
des außerordentlichen Falles deutlich ange
ben, bewiesen werden. 

Die durch den rechtlichen (mit den nöthigen 
Erfordernissen versehenen §. i5tx) Widerspruch 
des Ehemannes eintretend? gescyliche V c r m u -
t h u n g , daß das in Hinsicht auf die Zeit der 
eingegangenen Che zu f r ü h e geborneKind nicht 
das scinige sey, läßt noch »mmcr aus den beson
deren, ungewöhnlichen Umständen des Falles 
den Beweis des Gegcntheiles zu, indem die 
Kunstverständigen (Acrztc, Geburtshelfer, Heb, 
ammen) aus denselben die, obgleich nur durch 
seltene Erfahnmgcn bewährte, Erscheinung beut,-
lich zu erklären und zu beweisen fähig sind, daß 

Kind 5oc> Tage ».ich Auflösung der Ehe geboren ist, so 
t a n » dessen rechtmäßige Geburl bestritten werden," 
Hier«!!« folgte, daß ein solche« Kind für ein eheliche« ge. 
Hollen, und die Rechtmäßigkeit her web»« erst an ge
stritten, und die Unrechtmäsiigteit erst b e w i e s e n 
rrrrlen müsse Der Redner im Tribunale rechtfertigte 
liise Folgerung daran«, weil der Mann nach der 
T r e n n u n g der Fron bcugcwohiu habe-, könne. Wnbr! 
Aber ist dinn da« Kind noch ein eheliche«, »der hat der 
Gesegebl!.' Ursache, , j für ein ehelichet zu erklären ̂  
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das vor dem gesetzlichen Zeiträume (etwa im 
sechsten Monathe) geborne Kind i n der Ehe 
erzeugt worden scy. Ein ähnlicher Beweis war, 
ungeachtet der widrigen Vermuthung (§. i55.) , 
auch jenem Kinde vorzubehalten, dessen Geburt 
sich über den gesetzlichen Zeitraum (etwa in den 
eilften Monath) nach Auflösung der Ehe verzö
gert hat. , . 

§. i 53 . 

Wenn ein Mann behauptet, daß ein 
von seiner Gattinn innerhalb des gesetzlichen 
Zeitraumes gebornes Kind nicht das seinige 
sey, so muß er die eheliche Geburt des Kin
des längstens binnen drey Monathen nach 
erhaltener Nachricht bestreiten, und gegen 
den zur Verteidigung der ehelichen Geburt 
aufzustellenden Curator die Unmöglichkeit 
der von ihm erfolgten Zeugung beweisen. 
Weder ein von der Mutter begangener Ehe
bruch, noch ihre Behauptung, daß ihr Kind 
unehelich sey, können für sich allein dem
selben die Rechte der ehelichen Geburt ent
ziehen. 

l ) Wie das von einer wirklichen oder vor-
mahligen Gattinn außer dem gesetzlichen Zeit
räume geborne K i n d die ihm ungünstige Ver-
muthungeiner unehe l ichen Abstammung durch 
Beweis entkräften kann, so wird auch dem Eh ĉ  
manne gestattet, die rechtlich vermuthete e h e> 
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l ichc Abstammung eines i n n e r dem gesetzli
chen Zeiträume zur Welt gekommenen Kindes zu 
bestreiten. 

2) Zu diesem Bchufc aber reicht weder das 
Vorgeben/ noch auch derangcbothenc Beweis des 
Mannes zu, daß er seiner Frau nie, oder wenig
stens in keinem solchen Zcitpuncte beygew 0 h n t 
habe , daß das Kind für das scinige gehalten 
werden könnte. Denn da der M a n n , dem das 
ausschließende Recht und die Pflicht, seiner Frau 
bcyzuwohnen, zusteht, die gegründete Vcrmu-
thung wiper sich hat; da ferner weder der par-
teylichcn Aussage des Mannes, noch dem schandli
chen/ in mehrfacher Rücksicht verdächtigen, Ge
ständnisse des Weibes, aus einem Ehebruche em
pfangen zu haben, Glauben beygcmcsten werden 
kann, wie soll der Gesetzgeber den Gerichten zu-
muthen, der Wahrheit eines solchen, schon an 
sich höchst schwierigen, n e g a t i v e n Beweises 
in anderen Wegen nachzuforschen? 

5) Darum fordert das Gesetz, daß der Mann 
die 1 l n m ö g l i c h k c i t , daß das Kind (nach dem 
gewöhnlichen Laufe der Natur) von ihm erzeugt 
worden sey, beweise. Dieser Beweis kann entwe
der aus der k ö r p e r l i c h e n Bescha f fenhe i t 
des Mannes, vermöge welcher er seiner Frau in 
dem zur Rechtmäßigkeit der Geburt erforderlichen 
Zeiträume nach Aussage der Kunstverständigen 
nicht bcvgewohnt haben konnte, gcführet werden, 
oder aus einer, mittelst unzweifelhafter Zeugen-
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schaften bewahrten, ununterbrochen durch solange 
Zeit fortgesetzten Abwesenheit des Mannes/ daß 
er (vorzüglich im Falle einer durch glaubwürdige 
Zeugnisse bestätigten weiten Entfernung oder ge» 
fanglichen AnHaltung) in dem erwähnten Zeit
räume mit seiner Frau keinen Beyschlaf pflegen 
konnte. Aber auch diese Bestreitung ist, so wie i n ' 
dem Falle des §. i56. , auf eine drep monathliche 
Frist vom Tage der ihm bekannt gewordenen 
Geburt des Kindes beschrankt. 

/») Daß der Mann übe r dicß noch einen 
von seiner Frau begangenen Ehebruch durch ihr 
Gestandniß oder andere Behelfe beweise, ist über
flüssig, kann aber zur Vollständigkeit des vorge
dachten Beweises (N. 3.) bcytragen, und es hangt 
von ihm ab, ob er die Untreue als eine schwere 
Polizcy-Übertretung (Strafges. I I . H. 248.) , 
oder als einen Grund der Scheidung (§. 10g.), 
oder ganzlichen Trennung (§§. n 5 . u. i35.) rü
gen wolle. 

5) Da in allen Fallen eines .Rechtsstreites 
zwischen dem Vater und seinem minderjährigen 
Kinde dem letzteren hierzu ein Curator zu bestel
len ist (§. 271.) , so muß selber auch im Falle 
des gegenwartigen, so wie des vorausgehenden, 
Paragraphs zur Bewahrung der Rechte des Kin
des gegen die Bestreitung des Vaters aufgestcllet 
werden. 

6) Uebrigens ist in den Fallen, wo über die 
Recht- oder Nnrechtmaßigkeit einer Geburt ge-
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stritten wird, weil es der Willkür des vermeid 
tcn Vaters zu überlassen ist, in wie w"it er von 
seinen Behelfen Gebrauch machen wolle, keine 
amtliche Untersuchung vorgeschrieben. Doch 
liegt es in der Natur des Gegenstandes, daß das 
Gericht denStreit in Güte auszugleichen suckcn, 
und auf die Bewahrung der Rechte des Kindco be: 
dacht seyn müsse. , -

7) Die Wirkung des gegen die Rechtmäßig
keit der Geburt gefällten Urtheils ist, daß der 
Ehemann die auf das Kind verwendeten Kosten 
gleich einem Geschäftsführer von dem unehelichen 
Vater, oder der Mutter des Kindes fordern kann, 
und daß dem unehelichen Kinde ein ordentlicher 
Vormund zur Vertretung der Rechte desselben 
vom Gerichte ernannt wird (§§. »66. u. 167.). 

§. 1Z9. 

St irbt der Mann vor dem ihm zurBe-
sireitung der ehelichen Geburt verwilligten 
Zeiträume, so können auch die Erben, de
nen ein Abbruch an ihren Rechten geschähe, 
innerhalb drey Monathen nach dem Tode 
des Mannes aus dem angeführten Grunde 
die eheliche Geburt eines solchen Kindes be
streiten. 

Sobald der vermeinte Vater das Kind aus
drücklich , ober durch Verlauf der zum Wider
spruche bestimmten Frist von drey Monathcn(§§. 
lbS— ibN,) stillschweigend, als das seinigc ancr-
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kannt hat, können die Erben (z.B. die Geschwi
ster des Kindes) die Rechtmäßigkeit der Geburt 
nicht mehr bestreiten. Sie können aber, wofern 
das Kind aus der behaupteten ehelichen Abstam
mung auf das Vermögen zu ihrem Nachtheile 
Anspruch macht, als E r b e n , die in die Rechte 
des Verstorbenen eintreten (§. 5/ , / . ) , sowohl die 
von demselben bereits begonnene Bestreitung fort
setzen , als auch, wenn er wahrend der Ucberle-
gungsfrist verstorben ist, die Bestreitung selbst 
beginnen, wozu ihnen neuerdings die volle Frist 
von drey Monathen vcrwilliget wird ' ) . Daß 
aber auch diese Frist den Erben, in so lange sie 
von dem Ansprüche des Kindes, oder von dessen 
unehelicher Abkunft keine Wissenschaft haben 
konnten, nicht laufe,- lehren die Vorschriften 
über die Verjährung. 

§. 160. 

K inder , die zwar aus einer ungült igen, L<<,!<imatw» 

aber aus keiner solchen Ehe erzeugt worden chrnK^er; 

sind, der die in den §§. 6 2 — « 4 angesühr- .^"urckHe-
<- . . >^- ^> , ^, ^ <-> b u u a d e e E h e » 

ten Hlndermsse entgegen stehen, sind als woerMe« 
eheliche anzusehen,^ wenn das Ehehinderniß ° ^ H ' ^ 
in der Folge gehoben worden ist, oder, wenn ?« Eheaot-
wcnigstens Einem ihrer Aeltern die schuldlose " " ' 

' ) Nach dem Jos, Ges. war »ieman!» al i der Man», ob-
schon Rechte eine« Dritten unterwalteten, berechtige«, 
ssegen die eheliche Geburt eines von sein<m W,!l»e gebor» , 
neu Hindei Zweifel zu erregen. Hofd. vom 7 März 17t)?. 

Z 
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Unwissenheit des Ehehindernisses zu Stat ten 
kommt; doch bleiben in dem letzteren Falle 
solche Kinder von Erlangung desjenigen 
Vermögens ausgeschlossen, welches durch 
Familien-Anordnungen der ehelichen Ab
stammung besonders vorbehalten ist. 

i ) Obschon der Unterschied zwischen eheli
chen und außerehelichen Kindern theils an sich/ 
theils seinen Wirkungen nach in der Vernunft 
und dem philosophischen Rechte gegründet ist, so 
hat ihn doch das positive Recht in bepdcn Rück
sichten erweitert. Es kann also weder einer wi
dersinnigen, noch widerrechtlichen Anmassung 
oder Fiction beschuldiget werden, wenn es den 
im Allgemeinen erweiterten Begriff in besonde
ren Ausnahmsfallen einschranket, und uneheliche 
Kinder unter gewissen Verhaltnissen den ehelichen 
gleich halt, d. i. sie legitimirt. 

2) So hat die bürgerliche Gesetzgebung 
durch ihre strengeren Forderungen in Rücksicht 
der Form der Ehe, und in Rücksicht der Eigen
schaften oder Verhaltnisse der Eontrahenten das 
Gebieth u n g ü l t i g e r Ehen, somit auch die Zahl 
hülfloscr, unehelicher Kinder sehr vergrößert; 
es war also vielmehr billig, daß die alteren und 
neueren Gesetzgeber*) durch die Legitimation 
Räch schafften. 

«) §. u l l , l . 6« nup». Nov. 89. «. 9.lPleuß. L. « . I I . «. 
§. 5^2. l l . f. üocl« Kup, l . 7. cli. 2. 



Von den Rechten zwischen Altern u. Kindem. 255 

3) Kinder/ die aus u n g ü l t i g e n , nichti
gen Ehen erzeugt, folglich an sich unehelich sind, 
werden theils durch Erlöschung des Ehehin-
dcrn>sses,lheils durch die schuldlose Unwis
senheit der Ehegatten legitimirt. Das Ehe-
hinderniß erlischt oft von selbst, indem z. B. 
der Minderjährige, welcher ohne Einwilligung 
des Vaters oder des Gerichts eine Ehe schloß, 
wahrend derselben die Großjahrigkcit erlangt (§. 
9ii.), oder es wird durch Nachsicht gehoben (§. 
LI.). I n beyden Fallen werden auch die schon 
vor Erloschung oder Aufhebung des Hindernisses 
erzeugten oder gebornen Kinder als eheliche an
geschen; die nachfolgenden sind ehelich geboren. 

4) Wenn aber auch das Ehehinderniß fort
an besteht, es ist aber, oder war doch zur Zeit 
der Erzeugung beyden, oder wenigstens einem 
der Aeltcrnthcile aus schuldloser Unwissen
heit unbekannt (z. B. daß eine nahe Verwandt
schaft obwalte), so ist das Kind (ex matrimu. 
nin plttati vo), obgleich etwa die Ehe gerichtlich für 
ungültig erklart wird, ebenfalls als ein eheliches 
zu betrachten. Diese Begünstigung findet dage
gen weder in dem Falle einer Ncchtsunwis-
senheit (z. B. des Ve rbo ths der Ehen zwi
schen nahen Verwandten §.2.), noch in Rücksicht 
derjenigen Kinder Sta t t , welche erst, nachdem 
das Factum des Hindernisses beyden Acltern be
kannt war, erzeugt worden sind. 

5) Auch darf diese letztere Begünstigung 
' Z 2 
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(?l. /..) auf Rechte/die aus Familien-Anordnun
gen (in Familien - Fideikommißen) nur der wirk
lichen ehelichen Abstammung vorbehalten wor
den/gegen die Absicht der Stifter nicht ausge
dehnt werden. 

6) Endlich sind von beyden Arten der er
wähnten Legitimation solche Kinder ausgeschlos
sen, die aus einer in den§§. 62 — 64. verbote
nen Verbindung gezeugt worden/ wo es eines 
öffentlichen Aergcrnisses wegen besonders bedenk
lich scheint, die Kinder an dem Nahmen des Va
ters und den Familien. Rechten Theil nehmen zu 
lassen. 

§. 161. 

Kinder, welche außer der Ehe geboren 
und durch die nachher erfolgte Verehelichung 
ihrer Aeltern in die Familie eingetreten sind, 
werden, so wie ihre Nachkommenschaft, un
ter die ehelich erzeugten gerechnet; nur kön
nen sie den in einer inzwischen bestandenen 
Ehe erzeugten ehelichen Kindern die Eigen
schaft der Erstgeburt und andere bereits er
worbene Rechte nicht streitig machen. 

i)DiezweytcArt der Legitimation geschieht 
dadurch, daß der V a t e r eines unehelichen Kin
des die nahmliche Person ehelichet, mit 
welcher er das Kind erzeuget hat. Dadurch, daß 
jemand eine Person ehelichet, welche außer der 
Ehe (von einem Andern) Kinder empfangen, oder 
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geboren hat, folgt keineswegs, daß der,Ehemann 
dieselben als die scinigen anerkenne, und sie lc-
gitimirc (§. 56. ^ . 4.). Die Legitimation setzt 
voraus, daß der Mann selbst der außereheliche 
Vater dieser Kinder scy. Zur Vaterschaft aber 
kann der Mann sichtheils ausdrücklich (indem er 
das Kind auf seinen Nahmen in das Gcburts-
buch einzuschreiben verlangte §. 16^.), theils still
schweigend bekannt haben, wenn er über diese 
Kmder die Rechte der väterlichen Gewalt aus
übet, sie seinen Nahmen führen laßt u. d. gl. *). 
D!< Einwilligung des Kindes ist zu dieser Art 
der Legitimation, weil sie aus der von der frcpen 
Wil lkür dcr Aeltern abHangenden ehelichen Ver
bindung von selbst stießt, nicht erforderlich (§. 
162.). 

2) Die Legitimation erstreckt sich auch auf 
die Nachkommenscha f t , dergestalt, daß, 
wenn auch ein solches unehelich gcborncs, und 
unehelich verbliebenes Kind selbst wieder ein 
Kind erzeugt hatte, und vor der Legitimation 
verstorben wäre, der uneheliche Vater desselben 
aber in der Folge die Mutter ehelichte, der Enkel 
dadurch lcgitimirt würde. 

3) Das Gesetz macht bep dieser Art der Le
gitimation keinen Unterschied, ob zwischen den 

*) Das Francs Keseß verlcngt, büß die Aelleri! da« !l». 
eheliche Ki»b vor ihrer ßeirath oder i» drin Heiratht-
Acte selbst (nicht erst später) ane> leimen l > « . 25,.), 
Die Gründe findet man bey l.o<^<; «»pri» z. d, H, 

^ 
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Acltcrn des Kindes zur Zeit der Zeugung eine 
Ehe geschlossen werden konnte, oder nicht'). 

4) Das Kind tritt in alle Rechte eines ehe
lichen Kindes (§. i/^l i .), jedoch erst vom T a g e 
d e r zwischen seinen A e l t e r n geschlos
senen E h e , ein. Daher kann es Kindern, die 
schon f r ü h e r ein ausschließendes Recht erwor
ben haben, dasselbe nicht streitig machen. Wenn 
also z. B. der Besitzer eines Majorat - Gutes ein 
uneheliches Kind erzeuget, dann eine andere Per
son (als jene, mit der er das Kind erzeugte) ge-
ehclichet, und von ihr einen Sohn erhalten hat, 
so gelangt doch dieser, obgleich der Vater nach 
dem Tode seiner Gattinn das früher gcborne un- ' 
eheliche Kind durch die nachfolgende Ehe mit der 
Mutter legitimirte, zum Besitze des Majorat-
Gutes. 

5) Das Gesetz erwähnt hier nur der außer 
der Ehe ge d o r n e n Kinder. Die außer der Ehe 
erzeugten, aber in der Ehe geborncn Kinder sind 
um so mehr für eheliche zu achten, als sie in ei
nem Zeitpuncte erzeugt werden konnten, der noch 
in den gesetzlichen Zeitraum der ehelichen Geburt 
fallt (§. iZtt.). 

H. 162. 

^,'"ÄV,- Die uneheliche Geburt kann einem 
d'Äa'Nm- Kinde an seiner bürgerlichen Achtung und 
^"- an seinem Fortkommen keinen Abbruch thun. 

*) Aüderi veroldüste <i das Paten« »om«2. Flbr, 179».«. 
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Zu diesem Ende bedarf es keiner besondern 
Begünstigung des Landesfürsten, wodurch 
das Kind als ein ebeliches erklärt wird. 
Nur die Aeltern können um solche ansuchen, 
wenn sie das Kind gleich einem ehelichen 
der Standesvorzüge oder des Rechtes an 
dem frey vererblichen Vermögen theilhaft 
lachen wollen. I n Rücksicht auf die übrigen 
Familien-Glieder hat diese Begünstigung 
le,ne Wirkung. 

i ) Das unselige Vorurtheil des Altcrthums, 
dcß unehelichen Kindern ein Mackcl anklebe, 
b»' sie von bürgerlichen Würden, Aemtcrn und 
^werben ausschließe, ein Vorurtheil, das sie, , 
N« die alteren Gerichts-Acten bewahren, oft in 
dil Notwendigkeit versetzte, durch Verbrechen 
bie ungerechte Behandlungsart zu rächen, ist 
klangst von humanen Gesetzgebern ausgerottet 
wo den. Wen der Staat des Bürgerrechtes wür
dighalt, dem muß er auch alle Wege offen las
sen sich Verdienste um den Staat zu erwer
ben'). Zu d i e s e m B c h u f e eine L e g i t i m « -
l ion in dem Gesctzbuche aufstellen, hieße, das 
Nnir thei l erneuern wollen. 

2) Aber die Aeltern eines unehelichen Kin-

') Der Müllel der unehelichen Gebort, sagt da« H»fdekret 
«om «/j. Julius 1782, ist >» oll»» öffentlich»» Dienten 
»der Haiidirerken, »der l>»y was imüier für einer Bc» 
»veissscheimg gänzlich aufgegeben. 
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des können/ oder wenigstens kann der Vater den 
Wunsch hegen, daß das Kind , so wie ein eheli
ches, auf die Standesrechtc, auf die gesetzliche 
Erbfolge u. s. w. Anspruch habe, und dann kön
nen sie ihre Bitte, daß von den allgemeinen Vor
schriften eine Ausnahme gemacht werde (§. i<)5.), 
dem Landesfürsten vorlegen. 
. 3) Der günstige Erfolg der Bitte wird haupt
sachlich von den Umstanden abhängen, ob zwi
schen den Aeltern einEhchinderniß obwalte, oder -
ob sie nicht vielmehr zur Legitimation des Kindes 
durch die Ehe (§. i t t i . ) verwiesen werden sollen; 
ferner, ob das Vcrhaltmß der Aeltern etwa so 
beschaffen, daß das Kind nicht ohne öffentliches 
Aergerniß als >hr eheliches erklärt werden könnte 
(§§. 62 — 64.); oder ob die Aeltern nicht bereits 
eheliche Kinder haben, denen hierdurch ein Ab
bruch an ihren Rechten geschähe. 

/,) Zur Behandlung des Geschäftes kön 
ncn diejenigen Vorschriften angewendet werden 
die für die demselben analoge Annahme a» 
Kindesstatt festgesetzt sind (§. 161.). Das Ge
such wird bep der Landcsstelle überre,cht. I t 
das Kind volljährig, so wird seine eigene, 
ist es minderjährig, so wird mit Rücksicht, ob und 
in wie fern die Legitimation demselben vortheil-
haft sey, die Einwilligung des Vormundes und 
uormundschaftlichen Gerichts erfordert, und die 
Gewahrung in die Acten des Gerichts, welches von 
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dem Rechtsverhältnisse eine bleibende Kcnntniß 
haben muß, eingetragen. 

5) Die Wirkung der Verwilligung ist, daß 
das Kind in alle Verbindlichkeiten und Rechte 
eines ehelichen eintritt, welche ihm die Acltcrn 
ertheilen wollten, und ertheilcn konnten. Allein 
es hat weder auf solche Güter, welche nur für 
die eheliche Abstammung bestimmt s,nd(§. i6n.) , 
noch auch auf neue (nicht schon durch die unehe
liche Abstammung gegründete) Rechte in Rück
sicht der V e r w a n d t e n des Vaters oder der 
Mutter Anspruch; überhaupt können dadurch die 
Rechte der übrigen Familien-Glieder nicht gcschma» 
lert werden. Daher wird z. B. ein solches Kind bey 
Ausmessung des Pflichttheils (§. 765.) für die -
vor der Legitimation erzeugten Kinder nicht mit 
gerechnet. 

§. 16Z. 

Wer auf eine in der Gerichtsordnung Bcw.i« t,,. 
vorgeschriebene Art überwiesen w i rd , daß er A " " , ^ , , , . 
der Mutter eines Kindes innerhalb desZeit- shciichl» K„> 
raumes beygewohnt habe, von welchem bis ^' 
zu ihrer Entbindung nicht weniger als sie
ben, nicht mehr als zehn Monathe verstri
chen sind; oder, wer dieses auch nur außer 
Gericht gesteht, von dem wird vermuthet, 
daß er das Kind erzeugt habe. 

1) Nachdem der Begriff von unehelichen 
Kindern, und die A r t , wie sie zu ehelichen erho-
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bcn werden können, angegeben worden (§§. i55 
— 1 6 2 . ) , so sind nun die Rechte zwischen den 
unehe l ichen Acltern und Kindern zu erörtern. 
Die Ausübung dieser Rechte seht aber voraus, 
daß man über die Mutter- oder Vaterschaft zur 
rechtlichen Gewißheit gelange, wofür vorzüglich 
der Vormund des Kindes Sorge tragen muß. 
Die M u t t e r ist gewöhnlich schon aus dem Ge-
burtsbuche bekannt, oder sie kann durch Aussa
gen von Zeugen, die bcp der Geburt gegenwär
tig waren, oder aus anderen Umstanden bekannt 
sepn. 

2) Schwerer ist es, den V a t e r , welchen 
Schalkhaftigkeit, Eigennutz, oder besondere Ver
hältnisse von der Anerkennung des unehelichen 
Kindes zurück halten, zu entdecken, und zu über
weisen. Das Gesetz darf hier in dem Beweise nicht 
zu strenge seyn, theils weil die Vaterschaft 
durch einen sehr- verheimlichten Act begründet 
w i rd , theils weil dem Staate daran liegt, jedem 
Kinde zur Verpflegung und Erziehung einen Va
ter zu verschaffen; aber es darf auch nicht zu 
nachsichtig seyn, weil die Ehre und Rechte 
des schuldlosen Bürgers dabey in Gefahr ka
men*). Der. Paragraph stellt zum Vortheile des 

») Da» Iosephinische und da? Französische Vcftfbuch »er» 
fielen in entgegengeseßte «lftreme Den» elfteren genügte 
die k l e i n s t « H a n d l u n g , wodurch ein Mann zu er« 
»kennen gibt, daß ee ein uneheliches Kind alö da« sei« 
«ige ansehe ( IV. §. ,<>,); nach dem ledere« ist j e t » 
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Kindes eine rechtliche Vermuthung auf, wodurch 
jedoch weder andere Bcweisarten der Vater
schaft, noch auch Gegenbeweise zur Entkraftung 
der Vermuthung ausgeschlossen werden. 

3) Diese Vermuthung gründet sich in dem 
ordentlichen Laufe der Na tu r , daß der, welcher 
(obschon vielleicht nebst mehreren Andern) der 
Mutter bcywohnte, Vater des Kindes sey, wel
ches in dem gesetzlichen Zeiträume seit der Beywoh-
nung geboren worden ist (§. i 3 8 . ) ' ) . Nur muß 
der Vordersatz, aus dem die Folge abgeleitet wird, 
rechtlich durch die in die bürgerliche Gerichtsord
nung aufgenommenen Beweise (wie durch gericht
liches Gcstandniß des Beyschlafes, durch Haupt
oder Erfüllungseid u. d. g l . ' * ) bewiesen, nicht 

Unte rsuchung der V a t e r s c h a f t »i n e » i t i n d e 3 
v e r b o t he« , und, aus'« dem Falle einer Enlmhrung, 
leine Klag'' weder von Seite der Mutter , noch des »n» 
ehelichen Kindes gegen den angeblichen Schwangerer und 
Vater zuläßig <är>. 34a.). 

*) Ein neuere« Schriftsteller sN«cK«r eommeni,«. j»r!<l. 
ele pur!» «eplimezlri cncjiie «purio, nun leßitimo) ver» 
suchte zu beweisen, daß da) Gesch ( i . 12. 0 . «I« ,«»>. 
liom.), welches ein im siebenten Monathe gebornesKind für 
leben«- und rechtsfähig erklärt, nur zu Gunsten der Ehe ge» 
geben, und auf uneheliche Kinder nicht anzuwenden sey. 
Doch seine Gründe sind nicht überzeugend, 

' * ) Eine leichte und darum der Gefahr des Mißbrauchet 
ausgesehte Beweisart >N, daß die Mutter dem von ihr 
angegebenen Schwangerer den Hauvleid embieHet. Zu» 
Besci ränl»«g des Mißbrauche« verordnet jedoch das Po» 
tent v mZlOet . 1785 ß<;ss: Ei» Haupteidlöime auch ohne 
allen andern Beweis angebothe» weiden. Wenn aber eine 
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auf bloße Vermuthungen oder unsichere Folge
rungen aus andern Prämissen (z. B. aus haufi. 
gen Besuchen der Geschwängerten/vertrautem, 
geheimen Umgange mit derselben; aus einer au
ßergerichtlichen, leichtsinnigen Berühmung der be
günstigten Liebe) gestützt sepn. 

4) Dar in ist das Gesetz hier nachsichtiger, 
daß ein außerger ich t l i ches Geständniß des 
Beysch la fes zureicht, obschon es nicht, wie in 
ander/» Fallen von der Gerichtsordnung gefordert 
w i rd , auf jemands Befragen geschehen ist, von 
dem der Geständige wußte, daß demselben (wie z. 
B. der Geschwangerten, oder ihren Angehörigen) 
daran gelegen sei), die Wahrheit (daß nähmlich 
der Bepschlaf gepflogen worden,) zu erfahren. I n 
dessen kann doch auch eine offenbar nur leicht
sinnige, durch keinen Ncbcnumstand unterstützte, 
oder im sinnlosen Zustande, oder ohne Bestim
mung deS Zeitpunctes der Bcywohnung gesche
hene Acußerung für kein Geständniß gelten. 

5) Da die erwähnte rechtliche Vcrmuthung 
gegen Mehrere eintreten kann, so kann der Ver
treter des Kindes dieselbe, wenn einer oder der an
dere aus ihnen losgesprochen worden, oder zur 
Erfüllung der Vatcrpflichtcn unvermögend is t , 
allmählich auch gegen die übrigen geltend machen. 

solche Parleo sachf'illig wi rd, so fty sie nicht nur in den 
<Hrsa»deS dem Gegenlhcile verursachte» Schadens, sondern 
als ein »nuhwillig Streitender jedes Mahl mit einer a»-
geuiessentn Gelb» oder körperlichen Strafe zu belegen. 
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Immer kann jedoch nur Einer zur Erfüllung der 
Vatcrpslichten angehalten werden. 

§. 164. 

Die auf Angeben der Mutter erfolgte 
Einschreibung des vaterlichen Nahmens in 
das Taus- oder Geburtsbuch macht nur 
dann einen vollständigen Beweis, wenn die 
Einschreibung nach der gesetzlichen Vorschrift 
mit Einwilligung des Vaters geschehen, und 
diese Einwilligung durch das Zeugniß des 
Seelsorgers und des Pathen mit dem Bey-
satze, daß er ihnen von Person bekannt sey, 
bestätiget worden ist. 

1) Noch jüngst rügte ein freymüthigcr 
Schriftsteller ^) den in vielen Landern herrschen
den Mißbrauch, daß man ohne Bedenken sogleich 
denjenigen als unehelichen Vater in das Tauf
buch aufnimmt, den die Mut ter , der Ruf, oder 
die individuelle Ucberzcugung des Seelsorgers 
als Vater angibt. Eigennutz, Nachsucht rerschmah-
tcr Liebe, und andere Privat-Absichten der M u t . 
ter, oder Ucberredung des wirklichen Vaters be
stimmen sie oft, einen andern als Vater anzuzei
gen, und dem wahren Vat t r gelingt es, sein 
Kind zn dessen großem Nachtheile zu vcrlaug-
nen. Oesterreichs Gesetzgebung, setzt dieser Schrift. 

- * ) A I . S t e i g e r « »»mischte Aufsah lmdAbha!idl',»,>,ei, 
au« dem Gcbielhe de» Justiz und Polizey (Mainz iNoai 

; XIX. St. 
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stcller hinzu, sep auch hier mit einer musterhaf
ten Vorschrift') vorausgegangen. 

2) Das nach der gesetzlichen (politischen) 
V o r sch r i f t geführte Geburtsbuch (in Rücksicht 
der christlichen Religions-Genossen Taufbuch 
genannt) ist zwar eine vollen Glauben verdie
nende Urkunde; sie kann es aber nur über das 
sevn, was bey der Tauft vorgegangen ist. Sie 
beweiset, daß die Mutter einen Mann nahment-
lich a ls V a t e r angegcben habe ; beweiser 
aber diese Angabe wohl, daß der Angezeigte der 
wirkliche V a t e r sey? Darum fordert das Ge
setz 2) daß der Vater auf fein Verlangen oder 
doch m i t se iner E i n w i l l i g u n g als solcher 
in das Geburtsbuch eingetragen werde, b) daß 
der Seelsorger und Pathe (folglich zwcp Zeu
gen) diesen Umstand sowohl, als auch, damit 
nicht etwa ein Dritter die Person und den Nah
men eines Andern annehme, und selbe eintragen 
lasse, c) den weiteren Umstand bestätigen, daß 
ihnen der sich angebende Vater von Person und 
Nahmen bekannt sey. Unter solchen Vorsichten 
ist ein, vollen Glauben verdienendes, feyerliches 
Gestandniß der Vaterschaft vorhanden. 

2) So wenig aber die Anzeige der Mutter 
gegen den von ihr angegebenen Vater beweiset, 
eben so wenig beweiset das Gestandniß des Va
ters, wodurch er sein uneheliches Kind ancrken-

*) Hofd. vom l6 . O l l . »7U7 und 22. Febr. »79». 
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net, den etwa zugleich vorgegebenen Umstand, 
daß er das Kind m i t der v o n i h m nahm-
h a f t gemachten P e r s o n erzeuget habe.Die
ser Umstand kann wieder nur durch »hr eigenes 
Geständnis), oder andere angemessene Beweis-
arten erp.robt werden (§. i63. w. i.). 

§. i65. 

Uneheliche Kinder sind überhaupt von B,sck<,ff,„h.>t 
den Rechten der Familie und der Verwandt- U " A , w ^ 
schaft ausgeschlossen; sie haben weder auf s^ ' 'mei
den Familien-Nahmen des Vaters, noch auf un^ind«»" 
den Adel, das Wapen und andere Vorzüge 
der Aeltern Anspruch; sie führen den Ge-
schlechtsnahmen der Mutter. 

i ) Obschondie Aeltern eines außerehelichen 
Kindes aufdie erwähnte Weise (§§. i65, u. 164.) 
außer Zweifel gesetzt sind, so genießt es doch, da-
fern es nicht zum ehelichen erhoben worden (§§. 
160 —162.) , nicht gleiche Rechte mit den eheli
chen (§. i55.). Man kann darüber folgende Re
gel aufstellen: Unehel iche Kinder genießen die 
(erst durch das bürgerliche Recht eingeführten) 
p o s i t i v e n Rechte eines Kindes nur in Rücksicht 
der M u t t e r , nicht auch in Rücksicht des Va
ters; dagegen genießen sie die (schon im Natur
rechte gegründeten) n a t ü r l i c h e n Rechte in 
Rücksicht bcyder A e l t e r n . Der Grund aber, 
warum das uneheliche Kind in Rücksicht des 
V a t e r s nicht gleiche pos i t i ve Rechte, wie du 
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ehelichen, genießt, liegt theils in dem Umstände, 
daß man von der Vaterschaft des Kindes keine 
so einleuchtende Gewißheit hat, als über die Ab
stammung von der Mutter (§. i63.5 l . i.), theils 
in dem, was anderswo hierüber gesagt worden 
ist (§. ,55.). 

2) Daher führt das uneheliche Kind den 
Geschlc chtsnahmen der Mut ter ; auf den 
Adel derselben mit den anklebenden Vorzügen 
des adclichcn 4 itels, Wapens u. s. w. hat es, 
weil der Adel überhaupt nur von dem Manns
stamme fortgepflanzt wird, keinen Anspruch. Aber 
es genießt in Rücksicht der Mutter auch die posi
tiven Rechte der gesetzlichen Erbfolge (§. ?5/,.), 
des Pflichtteiles (§. 763.), des Heirathsgutes, 
der Ausstattung u. f. w. Von allen posM'cn 
Rechten gegen die Familie oder Verwandtschaft 
der Mutter ist es, weil seine positiven Rechte ein
zig auf die M u t t e r eingeschränkt sind, ausge
schlossen. 

5) So kommen auch dem unehelichen Kinde 
weder der Geschlcchtsnahme des Vaters, noch 
dessen Adel und die damit verbundenen Rechte, 
noch auch andere positive Rechte, der gesetzlichen 
Erbfolge, des Pfl ichttei ls, des Heirathsgutes, 
der Ausstattung u. s. w>, umso minder kommen 
demselben positive Rechte gegen die Familie oder 
Verwandten des Vaters zu ' ) . 

») Dle. Vorschrift des Jos Ges. IV. S. §§. 16. u. ,7,. daß 
ein >?»» iwly u n e l l t h e l i ch te» Personen erzeugle» 
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§. 166. 

Aber auch ein uneheliches Kind hat das 
Recht, von seinen Aeltern eine ihrem Ver
mögen angemessene Verpflegung, Erziehung 
und Versorgung zu fordern, und die Rechte 
der Aeltern über dasselbe erstrecken sich so 
weit, als es de> Zweck der Erziehung er
fordert. Uebrigens steht das uneheliche Kind 
nicht unter der eigentlichen vaterlichen Ge
walt seines Erzeugers, sondern wird von ei
nem Vormunde vertreten. 

i ) Die n a t ü r l i c h e n , in der Erzeugung 
oder Abstammung gegründeten Rechte des K in 
des (H. 107.) konnte und wollte die positive Ge
setzgebung auch dem unehelichen Kinde nicht ent
ziehen. Daraus entspringen theils gemeinschaft
liche P f l i c h t e n bcpder Aeltern, theils beson
dere; und aus den Pflichten wieder sowohl ge
meinschaftliche Rechte, als auch besondere des 
Vaters oder der Mutter. Die gemeinschaftlichen 
Verpflichtungen umfaßt der allgemeine Aus
druck: E r z i e h u n g . Sie begreift die Verpfle
gung, die angemessene körperliche und geistige 
Ausbildung, und die Versorgung, d. i . , daß 
das Kind sich selbst fort zu bringen in den Stand 
gesetzt werde (li?2.). 

Kind aller Gliechlfame eines ehelichen <heilhaf<ig wcrbeii 
su«, w»>d schon durch das Patent vom «2. Fcbl, i?v» 
N»fg>'h»I'tN. 

, Aa 
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2) Zur Erfüllung der Erzichungspfiicht 
räumt schon das n a t ü r l i c h e Rechtsgesetz bcy-
den Aeltern die nothwendige Macht über die Kin
der/ ohne Unterschied der ehelichen oder unehcli« 
chen Abstammung, ein*). I n Ausübung dieser' 
Macht hat zwar bev Collisions-Fallen der Vater 
schon nach dem bloßen Vernunftrechte die ent
scheidende Stimme; dieses gibt ihm jedoch keine 
so ausgebreitete Macht, als der bürgerliche Ge
setzgeber. I n so weit ,st die v a t e r l i c h c Gewalt 
ein positives Inst i tu t , ein p o s i t i v e s Recht, 
welches das Gesetz dem unehel ichen Vater ge
gen das Kind eben so wenig erthcilt, als es dem 
Kinde ein positives Recht in Rücksicht des Vaters 
zugesteht. Zu diesem Grunde (der Ncciprocitat) 
gesellt sich noch der tiefere Grund, daß das Ge
setz dem Vater weder eine so ausgedehnte Sorg
fa l t , noch eine so zärtliche, vor dem Mißbrauche 
der Gewalt warnende Liebe gegen das uneheli
che , wie gegen das eheliche Kind zutrauet. Da
her steht das uneheliche Kind nicht unter der 
(positiven) väterlichen Gewalt; es wird ihm ein 
Vormund bestellt. Doch kann es billig und 
rathsam seyn, die Vormundschaft dem uneheli
chen Vater anzuvertrauen. 

§. 167. 

Zur Verpflegung ist vorzüglich der Va
ter verbunden; wenn aber dieser nicht im 

*)S. mein nat. Pliratl. §§. »65 —,69. 
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Stande ist, das Kind zu verpflegen/ so fallt 
diese Verbindlichkeit auf die Mutter. 

i ) Der U n t e r h a l t liegt zuvörderst dem 
V a t e r ob, weil er gewöhnlich der Verführer, 
daher der Haupturheber der Erzeugung, dann 
weil er zugleich gewöhnlich vermögender, oder 
doch fähiger zum Erwerbe ist. Der Mutter dage
gen kommt zufolge des nachfolgenden Paragraphs 
die-Sorge für die Pflege und Erziehung des Kin
des zu. Nur wenn der Vater unbekannt, oder 
todt, oder wenn, und in so weit er die Kosten 
zu bestreiten unvermögend ist, muß die Verpfle
gung von der Mut ter , und in deren Ermange
lung von den öffentlichen Versorgungsanstalten 
übernommen werden (§. 221.). Den Großältcrn 
wird,sie nicht aufgebürdet*), weil selbe nicht so, 
wie im Falle der Verehelichung der Kinder, in 
die Erzeugung gewilligct haben, und weil hier
durch die ausschweifende Lebensart der Kinder 
begünstiget würde. 

2) Die Größedes Unterhaltsbctragcs rich
tet sich weder nach den Standesvorzügen des Va
ters, noch der Mutter, weil das uneheliche Kind 
daran keinen Theil nimmt, und vielmehr zu 
Handdiensten, einem bürgerlichen Gewerbe, oder 
zu Militär-Diensten bestimmt ist; nur , wenn 
es mit Willen des Vaters, oder der Mutter zu 
einem höheren Stande ausgebildet werden soll, 

' ) Anders vtlyrdnele da» Jos. Ges, 0. 0. O, §. »4. 
A « 2 
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müssen sie auch die angemessenen Kosten über-
nehmen. Hiernach beantwortet sich zugleich die 
Frage, ob das Kind nur etwa bis zur Mündig
keit zu verpflegen sey/ wo dasselbe mittelst einer 
geringen/ pflichtmaßigen Unterstützung sich selbst 
fort zu bringen in den Stand gesetzt, und versorgt 
werden kann. I n außerordentlichen Fallen einer 
körperlichen oder Geistesschwache dauert die Ver
pflichtung zum Unterhalte so lange for t , bis das 
Kind sich denselben zu erwerben selbst fähig ist. 

S o lange die Mutter ihr uneheliches 
K i n d , der künftigen Bestimmung gemäß, 
selbst erziehen will und kann, darf ihr das
selbe von dem Vater nicht entzogen werden; 
dessen ungeachtet muß er die Verpfiegungs-
kosten bestreiten. 

i ) Die Erziehung wird der M u t t e r an? 
vertrauet, weil man bey einem unehel ichen 
Kinde mehr auf ihre, als deS Vaters Sorgfalt 
rechnet, und ein solches Kind in jenem Alter, in 
welchem es der Ausbildung des Mannes haupt
sachlich bedürfte, gewöhnlich schon aus der alter-
lichcn Versorgung austritt ^§. 1N7.). Je mehr 
aber die Mutter zum Abbruche ihres eigenen < 
Erwerbes mit der Erziehung beschäftiget ist, je 
mehr die Kosten mit dem Alter des Kindes zu-
nehmen, einen um so höheren Betrag ist der Va
ter, und zwar, damit das Kind nie Noch leide, 
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wenigstens einen Monath v o r a u s zum Unter
halte zu geben schuldig*). 

2) I n welcher R e l i g i o n das uneheliche 
Kind erzogen werden soll, entscheiden die politi
schen Vorschriften"). Die Bestimmung des künf
tigen S t a n d e s kommt (als ein Ausfiuß der po
sitiven väterlichen Gewalt über ein eheliches 
Kind) nicht dem unehelichen Vater, sondern den: 
V o r m u n d e zu. Doch ist es bil l ig, daß dieser 
darüber mit den Acltern zu Nathe gehe, und es 
l'ann, wenn seine Bestimmung dem Kinde znm 
Nachtheilc gereichte, bey dem vormundschaftli-
chcn Gerichte Beschwerde gcführet werden (tz. 
217.). 

§. 169. 

Lauft aber das Wohl des Kindes durch 
die mütterliche Erziehung Gefahr, so ist der 
Vater verbunden, das Kind von der Mutter 
zu trennen, und solches zu sich zu nehmen, 
oder anderswo sicher und anstandig unterzu
bringen. 

Die Erziehung des unehelichen Kindes wird 
der Mutter überlassen, weil das Gesetz vcrmu-
thct, daß dieß zum W o h l des K i n d e s gê  

' ) I » de,» Gülizischen Geschbüche wird das M>>s! des Un
terhalts zugleich „ach dem Grade dt« Verschuldens, wo
durch die Heller» das Schicksal des xnehelicl'e» Kindei 
erschweren, anŝ emessc». I, IV. §K. i<« — i<t5, 

" ) 5, Febr, ü. 4. I u l , 179Ü, 
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reichen werde. Sobald also die Vermuthung weg-
fallt, hat die Mutter auf die Erziehung keinen 
Anspruch. Dieß ist der Fal l , wenn die Mutter 
einen unsittlichen Lebenswandel führt, wenn ihre 
körperliche oder Geistesschwache, oder ihr Er-
werbsverhaltniß die Pflege des Kindes nicht ge
stattet, oder, wenn das Kind nach dem Verlan
gen des Vaters einem Stande gewidmet werden 
soll, wozu es bcy vorgerücktem Alter der Erzie
hung und Ausbildung von einem Manne bedarf 
u. d. gl. I n ähnlichen Fallen kann der Vater die 
Erziehung selbst übernehmen, oder das Kind auch 
der Erziehung anderer Personen anvertrauen"). 
Es ist jedoch überhaupt Pflicht des V o r m u n 
des, darüber zu wachen, daß die Erziehung zum 
wahren Wohl des Kindes besorgt werde. 

§. 170. 

Es steht den Aeltern frey, sich über den 
Unterhalt, die Erziehung und Versorgung 
des unehelichen Kindes mit einander zu ver
gleichen; ein solcher Vergleich kann aber 
dem Rechte des Kindes keinen Abbruch thun. 

EinVerglcichüberdichicrcrwahntcnPuncte 
kann mannigfaltigen Kollisionen, Streitigkeiten 
und Verzögerungen dcsUnterhaltsbcytrages, und 
der Versorgung vorbeugen. Zur Gültigkeit des 
Vergleichs ist aber die Einwilligung des Vor-

») S. Jos. «es.«.«, 0.5 i i . ». f. 
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mundes und des vormundschaftlichen Gerichtes 
notwendig t§. 233.). Der Vormund muß auch 
für die Erfüllung des Vergleiches Sorge tra
gen , und wenn sie einem Thcile in der Folge 
unmöglich fal l t , ungeachtet des Vergleichs, den 
anderen Thcil allein zur Beobachtung der un
v e r ä u ß e r l i c h e n Verbindlichkeit der Erziehung 
anhalten. 

Die Verbindlichkeit, uneheliche Kinder 
zu verpflegen und zu versorgen, geht, gleich 
einer andern Schuld, auf die Erben der 
Aeltern über. 

Denn die Verpflegung und Versorgung 
M iß aus dem Vermögendes Vaters, und aus-
hülfsweisc aus jenem der Mutter bestritten wer
den ; die Verbindlichkeit haftet auf dem Vermö
gen, und ist also von dem testamentarischen, ge
setzlichen oder Vcrtragscrbcn des Nachlasses zu 
übernehmen (§. 5^8.). Der Betrag und die 
Dauer richten sich nach den obigen Bemerkungen 
(i> 167.). 

§. 172.-
Die väterliche Gewalt hört mit der Erlosch»,,, 

Großjahrigkeit des Kindes sogleich auf, wo- ^ «/«"»' 
fern nicht aus gerechter IKsache die Fortdauer "«die .«w 
derselben auf Ansuchen des Vaters von dem 
Gerichte verwilliget und öffentlich bekannt 
gemacht worden ist. 
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Gerechte Ursachen, die Fortdauer der 
väterlichen Gewalt bcy Gericht anzusuchen, 
sind: Wenn das K ind , ungeachtet der Vo l l 
zähligkeit, wegen Leibes- oder Gemüthsge-
brechen sich selbst zu verpflegen/ oder seine 
Angelegenheiten zu besorgen „nicht vermag; 
oder, wenn es sich während der Minderjäh
rigkeit in beträchtliche Schulden verwickelt, 
»der solcher Vergehungen schuldig gemacht 
h a t , wegen welcher es noch ferner unter 
genauer Aufsicht des Vaters gehalten wer
den muß. 

i ) ? n so fern dieAcltcrn und Kinder ihren 
Willen und ihre Kräfte zum gemeinschaftlichen, 
fortdauernden Zwecke der Erziehung vereinigen, 
machen sie eine Gesellschaft aus. Diese nimmt 
aber erst dann ihren Anfang, wenn das Kind 
eines Willens, eines Vcrstandesge brau
ch es fähig ist, und sie erlischt, sobald das Kind 
feiner Erziehung weiter bedarf, und sich selbst zu 
leiten imstande ist. Dann erlischt aber auch die, 
einzig zur Erziehung eingeräumte, vaterliche 
Gewalt. Die Erlöschungsarten der alterlichcn 
Gesellschaft und der väterlichen Gemalt sind 
also die nahmlichen.Dadurchabcr endigt sich weder 
das moralische Band der Liebe und Dankbarkeit, 
noch auch alles Rechtsverhältnis), wie z. 
P. das Recht der gesetzlichen Erbfolge, oder des 
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Pflichtthciles (§§. 7Z2. 735. u. 762.). Dcßwe-
gen sind hier nur die Arten der E r l öschung 
des Rechtsverhältnisses m Rücksicht der v a t e r l i -
chen G e w a l t anzugeben. 

2) Die erste Art ist die Groß- oder V o l l , 
j a h r i g k e i t . Denn Kinder stehen unter der Ge-
walt des Vaters, weil und in so weit sie ihres 
u n r e i f e n A l t e r s u n d Ve rs tandes wegen 
sich selbst zu regieren, und ihre Angelegenheiten 
zu besorgen nicht vermögen. Hört der Grund auf, 
so fallt auch das Gegründete, die vaterliche Ge
walt, weg. Allein die Natur hat die Grenze nicht 
deutlich genug bezeichnet, und man kann die Be
stimmung weder der jugendlichen Anmaßung des 
Kindes, weder dem partevlichen Ausspruche jener 
Personen, die sich mit ihm in Geschäfte eingelas
sen haben, noch selbst dem, nicht immer unpar-
tcvlichen,Urtheilc dcs Vaters überlassen. Es muß 
also eine ö f f e n t l i c h e Entscheidung eintreten, 
die entweder vom Falle zu Fa l l , oder im Allge
meinen geschehen könnte. 

3) Ein neuerer Schriftsteller *) hat thcils 
aus politischen Gründen, thcils aus der Betrach
tung, daß sich keine allgemeine, sichere Grenz
linie angeben lasse, in welchem Alter jemand zur 
Selbstbeherrschung fähig sc», sich für die ersicre 
Art der Entscheidung erklärt. Allen, da aus hau-
sgcn Beobachtungen dessen, was gewöhnlich in 

' ) G ü n t h e r ? Prfi«schi>il üb» tcn N?»chei, 

> 
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einem bestimmten Staate einzutreffen pflegt, doch 
immer eine/ obgleich mehrfachen Ausnahmen un
terliegende, Regel abstrahirt werden kann, so ist 
es zweckmäßiger und sicherer, daß man die Regel 
aufstelle, und nur die Ausnahmen der reifen, 
gründlichen Veurthcilung der Gerichte vorbe
halte, als daß man den Gerichten auflege, so viele 
einzelne Köpfe zU prüfen, oder, was gar bald 
die Folge seyn würde, auf die oft seichten, oft 
partcplichen Urtheile und Zeugnisse Anderer ver
traue. 

4) Die Gesetzgeber haben demnach die zwcyte 
Art der Bestimmung, durch eine R e g e l , nähm-
lich durch Festsetzung eines gewissen Alters, ge
wählt. Diese Regel hängt nicht ganz von der 
Wil lkür des Gesetzgebers ab, weil eine zu nahe 
gerückte Grenze das Jünglingsalter dem Verder
ben Preis geben, und eine zu weit hinaus ge
setzte den gerechten Anspruch auf Frcyhcit krän
ken würde. Die verschiedenen Gesetzgebungen kom
men, wenn man sie vergleicht, darin überein, 
daß man einem Menschen die Selbstständigkeit 
und Selbstverwaltung des Vermögens vor Zu-
rücklegung des ersten Vicrtheils von dem ge
wöhnlichen höchsten Alter, somit vor Zurückle
gung des 20. Jahres nicht zugestehen soll. Aber 
sie weichen darin ab, daß sie 25 , oder 2/», oder 
21 vollendete Jahre zur Großjahrigkcit fordern, 
und nähern sich am Ende wieder dadurch, daß sie 
beu einem früheren Ziele den Volljährigen, we-
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nigstcns in wichtigeren Handlungen, noch durch 
mehrere Jahre beschranken, und unter näherer 
Aufsicht halten*). Unser Gesetz fordert zur Vol l 
jährigkeit, ohne Unterschied des Geschlechts, das 
zurück gelegte Alter von 24 Jahren, räumt aber 
dem Volljährigen sogleich die v o l l e Se lbs t 
ständigkeit, und unbeschränkte Verwaltung 
des Vermögens in ihrem ganzen Umfange ein. 
I n Ausnahmsfallen verwilligt es dieselbe schon 
nach zurück gelegtem 20. Jahre (§H. 174. u. 262.). 

5) Das Gesetz tragt dem Vater, gleich einem 
Vormunde, auf, noch vor Ablauf der Minder
jährigkeit des Kindes die Schlußrechnung seiner 
Vermögensverwaltung mit dem Geburts - oder 
Taufscheine dcssclbender Gerichtsbehörde zu über
reichen, damit esv 0 m Tage der zurück ge-
legtcn 24 J a h r e fürgroßjahrigerklart,und in 
die eigene Verwaltung seines Vermögens einge
setzt werden könne**). Eine sch r i f t l i che , ge-

' ) Das Römische Recht, so das höchste Menschenalter auf 
10c, Jahre annahm, «irlangt zu» Majorenilät «olle 25 
I a h « ( I . . 1, §. u>t. l ) . 6« w!n.). Das Französische mir 
21 (ärt. M ! . ) , aber vor Erreichung des «5, Jahres ist 
die ohne Einwilligung der Aeltern geschlossene Ehe un» 
güllig O n . >/i8.V Das Preuß. Gescß siinunt mit dem 
»nsligen ül'erein ( I T. i . §, 26,). 

" ) Allgemeine Im'rutl ion für die Justiz - Behörden vom 
9, Sept. 1786 §. 5,o. Der darin vorkommende Ausdruck: 
vom Tage der erreichten l/i Jahre, verbunden mit dem 
Umstände, daß auch i» dem Geburtsscheine die S t u n d e 
der Geburt nicht vorkommt, zeigt, da« auch bei) »nt die 
Römische Rechlsregcl Statt finde, v i « , cor^ lu, Iiabelui 
Pia cnmulelo. 



,38o I. Thcil. Drittes Hauptstück. 

r i c h t l i che Erklärung der Großjahrigkcit dient 
hauptsächlich dazu, um sich bey vorzunehmenden 
Rechtsgeschäften über die Großjährigkeit auf die 
kürzeste und zuvcrläßigstcArt ausweisen zu können. 
Sie ist aber, weil man das Alter auch durch den Ge
burtsschein, und andere Behelfe darthun kann, we-̂  
der die einzige Bcweisart, und noch minder ist die 
gerichtliche Erklärung ein wesentliches Erforder
nis), die Unabhängigkeit von der väterlichen Ge
wal t , und die Fahigkc.it der frcven Vermögens-
Verwaltung zu erlangen. Darum sagt das Ge
setz, die väterliche Gewalt höre mit der Großjährig-
kcitdesKindcssogleich (vonRechtswegen) auf. 

6) Die allgemeine Vorschrift des Gesetzge
bers über die mit 24 Jahren erreichte Großjäh-
rigkcit beruhet auf einer aus dem gewöhnlichen 
Laufe der Natur abgezogenen Vcrmuthung, die 
unstreitig Ausnahmsfällc zuläßt, wo die Ver-
muthung der Wahrheit, daß das Kind, unge
achtet des erreichten Alters, doch nicht sich 
sclbst übe r lassen w e r d e n k ö n n e , weichen 
muß. Solche Ausnahmsfälle werden durch die 
oben (§. 17I.) angeführten Ursachen begrün
det. Indessen darf doch der Vater über die An
wendung des Falles auf das Gesetz nicht eigen
mächtig absprechen, und sein Urtheil Andern, 
die mit dem Kinde sich in Geschäfte einlassen, als 
eine Rechts-Norm aufdringen. Der Vater hat 
nur das Recht und die Pflicht, den Fall dem 
Ger i ch te mit den unterstützenden Behelfen vor-

http://Fahigkc.it
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zulegen. Dieses aber muß, wenn es sich nach ge
nauerer Erforschung (durch Einvernehmung des 
Kindes, oder der Aerztc, der Lehrer, Hausge
nossen, Verwandten u. s. w.) von der Wahr
heit, daß das Kind, wenigstens zur Zeit noch, 
zur Erlangung der rechtlichen Großjährigkeit 
unfähig scy, überzeugt, zur allgemeinen Vor
sicht, damit niemand mit dem Unfähigen sich in 
Rechtsgeschäfte einlasse, durch ein öffentliches 
Edict kund machen: „daß dcmN. N . , un
gehindert der er langten G r o ß j ä h r i g 
ke i t , die freyc V e r w a l t u n g seines 
Vermögens e inzuräumen, v o n S e i t e 
des Gerichts nicht befunden worden, 
daher er nochferncr als ein M ü n d e l 
anzusehen, und nach dem Rechte der 
M i n d e r j ä h r i g e n von jedermann zu 
behandeln se p."*) Diese Kundmachung ist in 
einer angemessenen Frist vor Eintritt der Groß-
iahrigkcit zu veranstalten, weil sonst jenen, die 
aus schuldloser Unwissenhei t mit dem 
nach dem allgemeinen Gesetze bereits Großjähri
gen Rechtsgeschäfte geschlossen hatten, der Rechts: 
bcpstand geleistet, und nur derjenige, welcher an 
derVcrzögcrung der Kundmachung Schuld trägt, 
zur Verantwortung gezogen werden müßte. 

7) Durch diese gerichtliche Erklärung wird 
aber nicht, wie es scheinen könnte, die väterliche 
Gewalt in eine vormundschaftl iche uma.'-

') Allglm.zIl'llr, a «. O. 
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ändert, sondern, wie die Hc). 172. u. 170. sich 
ausdrücken,dieFortdauer der v a t e r l i c h e n 
G e w a l t beschlossen; eine Bemerkung, die ins
besondere bey der Frage, ob ein solcher Minder
jähriger zu seiner Verehclichung nebst der Ein
willigung des Vaters auch die Einwilligung des 
Gerichts nothwcndig habe, zur Anwendung kommt 
(§. />9.). Wie nach Erlöschung der Ursache die 
Einstellung der rechtlichen Großjahrigkeit aufzu
heben sep, wird anderswo (§. 2Üä.) gesagt. 

§. '74-
Kinder können auch vor Zurücklegung 

des vier und zwanzigsten Jahres aus der vä
terlichen Gewalt treten, wenn der Vater mit 
Genehmhaltung des Gerichtes sie ausdrück
lich entläßt, oder, wenn er einem zwanzig
jährigen Sohne die Führung einer eigenen 
Haushaltung gestattet. 

, ) Wie im vorigen Falle der Zeitraum der 
rechtlichen Großjahrigkeit aus gerechten Ursachen 
weiter h i n a u s ger ü ck t wird, so kann es auch 
gerecht und billig scyn, den Zeitraum abzukü r-
z c n, und das Kind früher für unabhängig von 
der väterlichen Gewalt zu erklären, wenn nahm-
lich daraus nach dem bisherigen Betragen dessel
ben nicht nur kein Mißbrauch der Unabhängigkeit 
zu besorgen, sondern zugleich ein wahrer Vor-
theil des Kindes zu erwarten ist. 

2) Dieser Fall trifft insbesondere bey dem 
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Bürgcrstande dann ein, wenn ein Sohn auf 
eigene Rechnung einen Erwerb unternehmen, und 
daher im Verkehre sich gültig zu verpflichten (H. 
865.) fähig sepnsoll. Wi rd ihm der Betrieb einer 
Handlung, oder eines ordentlichen Gewerbes von 
der B e h ö r d e verstattet, so wird er ohnehin 
stillschweigend zugleich für volljährig erklaret (§. 
2Ü2.). Allein auch ohne eine solche Verleihung 
kann der Vater das Kind (um einem andern Er? 
werbe, der keiner obrigkeitlichen Verleihung be
darf, im Lande oder auf Reisen in das Ausland 
nachgehen zu können) ausdrück l i ch aus der 
vaterlichen Gewalt entlassen; jedoch, damit es 
nicht zu frühzeitig zum Nachtheile des Kindes 
geschehe, nur mit G e n e h m h a l t u n g dcsGe-
nch t s . Hierüber ist auf Verlangen eine Amts
urkunde auszufertigen; eine amtliche Kundma
chung ist nicht gebothen *). Die ausdrückliche, oder 
stillschweigende Entlassung hat ganz gleiche Wir 
kung mit der wirklich erreichten Volljährigkeit 

(§. 252.). 
3) Eine still schweigende Entlassung ge

schieht, wenn der Vater seinemS ohne in einem 
zurück gelegten Alter von 2 o I a h r e n die Füh
rung einer eigenen H aus H a l t u n g gestattet; 
da diese mit der frcpen Verwaltung des Vermö
gens, und der Fähigkeit, sich gültig zu verbin
den, unzertrennbar verknüpft ist, und der Vater 

' ) Aehüliche Volschlifte» eothäll das «prexß. L. M. i l . I 
. §. 212. u, f , ,l!ld der coäe A»1'. I . l ' . ,0. eil, 3. 
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durch eine solche Gestattung deutlich erklärt, daß 
der Sohn zur Emancipation reif sey. Das Gesetz 
redet nur von einem S o h n e ; was in Rücksicht 
einer Tochter Rechtens sey, verordnet der f«Ugende 
Paragraph. Es fordert ein Alter wenigstens von 
vollen 2« J a h r e n , aber eben darum keine ge
richtliche Bestätigung. Doch genüget es nicht, daß 
der Sohn auf eine Zeit abgesondert von dem 
vaterlichen Hause lebe, und allenfalls aus eige
nem Erwerbe sich verpflege, was bep reisenden, 
oder auf entfernten Akademien studierenden 
Jünglingen oft der Fall ist. Der Sohn muß sich 
im Besitze einer ordentlichen (mit Gesinde bestell
ten, von des Vaters Wil lkür unabhängigen) 
H a u s h a l t u n g befinden. I n zweifelhaften Fal
len verlangt die Klugheit von jenen, die mit dem 
Sohne Verträge eingehen wollen, daß sie die Um
stände hierüber naher erforschen *). 

4) Ein ö f f e n t l i c h e s A m t spricht nach 
unseren Gesetzen von der väterlichen Gewalt nicht 
frey. Denn von höheren ̂  dem Nathstische, dem 
Nichteramte zuführenden, oder mit Verrechnung 
öffentlicher Gelder verbundenen, Acmtcrn schlie
ßen thcils ausdrückliche Gesetze die Minderjähri
gen aus,theils die Bedingung des zurück gclcg-

*) Vcrgl. Glücks Erlüüter §. »L i . Nach dem F r a n z i , 
schcn Gesetze kann einem Mixdeijährigen, der der Wohl-
that der Vmamipalion sich »»würdig macht, selbe wirket 
entzogen werden l>rt, 485.). Die Stelle eines solchen 
Widerruf« vertritt bey unö die Prodigalitätt ° Erklärung 
O. 272,). 
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tcn vollständigen Curses der juridisch-politischen 
Wissenschaften'), welcher nach unserer Studien-
Verfassung vor erreichter Großjahrigkeit ordent
licher Weise nicht vollendet werden kann. Bey 
anderen, minderen Aemtern fordert weder die 
Würde, noch das Amt die koszahlung von der 
väterlichen Gewalt; da es sich wohl von selbst 
versteht, daß ein Beamter in Ausübung seiner 

> Am tsgesch äste dersclbennicht unterworfen sey. 

' §. 175. ' 

Wenn eine minderjährige Tochter sich 
verehelichet, so kommt sie zwar, in Rücksicht 
ihrer Person unter die Gewalt des Mannes 
(§. 91 und 92); in Hinsicht auf das Vermö
gen aber hat der Vater bis zu ihrer Groß
jahrigkeit die Rechte und Pflichten eines Cu
rsors. St irbt der Mann wahrend ihret 
Minderjährigkeit, so kommt sie wieder un
ter die väterliche Gewalt. 

1) Jede Gattinn muß den Ehemann als 
das Haupt der Familie betrachten (§. 91.),-um so 
mehr ist sie also im minderjährigen Alter seiner 
Aufsicht und Leitung untergeordnet, womit der 
Anspruch des Vaters, sie in ihren Handlungen 
beherrschen zu wollen, sich nicht vereinigen ließe. 
Ganz wohl ist aber damit noch immer das Recht 

") S. Himthllch für alle l, l . , ständische »nl» statische Be
amte, von I . G. Megerle von M ü l, l fel», I 3H, l . 
Abschn, I. Wien, 1809, bey I , V. «illee ,. M'ßle 

Bl> 
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des Vaters, das seiner minderjährigen Tochter, 
ungeachtet derVerehclichung, vorbehaltene V er-
mögen, in Gestalt eines Curators (§. 2(19.) zu 
besorgen, vereinbarlich, und im Falle, daß der 
Ehemann etwa selbst noch minderjährig ist, so» 
gar nochwendig. -

2) Stirbt der Mann wahrend der Minder
jährigkeit seiner Frau, so fallt das Hindcrniß, 
wodurch die Ausübung der väterlichen Gewalt 
über ihre Person gehemmt wurde, hinweg; sie 
bedarf nun wieder eines andern Vertreters, 
folglich tritt nun auch die vaterliche Gewalt wie< 
der in ihrem ganzen Umfange ein. Daher muß 
z. B. die Minderjährige im Falle einer Wieder-
verehelichung die Einwilligung ihres Vaters ein-
hohlen^ und die Enkel aus der ersten Ehe wer
den der Gewalt des Großvaters unterworfen. 

§. 176. 
Wenn ein Vater den Gebrauch der 

Vernunft verliert; wenn er als Verschwen
der erklart; oder, wegen eines Verbre
chens auf längere Zeit als Ein Jahr zur 
Gefangnißstrafe verurtheilet wird; wenn 
er eigenmächtig auswandert; oder, wenn 
er über ein Jahr abwesend ist, ohne von 
seinem Aufenthalte Nachricht zu geben; 
kommt die väterliche Gewalt außer Wirk
samkeit, und es wird ein Vormund be
stellet; hören aber diese Hindernisse auf. 
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so tritt der Vater wieder in seine Rechte 
ein. 

Da mehrere der angeführten Hindernisse 
dem vormundschaftlichcn Gerichte entweder gar 
nicht, »der doch nur spat bekannt werden, so 
liegt denjenigen, welche früher davon zur Kennt
nis! gelangen, die Pfiicht der Anzeige an dasselbe' 
ob; wie im ersten und fünften Falle der Gattinn, 
den Verwandten, oder anderen Angehörigen; 
nn dritten der Criminal-, und im vierten der 
politischen Bchördc, denen die Verhandlung dar
über zusteht (§. l8l).). Nach gehobenem Hindcr-
dernisse ist der Vormund auf sein eigenes, oder 
des Vaters Ansuchen zu entlassen (§. 2Zo.). 

§. '77-
V a t e r , welche die Verpflegung nnd Er

ziehung ihrer Kinder ganzlich vernachlässi
gen, verlieren die vaterliche Gewalt auf 
immer. 

Die ganz l iche Vernachlässigung ergibt ' 
sich thells aus dem an Tag gelegten bösen Vor-
iahe, sich der Vorsorge für das K ind , durch 
Wcglegung, oder Vcrstoßung, zu begeben, theils 
aus einer durch längere Zeit im Verborgenen, 
oder ungeachtet,wicdcrhohlter Ermahnungen, die 
^s gelindere Mittel vorausgehen müssen, fort 
gesetzten Verwahrlosung der Vaterspfiich^n. 
Uus dem Grunde der ö f f e n t l i c h e n S o r g 
f a l t für das Kind wird auch einer lverwiitw»-

Vl»2 
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ten oder unehelichen) Mutter/ der die ganzliche 
Vernachlässigung ihrer Muttcrpfiichten zur Last 
fa l l t , das Kind abzunehmen, und einer fremden 
Sorge aufihre, so wie im vorigen Falle auf Ko
sten des Vaters, zu übergeben scyn. Solche. Ael-
tern machen sich auch des Erbrechts unwürdig (§§. 
5^o. u. 769.), und sind nach Beschaffenheit der 
Umstände noch insbesondere von der Eriminal-
oder Polizey-Behörde (Strafges. I. §. i33. I I . 
H§. 11/^. i2a u. 101.) zu bestrafen. 

§. 176. 

Gegen den Mißbrauch der väterlichen 
Gewalt , wodurch das Kind in seinen Rech
ten gekränket w i r d , oder gegen die Unter
lassung der damit verbundenen Pflichten, 
kann nicht nur das Kind selbst, sondern je
dermann, der davon Kenntniß hat, und be
sonders die nächsten Anverwandten, den Bey-
stand des Gerichtes anrufen. Das Gericht 
hat den Gegenstand der Beschwerde zu un
tersuchen, und die den Umstanden angemes
senen Verfügungen zu treffen. 

1) Der Mißbrauch der väterlichen Gewalt, 
im Gegensätze der Vernachlässigung (§.17 7.) be
steht in p o s i t i v e n Handlungen, wodurch die 
körperliche Sicherheit des Kindes, die ihm zuste-
hende Freyheit, die Ehre, Reinheit der S i t ten , 
das Vermögen, oder andere demselben gegen den 
Vater gebührende Rechte verletzet werden. Da-
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hin gehören: der versuchte Kindesmord, die An
leitung zu bösen, unsittlichen Handlungen, Über
schreitung der zugestandenen Züchtigung, Zwang 
zur Ehe, oder zu einem Stande u. s. w. Der 
Mißbrauch der Gewalt kann überhaupt auch auf 
die Mutter angewendet werden. 

2) Die Anzeige eines solchen Mißbrauchs, 
oder der Vernachlässigung (§. 177.) gehört nicht 
nur zur Pflicht des andern Aeltcrntheils, und der 
Lehrer, oder Erzieher; sondern steht auch dem 
Kinde selbst, den Verwandten, Hausgenossen, 
Nachbarn, überhaupt Allen zu, die dauon Wis
senschaft erlangen. Sie geschieht »ach Beschaffen
heit der Sache bcy dem vormundschaftlichcn Ge
richte, oder beu dcr Polizcy-, oder Eriminal-Be
hörde. Nach den inzwischen etwa zu treffenden 
Sicherhcitsmittelu wird das Vergehen untersucht, 
und entweder nur gerichtlich geahndet, oder als 
eine schwere Polizcv-Übertretung, oder als ein 
Verbrechen bestraft (Strafg. I I . §§. 165 — 169. 
". 253.1. §§. n 3 — n 5 . 122. 126. u. ,33.), 
und kann den Verlust der vaterlichen Gewalt, 
oder des mütterlichen Erziehungsrcchtcs(§. 169.), 
und auch des Erbrechtes nach dem Kinde, (§§. 
64a. u. 770.) zur Folge haben. 

§- 179-
Personen, welche den ehelosen Stand 7 ^ " ^ " ' 

nicht feyerlich angelobet, und keine eigenen , 2 ^ " ' ^ -
ehelichen Kinder haben, können an Kindes- «"""»«,>" 



Zg" I. 5hcil. Drilles Haufitsiück. 

d«n °h"«ch« statt« annehmen; die annehmende Person 
gen-'" heißt Wahlvater oder Wah lmu t te r ; die an-

,) Anneh. genommene heißt Wahlk in?. 

dei>iatt; , ) M i t dem Rechtsverhältnisse zwischen ehe
lichen Ac t l e r n u n d K i n d e r n kommen so
wohl dem Nahmen, als auch, wenigstens zum 
Theile, der Wirkung nach, die Annahme an 
Kindcsstatt (Adoption), und die Aufnahme in 
die Pflege überein. 

?) Die A d o p t i o n , oder Annahme an 
Kindcsstatt, ist ein Vertrag, wodurch man je
manden die Rechte eines ehelichen Kindes zusa
ger. Schon die Römischen Gesetzgeber gestalteten 
sie aus dem politischen Grunde der Bevölkerung 
n u r denjenigen, welche zwar die persönl iche 
F ä h i g k e i t , aber keine wahrsche in l i che 
H o f f n u n g haben, eheliche K i n d e r zu 
zeugen , und doch den Wunsch hegen, ihren 
Nahmen mit ihrem Vermögen auf Andere fort 
zu pflanzen'). 

3) Unfähig zu adoptiren sind also Personen, 
2) die vermöge natürlicher Gebrechen, oder kraft 
des Gesetzes keinen verbindlichen Vertrag, oder 
b) wenigstens keinen Ehevertrag eingehen kön
nen; wie z. B. diejenigen, die den ehelosen 
Stand fcyerlich angelobet haben; ein Gesetz, 
welches die Fiction, als hatten dergleichen Per
sonen ein eheliches Kind erzeuget, begünstigte, 
würde sich selbst widersprechen; c) welche schon 
^ l l « i n e e. elem.Hul. c iv . »ecuncl. oicl . in»!.§, 176. el seyyv 
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eheliche Kinder/ Söh«e, Töchter oder Enkel 
(§. ^2.) haben, daher dieses Nothmittcls nicht 
bedürfen, und dem ehelichen Kinde dadurch einen 
Abbruch thun-würden. Diese Gründe fallen bep 
einem Vater, der in Ermangelung ehelicher Kin
der sein unehel iches Kind adoptiren wollte, 
weg. Aber, wer bloß bcymMangel einer mann
lichen Nachkommenschaft zur Fortpflanzung 
seines, Nahmens zu adoptiren wünschte, würde 
eine Dispensation vom Gesetzgeber erwirken 
müssen. 

tz. 18c». 

Wahlväter oder Wahlmütter müssen Vtfnrd«nlsi>. 
das fünfzigste Jahr zurückgelegt haben, und 
ein Wahlkind muß wenigstens achtzehen 
Jahre jünger seyn als seine Wahlältern. 

Aus der eben angegebenen Betrachtung s§. 
179.) verlangt das Gesetz von den Wahlältern 
ein solches A l t e r , welches nach dem gewöhnli
chen Lauft der Natur die Hoffnung der Zeugung 
ausschließt, und in Vergleichung mit dem Wahl
kinde einen solchen Vorsprung des Alters, wel
cher die Fiction, daß sie das Wahlkind erzeugt 
haben, wahrscheinlich macht. Und so wenig je
mand mehrere leibliche Vater oder Mütter haben 
kann, so wenig ist zu gestatten, daß jemand von 
mehr als Einem, oder doch nur einem und dem 
nahmlichcn Ehepaare adoptirt werde'). 

' ) Aüidlücklich vttoldnel dieß d» c<,ll« I l , p . ä . 3/i<i. 
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§.' ' L i . 

Die Annahme an Kindesstatt kann, 
wenn das Kind minderjährig ist, nur mit 
Einwilligung des ehelichen Vaters, oder in 
dessen Ermanglung, nur mit Einwilligung 
der Mutter, des Vormundes und des Ge
richtes zu Stande kommen. Auch wenn das 
Kind großjährig, aber sein ehelicher Vater 
noch am Leben ist, wird desselben Einwilli
gung erfordert. Gegen die ohne hinreichen
den Grund versagte Einwilligung kann bcy 
dem ordentlichen Richter Beschwerde gefüh
ret werden, Die mit dex erforderlichen Ein
willigung versehene Annahme an Kindesstatt 
ist der Landesstelle zur Bestätigung und dem 
Gerichtsstände der Wahlällern und des 
Wahlkindes zur Eintragung in dieGerichts-
Acten vorzulegen. 

i ) Dieser Paragraph handelt von der 
Fo rm der Adoption, welche theils in der E in
w i l l i g u n g der daran Fheil nehmenden Perso
nen, theils in der obrigkeitlichen Bestä t igung, 
theils in der P r o t o c o l l i r u n g des ganzen 
Actes besteht. I n Rücksicht de rE inw i l l i gung 
ist zu unterscheiden, ob das künftige Wahlkind 
noch m i n d e r j ä h r i g , oder bereits großjäh
r i g ist. I m ersten Falle ist es natürlich, daß die 
Einwilligung des ehelichen Vaters erfordert 
werde. Ihm steht die Obsorge, folglich die Beur-

X 
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theilung zu , ob und unter welchen Bedingun
gen die Adoption, mit Rücksicht auf den Stand, 
das Vermögen, die persönlichen Eigenschaften 
und übrigen Verhältnisse des Adoptantcn, seinem 
Kinde vorteilhaft, und des Opfers, daß das Kind 
aus seiner vaterlichen Gewalt in eine fremde Fa
milie übergehen, und einen fremden Nahmen 
annehmen soll, wcrth scy. An die Stelle des ver
storbenen, oder zur Erziehung unfähigen Vaters 
tr i t t der Vormund, welcher, wie in allen wich
tigen Fallen (§. 233.), so auch hier die Vcgnch-
miqung des vormundschaftlichen Gerichtes ein-
hohlen muß. Das Gesetz fordert im Abgänge des 
Vaters zugleich die Einwilligung der M u t t e r , 
nicht nur, weil ihr gewöhnlich unter dem Bepstande 
eines Mitvormundes die Vormundschaft, oder 
doch die Erziehung obliegt (§. 2 i l i . ) , sondern 
auch, weil diese wichtige Veränderung dem zärt
lichen Muttcrhcrzcn nicht gleichgültig scpn kann. 
Und diese Gründe führen auch für eine unehe
liche M u t t e r das Wort (h. 166.). Die (aus
drückliche) Einwilligung des m i n d e r j ä h r i 
ge n K i n d e s macht das Gesetz nicht zur Bedin
gung. I m unmündigen Alter ist es derselben nicht 
fähig; hat es aber die Mündigkeit erreicht, so 
läßt sich kaum gedenken, daß der Wahlvater, 
oder die Wahlmutter, dann die natürlichen Acl-
tern oder die Vormundschaft in die Adoption ein
willigen würden, ohne von der Neigung des 
l indes gegen die Wcchlaltcrn bereits versichert 
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zu scyn. I m entgegen gesehten Falle würde die 
Beschwerde des Kindes nicht ausgeschlossen (§§. 
17s. u. 217.). So l l eine g r o ß j ä h r i g e Person 
an Kindcsstatt angenommen werden, so ist haupt
sächlich ihr eigener Wille hierzu nothwendig, zu
gleich aber die Einwilligung des Vaters einzu-
hohlen, weil die Folgen dieser Handlung auch 
auf seine Würde und Rechte Einfluß haben. I n 
allen Fällen jedoch, wo die Einwilligung der Ver
treter dem Kinde ohne Grund versagt wird, steht 
diesem, oder seinen Angehörigen, oder dem Adop-
tantcn die Beschwerde an das untere oder, gegen 
dessen Ausspruch, an das obere Gericht offen 
(§. 217.). 

2) Da die Adoptionen, wenn sie häufig, 
> oder gegen die Vorschrift der Gesetze unternom

men würden, eine Verminderung der Ehen, und 
nachthcilige Folgen für den Bevölkernngsstand 
und die Sittlichkeit nach sich zögen; da sie über 
dicß erhebliche Veränderungen in den, der poli
tischen Aufmerksamkeit anvertrauten, Standcs-
vorzügen des Wahlkindes hervorbringen können; 
so müssen dieselben der B c s t a t i g u n g derLan-
desstel le unterzogen werden. I n die A c t e n 
des G e r i c h t s der Wahlaltern und Wahlkin
der aber werden sie eingetragen, damit zur Er< 
Haltung und Echirmung der dadurch in Hinsicht 
auf den künftigen Gerichtsstand, die vaterliche 
Gewalt, die Erbfolge u. s. w. gegründeten Pr i« 
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v a t - R echte bleibende öffentliche, Urkunden vor
handen sevn. 

§. 182. 

Eine wesentliche, rechtliche Wirkung D<nau««,« 
der Annahme an Kindesstatt ist: daß die ^ , 7 . " ' 
angenommene Person den Nahmen des 
Wahlvaters oder den Gcschlechtsnahmen 
der Wahlmutter erhalt; sie behalt aber zu
gleich ihren vorigen Familien-Nahmen und 
den ihr etwa eigenen Familien-Adel bey. 
Wünschen die Wahlaltern, daß der ihnen 
eigene Adel und das Wapen aufdas Wahl 
kind übergehe, so muß die Bewill igung des 
Landesfürsten angesucht werden. 

i ) D i e Annahme an Kindesstatt bringt man
nigfaltige W i r k u n g e n in Hinsicht auf den 
N a h m e n , den S t a n d und die Rechte des 
Wahlkindes und der Wahlaltern hervor. Das 
Wahlkind erhalt erstens denNahmen des Wahl-
vatcrs, wodurch die Adoption sich wesenchch von 
der Ucbernahme in die Pflege (§. 186.) unter
scheidet. Das Wahlkind soll als ein wahres 
Kind des Adoptantcn betrachtet werden; es soll 
des Wahluaters Andenken fortpflanzen, und 
sammt der spaten Nachkommenschaft die Rechte 
wahrer Abstämmlinge überkommen, die ohne An
nahme des Nahmens leicht verdunkelt werden 
könnten. Von der W a h l m u t t c r nimmt das 
Kmd nur den ursprünglichen Geschlechts-
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nahmen der Familie, von der sie abstammt, 
nicht den Nahmen ihres vorigen, oder ihres ge
genwärtigen Mannes an , vorausgesetzt, daß das 
Kind nicht zugleich von chm angenommen werde. 
Ohne diese Voraussetzung hat die Adoption in 
Hinsicht auf den Ehemann keine rechtliche Wir
kung. Darum wird auch seine Einwilligung nicht 
erfordert. Doch steht ihm, wenn er seine Rechte 
nach besonderer Beschaffenheit der Umstände ge-
kranket glaubt, die rechtliche Beschwerde gegen 
die Adoption bevor. 

2) Das Wahlkind führt aber künftig ne
benbei) auch seinen v o r i g e n F a m i l i e n - N a h-
m e n. Denn außer dem, daß die Verdunkelung 
dieses Nahmens dem ehelichen Vater sehr empfind
lich seyn kann, so behalt auch ein solches Kind 
sammt seiner Nachkommenschaft noch immer die 
Rechte gegen seine eigene Familie (H. i 63 . ) , die 
aber ohne Bcpbchaltung des Familien-Nahmens 
leicht in Vergessenheit gcrathcn könnten. Daher 
das Beyspiel vieler älterer, mehrere Nahmen zu
gleich führender Famiücn, wie z. B. Kaunitz» 
Rittberg, Octtingcn-Wallcrstein u. f. w. 

3) M i t dem vorigen Familien-Nahmen, 
und den Rechten behalt aber das Kind, ob es gleich 
von einem Unadcligcn adoptirt würde, den 
A d e l und die damit verbundenen Standcsvor-
züge, wie das Wapen, den adeligen Gerichts
stand u. s. w. Ob aber das Wahlkind, wenn 
seine Familie nnadelig, oder von niederem Adel 
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'st/ des Adelstandes, oder doch des höheren Adels 
des Wahlvatcrs, oder der Wahlmutter theilhaft 
werden soll, hangt von der Bewilligung desLan-
dcsfürsten ab. 

H. i83. 

Zwischen den Wahlältern und dem 
Wahlkinoe und dessen Nachkommen finden, 
in so weit das Gesetz keine Ausnahme macht, 
gleiche Rechte, wie zwischen den ehelichen 
Aeltern und Kindern Statt . Der Wahlva
ter übernimmt die vaterliche Gewalt. Auf 
die übrigen Mitglieder der Familie der 
Wahlältern hat das Verhaltniß zwischen 
den Wahlaltern und dem Wahlkinde keinen 
Einfluß-, dagegen verliert das Wahlkind 
auch die Rechte seiner eigenen Familie nicht. 

1) Das Recht und die gesetzgebende Klug
heit begünstiget die Absicht der Wahlältern, S ta t t 
leiblicher Kmdcr, die ihnen die Natur rcrsagt, 
s'ch angenommene zu verschaffen, nur in so weit, 
"ls dabcy auch jeder Schein eines niedrigen Ei
gennutzes der Wahlaltern entfernt, das Wohl 
der Wahlkindcr erhöhet, und niemanden an sei
len Rechten Abbruch gethan wird. Die Regel, 
daß das Rechtsverhältnis) zwischen Wahlaltern 
"nd Wahlkindern dem Rechtsverhältnisse zwischen 
ehelichen Aeltcrn und Kindern gleich komme, er-
halt daher von dem Gesetze nur solche Einschrän
kungen, vermöge welcher sie bestimmter dahin 
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lautet, daß die W a h l k i n d e r zwar durch
aus gleiche Rechte mit den ehelichen, die 
W a h l a l t e r n dagegen zwar die Persone n-
Rechte, die sonst den ehelichen Acltcrn zustehen, 
aber nicht auch gleiche Sachenrechte auf das 
Vermögen ihrer Wählender, genießen*), 

2) Der W a h l v a t e r übernimmt also die 
väterliche Gewalt, und die damit verknüpften 
Personen«Rechte (§§. 148 —155.) in Hinsicht 
auf die Standcswahl und die Verpflichtungen 
des Wählendes, so wie auch (außer dem Falle 
anderer vertragsmäßigen oder gerichtlichen Be
stimmungen die Verwaltung des Vermögens, ohne 
daß ihn der leibliche Vater des Wahlkindes hier
in einschranken darf. Eine W a h l m u t t e r aber 
hat die mit der Erziehung verknüpften Rechte und 
Verbindlichkeiten (§§. ^ 9 . 141. »44. u. i/<5.). 

3) Das Wah l k i nd ist, gleich einem leib
lichen Kinde, den Wahlaltcrn Gehorsam und 
Ehrcrbiethung schuldig; es hat aber auch sammt 
seiner Nachkommenschaft gegen die Wahl
altern gleiche Personen- und Sachenre ch tr, 
sowohl auf Verpflegung, Erziehung und Ver
sorgung, als auch auf Erbfolge, Pflichtteil, 
Heirathsgut, Ausstattung u. s. w. Dagegen kom
men den W a h l ä l t e r n (nutzbringende) Sa 
chenrechte gegen das Wahlkind nicht zu, 

' ) I n dem Jos. Ges sind die Rechte aus der Adoption nicht 
so ausgedehnt; sie hänge» fast ssanz nur von dem Ueb«» 
emlommen ab. A. a. O. §§. 28 —22. 
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weder auf Erbfolge, oder Pflichttheil (§§. 755. 
U. 765.), noch selbst, außer in so fern sie als 
Schenkcr zu betrachten sind, im Falle der 
Dürftigkeit auf den Unterhalt. 

4) Die Personen- und Sachenrechte des 
Wahlkindes aber schränken sich einzig auf die in
dividuelle Verbindung mit dem Wahloater, oder 
der Wahlmutter ein. Auf die ganze übrige F a-
" U l i c hat diese Verbindung keinen rechtlichen 
Emstuß. Demnach erwirbt das Wahlrind kein > 
Personen- oder Sachenrecht gegen den G a t t e n 
des Wahlvaters, oder der Wahlmutter, nenn 
der Gatte das Kind nicht ebenfalls für seine Per-
>"n angenommen hat; was die über die Adoption 
aufgenommene Verhandlung lehren muß. Der 
umstand, daß er sich der Annahme nur nicht ent
gegen geseht hat,thut nichts zur Sache. Ebenso 
'venig gebührt dem Wahlkinde als solchem w« 
5end ein Recht gegen die Acltern der annehmen
den Person, gegen ihre Kinder, ob sie gleich seine 
Geschwister hcifsen,oder gegen was immer für einen 
" e r w a n d t e n ; noch auch den Verwandten des 
Optanten gegen das Wahlkind. Die Adoption 
^'zeugt weder eine V e r w a n d t s c h a f t " ) , noch 

) Die sogenannte gesetzliche zlerivanotscheft, die auch , 
nach einigen «eueren Gese^büchern ei« trennendes <5he-
hmdeeniß ist (Prenß, L « l l , . §. ,2. c<i^° Nup, ä,. 
^<ü). l)«l als» l>ey u»< 'licht Stott. Bey genauerer Er-
wügung der Erforbelnisse u»l» Voistchien der Adoplio« 

§̂ iüi.)tm>c>l dtt fül bas Ehehint'cimh d» Vliw^ndt» 
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Schwagerschaft; sie gründet also auch keine, bloß 
aufdas verwandtschaftliche Vorstcllungsrccht sich 
stützende, gesetzliche Erbfolge. 

5) Darum war es aber auch notwendig, 
dem Wahlkinde alle verwandtschaftliche Rechte 
in Absicht aufdieMitglieder sc inerurspr ü n g-
lichen Fami l i e (z. B. die gesetzliche Erbfolge) 
eben so, als wenn keine Adoption vorgegangen 
wäre, vorzubehalten, und zwar selbst in Rück
sicht der leiblichen Aeltern des Wahlkindcs (z. 
B. auf Hülfe bey mangelnder Unterstützung der 
Wahlaltern, oder das Recht der Erbfolge, des 
Pflichtteils), obschon an deren Stelle die Vor
sorge der Wahlaltern zu treten scheint; beson
ders da man auf das schwächere, auflösbare 
Band der Adoption nicht so sicher, als auf das 
Band der Natur vertrauen kann. Auf gleiche 
Weise bleiben aber auch die Rechte der leiblichen 
Aeltern (z. B. des nothwendigen Unterhalts §. 
»5^.) und der übrigen Verwandten gegen das 
Kind (z. B. der Erbfolge), ungeachtet der Adop
tion, unverrückt. 

§. 164. 

Die Rechte zwischen Wahlaltern und 
Wahlkindern können durch Vertrag anders 
bestimmet werden, in so fern dadurch die im 
§. 1U2. angeführte wesentliche Wirkung der 

schuf« «nd Schwa'gerschnft angeführte» Glünde (§§. 65. 
, l . 60.) hierher nicht angewendet werden. 
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Annahme an Kindesstatt nicht abgeändert, 
noch dem Rechte eines Dritten zu nahe ge
treten wird. 

Obenstehende Bestimmungen (§§. 162. u. 
'63.) ergeben sich theils als wesentliche aus dem 
Begriffe der Adaption, cheils als natürliche aus 
allgemeinen Rechtsgrundlagen, und der gewöhn
lichen Absicht und Meinung der Eontrahenten, 
theils sind sie positiv. Die meisten lassen mannig-
saltige , den Eigenschaften und besonderen Ver
haltnissen der Wah l - oder natürlichen Aeltern, 
und des Wählendes anzupassende/ und durch 
Vertrag/ oder von dem vormundschaftlichen Ge
richte , oder von der Landesstelle zu bestimmende 
Modificationcn, Bedingungen, Erweiterungen 
oder Einschränkungen zu , z. B. in Rücksicht des 
Ilnterhaltsbetrages, der Erziehungsart, künf
tigen Versorgung, der Vermögensverwaltung, 
der Erbfolge u. s. w. Nur zwep Ausnahmen 
wacht der Paragraph. Erstens darf die wesent
liche Wirkung der Adoption, nähmlich, daß das 
Kind den N a h m e n des Wahlvaters oder der 
Wahlmuttcr annehme, nicht abgeändert werden. 
Denn dadurch hörte die Handlung auf, eine. 
Annahme an Kindesstatt zu sevn, und würde 
'n eine bloße, obschon etwa sehr erweiterte, Pfie-
gevatcrschaft (§. 1L6.) verwandelt. Zweytcns 
"arf, was schon ein allgemeiner Rcchtsscch lehrt, 
das Necht eines Dr i t ten , der an dem Vertrage 
^incn Theil genommen, daher keine Verzicht ge« 

Ec 
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leistet hat, z. B. des Gatten oder der Verwand
ten des Adoptanten in Rücksicht der Erbfolge, 
oder der, der ehelichen Abstammung vorbehaltenen, 
Güter, Stiftungen u. d. gl. nicht verkürzet wer
den. Den Behörden, welche die Handlung begneh-
migen, oder sie wenigstens in die Acten aufneh
men sollen (§. 181.), kommt zu, darüber zu 
wachen, daß keine solchen Bedingungen beygc-
rückt werden, welcher wegen dieselbe in der Folge 
von den beeinträchtigten Personen mit Necht be
stritten werden könnte. 

§. ,65, 
<l,!ischu«g Das rechtliche Verhältniß zwischen den 

l»«l«lb<n. Wahlaltern und dem Wahlkinde kann, in 
so lange das Wahlkind minderjährig ist, 
nur mit Einwilligung der Vertreter des 
Minderjährigen und des Gerichtes aufgeho
ben werden. Nach Erlöschung des Rechts
verhältnisses zwischen dem Wahlvater und 
dem Wahlkinde kommt das minderjährige 
Kind wieder unter die Gewalt des ehelichen 
Vaters. 

l ) Eine gültig vorgenommene Adoption 
gründet zwischen den Wahlaltcrn und dem 
Wahlkinde, so wie zwischen den natürlichen die 
Zeugung (§.137.), ein lebenslanges, ja in Rück
sicht der Erbfolge, ein sich noch über die Lebens
zeit verbreitendes Rechtsverhältnis'. Es kann aber, 
durch Einverständniß - der Berechtigten, welche 
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auf ihr Recht Verzicht zu thun befugt sind, folg
lich mit Einwilligung des großjährigen Wahlkin
des aufgehoben werden. 

2) Wenn das Wahlkind minderjährig, oder 
sonst seine Rechte zu vertreten unfähig ist, kann 
die Aufhebung des erwähnten Rechtsverhältnisses 
n^r mit Einwilligung seiner Vertreter, des Va
ters, Vormundes und des vormundschaftlichen 
Gerichts geschehen, welche auch in dem Falle zu 
erwarten ist, daß jenes Verhältniß aufhört, dem 
Pflegebefohlenen nützlich zu sepn. Sobald dieses 
Verhältniß erlischt, lebt die dadurch gewisser 
Maßen nur gehemmte, in dem fortdauernden 
natürlichen Bande noch immer gegründete, vä
terliche Gewalt über das minderjährige Kind wie
der auf, oder es wird demselben in Ermangelung 
des Vaters ein Vormund bestellt. 

Die Rechte und Verbindlichkeiten der «Mb«nay° 
Wahlaltern und Wahlkinder lassen sich a u f ^ ' « " « ' ^ 
Kinder, die nur in Pfiege genommen wer
den, nicht anwenden. Diese Pfiege steht je
dermann frey, wollen aber die Parteyen 
hierüber einen Vertrag schließen; so muß er, 
w so fern die Rechte des Pfiegekindes ge
schmälert, oder demselben besondere Ver
bindlichkeiten auferlegt werden sollen, ge
richtlich bestätiget werden. Auf den Ersatz 
der Wegekosten haben die Pfiegeältern kei
nen Anspruch. 

C t 2 

, 
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i ) Unmündige Kinder verstorbener, oder 
dürftiger Aeltern haben, vorzüglich auf dem fis
chen Lande, nur selten Hoffnung, durch eine 
förmliche Adoption ein besseres Schicksal zu er
langen. Aber wohlhabendere Menschen bewegt, 
sie in die Verpflegung zu nehmen, das Mi t le id , 
oder die Hoffnung, daß sie sich an ihre Pfi">'-
altern anschmiegen, und thcils durch ihr Be-
nehmen, theils, nach Zunahme ihrer Kräfte, 
durch Dienste im Hauswesen t»e Wohlthaten 
dankbar vergelten werden. Man wi l l es jedoch 
erst auf einen Versuch ankommen lassen. S o 
billig also die Vorsorge scheinen dürfte, die gut: 
thatigcn Gesinnungen durch ein Gesetz oder 
einen g e r i c h t l i c h e n V e r t r a g zu eincrRechts-
pfiicht zu erheben, so stünde man doch in Ge
fahr, durch Versuch eines Zwanges dem hülst 
/osen Kinde vielmehr auch die zeitliche Unterstü
tzung zu entziehen, die über dieß durch ein gu
tes Betragen (und nur dieses verdient eine Be
günstigung des Gesetzgebers) wahrscheinlich frcp-
willig in eine dauerhafte Verbindung übergegan
gen wäre. 

2) Daher stellt das Gesetz die Uebernahmc 
eines fremden Kindes in die Verpflegung jeder
mann, ohne Unterschied des Standes und Gc 
schlechtes, frey, und überläßt diese, ohne Be
stimmung einer Dauer, und ohne daraus wech
selseitige Rechte und Verbindlichkeiten abzulei
ten, den wohlwollenden Gesinnungen der Pflege-
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altern, und denn Einverständnisse mit den Ver
tretern dcsKmdes, nahmlich den leiblichcnAeltcrn, 
»der dem Vormunde, welchen ohnehin die Pflicht 
obliegt, sowohl bey dem Anerbicthen der Pflege-
altern, als bey der Fortsetzung der Pflege über 
das Wohl des Kindes zu wachen. 

3) Aus einer solchen Uebcrnahmc entsieht 
also weder, so wie bey der Adoption, eine or-
deutliche Aufnahme in die Familie, noch ein 
Erbfolgcrccht des Kindes, noch auch cme voll-
standige, mit den oben (§§. , 4 6 — i 5 2 . ) ange
zeigten Folgen verbundene, väterliche Gewalt, 
sondern nur eine mit dem Erziehungsrcchtc n o t 
wendig verbundene Macht. Daß aber die Pflege
eltern für allen dem Kinde durch ihr Verschul
den, oder ihre Verwahrlosung verursachten Nach
te i l haften müssen, ergibt sich aus allgemeinen 
Grundsätzen des Rechts zum Schadenersätze. 

4) Auch wenn ein Vertrag zwischen jdcn 
^flegealtern und den Stellvertretern des Kindes 
^geschlossen wi rd , fordert das Gesetz, um allen 
zurückschreckenden Zwang und Aufschub zu ver
meiden, keine gerichtliche Bestätigung, außer in 
dem Falle, daß etwa hierdurch die Rechte des 
^>ndes, z. B. durch eine Vcrzichtleistung auf 
alle fernere Unterstützung der natürlichen Ael-
tern, vermindert, oder demselben besondere Vcr« 
Endlichkeiten, z. B. bey zunehmenden Kräften 
>n dem Dienste der Pflegeeltern zu bleiben, auf
erlegt werden sollen. Wenn aber die Uebernahmc 
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in die Pflege/ was nicht selten der Fall ist, in 
eine Adoption umgeschasfcn werden soll, so ver
sieht sich von selbst, daß alle Förmlichkeiten der
selben beobachtet werden müssen*). 

5) Unter die Arten, ein Rechtsverhaltniß 
zwischen Aeltern und Kindern zu gründen, zahlt 
man gewöhnlich auch die E i n k i n d s c h a f t der 
Kinder aus verschiedenen Ehen. Da aber dieser 
Vertrag kein neues Personen-Recht der Aeltern 
über die Kinder, sondern nur ein Sachenrecht in 
Absicht auf die, Erbfolge bewirket, so hat man sie 
in den zweyten Thei l , und zwar in das Haupt-
stüct von Ehe-Patten / verwiesen. 

*) I n den Veralhschlagunqen üb« da» Französische Gcseß» 
buch stritt man sehr heftig, »b man die Adoption, wo
durch . wie einige Slimmführer sagten, ei» Kind in die 
unmoralische Lage, die Verbindung mit seinen Aeltern der 
Verbesserung seiner GlückHumftände aufzuopfern, »ersetit, 
die wohllhätige Neigung durch Zwang vcrscheutt, und de» 
Keim zu vielen Streitigkeiten und Zerrüttung«! in den 
Familien gelegt werde, nicht gänzlich verbanne», und viel» 
mehr der auf dein flachen Lande übliche», so gedeihlichen, 
freyen Uebernahm» in die Pflege den Vorzug geben soll, 
v i ' « ! » ' , clü ccille civ. I , I. 1°. 8. Die Folge war, daß 
n,on in dem Gcsefchuche die Annahme in die P f l e g « 
(mtül!« olllüieulo) sehr begünstigte, dagegen die Frey« 
heil zu o d o p l i r e n , ohne eine» vorläufige» Versuch 
durch Uebernahme in die Pflege, sehr beschränkte. ÜN. 
343"-3?»' I n dem Preus, L. R. hat die Pf l .g lv l l l l l -
schafl cine seh» ausgedehnte Wirkung, I I , 2. 1«. Abschn. 

/ 
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Viertes Hauptstück. 
Von den Vormundschaften und Curatelen *)> 

Der ersie ThcildeS HauptstückS handelt, nach Andeu-
tung des Unterschiedes zwis6)cn Vol»nundschust und 
Eurutel (§§. 167. u. 1L8.), in chronologischer Ord« 
"ung: I. Von der Beste l lung und dem A n . 
l r i t ' t c derVormundschust (htz. 189 — 206.). 
^1. Von der F n r l d a u e r oder Fsch,,mg derftllicN/ 
sowohl in Rücksicht der Person des Minderjährigen 
(§§. 207 — 221.), als der Verwaltung des Bei. 
'Nl'genS (§tz. 222 — 248.). I I I . Von der E r l ö 
schung (§§. 249 — 266). I m zweytcn Thrill 
wird nach gleicher Ordnung d i e C u r n t c l , größten 
<licilS mit Beziehung auf die Vorschriften ü!>cr die 
Vormundschaft, vorgetragen (tz§. 269 — 28H.)-

H. 187. 

Personen, denen die Sorge eines Vaters ^ ' « ^ 
nicht zu Stat ten kommt, und die noch min- s«as".>'dC''-
derjahrig oder aus einem andern G r u n d e " ' " 
lhre Angelegenheiten selbst zu besorgen un
fähig sind, gewahren die Gesetze durch einen 

') Val. Gts. l. 5.; Jos, l, 5; In.».», I. I. 1. ,2 —»6. 
0iß«„, ,. XXV,. «» XXVII.; «pltllß. L. R. II. ,S.; » 
tnä« Is»̂ ,. I. ,«,, 
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Vormund oder durch einen Curator beson
der» Schutz. 

l ) Wie die öffentliche Verwaltung über
haupt u n a u f g e f o r d e r t (insgemein vermit
telst der politischen Behörden und politischen 
Maßregeln) für die Sicherheit der Bürger haupt
sachlich in jenen Fällen sorgt, wo sie selbst die 
Gefahren abzuwenden nicht im Stande sind; so 
nimmt sie auch diejenigen Bürger in besonde
r e n Schutz, die sich selbst zu schützen unvermö
gend sind (H. 2, . ) . Sic bestellt ihnen Vertreter 
der Rechte, und halt dieselben durch strenge Auf
sicht zur Erfüllung ihrer Pflichten an. Diese Ob
sorge aber w i rd , weil das Verhaltniß zwischen 
Vormündern und Pflegebefohlenen dem Rechts
verhaltnisse zwischen Aeltern und Kindern ahn
lich, und vorzüglich auf die Beachtung und Ver
teidigung der Rechte gerichtet ist, denNechts-
bc Horden anvertrauet. 

2) Zur Erreichung der Absicht bestehen 
zwcyerlep Arten der Vorschriften. Einige sind 
nur den Gerichtsbehörden zur Erfüllung ihrer 
Amtspflicht zu wissen nöthig; andere müssen auch 
den Vertretern der Pflegebefohlenen und ande
ren Bürgern, die mit ihnen in Verkehr oder 
Wechselwirkungkommen, bekanntscyn.Erstere wa
ren derAmtsvorschrift für die Gerichtsbehörden*) 

*) S , allg»m. Insisxet. siil dir I»st)z-B»hü>bc» «rm y. 
Sept. >7l!5, 6 Abschn,: Vl'n l>,m Bcxchmen dt l cs»ien 
Bchil?»« in Waisolsoch«« ,md ümollll». 
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vorzubehalten, und nur die letzteren dem Gcsetz-
buchc einzuverleiben*). 

3) Personen/ die ordentlicher Weise ihre 
Geschäfte selbst zu besorgen fähig sind, und nur 
durch kurz vorüber gehcnde,oder voraus zu sehende 
Ursachen daran ganz, oder zum Theile ucrhin-
dert werden, können sich selbst M a c h t h a b e r 
bestellen. Nu r jene bedürfen einer ö f f e n t l i 
chen Vorsorge, die aus Leibes- oder Gemüths-
gebrechen, oder aus unvermutheten Hindernissen 
dafür zu sorgen außer Stande sind, und nicht 
ehe schon den Beystand eines ordentlichen, na
türlichen Vertreters (wie des Vaters §§. l3cj. 
l4?. u. f.) genießen. 

§. 1L8. 

Ein Vormund hat vorzüglich für die un<»sch'> 
Person des Minderjährigen zu sorgen, zu-Vormm.!'-''" 
sslcich aber dessen Vermögen zu verwalten. ^ < >md Tu. 
Ein Curator wird zur Besorgung der An 
gelegenheiten derjenigen gebraucht, welche 
dieselben aus einem andern Grunde, als je
nem der Minderjährigkeit, selbst zu besorgen 
unfähig sind. 

' ) 5», äl<er»>, Römischen Rechte war die Vormundschaft 
i'ift bloß ein ReHt des V o r m o n a t s ( ß n g o s Lchrb 
der Geschichte des R R, §. «H ) ; in dem Fra»iis,schcu 
>st sie größte» Thcils ei«e>Fa m i l i e n »Ange lea en« 
h e i l I. i n , ; in dem Peeujischen. Md Olfterttichisch« 
^escfc eine ö f f e n t l i c h e . 
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Die erwähnten Pflegebefohlenen (§. 187.) 
sind von zweifacher Art. Einige müssen ihres un
reifen, m inder jäh r igen Alters wegen (ob 
sie gleich schon mündig sind) zuvörderst ausgebil
det und erzogen, nebenbcy aber auch ihre übri
gen Angelegenheiten besorgt werden. Andere, 
deren Erziehung (nach erreichter Volljährigkeit) 
schon vollendet ist, bedürfen eines Vertreters zur 
Verwahrung ihrer Rechte und zur V e r w a l 
tung ihres Vermögens (§. 167. N. 3.)'). 
Das crstcre Verhältnis) zwischen dem Vertreter 
und dem Minderjährigen wird V o r m u n d 
schaft, das letztere E u r a t e l genannt. 

§. 189. 
I. Von der Wenn der Fall eintritt, daß einem M i n -

ft.aft".""'" derjährigen, er sey von ehelicher oder unehe-
Vcra,'i»ss,mff licher Geburt, ein Vormund bestellet werden 
,-lBcMu,.«. muß; sind die Verwandten des Minderjäh

rigen oder andere mit ihm in nahem Ver
hältnisse stehcnoe Personen unter angemesse
ner Ahndung verbuuoen, dem Gerichte, un
ter dessen Gerichtsbarkeit der Minderjährige 
sieht, die Anzeige zu machen. Auch die poli
tischen Obrigkeiten, die weltlichen und geist
lichen Vorsteher der Gemeinden, müssen 

*) Zwo» <n<t auch be« einige» Pflegebefohlenen bei zwey» 
tei, A r ! , wie bcy Verstandlosen, eine Aufsicht übel die 
<p«rson ei», die aber nicht «»„ dem Vertreter, sondern 
»?» Aciztm, Wärter» und Wächtern zu führen ist. 
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sorgen, daß das Gericht hiervon benachrich
tiget werde. 

1) Zuerst von der Vormundschaft. Der ge
wöhnlichste Fall einer Bevormundung ist der 
Tod eines Hausvaters, welcher Waisen zurück 
laßt. Davon werden d»e Gerichte aufdem Lande, 
und in kleineren Landstädten gar bald durch den 
Ru f , in größeren Städten aber vermittelst der 
taglich durch den Druck bekannt gemachten Tod-
tenverzeichnisse, die zugleich den Charakter, so
mit stillschweigend die Gerichtsbehörde des Ver
storbenen anzeigen, unterrichtet. Und indem die 
Gerichtsbehörde unverzüglich die Vcsieglung oder 
Sperre des Nachlasses vornimmt (§. 796.), er
fahrt sie zugleich, ob Waisen des Verstorbenen 
vorhanden sepn, und erhalt Gelegenheit, mit 
tclst der Hausgenossen und Verwandten nähere 
Aufklärung zu einer angemessenen Bestellung der 
Vormundschaft zu erlangen. 

2) Andere, minder gewöhnliche Falle der 
Bevormundung, wie z. B. eines unehelichen 
Kindes, oder solcher Kinder, deren Aeltern zur 
Erziehung und Vertretung unfähig sind (§§. 
176. u. 177.), werden oft den geistlichen oder 
weltlichen G e m e i n d e v o r s t e h e r n ; öffentli
chen Instituten, wie Findet-, Waisen- öder I r 
renhäusern; oder den po l i t i schen O b r i g k e i 
ten durch die schuldige Aufmerksamkeit aufKin
der, die keinen ehelichen Vater zu haben schei
nen , oder aus Untersuchungen über Straffalle 
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des Ehebruchs, der Mißhandlung der Kinder (§. 
178.); ferner den C r i m i n a l - G e richten in 
den Fallen der Weglegung eines Kindes, einer 
zwepfachen Ehe; oder den C iv i l -Ge richten 
aus der Klage wegen Schwängerung und Aner
kennung des Kindes, oder aus Scheidungs- oder 
Trennungsklagen (§§. 109. l i 5 . u. iti3.) frü
her, als dem vormundschaftlichen Gerichte, be
kannt. 

2) I n manchen Fallen können die Vor
mundschaftsgerichte nur von P r i v a t - P e r s o -
nen in frühe Kenntniß des Bevormundungsfal-
lcs gesetzt werden; vorzüglich von der Mutter 
eines die väterliche Sorgfalt vermissenden Kin
des, von andern Verwandten, oder von Haus
genossen, von Pflegeältcrn, Lehrern u. d. gl. 
Daher wird nicht nur den Obrigkeiten, den geist
lichen und weltlichen Vorstehern, es wird auch 
s>llen mit einem Minderjährigen in näherem Ver
haltnisse stehenden Privat-Personen zur Pflicht 
gemacht, die Anzeige zur Bevormundung in den 
Fallen, wo sie vernünftiger Weise nicht schon 
vcrmuthct werden muß, zu veranstalten. Die 
Ahndung der unterlassenen Anzeige richtet sich 
nach der Nahe des Verhältnisses und dem Grade 
der Sorglosigkeit, und kann in einem von der 
Behörde zu ertheilendcn schriftlichen, oderöffcnc-
lichcn Verweise, in einer Geldstrafe zum Armen-
fonde, oder wohl auch in einer angemessenen Ar
rest-Strafe bestehen. J a , Personen, denen (wie 
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der Mutter oder den Großaltern H. l/,3.) eine 
strenge Pflicht, für die Erziehung drs Kindes zu 
sorgen, obliegt, könnten nach der Lehre vom Ver
schulden auch zum Ersähe des Nachtheiles ange
halten werden. 

H. i g " . 

Das Gericht muß, sobald es zur Kennt- M«ie»V„l» 
niß gelanget ist, von Amts wegen die Be-h'/K.""^" 
stellung eines tauglichen Vormundes vor
nehmen. 

1) Die Bevormundung ist eine A m t s 
h a n d l u n g außer Streitsachen, wo der Richter 
nicht, wie in den gewöhnlichen Fallen des eigent
lichen Richteramtes (in Streitsachen), erst eine 
Klage, oder ein Begehren der Parte»), die auf 
ihr Recht Verzicht thun kann, abwarten muß. 
Die Bevormundung ist eine ö f f e n t l i c h e An
stalt, deren Vorkehrung unmittelbar der Staat 
fclbst schon im Allgemeinen fordert. Sie ist im 
Grunde eine politische Vorkehrung, die aus be
sonderen Nebenbctrachtungen der ssivil-Behörde 
überlasten wird (§. ,87.). Wie die politischen 
Behörden u n a u f g e f o r d e r t für die öffentliche 
und Privat-Sicherheit sorgen müssen; so auch hier 
das (die Stelle der politischen Behörde vertre
tende) Emil-Gericht. Obschon also dieses weder 
von einer andern Behörde, noch von Privaten 
zur Bestellung eines Vormundes aufgefordert 
würde, so liegt ihm doch dieselbe, in was immer 
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für einem Wege es zur Kenntniß von dem Falle 
einer Bevormundung gelangt, schon vermöge 
seines von selbst eintretenden Amtes ob. Diese 
Bemerkung bezieht sich nicht bloß auf die Bestel
lung, sondern auch auf die Verwaltung, und Er
löschung der Vormundschaft. Das Gericht muß 
auf alle Handlungen und pflichtwidrigen Unter
lassungen des Vormundes aufmerksam seyn,und, 
ohne erst des Vormundes, des Minderjährigen, 
oder seiner Angehörigen Beschwerden oder Erin
nerungen abzuwarten, in jeder Rücksicht von 
Amtswegen auf das Wohl des Minderjähri
gen (Waisen, Pupillen) bedacht seyn. I n dieser 
Hinsicht wird das untere Gericht auch das vor
mundschaftliche (Obervormundschaft) ge
nannt, und ist, nm in allen seinen Functionen, 
so auch in Vormundschaftsangelegenheiten, den 
oberen Gerichten (dem Appellations-Gerichte 
und der obersten Justiz-Behörde) untergeordnet. 
Das bestimmte vormundschaftliche Gericht eines 
Minderjährigen ist jenes, dem er durch die 
Iurisdictions-Norm*) zugewiesen ist. 

2) Damit aber der Minderjährige weder 
durch eine verzögerte, noch durch eine unbehuth-
same Wahl des Vormundes in seinem sittlichen 
Zustande, oder in Erhaltung und Verwaltung 
seines Vermögens gefährdet werde, muß ihm von 
dem Gerichte baldmöglichst ein taugl icher 
Vormund bestellet werden. 

' ) Patent vom 27. E l v i . »782 §. ,2. 
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Untauglich zur Vormundschaft über-^°<w^,dl«« 
Haupt sind diejenigen, welche wegeu ihres <,»,'? >'°»<in« 
minderjährigen Al ters, wegen Leibes-oder ^ ' 3 « . 
Geisiesgebrechen, oder aus andern Gründen d««»>l 
ihren eigenen Geschäften nicht vorstehen kön
nen; die eines Verbrechens schuldig erkannt 
worden sind, oder von denen eine anstandige 
Erziehung des Waisen oder nützliche Ver
waltung des Vermögens nicht zu erwar
ten ist. 

l ) Obschon ein Vormund zunächst nurPr i -
vat-Angelegenheiten eine« Pupillen zu besorgen 
hat, so ist doch die Vormundschaft auch als eine 
ö f f en t l i che Ansialt zu betrachten, der sich alle 
Bürger, wie den öffentlichen Auftragen und La
sten überhaupt, unterziehen, worin sie sich wech
selseitig unterstützen müssen. I n der Regel muß 
«lso jeder Bürger die ihm aufgetragene Vor-
umndschaft übernehmen, dafern nicht eine n o t h -
w e n d i g e , aus der Unfähigkeit entspringende, 
oder eine f r c y w i l l i g c , von dem Gesetze zuge
standene, Befrevungsursache obwaltet. Auf die 
ersiere muß zum Wohle des Minderjährigen von 
Amt^wcgcn; auf die letztere aber nur, wenn der 
Vcfrcvte von seinem Rechte Gebrauch machen 
wi l l , Bedacht genommen werden. Bcyde beziehen > . 
sich auf alle Arten der Berufung zur Vormund-
ichnft(§§. :90—199.) . 
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2) Die Untaüglichleit ist von zwepfacher 
A r t ; sie bezieht sich theils auf a l l e V o r m u nd-
sch as ten überhaupt, oder doch auf mehrere 
Arten derselben/theils nur auf eine einzelne, 
bestimmte Vormundschaft. Eine schlechterdings 
allgemeine Unfähigkeit tr i t t bcy jenen ein, die 
selbst noch eines Vormundes oder Curators be
dürfen, oder die durch ein Verbrechen, oder 
durch eine schon ehedem übel verwaltete Vor
mundschaft ' ) sich des öffentlichen Vertrauens 
unwürdig gemacht haben. Vielen, übrigens ver
standigen und rechtschaffenen Bürgern aber feh
len in ihrem Stande, in ihrem Wirkungs- und 
Gesellschaftskreise die Kenntnisse oder Eigen
schaften zur zweckmäßigen Führung einer Vor
mundschaft außer ihrem Kreise; daher sie zu 
tiner Vormundschaft von solcher Art nicht zu be
stellen sind. So wenig z. B. ein Gewcrbsmann 
zur Vormundschaft eines adelige», Fideicommiß-
Bcsitzers, so wenig ist der Letztere zur Vormund
schaft eines Gcwerbsbcsitzers geeignet. 

§. 192. 

Auch Personen weiblichen Geschlechtes, 
Ordensgeistlichen und Einwohnern fremder 
Staaten, soll in der Regel (§. 196.) keine 
Vormundschaft aufgetragen wenden. 

») Insbesondere ist dieß !>» F a l l , wenn ei» Vormund sich 
»mcr witderhohlle» Mischnndlmig des Mündels schuldig 
gemach« t,at, Sttafgcs, ! l . z. ,70. 
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Der Grund der Vorschrift ist offenbar, weil 
es diesen Personen gewöhnlich entweder an den 
nothwcndigen Kenntnissen/ oder an der erforder
lichen Zeit, oder an der näheren Gelegenheit zur 
Erziehung des Minderjährigen, und zur Vermö
gensverwaltung, oder an dem Verhaltnisse der 
Unterordnung zu den, die Oberaufsicht führen
den, inlandischen Gerichten mangelt. Die Aus
nahme in Rücksicht des weiblichen Geschlechtes 
deutet schon das Gesetzbuch an (§. igL.). 

Zu einer bestimmten 
sind diejenigen nicht zuzulassen, welche der Vormund. 
Vater ausdrücklich von der Vormundschaft ' ^ 
ausgeschlossen hat; die mit den Aeltern des 
Minderjährigen oder mit ihm selbst bekannt
lich in Feindschaft gelebt, oder die mit dem 
Minderjährigen entweder schon in einem 
Proccsse verwickelt sind, oder, wegen noch 
nicht berichtigter Forderungen in einen ver
wickelt werden könnten. 

Diese Ausschlicßungsursachcn fallen von 
selbst auf. Der Vormund soll die S t e l l e des 
V a t e r s vertreten. Wie es also billig ist', dem 
Vater die Berufung eines Vormundes zu über
lassen, eben so billig ist es, daß man ihm das 
Recht zugestehe, bestimmte Personen von der 
Vormundschaft auszuschließen. Ferner soll der 
Vormund das öffentliche, allen Schein eines 

Dd 
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Verdachts ausschließende, Zutrauen einer eifri
gen/ unpartcylichen Amtsführung genießen. Wie 
kann aber ein solches Zutrauen bey demjenigen 
Sta t t sinden, der den Pupillen, oder dessen Ael-
lern feindselig behandelt, der sie an Leib, Ehre 
oder Gut vorsatzlich verletzt, oder zu verletzen 
versucht hat, oder der als Glaubiger oder Schuld
ner die nächste Gelegenheit hat, Behelfe des Pfle
gebefohlenen aus dem Wege zu schaffen, die Füh
rung der Streitsache zu verzögern u. d. g l . ' ) . 
Scheinen die angeführten Verhaltnisse dem Ge
richte unbtkannt zu seyn, so müssen sie bey der 
Bestellung eröffnet werden (§. 202.). Welche ^ 
Vorsicht in dem Falle, daß das zuletzt erwähnte 
Verhältnis) erst spater eintritt, zu treffen sey, . 
wird unten bestimmt (§. 25/,.). 

§. 194. 
Personen, die in der Provinz, zu wel

cher der Minderjährige der Gerichtsbarkeit 
nach gehört, sich entweder gar nicht aufhal
ten, oder doch länger als ein Jahr von der
selben entfernt seyn müssen, sind in der Re
gel zur Vormundschaft nicht zu bestellen. 

*) Da« Fronzös. Ges (ä i t . 442 ) und dos Römische Recht 
( I , «3. C. 6e «xcu'»t) dehnt die Ausschlicsuna auch auf 
diejenigen «u l , deren nächsie Verwandte ober Angehöri
gen mit dem PuviNen in eine« Prozeß verwicl'tlt sind. 
Ohne Zweifel wäre in ähnlichen, wirklich bedenklichen, 
Fallen 'auch bey un< die Aueschließung nicht gesehwidriz 
(5- ' 9 » ) . 
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Eine solche Entfernung hindert theils die 
Aufsicht über die Person, theils die Verwaltung 
des Vermögens, theils die schnelle Besorgung 
der Geschäfte bey dem Gerichte. Fallen diese Be
sorgnisse weg, indem der Minderjährige bey sei
nem reiferen, der Volljährigkeit nahen Alter, 
oder, weil er einen tauglichen Erzieher zurSeite 
hat, der nahen vormundschaftlichen Aufsicht nicht 
bedarf, und sein Vermögen etwa größten Theils 
in dem Aufenthaltsorte des Vormundes gelegen 
ist, oder, wenn andere, jene Besorgnisse weit 
überwiegende, Gründe für die Bestellung eines 
Elchen Vormundes eintrete, so ist das Gericht 
ausnahmsweise dazu berechtiget. 

Wider ihren Willen können zur Ueber- H ^ > 
nehmung einer Vormundschaft nicht ange- «»ng««lün'de. 
halten werden: Weltgeistliche, wirklich die
nende Militär-Personen und öffentliche 
Beamte; eben so derjenige, der sechzig Jahre 
alt ist; dem die Obsorge über fünf Kinder 
oder Enkel obliegt; oder, der schon Eine 
mühsame Vormundschaft, oder drei) kleinere 
U> besorgen hat. 

Für die hier erwähnten Personen streitet 
b>e Vermuthung, daß ihnen bey der Wichtig
keit, Menge oder Beschaffenheit ihrer Geschäfte, 
und dem Maße ihrer Kräfte eine Vormundschaft 
öliger Weise nicht aufgebürdet werden könne. 

D d 2 
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Da sie aber an sich dazu nicht unfähig sind/ so 
dürfen sie/ wenn sie von dem Erblasser, oder 
durch das Gesetz berufen sind/ nicht übergangen/ 
es muß ihrer Beurtheilung / ob sie sich ihrer Be-
frepung bedienen wollen/ anHelm gestellt/ und 
nur im Falle einer gerichtlichen oder außergericht
lichen Zusage, die Vormundschaft zu überneh
me»/könnten sie zur Erfüllung ihres Verspre
chens angehalten werden. Ucbrigens kann eine 
Befrepungsursache manchmahl in ein wirkliches 
H inde rn iß (z. B. durch übergroße Beschäfti
gung/ Abwesenheit in Militär-Diensten/ oder 
durch eine mit dem hohen Alter verbundene Gei
stesschwache) übergehen/ worauf das Gericht zum 
Besten des Pupillen von Amtswegen Bedacht 
nehmen muß. Wann/ und in welcher Form die 
Entschuldigungsursachen anzubringen sepn, lehrt 
der H. 20 >. 

§. 196. 
Art«»dtrBe° Vor Allen gebührt die Vormundschaft 
N!rmm.'" demjenigen, welchen der Vater dazu beru-
^Astame.,-^n hat, wenn demselben keines der in den 
tische; §§. 19^ —194 angeführten Hindernisse im 

Wege sieht. 

1) Obschon der Vormund immer nur von 
öem Gerichte, als einer öffentlichen Macht, zu 
bestellen ist, so gibt doch das Gesetz demjeni
gen ein vorzügliches Recht, die Vormundschaft 
«nzu sprechen, der von dem ehelichen Vater 



Von dm Vlmnundschaflcn und Curatclm. ^21 

(durch Testament, Eodizill, Vertrag, oder eine 
andere unzVeifelhafte Willenserklärung) dazu 
b e r u f e n wird. Diese Ernennung ist ein Aus
fluß der vaterlichenGewalt,die zwar bloß persönlich 
und unübcrtragbar, aber aus der gegründeten 
Vcrmuthung, daß der Vater kraft seiner Ein
sicht und zärtlichen Sorgfalt die zweckmäßigste 
Auswahl treffen werde, mit dem Rechte, einen 
Vormund als seinen Stellvertreter zu benennen, 
bekleidet worden ist. Die Ernennung wird dem 
Gerichte auf die oben (§. 169.) angedeutete Art 
bekannt. 

2) Die Ernennung des Vaters gibt aber 
dem Ernannten weder ein unbedingtes Recht auf 
die Vormundschaft, besonders da erst seit d«r 
Berufung Ausschließungsursachen, oder gegrün
dete Bedenklichkeiten des Gerichts eingetreten 
sevn können, noch legt sie ihm, außer dem Falle 
einer Uebereinkunft, eine specielle Verbindlich
keit zur Uebernahme der Vormundschaft auf. Ob 
durch Ablehnung derselben das etwa dem er
nannten Vormunde zur Befolgung des Auftra
ges zugedachte Vermachtniß verloren gehe, wird 
am gehörigen Orte entschieden (§. 709.). 

§> 197. 
Hat eine Mutter oder eine andere Per

son einen Minderjährigen ein Erbtheil zu--
gedacht, und zugleich einen Vormund er
nannt; so muß dieser nur in der Eigenschaft 
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eines Curcttors für das hinterlassene Vermö
gen angenommen werden. 

Dieser Satz ist eine Folge d:s vorigen Pa-
ragraphs, verbunden mit der Betrachtung, daß 
man beu der Mutter nicht gleiche Einsicht, und 
bey anderen Erblassern (worunter auch der Va
ter eines unehelichen Kindes, und der Adoptiv-
Vater gehört (§§. 166. u. ,85.), am mindesten 
nicht gleiche Sorgfalt, wie bey dem ehelichen 
Vater, voraussetzt. Dagegen fordert die Gerech
tigkeit, daß die von einem Erblasser, kraft des 
f reyen V e r f ü g u n g s rechtes mit einem 
Nachlasse (Erbschaft oder Vermachtniß) verknüpfte 
Anordnung, wodurch er einen Eurator desselben 
ernennt, in Erfüllung komme. Und das Gericht 
ist, dafcrn nicht besondere Gcgcngründe eintre
ten, allerdings berechtiget, diesen Eurator 
zugleich die Vormundschaft über die Person des 
Minderjährigen anzuvertrauen (§. 209.). Eine 
Mutter aber, die ihrem Nothcrben bloß den 
P f l i c h t t h e i l hinterließe, wäre nicht einmahl 
einen Curator zu ernennen befugt (§. 774.). 
Ucbrigcns sind die im Paragraphe erwähnten 
Personen um so mehr berechtiget, bestimmte Per
sonen, selbst den Vater des Pupillen, von der 
Kuratel des Nachlasses auszuschließen. 

§. ,98. 
«) s'Mche; Wenn der Vater keinen oder einen unfä

higen Vormund ernannt hat, so isidieVor-
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mundschaft vor Allen dem väterlichen Groß
vater, dann der Mu t te r , sofort der vaterli
chen Großmutter, endlich einem andern Ver
wandten, und zwar demjenigen anzuver
trauen, welcher mannlichen Geschlechtes, der 
nächste, oder aus mehreren gleich nahen der 
altere ist. 

1) I n Ermanglung eines vom Vater recht
lich ernannten Vormundes smd die Ve rwand 
ten nicht nur berechtiget/die Vormundschaft zu 
verlangen; sie sind vielmehr vor den Uebrigcn 
verbunden, die aufgetragene zu übernehmen. 
Die Erziehung, der sittliche Zustand, die Erhalt 
tung und gute Verwaltung des Vermögens, das 
Wohl der Pupillen überhaupt liegt ihnen in 
mehrfacher Rücksicht naher, als fremden Perso
nen ; sie haben ordentlicher Weise genauere Kennt
nis) von den Angelegenheiten des Familien-Glie
des, sie haben mehr Gelegenheit, die Vervoll
kommnung seines Zustandes den übrigen Glie
dern an das Herz zu legen, und die natürlichen 
Bande bürgen für ihren Eifer; auch ist es bil
l ig , daß sie, wie an mannigfaltigen Vortheilcn 
jmd Rechten der verwandtschaftlichen Verbin
dung, so auch an den Bürden und Verpflichtun
gen Theil nehmen. 

2) Diese Gründe beweisen zugleich, daß 
überhaupt dcn Verwandten mannlichen Ge
schlechts vor den weiblichen, den näheren 
vor den entfernteren, und in gleichem Verhalt, 

» 
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nisse dem, gewöhlstich mit mehr Einsicht, Erfah
rung und Fvlughcit verbundenen, reiferen A l 
ter der Vorzug zu geben scy. Nur in Absicht 
der nächsten Verwandten von der väterl ichen 
Seite, und in Absicht der Mutter last sich hier 
das Gesetz, mit Rückblick auf das väterl iche 
Ansehen, und die mütterliche Sorgfalt, in eine 
genauere Bestimmung ein, d»c aber auf andere 
(z. B. die mütterliche Großmutter, oder Schwe
ster des Mündels) nicht auszudehnen ist. I n 
Rücksicht aller übrigen Verwandten tritt der 
Ausspruch des Gerichts nach den Graden der 
Verwandtschaft ein (§. 41.). Da aber die Ver--
zögcrung der Bevormundung dem Wohle des 
Pupillen, das hier immer der Hauptzweck seyn 
muß, nachthcilig wäre, so ist das vormundschaft-
lichc Gericht, ohne mühsame Nachforschung und 
Einberufung der abwesenden oder unbekannten 
Verwandten befugt, sich an die bekannten und 
gegenwärtigen zu halten, um so mehr, als jenen 
ohnehin die Vorsorge, über ihre näheren An
sprüche zu wachen, nicht benommen ist (§§. 258. 
u. 25l).). Ucbrigcns geht von selbst hervor, daß 
die Vorschrift des Paragraphs nur von eheli
ch e n Verwandten verstanden werden könne (H. 
,65.). 

§- '99. 
gerichtliche. Kann eine Vormundschaft auf die an

geführte Art nicht bestellet werden, so hangt 
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es von dem Gerichte ab, wen es mit Rück
sicht auf Fähigkeit, S tand , Vermögen und 
Ansässigkeit zum Vormunde ernennen wil l. 

i ) Die Vorschrift lehrt, daß die gerichtliche 
E r n e n n u n g oder Auswahl eines Vormundes 
immer nur a u s h ü l f s w e i s e Sta t t habe. Denn, 
ist entweder ein vom Vater, oder ein vom Gesehe 
berufener, fahigcrVormund vorhanden, und (ohne 
von seiner etwaigen Entschuldigung Gebrauch zu 
machen) bereit, die Vormundschaft zu übernch-. 
mcn, so darf er kraft seines rechtlichen Anspru
ches nicht übergangen werden; sonst stunde ihm 
die Beschwerde offen. Die gerichtliche Ernennung 
tritt also ein, n) wenn weder vom ehelichen Va
ter ein Vormund ernannt, noch auch ein eheli
cher Verwandter des Pupillen vorhanden ist (ein 
bcv unehelichen Kindern gewöhnlicher Fa l l ) , b) 
wenn weder der vom Vater, noch irgend ein vom 
Gesetze berufener tauglich ist, oder c) wenn we-
der der eine, noch der andere, da Entfchuldi-
gungsgründc für sie streiten, bereit ist, die Vor
mundschaft zu übernehmen. Dagegen crtheilt der 
Mangel , oder die Unfähigkeit, oder rechtliche 
Entschuldigung eines vom V a t e r , oder zu
nächst vom Gesetze berufenen Vormundes noch 
kein Necht zur gerichtlichen Ernennung, weil im 
ersten Falle den Verwandten überhaupt, im letz
teren aber den entfernteren der Anspruch auf die 
Vormundschaft gebührt. Das Nahmlichc ist im 
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Falle der erledigten Vormundschaft zu beobach
ten (H. 249.). 

2) Das Gericht ist, sobald ihm die Ernenn 
nung zusieht, an keinen Vorschlag gebunden. 
Allein die Billigfeit und Klugheit verlangen, daß 
das Gericht den Vorschlag der Angehörigen des 
Pupillen nicht beseitige, lindem ihnen aus den 
Familien - oder Standcsvcrhaltnisscn oft ge-
naucr, als dem Gerichte bekannt ist, wer die zur 
Ucbernahme der Vormundschaft erforderlichen 
Eigenschaften in einem vorzüglicheren Grade 
besitze. 

3) Die Eigenschaften nahmlich, die den Nich
ter mit Rücksicht auf das W o h l , und die beson
deren Verhältnisse des Minderjährigen in der 
Auswahl des Vormundes leiten sollen, sind: a) 
nebst der gesetzlichen Tauglichkeit (§§. 190 — 
il)/>.) die besondere F ä h i g k e i t zur Erziehung 
der Person, und zur Verwaltung des Vermö
gens. Um eine bestimmte Vormundschaft gut zu 
führen, ist es nicht immer genug, daß man ein 
Mann von gesundem Menschenverstände, unta-
delhaften S i t t en , und sein eigenes Vermögen zu 
verwalten fähig sey. Der Vormund, ob er gleich 
die Erziehung der Person, oder die Verwaltung 
des Srammvcrmögcns nicht unmittelbar selbst, 
oder allein zu besorgen hak, muß, wenn derPu-
pil l einer höheren Ausbildung, oder der Anlei
tung zu bestimmten Bernfsgeschaften bedarf, oder 
wenn die Erhaltung und Vermehrung, seines 
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Btammvermögcns öconomische, mercantilisch« 
oder technische Kenntnisse fordert/ doch wenig: 
stens so viel davon verstehen/ daß er eine ver-

. nünftige Auswahl der Personen zur unmittelba
ren Erziehung und Geschäftsbesorgung zu treffen/ 
und die Oberaufsicht zu führen fähig sey. Vor
züglich ist auf solche Personen Bedacht zu neh
men/ die in Geschäften von der A r t , als die 
vormundschaftlichen sind/ schon eine längere 
Ucbung besitzen. 

/>) I n naher Verbindung mit der eben er
wähnten Eigenschaft steht K) die Rücksicht auf 
den S t a n d des zu bestellenden Vormundes. 
Vermöge der Unähnlichkeit der Gesinnungen/ 
Neigungen/ Sitten und Beschäftigungen der 
verschiedenen Stande taugt gewöhnlich kein 
solcher Vormund, der mit dem Pupillen sehr uw 
gleichen Standes ist; jcmebr er sich dem Stande 
desselben annähert, desto geschickter ist er gtt 
wohnlich zur Vormundschaft. Darum wird das 
Gericht, wenn ihm der Vorschlag der Mut ter , 
oder anderer Verwandten und Angehörigen des 
Mündels nicht zu Statten kommt, mit Nutzen 
die bekannteren Standes- oder Erwerbsgcnosscn 
desselben zu Nathe ziehen (§. 191.). 

5) Endlich c) auf das V e r m ö g e n und 
die A n s ä s s i g k e i t des künftigen Vormundes 
ist hauptsachlich dann Bcdacbt zu nehmen, wenn 
der Minderjährige ein ansehnliches Vermögen 
besitzt, und dem Vormunde ein beträchtlicher 
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Thei l , wenigstens der Einkünfte/ in denH«lnde« 

gelassen werden muß. 

§. 200. 

>vHn,B" Jeden ernannten Vormund, ohne Unter
st^,.,,,, 1,^ schied, hat das vormundschaftliche Gericht 

sogleich anzuweisen, daß er die Vormund
schaft übernehme. Der Vormund, ob er 
gleich für seine Person unter einer andern 
Gerichtsbarkeit sieht, ist schuldig, die Vor
mundschaft zu übernehmen, und wird in 
Rücksicht auf alle zu diesem Amte gehörige 
Angelegenheiten der vormundschaftlichenBe-
hörde unterworfen. 

1) Von der Berufung zur Vormundschaft 
l§§. 196. u. 198.) unterscheidet sich die Bes te l 
l u n g , d. i. die Anweisung, oder der gerichtliche 
Auftrag, daß der Berufene die Vormundschaft 
übernehmen soll. Berufen wird man vom Vater 
des Minderjährigen, oder vom Gesetze, ohne deß-
,vcgcn noch bestellt zu scyn. Es können dem Be
rufenen nicht nur gesetzliche Mangel, es können 
ihm auch besondere Bcdenklichkeitcn desGerichtes 
entgegen stehen, die das Gesetz nicht alle umfas
sen, nnht bestimmt ausdrücken kann (§. 191.), 
und worüber, im Falle, daß der Ausgeschlossene 
sich beschwert findet, der obere Gerichtshof zu 
entscheiden hat ' ) . Ja selbst eine gerichtliche, münd-

ergl, unten § «68, 



Von den Vlmnundschasten und Cumlelcn. 429 

liche Berufung geschieht manchmahl, um unnutze 
Ausfertigungen zu ersparen, nur in Gestalt eines 
Anerbiethens, oder Versuches, ob der Bedachte von 
seinen Entschuldigungsgründen Gebrauch machen 
wolle, oder nicht. Jeder Vormund also ohne Un
terschied, ob er vom Vater, vom Gesetze, oder 
vom Gerichte berufen w i rd , muß eine bestimmte 
A n w e i s u n g zur Antretung der Vormundschaft 
erhalten. 

2) Die Bestellung geschieht in der Regel 
schriftlich, aber aufdem stachen Lande, oder,wenn 
Gefahr auf dem Verzuge ist, auch in Städten, 
vorerst bloß mündlich, und zwar, damit Verzö
gerungen vermieden werden, immer unmittelbar 
von dem v o r m u n d s c h a f t l i c h e n Ger i ch te , 
wenn auch derBcauftragte für seine Person einer 
andern Gerichtsbarkeit unterläge. 

3) Die nächste Folge der Bestellung ist, daß 
der Bestellte, damit die Pupillar-Angelegenhei
ten durch Aufschub keinen Nachthcil leiden, so-
gleich die Vormundschaft antreten müsse; selbst 
in dem Falle, daß er einen gesetzlichen Entschul-
digungsgrund hat, indem ihm, diesen anzubrin
gen, noch immer vorbehalten bleibt. Eine fernere 
Folge der Bestellung ist, daß der Bestellte, un
geachtet seines besonderen persönlichen Gerichts
standes, in allen vormundscha f t l i c h e n Ge
schäften unmittelbar dem vormundschastlichen Gc« 
richte unterworfen ist, mithin die Aufträge nicht 
etwa mittelst seiner Behörde zu empfangen, noch 
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auch seine Vorstellungen, und Gesuche oder Be
schwerden in solchen Angelegenheiten mittelst der
selben anzubringen hat. 

§. 201. 

F»rm.l»i,Vt< Glaubt derjenige, welchen das Gericht 
Heilung ab ju , ^ . , ^ . " /- ^ ^ /> 

lchnt». zur Bormundschaft berufen hat, daß er zu 
diesem Amte nicht geschickt sey; oder, daß 
ihn das Gesetz davon frey spreche, so muß 
er sich innerhalb vierzehn Tage, von der 
Zeit des ihm bekannt gemachten gerichtlichen 
Auftrages, an das vormundschaftliche Ge
richt, oder, wenn er demselben für seine 
Person nicht unterworfen ist, an seine per
sönliche Gerichtsstellc wenden, welche seine 
Gründe mit ihrem Gutachten begleiten und 
dem vormnndschaftlichen Gerichte zur Ent
scheidung vorlegen soll. 

Diese, mir dem erforderlichen Beweise un
terstützte, Vorstellung kann vermittelst des ordent
lichen (persönlichen) Gerichtshofes geschehen, 
thcils weil die Pu^illar-Geschäfte durch die mitt-
lerweilige dem bestellten Vormunde obliegende 
Verwaltung (§. 200.) außer Gefahr gesetzt wer
den, theils weil die Entschuldigungsgründe oft 
jenem Gerichtshöfe naher bekannt, und von dem
selben zu bestätigen sind. Wi rd die Vorstellung 
gegründet gefunden, so ist der Bestellte von dem 
Auftrage frey zu sprechen, und für die Bestel
lung eines andern Vormundes zu sorgen; wird 
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sie zurück gewiesen/ so hat der Nccurs an das 
vormundschaftliche Gericht Statt. 

§. 2U2. 

Wer seine Untauglichkeit zur Vormund- , ^ " 7 ^ " ' 
schast verhehlet, hat, so wie das Gericht, «orm,,.,drj 
das wissentlich einen nach dem Gesetze un- " i ^ ' w ^ ' 
tauglichen Vormund ernennet, allen dem ^ ' H ' " d,>. 
Mlnderiahrlgcn dadurch entstandenen (Vcha- de«, 
den undcntgangenenNutzen zu verantworten. 

Offenbar wird schon in dem ersten Falle 
voraus gisetzt, daß dem bestellten Vormunde ein 
gesetzliches Hindernis), die Vormundschaft zu 
übernehmen, entgegen stand, welches er aber, 
ungeachtet er sich desselben bewußt scyn mußte, 
dem Gerichte verheimlichte. I n beydcn Fallendes 
Paragraphs gründet sich also der Schade des 
Minderjährigen, oder der verwahrloste Nutzen 
in einer vorsätzlichen, gesetzwidrigen Hand
lung, wofür nach einer allgemeinen, in dem 
Hauptstücke vom Rechte des Schadenersatzes ent
haltenen Vorschrift vol le Genug thuung 
geleistet werden muß. I m Falle, daß dem Un
tauglichen, der sich der Vormundschaft anmaßte, 
eine Verschlimmerung oder Verwahrlosung des 
s i t t l ichen Zustandes des Pflegebefohlenen, 
die keine Erstattung zulaßt, zur Last siele, würde 
eine dem Verschulden angemessene Bestrafung 
eintreten. 
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H. 2o3. 

Dieser Verantwortung setzt sich auch 
derjenige aus, welcher ohne gegründete Ur
sache sich weigert, eine Vormundschaft zu 
übernehmen, und er soll überdieß durch an
gemessene Zwangsmittel dazu angehalten 
werden. 

Wenn selbst derjenige, welcher eine gegrün
dete Entschuldigung hat, dennoch inzwischen be
dacht seyn muß, daß die Person, oder das Ver
mögen des Pflegebefohlenen nicht verwahrloset 
werde (§. 200.); so ist es um so mehr die Pflicht 
dessen, welcher ohne Grund die Erfüllung sei
ner Bürgerpflicht verweigert. Ein zweckmäßiges 
Zwangsmittel zur Ucbcrnchmung der Vormund
schaft ist, daß der Ungehorsame eine Geldstrafe 
entrichte, die zur Belohnung seines Stellvertre
ters verwendet werden kann. Wo die Geldstrafe 
keine Anwendung findet, wird ein verhaltniß-
maßigcr Arrest zu verhangen, und, wenn sich 
von dem Starrsinnigen keine gedeihliche Besor
gung der Vormundschaft hoffen laßt, ein ande
rer, eifriger Vormund zu ernennen scvn. Über
haupt sollen strenge Maßregeln da, wo andere 
fähige Personen zur Uebcrnebmung der Vor
mundschaft bereit sind, oder der Berufene aus 
wahrscheinlichen, billigen Gründen einen andern 
tauglichen Vormund in Vorschlag bringt, nichl 
angewendet werden. 



Van den Vlmnundschaslcn und Cullltrlm. ^33 

§. 204. 

M a n kann das vormundschaftliche Amt < " " " " d» 
nur nach einem von dem gehörigen Gerichts- sch«̂ . 
stände dazu erhaltenen Aufträge überneh
men. Wer sich eigenmächtig in eine Bor
mundschaft eindringt, ist verbunden, allen 
dem Minderjährigen dadurch erwachsenen 
Schaden zu ersetzen. 

Ein solcher unzcitiger, gesetzwidriger (§. 200.) 
E i fe r , ; . B. eines nahen Verwandten, der sich 
sogleich der Vormundschaft anmaßt, erregt Ver
dacht von Nebenabsichten, bringt oft die ordent
liche Verhandlung in Verwirrung, und versetzt 
den Minderjährigen durch Hintansetzung der ge
setzmäßigen Vorsichten und Voransialtcn oft in 
wirklichen Schaden, indem z. B. die Vcrmögens-
stücke nicht ordentlich beschrieben, verwahrt, oder 
geschätzt, und inzwischen verloren, verdorben/ 
oder unter ihrem Wcrthe veräußert, Capitalien 
unsicher angelegt, gewagte Geschäfte fort gesetzt, 
oder für den Pflegebefohlenen ein unvcrhaltniß-
maßiger Aufwand gemacht wird. Es ist gerecht 
und bi l l ig, daß der Urheber des Schadens den
selben ersetze. 

H. 2s>5. 

Jeder V o r m u n d , mit Ausnahme des Angel°bu„K 

Großvaters, der M u t t e r und der Großmut

ter , muß vermittelst Handschlages angelo

ben: daß er den Minderjährigen zur viecht« 
. E e 
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schaffenheit, Gottesfurcht und Tugend an
führen, daß er ihn dem Stande gemäß als 
einen brauchbaren Bürger erziehen, vor Ge
richt und außer demselben vertreten, das 
Vermögen getreulich und emsig verwalten/ 
und sich in Allem nach Vorschrift der Gesetze 
verhalten wolle. 

§. 206. 
U'lm.dehiel. Einem aufdiese Ar t verpflichteten Vor 

munde hat das Gericht eine förmliche Ur
kunde darüber auszufertigen, damit er in 
Ansehung seines Amtes beglaubiget sey, und 
sich in vorkommenden Fallen rechtfertigen 
könne. Uebernimmt ein Großvater, eine 
Mut te r oder Großmutter eine Vormund
schaft; so muß ihnen eine ahnliche Urkunde 
zugestellet, und derselben dasjenige, was 
andere Vormünder angeloben, eingeschaltet 
werden. 

1) M i t derBestellung.wirddcm Vormunde 
zugleich Tag und Stunde bestimmt, um dem 
Gerichte die öffentliche Zusage der Erfüllung sei
ner vormundschaftlichen Pflichten, worüber man 
ihm die H a u p t u o r s c h r i f t c n zu Gemüthe 
führt, in die Hände des Vorstehers zu leisten. 
Ueber die besonderen Pachten kann er sich 
unmittelbar selbst aus dem Gesetze, oder mittelst 
sachverständiger Rathgeber, belehren. Nur den 
Aeltern, die schon die Natur und das Gesetz zur 
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Vorsorge verbinden, wird die Angclobung erlas
sen, und der Inhal t der vormundschaftlichen 
Pflichten schriftlich in der Bestellungsurkunde 
vorgehalten. Einem abwesenden oder auswärti
gen Vormunde weiset man ein ihm nahe liegen
des Gericht zur Angclobung an, welches dieselbe 
dem vormunoschaftlichcn Gerichte bestätiget, und 
hierdurch zugleich Sicherheit verschafft, daß der 
Auswärtige sich den ferneren Aufträgen unter
ziehen werde (§. 200.). 

2) Die vormahls übliche, eidl iche Ange
lobung ward abgeschafft*). Den vorsichtigen und 
rechtschaffenen Mann bindet sein, zumahlen öf
fentlich gegebenes, Wort so fest als ein Eid.Bey 
einem leichtsinnigen, auf dem Wege der Recht
lichkeit schwankenden Menschen mag der Eid die 
gute Wirkung haben, ihn auf kurze Momente 
fest zu halten, daß er (wie bcy Ablegung eines 
Haupt- , oder Erfüllungs- oder Zeugeneidcs) 
der Wahrheit getreu bleibe; aber daß der Eid ihn 
wahrend der langen Dauer der Vormundschaft 
vor Fehltritten bewahren soll, ist eine schwache 
Hoffnung. Selbst der Gewissenhafte, seiner 
Schwachen sich bewußt, weigert sich einer solchen 
Verpflichtung, und die überspannte Vorsorge 
wacht, daß man an würdigen Vormündern Man
gel leide. 

3) Der B e s t e l l u n g s u r k u n d e bedarf 

*) Jos. Ges. §. /lg.; ßvfd. »om ,2. Apnll i?!'?. 
Ee 2 



^36 I. Thcil. Viertes Hauplslück. 

der Vormund hauptsächlich, um zur Ers^ung 
der Zinsen und anderer Einkünfte des Ps,<v 
fohlenen, oder bev Führung eines Pr^c,!,5 vor 
einem andern, als dem Vormundschaften Ge
richte, und überhaupt bcy einem mit einem Drit« 
ten im Nahmen des Pflegebefohlenen vorzuneh
menden Geschäfte sich als Vertreter desselben 
ausweisen zu können. 

§. 207. 

Vurm"^" Iebes vormundschaftliche Gericht ist 
schalt. ' verbunden, ein so genanntes Vormund-
« H 3 < ^ schafts- oder Waisenbuch zuführen. I n die-
V»rs>c, l ŝ s Buch müssen oie Vornahmen, Familien-

Nahmen, das Alter der Minderjährigen, 
und alles, was sich bey der Uebernahme, 
Fortdauer und Endigung der Vormundschaft 
Wichtiges ereignet hat, eingetragen werden. 

§. 208. ' 

I n diesem Buche soll auch auf alle Be
lege dergestalt hingewiesen werden, damit 
sowohl das Gericht selbst, als auch in der 

, Folge die volljährig gewordenen Waisen A l 
les, was ihnen zu wissen nützlich ist, in be-
glaubter Form einsehen können. 

Die vorzüglichsten Gegenstände dieses, zu
gleich zur Uebersicht und leichteren Auffindung 
dienlichen Buches sind: a) der Vo r - und Fami
lien - Nähme, und das Alter des Minderjährig 
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gen, dann d.r Vor- und Familien-Nähme des 
bestellten Vormundes; b) der Aufenthaltsort und 
die Erzü.hun.'Fart des Mündels; c) die Beschaf
fenden ul.d U.lv s înmungsart des Vermögens 
mit ^ezichung auf die vollständigen Urkunden; 
6) die in wichtigeren Angelegenheiten erthcilten, 
gerichtlichen Vewllligungen ;e) die Bemerkung, 
ob nach jedem Jahre richtige Rechnung gelegt 
worden; k) die Erlöschungsart der Vormund
schaft, und Uebcrgabe des Vermögens. 

§. 209. 
S o wie ein von dem Vater ernannter V"e!»'«u>>g 

, . . , , c , ^ . ^>« /. ' der vor«!«»!!. 

Vormund mcht nur über die Person des sch«-tii<i>sn 
Minderjährigen, sondern auch über dessen 5 H , U A 
Vermögen zu sorgen hat; eben so wird ver- h'"'«».»«' 
muthct, daß der Vater jemanden, dem er vtrwallun«. 
zum Curator über das Vermögen ernannt ^ ' -«Per. 
hat, zugleich die Aufsicht über die Person 
habe anvertrauen wollen. Hat aber der Va
ter einen Vormund nicht für alle Kinder, 
oder einen Curator nicht für das ganze Ver
mögen ernannt; so liegt dem Gerichte ob, 
für die anc ern Kinder nnen Vormund oder 
für den übrigen Theil des Vermögens einen 
Curator zu bestellen. 

1) Die Hauptpfiichten der Vormundschaft 
sind die Erziehung des Minderjährigen, und die 
Verwaltung seines Vermögens. Sowohl die eine, 
als die andere fordert E i nhe i t des Planes 
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und Einheit der Ausführung, welche sich kaum 
erwarten laßt, wenn mehrere, nngetheilt und 
mit gleicher Macht, daran Theil nehmen. Bcvde 
Zweige der Vormundschaft greifen auch in ein
ander ein. Die Erziehung muß aus dem Vermö
gen bestritten, sie muß nach Maß desselben, und 
zum Theil nach Beschaffenheit des Hauptstam
mes, den der Pflegebefohlene künftig selbst ver
walten soll, eingerichtet werden. Aus dem Grunde 
ist das Gesetz geneigt, selbst wenn mehrere Kin
der eines Erblassers vorhanden sind, die Aufsicht 
über ihre Person, und die Verwaltung ihres 
Vermögens, folglich die Vormundschaft und «Zu
ratet in Einer Person zu vereinigen. 

2) Allein in besonderen, gleich selteneren, 
Fallen kann die Verschiedenheit des Aufenthalts
ortes, oder des Charakters der Kinder, so wieder 
Umstand, daß das Vermögen an mehreren Orten 
zerstreut liegt, oder die Verwaltung von einem 
Thcile desselben besondere Kunstkcnntnisse vor
aussetzt, verlangen, daß mehreren Geschwistern 
mehrere Vormünder, oder über die verschiedenen 
Zweige des Vermögens verschiedene Curatorcn 
bestellet werden. Daher gestattet das Gesetz dem 
Vater , aus Zutrauen in seine Einsicht und Sorg
fa l t , eine solche Anordnung zu treffen. Sobald 
aber eine Abthcilung der Vormundschaften, und 
Curatelen getroffen w i rd , ist es natürlich, daß 
kein Vormund oder Curator in die Geschäfte des 
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andern sich einzumengen, aber auch keiner für 
den andern zu haften habe. 

' §. 210. 

S i n d mehrere Vormünder ernannt wor
den, so können sie zwar das Vermögen des 
Minderjährigen gemeinschaftlich oder theil-
weise verwalten. Verwalten sie es aber ge
meinschaftlich, oder-theilen sie die Verwal
tung ohne Gcnchmhaltung des Gerichtes un
ter sich; so haftet jeder Einzelne für den 
ganzen dem Minderjährigen erwachsenden 
Schaden. Immer muß auch das Gericht 
veranstalten, daß die Person des Minder
jährigen und die Hauptführung der Ge
schäfte nur von Einem besorget werde. 

i ) Das Gesetz redet hier von dem Falle, 
wo der Vater für ein und das nahmliche Kind 
mehrere Vormünder ernennt, entweder aus Zart
gefühl, daß aus mehreren ihm nahen Personen 
durch die auszeichnende Berufung der einen zur 
Vormundschaft die übrigen sich gekrankt finden 
könnten, oder aus der wichtigeren Betrachtung, 
daß der Umfang und die Beschaffenheit der Ver-
lasscnschaft eine größere, getheiltc Aufsicht, oder 
wechselseitige Unterstützung verlange. So kann 
es geschehen, daß der Erblasser, wenn sein Vermö
gen theils in einer Handlung, theils in einer Ö k o 
nomie, thcils in streitigen Forderungen besteht, 
einen Handelsmann, einen Wirthschaftsverstan-
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digen, und zugleich einen Ncchtsgelehrten zur 
Vormundschaft ernenne. 

2) I n einem solchen Falle verpflichtet das 
Gesetz die Vormundschaftsbehörde, die Absicht 
des Vaters mit dem Wohle des Pflegebefohle
nen dergestalt zu vereinigen, daß derselbe weder 
durch eine unschickliche Trennung der Geschäfte, 
noch durch die Verschiedenheit der Meinungen 
und Maßregeln der Vormünder, noch auch durch 

. das gemächliche Vertrauen des einen auf den 
andern Gefahr laufe. 

3) Hat der Vater nicht undeutlich aus dem 
oben angeführten ersten Beweggründe nur meh
rere, so genannte Eh re » V o r m ü n d e r er
nannt, so wird es dem Richter nicht schwer fal
len, sie zum Einverständnisse zu lenken,daß nur 
Einer aus ihnen die Geschäfte der Vormund
schaft, und die übrigen nur eine Nebcnaufsicht 
führen. Dann wird aber auch nur jener für die 

. Verwaltung, und diese werden bloß aushülfs-
weise für ihre auffallende Sorglosigkeit verant
wortlich (§. 226.). 

ä) I m Falle dagegen, daß nach der ver
nünftigen Absicht des Vaters die Führung der 
Vormundschaft getheilt werben soll, wird das 
Gericht Sorge tragen, daß die E r z i e h u n g 
nach gleichförmigen Grundsätzen nur von Einem 
übernommen, die übrigen Angelegenheiten aber 
auf eine schickliche Weise verthcilct werden, in
dem entweder Einem die Leitung und Obcrauf-
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sicht, und dcn übrigen die Ausführung der Maß
regeln, oder aus den trennbaren Zweigen der 
Verwaltung jedem einer dcrsclbenzur Besorgung 
überlassen wird. Jeder haftet dann auch nur nach 
dem Masse des ihm zugccheilten Einflusses. 

5) Wollen die Vormünder sich zu einer an
gemessenen Verkeilung der Geschäfte nicht ver
liehen, oder nehmen sie dieselbe eigenmächtig vor, 
so unterziehen sie sich dadurch einer Eorreal-Ver-
bindlichkeit; sie haften alle für Einen, und Einer 
für alle, mit Vorbehalt des Rückersatzes unter 
sich. Immer ist jedoch das Gericht verpflichtet, 
sobald es sich von dem Nachtheile der gemein
schaftlichen Verwaltung, oder der eigenmächti
gen Verkeilung überzeugt, vielmehr dem Uebel 
frühe Einhalt zu thun, als auf den unsicheren 
Ersatz des Schadens zu rechnen. 

6) I m Falle einer g c th e i l t e »Vormund
schaft fordert auch die Klugheit von jenen, die 
mit derselben Geschäfte schließen, aus den Bc-
glaubigungsurkunden, oder durch genauere Nach
forschung bey dem vormundschaftlichen Gerichte 
sich zu überzeugen, ob und in wie fern die Vor
münder e i n z e l n , oder nur e i n v c r s i a n d l i c h 
dcn Pflegebefohlenen zu verbinden berechtiget 
seyn. I m Zweifel wird nach dcn Grundsätzen 
der Bevollmächtigung das Letztere Vcnmtthct. 

§. 211. 

Müt tern und Großmüttern, die eine «,«»««<.««,> 
einer V»r» 
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d"'"̂ "'.'.",l Vormundschaft übernehmen, muß ein Mi t -
M>tV°!.»unl». vormund zugegeben werden. Bey der Wahl 

desselben ist vor Allem auf den erklarten 
Willen des Vaters, dann aufden Vorschlag 
der Vormünderinn, endlich aufdie Verwand
ten des Minderjährigen Rücksicht zu nehmen. 

Dicß ist der gewöhnliche F a l l , wo d>- .'<'r-
mundschaft (um das vorzüglich in Rechtsgeschäft 

, ten minder erfahrene Geschlecht in Führung der
selben zu untcrstüyen) mehreren Personen, doch 
mit solcher Vorsicht aufgetragen wird, daß thcils 
durch die hier angegebene Bestcllungsart, thcils 
durch die in den folgenden Paragraphen ausge
zeichnete Grenzbcstlmmung das Besorgnis) schäd
licher Collisionen beseitiget wird. Ucbrigcns bleibt 
dem Gerichte unbenommen, den von der Mutter 
vorgeschlagenen, oder selbst den vom Vater er
nannten Mitvormund nicht nur , wenn er offen
bar untauglich, sondern auch dann, wenn er aus 
besonderen Gründen bedenklich wäre, zu über
gehen, und einen anderen zu wählen (§. 191.). 

§. 212. 
Milbte,, und Auch der M i t vo rmund muß eine B e -

Mitvonimn- glaubigungsurkunde vom Gerichte erhalten, 

b"- - und angeloben, daß er das Beste des Min
derjährigen befördern wolle, und er muß zu 
diesem Ende der Vormünderinn mit seinem 
Rache beystehen. Sollte er wichtige Gebre-
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chen wahrnehmen; so muß er sich bestreben, 
denselben abzuhelfen, und nöthigen Falls 
dem vormundschaftlichen Gerichte Anzeige 
davon machen. 

. i ) Die Beglaubigungsurkunde muß der 
Bestimmung eines M i t v o r m u n d e s gemäß 
eingerichtet werden. Seine Bestimmung ist, der 
Mutter , welcher eigentlich, und zunächst die Vor
mundschaft, die Erziehung und Vermögensver
waltung obliegt, Beys tand zu leisten, damit 
die Wohlfahrt des Minderjährigen desto sicherer 
erziclctwerdc. Je minder, oder je mehr die Haupt? 
vormünderinn ihre Wichten vollständig zu er
füllen fähig oder geneigt ist, desto erheblicher, 
oder minder erheblich wird die Obsorge des Mi t 
vormundes. 

! 2) Vorerst hat der Mitvormund die Mut
ter, welcher vermöge ihres natürlichen Verhält
nisses zum Kinde, und vermöge der gerichtlichen 
Bestellung die Fähigkeit und der gute Wil le zu
zutrauen ist, nur zu beobachten, und bereit zu 
scyn, ihr in Angelegenheiten, die eines männli
chen N a t h s bedürfen, denselben zu crthcilen; 
was insbesondere bey der Erzichungsart und 
Standeswahl mündiger Söhne, oder bey wich
tigeren, ungewöhnlichen Ercignungcn der Vermö
gensverwaltung, und bey vorzunehmenden Rechts
geschäften der Fall seyn wird. Wo es nöthig 
scheint, soll er der Vormünderinn auf eine be
scheidene Art mit seinem Rathe z u v o r k o m m e n . 
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3) Fallen dem Mitvormunde bep seiner 
pflichtmaßigen Obsorge Gebrechen auf, die 
einen schädlichen Einfluß auf das Wohl des Pfle
gebefohlenen haben können, so wird er, um das 
Ansehen der Mutter nickt abzuwürdigen, diesel
ben, sie mögen in positiuen Handlungen, oder 
in Unterlassungen bestehen, erst im Sti l len durch 
kluge Erinnerungen zu heben bemüht sepn. Doch 
wenn bey wichtigeren Gebrechen seine wiederhohl-
ten ErilMFrungcn keinen Eingang finden, fordert 
es der höhere Zweck, dem uormundschaftlichen 
Gerichte die Anzeige zur Abhülfe zu machen. 

Eine andere wesentliche Pflicht des M i t 
vormundes ist, daß er bcy vorfallenden Ge
schäften, zu deren Gültigkeit die Einwil l i 
gung des vormundschaftlichen Gerichtes 
nothwenoig ist, das Gesuch der Vormünde-
nnn mit unterzeichne, oder seine besondere 
Meinung beylege, so wie er auch auf Ver
langen des Gerichtes über ein solches Ge
schäft unmittelbar sein Gutachten zu erstat
ten hat. 

Jeder Vormund, folglich auch die Mutter, 
muß in allen wichtigen Vormundschaftsgcschaf-
ten, deren die gewöhnlicheren unten (§. 2,?5.) 
cnifgczahlct werden, die E i n w i l l i g u n g des 
G e r i c h t s einhohlen. Hier ist es nun vorzüglich 
Pflicht der Mut ter , vorerst den Mitvormund um 
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Nath zu fragen, oder zu ihrem Vorschlage seine 
Bevstimmung zu verlangen/ welche er auch durch 
bloße Unterfertiglmg des gerichtlichen Gesuchs 
erklären kann. I m Falle, daß seine Meinung 
ganz, oder zum Theile von dem Gesuche abweicht, 
soll er sie schriftlich bcylegcn. Würde aber seine 
Meinung von derVormündcrinn ganz übergan
gen, oder etwa nur von ihr selbst in dem Gesuche 
angeführt, so liegt dem Gerichte die Vorsicht ob, 
den Mitvormund schriftlich oder mündlich zu 
vernehmen. 

§. 21 / . . 

Ein Mitvormund, welcher diese Pflich
ten erfüllet hat, bleibt von aller ferneren 
Verantwortung frey; ist einem Mitvormunde 
aber zugleich die Verwaltung des Vermö
gens ausgetragen worden, so hat er mit die
ser Verwaltung alle Pflichten eines Lurators 
übernommen. 

Wie jeder Vormund nur nach dem Masse 5 es 
i h m a u f g e t r a g e n e n Geschäfts verantwort
lich scyn kann, so auch der Mitvormund. Die 
V e r w a l t u n g der Einkünfte, oder des Haupt
stammes des Pnpillar-Vermögens wird ihm ins
besondere dann aufgetragen, wenn die Mutter 
sich damit nicht befassen w i l l , und mit dem zur 
Erziehung erforderlichen Vorschusse sich begnü
get, oder, wenn ihr selbe der nothwcndigcn, 
ausgedehnteren, oder der besonderen Kunstkennt-
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nisse wegen nicht überlassen werden kann. Dann 
übernimmt der Mitvormund zugleich alle Pfiich- > 
ten und Rechte, die einem Curator oder Haupt
vormunde in Rücksicht der Vermögensverwaltung 
zukommen, wornach also auch seine Beglaubi-
gungsurkunde, um sich darüber ausweisen zu 
können (§. 206-.), abzufassen ist. 

H. 2 i5 . 

Wenn eine Vormünderinn von der Vor
mundschaft austritt; so ist die Vormundschaft 
in der Regel dem gewesenen Mitvormunde 
aufzutragen. 

Ein emsiger Mituormund hat die bewahrte 
Vcrmuthung für sich, daß er auch als alleiniger 
Vormund die Angelegenheiten, mit denen er sich 
bereits naher bekannt gemacht hat, vorzüglich gut 
besorgen werde. Hat aber diese Vcrmuthung aus > 
dem bisherigen Benehmen des Mitvormundes 
keinen festen Grund, oder kann, oder wi l l er -
aus gegründeten Ursachen sich dem beschwerlichen 
Amte nickt unterziehen, oder verlanget ein fähi
ger , naher Verwandter, einem Fremden, wel
cher der Mutter auf ihr Ansuchen zur Bephülfe 
verwilligct worden, vorgezogen zu werden, u. d. 
g l . ; so leidet die Regel eine billige Ausnahme, 
und der Mitvormund ist von seinem Amte zu 
entlassen. Ucbcrnimmt aber der bisherige Mi t 
vormund die vollständige Vormundschaft, so über
nimmt er alle Rechte und Verbindlichkeiten eines 
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Vormundes, und cs ist ihm eine neue, seinem 
dermahligen Amte angemessene, Bcglaubigungs-
urkunde auszufertigen. 

H. 216. 

Ein Vormund hat gleich dem Vater die Ves°ndc« 
Verbindlichkeit und das Recht, für die Er- N"de«"" 
ziehung des Minderjährigen Sorge zu tra- ^ Z ^ 
gen; doch muß er in wichtigen und bedenkli- d«Eruch»ng 
chen Angelegenheiten erst die Genehmigung ^" ^"^" ' 
und die Vorschriften des vormundschaftlichen 
Gerichtes einhohlen. 

i ) Der Vormund tri t t kraft eines öffentli
chen, gerichtlichen Auftrages in die Stelle des 
Vaters; er übernimmt die E r z i e h u n g der 
P e r s o n des Minderjährigen, und die Besor
g u n g des V e r m ö g e n s . I n der ersten Bezie
hung wird hier der Vormund dem Vater, in der 
letzteren ward oben der Vater einem Eurator, 
oder Vormunde gleich gestellt (H. 162.). Wie 
also oben das Gesetz den Vater in Rücksicht der 
Vermögensverwaltung Kürze halber aufdie aus
führlicheren , einem Vormunde erthcilten, Vor
schriften anweiset; so müssen dagegen die meisten 
dem Vater in dem vorigen Hauptstücke über die 
Erziehung gegebenen Vorschriften hier auf den 
Vormund angewendet werden. 

2) Doch kann man nicht behaupten, daß dem 
Vormunde durchaus gleiche Pflichten, lind noch 
minder, daß ihm ganz gleiche Rechte mit dem 
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ehelichen Vater in Hinsicht auf die Person des 
Minderjährigen zukommen. Den Vater verbin
det mit dem Kinde schon die Na tu r , und die 
frohe Erwartung, daß es ihn im Alter unterstü
tzen, und seinen Nahmen auf die Nachwelt fori 
pflanzen werde. Das Gesetz kann dem Vater un
bedenklich eine ausgedehntere Macht cinräumcn, 
weil sie durch die väterliche Liebe und Sorgfalt 
gcmaßigct wird. Von dem Vormunde kann we
der eine so große Sorgfalt, wie von dem Vater, 
gefordert, noch kann ihm eine so erweiterte Ge
wal t , als die vaterliche ist, anvertrauet werden. 
Aber alle Rechte und Verbindlichkeiten, die zum 
Zwecke der Erziehung, um den Minderjährigen 
zu einem tugendhaften Menschen und nützlichen 
Staatsbürger auszubilden, schlechterdings noth-
wcndig sind, gehen auch aufdcn Vormund über. 

3) Auch dem Vormunde liegt die Sorge 
für die physische, moralische und technische Er
z i e h u n g ob, wozu der Vormund, weil sie den, 
»hm nicht eben so wie dem Vater bekannten, Eigen
schaften und Verhältnissen des Pflegebefohlenen 
gemäß scyn soll, sich durch eine Erforschung die
ser Eigenschaften und Verhältnisse vorbereiten 
muß. Hat schon der Vater ausdrücklich, oder durch 
seine Handlungsweise stillschweigend darüber ver-, 
fügt , so ist es gerecht, daß der Vormund ohne 
dringende Ursache nicht davon abweiche. I n s 
besondere wird das Kind in der Religion 
der Acltern (§. 140.), und zu dem von dem 



Von dm Vormundschaften und Cumttlcn. 44g 

Vater gewählten Stande fortan zu erziehen 
seyn. 

4) Hat aber der dem Kinde frühe entrissene 
Vater über die Erziehungsart nichts angeordnet, 
so ist es natürlich, daß sie von dem Vormunde 
dem Stande, den Fähigkeiten und übrigen Ver
hältnissen des Pflegebefohlenen gemäß fest gesetzt, 
und fort geführt werde; zu welchem Ende auch 
dem Vormunde das Recht zusteht, über den Pu
pillen genaue Aufsicht zu haben, und ihn zur Er
füllung seiner Pflichten anzuhalten (H. 145.). 
Indessen verlangen dieBilligkeit und Klugheit, daß 
der Vormund, vorzüglich wenn es auf die Stan
deswahl eines Mündels ankommt, theils die eigens 
Neigung desselben prüfe, theils hierüber mit den 
Verwandten des Kindes zu Rathc gehe, haupt
sachlich mit der Mut ter , wäre sie auch nur eine 
uneheliche, jedoch sorgfaltige Mut ter , da ihr 
selbst das Gesetz eine eben so große, ja gewisser 
Massen eine noch größere Macht, als der ehelichen 
zugesteht (§. it>6.). 

5) I n wichtigen Verfügungen, welche blei
bende, bedenkliche oder zweifelhafte Folgen für 
den Zustand des Minderjährigen haben können, 
oder welche von der Anordnung des Vaters, oder 
den gewöhnlichen,öffentlich gebilligtenErziehungs-
Maximen abweichen, oder mit dem Stande, und 
denVerhältnissen des Pupillen im Widerspruche zu 
stehen scheinen, ist der Vormund die Einwill i
gung des vormundschaftlichcn Gerichtes, als de<l 

Ff 
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nächsten öffentlichen Machtgebers, anzusuchen 
verbunden. Dieß ist insonderheit der Fall , wenn 
der Minderjährige in entlegene Provinzen, oder 
in das Ausland zur Erlernung einer Kunst, oder 
Fortsetzung seiner Studien versendet, wenn er 
zu einer ungewöhnlichen, mit seiner Geburt, odir 
seiner Neigung nicht übereinstimmenden Stan
desart gewidmet werden soll, u.d. gl. 

§. 217. 

VÄ.Mch.^ D " Minderjährige ist seinem Vormunde 
teil des «pfle- Ehreroiethung und Folgsamkeit schuldig; er 
«.b,tM«°l°. ^ ^ auch berechtigt, sich bey seinen näch

sten Verwandten, oder bey der gerichtlichen 
Behörde zu beschweren, wenn der Vormund 
seine Macht auf was immer für eine Art 
mißbrauchen, oder die Pflichten der n ö t i 
gen Obsorge und Pflege hintansetzen würde. 
Auch den Verwandten des Minderjährigen 
und jedem, der hiervon Kenntniß erhält, 
sieht die Anzeige bevor. An diese Behörde 
hat sich auch der Vormund zu wenden, wenn 
er den Vergehungen des Minderjährigen 
durch die zur Erziehung ihm eingeräumte 
Gewalt Einhalt zu thun nicht vermag. 

1) Die Pflicht des Minderjährigen, dem 
Vormunde Folge zu leisten, und seine Abhän
gigkeit auch durch das äußere, angemessene Be
tragen an Tag zu legen, fließt aus dem Rechts
verhältnisse zu dem Vormunde (H. 216.). Zu 
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dem Ende sind dem Vormunde ebenfalls die mit 
gewöhnlichen, kleineren Fehltritten im Verhalt» 
nisse stehenden Bcsserungsmittel zugestanden. 
Größere Vergchungen bleiben der Beurtheilung 
des vormundschaftlichcn Gerichts, und die Un
tersuchung und Bestrafung schwerer Polizey-
Uebertretungen, oder wirklicher Verbrechen der 
Polizey-, oder Criminal-Behörde vorbehalten; 
wogegen von dem Vormunde, kraft des Vertre
tungsrechtes, der Rccurs ergriffen werden kann 
(Strafges. 1. §. 463. I I . §. 4i5.). 

2) Es ist aber überhaupt eine billige und 
vorsichtige Erziehungs-Maxime, daß die Behand
lung des Zöglings seinem zunehmenden Alter und 
Verstände gemäß eingerichtet, und der Zögling 
a l lmäh l i ch aus der älterlichcn oder vormund-
schaftlichcnGcwalt cntlassen,und sich selbst überlas
sen werden soll. Trockene Befehle sollen stufenweise 
in Ermahnungen, in Vorstellungen und heilsame 
Nachschlage des Vormundes in den' Angelegen
heiten, worüber ihn der Minderjährige sein eige
nes Urtheil oder Verlangen eröffnet, übergehen. 
Gegen übertriebene Strenge, Mißbrauch der Ge
walt oder Hintansetzung der vormundschaftlichen 
Pflichten (z. B. durch Zwang eines Mündels zu 
einer bestimmten Standesart, oder durch zu 
karge Ausmessung des Unterhalts und Erzie-
hungsbctragcs, u. s. w.) schützen den Pflegebefoh
lenen die Gesetze (Vergl. Strafges. I I . §§.169. 
u. 17a.), und das Gericht, welches er unmittelbar 

F f 2 
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selbst/ oder, vorsichtiger, mittelst seiner Ver
wandten um Schutz anzusuchen berechtiget, und 
welches ihn auch ohne Aufforderung von Amis
wegen zu schützen verpflichtet ist. 

§. 2 l6. 

«?« zuna<bst D ie Person des Waisen soll vorzüglich 
b!?»l«e " der Mut ter selbst dann, wenn sie die Vor

mundschaft nicht übernommen oder sich wie
der verheirathet bat , anvertrauet werden; 
es wäre denn, daß das Beste des Kindes 
eine andere Verfügung erheischte. 

i ) Diese Vorschrift fordern die natürlichen 
Verhaltnisse (§§. 141. u. i69.), der wahrschein
liche Wille des Vaters, die Anhänglichkeit und 
das Wohl des Kindes. Dadurch wird aber die 
A u f s i c h t des Vormundes nicht ausgeschlossen, 
welcher insbesondere zu wachen, und die Mu t 
ter mit seinem Rathe zu unterstützen hat, dcrß 
die Erziehungsart mit dem Willen des Vaters, 
so wie auch mit den Verhältnissen, und der 
künftigen Lebensart des Kindes übereinstimme. 
Nur besondere Umstände, wie die körperliche oder 
Gemüthsbeschaffcnheit der Mutter, oder die Lage 
ihres Hauswesens, das Betragen, oder die künf-
tege Bestimmung des Kindes, u. d. gl., können 
ein'e Abweichung von der Vorschrift dieses Para-
graphs nothwendig machen, die aber der Vor
mund ihrer Wichtigkeit wegen dem Gerichte zur 
Beurtheilung vorzulegen, und worüber dieses 
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nur gegen die obere Behörde sich zu rechtferti
gen hat. 

2) Nach der Mutter haben zur Aufnahme 
des Minderjährigen vorzüglichen Anspruch: der 
Vormund, nahe Verwandte, oder solche Perso
nen, in welche die Acltern ein besonderes Ver
trauen zu setzen scheinen; dann folgen die öffent
lichen u.nd bewahrten Privat-Erziehungohauser. 
Getrauet sich der Vormund, seine eigene hierüber 
getroffene Wahl zu rechtfertigen, so ist er wenig
stens in der Folge selbe dem Gerichte anzuzeigen 
verbunden (§. 229.), 

§219. 

Die Unterhaltungskosten bestimmt das Bestimm,»,, 
vormundschaftliche Gericht, und nimmt bey ,,?>'» ^.'."0!.'". 
der Bestimmung auf die Anordnung deo Va- ^ H " ' 
ters, auf das Gutachten des Vormundes, 
auf das Vermögen, auf den S t a n d , und 
auf andere Verhaltnisse des Minderjährigen 
Rücksicht. 

1) Bcy Bestimmung des Aufwandes zur 
Erhaltung und Vervollkommnung des Minder
jährigen muß man zwar von dem unzweifelhaf
ten Grundsätze, daß die äußeren Güter nur M i t 
te l zu unserer Wohlfahrt, nicht Zweck seyn, 
ausgehen, dabey aber nicht übersehen, daß man 
eine üppige und verschwenderische Anwendung 
derselben vermeiden müsse, theils damit sie in der 
Folge zu nothweudigcn und nützlichen Ausgaben 
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zureichen, theils damit dieIugendanVerschwen
dung nicht gewöhnt, der Hang zu sinnlichen Be
gierden nicht ftühc schon aufgereiht, und der Keim 
zu vielfältigen erkünstelten Bedürfnissen gelcget 
werde. Daher ist der Vormund selbst an die vom 
Vater gemachte zu freygebige, aber auch an die 
zu karge, oder wenigstens dem steigenden Preise 
der Bedürfnisse unangemessene Bestimmung 
nicht gebunden, und vielmehr verpflichtet, die 
billige Abweichung von dem Gerichte zu begehren. 

2) Ein Vormund, welcher seinen ersten, 
oder, nach geänderten Umstanden, seinen nach
folgenden Anschlag auf die im Paragraphe ent
haltenen, oder auf andere inzwischen eingetre
tene Verhaltnisse stützet, muß selbe, in so fern 
sie dem Gerichte nicht ohnehin bekannt sind, mit 
Beweisen belegen. Und es hangt von dem Ge
richte ab, ob es ihm bloß einen Vorschußbetrag 
gegen Verrechnung, oder, aus Zutrauen in seine 
bewahrte Einsicht und Rechtschaffcnhcit, eine an
gemessene jahrliche Summe ohne Verrechnung 
bewilligen wolle (§. 238.). 

§ . 22c». 

Wenn die Einkünfte zur Bestreitung 
dieser Kosten oder zur Bestreitung eines Auf
wandes, wodurch der Minderjährige in einen 
fortdauernden Nahrungsstand versetzt wer
densoll, nicht zureichen; so darf mit Genehm-
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Haltung des Gerichtes s.:!ch das Hauptver
mögen angegriffen werden. 

Außer selteneren, unglücklichen Privat- oder 
öffentlichen Ercignungcn trifft dieser Fal l öfters 
bey wichtigen Blldungsmitteln, oder bey Stan-
dcsanderungen, durch Heirath, Antritt eines 
Amtes, oder eines Erwerbes, ein, weil hierdurch 
llcincre Eapitalicn eben zu den Zwecken, wozu 
sie zurück zu legen waren, verwendet, und die 
Einkünfte im Grunde nicht vermindert, sondern 
wahrscheinlicher Weise vermehrt werden sollen. 
Die unschädlichste A r t , einen Theil des Haupt-
stammcs auszuheben, und allenfalls die Mi t te l , 
selben durch Ersparungcn wieder zu erganzen, 
gibt dem Vormunde zu seinem gerichtlichen Vor
schlage die Beschaffenheit des Vermögens, und 
der übrigen Umstände an die Hand. 

§. 221. 

I n dem Falle, daß die Waisen ganz 
mittellos sind, soll das vormundschaftliche 
Gericht die bemittelten nächsten Verwand
ten zu deren Verpflegung, dafern sie nach 
dem §. I/.3. hierzu nicht ohnehin rechtlich 
verbunden sind, zu bewegen suchen. Auß.-r-
dem hat der Vormund auf öffentliche milde 
Stiftungen und bestehende Armenanstalten 
so lange einen gerechten Anspruch, bis der 
Minderjährige im Stande ist, sich durch 
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eigene Arbeit und Verwendung selbst zu 
ernähren. 

Die nächsten Verwandten, denen das Ge
setz die Verbindlichkeit, dürftige Waisen zu ver
pflegen, auflegt, sind: die Mut ter , die väterli
chen, und dann die mütterlichen Großaltern. I m 
Abgange derselben bicthen sich nebst dcnimPara-
graphe abgeführten Mitteln zuweilen noch an
dere an. Das Gericht ist nahmlich bedacht, eine 
solche Vormundschaft auf einen vermögenden, 
menschenfreundlichen Bürger zu übertragen; 
oder der Vormund bemühet sich, P f l ege al
t e r n für die mittellosen Waisen (H. 1L6.) aufzu
finden; oder er macht dem Gerichte den gegrün
deten Vorschlag, daß die Waisen, welche auf 
dem von den Aeltcrn angelegten Wege nach ver
änderten Umstanden schwerlich fort kommen wür
den, einem andern, früher versorgenden, Stande 
zu widmen seyn. Doch muß bey einer solchen 
Entscheidung nicht bloß auf eine schnelle, zeit
liche Abhülfe, es muß, nach sorgfältiger Prüfung 
der Umstände, vielmehr auf das wahre, dauer
hafte Wohl des Mündels Bedacht genommen 
werden. 

§. 222. 

Vesond«, D ie dem vormundschaftlichen Gerichte 
VÜ!m..7t.^" über das Vermögen des Waisen anvertraute 
s^«^ ^ . Obsorge fordert, daß es zuerst desselben 
sich« der Vir- Vermögen zu erforschen und es durch Sperre, 
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durch Inventur und Schätzung sicher zu stel- mögender, 
lcn suche. slilsch!,»»,,!,!̂  

Die zwcyte Hauptpflicht derVormundschaft, g"-f""" ' 
nächst der ersten / für die Person des Minder
jährigen Sorge zu tragen (§§, 216 — 221.), 
hat das Vermögen zum Gegenstände. Dieses 
soll zum Besten des Waisen durch eine gute Ver
waltung nicht nur e r h a l t e n , sondern, wo 
möglich, vermehret werden. Damit nun das 
Gericht, als Schutzbchörde, sich von der Erfüllung 
dieser vormundschaftlichcnPfiicht überzeugen kön
ne, muß es sich zuvörderst von dem ursprüng
lichen Zustande des Vermögens durch die 
S p e r r e , I n v e n t u r und Schätzung, so 
wie von den nachfolgendcnVev^nderungcn, 
hauptsachlich aus den Rechnungen, eine sichere 
und genaue Kenntnis) zu verschalen suchen. An 
der Erhebung und steten Uebcrsicht des Vermö
gens ist auch einem rechtschaffenen und ordentli
chen Vormunde gelegen, weil j,e die Grund
lage zu seinen Vorschlagen überdi.' Erzichungs-
art, über die Erziehungskosten, uq,d mehrere an
dere Vorkehrungen, dann zu den abzulegenden 
Rechnungen, endlich zur Ucbergabe des Vermö
gens an den Volljährigen ausmach t. 

§. 22I. 

Durch die gerichtliche Sperre werden "„>-« dir 
nur dann> wenn es zurSichelMlung noch- I.,7/."ur"" 
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wendig ist, die Gerathschaftcn in Verwah
rung genommen; die Inventur aber, das ist, 
ein genaues Vcrzeichniß des sammtlichen, 
dem Waisen gehörigen Vermögens, muß 
stets, selbst ohne Rücksicht auf das Verboth 
des Vaters, oder eines andern Erblassers, 
errichtet werden. 

i ) Unter der ger i ch t l i chen S p e r r e 
versieht man überhaupt die Handlung, wodurch 
das Gericht bewegliche Güter außer dem Ge
richtshause unter seine Obsorge stellt. Sie ge
schieht entweder durch die bloße Aufdrückung des 
gerichtlichen Siegels auf irgend einen Fheil dieser 
Güter zur öffentlichen Warnung, von denselben 
keinen eigenmächtigen Gebrauch zu machen ( I u -
risdictions - Sperre), oder mittelst wirklicher Ver-
schlicßung, wodurch der Zugang zu selben ge
hindert wird (enge Sperre). Ordentlicher Weise 
genüget es überhaupt an der erstcrcn, weil bey 
dem Tode eines Hausvaters, oder seiner erfolg
ten Unfähigkeit, die väterliche Gewalt auszuüben 
(§. 17K.), gewöhnlich die Mut ter , oder erwach
sene Kinder, oder andere bewahrte Hausgenossen 
vorhanden sind, denen man die nächste, genaue 
Aufsicht überlassen kann. Nur wenn es an die
ser gebricht, oder in Hinsicht auf erheblichere 
Stücke der Verlassenschaft bedarf es einer grö
ßeren Sicherheit durch eine schnelle enge Sperre, 
oder gerichtliche Verwahrung. 

2) Die B t sch r c i b u n g der unbeweglichen 
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und beweglichen Güter, des baren Geldes, der öf
fentlichen und Privat-Obligationen, Kostbarkci-
tcn, Kleidungsstücke, Gerätschaften, Schulden u. 
s. w. wird gewöhnlich schon durch die Abhandlung 
der Vcrlasscnschaft veranlaßt (§.797.); sie geschieht 
gerichtlich, und macht einen Gegenstand der Ge
richtsordnung aus.Diesc Beschreibung ist,ungeach-
tct des Vcrboths des Vaters oder Erblassers, uncr-
laßlich,weildcr Eigcnthümcrüber seine frep vcrcrb-
lichcn Güter zwar nach Wil lkür verfügen, aber das 
Vermögen, welches er dem Waisen bereits zuge
dacht hat, ohne sich selbst zu widersprechen, der Er
forschung und Sichcrstcllung der Vormundschaft, 
die dafür zu haften hat, nicht entziehen kann. 
Eben so muß auch jeder Zuwachs, jede Vermeh
rung des Hauptstammcs, in der Folge von dem 
Vormunde dem Gerichte angezeigt) und in die 
Beschreibung aufgenommen werden. 

§. 224. 
Das Verzeichnis; des Vermögens und dan!'b,„ch!»« 

die Schätzung der beweglichen Sachen müft V»,N>«" > 
sen ohne Zeitverlust, allenfalls auch vorBc- ' « ' ' ^ '^" 
stellung eines Vormundes, vorgenommen d"». vor. 
werden. Das Inventarium wird bcy den ^nNich.«. 
Verlassenschafts-Acten aufbewahrt und dem 
Vormunde eine beglaubigte Abschrift davon 
mitgetheilet. Die Schätzung des unbewegli
chen Vermögens muß, sobald es thunlich ist, 
vorgenommen werden; sie kann aber auch, 

> 
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wenn der Werth sich aus andern zuverlässi
gen Quellen darstellet, ganz unterbleiben. 

») Auch die Schätzung, d. i. die Bestim
mung des Werthes, wird zur Sicherstcllungdcs 
Waisen vom Gerichte durch Sachverständige 
vorgenommen. Die Beschreibung und Schätzung 
der beweglichen Sachen ist um so dringender, 
wenn sie unter enger Sperre zu halten, wenn 
sie dem Waisen überflüssig, und ohne Gefahr 
der Verschlimmerung, oder ohne beträchtliche 
Kosten nicht aufzubewahren, folglich unvcrzüg-
lich fc,l zu bicthen sind. Das Inventarium wird 
als Grundlage künftiger Vorkehrungen bcv Ge
richt aufbewahrt, und jedem Thcilhaber, wie dem 
Vormunde, den Miterben, Vermächtnißnch-
mern, Gläubigern u. f. w. auf Verlangen eine 
beglaubigte Abschrift ertheilet. 

2) Dagegen kann die Schätzung unbe
weglicher Güter mit der gehörigen Vorsicht, 
oder ohne beträchtlichen Aufwand nicht immer 
sogleich geschehen. Ja sie kann gänzlich unter
bleiben, wenn die Realität nicht zu veräußern, 
und der wahre Werth aus den, öffentlichen Bü
chern, aus neueren Schätzungen, oder ordentli
chen Rechnungen zu ersehen ist. 

§. 225. 

««?«"«««!.' ^ 9 l ein unbewegliches Gut des M i n -
Behildl'. 'derjahrigen in einer andern Provinz, oder 

gar in einem fremden S taa te ; so muß die 
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vormundschaftliche Behörde den ordentli
chen Gerichtsstand der andern Provinz oder 
des fremden Staates lim die Inventur und 
Schalung und um die Mittheilung dersel
ben angehen, diesem Gerichtsstande aber die 
Bestellung eines Curators über dieses Gut 
überlassen. 

§. 22U. 

Liegt das unbewegliche Gut in der 
nähmlichen Provinz,»aber unter einer an
dern Behörde, so gebühren zwar dieser alle 
auf das Gut sich beziehende Rechte, folglich 
auch die Inventur und Schätzung: allein ste 
muß der vormundschaftlichen Behörde auf 
Verlangen nicht nur eine Abschrift davon 
mittheilen; sondern auch dem Vormunde die 
freye Verwaltung des Gutes überlassen, 
obne sich über seine vormundschaftlichen 
Handlungen einer Art von Gerichtsbarkeit 
anzumaßen. 

§. 227. 
Diejenigen Mobilien, welche sich auf W,hi» >«« 

einem unbeweglichen Gute befinden, um be- » " Ä A 
ständig auf demselben zu bleiben, sind als s't""' 
ein Theil dieses Gutes anzusehen; alle übrige 
Mobilien, auch Schuldbriefe und selbst die 
auf einem unbeweglichen Gute haftenden 
Capitalien, gehören unter die Vormundschaft-
liche Gerichtsbarkeit. 
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i ) Ordentlicher Weise wird die Beschrei
bung und Schätzung von dem Vormund-
schaftlichen Gerichte vorgenommen, weil 
das Waiscnvermögcn gewöhnlich sich in dem 
Bezirke dieses Gerichts befindet. 

2) Befindet sich ein Theil desPupillar-Ver-
mögcns außer dem Bezirke'dcr Vormundschafts-
bchörde, so besteht er entweder in unbeweglichen, 
oder beweglichen Sachen. Unbewegliche Sa
chen, sie mögen sich nun in einem auswärtigen 
Staate, oder in einer andern inlandischen Pro
vinz, oder auch nur in einem andern Gerichts
bezirke der nähmlichen Provinz befinden, sind stets 
der Gerichtsbarkeit der Behörde des Bezirkes, 
worin sie liegen, als der Real -Veher de, un
terworfen. Ih r steht die Inventur und Schä
tzung der Realitäten zu; sie muß von der Vor
mundschaftsbehörde um die Mittheilung dersel
ben angegangen werden. 

3) Die beweglichen Güter des Pupillen 
dagegen, ob sie sich gleich außer dem Bezirke dcö 
vormundschaftlichen Gerichtes, wo immer, befin
den, bleiben immer, dafcrn sie nicht einen Be-
stcmdtheil oder ein Zugehör einer außer dem Be
zirke liegenden Realität ausmachen (§. 294. u. 
f. f . ) , der Gerichtsbarkeit, folglich der Sperre, 
Invendur und Schätzung der Vormundschafts
behörde unterworfen, weil selbe, da sie von 
dem Eigentümer willkürlich von einem Orte in 
den andern übertragen werden können, stets (im 
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Mtelligiblcn Sinne (inlellectu juri«) der Per
son des Eigentümers folgen (§. Zno.); daher 
die Vormundschaftsbehörde verlangen kann, daß 
ihr von dem Bezirksgerichte das bewegliche Ver
mögen übersendet, oder die Beschreibung, Schä
tzung und Feilbietbung in ihrem Nahmen vorge
nommen werde. 

4) Ueber un beweg l i che , in einem frem
den Staate, oder auch nur in einer andern in
ländischen Provinz (aber nicht über die in der 
nahmlichcn Provinz, bloß in eine», anderen Be
zirke) gelegene Güter wird sogar ein eigener Cu> 
rator (§. 225.) aufgestellt, damit er sie naher 
beobachte, und nach der besonderen Landesverfas
sung verwalte, worüber er auch der dortigen 
Behörde Rechenschaft zu geben hat. Indessen 
kann doch die Curatel von dieser Behörde auch 
dem V o r m u n d e , der etwa jene Provinz 
öfters bereiset, Kenntniß der Landesverfas
sung besitzt, oder vertraute, verstandige Wir th-
schaftsbeamte aufstellt, überlassen werden. Auf 
jeden Fall bleibt jene Curatels - Verwaltung mit . 
der vormundschaftlichen, wie unten vorkomme» 
wird (§. 240.), in einer genauen Total-Verbin
dung. 

5) I n diesen Vorschriften können zwar die 
Gesetze eines auswärtigen Staates, wo ein 
bewegliches Waisengut liegt, eine Einschrän
kung machen, die aber derselbe Vermöge des Wie-
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dcrvergcltungsrcchtcs sich ebenfalls gefallen las
sen muß *). 

§. 226. 

^Mgsmeint S o b a l d ein Vormund oder Curator 
Äcksiche'a«"f das Vermögen übernimmt, hat er es m i t a l -
sc>,«?clwal. ler Aufmerksamkeit eines redlichen und fieißi-
«">«- gen Hausvaters zu verwal ten, und für sein 

Verschulden zu haften. 

1) Gewöhnlich nimmt die Verwaltung des 
Vermögens erst nach der Beschreibung und Schä
tzung desselben ihren Anfang. Dem Vormunde 
(und eben so dem bloßen Curator des Vermö
gens) wird die allgemeine Vorschrift gegeben, 
daß er es als ein red l i cher und f l e i ß i g e r 
Hausvater besorgen soll. Durch beydcs, zusam
men genommen, wird alles V e r s c h u l d e n , und 
insbesondere durch das erste Bcywort, der böse 
Vo rsa t z (dem Pflegebefohlenen schaden, und 
allenfalls sich dadurch Nutzen verschaffen zu wol
len) ; durch letzteres die Nachlässigkeit oder das 
V e r s e h e n ausgeschlossen, und der Vormund 
zur Haftung (entweder für den wirklichen Scha
den, oder wohl auch für den Entgang des Ge
winns) verpflichtet. Die näheren Bestimmungen 
hierüber müssen aus dem, in dem zweyten Theil: 
vorkommenden, Hauptstücke: vom Rechte des 
Schadenersatzes und der Genugthuung, ent-

») H»fd. ». » l . Nov. >79'. 
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nommcn werden. Hier sollen inzwischen nur einige 
Winke zur leichteren Anwendung folgen. 

2) I m Falle eines bösen Vorsatzes, oder 
einer auffallenden Sorglosigkeit/ wodurch der 
erstere oft nur beschöniget werden w i l l , »st von 
dem Vormunde nicht nur dev wirkliche Schade, 
sondern selbst der Entgang des Gewinns (z. B . 
da das anzulegende Capital zurück behalten wird), 
und, wenn die beschädigende .Handlung zugleich 
dem Strafgesetze zuwider lauft (wie z. B. eine 
Entwendung, ein Betrug), auch der außeror
dentliche Werth der besonderen Vorliebe zu er
setzen. Ob aber eine Handlung (oder Unterlas
sung) eine vorsctzlichc, ob sie eine auffallende 
Sorglosigkeit, oder nur ein gemeines Verschen 
scy, kann meistens nur mit genauer Erwägung 
aller Umstände beurtheilt werden. Insbesondere 
ist es eine auffallende Sorglosigkeit, wenn ein 
Vormund seine Untauglichkcit zur Vormund
schaft verheimlicht, oder über wichtige Angele
genheiten nicht nach Vorschrift des Gesetzes die 
Einwilligung des Gerichtes cingchohlt (§. 232.), 
und hierdurch den Pflegebefohlenen in Schaden 
«ersetzt hat. 

3) Insgemein kann man von einem Vor
munde nur einen solchen Grad des Fleißes und 
der Aufmerksamkeit verlangen, welcher bey ge
w ö h n l i c h e n Fähigkeiten angewendet werden 
kann. Er ist aber strenger zu beurtheilen, »renn 
man ihm die Vormundschaft wegen der besondc-
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rcn Kunst- oder Gcwcrbskenntnisse, wozu er 
sich öffentlich bekennt, anvertrauet; wenn er 
Geschäfte, die eine besondere Sachkcnntniß vor
aussetzen, eigenmächtig unternommen; oder wenn 
er sich zur Ueberkommung der Vormundschaft 
vorgedrungen hat. 

4) Für einen zu f a l l i g e n Schaden ist ein 
Vormund ebenso wenig verantwortlich, als wenn 
derselbe aus einem bereits vom Vater angefan
genen Geschäfte entstanden ist; es wäre denn, 
daß der Vormund den Zufall durch sein Ver
schulden veranlasset hatte, oder, daß die dem an
gefangenen Geschäfte nachthciligen Umstände erst 
später eingetreten, oder bekannt geworden wä
ren, und der Vormund wenigstens die gericht
liche Anzeige derselben unterlassen hätte l§. 23Z.). 

5) Mehrere gemeinschaf t l iche Vor
munder haften Alle für Einen, und Einer für 
Alle. S ind aber die Geschäfte von dem Erblas
ser oder Gerichte unter ihnen gctheilt worden, 
so verantwortet jeder nur seine eigene Verwal-
tung,so wie ein bloßcrMitvormund oder Ehren-
Vormund nur für die Unterlassung der ihm ob-
gelegenen Aufsicht (§. 2 m.) verantwortlich ist. 

6) Die Vcrbmdlichtcit des Ersatzes geht auch 
auf die Erben der Vormünder über. I n w,e fern 
aber ein Vormund auch für fremde Handlungen, 
und in nie fern zugleich das vormundschaftliche 
Gericht zu hasten habe, wird weiter unten be
stimmt (§§. 264. u. 26H.). 
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§. 229. 
Juwelen, andere Kostbarkeiten und die ^ Vc^der« 

Vchuldbnefe kommen, so wle alle wichtige .»..bs.ch l» >>l'r 

Urkunden in gerichtliche Verwahrung; von ^ , ' ^ 2 ' 
den erstem erhält der Vormund ein Ver- «e»«v.lw,.i. 
zeichniß, von den letztern die zu seinem Ge- d"ch/.t'u?" 
brauche nöthigen Abschriften. V H i : ? . " 

Das Gesetz nimmt hier an, daß die Ver
äußerung der Kostbarkeiten zum anständigen Un
terhalte des Pflegebefohlenen nicht nothwcndig 
sep, und daß sie aus den unten (§. 231.) vor
kommenden Gründen aufbewahret werden sollen. 
Solche Kostbarkeiten können den Pficgcbefohle-' 
nen, besonders bcy außerordentlichen Gelegen
heit auch zum Gebrauche unter Aufsicht des Vor
mundes, und einer minderjährigen Frau unte<l 
Dbsorge ihres Mannes anvertrauet werden. 

§. 23o. 
Vom baren Geldesoll nur so viel in den ^ , 3 b.,«n 

Händen des Vormundes verbleiben, als zur 
Erziehung des Waisen und zum ordentlichen 
Betriebe der Wirthschaft nöthig ist; das 
Uebrige muß vorzüglich zur Tilgung der etwa 
vorhandenen Schulden oder zu einem andern 
vortheilhaften Gebrauche verwendet, und, 
wenn lein vorteilhafterer Gebrauch zu ma
chen ist, auf Zinsen in öffentliche Lassen oder 
liegen gesetzmäßige Sicherheit auch bey P r i -
r»at-Personen angelegt werden. Die Sicher-

G g 2 
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heit ist aber nur dann gesetzmäßig, wenn 
durch die Sichersicllung, mit Anrechnung 
der etwa vorgehenden Lasten, ein Haus nicht 
über die Hälfte, ein Landgut oder Grund
stück aber nicht über zwey Drittheiie seines 
wahren Werthes beschweret wird. 

i ) Nicht nur gleich beym Antritte der Vor
mundschaft ist dem Vormunde von dem vorra-
thigen baren Gelde, auch in der Folge ist ihm 

.von den Einkünften nur der nöthige Vorschuß 
in Händen zu lassen; das Ucbrige muß bis 
zum Zeitpunkte der nützlichen Verwendung ge
richtlich verwahret nxrdcn. Die Art der Verwen
dung hat der Vormund/ damit das Kapital nicht 
unfruchtbar liegt/ bald möglichst in Vorschlag zu 
bringen/ und dabey vorerst auf die Sicherheit des 
Hauptstammes, dann auf die Sicherheit und 
Größe der Nutzung/ zugleich aber auch darauf 
Rücksicht zu nehmen, daß die Freiheit des Pfle
gebefohlenen/ bey erreichter Volljährigkeit mit 
seinem Vermögen zu schalten/ so wenig als mög
lich eingeschränket werde. Die Anwendung dieser 
Momente hangt von den Umstanden der Person 
des Pflegebefohlenen/ des Or ts / der Zeit u.s. w. 
ab. Immer aber muß der Vormund erst die Be
willigung des vormundschaftlichen Gerichts ab
warten/ und sich genau nach den Bestimmungen 
derselben richten. 

2) I m Allgemeinen ist vorerst das Vermö
gen schu ldenf rey zu machen, theils weil die 

, 
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Zinsen oder die Gefahr einer «nvermutheten Auf
kündigung sehr lässig sind, thcilsweil.dem Pfle
gebefohlenen sehr daran gelegen fcyn kann, das
selbe uiwclastet nach erreichter Volljährigkeit zu 
übernehmen. Allein wenn die Zinsenlast gering, 
das Capital durch längere Zeit unaufkündbar, 
und die Barschaft in der Handlung, dem Ge
werbe, oder Wirthschaftsbetriebe des Waisen 
f r u c h t b r i n g e n d e r ist, so verdient die letztere 
Verwendung den Vorzug. Bcy Nückbezablungcn 
aber ist die Vorsicht nöthig, daß der Vormund 
nur unzweifelhafte, bereits fallige Schulden, 
dann aus diesen die lästigeren vor den minder lä
stigen, und im Falle eines zu besorgenden Con^ 
curses mit Beobachtung des den Gläubigern ge
bührenden Vorzugsrechtes, bezahle, und in be
denklichen Fällen die Einwilligung des Gerichts 
cinhohle. 

5) Nach A n l e g u n g e ines C a p i t a l s -
durch Inkau f ö f f e n t l i c h e r , verzinslicher Ob
ligationen muß sich der Vormund in deren ge
richtlicher Hinterlegung über den Gewinn, den 
er dabcv zum Vorthellc des Pflegebefohlenen be-
zogen hat, mit dem Börse-Zettel ausweisen. 

^) Wenn cinWailen - Capital angelegt wer
den soll, so ist die Art der Anlegung nickt dem 
Gerichte anHeim zu stellen; es ist Wicht des Vor
mundes, selbe vorzuschlagen. P r i v a t e n darf , 
es nie gegen Wechsel, oder unversicherte Schuld
scheine dargeliehen werden; widrigen Falls muß 
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das Gericht veranstalten, daß es sogleich aufgc-
kündiget, und eingetrieben werde. Der Vormund 
muß in seinem Vorschlage eines Priuat-Darlei
hens sowohl den wahren Wert!) des dafür zu ver
pfändenden Gutes aus gerichtlichen Schätzungen, 
Emlagsauszügcn, und andern öffentlichen Ur
kunden, woraus der Werth mit Zuverlässigkeit 
entm'mmcn werden kann, als auch die gesetzmä
ßige Sicherheit durch einen Auszug der tasten 
aus dem öffentlichen Buche (der Landtafcl, dem 
Grundbuche) ausweisen, und in einem Entwürfe 
des Schuldscheines die Bedingungen des Darlei
hens vorlegen; worunter die gewöhnlichste vom 
Gerichte geforderte Bedingung ist, daß das Ca
pi ta l , wenn die Zinse sechs Wochen nach der 
Vcrfallzcit nicht bezahlt w i rd , sogleich durch die 
gerichtlichen Mit tel eingetrieben werden könne *) . 
Bey Einlösung einer Privat-Forderung für den 
Mündel sind die daraufsich beziehenden Urkunden 
in Abschrift zu überreichen. Für wucherliche, ob
gleich nur zum Vortheile des Minderjährigen be
stimmte, dem Gerichte verheimlichte Bedingun
gen jst der Vormund noch dem Wuchcrgesctze 
verantwortlich. 

5) Bey der gesetzmäßigen, oder so genann
ten P u p i l l a r- S i ch e r h e i t wird auf die mög
lichen Unglücksfall«', welche die Hvpothek, und 
>zwar Hauser noch mehr als Grundstücke, treffen 

*) S, Pattnl vom 18. Hit, ,792. 
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können, Bedacht genommen. Wer also z. B . 
ein Pup»l!ar-Kapital von 20,000 fl. zum Dar-
leihen erhalten soll, muß zeigen, daß sein zu ver« 
pfändendes Haus nach Abzug aller Lasten noch 
40,001) si., oder seine zu verpfändenden Grund
stücke noch 00,000 fl. werth seyn. Eme Ausnahme 
von dieser strengen Sicherheit, und die Vorschrift, 
n->c der Vormund s.ch bey eintreffenden Unfäl
len, wodurch das Kapital Gefahr lauft , zu be
nehmen habe, enthalt der §. 2ZN. 

6) Nach erlangter gerichtlicher Bewilligung 
muß der Vormund bedacht se»n, das Geschäft 
längstens in der ihm vom Gerichte bestimmten 
Zeit zu Stande zu bringen; sonst ist er dem Min
derjährigen für den Entgang der Zinsen verant
wortlich. 

§. 23 l . 

Das übrige bewegliche Vermögen, wel- «»<>, übrn,« 
ches weder zum Gebrauche des Minderjäh- V«m3nt; 
rigon, noch zum Andenken der Familie, oder 
nach Anordnung des Vaters aufzubewahren 
ist, noch auf eine andere Art vorteilhaft 
verwendet werden kann, muß im Allgemei
nen öffentlich ftllgebothcn werden. Das 
Hausgerathe kann man den Aeltew und den 
Mitcrben in dem gerichtlichen Schatzungs
preise aus freyer Hand überlassen. Stücke, 
die bey der öffentlichen Versteigerung nicht 
veräußert worden sind, kann der Vormund 
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mit Bewilligung des vormundschaftlichen 
Gerichtes auch unter dem Schätzungspreise 
verkaufen. 

i ) Von der Beschaffenheit des Zweckes, 
wozu gewisse bewegliche Sachen aus dem Pupil-
lar-Vermögen aufbewahrt werden ftüen, so wie 
auch von der Größe ihres Werthes hangt es ab/ 
ob sie unmittelbar dem Minderjährigen zum Ge
brauche zu überlassen, oder ob sie bep dem Vor
munde , oder gerichtlich zu hinterlegen seyn. 

2) Die zu veräußernden Gegenstände müs
sen in der Regel ö f f e n t l i c h , mittelst einer öf
fentlichen Vorladung der Kaufer, feil gcbothcn 
werden, weil diese Art der Feilbicthung der sicherste 
Maßstab des wahren, gegenwärtigen Werthes 
ist, und gewöhnlich durch den Zusammenfluß der 
Kaufliebbabcrden höchsten Anboth herben führet. 
Zugleich ist zu überlegen, ob die FcÜbiethung so
gleich nach dem Antritte der Vormundschaft) oder 
in einem angemesseneren Zcitpuncte; ob sie an 
dem Or te , wo die Kaufstücke liegen, oder an 
einem andern, wo sich wahrscheinlich mehrere, ein
ander überbiethcnde, Kaufer einfinden werden, 
vorzunehmen sey. 

5) U n t e r dem durch Sachverständige be
stimmten Werthe können Kaufgegcnstande nur 
mit Bewilligung des Gerichts, dem vielleicht eine 
nützlichere Art der Verwendung, oder des Ver
kaufes bekannt ist, hintan gegeben werden. Die 
gerichtliche Bewilligung ist auch dann erforderlich, 
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wennKaufgegenstandc aus freyer Hand um einen 
Anboth verkauft werden »vollen, der dem Vor
munde sicherer und vorteilhafter scheint, als der 
Preis, den man aus einer öffentlichen Fcilbie-
thung zu erwarten hat. 

Ein unbewegliches Gut kann nur im '^ ^^«:» 
Nothfalle oder zum offenbaren Vortheile «ichm-"""' 
des Minderjährigen mit Genehmhaltung des 
vormundschaftlichcn Gerichtes, und in der 
Regel nur vermittelst öffentlicher Versteige
rung veräußert, aus wichtigen Gründen aber 
kann auch eine Veräußerung ans sreyer 
Hand von dem Gerichte bewilliget werden. 

i ) Die vorzüglichsten Ursache»', aus denen 
das Gesetz besondere Sorge tragt, daß unbe
wegliche Sachen den Minderjährigen erhalten 
werden, sind, thcils weil selbe gewöhnlich weit 
minder, als Geld und andere bewegliche Sa« 
chen, der Veränderung und Verminderung des 
Wcrthes ausgesetzt sind'; lheils wcilAelccrn hau-
sig schon be») dem Anlaufe derselben die Absicht 
haben, dein Kinde ein dauerhaftes Einkommen 
zu gründen; thcils weil dem letzteren an dem Be
sitze des Gutes noch insbesondere wegen der da
mit verknüpften Ehren oder wegen der Standes
rechte gelegen scyn kann. Aus den erwähnten 
Ursachen kann man, wenigstens zum Theile, auch 
die Ausnahmsfallc erkennen. 
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2) Falle einer n o t h w e n d i g e n Veräuße
rung sind, wenn das Gut auf Andringen der 
Gläubiger/ oder der Miteigentümer nach dem 
Gesetze, oder auf Anordnung des Erblassers ver
äußert werden muß; oder wenn es so sehr in Ver
fall gcrathcn ist, daß da'5 Waisenvermögen zu 
dessen Herstellung nicht zureicht. V o r t h e i l 
h a f t ist die Veräußerung, wenn das, einem 
eben nicht sehr vermögenden Waisen zugefallene, 
Gut mehr zum Vergnügen, als zum Nutzen die
net, wenn die Nutzungen desselben von den Zin
sen des dafür angebothenen Capitals weit über
wogen werden; oder wenn es dem künftigen Vo l l 
jährigen nach seinen Verhältnissen wahrscheinlich 
unbrauchbar sepn wird. Daher kann es in man
chen Fallen die Billigkeit verlangen, daß man 
über die Veräußerung auch die Meinung des der 
Volljährigkeit nahen Pflegebefohlenen, oder sei
ner nächsten Verwandten einhohle. 

2) Noch weit größer muß die Vorsicht des 
Gericktcs sepn, wenn es darauf ankommt, ein 
unbewegliches Gut um einen scheinbar hohen An-
both außer dem Wege der ö f f e n t l i c h e n 
F e i l b i e t h u n g zu verkaufen; da es ja dem 
Kauflustigen ohne dieß ftcy steht, bey der Feil
biethung zu erscheinen, und die gegründete Be
schwerde des künftigen Volljährigen zu besorgen 
ist, daß das Gut vermittelst der Feilbiethung 
wahrscheinlich um einen höheren Werth hatte ver
äußert werden können (§§. 264. u. 2Ü5.). I n -
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dessen können doch wichtige/ einer solchen Be
schwerde begegnende/ Gründe eintreten/ z. B. 
wenn Gefahr auf dem Verzuge der Veräußerung 
haftet/ wenn die Sache einem verwandte»/groß
jährigen Miterbcn zu seinem Erwerbe nochwcn-
dig, dem Minderjährigen aber entbehrlich ist; 
oder wenn der Käufer erhebliche Ncbenvorlheile 
anbiethet/ die man durch eine Versteigerung nicht 
erzielen kann u. d. gl. Ucbrigens ist das/ was hier 
von einem liegenden Gute gesagt wird/ auch auf 
solche Nechtü/ die den unbcwtglichcn Sachen gleich 
geachtet werden, anzuwenden (§. 296.). 

§. 233. 

Ueberhaupt kann ein Vormund in allen bey«l>lMi'. 
Geschäften, welche nicht zu dem ordentlichen g"»V.ri>>de' 
Wirthschastsbetriebe gehören, und welche """"'> 
von größerer Wichtigkeit sind, nichts ohne 
gerichtliche Einwilligung vornehmen. Er kann 
also eigenmächtig keine Erbschaft ausschla
gen oder unbedingt annehmen; keineVerau. 
ßerung der seiner Verwahrung anvertrau
ten Güter vornehmen; keinen Pachtvertrag 
abschließen; kein mit gesetzmäßiger Sicher
heit anliegendes Capital aufkündigen; keine 
Forderung abtreten; keinen Rechtsstreit ver
gleichen; keine Fabrik, Handlung und Ge
werbe ohne gerichtliche Genehmigung anfan
gen, fortsetzen oder aufheben. 

i ) Die bisher (§§. 2?s> —232.) erörterten 
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Vorkehrungen mit dem übernommenen Waisen.-
vermögen müssen ordentlicher Weise gleich nach 
demAnt r i t te dcrVormundschaf t gctrof-
fcn werden, um den künftigen, bleibenden Haupt-
stamm auf das Reine zu bringen; dann aber 
fangt erst die eigentliche, ordentl iche Ver
w a l t u n g desselben an. I n wie fern der Vor
mund hierin eigenmächtig, oder nur mit Genchm-
haltung des Gerichts handeln dürfe, laßt sich 
weder durch eine vollständige Aufzählung der 
Handlungen, noch durch allgemeine, bestimmte, 
ausnahmslose Regeln erschöpfen. Der Vormund 
muß seine Bestimmung, die Beschaffenheit des 
Vermögens, die anerkannten Grundsätze einer 
guten Verwaltung desselben, die Erfahrung, 
die Zeit- und Ortsvcrhaltnisse vor Augen haben, 
um weder zu angstlich, noch zu voreilig zu han
deln. So lange er seiner eigenen Uebcrzeugung 
nicht trauen darf, ist es immer bester, zu vor
sichtig als zu übereilt, folglich vielmehr unter 
Aufsicht und Begnehmigung des Gerichtes, als 
unbemerkt und eigenmächtig zu verfahren. Es wer
den ihm daher hier nur die wichtigsten und brauch
barsten Regeln zur Anleitung gegeben. 

2) Der Vormund ist als ein vom Staate, 
und zwar zunächst von dem vormundschaftlichen 
Gerichte zur ordentlichen Verwaltung des Pu
pillen-, Gutes ernannter Machthaber zu be
trachten (§. 1L7.). Er muß also überhaupt jene 
Vorschriften vor Augen haben, die in dem zwey-
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tcn Theile im Hauptstückc von der Bevollmäch
tigung enthalten sind. Jeder Machthaber, selbst 
der beschränke, ist berechtiget, alle Mit tel anzu
wenden , die mit der Natur des ihm anvertrau« 
ten Geschäftes nolhwcndig verbunden, oder der 
erklärten Absicht des Machtgebers gemäß sind. 
Also ist auch der Vormund zu allen jenen Hand
lungen befugt und verpflichtet, die zur ordentli
chen Verwaltung, d. i. zur E r h a l t u n g , or
dentlichen B e s t e l l u n g und B cnutz u n g des 
Stammgutes des Pflegebefohlenen nothwendig, 
oder der ausdrücklich erklärten Absicht des vor-
mundschaftlichcn Gerichtes angemessen sind. 

Z) Vor allem mußderVormundfürdieEr-
haltungdesHauptstammcsSorgctragcn.Wenn > 
also z. B. der Hauptstamm in einem u n b e w e g l »-
che n Gute besteht, so muß er wachcn,daß selbes dem 
öffentlichen Buche auf dcn Nahmen des Pflegebe
fohlenen einverleibt, die dazu gehörigcnStückc,und 
etwa in Vergessenheit gekommenen Rechte in An
spruch genommen, und ebenfalls einverleibt, dage
gen die daraufhaftenden, bereits bezahlten Schul
den, oder erloschcncnRcchte aus demselben gctilgct, 
und nichtetwaNcchte crsessen,odcr verjährt werden. 

4) Kraft des B e s t e l l u n g s r e c h t e s soll 
der Vormund die ordentlichen, kleineren Repa
raturen vorkehren; die zur Aufsicht und Eultur 
nöthigen, tüchtigen Dienstpersonen ernennen; 
die Geräthschaften und Vebammgsvorräthc her-
bey schaffen; die Lasten und Steuern entrichlm. 

> 
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5) Vermöge des B e n u t z u n g s r e c h t e s 
wird der Vormund die erzielten Nutzungen und 
Früchte cinheben; sie vortheilhaft veräußern/und 
den Kaufpreis, so wie die Geldeinkünfte über
haupt, theils zur Erziehung des Minderjährigen, 
theils zum ferneren, ordentlichen, wirtschaftli
chen Gebrauche verwendenden Ucbcrschuß aber 
mit seiner Meinung dem Gerichte anzeigen, ob 
selber als ein Capital zu benutzen, oder zu einem 
fruchtbareren, öconomischen Gebrauche zu ver
wenden sey. Diese kurzen Bemerkungen muffen 
auf die verschiedenen Arten der Güter, aufGrund
stücke, auf Gerechtigkeiten, Hauser, Handlun
gen, Fabriken, Gewerbe«, s.w. nach den Grund
sätzen der Occonomie, des Eommerzcs, und der 
Technologie angewendet werden. 

6) So wie aber jeder, selbst frcrcre, Macht
haber in w i c h t i g e n , und a u ß e r o r d e n t l i 
ch e n Angelegenheiten einer besonderen Vollmacht 
oder Genehmigung seines Machtgcbers bedarf, 
so muß auch der Vormund zu allen jenen Hand
lungen, die nicht zur ordentlichen Verwaltung 
gehören, und das Vermögen des Minderjährigen 
einem offenbaren Verluste, oder doch einer (außer
ordentlichen, nicht bey jeder Art der Benutzung 
möglichen) Gefahr des Schadens aussetzen, die 
Einwilligung des Gerichtes einhohlen. Der ge
genwärtige, und die gleich nachfolgenden Para
graph«: führen nur die gewöhnlicheren, wichtige
ren Geschäfte solcher, Art an , ohne dadurch die 
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ihnen ahnlichen, oder gleich wichtigen auszuschlie
ßen. Vorzüglich verdienen die überhaupt eine be-
sondere Vollmacht fordernden Geschäfte damit 
in Vcrglcichung gezogen zu werden. 

7) Insbesondere soll also ein Vormund im 
Nahmen des Pflegebefohlenen keiner künftigen, 
oder bereits angefallenen E rbscha f t entsagen. 
Das Nahmliche gilt von einem Vermachtnisse, 
welches unter dem Nahmen: Erbrecht, in weite
rem Sinne begriffen wi rd , und beträchtlicher als 
ein eigentlicher Erbtheil seyn kann l§. 535.). 
Zwar kann die Entsagung einer angefallenen 
Erbschaft, weil sie erhobener Massen durch die 
Schulden ganz erschöpft wi rd , vernünftig und 
vorsichtig seyn, so wie die Entsagung einer künf
tigen, z. V. der mütterlichen Erbschaft, wenn 
die dem Kinde angcbothcne Abfertigung vorthcil-
hafter ist, als die unsichere Erwartung des den 
Pftichttheil übersteigenden Erbtheiles. Allein die 
Vorsorge für den Minderjährigen fordert, daß 
das Gericht nur erst nach reifer Beurthcilung al
ler Angaben und Umstände darüber entscheide. 
Eben so bedenklich ist es, eine Erbschaft u n be-t 
d i n g t , ohne das Recht der Inventur , anzutre
ten, wodurch man sich verpflichtet, nebst den Ver
mächtnissen alle, noch unbekannte, die Erbschaft 
vielleicht weit übersteigende, Schulden zu bezah
len; da doch das Gesetz dem Erben eine gefahr
lose Art der Antrctung, nahmlich die bed ing te 
Erbscrklärung, anbiethet (§§. L n l . p. L02.), 
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zu welcher eben daher der Vormund der gericht
lichen Einwilligung nicht bedarf. Doch müssen 
immer in Rücksicht der Erforschung, Sicherstel
lung und Verwaltung des einem Minderjähri
gen zufallenden Nachlasses die über das Waisen-
vcrmögcn überhaupt erthciltcn Vorschriften und 
Vorsichten beobachtet werden. 

L) Ein Vormund darf eine ihm bloß zur 
V e v w a h r u n g anvertraute Sache (§§. 229 — 
2Z2.), zufolge der ausdrücklichen Bestimmung 
auf keine, ihm noch so vorteilhaft scheinende, 
Art veräußern. I n diesem, so wie in dem Falle, 
daß eine Sache durch längere AufbcwahrungGe-
fahr lauft, verschlimmert zu werden, oder zu 
Grunde zu gehen, liegt dem Vormunde die ge> 
richtlichc Anzeige ob. 

9) V e r p a c h t u n g e n können, wenn sie 
nach sicheren Angaben des Ertragnisses einem 
redlichen, 'wirtschaftlichen Manne, mittelst eines 
ordentlichen Invcntariums, und mit nöthigcr 
Vorsicht in Rücksicht der Pachtzcit, der Nach" 
lasse, der Gefahr des Schadens, der Aufsicht u. 
s. w. geschlossen werden, vorthcllhaft; sie können 
aber unter entgegen gesetzten Umstanden sehr 
nachthcilig se»n. Eben das gilt auch von Pach
t u n g e n . Darum soll sie der Vormund weder 
eigenmächtig anfangen, noch nach Verlauf der 
Zeit eigenmächtig fortsetzen, und überhaupt em 
Gut nicht mit über die Wegezeit fort dauernden 
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Neal-Lasten, wie mitVcrpfandungen, oderGrund-
dicnstbarreitcn (§. 4/3.) beschweren. 

10) Noch größer ist die Gefahr eines Ver
lustes, aber amh die Hoffnung eines Gewinns, 
noch unerläßlicher also die Vorsicht bcy H a n d 
ln n g c n, F a b r i k e n und G c w e r b e n. Darum 
darf sich der Vormund darin keinen eigenmächti
gen Schritt erlauben. Er soll e igenmächt ig 
weder ein solches wichtiges Werk anlegen, oder 
von andern an sich bringen, noch das vom Erb
lasser übernommene forr sehen, noch auch aufge
ben; immer muß er erst die Verhältnisse, die 
günstigen oder ungünstigen Aussichten dem Ge
richte vorlegen, und, ohne an der Lage der Sa
chen etwas zu verändern, die Entscheidung ab
warten. Es kommt dabcy auf eine reife Ucberle-
gung vieler Umstände an: wie die Bilanz, und 
der gegenwartige, ober wahrscheinlich künftige 
Zustand beschaffen; ob der Pflegebefohlene bald 
selbst die Geschäfte zu übernehmen fähig, und ge
neigt scy, oder ob man inzwischen einen tüchti
gen, redlichen, Credit besitzenden Vorsteher fin
den; ob der Fond durch die abzutragenden Lasten 
der Vcrlassenschaft nicht zu sehr abnehmen werde 
u. d. gl. Zu dem Ende muß man oft die Bücher 
genauer prüfen, Sachverstandige, Verwandte, 
oder andere Personen, die das Vertrauen des 
vorigen Besitzers genossen, zu Nathe ziehen; und 
selbst die Anordnung des Erblassers, daß der Er
werb fort gesetzt werden soll, kann, wenn der 
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Pflichtteil der Notherbenin Gefahr steht, nickt 
immer den Ausschlag geben. Je nachdem nun 
von dem Gerichte die Fortsetzung, oder die Auf
hebung beschlossen w i rd , sind die über die Ver
waltung und Veräußerungen gegebenen Vor
schriften zu befolgen. 

> i ) (5in mit v o l l e r S i c h e r h e i t ausste
hendes W a i s e n - C a p i t a l a u f z u k ü n d i g e n 
ist, wegen der Ungewißheit, ob man es wieder 
eben so sicher anlegen, oder vortheilhaftcr ver
wenden kenne, bedenklich. Ueber den Fall der 
No tb , oder eines vermeinten größeren Nutzens 
wird das Gericht erkennen. Daher ist auch der 
Scl'Uldner die ohne gerichtliche Bewilligung ge
schehene Aufkündigung eines solchen Darleihens 
abzulehnen berechtiget. Aus dem nahmlichen 
Grunde dürfen auch sichere F o r d e r u n g e n 
und Ansprüche nicht nur nicht schcnkungsweise, 
sondern auch nicht gegen Entgelt a b g e t r e t e n 
oder au fgegeben werden. 

12) Ve rg le i che über streitige Rechte darf 
der Vormund, weil sie ebenfalls eine Art von 
Entsagung sind, aus eigener Macht nicht einge
hen, somit den Ausgang des Strntcs auch nicht 
auf die Auftragung oder Zurückschicbung eines 
Eides*), oder auf den Ausspruch eines Schieds
richters ankommen lassen. Daß aber ein Vor
mund ohne Einwilligung des vormundschaftli-

-) Kofdel», o. i i . Slpt, i M i). 

. 
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chcn Gerichtes sich in gar keinen Prozeß einlassen 
soll, laßt sich nicht wohl verordnen. Denn eine 
Klage zu stellen ist oft dringend/ und den Pfle
gebefohlenen gegen eine Klage zu vertreten des 
Vormundes Pflicht (§. 2/>3.). Gewöhnlich ist auch 
das vormundschaftliche Gericht dasnahmliche mit 
dem, welches über dcn Streit ohne vorge
faßte M e i n u n g entscheiden soll; und wie 
schwer laßt sich gleich im Anfange eines Prozesses 
über dessen Ausgang ein gegründetes Urtheil ab
geben! Ein in Rechten minder erfahrner Vor« 
mund kann, und soll jedoch hierüber die Mei
nung von andern Rechtsverstandigen einhohlen, 
thcils zur eigenen Beruhigung, theils um nöthi-
gen Falles sich in der Folge mit einem solche,« 
Gutachten rechtfertigen zu können. Nur in be
sonders bedenklichen und wichtigen Fallen kann 
es die Vorsicht erheischen, eine vorläufige, ge
richtliche Anzeige zu machen. 

i3 ) Eben so ist eine allgemeine Vorschrift, 
baß ein Vormund überhaupt keinen (auch keinen 
belohnenden) Schenkungsvertrag, keinen Borg-, 
Tausch- oder Kaufvertrag eingehen soll,bcp der 
»hm anvertrauten Erziehungs- und Verwaltungs» 
obsorge theils unausführbar, theils bev der Ver
antwortlichkeit, der sich der Vormund in seinen 
jahrlichen Rechnungen ausseht, und bey der wahr» 
schcinlichcn Vorsicht der Parteyen, die sich mit 
ihm in dergleichen Geschäfte über w icht ige Ge« 
Yenstande einlassen sollen, nicht nothwendig, unl» 

HH-
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die Granze durch Bestimmung einer gewissen 
Summe auszuzeichnen ist, wegen der so mannig
faltigen Vermögcnsabstufungen nicht wohlthun-
lich. Uebcrhaupt muß der Vormund die Wichtig
keit des Geschäfts, und die Gefahr seiner Haf
tung aus den Umstanden bcurthcilcn, und nach 
dringenden Vorkehrungen, wenigstens so bald als 
möglich, die Genehmigung des Gerichtes 
nachhohlen. 

§. 234. 
bt, Sinhe. Ein Vormund kann für sich allein kein 

pNen"; ^" 'Capital des Minderjährigen, wenn es zu
rückbezahlt wird, in Empfang nehmen. Der 
Schuldner, dem ein solches Capital aufge-
kündiget w i rd , muß sich zu seiner Sicher
heit von dem Vormunde die gerichtliche Be
willigung zur Erhebung des Capitals vorzei
gen lassen, und sich nicht mit der Quitt/mg 
des Vormundes allein begnügen, auch steht 
es ihm frey, die Zahlung unmittelbar an das 
Gericht selbst zu leisten. 

§. 235. 

bey nm<srn S o oft der Fall eintritt, daß ein aus-
techlbt»"'̂  stehendes Capital eingehen soll, hat der 

Vormund für dessen vortheilhafte Verwen
dung die Anstalt zu treffen, und zu der wirk
lichen Verwendung die Genehmigung des 

' Gerichtes einzuhohlen. 
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i ) Zu dcn Vorschriften über die sichere A n 
l e g u n g (§. 2^)0.) und die N i c h t a u f k ü n d i - ' 
g u n g gesicherter C a p i t a l i e n (§. 2Z3.) kom
men nun die Vorsichten bcp E i n h e b u n g der
jenigen , die entweder von dem Schuldner aufge-, 
kündiget worden/ oder ihrer Unsicherheit wegen 
von dem Vormunde einzuhcben sind. Die erste, 
hier vorkommende/ Vorsicht betrifft denS chu ld- , 
n e r. Eni Vormund wn'd zwar ordentlicher Weise 
schon mittelst seiner Bcstcllungsurkunde (dafern 
bcy öffentlichen Kassen nicht eine besondere Amts
vorschrift/ oder bey Privat-Capttalien nicht eine , 
besondere/ dem Schuldner bekannt gemachte Ein
schränkung besteht) die verfallenen Z i n s e n , 
weil sie zur ordentlichen Führung der Vormund
schaft zu verwenden sind, cinzuhcbcn berechtiget. 
Allein die Bezahlung des Stammgutes oder Ka
p i t a l s fordert, weil es gewöhnlich verhältnis
mäßig viel betrachtlicher ist, eine größere, hier 
vorgeschriebene Behutsamkeit. 

2) Die zwcyte Vorsicht in Einhebung der 
Capitalien geht den V o r m u n d an. Dieser muß 
schon eine geraume Zeit vo r d e m E m p f a n g e 
des Kapitals dem Gerichte die Anzeige, und zu
gleich den Vorschlag machen, wo selbes, damit 
ts nicht unfruchtbar hinterlegt bleibe, wieder mit 
Sicherheit angelegt, oder auf welche andere vor
teilhafte Art cs verwendet werden könne. 
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zu» Si<tn. Ucber Sckuldforderungcn, zu deren Be -
d/cktt/Ford!.' weist keine Urkunden vorhanden sind, muß 
l""«en. der Vormund sich Urkunden verschossen, und 

diejenigen, welche nicht sicher gestellt sind, so 
viel möglich sicher zu stellen suchen, oder zur 
Verfallszeit eintreiben. Doch soll den keltern 
das Capital des Minderjährigen, wenn es 
ouch nickt gesetzmäßig versickert, der M i n 
derjährige jedoch wahrscheinlicher Weift kei
ner Gefahr eines Verlustes ausgesetzt ist, 
nicht aufgekündet werden, wofern ihnen die 
Zurückbczahlung ohne Veräußerung ihres 
unbeweglichen Gutes oder Abtretung von 
ihrem Gewerbe schwer fallen würde. 

i ) Zur S i c h e r h e i t der Forderungen ge-
hört zuerst, daß man sich für den Widerspre-
chungsfall einen vollständigen B e w e i s ver-
schaffe; indem die Forderung etwa nur aus einer 
mündlichen Aussage des Erblassers, oder ver
werflicher Zeugen, oder aus einem bcweisloscn 
Vormerkbuche, oder nicht mehr vorhandenen Ur
kunden bekannt ist. Wie man sich einen solchen 
Beweis durch außergerichtliches Gcst<mdniß, voll
gültige Urkunden, oder Zeugnisse verschaffen 
könne, lehrt die Gerichtsordnung. 

2) S ind zwar Beweise und Urkunden vor
handen; allein der Vormund überzeugt sich aus 
der pfiichtmaßigen Einsicht und Prüfung dersel-
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ten , daß die Forderungen, wie z. B. aus Wech
sel», einfachen Schuldverschreibungen u. d. gl., 
entweder gar nicht, oder doch nicht m i t ge
setzmäßiger S i c h e r h e i t tH. 23o.) bedeckt 
s'nd: so muß er von selbst vor allem auf deren 
S i c h e r s t e l l u n g durch Pfand - oder Bürg
schaft, und wo diese nicht thunlich ist, auf die 
uiwerzügliche E i n t r e i b u n g nach der Verfall« 
zeit bedacht scyn. 

3) Eine billige Ausnahme macht hier das 
Gesetz in Rücksicht der Forderung an die Ae i 
t e r n ; eine andere mackt die Natur der Ge
schäfte , z. B. wenn das Vermögen des Waisen 
in einer Handlung, Fabrik oder einem Gewerbe 
besteht, wo auf persön l ichen Credit auch 
durch längere Zeit geborgt werden muß, oder 
wenn der Erblasser dem Schuldner die Sichcr-
stellung ausdrücklich ertasten hat. Nur die S i 
cherheit des Pfiichttheils kann dadurch nicht be
schrankt werden (§. 774.). 

4) Noch muß der Vormund für die Auf
kündigung eines Kapitals sorgen, wenn es un
v e r z i n s l i c h geborgt worden, oder der Schuld
ner mit Entrichtung der Zinsen s a u m s e l i g ist. 
Daß ein Gläubiger oder Schuldner des Pflege
befohlenen, wenn er zum Vormunde bestelltwer
den soll, zur Sicherheit desselben das Verhält-
niß dem Gerichte offenbaren muffe, ist am gehö
rigen Orte bemerkt worden (§§. ll)3.^u. 202.). 
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§. 2Z7. 

Der Vormund ist bey Antretung der 
Vormundschaft nicht schuldig, Caution zu 
leisten. Er bleibt auch in der Folge von der 
Caution befreyet, so lange er die durch das 
Gesetz zur Sicherheit des Vermögens beste
henden Vorschriften genau beobachtet und 
zur gehörigen Zeit ordentlich Rechnung legt. 

Nach dem Römischen Rechte mußten Vor
münder, die weder vom Vater benannt, noch 
erst nach genauer Erforschung ihrer Eigenschaf
ten und Verhältnisse von der Obrigkeit bestellt 
wurden, Cau t ion durch Bürgschaft leisten'). 
Die Vorsicht war um so nöthigcr, als sie eine 
sehr freue Macht hatten, und nur am Ende 
der Vormundschaft Rechnung legten. Dennoch 
nahm die Zahl untreuer und nachlassiger Vor
münder so sehr über Hand, daß man den Min
derjährigen durch eine Menge von Nechtswohl-
thatcn und Wiedereinsetzungen auf Kosten redli-
che.r Besitzer und Gläubiger zu Hülfe kommen zu 
müssen glaubte. Die neueren Gesetzgeber beugen 
vielmehr dem Ucbcl in solcher Art vor, daß so
wohl jene Anomalien, als größten Theils auch 
die Cautionen, deren Last viele redliche und tha< 
tige Männer von frcywilliger Uebernahme der 
Vormundschaft zurückschcuchen würde, entbehr-

*) H e i n e r ? , elon. i»r. eiv. «ecun<!. «l6. !n»>. §. 2?y. 
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lich gemacht werden. Nach unseren Gesetzen kann 
kein Vormund, ohne obrigkeitliche Beurtheilung 
seiner Fähigkeit, und Vergleichung seines Ver-
mögensstandes mit den ihm anzuvertrauenden 
Einkünften des Waifcngutes, das Amt antreten 
(§§. 191. u. 204.). Bewegliche Güter vom Wer-
the werden gerichtlich verwahret; unbewegliche, 
oder Kapitalien, durchEinverleibung oder Vormcr-
kung in den öffentlichen Büchern gegen eigen-
machtige Veräußerungen, oder Verwendungen 
des Vormundes gesichert; selbst von den jahrli ' 
chen Einkünften laßt man dem Vormunde nicht 
mehr in den Händen, als er zur ordentlichen 
Verwaltung, und Erziehung des Waisen, über 
deren Vernachlässigung jcdcrmanne die Anzeige 
bevor stehet (§. 217.), nöthig hat (H§. 22Z. u. 
2I0.) . Der Vormund muß ferner, wie die nach
folgenden Paragraphc lehren, a l l e J a h r e dar
über Rechnung legen, und selbst das Gericht 
haftet sowohl für die Richtigkeit der Rechnung, 
als für jeden Schaden, der durch sein Verschul
den dem Waisen zugegangen ist. Nimmt man 
nun noch hinzu, daß der Vormund, sobald er 
verdachtig, oder in Erfüllung seiner Pflichten, 
z. B. in der ordentlichen Verwaltung, Erstattung 
der Rechnungen, Anzeige, oder Hinterlegung des 
Überschusses, auch nur saumselig ist, entweder 
von der Vormundschaft entfernt (§. 2 . ^ . ) , oder 
doch, wie der gegenwartige Paragraph vorschreibt, 
zur Sicherstellung angehalten wird, und daß dem 
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Pflegebefohlenen im Falle eines Concurscs vor 
andern Gemeinglaubigern ein Vorrecht zusteht; 
so kann es nicht bedenklich scheinen, den Vor
mund beym Antritte des Amtes mit Stellung 
nncr Caution zu verschonen. 

§. 238. 

VetbiMich. I n der Regel ist jeder Vormund und 
m'nH'gung.' jeder Curator verbunden, über die ihm an

vertraute Verwaltung Rechnung zu legen. 
Von der Rechnungslegung kann zwar der 
Erblasser in Ansehung des von ihm freywil
lig vermachten Betrages den Vormund los
sprechen ; auch das vormundschaftliche Ge
richt kann dieses, wenn das Einkommen die 
Auslagen für den Unterhalt und die Erzie
hung des Minderjährigen wahrscheinlich nicht 
übersteigt: allein das in der Inventur aufge
nommene Hauptvermögen und Capital muß 
ein Bormund m allen Fallen ausweisen; auch 
von dem Zustande seines Pflegebefohlenen, 
wenn darin eine wichtige Veränderung vor
geht, Bericht erstatten. 

§. 23«). 

ZK^Rcch. DieNechnungen müssen mitjedem Jahre 
oder längstens innerhalb zweyerMonathe nach 
dessen Verlauf mit allen erforderlichen Be
legen dem vormundschaftlichen Gerichte über
geben werden. I n diesen Rechnungen muß 
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die Einnahme und Ausgabe, der Ucberschuß 
oder die Verminderung des Capitals genau 
bestimmt werden. Is t unter dem Vermögen 
des Minderjährigen eine Handlung begrif
fen, so hat sich das Gericht mit dem vorge
legten beglaubigten Rechnungsabschlüsse, 
oder mit der sogenannten B i lanz , zu begnü
gen und solche geheim zu halten. Gegen einen 
Vormund, welcher in der bestimmten Zeit 
die Rechnung zu legen unterläßt, müssen die 
den Umständen angemessenen rechtlichen 
Zwangsmittel angewendet werden. 

i ) Jeder Machthaber muß seinem Macht-
gcber Rechnung legen; der Vormund dem Ge
richte um so mehr, als er von dem Gesetze, ohne 
den Rechten des Minderjährigen zu nahe zu tre
ten, nur unter dieser Bedingung von der Cau-
tion losgezahlt werden kann (§. 2I7.) Doch ist 
ein Vormund nur über die ihm a n v e r t r a u t e 
Verwaltung Rechenschaft zu geben schuldig. Ist 
nlso die Verwaltung von dem Erblasser oder Ge
richte unter mehrere vertheilt, so wird von jedem 
die Rechnung nur über seinen Vcrwaltungszwcig, 
und aus diesen besonderen Rechnungen von dem, 
welchem die Hauptführung obliegt, die Haupt
rechnung erstattet. Bloße Privat-Abteilungen 
aber befrcycn von einer gemeinschaftlichen Rech
nung nicht. Ehrenvormündcr sind die Rechnun
gen einzusehen befugt (§. 210.). Von Ncchnun-
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gen über Güter in verschiedenen Provinzen han
delt der h. 2/,o. 

2) Damii den Unordnungen zeitlich vorge
beugt, und der Minderjährige nicht erst mit Zeit-
lind Kostenaufwande den Schadenersatz zu erhal
ten gcnöthiget werde, ist es nothwendig, daß der 
Vormund schon wahrend der Vormundschaft in 
cm<;m der ordentlichen Gcschaftsverwaltung an
gemessenen Zeiträume, wie der hier bestimmte ist, 
Nechnung lege. Die M i t te l , wenn eine wiedcr-
hohlte Ermahnung fruchtlos ist, ihn thatig dazu 
anzuhalten, gehören zur Gerichtsordnung'). 

5) Die Nechnung soll den Empfang, die 
Ausgaben, und, als Resultat, den Ueberschuß, 
oder die Erhaltung oder Verminderung des 
Stammvcrmögcns, somit den Vorrath, d. i. den 
gegenwartigen Stand des Vermögens, deutlich 
ausweisen. Die Grundlage des Empfangs in der 
ersten Rechnung ist das ursprüngliche Inuenta-
r ium, wozu sich der allfallige Zuwachs gesellet; 
)ene der ferneren Rechnungen aber der zuletzt 
ausgewiesene, und vom Gerichte anerkannte 
Vorrath, dann die weiteren Zuflüsse. M i t diesen 
Ausweisungen also, so wie mit den Urkunden 
über die nachgefolgten Erwerbungen, obschon 

' ) Vergl. Hofdelr. vom 26, Aprill 1790. Das französische 
Hese« fordert von dem Vormunde, ungeachtet es ihn 
ebenfalls von der Cmxio» fccy spricht, erst am Ende der 
Vormundschaft Rechnung (.5, 4K9.), Indessen biethet el 
doch einen Zusammenfluß andner sichernder Ansialten 
dar. Allgcm, Bibliolh. für Staalttunst, IX, ßef«, I I . 
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man sie als dem Gerichte bekannt voraus setzen 
könnte/ ist der E m p f a n g zu belegen.' 

- 4) Bey den A u s g a b e n muß thcils das 
Befugnis), daftrn es nicht in der Natur dcrSache 
oder in einer allgemeinen Bewilligung liegt, durch 
die besonderen gerichtlichen Bewilligungen; theils 
müssen die Betrage, wenn sie nicht unbedeutend 
sind (z. B. einen Gulden nicht übersteigen), durch 
Quittungen, oder andere angemessene Bescheini
gungen dargcthan werden. 

5) I n Rücksicht des aus Vergleichung der 
Ausgaben mit dem Empfange etwa sich ergeben
den baren Überschusses endlich ist von dem 
Vormunde anzugeben, ob er als notwendiger 
Vorschuß zurück zu behalten, oder gerichtlich zu 
hinterlegen, oder wie ê  zu verwenden, oder wie 
er bereits gesetzmäßig angelegt worden sey. I n 
Rücksicht des v e r m i n d e r t e n Hauptstammeo 
aber ist allenfalls vorzuschlagen, wie er wieder 
ergänzt werden könne. 

6) Eine besondere, zum Thcile Kunstkcnnt«' 
Nisse voraus setzende, Vorsicht ist bey Pl'pillar-
Nechnungcn über eine H a n d l u n g nothwcndig, 
damit man sich nicht durch eine oberf lächl iche 
Bilanz tauschen, und die Handlung zum Nach-
theile des Minderjährigen fortsetzen lasse *). 

7) Besitzen meh re rc W a i s e n ein ganz, 
oder doch zum Thcile abgesondertes Vermögen, 

' ) Vtt-gl, hierüber ?r«»ß, Lantech! l l . »3. U 6;.) - ü,,5, 
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so muß für jeden eine besondere, oder nebst der 
gemeinschaftlichen, eine besondere Rechnung ge
sühnt werden. 

6) Die im Paragraphe erwähnte Be-
f r e y u n g von der Rechnungslegung wird oft 
nur aufeinzclne Posten durch Bewi l l igung eines 
Pauschbctragcs, z. B. für die Kost des Waisen, 
oder zum Betriebe eines Geschäftes, erthcilet. 
Sobald jedoch das Gericht offenbare Unordnun
gen, oder wohl gar ein unredliches Benehmen 
des Vormundes entdeckt, ist es nicht nur seine 
eigene, sondern auch die vom Erblasser zugestan
dene Vcfrcpung zurück zu nehmen verpflichtet. 

§. 240. 

3>?",>m̂  ".u Wenn der Minderjährige in verschiede 
llM. nen Provinzen unbewegliche Güter besitzt, 

deren Verwaltung einem Vormunde allein 
anvertraut ist; so muß der Vormund für jede 
Provinz eine besondere Rechnung führen und 
der dortigen Behörde vorlegen: allein es 
bleibt ihm frcygestellt, zum Besten des Min
derjährigen den Ueberschuß des in einerPro-
vinz gelegenen Vermögens in einer andern 
zu verwenden. 

1) Auch die unbeweglichen, obgleich unter 
einer andern Real - Behörde, doch in der n a h m l i -
chen Provinz, ja selbst die in einer andern, oder 
sogar fremden Provinz liegenden beweg l i cdcn 
Hüter gehören unter eine und dieselbe Vormund' 
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schüft, folglich in die nahmliche Rechnung (§§. 
226. u. 226.). Aber über jedes in einerandern 
selbst inlandischen, Provinz gelegenes unbe
wegl ich es Gut muß nicht nur von dem eigens 
bestellten Eurator, sondern auch von dem nahm-
lichcu zu dessen Verwaltung insbesondere be-
rechtsten Vormunde (H. 226. ^ . 5.) nach der 
eigcnthümlichcn Landesverfassung eine ganz ab
gesonderte Rechnung der Curatels-Behörde je
ner Provinz abgelegt, und von ihr die Erledv 
gung abgewartet werden. 

2) Wenn neben dem Vormunde ein Eura
tor in der andern Provinz aufgestellt ist, so muß 
doch der Vormund mit demselben zum Wohle deS 
Minderjährigen imEinverstandnisse zu handeln su
chen; es muß ihm von dem Letzteren ein beglau
bigter Auszug der erledigten Rechnung zugesen
det, dieser der VormundschaftSbchörde vorgelegt, 
und, wenn sich in einer Provinz ein zur bes
seren Erziehung, oder nützlichen Verwaltung in 
der anderen Provinz zu verwendender Über
schuß ergibt, hierüber der Vorschlag gemacht, 
und von der Behörde unterstützet werden. 

§ . 2 4 l . 

Das vormundschaftliche Gericht istver- «"derR^. 
bunden, die Rechnungen des Vormundes gü,','^"''^' 
nach den besondern Vorschriften durch Rech-
nungs- und SachocrjUnrige prüfen und he-
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richtigen zu lassen, und die Erledigung dar
über dem Vormunde mitzutheilen. 

§. 242. 
Is t in den Rechnungen etwas vergessen 

worden, oder sonst was immer für ein Ver
stoß untergelaufen, so kann dieses weder dem 
Vormunde, noch dem Minderjährigen zum 
Nachtheile gereichen. 

1) Das Benehmen des Gerichts in Ncch-
nungssachcn ist ein Gegenstand der Gerichtsord
nung*). Unterliegt die jährliche Rechnung gerüg
ten Anstanden oder Mangeln, so müssen sie dem 
Auftrage gemäß gehoben, oder erläutert werden. 
Erst nach vollständiger Berichtigung erhalt der 
Vormund darüber eine Urkunde. 

2) Diese Urkunde schließt aber das Recht 
nicht aus, einen erst später entdeckten, in einer 
arglistigen Handlung des Vormundes gegründe
ten, Mangel (§. 262.), oder einen Auslassungs
und Rechnungsuerstoß nicht nur bis zur letzten 
(Schluß-) Rechnung, sondern auch bis zum Ver
laufe der Verjährungszeit geltend zu machen. 

§. 2^3. 

n H L m " E'n Minderjähriger kann weder als Klä-
fü. den Vor. ger, noch als Geklagter vor Gericht erschci-
m»nh bey der 

«) S. ollg. Iostru.-t. I I . 7. Absch,,. 
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nen; es muß ihn der Vormund entweder selbst mittilbar««^ 

vertreten, oder durch einen Andern vertreten 0^"°"«',, 
l/>ss..,i I»,o»dliheit 

tunge». 

1) Dem Vormunde kommt nächst derVcr-
w a l t u n g des ihm unmittelbar anvertrauten 
Waiscngutes (§§.229 — 2^2.) die O b s o r g e 
zu, daß der Minderjährige nicht durch seine 
eigen e n H a n d l u n g e n einen widerrechtlichen 
Schaden leide. Daher kann ein Waise weder in 
der Eigenschaft eines Erben der väterlichen Ver
lassenschaft, noch aus den von ihm selbst unter
nommenen Rechtsgeschäften, ob er gleich zu de
ren Unternehmung berechtiget war, als selbst--
ständiger K l a g e r , sondern nur mit Genehm
haltung, und unter Vertretung seines Vormun

des erscheinen, und wer ihn in der einen oder 
andern Rücksicht belangen w i l l , muß immer wi
der den Vormund, als Vertreter, die Klage 
stellen. Denn, obschon der Minderjährige sich 
durch einen fähigen Rechtsfreund vertreten lassen 
wollte, so kommt ihm doch weder die Auswahl 
desselben, noch die Beurtheilung, ob man sich 
in einen Prozeß einlassen soll oder nicht, noch 
auch kommt ihm die Macht z u , durch die Ver
handlung der seine Person, oder sein Vermögen 
betreffenden Streitsache, durch sein Geständniß, 
durch ' , .ftragung, Annahme, oder Zurückschie
bung eines Eides u. s. w. seinen Rechten etwas ^ 
zu vergeben; in allen diesen Stücken ist er seinem 

I i 
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Vormunde als Vertreter seiner Neckte unter
geordnet. Ucbrigcns steht es dem Vormunde fre», 
ob er/ wenn er die nöthigcn Eigenschaften besitzt, 
den Prozeß unmittelbar selbst/oder durch einen 
andern Ncchtsverstandigen führen wolle. 

2) Jeder Schritt des Minderjährigen ge
gen diese Vorschrift ist n i c h t i g , mithin die 
Partep von dem Gerichte gleich anfänglich, 
oder/ wenn das wesentliche Gebrechen erst wah
rend des Verfahrens entdeckt w i rd , durch Auf
hebung des Verfahrens auf die Beobachtung des 
Gesetzes und der Gerichtsordnung zu weisen/ ja 
sogar das bereits gefällte Urtheil,wenn der Vor
mund es dem Rechte des Minderjährigen nach-
thcilig findet, für ungültig zu erklaren*). Wie 
aber der Vormund als Vertreter des Pflegebe
fohlenen sich zu verhalten habe, ist thcils aus der 
Beschaffenheit des Gegenstandes, thcils aus der 
Gerichtsordnung zu entnehmen. Insbesondere 
verdienen der I r r thum und die überspannte Vor
sicht jener Vormünder gcrüget zu werden, die 
über jede, auch noch so klare Forderung erst noch 
den Ausgang eines Rechtsstreites, und die rich
terliche Entscheidung auf Kosten des Pflegebefoh
lenen abwarten zu müssen wähnen (§. 2Z I .H . 12.). 

§. 244. 

B,y Veltrs. E in Minderjähriger ist zwar berechtiget, 

^ e M ^ n ' durch erlaubte Handlungen ohne M i t w i r -

») G. Hofblll. vom 4. Juni«« »7«Z. l). 
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kung seines Vormundes etwas für sich zu er
werben: allein er kann ohneGenehmhaltung 
der Vormundschaft weder etwas von dem 
Seinigen veräußern, noch eine Verpflich
tung auf sich nehmen. 

i ) Eine Hauptabsicht bey Bestellung eines 
Vormundes ist, damit der Minderjährige aus 
Mangel an Einsicht, oder aus Leichtsinn sein E i ' 
genthum nicht versplittere, oder sich zu künfti
gen Leistungen auf eine ihm nachteilige Weise 
verbindlich mache. Hierzu ist es nothwendig, 
a l l e e igenmächt igen V e r ä u ß e r u n g e n 
und V e r p f l i c h t u n g e n von Seite des M in 
derjährigen aus Abgang der rechtlichen Einwilli
gung (wenigstens in der Regel §§. 246. u. 247.) 
für ungültig und unverbindlich zu erklären. Erst 
wenn die Einwilligung der Vormundschaft, d. i. 
des Vormundes, und in wichtigeren Fallen auch 
jene des vormundschaftlichen Gerichtes,,hinzu 
kommt (§. 2ZZ.), ist die Veräußerung gült ig, 
oder die Zusage des Minderjährigen verbindlich. 

2) Aus dieser bloß zum Besten des Minder
jährigen gemachten Beschränkung kann aber nicht 
gefolgert werden, daß selber ohne Genehmhal-
tung des Vormundes auch nichts e rwerbe» : , 
und keinen Vorthcil erlangen tonne; indem eine 
solche Ausdehnung eine der wohlthätigen Absicht 
des Gesetzes entgegen gesehte Wirkung hervor
bringen würde. Daher kann ein Minderjah-

I i 2 
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rigcr auch ohne Wissen des Vormundes sowohl 
durch unmittelbare, rechtliche Erwerbungsarten, 
wie durch Occupatio« oder Zuwachs, als auch 
durch mittelbare, wie durch Vermachtniß, Ersi
tzung, oder durch für ihn wohlthätige Verträge/ 
z. B. eine Schenkung, ein Eigcnthum erlangen. 
Indessen ist doch ein solches eigenmächtig unter? 
nommenes Rechtsgeschäft nicht nur dann ungül
tig, wenn es, ungeachtet des Scheines eines blo
ßen einseitigen Vortheils, dennoch eine Verbind
lichkeit des Minderjährigen, wie z. B. die Antre
tung einer Erbschaft mit Vorbehalt der Inven
tur (§. 8a2.), mit sich führ t , sondern es steht 
auch in der Beurtheilung und Macht des Vor
mundes, die ohne sein Wissen geschehene einsei
tige, für den Pflegebefohlenen ganz unverbind
liche, Erwerbung, wenn er sie den Verhältnis
sen und der Würde unangemessen findet (z. B . 
den Empfang eines Geschenkes), rückgängig zu 
machen. 

I ) Eben so wenig kann aus der obigen Ab
sicht und Vorschrift gefolgert werden, daß ein 
von einem Großjährigen mit einem Minderjähri
gen ohne Wissen des Vormundes geschlossenes, 
zwevseitig verbindendes Geschäft auch in Rück
sicht des Erstcrcn, dem die rechtliche Fähigkeit sich . 
zu verpflichten zusteht, unverbindlich sc». I n wie 
fern ein solches Geschäft eine rechtliche Wirkung 
habe, und in wie fern ein Minderjähriger in be
stimmten, ausgenommenen Fällen eigenmächtig 
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Rechte auf andere übertragen, oder sich verbind« 
lich machen könne, wi rd , außer dem, was in den 
nächst folgenden Paragraphen vorkommt, an den 
gehörigen Stellen gesagt werden. 

H. 2/^5. 

Insbesondere können Minderjährige 
ohne Einwilligung der Vormundschaft keine 
gültige Ehe eingehen (§§.49-^5i). 

i ) Eine der wichtigsten Verbindungen in 
ihren Folgen ist die unauflösbare che l i cheVcr -
b i n d u n g , zu der doch die unbedachtsamc I n -
gend oft nur aus wandelbaren sinnlichen Trieb
federn sich sehr geneigt finden laßt. Die erste 
Pflicht des Vormundes in dieser Hinsicht ist, 
durch aufmerksame Beobachtung der seiner Pflege 
anvertrauten Person, durch kluge Warnungen, 
und. andere zweckmäßige Mittel vorzubeugen, daß 
die Neigung zu einer ihren Verhältnissen unan
gemessenen Verbindung keine tiefen Wurzeln 
fasse. Das Ehevcrlöbniß einer minderjährigen 
Person ist, ob es gleich der Vormund bcgneh-
migte, unverbindlich lH. ^5.). 

' 2) Eine minderjährige Person, die sich ver
ehelichen w i l l , muß zuvörderst die Einwilligung, 
oder doch die Erklärung des VcTmundes ansu
chen. Die unmittelbar bey dem vormundschaftli-
chcn Gerichte angcsuchtc Einwilligung würde doch 
immer erst die Abforderung der Erklärung des 
Vormundes zur Folge haben. Hierauf müssen 
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die Brautpcrsoncn sich entweder ui^mittelbar selbst, 
oder mittelst des Vormundes um die Einwilli
gung des Gerichtes bewerben. Bey Ertheilung 
derselben ist es strenge Wicht des Vormundes, 
und um so mehr des Richters, sich nicht durch glän
zende Glücksumstande, ohne Rücksicht auf den 
sittlichen Charakter, durch leichtsinnig ausgestellte 
oder partcyliche Zeugnisse, durch zudringliche, 
nicht selten auf die Folgen einer schändlichen Ver
führung gestützte, Vorstellungen irre führen zu 
lassen. Nur nach reifer Erwägung aller für oder 
wider die Verbindung streitenden Gründe, und 
nach mündlicher Einvernehmung der Brautpcr-
sonen (vorzüglich des minderjährigen Thciles 
über den Umstand, ob er aus eigener, freyer 
Wahl die Verbindung eingehe), dann des Vor
mundes ist von dem Gerichte die Genehmigung 
zu erthcilen, oder zu versagen./Die Vorschriften, 
welche sowohl von dem Vormunde, als dem Ge
richte in Absicht auf die über d.as Vermögen der 
künftigen Ehegatten abzuschließenden Vertrage 
zu beobachten sind, kommen in dem Hauptstücke 
von Ehe-Patten vor. 

§. 246. 

I» w.lch«, Hat der Minderjährige auch ohne Ein-

Mu>d",ri/hli. willigung seines Vormundes sich zu Dien-

wili3n/d'ss sien verdungen, so kann ihn der Vormund 

V°nm>ndt« ohne wichtige Ursache vor der geseh- oder 

n?d'"" ' vertragsmäßigen Frist nicht zurückrufen; was 
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er auf diese oder auf eine andere Ar t durch 
seinen Fleiß erwirbt, darüber kann er, sowie 
mir jenen Sachen, die ihm nach erreichter 
Mündigkeit zu seinem Gebrauche eingehan
diget worden sind, frey verfügen, und sich 
verpflichten. 

i ) Nicht nur zur Schließung einer C(?, 
auch zu einer anderen S t a n des Verande« 
r u n g muß der Pflegebefohlene den Rath und 
Willen des Vormundes einhohlen, und dieser 
selbe wenigstens am Schlüsse des Jahres dem Ge
richte anzeigen (§. 236.). Dem U n m ü n d i g e n 
bestimmt der Vormund so, wie der Vater, die 
Art der Beschäftigung. Nach erreichter M ü n 
d i g k e i t aber kann der Pflegebefohlene mitGc-
nchmbaltung des Vormundes, oder doch des Ge
richtes eine andere Standcsart wählen (§. 148.). 

2) Daß ein Minderjähriger nicht ohne reife 
Ueberlegung durch ein feyer l i chcs G c l ü b d c 
sich für immer dem geistlichen Stande widme, 
verhindern die politischen Vorschriften'). I n 
Nücksicht des M i l i t ä r - S t a n d e s gehört die 
nähere Bestimmung in den Mil i tär - Codex. Ucber-
hauvt ist der Vormund berechtiget, einen M in 
derjährigen, welcher eigenmächtig einen Stand 
gewahlct hat, davon zurück zu bringen.Er kann 
dieß aus w ich t i ge r Ursache auch dann, wenn 
die durch Vertrag, oder durch das Gesetz (wie 
durch die Gesindcordnung) zum Austritte, oder 

"),S, Kopeß Oe,lerr. polit, Geslyk. l . B. i 276. 
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zur Aufkündigung bestimmte Frist noch nicht 
verstrichen ist, wie z. B. wenn ein dem Vormunde 
entlaufener Mündel sich zu einem seiner Geburt, 
oder seinen körperlichen oder Geisteskräften offen
bar unangemessenen Dienste verdungen hat *). 
Ohne wichtige Ursache aber gestattet es das Gec 
setz nicht, weil sonst mittellose Waisen, die sich 
häufig durch ihre Handcarbcit selbst fortbringen 
müssen, durch die Bedenklichkeit der Dicnstgcber 
in ihrem Fortkommen gehindert werden würden. 

3) Das Gesetz berechtiget hier auch den Pfle
gebefohlenen, wie oben das unter väterlicher Ge
wal t , jedoch außer der Verpflegung der Aeltcrn 
stehende Kind (H. i 5 i . ) , über das, was es sich 
durch Dienste, oder auf andere Art durch seinen 
F le iß , ; . B. durch Unterricht, Ausübung einer 
Kunst, e r w i r b t , so wie auch über das, was 
ihm nach e r r e i c h t e r M ü n d i g k e i t z u seinem 
Gebrauche gegeben worden ist, frey zu verfügen, 
folglich auch in voraus darüber sich zu verpflich
ten. Wenn also ein solcher Pflegebefohlener 
Schulden macht, kann der Glaubiger dessen Lohn, 
oder Erwerb, nicht aber auch das der Vormund
schaft zur Verwaltung anvertraute Vermögen 
in Beschlag nehmen. 

§. 247. 
Einem Minderjährigen, der das zwan

zigste Lebensjahr zurückgelegt hat, kann die 
') Vrlgl. Gesindeordmmg für die Ha„plsiabt Wien und ih« 

llmgltunzeii (Wien, »zio) §. iu> 
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Obervormundsthaft den reinen Uebcrschuß 
seiner Einkünfte zur eigenen freyen Verwal
tung überlassen; über diesen seiner Verwal
tung anvertrauten Betrag ist er berechtiget, 
eigenmächtig sich zu verbinden. 

i ) Es ist eine billige und vorsichtige Erzie-
hungs-Maxime, daß man den Zögling, weil 
kein Sprung in der Natur gedeihet, mit zuneh
mendem Alter stufenweise sich selbst überlassen, 
und an die eigene kluge Verwaltung seines Ei
gentums gewöhnen soll. Sie wird in der gegen
wärtigen Vorschrift mit vieler Vorsicht ange
wendet. Diese setzt nicht nur ein Lebensalter des 
Pflegebefohlenen von z w a n z i g Jahren, sie setzt 
zugleich, indem das Gericht nur be rech t i ge t , 
nicht verpflichtet w i rd , demselben eine frcycre 
Verwaltung seines Eigenthums zu vcrwilligen, 
stillschweigend voraus, daß das Gericht vorerst 
den Vormund, wenn er nicht selbst das Ansuchen 
-stellt, vernehmen werde, ob wohl der Pflegebe
fohlene nach seinem bisherigen Betragen ein sol
ches Zutrauen verdiene. Ueberdieß verstattctihm 
das Gesetz nicht die frcye Verwaltung seines 
Stammvermögcns, ja nicht einmahl aller seiner 
jahrlichen Einkünfte; es verstattet »hm nur den 
r e i n e n Uebc rschuß , d. i. dasjenige, was, 
nach der von dem Vormunde zu besorgenden S i 
cherstellung des anständigen Unterhalts, und der 
Erziehung, von den Einkünften erübrigt. 

2) Ueberdieß bleibt dem Gerichte die Vor-
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ficht vorbehalten/ dem Minderjährigen diesen 
Ucbcrschuß nicht unbedingt für die ganze noch 
übrige Zeit seiner Minderjährigkeit, sondern nur 
von Jahr zu Jahr zu verwilligen. Unter solchen 
Beschränkungen ist weiter kcin Uebelzu besorgen, 
als daß der Minderjährige den jahrlichen Ucbcr
schuß in kurzer Zeit verschwende, und verschulde, 
wofür er aber in dem übrigen Zeiträume durch 
Abbruch manches Vergnügens büßen muß, und 
Gefahr lauft, daß die Vormundschaft über ihn 
wegen des an Tag gelegten Hanges zur Ver
schwendung noch über die gewöhnliche Zeit wcrde 
forj gesetzt werden (§. 25' . ) . Wer einem solchen 
Minderjährigen über die Grenzen der crtheilten 
Verwilligung gcborgct hat, muß sich die Folgen 
seiner Unvorsichtigkeit, die Art der Verwilligung 
nicht eingesehen zu haben, selbst beymefscn. 

3) Ungeachtet dieser eingeräumten Verwal
tung bleibt der Minderjährige in allen übrigen 
Stücken dem Vormunde unterworfen, und letz
terem liegt die Pflicht ob, den Minderjährigen, 
auch bcp der freyercn Verwaltung, hauptsachlich 
ob er einen vernünftigen oder verschwenderischen, 
und zügellosen Gebrauch davon mache, zu beob
achten, so wie auch denselben in Rechtsstreitigkei
ten über Verpflichtungen, die er in Hinsicht auf 
das ihm frepgelajsene Vermögen eingegangen ist, 
zu vertreten (§. 2^3.). 

» 
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Ein Minderjähriger, welcher sich nach 
zurückgelegtem zwanzigsten Jahre bey einem 
Geschäfte für großjährig ausgibt, ist für al
len Schaden verantwortlich, wenn der an
dere Theil vor Abschlleßung des Geschäftes 
nicht wohl erst Erkundigung überdieWahr-
heit des Vorgebens einhohlen konnte. Über
haupt ist er auch in Hinsicht auf andere ver
botene Handlungen und den durch sein Ver
schulden verursachten Schaden sowohl mit 
seiner Person, als auch mit seinem Vermö
gen verantwortlich. 

i ) Der unbedingte Ausspruch des Römi
schen Rcchccs, daß ein Minderjähriger, der sich 
in Rechtsgeschäften für einen G r o ß j ä h r i g e n 
a u s g i b t , auch als ein sofcher im gerichtlichen 
Verfahren behandelt werden soll*), vereitelt bei
nahe ganz den Schutz, welchen das Gesetz, aus 
heilsamer Absicht, der unvorsichtigen, leichtsinni
gen Jugend wil l angedcihcn lassen.Denn wie leicht 
laßt sich nicht ein obgleich selbst nicht verschwen
derischer, nicht unredlicher, aber feuriger, unbe
dachtsamer, oft verführter, oft absichtlich in eine 
Zwangslage verwickelter Jüngling dazu verleiten, 
die Versicherung, daß er großjährig scp, nieder 
zu schreiben.' Aber anderer Seits ginge die For-

*) 1,. 2. ?. »i wlllNl. 
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dcrung des Gesetzes zu weit, daß Verkehrsge-
schaftc immer mit Geburtsscheinen in der Hand 
geschlossen, und redliche, mit möglicher, gewöhn
licher Vorsicht handelnde Partepen für ihr billi
ges Zutrauen zu Schaden kommen sollen. Bepde 
Rücksichten sucht das Gesetz zu vereinigen. 

2) Zur Gültigkeit der Verpflichtung des 
Minderjährigen fordert es: 3) ein solches A l t e r , 
bey welchem man sich in der Berechnung einiger 
Jahre leicht irren kann; K) eine r e d l i c h e M e i -
n u n g des Gläubigers, und c) die Beobachtung 
der leicht mög l ichen V o r s i c h t , über die 
Wahrheit des Vorgebens erst Erkundigung ein-
zuhohlcn. Bey der Bcurthcilung eines Streites 
von solcher Art ist also auf die Wichtigkeit und 
Natur des Geschäftes, ob es dringend war, oder 
leicht einen Aufschub l i t t ; auf die Bedingungen, 
ob sie billig, oder wahrscheinlich auf den Leichtsinn 
des Kontrahenten berechnet seyn; auf die dem 
Gerichte bekannte, oder verdächtige Redlichkeit 
des Gläubigers'); auf die Beschaffenheit des 
Ortes, wo das Geschäft geschlossen worden ist, 
und ob dort leicht bey Verwandten, Angehöri
gen , oder bey dem Gerichte nachgeforscht werden 
konnte, u. s. w. Rücksicht zu nehmen. 

' ) Da« Wort G l i u b i g e r wird hier, ,»>b an andern 
Stellen, selbst de« Ges'ßes, nicht in der enge» Beden» 
tung eines Geldboegers, so»!'«», wie schon im Römi» 
schen Rechte, überhaupt >»r Bezeichnung desjenigen g»? 
nommen, welcher bey Abschließung eines Geschäftes Olan» 
den und Zutrauen in den Andern hat. 
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I ) Ob aber gleich alle diese Umstände für 
den Gläubiger das Wort führen, folgt doch 
noch nicht, daß ohne Begnchmigung der Vor
mundschaft das ganze abgeschlossene Geschäft g ü l-
t i g , es folgt nach der Aussage des Gesetzes nur, 
daß der Minderjährige, welcher den andern Theil 
in I r r thum führte, für den Schaden ver
a n t w o r t l i c h sep. Also nur , wenn, und in so 
weit der Glaubiger einen ihm wirklich verursach
ten Schaden auszuweisen im Stande ist, räumt 
ihm das Gesetz ein Klagerecht ein. 

4) Bey dieser Gelegenheit deutet das Gesetz 
zugleich überhaupt an , daß ein Minderjähriger 
für seine u n e r l a u b t e n H a n d l u n g e n und 
für sein V e r s c h u l d e n hafte. Die vollständi
gere Lehre hierübergehört in das Hauptstück vom 
Rechte des Schadenersatzes, und zum Theil in 
das Strafgesetz; so wie von der Verbindlichkeit, 
eines Minderjährigen aus Vertragen, aus einem 
letzten Wi l len , oder unmittelbar aus oem Ge-. 
setze, und dem richterlichen Ausspruche an den 
zukommlichen Orten dieses Gesetzbuches und der 
Gerichtsordnung gehandelt wird. Hier waren 
hauptsachlich nur die Rechte und Pflichten des 
V o r m u n d e s in Hinsicht auf die von seine!» 
Pflegebefohlenen unternommenen Rechtsgeschäfte 
zu erörtern. 

§. 249. 

Eine Vormundschaft endiget sich ganz- Enb.M'sw 
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Volm»»d' lich durch den Tod des Minderjährigen. 
)̂du ĉh lcn S t i r b t aber der Vormund oder wird er 

T " ; entlassen; so muß nach der Vorschrift des 
Gesetzes (§§. 19U und 199) ein anderer be
stellet werden. 

>) Die M. Epoche, nach dem Antritte (§§. 
204 — 206.) und der Verwaltung (^§. 207 — 
246.) ist die Erlöschung der Vormundschaft. 
Die erste, hier angeführte, Erloschungsart ist der 
Tod. Durch den Tod dcs M i n d e r j a h r i g e n 
erlischt zwar die Vormundschaft für die Zukunft, 
doch liegt dem Vormunde theils die Verwaltung 
des ihm anvertrauten Vermögens in so lange, 
bis von dem Gerichte die von der Beschaffenheit 
des Vermögens und der Erben desselben abHan
genden Verfügungen getroffen sind, in der Eigen
schaft eines Curators, thcüs, wie ben den übri
gen Erloschungsartcn, die Erstattung der Schluß
rechnung ob (§. 2Ü2.). 

2) Nach dem Tode eines Vormundes 
kommt, weil die Notwendigkeit einer neuen Be
vormundung eintritt, vorzüglich den anwesenden 
Erben, dc.mMitvormunde,oder anderenPersonen, 
die zuerst Kcnntniß davon erlangen, die gericht
liche Anzeige des Todfalles zu (§. 189.). Bis 
ein anderer Vormund bestellt, oder von dem Ge
richte eine andere Vorsehung getroffen worden 
ist, haben die Erben des Vormundes für die Er
haltung des Waisenvcrmögens zu haften, und in 
der Folge die Schlußrechnung abzulegen. 
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3) Die wiederhohltc Vestellung eines Vor
mundes geschieht eben so, wie die erste. Wenn 
also der Vater nicht auch für diesen Fall einen 
Vormund benannt hat, und wenn kein Mitvor
mund in die volle Wirksamkeit eintritt (§. 2 i5 . ) , 
so haben die Verwandten des Minderjährigen 
nach der Nahe des Anspruches das Recht und die 
Pflicht, die erledigte Vormundschaft zu überneh
men, in deren Abgang aber wird der Vormund 
vom Gerichte ernannt (§§. 19a. u. il)g.). 

§. 25o. . 

Die Vormundschaft endiget sich auch, d),,«««.!,«-
wenn der Vater die durch einige Zeit ge- d ! ^ d^"' 
hemmte Ausübung seiner Gewalt wieder ' ' - 'Hch'^" 
übermmmt (H. i / l i ) . Gewol.; 

I n diesem Falle tritt die. va te r l i chc G e-
w a l t an die Stelle der mittlcrwciligcn Vor
mundschaft, doch kann es nicht anders, als un
ter öffentlicher Authoritat des Gerichtes geschehen, 
das sich von der Wahrheit des gehobenen Hinder
nisses, so wie auch von der ordentlichen Verwal
tung der gccndigtcn Vormundschaft, und von 
der Uebergabe des Vermögens an den Vater 
überzeugen muß. 

§. 25«. 

Die Vormundschaft erlischt auch so- °̂  t>"<b die 
gleich, als der Pflegebefohlene die Grosijah- A A « ^ ' 
rigteit erreicht hat; doch kann das Vormund-
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schaftliche Gericht aus Ansuchen oder nach 
Vernehmung des Vormundes, und der Ver
wandten wegen Leibes- oder Gemüthsge-
brechen des Pflegebefohlenen, wegen Ver
schwendung oder aus andern wichtigen Grün
den die Fortdauer der Vormundschaft auf 

.eine längere und unbestimmte Zeit anordnen. 
Diese Verordnung muß aber in einem ange
messenen Zeiträume vor dem Eintritte der 
Volljährigkeit öffentlich bekannt gemacht 
werden. 

») Durch die, ohne Unterschied des Ge
schlechtes, nach zurück gelegten vier und zwanzig 
I ahren erreichte, Groß jah r igke i t erlischt die 
Vormundschaft, so wie die vaterliche Gewalt, 
sogleich von Rechtswegen, ohne daß es 
einer gerichtlichen Erklärung bedarf (§. 172.). 
Indessen wird doch diese Erklärung entweder von 
dem Vormunde, um ordentlich von der Vor
mundschaft enthoben zu werden, oder von dem 
Pflegebefohlenen, um die ordentliche, gerichtliche 
Ucbergabc seines Vermögens, und einen sicheren 
Beweis seiner freuen Verwaltung zum Verkehre 
zu erlangen, gewöhnlich, mit Beilegung des Ge
burtsscheines, und der Aeußerung des Vormun« 
des, angesucht, und, wenn kein naher zu prü
fender Anstand obwaltet, verwilliget, zugleich 
dem Vormunde die Schlußrechnung aufgetra
gen, dem Großjährigen aber das weitere Ansu-
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chen um die Ucbergabe des Vermögens vorbe
halten. 

2) Weder der Vater, noch minder ein an
derer Erblasser ist berechtiget, das Ziel der Vor
mundschaft eigenmächtig zu verlängern, oder ab
zukürzen. Eine solche Erklärung, bcsonderswenn 
sie mit Gründen unterstützet wird, verdient zwar 
eine nähere Untersuchung zu Vorkehrungen, die 
thcils in diesem Paragraphe, theils in dem nach
stehenden vorkommen; aber an sich hat sie keine 
verbindliche Kraft. Doch steht dem Erblasser das 
Recht zu , ein von ihm bedachtes Kind auch über 
das Alter der Volljährigkeit in der Verwaltung 
des (den Psiichttheil übersteigenden) frey vcrerb-
lichen Vermögens einzuschränken; wonach das 
Gericht die Vorsehung theils in den öffentlichen 
Büchern, welchen das unbewegliche Vermögen ein
verleibt ist, theils in Rücksicht der anliegenden 
Eapitalicn durch Verbothe, selbe ohne gericht
liche Bewilligung auszuzahlen/theils in der Ur
kunde über die erreichte Großjahrigkeit zu trcf» 
fen hat. 

3) Allein von dem vormundschaftlichen G e-
r ichte kann aus gerechten Ursachen die Dauer 
der Vormundschaft, gleich der väterlichen Gewalt, 
weiter hinaus, und wohl auch auf unbestimmte 
Zeit , mit den schon oben angegebenen Vorsich
ten, verlängert werden (§. l 72.). Vorzüglich ist 
die Vorsicht zu beobachten, daß der Großjährige, 

Kk 
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trotz der noch so scheinbaren, vom Erblasser oder 
Vormunde vorgelegten, Gründe, nicht ungehört; 
und nicht ohne befriedigende Beweise der Ursa
chen in dem Rechte der frcpcn Verwaltung be
schrankt werde. 

§. 262. 

ä)dutch die Einem Minderjährigen, welcher das 
?hcn.«Nach' zwanzigste Jahr zurückgelegt hat, kann das 
ficht «cht,ich vormundschaftliche Gericht nach eingchohl-
V^jähltg. tem Gutachten des Vormundes und allen-
'"'? falls auch der nächsten Verwandten,die Nach

sicht des Alters verwilligen und ihn volljäh
rig erklären. Wi rd einem Minderjährigen 
der Betrieb einer Handlung oder eines Ge
werbes von der Behörde verstattet, so wird 
er dadurch zugleich für volljährig erklaret.' 
D ie Erklärung der Volljährigkeit hat ganz 
gleiche rechtliche Wirkung mit der wirklich 
erreichten Volljährigkeit. 

i ) Die Bedingungen zur Verleihung der 
Nachsicht des A l t e r s sind:«) ein Ansu
ch e n des Pflegebefohlenen oder des Vormundes, 
der Verwandten u. d. gl., denen die Gründe na
her bekannt sind. Von Amtswcgen wird sie nicht 
ertheilt, noch dem Pflegebefohlenen gegen seinen 
Willen aufgedrungen; d) ein vollständiges A l 
ter von zwanzig J a h r e n , vor welchem, 
selbst ausnahmsweise, eine reife Beurtheilungnicht 
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anzunehmen ist (§. 172.); es stünde also nicht in de« 
Macht der Gerichte, die Nachsicht vor Errei
chung desselben zu vcrwilligcn (^. 9.); c) Ein-
Höhlung der Meinung des Vormundes, und, 
wenn diese nicht günstig oder befriedigend ist, 
der Verwandten, der Erzieher, und anderer 
Zutrauen verdienender Personen, die den M in 
derjährigen naher zu beobachten die Gelegenheit 
hatten. 

2) Wenn aber auch alle diese Bedingungen 
günstig zusammen treffen, so folgt doch nicht, 
daß das Gericht zur Verwilligung v e r b u n d e n 
scp. Dieses wird vielmehr.noch in Uebcrlegung 
nehmen, ob wohl auch solche besondere Verhalt
nisse eintreten, die einen w a h r e n , d « uerh as
ten Nutzen aus der früheren Volljahrigkeits-
erklarung hoffen lassen. Solche sind z. B. der 
Antritt eines vorteilhaften Amtes, Geschäftes, 
oder einer nutzbringenden weiten Reise, wozu die 
Selbstständigkeit erforderlich ist; oder eine Vcr-
ehclichung, verbunden mit der Ucbernahme einer 
großen Wirthschaft und Haushaltung; Ersva-
rung der Vormundschaftskosten bey einem Min« 
derjahrigen, der nach dem Ableben des Vaters 
der Volljährigkeit schon nahe ist, u. d. gl. Außer 
dem ist es sicherer, bey der Regel zu verbleiben, 
oder erst mir der im §. 247. vorkommenden Be
willigung den Versuch zu machen. 

3) Das Gesuch um die Nachsicht des Alters 
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muß also auch mit Begründung aller dieser Er
fordernisse unterstützet, widrigen Falls aber das 
Mangelnde nach Anordnung des Gerichtes nach-
gchohlet werden. Die Art der Bewilligung trifft 
mit der Erklärung der wirklich erreichten Voll
jährigkeit übercin (§- 261.). 

4) Nebst der gerichtlichen/ausdrückli
chen Altersnachsicht gibt es auch eine stillschwei
gende, oder gesetzliche durch Verleihung einer 
Handlung, oder eines Gewerbes von der (politi
schen) Behörde. Denn einerseits verlangt die 
Führung dieser Geschäfte die Fähigkeit, sich durch 
Vertrage gültig verbinden zu können, anderer
seits muß man billig voraussetzen, daß die Be
hörde in der Verleihung bcdachtlich, allenfalls 
nach mit dem vormundschaftlichen Gerichte ge
haltener Rücksprache, zu Werke gehen werde. 
Die Vcrlcihungsurkunde vertritt dann die Stelle 
der Volljahrigkeitserklarung. 

5) Sowohl die gerichtliche, als die eben er
wähnte gesetzliche Erklärung der Nachsicht des 
Alters hat, als eine Erklärung der rechtlichen 
Volljährigkeit, wie der Paragraph am Schlüsse 
sagt, mit der wirklich erreichten Volljährigkeit 
in allen bürgerl ichen Rechtsgeschäften, von 
denen in diesem Gesetzbuche die Rede ist (wie z. 
B. auch bey Schließung einer Ehe, oder Ucbcr-
nehmung einer Vormundschaft) ganz gleiche Wir
kung. S t r a f f a l l e müssen zwar in Hinsicht auf 
Entschädigung ebenfalls nach dem bürgerli-
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chcn Privat-Nechte, aber in Hinsicht auf Aus? 
Messung der S t r a f e nach dem S t ra fgese t ze 
beurthcilt werden. Unser Strafgesetz nimmt den 
Satz, daß Reife des Verstandes die Unreife des 
Alters ersetze (m l i t i^ «Applet ac'tÄ^m), nicht an 
l l . Th. §. 2. c^)"). Uebrigcns macht es c.lch in 
Allsmessung der Strafe keinen wesentlichen Un
terschied, ob der Schuldige volljährig, oder un-
volljährig sep; wohl aber, ob er das zwanzigste 
Jahr zurück gelegt habe, oder nicht ( I . tz. Zg. ») 
und §. 43i . ) . 

§. 253. 

Die Entlassung des Vormundes ver- .^ d«r« d,> 
ordnet das Gericht in einigen Fällen von Huch«^" 
Amts wegen, in andern, wenn darum a n - ^ " K ^ 
gesucht wird. de«. 

Die vorhergehenden Erlöschungsarten der -
Vormuildschaft (HH. 2 ^ 9 — 262.) beziehen sich 
hauptsachlich auf die Person des P f l e g e b e 
f o h l e n e n , die folgenden auf die Person des 
V o r m u n d e s . Die letzteren lassen sich (außer dem 
Falle des Todes des Vormundes §. 2/19.) in dem 
allgemeinen Ausdrucke E n t l a s s u n g zusammen 
fassen. Die Entlassung verfügt aber das Gericht 
entweder von A m t s w e g e n (indem ihm, sev es 
von selbst, oder durch Anzeigen Anderer, Gründe 

*) Vcrgl. 3 en u ls Oesierr, Criminülr, §. 2. 
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dazu auffallen), oder es muß das Ansuchen 
des Vormundes/ oder anderer von dem Gesetze 
hierzu berechtigten Personen abwarten. Die amt? 

.liche Entlassung hat aus einem Verschulden, oft 
aber auch ohne Verschulden des Vormundes 
Stat t . I n den Fallen einer Entlassung des Vor« 
wundes tr i t t in der Regel, dafcrn in bestimmten 
Fallen der Vater, oder das Gesetz es nicht anders 
verordnet (§§. 196.215. u. 260.), die gesetzliche, 
und in deren Ermangelung die gerichtliche Vor« 
mundschaft ein(§§. 196. 199. u. 249.). 

H. 2ZH. 
Fälle d« am,, ^ «< ^ . «^ 
lich.n Eittlos. Von Amts wegen muß ein Bormund. 
l""' ' entlassen werden, wenn er die Vormund

schaft pflichtwidrig verwaltet; wenn er als 
unfähig erkannt w i rd ; oder, wenn sich in 
Ansehung seiner solche Bedenklichkeitcn äu
ßern, welche ihn Kraft des Gesetzes von 
Uebernehmung der Vormundschaft ausge
schlossen haben würden. 

» 
§. 255. 

Wenn eine Mut te r , welche die Vor
mundschaft chres Kindes führt , sich wieder 
verehelichet; so muß sie selbst, oder der M i t 
vormund es dem vormundschaftlichen Ge
richte zur Beurtheilung anzeigen, ob ihr 
die Fortsetzung der Vormundschaft zu be
willigen sen. 
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i ) Der Vormund wird zum Besten des 
Minderjährigen, nicht seines eigenen Vortheils 
willen bestellt; sobald also seine Bcybehaltung 
demselben schädlich, oder auch nur gefahrlich sepn 
würde, fordert die A m t s p f l i c h t das Gericht 
auf, den Vormund von der Vormundschaft zu 
entfernen. Gründe zur amtlichen Entlassung sind 
also: pflichtwidrige Verwaltung der Vormund
schaft, eintretende Unfähigkeit, oder auch nur 
gegründete Vcdcnklichkeit gegen den Vormund, 
und ncbstbey der Zeitverkauf der Bestellung. 

2) Die p f l i c h t w i d r i g e F ü h v u n g der 
Vormundschaft ergibt sich aus dem, was von den 
mannigfaltigen Pflichten des Vormundes in Hin
sicht auf die Person des Pflegebefohlenen, und 
in Hinsicht aus die Vermögensverwaltung gesagt 
worden ist; diese Pflichten mögen vorschlich, oder 
durch offenbare Sorglosigkeit, oder auch nur 
durch geringeres Versehen übertreten werden. 

3) T a u g l i c h k c i t s g e b r c c h c n , die eine 
Person von der Uebcrnchmung einer Vormund
schaft ausschließen, sind, wenn sie erst wahrenddcr 
Vormundschaft eintreten, oder dem Gerichte be
kannt werden, zugleich hinlängliche Gründe, selbe 
von der Vormundschaft zu entlassen. Das Nahm-
lich« gilt auch von solchen Umstanden, die ein 
g e g r ü n d e t e s Bedenken erregen, daß der 
Vormund die Vormundschaft fernerhin zum wah
ren Nuyen des Minderjährigen nicht verwalten 
könne, oder wolle (§. 191.). 
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ä) Insbesondere entsteht gegen eine sich wie
der verehelichende Mutter das Besorgniß, daß 
ihre Liebe gegen die Kinder erster Ehe, welcher 
wegen ihr ausnahmsweise die Vormundschaft über 
dieselben anvertrauet wird (§. 198.), durch die 
Liebe gegen den zweytcn Mann, oder die mit ihm 
erzeugten Kinder werde vermindert, und die Vor
mundschaft minder sorgfaltig geführct werden. 
Doch hat die Wicdervcrchclichung, wodurch nicht 
selten gerade das W 0 h l d c r K i n d e r beabsich
tiget w i rd , nicht unmittelbar den Verlust der 
Vormundschaft zur Folge, wohl aber die Pflicht 
der Mut ter , oder des Mitvormundcs, dem Ge
richte die Anzeige davon zur Beurthcilung, ob 
ihr die Fortsetzung der Vormundschaft gelassen 
werden soll, zu machen. 

5) I n den Fallen einer amtlichen Entlas
sung kommt, dafern die Bedenken dem Gerichte 
nicht ohnehin auffallen müssen, die Anzeige theils 
dem Vormunde selbst (§. 25?.), theils dem Mi t -
odcr Ehrcnvormunde (§. 210^), theils andern 
zum Schutze des Pflegebefohlenen besonders ver
pflichteten Personen zu. Das Gericht beurtheilt, 
ob der Vormund sogleich zu entlassen, oder (aus 
Schonung) zum Ansuchen der Entlassung zu be
stimmen; ob erst ein». Vernehmung desselben, 
oder eine genauere Erforschung der Umstände 
vorzunehmen; dann, welche Maßregeln etwa in

zwischen zur Sicherstcllung des Minderjährigen 
zu wählen; öder ob vollends nach Beschaffenheit 
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der Sache wider den Vormund eine Untersuchung 
nach dem St ra fgese tze einzuleiten sey (oben. 
§. 217. und Strafg. I. §§. 115. 16 >. u. 176. 
f. f., I I . §. 2,/,.). Ücbrigcns leuchtet von selbst 
ein/ daß man bey Entlassung eines,vom Vater, 
oder Gesetze berufenen Vormundes noch vorsich
tiger, als bey Entlassung eines Fremden, derauf 
die Vormundschaft keinen gegründeten Anspruch 
hat, zu Werke gehen müsse. 

§. 2Z6. 

Hat der Erblasser oder das Gericht 
einen Vormund nur auf eine Zeit bestellet, 
oder ihn auf einen bestimmten Ereignungs-
fall ausgeschlossen; so muß er entlassen wer
den, sobald diese Zeit verflossen, oder der be
stimmte Fall eingetreten ist. 

Der Grund einer solchen ze i t l i chen , oder 
b e d i n g t e n Ernennung kann insbesondere seyn, 
weil der Berufene mit dem Erblasser in einer Er
werbsgemeinschaft stand, und bis zur Erlöschung 
derselben das Vermögen am nützlichsten verwal
ten, oder den Minderjährigen zur eigenen Ver
waltung vorbereiten kann; oder weil der M i n 
derjährige nur durch eine gewisse Zeit , oder zu 
einem bestimmten Zwecke, wie zur Erlernung 
einer Wissenschaft oder Kunst, sich mit dem er
nannten Vormunde am nahmlichcn Orte auf
hält; oder weil der Eintritt der beygesetzten auf-
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lösenden Bedingung diesen Vormund dem Erb
lasser bedenklich machte, u. s. w. 

§. 267. 
ff'll,»«>>«m Wenn während der Vormundschaft solche 
Vormund.. Gründe eintreten, die den Vorwund kraft 

der Gesetze von Uebernehmung derselben be-
freyt, oder ausgeschlossen hätten; so ist er in 
dem erster» Falle berechtiget, in dem letz
tern aber verpflichtet, die Entlassung anzu
suchen. 

1) Dcls Gesetz gcstattctzwar dem Vormunde 
nicht, von einer f r e y w i l l i g e n Entschuldi
gungsursache, die ihm schon bepm Antritte der 
Vormundschaft bekannt war, und ans die er da-
mcchls, wenigstens stillschweigend, Verzicht that, 
erst in der Folge Gebrauch zu machen (§. ig5. ) ; 
wohl aber verstattet es ibm, dieses Recht, wenn 
die Ursache erst wahrend der Vormundschaft ein
t r i t t , folglich dem Bestellten billiger Weise die 
Beurtheilung überlassen werden muß, ob er, un
geachtet dieser eingetretenen, die Führung der 
Vormundschaft erschwerenden, Ursache z. B. 
eines öffentlichen geistlichen oder weltlichen Am
tes, ,oder eines scchzigjahrigcn Alters, sich noch 
fähig finde, der Vormundschaft nützlich vorzu
stehen. I n so lange er die Enthebung von selber 
nicht ansucht/ kann sie ihm auch nicht abgenom
men werden. 

2) Sobald aber die frepwilligc Entschuldi-
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gung in um notwendige übergeht (§. 195.), 
und überhaupt, wenn ein von der Führung der 
Vormundschaft ausschließendes Hindcrniß (§§. 
191 — 194.) eintrifft, so ist vielmehr der Fall 
einer amtlichen Entlassung vorhanden, welchen 
der Vormund, unter Verantwortlichkeit für den 
Schaden, anzuzeigen verbunden ist'). 

§. 256. 

Einem Vormunde, dem man als ver
meintlichen nächsten Verwandten des M i n 
derjährigen die Vormundschaft aufgetragen 
hat, sieht es frey, einen spater entdeckten, 
nähern und tauglichen Verwandten an seine 
Stelle vorzuschlagen: allein der nähere Ver
wandte hat kein Recht, zu fordern, daß ihm 
ein minder naher Verwandter eine bereits 
angetretene Vormundschaft abtrete; er wäre 
denn früher sich zu melden gehindert worden. 

1) Aus der ersten dieser bepdcn Vorschriften 
laßt sich mit Grunde schließen, daß um so mehr 
ein Nichtvcrwandtcr des Minderjährigen, dcn 
man, weil damahls kein Verwandter bekannt 
war , zur Vormundschaft berufen hat, die Ent
lassung ansuchen könne, wenn er einen sol
chen tauglichen Verwandten vorzuschlagen im 
Stande ist. 

*) Insbesondere wäre dieß der F a l l , wenn der Vormund 
sich eine Forderung gegen seiuen Pflegebefohlene» ab» 
tretn licsse (§. ,93.). 
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2) Dagegen ist ein näherer Verwandter, 
der vor dem entfernteren die Vormundschaft zu 
verlangen saumse l ig (nicht etwa z. V. durch 
weite Entfernung verhindert) war, keineswegs 
berechtiget, die Abtretung der aus seinem eigenen 
Verschulden schon einem andern Verwandten an
vertrauten Vormundschaft zu begehren. 

§. 20c). 

s""n „ch." Die Mütter oder der Bruder können, 
lich «,>!,,!,.ch. wenn sie zur Zeit der bestellten Vormund-
!«ng.'""^ schaft selbst noch minderjährig waren, nach 

erreichter Volljährigkeit auf die Vormund
schaft Anspruch machen. Auch sieht jedem 
Verwandten frcy, wenn das Gericht einen 
Nichtverwandten zur Vormundschaft beru
fen hat, sich binnen Jahresfrist umdieUeber-
nehmung der Vormundschaft zu melden. 

i ) Die Ausnahme, .welche hier der Mutter, 
und dem Bruder des Minderjährigen zugestan
den wi rd , kann, außer dem eben gedachten Ver
hinderungsfälle (§.253.), auf andere nahe Ver
wandte nicht ausgedehnt werden. Diese können 
bloß verlangen, daß ihnen von einem N i c h t -
v e r w a n d t e n die Vormundschaft abgetreten 
werde, und zwar nur binnen Jahresfrist; dafern 
sie nicht etwa durch einen außerordentlichen Zu
fall sich früher zu melden verhindert worden sind 

. (§.258.). 

2) Uebrigens geben die Worte des Gesetzes, 



Nmt dm Vormundschaften und Curattlen. 525 

'daß die hiev und in dem vorhergehenden Para-
graphe erwähnten Personen die Abtretung der 
Vormundschaft ansuchen können, deutlich zu 
verstehen, daß das Gericht an solche Ansprüche 
nicht scbKchtcrdings gebunden scy. Fordert das 
Wohl des Minderjährigen die Beybehaltung des 
bewahrten Vormundes, so müssen die unterge
ordneten Rücksichten weichen. 

§. 2l)0. 

Wenn eine Minderjährige sich vereheli
chet, so hängt es von der Beurtheilnng des 
Gerichtes ab, ob die Turntet dein Ehegatten 
abgetreten werden soll (§. i?5>. 

, ) Eine Minderjährige kommt durch die 
Vcrchclichun) unter die Macht ihres Mannes, 
als Familien--'Haup.es (§. 91.); sie tntt aus der 
damit unvereinbarlichen väterlichen (H. i ?5 . ) , 
und umso mehr aus der uormundschaftlichenGc: 
walt über ihre Pe rso n. Daraus stießt aber nicht 
nothwendig, daß auch die Verwaltung ihres Ver
mögens auf den Gatten übergehen müsse; die 
Vormundschaft kann noch als eine Euratel über 
das Vermögen bestehen l§. iLtt.). 

2) Da aber die Obsorge über die Person mit 
der Obsorge über dasVermögenübcrhauptinVer-
bindung steht, so scheint es um so billigerund an
ständiger, daß der Ehemann zugleich die Verwal. 
tung des Vermögens seimr Gattinn übernehme. 

http://--'Haup.es
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Daher gestattet ihm das Gesetz, die Abtretung der
selben zu v e r l a n g e n . 

5) Doch fordert auch in diesem Falle die 
höhere Rücksicht, die öffentliche Sorgfalt für die 
Minderjährige, dem Gerichte zu überlassen, ob 
dem Manne vermöge seines Alters die'Reife der 
Beurthcilung, vermöge seines Standes die noth-
wcndigen Vorkenntnisse, und vermöge seines bis
herigen Betragens der Ordnungsgeist und eine 
vernünftige Sparsamkeit zur nützlichen Verwal
tung der Güter zugetrauet werden können. I m 
Zweifel wäre es rathsamer, erst damit einen Ver
such zu machen, daß dem Manne ein dem an
ständigen Aufwände, und den Einkünften der 
Minderjährigen angemessener jährlicher Betrag 
ohne Rechnungslegung zugestanden wird. 

4) Ein m i n d e r j ä h r i g e r v a t e r l o s e r 
J ü n g l i n g tritt dadurch, daß er sich vereheli
chet, nicht (gleich einem Sohne, dem der V a 
ter die Führung der eigenen Haushaltung «er
stattet §. 174.) aus der Vormundschaft; aber 
es wird in den meisten Fallen billig und zur S i 
cherheit des Verkehrs rachlich scyn, ihm die 
Nachsicht des A l t e r s zu verwilligcn, und 
ihn dadurch aus der Vormundschaft zu entlassen 
(§. 262.). 

H. 261. 
Bttinaung,,, E in Vormund kann in der Regel nur 

,ur<tm,«l. am Ende des vormundschastlichen J a h r e s , 
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nachdem sein Nachfolger die Verwaltung des 1 ' ' " ^ , ^ " ' 
Vermögens ordentlich übernommen hat, die .""«wöt»'»,-. 
Vormundschaft niederlegen. Findet aber das ^ " p " " " , 
Gericht es zur Sicherheit der Person oder 
des Vermögens nothwcndig, so kann es ihm 
selbe auch sogleich abnehmen. 

Die Regel erklärt sich aus der gerichtlichen 
Ordnung, die Rechnung cm> Ende eines jeden 
Jahres, das seit dem Tage der übernommenen 
Vormundschaft verstricken ist, aufzunehmen (§. 
239.)/ und aus dem Begriffe einer ordentlichen 
Wirtschaftsführung, die erst am Schlüsse des 
Jahres die vollständigen Einkünfte und Ausga
ben darstellt. Indessen ist, die Beobachtung die
ser Zcitfrist 'nicht so wesentlich, daß ihr die S i 
cherheit des Waisenvermöa/ns, oder ein wichti
ger Nachthcil des Vormundes, den dringende 
Angelegenheiten abrufen, zum Opfer gebracht, 
und nicht früher ein anderer Vormund bestellt 
werden sollte. 

§. 262. 

Ein Vormund ist verbunden, längstens d) Schluß, 
innerhalb zweyer Monathe nach geendigter"^"'""^' 
Vormundschaft dem Gerichte seine Schluß
rechnung zu übergeben, und erhält von dem
selben nach gepflogener Richtigkeit eine Ur
kunde über die redlich und ordentlich geführte 
Verwaltung seines Amtes. Diese Urkunde 
spricht lhn aber von der Verbindlichkeit aus 

> 
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einer spater entdeckten arglistigen Handlung 
nicht frey/ 

Der Vormund muß am Schlüsse eines je
den Jahres, um desto mehr also beym Austritte 
von der Vormundschaft, Rechnung legen, wo er 
zugleich einen nun erst etwa entdeckten Mangel/ 
oder Verstoß zu verbessern berechtiget, und ver
pflichtet ist. Die eigentliche S c h l u ß r e c h n u n g 
aber wird erstattet, wenn die Vormundschaft 
von Seite desPstcgebefohlencn durchmessen Tod, 
oder Volljahrigkeitserklarung ganz l ich geendi-
gct ist. Sie ist dem Gerichte zu übergeben, auf 
eine ahnliche Art , wie die jahrlichen Rechnungen, 
zu erledigen, und sammt den Bcylagen zu hin
terlegen. Doch steht dem Großjahriggewordenen, 
oder den Erben frey, sie gegen Empfangsschein zu 
erheben, und den gewesenen Vormund, so wie 
auch dessen Erben, ungeachtet der erlangten Los-
sprechungsurkunde, sowohl in Rücksicht entdeck
ter Veruntreuungen, als auch eines Rcchnungs-
verstoAs, oder einer Auslassung im Empfange, 
bis zum Verlaufe der Verjährungsfrist, zu Rede 
zu stellen. 

§. 263. 

«ouebcrgabe Am Ende einer Vormundschaft ist es die 
, " > < " ' Pfl icht des Vormundes, das Vermögendem 

volljährig Gewordenen, oder dem neu bestell
ten Vormunde gegen Empfangsschein zu 
übergeben, und sich darüber bey Gericht 
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auszuweisen. Das aufgenommene Verzeich-
niß des Vermögens, und die jährlich begneh-
migten Rechnungen dienen bey solchen Über
gaben zur Richtschnur. 

i ) Erst die letzte Rechnung und ihre Ver-
gleichung mit den jahrlichen Rechnungen und 
dem ursprünglichen Vermögensverzeichnisse gibt 
den vollständigen Ausweis des Vermögens, wel
ches am Ende der Vormundschaft bey Gericht, oder 
bey dem Vormunde vorhanden, und dem groß-
jahrig Gewordenen, oder den Erben des Waisen 
zu übergeben ist. Erst dann also kann in der Re
gel die Uebergabe des sammtlichen Vermögens, 
in dringenden Fallen jedoch wenigstens die Ueber
gabe des bereits richtig gestellten Vermögens 
noch vor der Schlußrechnung, verlangt werden. 

2) Der Vormund muß die Schlußrechnung 
dem Gerichte, er kann sie aber auch unmittelbar 
dem Großjährigen selbst ablegen, ,wenn dieser 
damit zufrieden ist, und dem Gerichte kein beson
deres Bedenken auffallt. Doch ist die Verzicht
leistung und Quittung desselben bey den Gerichts-
Acten aufzubewahren. 

3) Besitzt der Großjährige das Vermögen, 
oder einen Theil desselben in Gemeinschaft mit 
Minderjährigen, z. B. Brüdern, so muß eine 
Abtheilung (Theil-Libell) verfaßt, dem Gerichte 
zur Begnchmigung vorgelegt, und hiernach wirk
lich vorgenommen werden. Die Art der Abthei
lung , so wie der Uebergabe des Vermögens, 

L l 
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richtet sich nach der Beschaffenheit desselben. Von 
unbeweglichen Gütern und Capitalien erhalt der 
Uebernchmer die darauf sich beziehenden Urkun
den, oder, wenn sie für die minderjährigen T e i l 
nehmer aufzubewahren sind, glaubwürdige Ab
schriften mit der angemerkten Vertheilung; an« 
dere bisher gerichtlich oder von dem Vormunde 
verwahrte Gegenstände, z. B. Kostbarkeiten, 
bares Geld, empfängt er in Na tu r , und stellt 
dem Gerichte über den vollständigen Empfang 
eine von ihm, und zwey Zeugen gefertigte 
Uebcrgabsurkunde aus, wovon den allfälligen 
Verlassenschaftstheilnehmern Abschristen erthei-
let werden. Uebrigens kann auch einem Vor
munde, der keine Rechnung zu legen hat, 
eine gerichtliche Urkunde über die P f l i ch t mä
ßig g e f ü h r t e Vormundschaft nicht verweigert 
werden. 

§. 264. 
ßosomgdtl Insgemein hat ein Vormund nur für 

«//"».n^m sein Verschulden und nicht auch für das Ver-
N«sch..lde... Dulden der ihm Untergeordneten zu haften. 

Hat er aber wissentlich unfähige Personen 
angestellet, hat er solche beybehalten, oder 
nicht auf den Ersatz des von ihnen ver
ursachten Schadens gedrungen; so ist er 
auch dieser Nachlässigkeit wegen verant
wortlich. 

Aus der Schlußrechnung und Uebevgabc 
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erhellet zugleich/ ob und.was für ein Schaden 
dem Minderjährigen verursachet worden sey. Die 
Grundsatze, nach welchen Vormünder für den 
Ersatz haften, sind oben (H. 228.) angedeutet 
worden. Der Vormund verantwortet aber nicht 
nur den unmittelbar von ihm selbst, sondern auch 
den v o n A n d e r n dem Minderjährigen zuge» 
fügten Schaden, in so fern er auf sein Ver« 
schulden bezogen werden kann. Dieß ist inson
derheit der Fal l , wenn zur Führung einer Wir th-
schaft, einer Handlung, eines Gewerbes, oder 
einzelner Geschäfte, oder zum unmittelbaren 
Dienste des Pflegebefohlenen von dem Vormunde 
Personen bestellt worden sind, deren Unredlich
keit oder Unfähigkeit ihm bekannt, oder beym 
Mangel der erforderlichen Zeugnisse offenbar zu 
besorgen war; oder, wenn er sie nach entdeckten 
Gebrechen dennoch beybehalten, und sie nicht zeit? 
lich genug zum Ersätze des Schadens ange
halten hat. 

§. 265. 

Selbst das vormundschaftliche Gericht, ^ 2 ^ ' 
welches sein Amt zum Nachtheile eines Min- d.s°°.mund! 
derjährigen vernachlässiget hat, ist dafür ver- A U A " 
antwortlich, und, wenn andere Mittel zum 
Ersätze mangeln, den Schaden zu ersetzen 
verbunden. 

1) Ueber die Haftung des vormundschaftli
chen Gerichtes ist die erste, aus den allgemeinen, 

L l 2 
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in dem Hauptstöcke vom Rechte des Schadener
satzes enthaltenen, Grundsätzen fließende Regel, 
daß es i n so f e r n zu haften habe/ als durch 
sein Ve rschu lden dem Minderjährigen ein 
Schaden zugegangen ist. Zufolge derselben haftet 
das Gericht oft ga r n i ch t , oft a l l e i n / oft 
gemeinschaf t l ich mit dem Vormunde. 

2) Alles Verschulde»/ mithin auch alle Haft 
tung des Gerichtes fällt weg/ wenn der Minder-
jähnge einzig aus Verschulden des Vormundes/ 
ohne mittelbaren oder unmittelbaren Einfluß/ 
ohne Begehungs- oder Unterlassungshandlung 
des Gerichtes/ Schaden leidet; indcm z. B. ein 
an sich fähiger Vormund denselben durch eine 
eigenmächtige Handlung,ohne Wil len und Wissen 
des Gerichtes/ angerichtet hat. 

3) Hat aber der Richter einen offenbar um 
fähigen Vormund bestellet/ der seiner Unfähig
keit oder Mittellosigkeit wegen zum Ersätze Nicht 
angehalten werden kann; oder hat er für sich al
lein ohne Wissen des Vormundes/ oder gegen 
dessen Vorstellungen eine nachtheilige Verfügung 
getroffen, so liegt auch nur dem Richter der Er
satz ob. 

4) Wenn endlich der Richter einen nach-
thciligen, gesetzwidrigen Vorschlag des Vormun
des gcbilliget/ die pfiichtmäßige Wachsamkeit über 
den Vormund unterlassen/ einen nachlässigen 
oder unredlichen Vormund nicht entfernt/ oder 
nicht frühe genug zum Ersätze des Schadens an-



Von den Vormundschaften und Eulatelen. 533 

gehalten hat, so haften beyde nach Maß ihres 
Verschuldens. 

5) Beschwerden und Streitigkeiten aus dem 
vormundschaftlichen Verhältnisse, welche erst nach 
geendigter Vormundschaft rege gemacht werden, 
find im ordentlichen Rechtswege auszutragen; 
wahrend der Vormundschaft werden sie, wie aus 
dem Bisherigen erhellet, von Amtswegen beur-
theilt, dafern nicht etwa die Wichtigkeit, Ver
wicklung oder besondere Beschaffenheit des Ge
genstandes das Gericht bestimmte, die ordentliche 
Verhandlung eines Rechtsstreites darüber anzu
ordnen, wozu dem Minderjährigen ein besonde
rer Curator bestellt werden müßte (§. 271.)*). 

6) Die Verbindlichkeit, den Schaden zu er̂  
setzen, geht überhaupt auf die E r b e n , folglich 
in diesem Falle theils auf die Erben der Vor
münder, theils auf die Erben des Richters über. 
Zuletzt haften auch die N a c h f o l g e r i m Am
te, dafern sie das Versehen der Vorgänger wahr
nehmen, und die schädlichen Folgen abwenden 
konnten. I n wie fern die einzelnen Mitglieder 
eines v e r s a m m e l t e n Ger i ch tes haften, ist 
aus der Verfassung desselben zu beurtheilen '*>. 

' ) lieber die Einrichtung, daß bey den Vrundherrschaften 
der achte lhci l de« Wertbel derselben zur Gicherheil de» 
Forderungen der Orunbunlerthanen u»l> Waisen Haft«, s. 
Pat. vom »u. I u I . »789, und Hofdekr. v. 25. Sept. >?8g. 

" ) Ausführliche Vorschriften hierüber enthält do« «p«uß 
«esefb. U. th . »«,. t . j . »27. u. f. 
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7) Daß in ähnlichen Fällen, wenn das Ge
richt/ bey dem der V o r m u n d zu belangen ist/ 
den Schein einer Parteylichkeit wider sich hatte / 
die Verweisung der Sache an ein anderes Ge
richt verlangt werden könne / lehrt die Gerichts
ordnung. Die Beschwerde gegen den Richter ist 
als eine Syndicats-Beschw erde nach Vor
schrift der Gerichtsordnung anzubringen. 

6) Da unsere Gesetze den Minderjährigen, 
wie das ganze gegenwartige Hauptstück lehrt, 
auf das sorgfaltigste im 0 rdentl ichenRechts-
wege vor Schaden sicher zu stellen bedacht sind, 
so laßt sich schon jetzt erkennen, warum ihnen 
dos, in der besonderen Verfassung des Römi
schen Staates gegründete, von dem Verkehre mit 
den Minderjährigen und ihren Vertretern noth-
wendig zurück scheuchende, folglich für sie selbst 
sehr bedenkliche, außerordentliche Mittel der Ei n-
setzung in den vor igen S t a n d nicht ev-
theiltwerde.Die nähereErörterung hierüber kommt 
im dritten Hauptstücke des dritten Theiles vor. 

H. 266. 
Belohnung Emsigen Vormündern kann das Gericht 

es Vormnn. g ^ den in Ersparung kommenden Einkünf-
») jährlich»; ten eine verhältnißmäßige jahrliche Beloh

nungzuerkennen; doch darf diese Belohnung 
nie mehr als fünf vom Hundert der reinen 
Einkünfte betragen, und sich höchstens auf 
vier tausend Gulden jährlich belaufen. 



Non den Nolmundschllfttn und Eumtelen. 555 

H. 267. 
Wenn das Vermögen des Minderjäh- .^ °b» ^ 

rigen so geringe ist, daß sich wenig oder 
nichts in jährliche Ersparung bringen laßt; 
so kann einem Vormunde, welcher das Ver
mögen unvermindert erhalten, oder dem 
Minderjährigen eine anständige Versorgung 
verschafft hat, wenigstens am Ende der Vor
mundschaft eine den Umständen angemessene 
Belohnung ertheilet werden. 

i ) Gerechtigkeit und Billigkeit verlangt, daß 
der Vormund eben so wenig, als der Pflegebe
fohlene durch die Verwaltung der Vormundschaft 
zu Schaden komme. Er hat also, gleich einem 
anderen Bevollmächtigten, das Recht, sowohl für 
den erlittenen Schaden, als auch für den zum 
Besten des Minderjährigen gemachten Aufwand 
Ersatz zu fordern. 

2) Dabey ist auch der Zeit- und Müheauf
wand in Betrachtung zu ziehen; folglich dem 
Vormunde, in so fern es mit der Vorschrift, das 
Waisen»Capital so viel möglich unversehrt zu er
halten, vereinbart werden kann, eine, der erfor
derlichen und wirklich verwendeten Einsicht und 
Bemühung, dem verschafften Nutzen, und den 
Verhältnissen des Vormundes (da er z. B. kein 
Verwandter, und unbemittelt ist), so wie auch 
den Verhaltnissen des Waisen, hauptsachlich dem 
Vermögensstande desselben, angemessene Be
lohnung zu vcrwilligen. 
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3) Dem Gerichte werden in der Ausmessung 
folgende Grenzen vorgezeichnet. Wenn von den 
Einkünften, wie aus den Rechnungen erhellet/ 
jahrlich, nach Abzug des ganzen anstandigen Auf
wandes, einTheil ersparet wird, so kann von die-
fem E r s p a r n i s s e eine jah r l i che Belohnung 
bestimmt werden; doch soll sie nie mehr als fünf 
vom Hundert der reinen (nach Abzug der Ver
waltungskosten berechneten) Einkünfte, und in 
keinem Falle mehr als ^ooo st. ausmachen. Wenn 
also z. B. die reinen Einkünfte ^ooofl . betragen, 
und davon jahrlich, nach Abzug des vollständigen 
Aufwandes, mehrere hundert Gulden in Erspa
rung kommen, so können dem Vormunde jahr
lich 200 fi. bewilliget werden. 

/,) Wenn aber von den Einkünften nichts 
zurück gelegt werden kann, mithin durch Aus
messung einer jährlichen Belohnung das Capital 
von Jahr zu Jahr abnehmen würde; so kann sie 
.nur am Ende der Vormundschaft, und auch dann 
nur unter der Bedingung Stat t finden, daß we
nigstens bis dahin durch Sorgfalt des Vormun
des der Hauptstamm unversehrt blieb, oder dem 
Pflegebefohlenen eine anständige Versorgung (im 
Industrial-Capitale) verschafft ward. 

5) Daher kann weder der Vormund eigen-
machtig für sich eine Belohnung aufrechnen, noch 
kann ihm das Gericht dieselbe von Amtswegen, 
da er vielleicht unentgeldlich den Dienst zu leisten 
geneigt ist, noch auch vor eingesehenen Nech-
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nungen zugestehen. Hat der E rb lasse r die Be
lohnung bestimmt, so unterliegt sie, dafern sie 
den Pflichtteil nicht überschreitet, keiner Ver-
Minderung. Ein ausgesetztes Verm'achtniß aber 
scheint nach dem Willen des Erblassers die Stelle 
der Belohnung zu vertreten. 

6) Vormünder dürftiger Waisen sind billi
ger Weise von den Gerichten durch Vormund
schaften, welche eine Belohnung mit sich führen, 
zu entschädigen. 

§. 268. 

Ein Vormund, welcher sich durch eine .^A"" ' " , " 
Verordnung des vormundschaftlichen Ge- l»!< b""Bc5 
richtes beschwert zu seyn erachtet, soll die w'""d«, 
Beschwerde zuerst bey dem nahmlichen Ge-

X richte, und nur, wenn diese fruchtlos war, 
V den Recurs bey dem höhcrn Gerichte an

bringen. 
^ i ) Nach der Gerichtsverfassung sind die un
tere!! Gerichte den oberen, und diese dem ober
sten Gerichtshofe ü b e r h a u p t , somit auch in 
v o r m u n d s c h a f t l i c h e n Angelegenheiten, un
tergeordnet. Ein Vormund also, der sich durch 
eine Verfügung des vormundschaftlichen Gerich
tes beschwert zu sevn erachtet, kann den Recurs 
an das Obcrgericht, oder von diesem an den 
obersten Gerichtshof eugreifen, die Verfügung 
mag unmittelbar ihn selbst (z. B. durch Ver
werfung der Entschuldigung von der Vormund-
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schaft, Versagung einer billigen Belohnung/oder 
durch Entfernung von der Vormundschaft) oder 
ben Pflegebefohlenen betreffen/ z. B. durch Ver
weigerung der Einwilligung zu einer bestimmten 
Lebensart/ zur Ehe/ zur vorgeschlagenen Ver
wendung eines Capitals u. d. gl. 

2) D a aber einerseits die Verfügung aus 
einer unrichtige«/ oder unvollständigen Darstel
lung der Umstände, andererseits der Wahn der 
Beschwerde aus einer irrige«/ und ungegründeten 
Ansicht entstehen kann; so soll, um unnützen 
Beschwerden vorzubeugen/ der Vormund erst die 
Gründe der Verfügung erheben/ und wenn er 
sie unzulänglich findet/ zuvörderst bey dem nahm-

, lichen (unteren oder oberen) Gerichte/ von dem 
die Verfügung erlassen worden ist/ eine Abände
rung zu erwirken suchen. 

5) Würde aber der Vormund die Vorsorge 
des Recurses für den Pflegebefohlenen außer Acht 
setzen/ oder der Letztere sich sowohl durch 5es Vor
mundes/ als des Gerichtes Verfügung gekränkt 
finden; so stünde ihm unmittelbar selbst/ oder sei
nen Verwandten, und Angehörigen der Weg der 
weiteren Beschwerde offen (§. 217.). Allein auch 
dem vormundschaftlichen Gerichte bleiben in dem 
Fallt/ daß über den Recurs des Vormundes/oder 
Pflegebefohlenen von dem Obergerichte eine dem 
Wohle des Waisen nachtheilig scheinende Verfü
gung getroffen würde/ das Recht vorbehalten, 
dem Waisen in dieser Angelegenheit einen Cura-



Von den Vormundschaften und Cumtelen. 53g 

tor zur Ergreifung des weiteren Recurses zu be
stellen/ oder die Sache dem obersten Gerichtshofe 
zur Entscheidung vorzulegen. 

4) Aus der Unterordnung der Gerichte er
gibt sich zugleich, daß jenes, was von der Haf 
t u n g des Gerichtes oben (H. 265.) gesagt worden 
ist, auch auf die oberen Gerichte anzuwenden sep * ) . 

§. 269. 
Für Personen, welche ihre Angelegen- ^ H " ^ ' 

heiten nicht selbst besorgen, und ihre Rechte "Begriff d« 
nicht selbst verwahren können, hat das Ge- ^""" ' 
richt, wenn die vaterliche oder vormund
schaftliche Gewalt nicht Platz findet, einen 
Curator oder Sachwalter zu bestellen. 

H. 270. 
Dieser Fall tr i t t ein: bey Minderjäh- Med«««, 

rigen, die in einer andern Provinz ein u n - " " ' ' 
bewegliches Vermögen besitzen (H. 226); oder, 
die in einem besonderen Falle von dem Vater 
oder Vormunde nicht vertreten werden kön
nen; bey Volljährigen, die in Wahn- oder 
Blödsinn verfallen; bey erklärten Verschwen
dern; bey Ungebornen; zuweilen auch bey 
Taubstummen; bey Abwesenden und bey 
Sträflingen. 

1) Der Staat beschrankt seinen besonderen 
Schutz nicht bloß auf die Minderjährigen, er 

*) Die allere» in dem l!oäi°« »,i<!«l>»<:o enthaltene» Vor» 
numoschaftjordnimge» sind schon durch den elften Thcil de) 
Joseph. Gcsepbuchei aufschoben worden. 



54o I. Theil. M«ttS Hauplsiück. 

dehnt ihn auch auf solche großjährige Personen, 
die ihre hauslichen oder rechtlichen Angelegenhei
ten überhaupt, oder doch in bestimmten Verhält
nissen nicht selbst besorgen können, und keinen 
Sachwalter bestellt haben, dadurch aus, daß das 
Gericht ihnen einen Cura to r aufzustellen ver
pflichtet wird. Solche schuhbedürftige Großjäh
rige sind diejenigen, die der §. 270. hier am Ende 
«nführt*). 

2) Ein Curator unterscheidet sich von einem 
Vormunde, indem Letzterer einzig nur Min
derjährigen, hauptsachlich zur Erziehung und 
Aufsicht über ihre Person (§. 186.), Ersterer aber 
(wenigstens in der Regel §§. 271. u. 272.) nur 
Großjährigen, in Hinsicht auf ihre Güter und 
Rechte bestellt wird. Er unterscheidet sich von 
einem P r i v a t - S a c h w a l t e r , weil dieser un
mittelbar voll dem Eigenthümer selbst, oder des
sen Vertreter, nicht von dem Gerichte, ernannt 
wird. 

3) Minderjährige bedürfen ordentlicher 
Weise keines eigentlichen E u r a t o r s , weil ihr 
Vater oder Vormund nebst der Aufsicht über die 
Person zugleich für ihre Güter und Rechte sorgen 
muß. Sie bedürfen desselben nur dann, wenn 
der Vater oder Vormund bestimmte Angelegen
heiten weder selbst besorgen, noch hierzu aus be« 

' ) Von dem besonderen Schuft der Gemeinden handelt die 
politische Gesepgedung; von' der Curatel einer Crida-
Masse die Comu««bld»ung, 
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sonderen Gründen eigenmächtig einen Sachwal
ter bestellen kann. 

§. 271. 

I n Geschäften/ welche zwischen Aeltern ») fi.Min. 
und einem minderjährigen Kinde, oder zwi- d""«»"«'; 
schen einem Vormunde und dem Minderjäh
rigen vorfallen, muß das Gericht angegan
gen werden, für den Minderjährigen einen 
besondern Curator zu ernennen. 

§. 272. 

Fallen zwischen zwey oder mehrern M i n 
derjährigen, welche einen und denselben Vor
mund haben, Rcchtsstreitigkeiten vor, so 
darf dieser Vormund keinen der Minderjäh
rigen vertreten; sondern er muß das Gericht 
angehen, daß es für jeden insbesondere einen 
andern Curator ernenne. 

Außer den bereits oben angezeigten Fällen 
(§H. i ^g . u. 225.) ist den Minderjährigen, ob-
schon sie den Schutz eines Vaters, oder Vormun
des genießen, ein besonderer Curator in allen je
nen Fallen zu bestellen, wo gegen Letztere aus der 
Vertretung der srsteren auch nur ein Schein des 
Eigennutzes, oder der Begünstigung eines Pfle
gebefohlenen vor dem andern Stat t finden könn
te; insbesondere also, wenn zwischen dem Vater, 
oder Vormunde, und den Minderjährigen, oder 
zwischen den gemeinschaftlichen Pssegcbefohlcnon 
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ein Vertrag/ oder Vergleich geschlossen, eine S i t 
cherheit bestellt, eine streitige Vermögensabthei
lung vorgenommen, oder überhaupt ein Rechts
streit ausgetragen werden soll (§§. 121.U. i56.). 

§. 2 /3 . 

, d » N n ' Für Wahn- oder blödsinnig kann nur 
"ige; ' ' derjenige gehalten werden, welcher nach ge

nauer Erforschung seines Betragens und nach 
Einvernehmung der von dem Gerichte eben
falls dazu verordneten Aerzte gerichtlich da-

schw!"w1"' für erklaret wird. Als Verschwender aber 
muß das Gericht denjenigen erklären, von 
welchem nach der vorgekommenen Anzeige 
und der hierüber gepflogenen Untersuchung 
offenbar wird, daß er sein Vermögen auf 
eine unbesonnene Art durchbringt, und sich 
oder seine Familie durch muthwillige oder 
unter verderblichen Bedingungen geschlos
sene Borgvertrage künftigem Notbstande 
Preis gibt. I n beyden Fallen muß die gericht
liche Erklärung öffentlich bekannt gemacht 

. werden. 

1) Unser Gesetz begnügt sich mit einer popu
lären, zu seinem BeHufe hinreichenden, Bestim
mung des Wahn- und Blödsinnes,und überlaßt 
die genauere Bestimmung den psychologischen 
Aerzten (§. 2! . ) * ) . Diese unterscheiden zwischen 

*) Vergl.HoffbauerS Psychologie in ihren Hauvtonwen-
duxgen auf die Rechtspflege, erster bi) vierter Abschnitt. 
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Wahnsinn und Tollheit, zwischen Blödsinn und 
Dummheit. W a h n s i n n ist ein fortdauerndes 
Mißuerhältniß zwischen den Sinnen und derEui-
bildungskraft, wodurch der Kranke, in seinen 
Urtheilen irre geführt, die Bilder seiner Einbil
dungskraft für wirkliche Empfindungen halt. Die 
Begriffe und Urtheile des Wahnsinnigen sinn-
men mit seinen Verhaltnissen und den wirklichen 
Gegenständen nicht überein, seine Begriffe und 
Urtheile sind unrichtig, somit auch die Schlüsse, 
die er aus ihnen ableitet. T o l l h e i t ist der Z w 
stand, wo die Vernunft (wegen Schwäche des 
Verstandes, oder Stärke der Begierden) die Herr
schaft über die Begierden und Handlungen eines 
Menschen dergestalt verliert, daß er zu diesen 
ohne, und oft gegen seinen Vorsatz hingerissen 
wird. Man kann also sowohl von den Wahnsin
nigen als Tollen sagen, daß sie des Gebrauches 
der Vernunft beraubt sepn (§. 2 l . ) . Bepde sind 
unfähig, verbindliche Rechtsgeschäfte einzugehen. 
Beyde müssen, damit sie, besonders da ihr krank
hafter Zustand oft schwer zu erkennen ist, nicht 
sich selbst, oder andere am Leben oder an der Ge» 
sundheit beschädigen, oder wenigstens sich nicht 
in nachthcilige Geschäfte verwickeln, unter ge
nauerer Obsorge gehalten werden. 

2) B l ö d s i n n und D u m m h e i t s i n d Ar
ten der Verstandcsschwächc. Der erstere entspringt 

Mcii»e Volbtltitm'l, zur O,ss«rr, wcsrfk. IV. V ' S, 
' 7 - , f. f-
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aus einem Mangel an Scharfe der Aufmerksam
keit, die letztere aus einem Mangel der Ausbrei
tung derselben. Der Dumme ist häufig in Ge
fahr, unvollständig, einseitig, mithin unrichtig 
zu urtheilen. Der Blödsinnige laßt es nicht leicht 
zu einem e igenen Urtheile kommen, und ist 
sehr geneigt, fremde Urtheile und Beschlüsse für 
die seinigen anzunehmen. Es gibt unendlich viele 
Abstufungen derVerstandesschwäche, welche 
die Entscheidungen in rechtlicher Hinsicht, sowohl 
»n Civil- als Criminal-Fällen, sehr erschweren. 
Viele Schwachsinnige verrichten ihre taglichen, 
zumahl mechanischen, Geschäfte in der genaue
sten Ordnung; aber aus Mangel der erforderli
chen Aufmerksamkeit, wo sie ihnen mcht schon zur 
Gewohnheit geworden ist, sind sie unvermögend, 
über Gegenstande, die ihnen neu oder selten vor
kommen, ein richtiges Urtheil zu fällen, somit 
die Wirkungen derselben einzusehen. Und solche 
Gegenstande sind für sie (außer den täglichen Ver-
kehrshandlungcn) fast alle Rechtsgeschäfte. Die
sen Grad der Verstandcsschwäche hebt das Gesetz 
unter der Benennung B l ö d s i n n aus, indem 
es diejenigen für blödsinnig erklart, welche die 
Folgen ihrer Handlungen (nähmlich di« rechtli
chen Wirkungen, wovon es sich im bürgerlichen 
Rechte handelt) einzusehen nicht vermögen. Auch 
über solche Personen ist, damit sie durch die 
freve Verwaltung ihres Vermögens nicht sich 
selbst, und Andern, hauptsächlich ihren Angehöri-
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gen, Schaden verursachen, die Anordnung einer 
Curatel nothwendig. 

3) Jede S e e l e n k r a n k h e i t ist ein Fac
tum, ein unnatürlicher, ungewöhnlicher Zustand, 
der nicht zu vermuthen, der erst nach strenger 
Untersuchung und Ucberzeugung für wahr zu 
halten ist. Die Untersuchung muß um so vorsich
tiger gepflogen werden, als einerseits die Merk
mahle oft zweifelhaft und'trügcrisch, die Anzei
gungen unzuverlässig, in zu angstlichen Besorg
nissen, oder in eigennützigen Absichten gegründet, 
und andererseits die Folgen auS der Entschei
dung , ja selbst aus der bloßen Vornehmung der 
Untersuchung, für den Untersuchten nicht selten 
sehr nachtheilig sind. Darum muß der Richter 
vorerst selbst die Wahrheit derThatsachen, wor
aus der Zustand gefolgert wird, die Zeugenaus
sagen hierüber prüfen, sie mit den Aussagen An- ' 
derer, die eine genauere Kenntniß davon haben 
können, zusammen halten, die Wahrscheinlichkeit 
der Schlußfolge beurtheilen, und nach Umstan
den unmittelbar sich selbst auf eine vorsichtige 
Weise von dem Betragen und Zustande des Un
tersuchten zu überzeugen suchen. Dann erst ist 
emc sorgfaltigere Prüfung durch sachverständige 
Ac r z te ztt veranstalten. Aber auch deren Mei
nung ist für den Nichter, so wie der Beweis durch 
Sachverstandige überhaupt, keine unabweichliche 
Norm, und es hangt insbesondere, wenn ihn der 
arztliche Bericht unbefriedigt laßt, von seinem 

M m 
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Ermessen ab, die Meinung mehrerer, berühmter 
Sachverstandigen cinzuhohlen, ob die Krankheit 
des Gcmüthes so beschaffen sey, daß sie die Be
stellung eines Curators nothwendig mache *). 

4) Ein V e r s c h w e n d e r , in der gemeinen 
Bedeutung, heißt derjenige, welcher in der An
wendung seine»! Vermögens das gehörige Maß 
des Bedürfnisses weit überschreitet. Ueber die 
Frage< ob man einem Verschwender die freye 
Verwaltung seines Vermögens abnehmen, und 
einen Curator zur Seite stellen soll, sind weder 
die Schriftsteller, noch die Gesetzgeber unter sich 
einig " ) . Das Urtheil über die (wahren oder 
künstlichen) Bedürfnisse, und den Vermögens
stand Anderer, sagen die Gegner der Prodigali-
tats-Erklarung, ist höchst unsicher, und die Pflicht, 
mit seinem Vermögen zu Rathe zu gehen, liegt 
nur inner dem Gebiethe der Moral u» - Klug-
hcitslehre, nicht inner dem Rcchtsgebicthe. Der 
Verschwender mißbraucht seine Freyheit höchstens 
zu seinem, nicht zum fremden Schaden, und Tau-

*)Da«Fronzöslsche Gesest trögt demGeeichl« undFamilien Ma
the eine sotgfaltige Prüfung der Gemiithllronlheit auf, 
schweig! aber von einer ärzll»chenU»lersuchung(«,492 499,). 

" ) Die Prodigalilätt-Erklärung findet nach dem Preußi» 
schen (I . i , §§. Zo, u. 2» ) , und (obgleich erst nach einem 
lebhaft geführten Vrrathsä lagnngSstreilel auch »ach dem 
Französischen Rechte (4, 5>Z,i Sta l l , Vergl. L o e ^ zu. 
d, A, Da« Fosephmische Gesesi schwicg daoon; da« Hof. 
deli, v. 22, Iäner,?8U hat sie auedrüillich aufgehoben, 
dal Patenl rom 22. Febr, 1791 wieder hergestellt. 
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sende der Bürger zehren ihren taglichen Erwerb 
auf, ohne daß der Staat sich darum bekümmert/ 
ob sie ihres morgigen Unterhaltes versichert seyn. 

5) Gegen diese scheinbaren Gründe verdienen 
aberfolgende erwogen zu werden: Auf die freye 
Verwaltung des Seinigen hat nur jener einen 
rechtlichen Anspruch, der ihr gewachsen ist. Die 
öffentliche Macht bestimmt zum Schutze der Bür
ger diese rechtliche Fähigkeit nach allgemeinen Re
geln der W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß der Ver
stand in einem bestimmten Alter (z. B. von 24 
Jahren) zur eigenen Verwaltung reif genug sep, 
und daß jeder Bürger den ordentlichen Verstan
desgebrauch besitze. So wie die öffentliche Macht, 
wenn sie bey einzelnen Individuen schon vorder 
Volljahrigkeitserklarung Abweichungen von jenen 
Präsumtionen gewahr wird, die Erklärung auf 
ein weiteres, unbestimmtes Ziel hinaus setzen 
kann (§. 261.), so kann sie, wenn ihr solche Ab
weichungen erst später auffallen, ihre bereits, aus 
trüglichen Voraussetzungen gemachte Erklärung 
wieder zurück nehmen. Ein muthwilliger Ver
schwender zeigt, daß er entweder von schwachem 
Sinne, und, in der n a t ü r l i c h e n Bedeutung 
des Wortes, noch unvolljahrig, oder daß er mit 
einer Art von Tollheit behaftet sey, welch«, nach 
Bemerkung der Psychologen, insbesondere bey 
der Sviclsucht, und der so genannten Liebhabe-
rey, d. i> der grenzenlosen Begierde nach dem 
Besitze von gewissen Sachen, wie von Pferden, 

M m 2 
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Gemahlden, Seltenheiten/ aber auch bey andern 
Leidenschaften/ durch die Verschwendung/ zu wel
cher sie hinreissen, sich nicht undeutlich ausspricht. 
Endlich kann das Besorgnis) der Prodigalitats-
Erklarung den Bürgern zu einem Beweggründe 
dienen, ihr Vermögen vorsichtiger zu gebrauchen. 

6) Um jedoch die bürgerliche Freyheit nicht 
ohne dringende Ursachen zu beschranken, fordert 
der Gesehgeber: a) daß der Verschwender offen
bar Gefahr laufe, seine Familie/ oder sich selbst 
dem N o t h s t a n d e Preis zu geben. Ein eheloser 
Bürger/ oder ein Verschwender/ dessen Familie 
durch eigenes Vermögen hinlänglich gedeckt ist, 
und der, nach seinem aufgezehrten liegenden Ca» 
pitale, sich durch sein Industrial-Capital fort zu 
bringen vermag, bedarf der öffentlichen Sorgfalt 
für seinen Unterhalt eben so wenig, als tausend 
andere, die von ihrem taglichen Erwerbe leben; 
d) müssen, bevor noch das Gericht sich eine Un
tersuchung erlaubt, aus Gesuchen und Vorstel
lungen der Familien-Glieder, oder aus amtli, 
chen Verhandlungen über Echulbklagen, Con-
curse, Wucherfalle u. d. gl. bereits gegründete 
Anzeigungen einer solchen, durch unbesonnenen 
Aufwand herbcy geführten, Gefahr hervor gehen, 
folglich nicht etwa aus bloßen Vcrmuthungcn 
gerichtliche Untersuchungen des Vermögcnsstan-
des der Bürger vorgenommen werden; c) ist der 
vorgebliche Verschwender mit seinen Rechtfcrti-
gungsgründcn, aber auch dessen Familie, der die 
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Verhaltnisse naher bekannt, und deren Ansprüche 
dabev verwickelt sind, zu vernehmen; und 6) nur 
nach reifer Ueberlegung, ob aus den Umstanden 
eine unbesonnene Vcrsplitterung des Vermögens, 
und die erwähnte Gefahr des Nothstandes her
vor gehe, der richterliche Ausspruch zu fallen. 

7) Erst nach der ger i ch t l i chen , und öf
f e n t l i c h e n Erklärung ist der Bürger im recht
l ichen Sinne für einen Verschwender zu hal
ten, mit der Wirkung, daß er (gleich einem Min 
derjährigen) sich zu verbinden, und sein Vermö
gen frcy zu verwalten unfähig erkannt, und un
ter die Aufsicht eines Curators gestellt wird. Die 
öffentliche Kundmachung geschieht in diesem, so 
wie in dem Falle, daß jemand für wahn - oder 
blödsinnig erklart w i rd , zur allgemeinen War
nung, sich mit selbem in keine Rechtsgeschäfte 
einzulassen. 

6) Daß gegen die richterliche Entscheidung 
über den Gcmüthszustand eines Bürgers, wi« 
gegen jeden Ausspruch eines unteren Gerichts, 
jenen, die sich dadurch beschwert erachten, der Re
kurs offen bleibe, versteht sich von selbst. I n wie 
fern (periodisch) Wahn- oder Blödsinnige, oder 
erklarte Verschwender ohne Beystand des Cura-
tors gewisse Rechtsgeschäfte dennoch gültig vor
nehmen (z. B. durch wohlthatige Vertrage er
werben, einen letzten Willen errichten) oder recht
lich (z. B. zum Schadenersätze) verbunden, oder 
Rechte gegen sie (z. B. durch Verjährung) er-
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worden werden können/ wird an den zukommt 
che« Orten gesagt. 

^ ,5" " "^ ' I n Rücksicht auf Ungeborne wird ein 
Sachwalter entweder für die Nachkommen
schaft überhaupt, oder für eine bereits vor
handene Leibesfrucht (H. 22) aufgestellet. I m 
ersten Falle hat der Sachwalter dafür zu 
sorgen, daß die Nachkommenschaft bey einem 
ihr bestimmten Nachlasse nicht verkürzet 
werde; im zwcyten Falle aber, daß die 
Rechte des noch ungebornen Kindes erhal
ten werden. 

Ungeborne, aber bereits e r z e u g t e , K in
der smd rechtsfähige Wesen; sie werden, in so 
weit es sich um ihre Rechte handelt, gcborncn 
gleich geachtet (H. 22.), und bedürfen daher, ob
gleich noch keines b le i benden V 0 r m u n d e s , 
doch bep Ercignungen,wo ihre Rechte außer Acht 
gelassen werden könnten, eines zeitlichen Vertre
ters oder Curators. Von N a c h k o m m e n , die 
noch gar nicht erzeugt worden, und höchstens nur 
wahrscheinlich folgen dürften, laßt sich keine 
Rechtsfähigkeit behaupten. Allein es gehört zum 
Schutze des Eigenthums, und der darüber ge
troffenen Verfügungen, daß der Staat Güter 
und Rechte, welche für eine Nachkommenschaft 
(hauptsachlich durch Substitutionen, oder Fami
lien-Fidncommisse, Stiftungen u. s. w. H. 6Z0.) 
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bestimmt sind, vermittelst aufgestellter Curat»« 
rcn bewahren lasse. 

§. 2 /5. 
Taubstumme, wenn sie zugleich blöd- ' ^ 

sinnig sind, bleiben bestandig unter Vor
mundschaft; sind sie aber nach Antritt des 
fünf und zwanzigsten Jahres ihre Geschäfte 
zu verwalten fähig, so darf ihnen wider ih
ren Willen kein Curcttor gesetzt werden; nur 
sollen sie vor Gericht nie ohne einen Sach
walter erscheinen. 

>) Die T a u b s t u m m h e i t bezeichnet ei
gentlich diejenige Etummheit, welche eine Folge 
der Taubheit ist, da eine Person taub geboren, 
oder es früher geworden ist, als sie auf dem ge
wöhnlichen Wege sprechen gelernt hat. Solchen 
Unglücklichen klebt ordentlicher Weise eine, an den 
Blödsinn wenigstens nahe angrenzende, Unbchülf-
lichkeit des Verstandes a n , die aber durch einen 
zweckmäßigen Unterricht, welcher in unfern Pro
vinzen durch wohlthatige öffentliche Institute er-
thcilt wird * ) , nach Verschiedenheit der Anlagen, 
des Fleißes, und anderer Verhältnisse mehr, oder 
minder verbessert werden kann. Zur Eckonung 
der bürgerlichen Freyheit setzt daher unser Gesetz 
keine allgemeine Regel fest, sondern überlaßt es 
in den einzelnen, ohnehin selteneren, Fallen dem 

' ) Hove > Oestttr. pol V»sl<,l. I. B. j 4z6. 

" , ' 
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Gerichte, nach, sorgfältiger Erforschung und Er-' 
wagung aller Umstände/ allenfalls nach Einver
nehmung der Sachverstandigen/ zu bestimmen, 
ob einem Taubstummen nach e r re»ch te rVo l l -
j ä h r i g k e i t die freye Verwaltung anzuver
trauen, oder die Vormundschaft als eine Cura-
tel weiter fort zu setzen sep. Taubstumme, die selbst 
noch in diesem Alter ihre Gedanken über gewöhn
liche Angelegenheiten des Verkehrs deutlich/ durch 
Schri f t , oder allgemein verständliche Zeichen, 
auszudrücken unvermögend sind, haben die Ver-
muthung eines Schwachsinnes, und der noth-
wendigen Hülfe eines Eurators gegen sich.Außer 
dem haben sie, so wie dieienigen, die erst im 
Jünglingsalter taubstumm geworden sind, die 
Vermuthung des ordentlichen Verstandesgebrau
ches für sich *). Noch minder kann solchen Perso
nen, denen nur einer dieser beyden Mängel an
klebt, ein Eurator aufgedrungen werden. 

2) Z u ' g e r i c h t l i c h e n Handlungen muß 
der Taubstumme mit einem Sachwalter erschei
nen, der in dessen Nahmen eine deutliche, allge
mein verstandliche Acußerung abzugeben fähig 
ist. I n Fallen, wo eine persönliche Erklärung 
des Taubstummen nothwendig wäre, würde 
ein Dollmetscher seiner Zeichensprache beyzuzie-
hen seyn. 

*) S. ßoffbauera. a. H. V. Abschn., und Preuß. 6»ndl, 
I I . l». §§. »H-!7, 
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H. 276. 

Die Bestellung eines Curators für Ab- l)fürAbn». 
wesenoe, oder für die dem Gerichte zur Zeit ^ « ^ / " 
noch unbekannten Teilnehmer an einem lhtil»,dm,r 
Geschäfte findet dann S t a t t , wenn sie kci- schäl'«"? 
nen ordentlichen Sachwalter zurückgelassen 
haben, ohne solchen aber ihre Rechte durch 
Verzug gefährdet, oder die Rechte eines An
dern in ihrem Gange gehemmet würden. Is t 
der Aufenthaltsort eines Abwesenden be
kannt, so muß ihn sein Curator von der Lage 
seiner Angelegenheiten unterrichten,und diese 
Angelegenheiten, wenn keine andere Verfü
gung getroffen wird, wie jene eines Minder
jährigen besorgen. 

U n b e k a n n t sind dem Gerichte die (be-
rechtigten, oder verpflichteten) T h e i l n e h m e r 
an einem Rechtsgeschäfte, wenn das Gericht nicht 
weiß, ob solche Teilnehmer noch vorhanden, oder 
welche dieselben seyn, oder wo sie sich aufhalten. 
Ein Curator wird ihnen bestellt, dafern ohne" die 
Vertretung ihre eigenen, oder die Rechte Anderer 
gefährdet, oder doch verzögert würden. Solche 
Fälle sind: wenn die durch letzten Wi l l en , oder 
vom Gesetze berufenen nächsten Erben; wenn der 
Glaubiger, den der Schuldner bezahlen, oder 
der Schuldner, den der Glaubiger zur Zahlung 
verhalten w i l l ; wenn die einzuvernehmendcn An
wärter eines Familien-Fidncommisses, oder d« 
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Glieder einer Gesellschaft/ die wahrscheinlich schon 
erloschen ist, unbekannt sind u. d. gl. (§. 6Z4.). 
Die allgemeinen Pflichten eines solchen Curators 
find aus jenen / die dem Vormunde eines M in 
derjährigen in Hinsicht auf die Vermögensver» 
waltung zukommen, die besondern Pflichten der» 
selben aber, so wie die besondern gerichtlichen 
Vorkehrungen, aus den Vorschriften, die über 
dergleichen Rechtsgeschäfte theils in dem Gesetz» 
buche, theils in der Gerichtsordnung vorkommen, 
zu entnehmen. Insbesondere liegt dem Curator 
eines A b w e s e n d e n , übrigens aber, selbst in 
Hinsicht auf den Aufenthaltsort, b e k a n n t e n , 
Eigenthümers die Pflicht ob, demselben unver» 
züglich von der Beschaffenheit der zu besorgenden 
Angelegenheiten Nachricht zu geben, und dessen 
weiteren Anordnungen gemäß zu handeln. 

§. 277. 

Sucht jemand bey Eintretung der durch 
da5 Gesetz in dem §. 24 bestimmten Erforde-
rungen die gerichtliche Todeserklärung eines 
Abwesenden an, so hat das Gericht für die
sen Abwesenden vor Allem einen Curator zu 
ernennen; dann wird er durch ein auf ein 
ganzes Jahr gestelltes Edict mit dem Bev-
satze vorgeladen, daß das Gericht, wenn er 
wahrend der Zeit nicht erscheint, oder das 
Gericht auf eine andere Art in die Kenntniß 
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seines Lebens setzt, zur Todeserklärung schrei
ten werde. 

t ) Besondere Vorsichten bestimmt hier das 
Gesetz für den in Rücksicht seiner Folgen sehr 
wichtigen Fa l l , daß ein Abwesender vermöge der 
längeren, die Wahrscheinlichkeit seines Todes be-
gründenden, Abwesenheit gerichtlich für t o d t 
e r k l ä r t werden soll. Das erste Erfordernd ist, 
daß von solchen Personen, d^ren Rechte dabey 
verflochten sind, ein Ansuchen gestellt, folglich 
die Untersuchung und Erklärung nicht uonAmts-
wegen eröffnet werde. Dergleichen Personen sind 
z. B. die gesetzlichen, oder testamentarischen Erben, 
die Nacherbcn (H. 604.), oder vereinigten M i t 
erben (§. 56c>.) eines Vermißten, oder Schuld-
ner, deren Verbindlichkeit mit dem bloß persön» 
lichen Rechte des Vermißten, also mit dessen Tode, 
erlischt (§. 529.). 

2) Müssen in dem Gesuche die im §. 24. vor
geschriebenen B e d i n g u n g e n der gesetzlichen 
Todesvermuthung, nahmlich, nach Beschaffenheit 
der Fal le; entweder der lange Zeitraum der Ab
wesenheit von Zo Jahren, oder bey dem kürzen 
ren Zeiträume von 10 Jahren, der Verlauf von 
Lc» Jahren seit der Geburt des Abwesenden, und, 
bey einem noch kürzeren Zeiträume der Abwesen
heit von Z Jahren, die nahe Todesgefahr des 
Vermißten bewiesen werden. Einen Beweis des 
verneinenden Satzes, daß seit dem gesetzlichen 
Zeiträume die Existenz des Abwesenden nicht be-
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kannt sep/ kann man zwar von dem Gesuchsstel-
ler nicht verlangen; aber zur Unterstützung des 
Gesuchs, und zur Entbehrlichkeit gerichtlicher 
Nachforschungen wird es allerdings beytragen, 
wenn er auch hierüber, so wie über die Veran
lassungen der Abwesenheit, über den wahrschein
lichen letzten Aufenthaltsort des Abwesenden, und 
andere zur Aufklärung der Sache dienliche Um« 
stände, Zeugnisse von Personen, mit denen der 
Abwesende in näherer Verbindung stand, bey« 
bringt. „ 

3) Hiernach wird die im Paragraphe be
schriebene V o r l a d u n g durch ein Edict erlas
sen, welches der üblichen Form nach drcymahl in 
dem Verlaufe emes Jahres den öffentlichen, auch 
uuswärtigen Zeitungsblättern, vorzüglich derje
nigen Länder, wo der Vermißte den vorkommen
den Umständen nach sich befinden könnte, einzu
rücken ist. 

4) Zu gleicher Zeit wird ein C u r a t o r des 
Vermißten hauptsächlich in der Absicht ernannt, 
damit er den Verhältnissen desselben, und den 
Mitteln, von dessen Leben, oder Tode sichere Nach
richt zu erhalten, genauer nachforsche, und seine 
Entdeckung dem Gerichte, um die weiteren Vor
ladungen, oder die Todeserklärung überflüssig 
zu machen, mittheile, oder sich doch zur Wider
legung der Gründe des Gesuches bereit halte. 

5) Nach Ablauf des Jahres hängt es von 
dem Gesuchsteller ab, die E r l e d i g u n g se ines 
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Gesuches/ allenfalls mit Anführung neuer 
Gründe, zu verlangen, oder davon abzustehen. 
^ n erstcrem Falle wn d der Curator mit seinen 
Einwendungen vernommen, den Gründen und 
Gegengründen durch ein ämtliches Verfahren 
mittelst Prüfung der Urkunden, Abhörung von 
Zeugen u. s. w . , oder nöthigen Falls mittelst 
eines ordentlichen Verfahrens nachgeforscht, und 
darüber erkannt. Gegen das Erkcnntniß bleibt 
jedem Fheile der weitere Rechtsweg vorbehalten. 
Bis zur Entscheidung müssen die Güter^und Rechte 
des Abwesenden, wenn sie nicht bereits gesichert 
sind, von dem Curator bewahret werden').Von 
den besonderen Vorsichten in dem Falle, daß die 
Todeserklärung, um eine andere Ehe zu schlie
ßen, angesucht w i rd , ist oben (§§. 112—114.) 
gehandelt worden. 

§. 276. 

Der T a g , an welchem eine Todeser-
klärung ihre Rechtskraft erlangt hat, wird 
für den rechtlichen Sterbetag eines Abwe
senden gehalten; doch schließt eine Todes
erklärung den Beweis nicht aus, daß der 
Abwesende früher oder später gestorben; oder, 
daß er noch am Leben sey. Kommt ein solcher 
Beweis zu Stande, so ist derjenige, welcher 

' ) Der c<»äe Ilüpoleon täumt dm »eemeinten Veben de« 
Abwesenden noch vor de» wirklicken Todeseellürüng sehr 
bedeutende VKchee ,jn (H.»««, — , ,y . ) . 
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auf den Grund der gerichtlichen Todeser' 
klärung ein Vermögen in Besitz genommen 
hat, wie ein anderer redlicher Besitzer zu be
handeln. 

») Fallt die Entscheidung auf die Todeser-
klarung aus, und ist sie zufolge der Gerichtsord
nung zur vollen Rechtskraft gelangt; so wird der 
Vermißte nach dem Gesetze mit voller rechtlicher 
Wirkung für todt gehalten. Diese rechtliche Ver-
muthung tritt aber erst nach Erfüllung aller ge
setzlichen Bedingungen und Vorsichten, somit erst 
vom T a g e des zur Rechtskraft erwachsenen 
Spruches ein. Erst von diesem Tage an gebührt 
den Erben das Erbrecht, den Nacherben das 
Nachfolgerecht, den vereinigten Miterben das 
Anfallsrecht mit den damit verbundenen V o r t e i 
len; erst von diesem Tage an'ist das bloß persön
liche Recht des Abwesenden erloschen, bis dahin 
gebühren also z. B. den Erben des abwesenden 
Fruchtnießers noch immer die Früchte des zur 
Fruchtnießung bestimmten Gutes u. s. w. 

2) Die rechtlichen Vermuthungen sind ihrer 
Natur nach a l l g e m e i n (§. 6 . ^ . 6 . ) ; daher 
kommt auch diese rechtliche Vermuthung sowohl 
dem Gesuchsteller, als auch allen Uebrigen, die 
mit dem Abwesenden im Rechtsverhältnisse stan
den, zu Stat ten, um von ihren mit dem Tode 

. desselben eintretenden Rechten Gebrauch zu ma
chen. Daraus folgt aber nicht, daß die einem 
Gesuchsteller aus Unzulänglichkeit der Gründe 
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versagte Todeserklärung nicht von einem an
dern aus triftigeren Gründen verlangt werden 
könne <§. 12.). 

3) Die rechtlichen Vermuthungen gestatten 
den Beweis des Gegentheils (§.'b. N. 6.). Da
her steht a) deck Gesuchsteller, oder andern Theil-
nehmern auch in der Folge noch der etwa spater 
erst entdeckte Beweis, daß der Abwesende f r ü 
her verstorben, oder b) den Erben des Vermiß
ten zu ihren Gunsten, z. B. gegen Vermachtniß« 
nehmer der Beweis, daß er später verstorben/ 
oder endlich c) dem Abwesenden selbst, dessen Cu< 
rator, oder andernStellvertreternderBeweiszu, 
daß er noch am Leben sev.Nach hergestelltem Be
weise muß die Zutheilung der Rechte den anzu
wendenden Rechtsvorschriften gemäß geschehen. 
Wer aber inzwischen durch die gerichtliche Todes« 
erklarung zum Besitze des ganzen, oder eines 
Theiles des Vermögens des Abwesenden gelangt 
ist, muß in der Regel als ein redlicher Besitzer 
(§. 326.) betrachtet, folglich nach den über die ^. 
Rechte des redlichen Besitzers aufgestellten Grund« 
sahen (§§. 329 — 332.) behandelt werden. I n 
zweifelhaften Fallen ist über die Redlichfeit oder 
Unredlichkeit des Besitzes zu erkennen (§. 326.). 

§- 2/9-
Einem zur schwersten oder schweren Ker- «,>f''lStt<if, 

kerstrafe verurtheilten Verbrecher ist ein C u - ' ' " " ' -
rator zu bestellen/ wenn er ein Vermögen 
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besitzt, welches durch die langer fortdauernde 
St ra fe einer Gefahr ausgesetzt seyn würde. 

i ) I n dem vorliegenden Falle nimmt das 
Gesetz drep Bedingungen an: ») daß der eines 
Verbrechens Beschuldigte bereits v e r u r t h e i l t , 
b) daß er zur schwerste n, oder doch zur fch w e-
r e n Kerkerstrafe verurtheilt sep, und c) daß sein 
Vermögen durch die längere Strafdauer Ge
fahr laufe. 

2) Wahrend der Untersuchung ist die 
gerichtliche Aufstellung eines Curators selten 
nothwendig / weil sie entweder auf frevem Fuße 
vorzunehmen/ oder ohne alle Verzögerung zuroll
enden ist (Strafgcs. I. §§. 3o6. 339—344.), 
und der Untersuchte allenfalls selbst einen Sach
walter vorschlagen kann. Für außerordentliche 
Falle ist dadurch gesorgt, daß das Criminal-Ge
richt der Civil-Behörde des Beschuldigten, um 
die nöthigen Verfügungen zu treffen, von der 
Verhaftung Nachricht geben muß (ebendas, §. 
Z02.). 

3) Zur untersten (weder schwersten,noch 
schweren) Kerkcrstrafe wird der Verbrecher ge
wöhnlich nur auf eine kürzere Dauer, und bep 
dem untersuchenden Criminal-Gerichte, unter 
dessen Bezirke er gewöhnlich seinen Wohnsitz hat, 
verurtheilt (Strafg» I. §. 437.), wo er, wenn 
Angehörige das Vermögen nicht verwalten, die 
nothwendigen Vorkehrungen selbst an die Hand 
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geben kann. Ihm ist auch das Bcfugniß, über sein 
Eigenthum zu verfügen nicht, so wie dem zur 
schwersten oder schweren Kcrkcrstrafe verurtheil-
ten.Strafiinge (§. 23.1. des Strafg.), benommen. 
Daher ist die Bestellung eines Curators vom Ge
richte ebenfalls überflüssig (§. i i i / . ) . 

/̂ ) Das Hauptaugenmerk des Gesetzes aber 
ist, daß das Vermögen keine Gefahr laufe. 
Die Aufstellung eines Kurators fällt also auch 
dann weg/ wenn der, obglnch auf längere Zeit 
zu einer schweren Kerkcrstrafe vcrurtheUte Ver
brecher nur ein geringes Vermögen besitzt, das 
entweder vom Gerichte, oder von vertrauten An
gehörigen verwahret wird. Wann aber den minder« 
lahrigcn Kindern des Verurtheilten ein Vor
mund zu bestellen sep, ist oben (H. 176.) vor
geschrieben. 

§. 2L0. 

Das Gericht, welchem die Ernennung Ahnung d« 
eines Vormundes zusteht, hat in der Regel ^ " " " ' 
unter der nahmlichen Vorsicht und nach den 
nahmlichen Grundsätzen auch den Curator 
zu bestellen. Is t es aber um die Verwaltung 
einer Sache oder eines Geschäftes zu thun, 
welche zu einem andern Gerichtsstande gehö» 
ren; so hat dieser Gerichtsstand auch den Cu
rator zu ernennen. 

») Die Bestellung eines Curators kommt, 
N n . 
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als ein Ausfluß der Gerichtsbarkeit, demjenigen 
Gerichte zu , dessen Gerichtsbarkeit die Person, 
oder Sache unterliegt, über die ein Curator zu 
ernennen ist. Gewöhnlich ist die Vormundschafts
behörde einer Person m der Folge auch ihre Eu-
ratels-Behörde, weil man auch nach erreichter 
Volljährigkeit sammt seinem Vermögen unter der 
nähmlichcn Gerichtsbarkeit zu verbleiben pflegt. 
Ausnahmen sind: wenn der Volljährige durch 
Veränderung des Wohnsitzes, Erhebung in den 
Adelstand, oder eine Frauensperson durch Ver
ehelichung unter eine andere Gerichtsbarkeit 
kommt; oder wenn ein unbewegliches Gut, wor
über ein Curator zu bestellen ist, sich in dem 
Bezirke eines andern Gerichtes befindet u. d. gl. 

2) Bey der Bestellung eines Curators sind 
die nähmlichcn Vorsichten, und Vorschriften an
zuwenden, welche oben, wo von der Vormund
schaft die R'ede war, über die gerichtliche Anzeige 
zur Bestellung, über die sorgfaltige Wah l , über 
die Anweisung zur Uebernahme, über die Ange
lobung , Ausfertigung einer Amtsurkunde u. s. 
w. aufgestellt worden sind. 

§. 281 . 

yntschuldi. Wer die gehörigen Eigenschaften zum 
g..,.gj,.rsa. vormundschaftlichen Amte besitzt, kann auch 

eine Curatel übernehmen. Auch finden bey 
der Curatel die nahmlichen Entschuldigungs-
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gründe und Vorzugsrechte wie bey der Vor
mundschaft Statt . 

Die Berufung eines Kurators geschieht eben
falls durch letzten Willen (§. 197.)/ das Gesetz', 
oder unmittelbar vom Gerichte. Es haben die 
nahmlichen Ausschließungsursachen (§§. 191 — 
194.), die nahmlichen Entschuldigungsgründe 
(§. 196.)/Vorzugsrechte (§§. 196—198. 266. 
u. 269.)/ und Arten, dieselben anzubringen, wie 
bey der Vormundschaft, Statt. 

§. 282. 

Die Rechte und Verbindlichkeiten der ^ " 
Curatoren, welche entweder nur für die Ver- lei<e„. 
waltung des Vermögens, oder zugleich für 
die Person ihres Pflegebefohlenen zu sorgen 
haben, sind aus den, den Vormündern hier
über ertheiltcn Vorschriften zu beurthilen. 

1) Ein Eurator wird ordentlicher Weise nur 
zur Bewahrung der Rechte, und V e r w a l t u n g 
des Vermögens bestellt. Alles, was in dieser 
Hinsicht von den Rechten und Pflichten des Vor
mundes, und der Vormundschaftsbchörde gesagt 
worden ist, muß auf denCurator, und die Cura-
tels-Behörde angewendet werden (§§. 222 — 
2B.). 

2) Einem Cuvator kann aber zugleich die 
N n 2 ' 
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Obsorge über die Person des Pflegebefohlenen, 
der mit einem Leibes- oder Gemüthsgebrechen be
haftet ist (§. 2?n.), aufgetragen werden. Dann 
muß er hauptsachlich für die zweckmäßigsten Mit
tel besorgt seyn, daß das Gebrechen des Pflege
befohlenen ganzlich gehoben, oder doch vermin
dert, und sowohl für den Pflegebefohlenen selbst, 
als für Andere unschädlich gemacht werde. Über
haupt ist auf die Vorschriften, welche oben in Be
ziehung auf die Sorgfalt für die Person eines 
Pflegebefohlenen erthcilt worden sind, Rücksicht 
zu nehmen (§§.216—221.). 

§. 263. 
°schu„5 Die Curatel hört auf, wenn die dem 

Curator anvertrauten Geschäfte geendiget 
sind, oder, wenn die Gründe aufhören, die 
den Pflegebefohlenen an der Verwaltung sei
ner Angelegenheiten verhindert haben. Ob 
ein Wahn- oder Blödsinniger den Gebrauch 
der Vernunft erhalten habe; oder, ob der 
Wille eines Verschwenders gründlich und 
dauerhaft gebessert sey; muß nach einer ge
nauen Erforschung der Umstände, aus einer 
anhaltenden Erfahrung, und im ersten Falle 
zugleich aus den Zeugnissen der zur Untersu
chung von dem Gerichte bestellten Aerzte ent
schieden werden. 

Ein C:lrator wird oft zur Besorgung eines 
einzelnen Geschäftes bestellt (§§. 271. u. 272.), 
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und sein Amt erlischt mit der Vollendung dessel
ben. Gründet sich aber die Curatel in einer fort 
dauernden Ursache, so endiget sie sich erst, wenn 
diese Ursache/ wie die Minderjährigkeit, Abwe< 
scnheit, AnHaltung in der Strafe, oder das Leibes« 
und Gemüthsgebrechen gehoben ist. Die schein« 
bare Heilung der letzteren muß aber um so sorg« 
faltiger untersucht werden, als die Merkmahl«: 
oft sehr tauschend sind *). Das Gericht muß hiev« 
über theils die Aerzte, Aufseher, Angehörigen, 
und den Curator vernehmen, theils sich aus ei« 
gener Erfahrung zu überzeugen suchen. Ueber d i : 
Aufhebung der Curatel ist dem bisherigen Pfie« 
gebcfohlenen aufsein Verlangen ein gerichtliches 
Zeugniß auszufertigen, und eine öffentliche 
Kundmachung zur Cntkraftung der vorigen (§. 
272.) zu erlassen. 

H. 284. 

Die besonderen Vorsichten bey der Vor-» ' A ' H " U 
mundschaft und Curatel des Bauernstandes Bäu«r»st«n. 
sind in den politischen Gesetzen enthalten. ^"' 

Die allgemeinen Vorschriften über die Vor« 
mundschaften und Curatclen gelten zwar über« 
Haupt auch für den B a u e r n s t a n d , doch haben 
in Rücksicht desselben einige Abweichungen Stat t . 
Sie betreffen hauptsachlich den Wirthschaftsbe« 
trieb, dann die Verpachtung und Veräußerung 

') S. Kosilxliilr a, <», O. 

^ 
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des Waisengutes; sie hangen theils von allge« 
meinen, theils von besonderen p o l i t i s c h e n , 
und ökonomischen Verhaltnissen in den verschie
denen Provinzen ah, und waren daher der poli
tischen Gesetzgebung zu überlassen *) . 

») V . Patent vom «9. Ott , 1790, vom 26. Map »79», 
ßofdelr. vom 7. Aug. »795. 
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